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Vorwort .

Der vorliegende Band behandelt das bisher bekannteſte Er
eignis der preußiſchen Münzgeſchichte ; denn wo immer wir in all
gemeinen Werken über den ſiebenjährigen Krieg oder über das
preußiſche Münzweſen etwas leſen , da finden wir auch d

ie unter

wertigen Prägungen jener Kriegszeit , d
ie ſogenannten Ephraimiten

erwähnt , woran ſi
ch

meiſt einige Angaben über d
ie Münzver

ſchlechterung und über d
ie

dadurch veranlaßten Verluſte d
e
r

Be
völkerung knüpfen .

Einige aftenmäßige Mitteilungen über dieſen höchſt merk

würdigen Vorgang hat ſchon im 18. Jahrhundert Nloßſch , im 1
9
.

Riedel gegeben , und zuleßt hat der mitunterzeichnete R
. Rojer den

Münzgewinn fü
r

d
ie

einzelnen Jahre aus den Treſoraften zu be
rechnen verſucht , ohne d

ie einſchlägigen techniſchen Fragen erörtern

zu wollen .

Die Münzverſchlechterung war eine zwar nicht zu umgehende ,

aber doch nur kurze , mit ihren Nachwehen nicht über ſechs Jahre

(1759—1765 ) dauernde Epiſode . Denn fü
r

ſo unvermeidlich d
e
r

König ſi
e

hielt , fü
r

ebenſo notwendig erkannte e
r

d
ie

ſchnelle Rück
kehr zu geordneten Zuſtänden nach dem Frieden : er erklärte , ruhig

ſterben zu wollen , nachdem e
r das Münzweſen verbeſſert und d
ie

Kriegsſchulden abgetragen haben würde . Die ungeheuer ſchwierige

Aufgabe , aus einem zerrütteten Münzweſen e
in gutes 3
1
1

ſchaffen ,

einen leichten Münzfuß in einen ſchweren zu verwandeln , iſt immer

nur ſelten energiſchen Politifern wie Diocletian , Pipin und Karl ,

Ferdinand und Iſabella , Sigismund I. von Polen , Eliſabeth von
England , Richelieu gelungen . Unſer Band wird zeigen , welch inten
ſive Arbeit und zähe Energie Friedrichs und ſeiner Beamten nötig

waren , u
m

dieſe Aufgabe nach dein ſiebenjährigen Kriege zu bewältigen .



VI Vorwort .

Darum fommt denn auch dieſer zweiten preußiſchen Münz
reform des 18. Jahrhunderts eine ungleich größere Bedeutung zu

a
ls

der Prägung der Ephraimiten . War dieſe e
in

kurzer , ſchnell

wieder beſeitigter Notbehelf , ſo hat d
ie von 1763 bis 1765 aus

geführte Reforın das Graumanſche Syſtem unter Beſeitigung ſeiner
Übertreibungen und Fehler wieder eingeführt und damit d

e
n

Unter
grund des preußiſchen Münzweſens geſchaffen , der ſtandgehalten

hat b
is

auf unſere Tage .

Die Publikation iſ
t

nach denſelben Grundſäßen wie in den

beiden erſten Bänden erfolgt ; auch diesmal h
a
t

Frhr . Dr. v . Schrötter

d
ie

weſentliche Arbeit getan , und h
a
t

Herr Dr. Regling durch ſorg
fames Leſen der Korrektur dankenswerte Hilfe geleiſtet .

Berlin , Anfang Januar 1910 .

Die akademiſche Kommiſſion
für Herausgabe der Acta Borussica .

Guſtav Schmoller . R
.

Koſer . Otto Hinge .
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Erftes Kapitel .

Der Generalpachtkontrakt vom 6. Oktober 1755 .

Hatte der Generalmünzdirektor Grauman ſeine Verſprechungen

nicht zu erfüllen vermocht , ſo mußte der König auch bald einſehen ,
daß er ſelbſt es mit ſeiner Verwaltung des Münzweſens nicht weiter

brachte . Nicht weiter in der Erreichung des Zieles , das er einer
guten und klugen Münzverwaltung und Münzpolitik geſteckt hatte :

d
e
r

Gewinnung eines großen Schlagſchakes . Indem Friedrich aber

bemerkte , daß d
ie

ſeiner Meinung nach a
m günſtigſten gelegenen

Münzſtätten , wie Aurich , Cleve , wenig leiſteten , di
e

a
m ungünſtigſten

gelegenen zu Breslau und Königsberg aber aufblühten , mußte e
r

d
ie Urſache dafür darin erblicken , daß lektere verpachtet waren .

Die Verpachtung d
e
r

Münzſtätten war in den Münzgeſeßen

des Deutſchen Reichs arg verpönt und mit Recht , denn b
e
i

nicht

ſehr ſtrenger und intenſiver Aufſicht war Integrität in dieſem Ver
waltungszweige ſowieſo ſchon nicht durchzuführen , be

i

der Verpachtung

aber gaben d
ie Regierungen d
ie Münzverwaltung ganz oder teilweiſe aus

der Hand . Doch immer wieder hatten der Mangel a
n Kontroll

organen und Scheu vor Ausgaben zu der Verpachtung geführt , was

fich dann faſt ausnahmslos durch eine mehr oder weniger ſtarke
Münzverſchlechterung rächte . Indem aber Friedrich b

e
i

d
e
r

Ver .

pachtung d
e
r

Münzſtätten d
ie

beſtehende Verwaltung beibehielt , di
e

Verantwortung für Münzfuß , Gepräge und das ganze Rechnungs

weſen weiter dem Münzdirektor und deſſen Beamten auferlegte ,

machte e
r

d
e
n

Pächtern eine Überſchreitung d
e
r

erlaſſenen Ver
ordnungen , eine ungeſegliche Bereicherung , eine ungeſebliche Münz
verſchlechterung ſehr ſchwierig . E

r

ſcheint ſi
ch

auch b
e
i

dem Über
gange zu

r

Generalpacht genau davon überzeugt zu haben , daß d
ie

eigene Staatsverwaltung der Münzſtätten nicht ſo vorteilhaft wie

1 *
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ihre Verpachtung war , indem er ſich d
ie Münzkoſten zuſammenſtellte

und ſi
e

mit dem b
is

dahin gewonnenen und dem durch d
ie Ver

pachtung zu erwartenden Schlagſchaße verglich . 1 )

Und nicht auf einmal , ſondern allmählich wurden d
ie

andern

Münzſtätten den Pächtern der Königsberger übergeben , erſt Breslau ,

dann Aurich und Cleve , endlich Berlin und Magdeburg . Und wenn
einmal alle Münzen verpachtet wurden , ſo war e

s zur Verhütung

gegenſeitiger Schädigung durch Höhertreiben der Edelmetall

preiſe beſſer , di
e

Verpachtung geſchah a
n

einen Unternehmer oder

a
n

eine Geſellſchaft a
ls

a
n mehrere . Wir ſahen , wie üble E
r

fahrungen man mit den vielen Lieferanten in dieſer Beziehung g
e

macht hatte .

Aber dennoch , in leßter Hinſicht hätte troß aller Vorſicht d
ie

Verpachtung auch dieſes Mal nicht ſegensreich gewirkt ; beweiſen
können wir das nicht , weil d

e
r

ſiebenjährige Krieg ausbrach und
ganz abnorme Verhältniſſe ſchuf . Aber aus den Erfahrungen des

einen Pachtjahres vor dem Kriege oder vielmehr vor dem Jahre 1757
können wir doch ſo viel ſchließen , daß , wäre Friede geblieben , d

ie

Verpachtung nicht lange gedauert haben würde . Der große Schlag

ſchaß , den d
ie Unternehmer dem Könige verſprochen hatten , wurde

zwar gezahlt , aber doch nur unter ſtarker Schädigung des Landes

durch eine übergroße Herſtellung von Scheidemünze und d
ie a
n

einer Stelle ſchon vor dem Kriege vorgenommene Verſchlechterung

des Graumanſchen Münzfußes .

Während der Graumanſchen Periode war d
ie Königsbergſche

Münzſtätte a
n

d
ie Juden Moſes und Abraham Fränckel , nach d
e
s

Abraham Tode a
n Moſes Frändel allein verpachtet geweſen . Der

Großvater des Abraham , Benjamin Mirelis Fränckel , war von

Wien nach Berlin gezogen , w
o

auch ſein Vater Naphtali Hirſch lebte .

1 ) Nach Berechnung der Münzdirektoren betrugen d
ie jährlichen Münzkoſten

Löhne und Betriebskoſten ohne Kupfer für Berlin 16778 , Breslau 12170 ,

Magdeburg 10184 , Aurich 18503 , Königsberg 10200 , Cleve 13250 RtIr . , wenn
überal d

ie gleiche Quantität im Nennwert auszuprägen geweſen wäre ; und von
der Hand des Königs findet ſich eine Notiz , wonach - wahrſcheinlich inkl . Stupfer
koſten dieſe Zahlen 30000 , 25000 , 16000 , 20000 , 23000 , 22000 waren .

R
.

9
6 , 409 A
. Im . -Ber . Dieſts , Cleve , 15
.

Nov. 1755. R
.

9
6 , 409 T
.



Der Generalpachtkontrakt vom 6. Oktober 1755 . 5

Moſes und Abraham hatten noch zwei Brüder , David , den Lehrer

Moſes Mendelsſohns , und Salomon , ſowie eine Schweſter Elka ,

d
ie den Nathan Veitel , genannt Veitel Ephraim heiratete .

Dieſer Veitel Ephraim war d
e
r

dritte Sohn d
e
s

Hamburger

Juden Chajim , genannt Heine Ephraim , der nach Berlin gezogen

und hier 1747 geſtorben war . Die reiche Familie Fränckel hat

wohl bald den fühnen Unternehmungsgeiſt des Ephraim erkannt :

mit dem Jahre 1755 wurde er ih
r

Geſchäftsteilhaber und bald ih
r

ſi
e weit überflügelnder Nachfolger in den Münzgeſchäften .

Seit Anfang d
e
s

Jahres 1755 hatte Moſes Frändel , wahr
ſcheinlich von Ephraim unterſtüßt , di

e
beiden öſtlichen Münzſtätten

der Monarchie , Königsberg und Breslau gepachtet . " ) Bald darauf
kamen dazu d

ie

beiden weſtlichen , Aurich und Cleve . Die Ver
anlaſſung dazu gab d

ie Verhütung von Konkurrenzunternehmungen

an beiden Orten . In Aurich wollte der uns bekannte Meyer
Salomon ) eine Million Tlr . in Mariengroſchen und Schillingen

münzen und dafür 16000 Rtlr . Schlagſchaß geben . Das hielt

Frändel fü
r

eine große Beeinträchtigung ſeiner Unternehmung . E
r

habe durch den verbeſſerten Fuß der Tympfe deren Kredit in Polen ,

Rußland und Kurland wieder angebahnt , er habe den Wechſelkurs

auf Holland und Hamburg und damit den Silberpreis um 11/2 b
is

2 % herabgebracht . Wenn nun Salomon einen halben Taler mehr

fü
r

d
ie Mark Feinſilber gebe , was er be
i

dem geringen Schlagſchap

und der Nähe von Hamburg und Amſterdam leicht könne , ſo würden

dadurch d
ie

andern Münzſtätten äußerſt geſchädigt .

Der Berliner Münzdirektor Knöffel , ſeit Graumans Ver
drängung der monetäre Berater d

e
s

Königs , ſtellte ſich ganz auf

Seite Fränckels , behauptete jogar , daß der Wechſelkurs u
m 243 %

gefallen ſe
i
, ohne freilich näher zu begründen , daß dieſes das Ver

dienſt Fränckels ſe
i
. ) E
r

rechnete aus , daß Salomon 35949 Rtır .

gewinnen würde und konnte nur den Vorſchlag Fränckels befür
worten , daß dieſem und deſſen Schwager Ephraim d

ie in Aurich zu

münzende Million in Mariengroſchen gegen einen Schlagſchaß von

1 ) S
.

Bd . II , S. 255 .

2 ) S
.

Bd . II , S. 108 , 515 .

3 ) Die Gültigkeit der Tympfe in Wechſelzahlungen hatten d
ie Stönigsberger

Kaufleute und Behörden durchgeſeßt . ( S
.

Bd . II , S. 182—184 . )
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35000 Rtir . überlaſſen würde . Am 3. Juli 1755 überreichte er
den Kontrakt dem Könige , d

e
r

ihn vollzog . ) Dieſer Kontrakt
lautete nun nicht auf Fränckel und Ephraim , ſondern auf Ephraim

und Kompagnie . 2 ) Die Million war in Schillingen und Marien
groſchen zu münzen , d

ie , ſoweit e
s bisher üblich war , in Wechſel

und Raſſenzahlungen weiter gelten ſollten . Die Unternehmer hatten
aber alle nach Berlin zu ſendenden Staatseinkünfte in 2

-
, 4
-

und

8 -Gr . -Stücke umzuwechſeln . Endlich wurden ſi
e

dem Schuß d
e
r

Behörden anempfohlen .

O
b

dieſer Vertrag den Unternehmern zu ungünſtig erſchien

oder andere Hinderniſſe eintraten , ſo viel iſ
t gewiß , daß ſi
e über

haupt kein Silber nach Aurich geliefert haben . Vielmehr wurde b
is

zum 1
.

November 1755 auf königliche Rechnung gemünzt , 3 ) wenn auch
Anfang Oktober d

ie Auricher Münzſtätte von Ephraim a
u
f

Gumperts

und Ißig übertragen worden war . 4 ) Wir wiſſen des weitern
aus Wiarda , 5 ) daß b

is

dahin d
ie Schillinge d
ié Bezeichnung IX

EINEN THALER , ſe
it

dem Beginn d
e
r

Gumpertsſchen Pacht aber

d
ie
: IIII MAR . GROS trugen und nach altem Graumanſchen Fuß

fabriziert waren.6 ) 1757 wurde d
e
r

Auricher Münzſchlag durch d
ie

feindliche Invaſion beendet . Sonſt iſt von d
e
r

dortigen Münze nur

noch bekannt , daß b
is April 1757 auch cleviſche 6 -Kreuzer geprägt

worden ſind .

Die Übertragung d
e
s

Kontrakts a
u
f

Gumperts und Ißig
führt uns auf d

ie Cleviſche Münze , über d
ie wir ungleich beſſer

unterrichtet ſind . Wie in Aurich den Meyer Salomon , ſo hatten

d
ie Ephraim in Clede d
ie Gumperts und Ißig abzuwehren , von

denen ſi
e

aber auch hier endlich übertrumpft wurden . Die Familie

Gunprecht oder Gumpel oder Gumperts oder Gomperz war ſchon

1 ) Kontrakt fehlt . Antrag Frändels Stönigsberg , 28. Mai ; Gutachten
Knöffels , Berlin , 29. Juni 1755. R

.

9
6 , 408 V
.

2 ) St.-D. a
n Stammerpräſ . Lenß , Potsdam , 22. Juli 1755 , Tit . XXV , 2 .

Eodem a
n Studniß R
. XIII , 1 .

3 ) M.-D. an Studniß , Potsdam , 21
.

Oktober 1755. R
. XIII , 1. Wiarda

irrt , wenn e
r ſagt , Ephraim habe ca
.

1
/2 Million dort gemünzt . W
.

nennt auch

teine Mariengroſchen .

4 ) 8.-O. a
n Studniß , Potsdam , 2. Oktober 1755. R
. XIII , 1 .

5 ) F. V
.

Wiarda , oſtfrieſiſche Geſch . IX . Bd . Aurich 1798 , S. 14 .

6 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1309-1318 .
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zurzeit des Großen Kurfürſten in Cleve und Emmerich angeſeſſen ;

e
in Elias Gumperts war Lieferant des Großen Kurfürſten , deſſen

Sohn Ruben d
e
r

bekannte Hoffaktor Friedrichs I. Einen anderen
Verwandten Moſes Levin Gumperts haben wir a

ls

Oberhoffaktor

und Münzlieferant Friedrich Wilhelms I. kennen gelernt , und deſſen
Sohn Herz Moſes Gumperts wurde nun der Generalmünzpächter

Friedrichs des Großen . E
r

hatte eine Schweſter Klara d
e
s

Veitel Ephraim zur Frau , was ihn nicht hinderte , der grimmigſte

Feind desſelben zu werden . ) Daniel Ißig endlich war a
ls Sohn

des Gräßer Pferdehändlers Ibig Ben Daniel Iafe 1722 in Berlin
geboren ;? ) er war e

s geweſen , der mit Gumperts und Sjaac jene

überaus ſchlechten Tympfe in Stettin hatte ſchlagen laſſen , di
e

d
ie

Regierung hernach ſelbſt in Breußen verbieten mußte ; allerdings

ſcheint e
r

dabei nur eine Nebenrolle geſpielt zu haben . Über d
ie

Perſon des Moſes Iſaac , des dritten der ſpäteren Generalmünz
pächter , iſt nichts bekannt . Seit Gumperts im Mai 1755 ein A

n

gebot fü
r

d
ie

Cleviſche Münze machte , wurde bald Ißig , bald Iſaac

a
ls

ſein Geſellſchafter genannt , d
ie jedenfalls noch lange e
in g
e

meinſames Geſchäft hatten ; ſi
e

unterzeichneten immer „Moſes Iſaac
und Ibig " .

Gumperts ſchlug damals vor , fü
r

d
ie

holländiſchen Garniſonen

in Venlo , Nimwegen , Arnheim und Dusberg holländiſche 3
-

oder

cleviſche 5 -Stüberſtücke in Cleve münzen zu laſſen , 70 aus der

6 - lötigen Mark , was ganz dem preußiſchen Fuß der Doppelgroſchen

entſpreche , den cleviſchen Groſchenfuß aber u
m

4 % a
n Güte über

treffe . Dadurch werde der Wechſel , de
r

auf 43—44 % ſtünde , auf

3
9

fallen . Von einer Million Tlr . wolle e
r 30000 Rtir . in

Berliner Geld a
ls Schlagſchaß zahlen . 3 )

Gegen dieſen Plan ſprachen ſich aber d
ie

beiden Münz
direktoren Knöffel und v . Dieſt aus . Sener wies nach , daß der
vorgeſchlagerie Münzfuß nicht nur ſchlechter a

ls

d
e
r

d
e
r

Doppel
groſchen , ſondern ſogar u

m

2
2 / 3 % ſchlechter a
ls

d
e
r

d
e
r

cleviſchen

1 ) Frändels Schweſter Elka war alſo verheiratet mit Ephraim , deſſen

Schweſter Alara die Frau des Gumperts . Angaben d
e
r

Herren Dr. Freudenthal

in Königsberg und Dr. Brann in Breslau .

2 ) M. Freudenthal , aus der Heimat Mendelsſohns . Berlin 1900 , S
.

143 .

3 ) Angebot Berlin , 16. Mai 1755. R 96 , 408 T , daher auch das Folgende .
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Groſchen war . Gumperts und Ibig hätten dabei einen Reingewinn

von 27 857 Rtlr . , ſi
e fönnten das Geld unmöglich in Holland in

Kurs bringen , es würde vielmehr in Cleve bleiben und den Wechſel
kurs noch mehr erhöhen . )

Dieſt urteilte ähnlich und gab noch a
n , daß der Kurs nicht

43—44 , ſondern 37-38 % ſe
i
, daß d
ie damaligen Lieferanten

dann auf immer verloren ſein und d
ie Zwölftel ganz vertrieben

werden würden.2 ) Obgleich Gumperts und Iſaac ih
r

Angebot a
m

8
. Juni wiederholten , wandte ſich d
ie Regierung lieber a
n

d
ie

Königsberger und Breslauer Bächter .

Ephraim und Fränckel wollten zunächſt 50000 RtIr . Schlagicha

zahlen , ſobald eine Million Tir . gemünzt wäre . Anöffel ſang ih
r

Lob in gleicher Weiſe wie kurz zuvor , a
ls

e
r

ſi
e fü
r

Aurich g
e

winnen wollte . Nach Ausſagen Berliner Kaufleute ſe
i

beſonders

das Ephraimíche Haus eins d
e
r

vermögendſten und renommierteſten

in Berlin , ſeine Wechſel würden gleich den beſten akzeptiert , alle

ſeine Unternehmungen gelangten zu
r

Blüte . Ephraim wollte 8
-
, 4
-
,

2 -Ggr . und Stüber in Cleve u
m

ſo lieber münzen , weil ſonſt ſeine
bisherigen Bemühungen durch Gumperts und Ißig vereitelt würden ,

d
ie

durch ihre ſchlechte und ungleichmäßige Prägung in Stettin
Geldkurs und Silberpreis ſehr verteuert hätten.3 )

Nach dem Projekt der Ephraim und Fränckel vom 4
. Juli

1755 ſollten eine halbe Million Rtir . in 8- , 4- , 2 -Ggr . , di
e

andere

halbe in Stübern , mit 35000 Rtir . Schlagſchaß jährlich gemünzt
werden . Sie wollten wie in Aurich d

ie

ankommenden ſchlechten

Sorten b
is

auf 2—300000 Rtir . in 2- und 4 -Ggr . umwechſeln ,

was d
ie Regierung bisher 6 % gekoſtet habe . Dafür wollten ſi
e

außer der Million noch ebenſoviel a
n Stübern ohne Erlegung eines

Schlagſchaßes münzen , a
ls

ſi
e

umwechſelten , ei
n

Punkt , deſſen Un
ſegen man leider viel zu ſpät erkannte .

Lange hat d
ie Tätigkeit der Ephraim und Fränckel auch in

Cleve nicht gedauert . Erſt a
m

16. Auguſt kam Ephraims Sohn in

Cleve a
n
. Zwei Monate ſpäter ſchon befahl d
e
r

König , auch d
ie

1 ) Gutachten Knöffels , Berlin , 27. Mai 1755 .

2 ) Gutachten Dieſts , Cleve , 7. Juni 1755 .

3 ) Im . -Berichte Knöffels vom 4
.

und 7
. Juli 1755 .
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Cleviſche Münzſtätte dem Gumpertsſchen Konſortium zu übertragen .

Damals wurden auch endlich d
ie Verhältniſſe der Cleviſchen Münz

beamten geregelt . Nach Rüſters Abgang hatte Dieſt den Münz
meiſterpoſten durch den jungen Andreae verſehen laſſen , den er am

8
. November 1755 zum Münzmeiſter vorſchlug , was d
e
r

König g
e

nehmigte . Da aber bald darauf über Andreae ſehr ungünſtige

Nachrichten einliefen , 1 ) wurde auf ſeine Anſtellung verzichtet . Cle

viſcher Münzmeiſter wurde vielmehr auf Kat Jaſters d
e
r

frühere

Auricher Münzkontrolleur Pommer , d
e
r

ſich im Münzweſen zu

Breslau und Berlin vervollkommnet hatte . 2 )

Den Rendantenpoſten wollte Dieſt mit verſehen und dieſes

Gehalt genießen , nur 5
0 Rtir . davon a
n den Kontrolleur und 5
0

a
n einen Raſſierer abgeben . Das ſchlug d
e
r

König aber a
b , denn

e
r ſagte m
it

Recht , daß d
ie wichtigen Poſten d
e
s

Direktors und

Rendanten unmöglich in einer Perſon vereinigt werden dürften . 3 )

Auch mit dem Wardein wechſelte man . Dieſt hatte ſchon öfter über

Selde zu klagen gehabt . Als dieſer dann einen großen Silber
barren u

m

3 Lot zu fein probierte , wodurch eine 4 G
r
. -Schmelze

u
m

4 Grän zu ſchlecht ausfiel , ei
n

Fehler , d
e
r

durch einen Nachja

von 1
4 Mark 1
2 Lot 1
7 Grän fein redreſſiert werden mußte , 4 )

wurde e
r abgeſeßt . In ſeine Stelle kam d
e
r

frühere Wardein d
e
r

Berliner neuen Münze Overmann . " )

Die Herabſeßung d
e
r

Gehälter , wie ſi
e

d
e
r

König im Oktober
vorgenommen hatte , 6 ) erfuhr keine Änderung . Dieſt ſuchte zwar

dem tüchtigen Graveur Marmé , der 8 unmündige Kinder hatte , das

alte Einkommen zu erhalten , der König ließ e
s aber b
e
i

der Herab
feßung auf 400 Rtir . 7 ) Friedrich hatte b

e
i

allen Münzſtätten d
ie

Stellen d
e
r

zweiten Wardeine geſtrichen und vorgehabt , ſtatt ihrer

1 ) Im . - Ber . des fammerpräſidenten v . Beſſel , Cleve , 2. Dezember 1755 .

R
.

9
6 , 409 A
.

2 ) Im . -Ber . Repows , Potsdam , 23. Febr . 1756. R
.

9
6 , 409 B
.

3 ) A.-D. a
n Dieſt , Potsdam , 14
.

Nov. 1755. R
.

9
6 , 409 A
.

Wer Rendant
wurde , iſ

t ungewiß .

4 ) Ber . Dieſts , Cleve , 6. Jan. 1756. R
.

9
6 , 409 B.

5 ) Im . -Ber . Heßows , Potsdam , 23. Febr . 1756 , ebenda .

6 ) S
.

Bd . II , S. 556 ff .

7 ) Im . -Ber . Dieſts , Cleve , 16
.

Jan. 1756 ; M.-C. a
n

Dieſt vom 2
4
.

Jan.
1756 , ebenda . Marmé hatte gehabt 600 Rtlr . und 200 Rtir . für einen Affiſtenten ,

e
r

bekam ießt alles in allem 400 Rtir .
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einen einzigen Generalwardein anzuſtellen . Da er den dafür von
Reßow in Vorſchlag gebrachten Wardein Siemens aber für nicht

zuverläſſig genug hielt , ') man aber keine andere geeignete Perſön

lichkeit dafür wußte , blieb d
ie Stelle unbeſeßt .

Wieviel d
ie Ephraim in Cleve haben münzen laſſen , iſt u
n

bekannt , aber d
a

ſchon im September d
ie Machinationen ihrer

Nebenbuhler begannen , werden ſi
e

in dem ihnen gänzlich unbekannten

Lande nicht viel mehr als in Aurich erreicht haben . E
s

begann

nun e
in

erbitterter Kampf , beſonders zwiſchen den Häuptern beider

Parteien Herz Moſes Gumperts und Veitel Ephraim , der erſt mit

dem Tode des erſteren erloſch . Mitte September 1755 hörten
Ephraim und Frändel wohl zuerſt von einem großen neuen Angebot

der Gumperts und Genoſſen . Sie ſuchten nun wieder darzutun ,

welchen Schaden deren Stetttiner Prägungen verurſacht hätten , ſie

wieſen auf ihre eigenen Verdienſte hin , daß ſi
e

mehr Schlagſchak

a
ls jene für Cleve geboten hätten , obwohl ſi
e

den Weſten der

Monarchie nicht kannten , daß ſi
e

ſich ſogar auf d
ie Prägung von

Speziestalern eingelaſſen hätten , ſi
e a
ls

d
ie einzigen . ) Dazu

komme , daß d
ie Unternehmung in Königsberg e
in

ſehr großes Riſiko

ſe
i
, weil alles Silber dorthin von weither beſchafft werden müſſe ;

nur d
ie Gewinne d
e
r

Breslauer Münze ermöglichten d
ie Bachtung

d
e
r

Königsbergſchen . Wenn jeßt Gumperts vorgezogen würde , ſeien

ſi
e ruiniert , da fie Beſtellungen und Anſchaffungen nicht mehr rück

gängig machen könnten . Sie ſeien bereit , einen mindeſtens ebenſo
hohen Schlagſchaß zu geben wie jene . 3 )

Unangenehm war e
s ihnen gewiß , daß ſi
e

den Gumperts

weichen mußten , aber ihre Angabe , daß ſi
e

nun ruiniert wären ,

war natürlich ebenſo falſch , wie daß d
ie Bachtung d
e
r

Königsberger

Münzſtättte e
in großes Riſiko war . Die Breslauer mochte e
r

giebiger ſein , aber jene wäre doch nicht von Fränckel Jahre lang

allein betrieben worden , wenn e
r Verluſt davon gehabt hätte . Damals

war d
e
r

König zu dem Entſchluß gelangt , ſämtliche Münzſtätten

1 ) K.-D. a
n Rekow , Potsdam , 16. Oktober und 6
.

November 1755 .

R
.

9
6 , 409 A
.

2 ) Darüber 1. Bd . II , S. 126 .

3 ) Im -Ber . der Ephraim und Frändel , Berlin , 18
.

und 26. Sept. 1755 .

R
.

9
6 , 409 A
.

Daher auch das Folgende , wenn nicht anders bemerkt .
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d
e
r

Gumpertsſchen Geſellſchaft zu verpachten . Warum e
r

dieſe

vorzog , iſ
t

nicht recht erſichtlich ; vielleicht mag ihn der Umſtand

etwas dazu bewogen haben , daß Fränckel nicht im Lande angeſeſſen

war . Friedrich hatte befohlen , mit den Gumperts abzuſchließen ,

wenn dieſe im Verhältnis mehr Schlagſchaß böten a
ls

d
ie Ephraim .

Weil es ihm ſelbſt dazu a
n Zeit gebrach , hatte er dieſe ganzen

Verhandlungen ſeinem treuen , klugen und tätigen Armeeintendanten ,

dem Generalmajor von Rekow übertragen . Sämtliche Münz

beamten ſollten ihn a
ls

ihren Chef reſpectieren , was ſpäter noch
einigemal ihnen einzuſchärfen nötig wurde.- ) Wenn Reßow fi

ch

d
e
r

ſchwierigen Arbeit auch m
it

allen Kräften hingab und dabei b
e

harrte , troßdem e
r

wie ſo viele ſeiner Vorgänger erleben mußte ,

eine wie dornenvolle und undankbare Mühe das war , ſo müſſen

wir doch geſtehen , daß e
r

eine richtige Münzpolitik nicht immer

vertrat , ja in einem Falle Unternehmungen gut hieß und verteidigte ,

d
ie äußerſt unheilvolle Zuſtände über einen Landesteil herbeiführten .

Daß den Gumperts von Cleve her e
in ungünſtiges Zeugnis aus

geſtellt wurde , 2 ) beirrte ih
n

ebenſowenig wie ihre früheren ſchlechten

Stettiner Prägungen , er vertrat ihre Sache unbedingt .

Der Generalpachtkontrakt wurde zu Potsdam a
m

6
. Oktober

1755 zwiſchen Rekow und dem Konſortium abgeſchloſſen , das aus

Herz Moſes Gumperts und Konſorten , Moſes Iſaac und Daniel
Ißig beſtand . 3 ) Zugleich erhielt jede Münzſtätte ihren Spezial

kontrakt , ratifiziert wurden alle Kontrakte vom Könige a
m

1
4
.

DE
tober . Drei von den ſechs Münzſtätten ſollten nur Provinzialgeld

herſtellen , Königsberg und Breslau polniſch -preußiſches oder , wie

e
s in Schleſien genannt wurde , Kreuzergeld , Aurich aber nur

Schillinge oder 4 -Mariengroſchenſtücke . Auch ſollte Cleve eine
halbe Million in 1

-

und 2 -Stüberſtücken , di
e

andere halbe Million

aber in brandenburgiſchen 3
-
, 4
-

und 2 - Ggr . -Stücken aus
prägen . Die Münzen zu Berlin und Magdeburg ſollten jede 7/10

1 ) Nr . 22 .

2 ) tammerdirektor v . Meyen meldete Cleve , 4. Oktober 1755 , di
e

Familie
Gumperts ſe

i

ganz ohne Vermögen ; ih
r

Hauptmitglied Cosman Gumperts habe
vor einigen Jahren boshaft falliert und fiße noch im Gefängnis . Dadurch ſe

i

ih
r

Kredit ruiniert .

3 ) Nr . 1 .
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ihrer Million in brandenburgiſchen Scheidemünzen , 3/10 in 8- , 4- und
2 -Ggr . herſtellen . Jede der 6 Anſtalten hatte jährlich fü

r

eine

Million Tlr . zu münzen .

Scheidemünzen waren d
ie brandenburgiſchen Groſchen und

6 - P
f
. -Stücke , di
e

preußiſchen 3
-
, 2
-

und 1 -Gr . - Stücke , di
e

ſchleſiſchen

3
-
, 2
-
, 1
1 / - , 1 -Xr . - Stücke , di
e

cleviſchen 2
-

und 1 - Stüber . Die

Auricher nach 1
6
-Talerfuß gemünzten 4 -Mariengroſchen wurden

ebenſowenig wie d
ie preußiſchen und breslauſchen Tympfe und

Szoſtake fü
r

Scheidemünzen angeſehen , d
a

ſi
e zwar nur in ihren Her

ſtellungsprovinzen galten , aber doch Wechſelgeld waren.- )

Für Königsberg und Breslau beſtimmt d
e
r

Kontrakt , daß d
ie

dortigen Scheidemünzen nur zu ſchlagen ſeien , wenn ſi
e

dem Lande
zuträglich oder wenn ſi

e erportiert werden könnten . Da nun aber
lediglich d

ie 8
-
, 4
-

und 2 -Gr . -Stücke in Berlin a
ls

Kaſſen- und

Steuergeld galten , ſo iſ
t unfraglich , daß deren herzuſtellende

Quantität gegenüber dem Provinzialgelde und den Scheidemünzen
eine viel zu kleine war , nämlich nur 1,10 Millionen gegen
4,90 Millionen . Dem wurde auch nicht genügend durch d

ie Be
ſtimmung abgeholfen , daß jährlich eine Million Rtlr . in Friedrichsdor

zu münzen ſe
i
, denn dieſes Geld gelangte nur zum kleinſten Teile

in
s

Publikum . Die Regierung wollte dieſe Million den Unter
nehmern mit 2

-

und 4 -Ggr . abkaufen und ihnen dabei 1
1 / 2 % Agio

zugute kommen laſſen . Der König hatte ja wie ſein Vater erkannt ,
wie begehrt und zweckmäßig Goldgeld im Kriege und Handel war .
Wir ſahen , daß e

r

bemüht war , die Beſtände ſeines Schaßes

möglichſt ganz in Gold anzuſammeln . ) Aus demſelben Grunde
wurde nun im Kontrakt beſtimmt , daß d

e
r

Schlagſchaß , d
e
r

im

ganzen 310000 Rtlr . oder 5
,6

% betrug , nur in Königsberg und
Magdeburg mit Silberkurant , ſonſt mit Gold abzutragen ſe

i
.

Der Kontraft enthielt ferner alle d
ie Begünſtigungen , di
e

den

frühern Unternehmern gewährt worden waren : Akziſefreiheit der

Materialien , Gewicht- , nicht Wertporto fü
r

dieſelben , Zuweiſung d
e
r

nötigen Räume und Wohnungen in den Münzſtätten , Zubilligung

des alten Kaufpreiſes von 1
1 Rtir . 9 Ogr . fü
r

das Mansfelder

1 ) S
.

Bd . II , S. 182 ff .

2 ) S
.

Bd . II , S. 136 , 137 .



Der Generalpachtkontrakt vom 6. Oktober 1755 . 13

Silber , di
e

Beſchränkung des Edelmetallhandels auf d
ie Unternehmer ,

Freipäſſe fü
r

ſi
e

und ihre Leute . Dieſe trugen dagegen d
ie Münz

foſten , wie Gehälter , Löhne , Stempelkoſten ; ſie hatten das fro
vinzialgeld von Preußen und Cleve vor deſſen Abſendung zu den

Generalkaſſen in 8
-
, 4
-

und 2 - Ggr . -Stücke umzuwechſeln , wofür
ihnen nur in Cleve 3 % Agio gezahlt wurde . Sie hatten d

ie

8 -Ggr . -Stücke gut juſtieren zu laſſen , e
s wurde ihnen 1 Grän

Remedium im Schrot und im Korn zugeſtanden . Doch waren d
ie

Kaſſenbeutel genau egaliſiert abzuliefern . Die 2 Grän Vorbeſchickung
blieben wie bisher beſtehen .

E
s

wurde noch beſtimmt , daß nicht gerade jede Münzſtätte
jährlich eine Million zu münzen brauche , wenn nur das jährliche
Geſamtquantum von 6 Millionen erfüllt würde . Der Kontrakt galt

2 Jahre und länger , wenn e
r

nicht 6 Monate vorher von einer

Partei gekündigt wurde . Am 1
.

Dezember 1755 ſollte d
ie Unter

nehmung beginnen . Nur dem Könige und Repow waren d
ie Unter

nehmer verantwortlich , leßteren ſollten ſi
e getreu über d
ie Edel

metallpreiſe informieren ; fielen dieſe , ſo ſollte mehr Gold gemünzt

werden .

Gleich nach Abſchluß des Kontrakts hatten d
ie

neuen Unter
nehmer von d

e
r

Feindſeligkeit d
e
r

von ihnen verdrängten Vorgänger

zu leiden , d
ie überall ausſprengten , d
ie Gumperts hätten zu viel

geboten und würden ihre Zuſagen nicht halten können . Obgleich

d
ie Regierung dieſen Gerüchten in d
e
n

Zeitungen entgegentrat , ,

indem a
ls

Urſache fü
r

den Wechſel angegeben wurde , Ephraim und

Fränckel hätten d
ie Silberpreiſe zu hoch getrieben , 1 ) ſo wollten jene

Ausſtreuungen nicht aufhören . Gumperts und Konſorten gaben aller
dings ihren Nebenbuhlern Dinge ſchuld , di

e

jenen nicht zur Laſt fielen .

Ob Ephraim durch Ausmünzung einiger 100000 Rtir . in Stübern den

cleviſchen Kurs von 3—4 % a
u
f

7–8 % verſchlechtert habe , läßt ſi
ch

nicht nachweijen . ) Wenn d
ie Gumperts aber behaupteten , daß

Ephraim und Fränckel in Königsberg in 4 Monaten über 400000 Rtır .

a
n

Scheidemünze nach 16- , 18- und 2
0
-Talerfuß geprägt hätten ,

1 ) Im . -Ber . Rekows , Potsdam , 1
4
.

Oktober 1755 und A.-D. a
n

den

Polizeidirektor Kircheiſen , Botsdam , 16
.

Oktober 1755 .

2 ) Borſtellung der Gumperts und Stonforten , Berlin , 25. Dezember 1755 .
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ſo war das eine Verleumdung , denn es ſtellte ſich heraus, das jene
dort b

is

zum 30. September 1755 nur e
in ganz kleines Quantum

ſolcher Scheidemünzen hergeſtellt hatten . ) Dem ganzen Getriebe
machte der König ſchließlich dadurch e

in Ende , daß e
r

den Unter

nehmern verbot , ihn weiter mit ihren Prozeſſen gegen Ephraim und

Konſorten zu behelligen . 2 )

Wenn Gumperts dem Ephraim vorwarf , er habe in Cleve zu

viel Scheidemünze geprägt , ſo ſollte e
r

e
s gerade ſein , der dadurch

jenes Land auf das ſchrecklichſte ſchädigte . Mit den Scheidemünz
prägungen , wie wir ſi

e
eben angegeben haben , war e

s nämlich nicht

getan . Schon Ephraiın hatte in ſeinem Cleviſchen Kontrakt (vgl . S
.
8 )

zur Entſchädigung des Wechſelverluſtes b
e
i

Annahme der einlaufenden

Scheidemünzen das Zugeſtändnis erworben , daß e
r

ſo viel Stüber

münze ohne Erlegung eines Schlagſchaßes mehr münzen dürfe , a
ls

e
r Provinzialgeld in Berliner Kurant umtauſche . Dieſen Vorteil

ließen ſich ſeine Nachfolger natürlich nicht entgehen . Der Kontrakt

geſtand ihn zunächſt fü
r

Cleve und Königsberg zu . Als dann in Breslau
geklagt wurde , daß das viele polniſche Geld d

ie 4
-

und 2 -Ggr . =

Stücke verdränge , erboten ſi
e

ſi
ch , unter denſelben Bedingungen wie

in Königsberg auch den Breslauer Kaſſen jährlich 4—500000 Rtir . in

gutes Geld umzuwechſeln.3 ) Nach einigen Weiterungen wegen der

von den Unternehmern zu zahlenden Kaution wurde den Direktoren

zu Königsberg , Breslau und Cleve mitgeteilt , daß das Nachſuchen
bewilligt ſe

i ; in Königsberg ſollten ſi
e

immer b
is 25000 Rtlr . er

halten und dieſe binnen 4 Wochen umwechſeln . Auf von ihnen
vorzulegende Rammeratteſte über das ausgewechſelte Geld war ihnen

2
2 G
g
r

. 4
8
1
.

}

1 ) Im . -Eingabe der Gumperts und Ißig , Potsdam , 24. Oktober und Im ..

Eingabe des Gumperts , Potsdam , 11
.

Nov. 1755. Nach Berichten der Königs

berger Münzdirektion waren b
is

zum 3
0
.

Sept. 1755 dort gemünzt a
n

Tympfen für 145 102 Rtir .

409090 Rtlr . 22 Ggr . 4 P
f
.

Szoftafen 263988

Düttchen 497 20

Doppelgroſchen 2924 4 4674 1
1

Schillingen 1 252 8

Von dieſen Sorten überſchritten nur d
ie
3 leşteren den 1
6 -RtIr . -Fuß und waren

Scheidemünzen .

2 ) K.-D. an Gumperts und Konſorten , Berlin , 27
.

Dez. 1755 .

3 ) Im . -Eingabe der Gumperts und Konſorten , Berlin , 25. Dez. 1755 .
8 .1
1

111
1
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zu erlauben , e
in gleich großes Quantum a
n

Scheidemünze ohne

Schlagſchaß ausprägen zu laſſen . 1 )

In welch eine münzverderbende Zwickmühle gerieth aber d
a

durch das Land ! Nehmen wir einmal a
n , d
ie Unternehmer wechſelten

den Cleviſchen Kaffen jährlich 500000 Rtlr . Scheidemünzen in

Berliner Raffengeld um . Mit dieſen 500000 Rtir . Scheidemünzen
ließen ſi

e

durch ihre Agenten im Lande Berliner Kaſſengeld auf
faufen , das dann wieder nach Berlin floß . Saben die Berliner

Generalkaſſen das meiſte davon auch wieder a
ls

Gehälter aus , ſo

brauchten die Unternehmer das Aurantgeld doch auch , um das

Silber zu bezahlen , aus dem ſi
e dann natürlich beſtrebt waren , zu

nächſt immer ſo viel Scheidemünze zu ſchlagen , al
s

ſi
e

im In- und
Auslande abſeßen durften und konnten . Allein durch dieſe Er
laubnis des vermehrten Scheidemünzſchlages wuchs das Verhältnis

d
e
r

Münzproduktion zugunſten d
e
r

Scheidemünze ganz bedeutend .

Deren Herſtellung beſchränkte ſich zuleßt freilich ſelbſt , da ſie den
Kredit verlor und beſonders im Auslande nicht weiter unter

zubringen war . Bis dahin hatte d
ie Bevölkerung aber ſchon große

Einbußen gelitten .

Dieſelben waren in Preußen und Schleſien darum geringer ,
weil dieſe Länder größer waren und a

n

das ſehr münzaufnahme
fähige Polen grenzten , weil hier ja auch nicht nur kleines Scheide
geld ausgeprägt wurde . Das alles fehlte in Cleve . Das Land

war klein , di
e

Nachbarn mußten ſehr bald deſſen Münzprodukte ver

bieten , die Herſtellung von mindeſtens 800000 Rtir . in 2
-

und

1 -Stüberſtücken mußte ſehr bald eine ungeheure Laſt werden .

Warnungen vor dem kommenden Unheil fehlten nicht . Graumans
Stimme fand zwar nicht mehr das Ohr des Königs , dafür trat

nun aber d
e
r

Cleviſche Münzdirektor Friedrich Wilhelm v . Dieſt in

d
ie

Schranken . Leider war e
r

b
e
i

ſeinen Berechnungen nicht ganz

genau , worauf hinweiſend Repow d
ie Hauptſache übergehen konnte .

Der Cleviſche Münzdirektor berechnete durch d
ie ſchlagſchagfreie

Scheidemünzprägung von 450000 Rtir . in Cleve einen Gewinn von
81000 Rtlr . fü

r

d
ie

Unternehmer . E
s

würden dort jährlich

1 ) At.-O. a
n

die Stönigsberger stammer , Potsdam , 27. Februar und a
n

Mrönde und Bube , Potsdam , 20
.

April 1756 .
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1083855 Rtlr . an Stübergeld und eine halbe Million in Berliner
Kaffengeld gemünzt , alſo das Land mit Scheidemünze überfüllt und

d
e
r

Kurs verdorben . ' Beſſer ſe
i
, man hebe d
ie ſchlagſchapfreie

Scheidemünzprägung auf und laſſe den Unternehmern nicht nur 3 ,

ſondern d
ie ganzen 6 % Agio fü
r

d
ie Umtauſchung erſeßen . 1 )

Rekow ſagte dagegen , d
e
r

König habe feſtgeſeßt , daß , wenn
Gumperts 180000 Rtlr . mehr a

ls Ephraim böte , alſo in 4 Jahren
720000 mehr , mit ihm unter denſelben Bedingungen abzuſchließen

ſe
i
. Damit nun aber das ſchlagſchapfreie Scheidemünzquantum

nicht zu groß werde , habe e
r feſtgeſeßt , daß d
ie Unternehmer doch

nicht mehr ohne Schlageſchaş prägen dürften , a
ls

ſi
e

den Raſſen

umtauſchten . Seien das nach Dieſt 450000 Rtir . , ſo gewännen ſi
e

dadurch nicht 81000 , ſondern nur 55000 Rtir . Rekow behauptete ,

d
ie

Unternehmer dürften höchſtens 300000 Rtlr . ſchlagſchaffrei
ausprägen . Das aber ſtand im Widerſpruch mit dem General
kontrakt ! Nehme man , rechnet er , ihren Gewinn von 300000 Rtir .

auf 66666 Rtlr . an , ſo gingen davon a
b

1
0

% für Münzkoſten

und 6 % [ ! ] fü
r

umzutauſchende 500000 RtIr . , ſo daß ihnen nur
6666 Rtir . Gewinn bleibe . Wenn Dieſt e

in
ehrlicher Mann

wäre , würde e
r

b
e
i

dem Wechſel der Unternehmer gemeldet haben ,

daß d
ie Ephraim viel mehr gewonnen hätten . Mit Heftigkeit

forderte Rekom , daß der Ehrlichkeit und Subordination wegen Dieſts

Verfahren ſtreng gerügt würde , 9 ) was denn auch geſchah.3 )

Unzweifelhaft waren Rezows Angaben unklar , wenn nicht un
richtig ; Dieſt blieb mit Recht dabei , daß d

ie Summe d
e
r

ohne

Schlagſchaß zu prägenden Stüber nicht beſtimmt wäre . 4 ) War das
aber doch d

e
r

Fall , ſo wußte Dieſt nichts davon , was e
in großer

Fehler Rekoms war , denn wer a
ls

Dieſt konnte d
ie Kontrolle

darüber führen , daß Gumperts nicht mehr münzte ? Wie dem aber

auch ſe
i
, in der Sache hatte Dieſt unzweifelhaft recht : das Land

mußte mit Scheidemünze überſchwemmt werden.5 )

1 ) Nr . 4 .

2 ) Nr . 5 .

3 ) K.-D. a
n Dieſt , Potsdam , 21
.

Februar 1756 .

4 ) Nr . 6 .

5 ) Einer ſchalt dort imnier über den andern . Gumperts hatte über Dieſt

zu flagen , d
e
r

wieder über das unverſchämte Benehmen Iſaacs empört war . Ein
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Vor d
e
r

Hand ließ ſich der König davon aber nicht über
zeugen . Schon a

m 1
3
.

Februar 1756 taten ſi
ch

d
ie Kaufmann

ſchaften von Cleve , Weſel und Emmerich zuſammen und behaupteten ,

daß ſeit Etablierung der Münze zu Cleve alles gute Geld erſtauns

lic
h

im Kurſe geſtiegen ſe
i
. Dann hätten Berliner Zeitungen b
e

hauptet , Gumperts würde den Kurs herunterbringen , aber das
Gegenteil ſe

i

eingetroffen . So habe der holländiſche Gulden früher

3
1 cleviſche Stüber , vor Gumpertſens Pacht 341/2 gegolten , jeßt

ſtehe e
r auf 3
6

Stüber ; ebenſo ſe
i

der holländiſche Wechſel von

128 auf 138 geſtiegen und gelte jeßt 143 , d . h . 100 Fl . holländiſch
Banko 143 Fl . cleviſches Geld . Die cleviſchen 1

-

und 2 -Stüber

hätten auswärts keinen Kurs gefunden und feien auch nicht in den
andern preußiſchen Landen gangbar , alſo alle im Lande geblieben ,

wodurch e
s geſchehen ſe
i
, daß d
ie 8
-
, 4
-

und 2 -Ggr . -Stücke kaum fü
r

6 % Agio erhältlich ſeien . Womit ſolle man alſo d
ie Magdeburger

und Berliner Fabrikate , womit d
ie

andern fremden Waaren b
e

zahlen ? Die Raufmannſchaften prophezeiten den Ruin , wenn dem

nicht abgeholfen werde . ) Dbgleich dem allem d
ie Kammer zu

ſtimmte , ließ ſi
e

der König wiſſen , das ſeien nur Intriguen des
Ephraim , und e

r

wundere fi
ch , daß ſi
e

ſich durch ſo unbegründete

Angaben täuſchen ließen . ) Der König ſollte zu ſpät einſehen , daß

e
r ſelbſt der getäuſchte war .

Bald war e
s kaum mehr möglich , d
ie

cleviſchen Einkünfte

nach Berlin zu ſenden , weil e
s a
n 2
-

und 4 -Ggr . mangelte . Das

Land war b
is

zum Sommer m
it

Scheidemünze ſchon ſo überfüllt ,

daß Kaſſengeld 7–8 % Agio foſtete , de
r

Louisdor war von 5 auf

54/2 Rtir . geſtiegen . Die ganze Nachbarſchaft hatte d
ie

cleviſchen

Stüber u
m

1
/4 d
e
s

Nennwertes herabgeſeßt , ſo daß d
ie Bewohner

von Cleve beim Kauf dortſelbſt ebenſoviel verloren.3 )

früherer Beamter der Stettiner Münze Embde (nicht Eimbđe ) ſuchte d
ie Gegen

fäße auszugleichen und beſonders Dieſt klar zu machen , daß Rekow doch einmal

ih
r

Chef ſe
i
, womit auch Dieſt zu rechnen habe ; er müſſe ihn nicht weiter durch

Unfolgſamkeit reizen . Embcke a
n Dieſt o . D
.
, wahrſcheinlich vom Ende Februar

1756. R
.

9
6 , 408 T
.

1 ) R
.

9
6 , 409 B
.

2 ) A.-D. a
n Kammerpräſident v . Beſſel und Kammerdirektor v . Meyen ,

Botsdam , 15. März 1756. R
.

9
6 , 409 B
.

3 ) Ber . der Gen. -Direktoriums vom 1
2
.

Juli 1756. R
.

9
6 , 408 T
.

Acta Borussica . Münzweſen IlI . 2
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Da ſuchten denn d
ie

Unternehmer , d
ie

ſelbſt in arge Be
drängnis gerieten , durch eine neue Münzoperation zu helfen . Sie
wollten Scheidemünze im Reich abzuſeßen ſuchen . Da die

2 -Stüberſtücke nach demſelben Fuß gemünzt würden wie d
ie früheren

4 -Xr . oder Baßen wir erinnern und jener unheilvollen Prägung

fü
r

van d
e
r

Nüll - , ſo rieten ſi
e , ſtatt d
e
r

2 -Stüber fortan

3 -Xr . -Stücke zu münzen . 1 )

So viel war ja ſicher , daß d
ie
3 -Xr . - Stücke überall im Reich

gang und gebe waren . Schon e
in Jahrhundert lang münzten d
ie

Kaiſer dieſe Kaiſergroſchen , in Schleſien Böhm genannt , zeitweiſe in

großen Maſſen , d
ie

Süddeutſchen taten e
s ihm nach ; und d
ie

polniſch -preußiſchen Dreigröſcher oder Düttchen waren d
ie a
ll

gemeinſte Scheidemünze d
e
s

Oſtens und allmählich a
u
f

ziemlich d
e
n

ſelben Gehalt herabgeſunken , wie d
ie

3 -Xr . -Stücke . Die Unter
nehmer gaben nun a

n , daß d
ie

neuen 3
-
, 6
-

und 1
2
- X
r
. zwar nach

1
8
-Talerfuß gemünzt werden , aber weniger Kupfer a
ls

d
ie Stüber

enthalten ſollten , denn ſonſt ſeien ſi
e gegen d
ie

im Reich üblichen

zu ſchwer ; auch ſe
i

das Kupfer zu teuer . 2 )

Auch gegen dieſen Vorſchlag ſprachen ſich Dieſt und d
ie

cleviſche Kammer aus . Dieſe Kreuzergelder würden u
m

den minderen

Kupfergehalt wertloſer , worin natürlich e
in großer Vorteil der

Unternehmer liege . Die 12- Kreuzerſtücke , ei
n

Geldſtück etwa 3 Ogr .

wert , werde der König doch nicht nach 1
8 -Rtir . -Fuß ausmünzen

laſſen , ſonſt würden d
ie

Unternehmer ſi
e

unter d
ie

beſſern Königs

berger und Breslauer Münzen miſchen ; Ende Auguſt ſeien ſchon

32000 Ktir . in Kreuzergeld mit Extrapoſt von Cleve nach Schleſien
abgegangen . )

Das aber war e
s gerade , was d
ie

Unternehmer ohne Zweifel
beabſichtigten . Rekow geſtattete ihnen jeßt nämlich , 6 - X

r
. -Stücke , di
e

polniſchen Szoſtake , auszuprägen , aber nicht nach dem in Preußen
und Schleſien vorgeſchriebenen 16- , ſondern nach dem von ihnen
vorgeſchlagenen 1

8 - Talerfuß . Das Gepräge war ganz das der
polniſchen Kronſechſer . 4 ) E

s

war d
ie

erſte geſegmäßige Abweichung

1 ) Im . -Ber . Rebows , Potsdam , 10
.

April 1756. R
.

9
6 , 409 B
.

2 ) Nr . 8 .

3 ) Remonſtration 0
. D
.

und ohne Unterſchrift ; Kammerbericht Cleve ,

4
. September 1756. R
.

9
6 , 408 T
.

4 ) Münzbeſchreibung Nr . 1729-1738 .
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vom Graumanſchen Münzfuße ! Und wie wußten d
ie Unternehmer

ſi
e

auszubeuten ! Das Glück war ihnen günſtig , denn faſt zugleich

mit der erhaltenen Erlaubnis “ ) brach der ſiebenjährige Arieg aus ,

der den König verhinderte , ſich wie bisher u
m

das Münzweſen zu

kümmern . Sie taten zunächſt alles , den König zufrieden zu ſtellen .

Weil ſi
e

d
ie

cleviſchen Einkünfte nicht zurzeit umgewechſelt hatten ,

war dieſes durch cleviſche Kaufleute beſorgt worden , und der König

hatte befohlen , das Agio aus der Berliner Münzkaſſe zu zahlen ,

d
ie Quittungen aber den Unternehmern a
ls Baargeld auszuhändigen . )

Das werde , verſicherten dieſe nun , fortan nicht mehr vorkommen ,

denn ſi
e

könnten jeßt , d
a

d
ie Prägung des Kreuzergeldes erlaubt

ſe
i
, wieder Silber kommen laſſen . Ende Auguſt wollten ſi
e

auch

den ganzen Schlagſchaß d
e
s

dritten Quartals abzahlen.3 )

Dem Kontrakt nach brauchten ſi
e

das nicht früher a
ls

im Sep

tember , denn ihre Schlagſchazzahlung fing a
m

1
.

Dezember a
n
.

Friedrich befahl aber Reşow , ſie möglichſt dahin zu bewegen , das

laufende Münzjahr vom 1
. November 1755 a
n

zu rechnen , denn e
r

habe das Geld jeßt höchſt nötig . 4 ) Die Juden gingen darauf e
in
.

Dafür münzten ſi
e

nun aber in Cleve mit Macht 6 - X
r
. -Stücke ,

d
ie zwar nur im Reich umlaufen ſollten , d
ie

ſi
e

aber in Menge

nach Schleſien und Sachſen zur Armee und nach Preußen ſchickten .
Der ſchleſiſche Oberpräſident v . Schlabrendorff verhörte darüber den
Breslauer Agenten des Gumperts , der ſich damit ausredete , er wolle

d
ie

6 - X
r
. nach Böhmen ſenden . " ) Nun nahm ſi
ch das General

Direktorium den Gumperts vor . Der ſagte , di
e
6 - X
r
. würden nach

Danzig und Königsberg nur fü
r

den ruſſiſchen , polniſchen und

lievländiſchen Handel geſchickt ; wenn einige , wie Schlabrendorff b
e

hauptete , in der Provinz Preußen umliefen , ſo geſchehe das ohne

ih
r

Vorwiſſen . Uebrigens ſe
i

ihnen gar nicht verboten , dieſe Sorten

nach Orten , w
o

ſi
e gang und gebe ſeien , zu verſenden . Die 2 Taler ,

um d
ie

der Münzfuß ſchlechter ſe
i
, kämen nicht ihnen , ſondern , wie

1 ) Ein Kontrakt oder eine königl . Order darüber iſ
t

nicht erhalten .

2 ) K.-O. a
n Anöffel , Potsdam , 16
.

Auguſt 1756. R
. XIII , 1 .

3 ) Im . - Ber . Rekows , Potsdam , 9. Auguſt 1756. R
.

9
6 , 409 B
.

4 ) A.-O. a
n Rekow , Potsdam , 10
.

Auguſt 1756 , ebenda . S
.

auch N
r
. 9 .

5 ) Schrabrendorff a
n das Sen. - Dir . , Breslau , 3 . Oktober 1756 .

Tit . XLIX , 3 .
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Rekow wiſſe , dem Könige zugut . Auch litten d
ie Kaſſen dadurch

keinen Schaden , denn d
ie

ſchlechten Sorten würden ihnen ja um
getauſcht . Werde jegt d

ie Ausfuhr der 6 - X
r
. aus dem Cleviſchen

gehemmt , ſo müßten dieſe Münzen dort bleiben , und d
ie Clever

würden weiter 25—30 % verlieren , d
ie Prägungen einer Million

jährlich aufhören müſſen . 1 )

Man kann eigentlich keinem dieſer von Gumperts vorgebrachten

Punkte ſchlechthin widerſprechen ; man kann nur dahingeſtellt ſein

laſſen , ob der König mit der Verſchlechterung des Münzfußes ein
verſtanden war oder vielmehr , ob ihm d

ie Folgen d
e
r

Gumpertsſchen

Betriebſamkeit in Cleve richtig dargeſtellt worden ſind .

Über dieſe Angelegenheit hatte ſich e
in längerer Schriftwechſel

zwiſchen den Miniſtern von Borcke , von Schlabrendorff und dem

Armeeintendanten von Reşow entſponnen , dem einzigen d
e
r

höheren

Beamten , ſo viel ic
h

ſehe , der damit einverſtanden war und d
ie

Prägung fü
r

ungefährlich hielt . Wir müſſen dabei bedenken , daß
damals niemand einen 7 Jahre dauernden Arieg und d

ie Not
wendigkeit d

e
r

Münzverſchlechterung vorausſehen konnte . Endlich
wurden d

ie

6 -Kreuzer in Sachſen aber ſo häufig , daß man gegen

ſi
e Edifte erlaſſen mußte . Zwei Fäſſer mit 2400 Rtir . ſolcher

Sorten , d
ie von Berlin nach Leipzig beſtimmt waren und das

Siegel der Magdeburger Münzſtätte trugen , ließ Borcke im Juni
1757 fonfiszieren . ? )

Die 6 -Kreuzerſtücke wurden nämlich ſeit Ende 1756 nicht nur

in Cleve und Aurich , ſondern auch in Berlin , Magdeburg , ja ſelbſt

in Königsberg geprägt . Am 1
8
.

Dezember 1756 ſchon teilte der

Münzdirektor Anöffel dem Geheimrat Köppen mit , daß fi
e

feit dem

1
.

Dezember in Berlin geſchlagen würden , was Keßow den Unter
nehmern „ d

e
r

Cleviſchen Münze zu Hülfe “ erlaubt hätte . Sie
würden zwar in verſiegelten Fäſſern nach Danzig , Polen , Kurland ,

Lievland geſandt , doch würde unmöglich zu verhindern ſein , daß ſi
e

über kurz oder lang zurückkommen und das Rurant vertreiben

möchten.3 ) Und ſeitdem der Einbruch der Franzoſen im April 1757

1 ) Verhör des Gumperts Berlin , 13
.

Oktober 1756. Tit . XLIX , 3 .

2 ) Borcke das General - Direktorium . Torgau , 29. Juli 1757 .

Tit .. XVII , 24 .

3 ) Treſorakten R
.

163 , I , 75
.

Über dieſe Akten im allgemeinen v
g
l
. Stoſer ,

Finanzen S
.

336 , 337 .

an
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d
ie cleviſche Münze zum Stillſtand gebracht hatte , wurden d
ie

6 -Kreuzerſtücke auch in Magdeburg geprägt . ? )

Der König wurde endlich doch auch , wahrſcheinlich durch

ſeinen Sekretär Eichel , davon überzeugt , daß durch d
ie

ſtarke

Prägung d
e
s

ſchlechten Geldes ſelbſt d
ie Kaſſen kein anderes b
e

fämen , wie „ zu ſeinem Leidweſen das Beiſpiel im Cleviſchen dar
getan habe “ . E

r

konnte aber nur ſagen , daß , wenn nicht Krieg

wäre , e
r

das längſt abgeſtellt haben würde.2 ) Soviel erreichte nun
aber Schlabrendorff b

e
i

Rekow , daß d
ie

cleviſchen 6 -Kreuzer in

Schleſien verboten werden durften . Doch ſollte ih
r

Abſaß in

Böhmen wegen d
e
s

Schlagſchaßes auf alle Weiſe befördert werden . 3 )

Dieſe Prägung der cleviſchen 6 -Kreuzer nach 1
8
-Talerfuß

bildete den Übergang von dem Graumanſchen Gelde zu den gering

haltigen Kriegsmünzen . Denn damals war deren Schlag in den

fächſiſchen Münzſtätten gerade in
s

Werk geſeßt worden .

Während d
ie Regierung in Cleve der ſtarken Scheidemünz

prägung nicht entgegen geweſen war , wurde dieſe in der Mitte der

Monarchie eingeſchränkt . Den Anſtoß zu dieſer Veränderung gab

ſehr wahrſcheinlich d
e
r

Vorteil , den d
ie Prägung d
e
r

polniſchen

Münzen mit ſächſiſchem Stempel in Königsberg und Breßlau

brachte ( f . S
.

2
8
) . Am 2
. April 1756 wurden nämlich d
ie

beiden Kontrakte wegen Berlin und Magdeburg dahin geändert ,

daß in Magdeburg jährlich 50000 Mark in Tympfe und

25000 Mark in Szoſtake mit ſächſiſchem Gepräge vermünzt werden
follten . Dagegen waren dort außerdem nur 12858 Mark in

8
-
, 4
.
, 2 -Ggr . und 25000 Rtir . in 6 = Bf . -Stücken zu prägen . In

Berlin ſollten außer dem Golde nur 30000 Mark in 8- , 4- , 2 -Ggr.
Stücke vermünzt werden . Die Juden wollten jährlich 30000 Rtır .

mehr a
n Schlagſchaß geben , alſo im Jahre 340000 Rtir . Davon

gingen a
b 15000 RtIr . , d
ie

ſi
e a
ls Agio auf d
ie

von ihnen jähr

1 ) Berfügung Schlabrendorffs a
n die Breslauer und Glogauer stammer

vom 9
. Juni 1757 : Wegen zeſſierender Prägung in Cleve und Aurich würden

d
ie
6 - Streuzer nun in Berlin und Magdeburg geſchlagen . U
.

B
.

M
.

R
. IV ,

3
1 , IV . Die cleviſche Münze hat dann während des ganzen Arieges geruht , die

Gebäude dienten als Lazarett .

2 ) N
r
. 1
5 , 1
6

und 2
0
.

3 ) Verfügung Schlabrendorffs a
n die ſchleſiſchen Kammern vom 9
. Juni

1757. A
.

B
.

M
.

R
. IV . 31 , IV .
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lic
h

zu liefernde eine Million Rtlr . Friedrichsdor zu beanſpruchen

hatten . E
s

blieben demnach 325000 Rtlr . Schlagſchaß . )

E
s

wurden alſo nunmehr in Berlin und Magdeburg zu

ſammen nicht 142858 feine Mark nach dem alten Kontrakt zu 3/10

in Rurant , % 10 in Scheidemünzen verprägt , ſondern das Verhältnis

war nun ſo , daß herzuſtellen waren etwa 43000 Mark in 8
-
, 4
-
,

2 -Ggr . , 25000 Mark in 6 - P
f
. und 75000 Mark in poln . Sorten .

Da d
ie

lekteren nicht im Lande vorausgabt wurden , war das

für das Land auszuprägende Geldquantum viel kleiner , aber e
s

wurde das Verhältnis des Kurants zur Scheidemünze e
in viel

richtigeres .

Noch einmal fam damals d
ie Frage nach dem Remedium im

Schrot zur Verhandlung . Wir wiſſen , daß e
s Grauman nur mit

vieler Mühe gelungen war , den König , der darin eine Gefährdung

d
e
s

Münzfußes erblickte , von d
e
r

Notwendigkeit d
e
s

Remediums zu

überzeugen . Ähnlich wehrte Friedrich ſi
ch

auch jeßt dagegen . Die
Gumperts hatten in ihrem anfänglichen Münzplan a

ls

Remedium

im Schrot auf d
ie

in ſämtlichen Münzſtätten zu prägenden Scheide

münzen 40000 Rtir . angegeben . Auch Rekow führte a
n , daß

früher b
e
i

der Adminiſtration das Remedium im Schrot dem Könige ,

b
e
i

d
e
r

Bacht den Unternehmern zugut gekommen ſe
i
; in Berlin

habe e
s vom 1
. Mai 1755 b
is

4
. Auguſt 1755 von der Scheide

münze 4080 Rtlr . 8 Gr . betragen . 2 )

Die Gumperts und Rekow gebrauchten für „ Remedium im
Schrot “ den Ausdruck „überſchuß d

e
r

Stückelung . “ Dieſer Aus
druck erklärt ſich ſo : Nach Beendigung d

e
r

Prägung eines Werkes
ergab ſich eine größere Anzahl von Scheidemünzen a

ls

nach dem

legierten Quantum Silber und Kupfer hätten herauskommen müſſen ,

e
in Teil d
e
r

einzelnen Stücke war zu leicht . Dieſes Plus a
n Zahl

und Minus a
n

Gewicht repräſentierte alſo das Remedium im Schrot

und ſollte b
e
i

den Scheidemünzen für d
ie ganze Unternehmung im

Jahre 40000 Rtlr . nicht überſchreiten . Daß auch einmal e
in Minus

1 ) Der Kontrakt vom 2
. April 1756 liegt zwar nur in einem Konzept v
o
m

1
. April vor , N
r
. 7 , e
s

iſ
t

aber eine Bemerkung d
e
s

Königs über d
ie Ge

nehmigung vorhanden .

2 ) Fm . -Ber . Reßows , Potsdam , 9. Februar und der Gumperts , Botsdam ,

24. Februar 1756. R
.

9
6 , 409 B
.
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a
n Zahl und Plus a
n

Gewicht herauskommen könnte , wird gar

nicht erwähnt , was darauf ſchließen läßt , daß Unternehmer und auch

Beamte das Gewicht immer mit möglichſter Knappheit bemaßen .

Der König hatte mit ſeinem Mißtrauen alſo fo Unrecht nicht .

Für das Kurantgeld der 8- , 4- und 2 - Ggr . wollte er ei
n

Re
medium im Schrot überhaupt nicht zugeſtehen . ) Da d

ie Münz
direktoren nun danach verfuhren , ſo beriefen ſich d

ie Gumperts

auf eine Verordnung vom 1
3
.

Dezember 1753 , in d
e
r

e
s wahr

ſcheinlich feſtgeſeßt worden war , und klagten , d
ie Direktoren

chikanierten ſie.2 ) Da fuhr d
e
r

König auf : ſie ſollten ſich nicht

unterſtehen , es Chikane zu nennen , wenn ſeine Direktoren auf Be
folgung des Münzfußes hielten ! Wenn früher anders verfahren

ſe
i
, ſo ſe
i

das gegen ſeinen Willen geſchehen . E
r

erlaubte nur ,

daß b
e
i

den Scheidemünzen und den in
s

Ausland gehenden Tympfen

etwas , aber mit Maß , nachgelaſſen werden dürfe . Sonſt ſe
i

der

Münzfuß ſtreng zu beobachten 3 )

Wir brauchen nicht hinzuzufügen , daß e
in Remedium im

Schrot natürlich auch b
e
i

den Kurantmünzen unumgänglich nötig

war ; e
s wird vielleicht nach den früheren Graumanſchen Bes

ſtimmungen geregelt worden ſein . 4 )

1 ) A.-D. a
n

d
ie Gumperts vom 25. Februar 1756. R
.

9
6 , 409 B
.

2 ) Im . -Ber . der Gumperts , Potsdam , 4. März 1756 , ebenda .

3 ) M.-D. a
n Rekow , Potsdam , den 5
. März 1756. R
.

9
4 , 409 B
.

Im Kontrakt vom 2
. April 1756 genauer beſtimmt : Auf die Bruttomark Tympfe

1 ! 4 Stüd , Szoſtake 3 /4–1 Stüd , Tympfe und Szoſtake nach ſächſiſchem Fuß wie

in Leipzig , Stüber e
in Stüc , Auricher Schillinge 3 /8-1 / 2 Stüd .

4 ) S
.

Bd . II , S. 89 .
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Die einzelnen Münzſtätten 1756—1759.

Über d
ie Tätigkeit d
e
r

einzelnen Münzſtätten während d
e
s

ſiebenjährigen Krieges iſ
t

äußerſt wenig erhalten , was zum Teil
daher kommt , daß den König d

ie Politik und d
e
r

Krieg ganz in

Anſpruch nahmen , er dafür ſeine Kräfte und Zeit freihalten mußte ,

und nur ganz wenige Immediatberichte über d
ie

innere Verwaltung

a
n ihn erſtattet wurden . 1 ) Als der erſte Feldzug begann , teilte e
r

den Münzdirektoren mit , daß e
r jeßt feine Zeit mehr habe , fi
ch um

d
ie Münzverwaltung zu fümmern ; u
m

ſo genauer müßten ſi
e

b
e
i

Pflicht und Ehre und b
e
i

Vermeidung ſchwerſter Verantwortung

fü
r

Drdnung ſorgen und beſonders darauf ſehen , daß unter keinerlei

Vorwand d
e
r

Münzfuß verändert oder mehr Scheidemünze an
gefertigt würde , a

ls

d
e
r

Kontrakt vorſchreibe ; vielmehr müßten ſo

viel gute Kaſſenſorten geprägt werden , a
ls

der Verkehr erfordere

und d
ie Unternehmer zu prägen verpflichtet ſeien.2 ) Auch ſpäter

ging d
e
r

König auf d
ie Münzverwaltung nicht e
in
. Friedrich hat

nur noch u
m d
ie Jahreswende notgedrungen deswegen ſich um d
ie

Neuaufſtellung d
e
r

Kontrakte gekümmert , weil er ſic
h

den notwendigen

Schlagſchaß für das kommende Jahr ſichern mußte . Im übrigen wurden

d
ie Münzſachen zuerſt von Reşow , nach deſſen Tode Ende 1758

von dem Ariegszahlmeiſter und Rendanten der General -Ariegskaſſe

Geheimrat Köppen und den Münzdirektoren beſorgt , wobei a
b

und

zu andere bedeutende Perſönlichkeiten , wie d
e
r

Kabinetsſekretär

Eichel , der General v . Tauenpien , dem beſonders d
ie Breslauer

11 ) Darüber R
.

Stoſer , Rönig Friedrich d . Gr . , II , S. 161 , 202 .

2 ) N
r
. 1
9

und A.-C. a
n Knöffel , þauptquartier b
e
i

Prag , 2. Juni 1757 .

R
. XIII , 1 .
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Münze unterſtand, 1) und d
e
r

Miniſter von Schlabrendorff ihren
Rat erteilten . Das Berliner General -Direktorium blieb auf die

Münzfabrikation ſelbſt nach wie vor ohne Einfluß ; nur d
ie

dadurch

bewirkten Änderungen im Geldweſen erforderten ſein Eingreifen .

In der Berliner Münze , deren Prägeſtatiſtik b
is Ende 1758

erhalten iſ
t , 2 ) wurde b
is

zum Schluß d
e
s

Jahres 1757 nach Grau .

manichem Fuße gearbeitet . 1758 ſind dort zwar noch nach demſelben

Groſchen geſchlagen , in d
e
r

Hauptſache aber polniſch - preußiſche

Sorten gemünzt worden .

Die Prägung von Szoſtaken nach 18.Talerfuß hatte , wie wir

hörten , in Berlin ſchon a
m

1
. Dezember 1756 begonnen.3 ) Dieſe

Prägung fand auch nach 1756 ſtatt , wie das unſere ſtatiſtiſche
Tabelle zeigt . Daneben ging in dieſem Jahre eine Prägung

von Tympfen . 4 ) E
s

waren nämlich im großen Treſor b
is

Ende

1753 1 Million ganze Talerſtücke geſammelt worden , welcher Be
ſtand b

is Ende 1757 auf 1064000 gewachſen war . Dieſe befahl

nun d
e
r

König in Tympfe nach 1
5 -Talerfuß zu vermünzen . Warum

e
in ſo guter Münzfuß gewählt wurde , der b
is

dahin befolgte

war etwas geringer " ) - iſt nicht erſichtlich . Jedenfalls wurden in
den Münzſtätten von Berlin ) bis zum 17. April 1758 400000 , in
Breslau 664000 Tlr . in ſolche Tympfe umgemünzt . Der Gewinn
daraus betrug nach Abzug der Münzkoſten 74248 Rtir . 18 Gr .

3 B
f
. Man hatte ſo b
is Auguſt 1758 fü
r

1134248 Rtir . 18 G
r
.

3 B
f
. Tympfe geprägt . Man muß damit aber in Berlin fort

gefahren haben , d
a

unſere Tabelle 2280433 Rtır . 10 G
r
. angibt . ? )

1 ) Tauenßien ſollte eigentlich keßoms Nachfolger in der Münzdirektion

ſein , in der Tat war es Möppen .

2 ) S
.

die Tabelle I.

3 ) S
.

S
.

2
0
.

1 ) Atteſte des Münzkontors , Berlin , 6. März und 1
7
.

April 1758. Bericht

te
s

Rentmeiſters Cölſch , Berlin , 10
.

Auguſt 1758. Treſorakten Rep . 163 , I , 93 .

Faſter a
n Köppen , Berlin , 5. Januar 1762. Ebenda II , 16 .

5 ) Bd . II , S. 548 , 549 .

6 ) Die Neue Münze war dazu oder vielleicht ſchon früher wieder in Betrieb

geſeßt worden , denn Landeshut , 2
2
.

März 1758 äußerte Reſow gegen Knöffel
ſeine Zufriedenheit , daß die Prägung der Achtzehner in beiden Berliner Münzen

ſo gut von ftatten gehe und d
ie

Unternehmer den ſtipulierten Schlagſchaß zahlen

könnten . R
. XIII , 2 .

? ) S
.

Tabelle N
r
. I.
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Es könnte allerdings ſein , daß in den leßten Monaten des

Jahres 1758 d
ie Berliner Tympfe ſchon geringer ausgebracht

wurden . Unzweifelhaft beweiſen d
ie

von uns gebrachten Valvationen ,

daß d
ie Berliner Tympfe von 1759 nach mindeſtens 1
8
-Talerfuß ,

d
e
r

damals d
e
r

allgemeine preußiſche war , ausgebracht ſind . ? )

Später hat man den Unternehmern vorgehalten , daß ſi
e

a
n der

Tympfprägung von 1759 großen Vorteil gehabt hätten , was ſi
e

auch nicht leugneten.2 ) Ihr Gewinn war gewiß deshalb e
in ſo

hoher , weil d
ie Sorten damals noch in Polen ihren vollen Stredit

genoſſen und derſelbe nicht w
ie ſpäter m
it

koſtbaren künſtlichen

Mitteln zu erhalten war .

Die Berliner Münztätigkeit wurde 1760 von dem Feinde

unterbrochen , di
e

Beamten flüchteten ; im November wurde ſi
e wieder

aufgenommen . ) Seitdem fand hier d
ie Prägung der neuen

Auguſtdor , ſe
it

Juli 1761 auch d
ie

von Sechſern und Dreiern ſtatt , 4 )

endlich 1762 d
ie

d
e
r

kontraktmäßigen fremden Sorten , beſonders

auch d
e
r

ſächſiſchen Doppelgroſchen , von a
ll

welchen Münzen wir
ſpäter Näheres hören werden .

Die Königsberger Münze arbeitete b
is

zur Einnahme der

Stadt durch d
ie Ruſſen im Januar 1758 ebenfalls nach Grau

manſchem , Cleviſchem und Leipziger Fuß , außer einigen Rechnungen

iſ
t

über ihre Tätigkeit in diejen Jahren nichts erhalten . " )

Von d
e
r

Magdeburger Münzprägung im allgemeinen können

wir nur ſagen , daß ſi
e

wahrſcheinlich dieſelbe wie d
ie Berliner

war , von dem Einzelnen haben wir gar keine Runde . Man kann

1 ) Tabelle 4 , C
.

2 ) Ephraim und Spig a
n ftöppen , Berlin , 17. Dezember 1763. Preſor

akten Rep . 163 , I , 99 . Vielleicht ſind d
ie

erſten von 1758 die ohne Krone ,

Münzbeſchr . N
r
. 1724 , d
ie

dann alſo beſſer wären , doch iſ
t

darüber nichts B
e

ſtimmtes zu ſagen .

3 ) Tit . XVII , 15 .

4 ) Tit . XVII , 15. E
s

ſind bisher wohl Sechſer und Dreier von 1760 ,

auch Dreier der folgenden Jahre Münzbeſchreibung 1711 , 1746 ff . ) , aber noch
keine Sechſer von 1761 zum Vorſchein gekommen .

5 ) Von Intereſſe iſ
t

e
in

Bericht d
e
r

Feldkaſſenrendanten d
e
r

oſtpreußiſchen

Armee von 1757 ( N
r
. 2
1
) , aus dem hervorgeht , daß das kleinere Berliner Kurant

von den Truppen nicht gebraucht werden konnte und in preußiſches Provinzial
geld umgewechſelt werden mußte .
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nur aus den Raſſenüberſchlägen Köppens 1) ſchließen , daß d
ie Prä

gung zeitweiſe , beſonders 1760 , a
ls

d
ie Berliner Münze ſtill ſtand ,

eine ſehr umfangreiche war . E
s

kommen dort viele Schlagſchak

zahlungen der Unternehmer vor , d
ie zwar , da d
ie Zitadelle von

Magdeburg d
e
r

Sammelplaß d
e
r

Kriegseinkünfte war , von allen

Münzſtätten dort zuſammenfloſſen ; aber alle Poſten , b
e
i

denen b
e

merkt wird , daß ſi
e

von d
e
r

Magdeburger Münze oder dem
dortigen Münzdirektor Wanney zu zahlen waren , ſind gewiß a

ls

Schlagſchat jener Münzſtätte zu betrachten ; und dieſe Poſten be
liefen ſich o

ft auf mehrere 100000 Rtır . 2 )

Neben den Prägungen nach Graumanſchem Fuß b
is 1759

liefen auch hier noch andere , zunächſt d
ie

ſchon erwähnte der Cle
viſchen 6 -Kreuzerſtücke . ) Sodann iſ

t vorgreifend d
ie Monetiſierung

des Silberſchaßes des Berliner Schloſſes zu erwähnen , zu der

Friedrich nach d
e
r

Niederlage von Molin veranlaßt wurde . E
r g
e

dachte dieſe „argenterie “ , deren Wert er auf 400000 RtIr . ſchäşte ,

in Magdeburg unter Ausſchluß der Unternehmer ſo geringhaltig

ausmünzen zu laſſen , daß 800000 Rtır . herauskämen , „ da es in

den jezigen verworrenen Kriegeszeiten ſo genau auf einen ordent

lichen Münzfuß und Gehalt nicht ankommen kann . " 4 ) Dann aber ,

1
1

1 ) Treſorakten R
.

163 , I. 97 , 98 .

2 ) Sier einige jener Magdeburger Boſten :

1760 : 1
. Januar . 100000 Rtir .

7
.

Juni 350000

19. Juli 400000

9
. Auguſt 500000

22. November 550000

1761 : 12. September . 20000

28. November 145 000

1762 : 23. Januar . 150000

27. November 80000

Dieſe Poſten ſind freilich fü
r

eine Statiſtik ganz unbrauchbar , weil man n
ie

weiß ,

o
b

einer in dem vorhergehenden oder folgenden mitenthalten iſ
t

oder noch andere

nicht verzeichnete gezahlt wurden ; wir führten ſi
e nur an , um zu zeigen , wie

hoch im allgemeinen der Schlagſchaß der Magdeburger Münze damals war .

3 ) S
.

S
.

2
0
.

4 ) K.-O. a
n G
r
. Findenſtein vom 2
7
.

September 1757. Polit . Corres
pondenz Friedr . d . G

r
. B
d
. 1
5 , S
.

380 , 381 .
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am 11. November 1757 , beſchränkte er jenen Befehl dahin , daß d
ie

„ a
ls Möbel jeßt unnüße “ argenterie nach dem cleviſchen Fuß , aber

nicht in 6 -Kreuzer , ſondern in Groſchen und Sechſer ausgemünzt

werde , was 600000 Rtlr . zu ergeben habe . Da d
e
r

Feingehalt

der Silbergeräte aber 28560 Mark 7 Lot betrug und 1
8 Rtlr . aus

d
e
r

Mark ermünzt werden ſollten , hätte man nur 514080 Rtir . be

kommen . Nach ſpäteren Angaben ſind aber in der Tat 600000 Rtlr .

herausgebracht worden . 1 ) Der Fuß war alſo etwa 2
1 Rtir . , vielleicht

etwas ſchlechter b
e
i

den Groſchen , beſſer b
e
i

den Dritteln , denn

auch ſolche wurden gemünzt . 2 )
Sodann wurde d

e
r

Graumanſche Fuß nicht befolgt b
e
i

d
e
r

ſchon

angeführten Nachprägung d
e
r

polniſch -fächſiſchen Tympfe , auf di
e

wir
nunmehr kommen . Wir haben gehört , daß e

s d
ie Königsbergſche Tympf

prägung war , d
ie

den König von Polen veranlaßte , dieſe Münz
ſorte in Leipzig für Polen münzen zu laſſen , wir haben ferner e

r

fahren , einen wie guten Fortgang dieſes Werk nahm . % ) Immer

war eine Hauptbedingung dafür , daß d
ie Durchfuhr d
e
r

Tympfe

durch preußiſches Gebiet , das Sachſen von Polen trennte , frei blieb .

Sie wurde nun zwar von Preußen Anfang 1755 verboten , e
s

ſcheint indeſſen , daß dadurch Sachſen zwar geſchädigt wurde , 4 ) aber
das Verbot doch durchaus nicht durchzuſeßen war , denn in Schleſien

waren d
ie polniſchen und fächſiſchen Tympfe eben das einzige Gelb ,

das man beim Handel mit Polen benußen konnte , beſonders ſeit d
ie

preußiſchen Tympfe wegen des preußiſchen Durchfuhrverbots in
Polen verboten und d

ie

holländiſchen Dukaten im Kurſe bedeutend
geſtiegen waren.5 )

1 ) Koſer , Finanzen S
.

343 .

2 ) Nach fm . -Ber . Nöppens vom 2
5
.

Februar 1761 waren von den 600000 Rtir .

des Jahres 1758 , d
ie

e
r gegen Einziehung anderer Sorten hatte nach Sachſen

ſchicken müſſen , noch 21900 in Groſchen und 6621 Rtir . in Dritteln übrig .

R
.

96 , 409 C
.

3 ) S
. II . Bd . S. 124 ff .

4 ) Ber . Unruhs , Dresden , 12
.

Mai 1755 : Verbot der Durchfuhr ſächſiſcher
Tympfe in Breslau und Königsberg habe ſehr geſchadet . Hoffentlich werde man
die Aufhebung erlangen . 4

.

D
.

Loc . 2265 , III .

5 ) Ber . Unruhe , Leipzig , 13. Oktober 1755 : Die Nachfrage nach Sympfen

uud Szoſtaken hält an . Ebenda .
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Der Unternehmer Gumperts kam daher auf den Gedanken , ob

es wohl nicht beſſer ſe
i , die Durchfuhr d
e
r

Leipziger Tympfe wieder

fr
e
i

zu geben , wonach man in Sachſen doch immer ſehr verlange , 1 )

und dadurch d
ie Geltung der eigenen in Polen zu gewinnen , denn

d
ie Quantität d
e
r

preußiſchen übertreffe weit d
ie

d
e
r

ſächſiſchen

Tympfe und dann ſe
i

auch zu hoffen , daß d
ie

u
m

1
4 / 2 % ſilber

reicheren preußiſchen nicht weiter 6—7 % im Kurſe unter den

ſächſiſchen ſtehen würden.2 ) Gumperts erblickte einen ferneren Vor

te
il

darin , daß e
r

dann das Kurant in Preußen feſthalten und

m
it

den Tympfen viel Gold von Polen nach Preußen ziehen könne .

Rekow und d
ie Breslauer Rammer waren ganz derſelben

Anſicht . Beſonders meinte dieſe , würde durch den freien Münz
verkehr zwiſchen Polen , Schleſien und Sachſen d

e
r

große Viehhandel

ſehr befördert werden , denn d
ie

b
is

dahin dafür benußten Gold
münzen würden von Tag zu Tag ſeltener . ) Wir wiſſen , daß der
preußiſche Treſor damals eifrig daran war , ſolche zu ſammeln .

Der König wollte das Durchfuhrverbot aber nicht gern zurück =

ziehen , wie er denn Sachſen gefällig zu ſein damals ſchon längſt keinen

Grund inehr hatte , ſuchte ſi
ch aber in anderer Weiſe zu helfen .

Denn konnte man nicht zwei Fliegen mit einer Klappe ſchlagen ,
indem man Tympfe mit ſächſiſchem Stempel herſtellte ? Dann blieb

d
a
s

Verbot d
e
r

Leipziger Tympfe beſtehen , und man verſorgte d
ie

eigenen Kaufleute und auch d
ie Polen mit ihnen , ohne des Schlag

ichakes a
n Sachſen verluſtig zu gehen . Man hatte ſchon verſucht ,

d
ie Leipziger Tympfe möglichſt genau , aber doch mit preußiſcher

Umſchrift , nachzuahmen , 4 ) doch ſcheint das wenig geholfen zu haben .

Die völlige Nachmünzung d
e
r

polniſch -fächſiſchen Tympfe nach

fächſiſchem Fuß und mit Leipziger Gepräge hatte d
e
r

König ſchon

1 ) Man hoffte in Dresden noch nach Beginn des Krieges , di
e

freie Durch

fuhr wieder zu erhalten und war bereit , zur Beſtechung preußiſcher Beamten
einige hundert Dukaten zu opfern . Unruh a

n Brühl , Dresden , 30
.

Oktober 1756 .

A
.

D
.

Loc , 2265 , Vol . IV .

2 ) Nr . 2 .

3 ) Im . -Ber . Rekows , Potsdam , 2
3
.

Oktober 1755 und Kammer . -Ber .

Breslau , 1. November 1755 , ebenda .

4 ) S
.

Bd . II , S. 270. Münzbeſchr . Nr . 1469—1472 , 1485—1488 , 1088
bis 1092 .
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im Juli 1755 in
s

Auge gefaßt , a
ls

ihm vorgeſtellt wurde , daß

polniſche Viehhändler ohne dieſe Münzen nichts tun könnten , er

aber fürchtete , ſie würden dann gleichſam Kommiſſionäre d
e
r

Leipziger Münzſtätte werden . ) Am 1
2
.

November befahl e
r dann

den Münzdirektoren zu Breslau und Königsberg , ſie nachzumünzen ,

wofür d
ie

Unternehmer 10000 Rtır . mehr jährlichen Schlagſchatz
geben müßten , weil d

ie

ſächſiſchen Tympfe ſchlechter a
ls

d
ie preu

biſchen wären . In Preußen jeien dieſe Münzen aber nach wie vor
verboten . )

Als dann im Januar 1756 das Königsberger Handelshaus
Schwindt u . R

o
. den König bat , 100000 Rtir . in ſächſiſchen

Tympfen nach Riga führen zu dürfen , 3 ) befahl Friedrich über eine
derartige Prägung mit den Unternehmern zu verhandeln . 4 ) Dieſe

gingen gern darauf e
in

und wollten vorgeben , ſie hätten d
e
s

Mönigs

Erlaubnis , di
e

— in Königsberg gemünzten Leipziger Tympfe aus

Leipzig kommen zu laſſen , womit Friedrich einverſtanden war.5 ) Als

e
r bald darauf von einem andern Hauſe u
m

ähnliches angegangen

wurde , antwortete e
r , man werde d
ie verlangten 25000 Rtir . in

ſächſiſchen Tympfen in Breslau beſorgen und nach Königsberg

ſchicken.6 )

Endlich wurde der Königsberger und Memeler Kaufmännſchaft

allgemein bekannt gemacht , daß d
ie

Unternehmer das Benefiz hätten ,

dieſe Sorten aus Leipzig kommen zu laſſen . ?

1 ) K.-D. a
n

Kröncke und Bube , Potsdam , 14
.

Juli 1755. R
. XIII , 1 .

2 ) K.-O. a
n

Becker , Kröncke und Bube . Potsdam , 1
2
.

November 1755 .

R
. XIII , 1 .

3 ) Königsberg , 16. Januar 1756. Ebenda .

4 ) Nr . 3 .

5 ) Im . -Ber . Reßows , Berlin , 24. Januar 1756. Ebenda . R.-O. a
n

Becker , Berlin , 26
.

Januar 1756. R
. XIII , 1 : Soli allen Eflat vermeiden und

ſorgen , daß nicht mehr als 100000 Rtlr . davon gemünzt werden . M.-D. an

Reşow , Berlin , 26. Januar 1756. Bei Bahrfeldt , Berliner Münzblätter 1901 ,

S
.

2881 , 2882 .

6 ) K.-O. a
n Samuel Büttner und Gü in Königsberg . R
.

9
6 , 409 B
.

7 ) K
.
- D an Rekow , Potsdam , 11
.

Februar 1756. Ebenda . - Der offizielle

geheime Name d
e
r

Tympfe mit nachgemünztem fächſiſchen Gepräge war

„ Tympfe C “ . In Breslau wurden davon b
is Mai 1756 fü
r

109 472 Rtir . g
e

prägt . R
.

9
6 , 408 Z
.
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Hiergegen vermochte natürlich nichts eine Eingabe des General

Poſtmeiſters , d
e
r
, u
m

d
ie Ausfälle ſeiner Kaffen zu decken , das

a
m 11. Februar 1756 wiederholte Durchfuhrverbot der Leipziger

Tympfe aufgehoben wiſſen wollte . 1 )

Während nun aber d
ie Prägung d
e
r

Tympfe mit preußiſchem

Gepräge in Königsberg und Breslau weiter ging , wurde d
ie d
e
r

ſächſiſchen a
m

1
. Mai 1756 , wohl zur beſſeren Bewahrung des Ge

heimniſſes , nach Magdeburg verlegt . Dennoch wurde d
ie

Sache

bald ruchbar . Am 30. Oktober meldete der ſächſiſche General und
Geheimrat Graf v . Unruh dem Premierminiſter Grafen v . Brühl ,

daß der Leipziger Münzunternehmer Bankier Frege einen Tympf

und Szoſtak mit Leipziger Stempel vorgezeigt hätte , d
e
r

nicht in

Leipzig geſchlagen wäre . Man vermutete gleich richtig eine preu

fiſche Münze a
ls Urſprungsort , zweifelte aber daran , daß dieſe

Nachmünzung mit Vorwiſſen des Königs von Preußen ſtattfinde .

Gleichwohl fürchtete man davon fü
r

d
ie Leipziger Münzſtätte das

Schlimmſte . 2 )

In Breslau wurden , außer den Sorten nach Graumanſchem
Fuß in den erſten Monaten des Jahres 1756 auch , wie eben erwähnt ,

Tympfe mit polniſch -fächſiſchem Gepräge geſchlagen , dieſe Münzung

aber a
m

1
. Mai nach Mageburg übertragen . Die Prägeſtatiſtik

vom 1
.

Januar b
is

31. Juli 1756 iſt erhalten . 3 )

Aus d
e
r

Zeit d
e
s

ſiebenjährigen Krieges iſt über d
ie Breslauer

Münztätigkeit faſt nichts zu erfahren ; ic
h

kann nur ſagen , daß

ſpäter zeitweiſe wieder beſonders viel polniſche Tympfe geſchlagen

worden ſind . 4 ) D
a

dieſe Münzen von den polniſchen Magazin
lieferanten und andern Kaufleuten ſo ſehr begehrt wurden , daß ſi

e

1758 5 % Aufgeld genoſſen , wies Schlabrendorff d
ie Münze a
n ,

1 ) Im . -Ber . des Grafen Gotter , Berlin , 26. Februar 1756. R
.
9
6 , 408 B
.

2 ) Unruhan Brühl , Dresden , 3
0
.

Oktober und 6
.

November 1756 .

A
.

D
.

Loc . 2265 , Vol . III . Starfe Rimeſſen ſeien davon von Berlin nach
Danzig gegangen . A

n

den Säcken ſeien ſogar d
ie

kleinen Leipziger Münzſiegel

nachgeſtochen und auf den Begleitzetteln d
ie

Handſchrift des fächſiſchen Beamten
nachgemacht .

3 ) S
.

Tabelle II .

4 ) Schlabrendorff a
n frönce , 29. Januar , an die Glogauer Stammer ,

12. April 1758. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , IV .
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ſi
e Tag und Nacht zu prägen , d
ie Abnehmer ſollten ſi
e gegen 2 %

Aufgeld erhalten .

Dieſe Nachfrage hielt a
n
: wir hören , daß während d
e
s

Jahres

1760 d
ie

Getreidelieferanten ſi
e begehrten und Steinſalz nur m
it

ihnen erfaufbar war . Tauenßien wurde von Schlabrendorff wieder
holt erſucht , ihre Prägung in Breslau zu beſchleunigen . 1 )

Im Jahre 1761 aber , al
s

d
ie

noch näher zu erörternde Reduzierung

d
e
r

Tympfe in Polen geſchah , kamen dieſe in Menge nach Schleſien
zurück , w

o

d
ie Juden ſi
e nur mit 8—10 % Verluſt gegen ſächſiſche

Drittel annehmen wollten . Schlabrendorff ſprach darüber mit dem
General von Tauengien , d

e
r

nur verſichern konnte , d
e
r

König habe

ihren Umlauf im Lande n
ie gewollt . 2 ) Man ſuchte ſi
ch dadurch zu

helfen , daß man ihren Kurs und ihre Annahme den Staatskaſſen

verbot , 3 ) d
ie Kaufleute aber anwies , von den Polen höhere Preiſe

zu fordern , falls dieſe mit ſächſiſchen Tympfen zahlten .

Wir möchten hier noch erwähnen , daß , da di
e

Prägung nach

Graumanſchem Fuße 1758 aufhörte , di
e

ſeitdein geprägten Tympfe

mit preußiſchem Stempel von den früheren beſſeren ſich beſonders

dadurch unterſchieden , daß ſi
e

nicht mehr gerändelt wurden . 4 ) In
deffen ſind e

s nur wenige , 5 ) di
e

Breslauer Münzſtätte hat ſeit Ende

1758 nur noch polniſche geprägt .

Mit geringen Unterbrechungen waren während des ganzen
Krieges d

ie Münzſtätten zu Berlin , Magdeburg und Breslau in
Tätigkeit . Da aber d

ie

Cleviſche ſeit 1757 ganz , di
e

Auricher lange

Zeit ausfiel , di
e

Königsberger ſogar vom Feinde benußt wurde ,

fand Friedrich Erſaß dafür in den beiden ſächſiſchen .

9

1 ) Schlabrendorff a
n Tauenßien 5. Februar , Tauenßien a
n

Schlabrendorff

16. November 1760. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . V.

2 ) Kammer -Ber . Breslau , 2
7
.

November 1761 und Reſtript Schlabren
dorffs vom 1

.

Dezember 1761. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 33 a , Vol . II .

3 ) Kammerverfügung a
n

den Kreis Namslau , Breslau , 2. Dezember 1761

und 27. September 1762. U
.

B
.

P
.

A
. V
I
,

4 ) Ein Rezeß der Königsberger Kaufmannſchaft vom 29. Juni 1763 nennt
volhaltig alle Tympfe mit E und G ſowie d

ie gerändelten b
is

1758 mit B , da
gegen nicht vollhaltig , im Durchſchnitt nur 15 G

r
. Wert alle mit A , F und d
ie

randloſen mit B von 1758. A
.

M
.

R
.

K
.

PO . Lit. M
.

Tit . 98 , N
r
. 3 , Vol . I.

5 ) S
.

Münzbeſchreibung N
r
. 1725 , 1726 .

81 e .
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Bei Beginn des Krieges okkupierte Friedrich Sachſen und be
hielt es während des ganzen Feldzuges zum größten Teile in ſeiner

Gewalt . Es iſ
t

bekannt , wie bedeutende Geldſuminen e
r dort als

Kriegsſteuer beigetrieben h
a
t
; nebenher lief eine indirekte Beſteuerung

durch Einziehung eines ſehr großen Schlagſchakes aus den beiden

Münzſtätten Dresden und Leipzig .

Preußen hat d
ie

ſächſiſchen Prägungen zuerſt unter Bei
behaltung d

e
s

dortigen Münzfußes und Gepräges , wogegen ſtaats
rechtlich gar nichts einzuwenden geweſen wäre , fortſeßen wollen .

Aber daß d
e
r

König ſehr bald ohne des Kurfürſten Einwilligung

und gegen deſſen Einſpruch unter ſächſiſchem Gepräge den Münzfuß

verſchlechterte , wird , da hiermit eine Täuſchung der Bevölkerung be
abſichtigt war , nicht gebilligt werden können . Eine nähere Be
urteilung dieſer Nachmünzungen werden wir aber erſt geben können ,

nachdem wir ſie ganz kennen gelernt haben werden .
Die Leipziger Münzſtätte war e

s zuerſt , in der Preußen eine
umfangreichere Produktion ſächſiſcher Münzen unternahm , weil hier

ſchon ſeit 1752 ſowohl ſächſiſches Rurant nach geringerem Fuß a
ls

dem Leipziger und auch polniſch - fächſiſches hergeſtellt worden war .
Der ſächſiſche Kriegsrat und Münzkommiſſar Elſaſſer ſuchte dieſe

Münzſtätte mit aller erſinnlichen Mühe dem Kurfürſten zu erhalten .

Als der preußiſche Geheimrat Cautius von ihm Nachrichten über ſi
e

verlangte , ſchüßte e
r Unwiſſenheit vor : nicht der König von Polen ,

ſondern d
ie Republik hätte das Münzrecht , mit der darüber wahr

ſcheinlich etwas ausgemacht ſe
i
. Zunächſt gehöre der Schlagſchaß

dem Unternehmer Frege , dem man Vorſchüſſe ſchulde . Wenn wie
bisher weiter gemünzt werden ſolle , ſo müßten d

ie Lieferungen un
behindert bleiben und d

ie Münzdurchfuhr durch Preußen wieder e
r

laubt werden . )

Elſaſſer machte weiter Schwierigkeiten , er behauptete , e
in

Rontrakt exiſtiere nicht freilich hieß e
r

in Sachſen nicht Rontrakt ,

ſondern Konzeſſion - , und der Bankier Frege wollte mit Berechnung
des Schlagſchaßes nichts zu tun haben , ließ aber aufs eifrigſte weiter

münzen . Da d
e
r

König aber a
m

5
. November befohlen hatte , d
ie

1 ) Ber . Elſaſſers , Leipzig , 11
.

Oktober 1756. A
.

D
.

Loc . 2265 , Vol . II
I
,

daraus auch das Folgende .

Acta Borussica . Münzweſen III . 3
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Münzſtätte dem Frege abzunehmen und den preußiſchen Juden zu
verpachten , ') ſo ging dem preußiſchen General - Feld - Kriegsdirektorium

endlich die Geduld aus , und es erließ am 23. November den Befehl

an Cautius , dem Elſaſſer ſofort d
ie vollſtändigen Akten über die

Verhandlungen mit der Republik Polen und d
ie Berechnungen mit

den Pächtern abzufordern , be
i

fernerer Weigerung ihm jedoch einen

Unteroffizier und 6 Mann in
s

Haus zu legen , nach 3 Tagen

1
2 Mann , ih
n

ſelbſt zu arretieren . Da half kein Sträuben mehr .

Gleich darauf , a
m 27. erhielt Frege den Befehl , b
e
i

Vermeidung

prompter Exekution d
ie Münze ſofort abzutreten und mit dem In

ventar dem preußiſchen Kammerdirektor Fiedler zu übergeben .

Frege mußte ſodann d
ie

ſämtlichen Stempel ausliefern , er

mußte von ſeinen Münzmaterialien hergeben . Ihm beſonders war

Preußen wenig gewogen , d
a

man ihn mit Recht für einen treuen

Anhänger d
e
s

Kurfürſten hielt . 2 ) Er h
a
t

auch in de
r

Folge alles
getan , dieſem weiter zu nüßen , ſo das ſtellungsloſe Leipziger

Münzperſonal , das nicht in preußiſche Dienſte trat , faſt während des
ganzen Krieges aus eigenen Mitteln unterhalten , er ſelbſt mußte
von einem Ort zum andern flüchten . Wir müſſen d

ie Treue ,

mit d
e
r

dieſer Bankier ebenſo wie d
ie

ſächſiſchen Münzbeamten

a
n

ihrem Herrn feſthielten , und lieber ſich große Entbehrungen
auferlegten , a

ls

daß ſi
e in den Dienſt des Feindes traten , rühmend

anerkennen .

Die Leipziger Münze ſollte nach dem Wunſch des Königs

verpachtet werden . Ephraim und Söhne , di
e

fortwährend auf eine
Gelegenheit warteten , ihre Dienſte a

ls

Münzlieferanten wieder an
zubieten , verſprachen , ſobald das Gerücht von d

e
r

beabſichtigten Ver
pachtung d

e
r

Leipziger Münze nach Berlin kam , 200000 Rtır . Schlag
ſchaß zu zahlen , wenn ihnen erlaubt würde , eine Million nach cleviſchem
Fuße in Tympfe , Szoſtake und Düttchen zu vermünzen . 3 ) Sie
ſagten , dieſe 200000 Rtır . ſeien doch viel mehr a

ls

d
ie Gumperts

gäben , d
ie jährlich 7-8 Millionen münzten und davon faſt den

1 ) K.-D. a
n Borde , Sedliß , 5. November 1756. Polit . Korreſpondenz

Friedr . d . Gr . Bd . 14 , S
.

1
8 , 1
9 ..

2 ) Unruh a
n Brühl , Dresden , 5. Januar 1757 .

3 ) Nr . 12 und A.-D. a
n

Borcke , Sedliß , 1
3
.

November 1756. Polit .

torreſpondenz Bd . 14 , S
.

4
2
.
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dritten Teil nach 18 -Rtlr .-Fuß . Sie baten auch , einen der beiden
Breslauer Münzdirektoren nach Leipzig zu verſeßen , damit man ſo

d
e
n

Schein vermeide , a
ls

o
b

d
ie Münze in Bacht gegeben ſe
i
. ? )

So vollzog denn der König den Kontrakt . Indeſſen ging e
r

a
u
f

weitere Forderungen d
e
r

Juden nicht e
in ; e
r wollte , daß d
ie

Leipziger Münzſtätte a
ls

fremde zu betrachten ſe
i
, deren Produkte

in Preußen ungültig wären . Daher erlaubte e
r zwar den Unter

nehmern , Leipziger Münzen nach Polen und Ungarn unter Ver
günſtigung des Viktualienportos 2 ) und Metalle durch d

ie preußiſchen

Lande zolfrei nach Leipzig zu ſchaffen , aber nicht , ſolche in Preußen

aufzukaufen und ſo deſſen Münzſtätten zu ſchädigen . Ebenſowenig

willfahrte e
r

dem Wunſche des Ephraim , ei
n

Verbot der Münzung

polniſch -Sächſiſcher Sorten a
n

d
ie preußiſchen Münzdirektoren zu

erlaſſen . )

Aber d
ie Prägung polniſcher Sorten in Leipzig ſtieß auf

Schwierigkeiten . Im März 1757 meldete d
e
r

General von Unruh

dem Grafen Brühl , Tympfe ſeien noch nicht gemünzt worden , 4 ) und

a
m 23. Mai klagten d
ie

Unternehmer , ſi
e

hätten faſt gar keine
polniſchen Sorten bisher ſchlagen können , weil deren Durchfuhr

durch Schleſien tr
o föniglicher Erlaubnis verhindert werde . Daß

war eine Folge davon , daß d
ie

fächſiſchen Münzſtätten fü
r

Preußen

fremde blieben . E
s

war ja auch gar nicht zu leugnen , daß d
ie

Leipziger nach 1
8
-Talerfuß geſchlagenen Sorten d
ie

weitere Prägung

d
e
r

beſſeren Königsberger und Breslauer ſehr ſchwierig gemacht

hätten . Wahrſcheinlich ſeşte d
ie Herſtellung d
e
r

polniſchen Sorten

in Leipzig erſt wieder 1759 e
in , a
ls

d
e
r

Graumanſche Fuß in

Preußen verlaſſen wurde . 6 )

1 ) Vorſtellung d
e
r

Ephraim und S
.
, Torgau , 19
.

November 1756. R
.

9
6 ,

425 0
.

Wahrſcheinlich kam damals Bube nach Leipzig .

2 ) M.-D. a
n Schlabrendorff , Dresden , 21
.

Dez. 1756. Tit . XVII , 24 .

3 ) K.-O. a
n Borde , Dresden , 2
8
.

November 1756 , R
.

9
6 , 425 0 und

Polit . Korreſpondenz Friedrichs d . G
r
. B
d
. 1
4 , S
.

8
4 , 8
5
.

4 ) Dresden , 15. März 1757. A
.

D
.

Loc . 2265 , Vol . III .

5 ) R
.

9
6 , 425 P
.

6 ) Daß , wie Roſer , Finanzen , S
.
1
3 ſagt , di
e Tympfe und Szoſtake in Brešlau

nach 14- , in Königsberg nach 18 -RtIr . -Fuß gemünzt worden ſeien , iſt ei
n

Irrtum .

Nach 1
4 -RtIr . - Fuß ſind ſi
e

n
ie gemünzt worden . Die preußiſchen wurden 1757

nach 15. b
is

1
6
-Rtır . -Fuß gemünzt . S
.

oben S
.

2
5

und B
d
. II , S. 548 , 549 .

3 *
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In Leipzig wurden ſeit Januar 1757 Groſchen mit den
ſächſiſchen Stempeln der Jahre 1753 , 1754 und 1756 und 8 -Gr.
Stücke mit den Stempeln des Jahres 1753 geprägt und zwar war
der Münz uß von Anfang an geringer a

ls

d
e
r

b
is dahin dort b
e

obachtete . Während der Fregeſche Fuß d
e
r

8 -Gr . -Stücke etwas
über 1

4 Rtir . geweſen war , ſtieg man nun b
is

1
8

und 1
9 Rtlr . ,

und während Frege d
ie

Groſchen zu 1
5 Rtlr . ausgebracht hatte ,

ta
t

e
s Ephraim zu 1
8

b
is 2
0 Rtlr . Unzweifelhaft ſind damals auch

Leipziger Taler mit polniſchem Gepräge unter Benußung der vor
gefundenen Stempel früherer Jahre m

it

d
e
n

Buchſtaben EDC und
auch ſchlechter a

ls

d
ie Fregeſchen gemünzt worden . )

Die Ephraim planten noch andere Prägungen . A
m

2
3
.

Mai
1757 ſtellten ſi

e vor , es würde ſehr bequem ſein , da jeßt d
ie Armee

in Böhmen ſtehe , di
e

Regiinenter mit öſterreichiſchen 7
-
, 10- , 17

und 2
0 -Kreuzerſtücken zu bezahlen ; ſi
e wollten fü
r
1 Million Rtır .

davon nach den Bedingungen ihres Leipziger Kontrakts in Dresden
ſchlagen und 200000 Rtlr . Schlagſchaß dafür geben . Da der Vor
ſchlag Borckes Befürwortung fand , weil man mit dieſen in Böhmen

heimiſchen Sorten dort billiger kaufen werde , ſo war d
e
r

König

damit einverſtanden , verlangte aber 350000 Rtir . Schlagſchaß .

Auch darauf gingen d
ie Ephraim e
in , wenn ſi
e

14/2 Millionen
prägen dürften , alle einlaufenden böhmiſchen und anderen guten Sorten

ihnen abgeliefert und d
ie Ausfuhr der Metalle aus Böhmen ver

hindert würde . In 6 Monaten hofften ſi
e

mit den 11/2 Millionen
fertig zu ſein . Nachdem der König noch befohlen hatte , daß nichts

von dieſen Sorten nach Preußen gelangen dürfe , gab e
r

dieſe

Prägung in Dresden und Prag zu . ? )

Die legte Kabinettsorder darüber unterſchrieb Friedrich im

Lager vor Brag . Bald darauf traf ihn d
e
r

Schlag von Rolin ,

Prag fiel nicht in ſeine Hände , er mußte Böhmen zum größten

1 ) Der Fregeſche Leipziger Talerfuß war 14 Rtlr . 2 G
r
. 216/109 P
f
. , der

der Ephraimſchen Taler 1
4 Rtlr . 5 Gr . 4 P
f
. , 8 Stück aus der 1
2
- lötigen Mark .

Verſchiedene ſächſiſche Probierungen , A
.

D
.

2265 , Vol . III ; eine Notiz , wahr
ſcheinlich Zeitungsinſerat , Leipzig , 16. März 1757 , gibt den Fuß noch ſchlechter an :

1
4 Rtlr . 6 Gr . 816/265 P
f
.; ebenda Loc . 514 . Münzbeſchr . Nr . 1835 .

2 ) Promemoria d
e
r

Ephraim , Torgau , 23
.

Mai und 2. Juni 1757. K.-O.

a
n Borde , Lager b
e
i

Prag , 2. Juni 1757. R
.

9
6 , 425 P
.
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Teile räumen . An eine Ausführng dieſer Prägung war alſo nicht
weiter zu denken . Immerhin iſ

t

e
s intereſſant zu erfahren , daß

man m
it

dem eroberten Böhmen monetär ebenſo zu verfahren g
e

dachte , wie mit Sachſen .

Die ſächſiſchen 8 -Gr . - Stücke wurden nun bald d
ie Hauptkriegs

münze , fi
e

und d
ie

fächſiſchen Tympfe waren d
ie eigentlichen

Ephraimiten , wie das Volk ſi
e

nannte . Unter dieſem Namen

gingen zwar auch d
ie

ſe
it

dem Sommer 1757 in Dresden gemünzten

preußiſchen Drittel und XII -Mariengroſchen und d
ie ſpäter mit den

Geprägen anderer und von anderen Herren geſchlagenen Drittel
und Sechstel , aber jene Tympfe und ſächſiſchen Drittel waren d

ie

erſten und blieben auch immer d
ie

b
e
i

weitem zahlreichſten . Wir
bemerken hier gleich , daß dieſe ſächſiſchen Drittel ſämtlich mit der
Fahrzahl 1753 verſehen wurden , - ) erſt von 1760 a

n ſchlug man

ſolche mit d
e
r

Jahreszahl d
e
s

Entſtehungsjahres , indeſſen nur
wenige , d

a

e
s b
e
i

dem heruntergebrachten Münzfuß nicht mehr gut

gelang , ſi
e

abzuſeßen .

Seit Auguſt 1757 gingen aus d
e
r

Münze zu Leipzig ſächſiſche

8 - G
r
. - Stücke hervor , di
e

nicht wie b
is

dahin ohne Münzmeiſterbuchſtaben

waren , ſondern d
ie Initialen EC trugen . Wenn d
e
r

Dresdener

Münzmeiſter ô Feral meinte , das bedeute Ephraim und Compagnie

oder Conſorten , 3 ) ſo irrte e
r gewiß . E
s

ſollten vielmehr d
ie

Initialen des ſächſiſchen Münzmeiſters Ernſt Dietrich Croll ſein ,

w
ie

ſi
e

dieſer ebenſo auf d
ie polniſchen Sorten und auch d
ie

fächſiſchen Groſchen geſeßt hatte .

Noch einige Worte über Schlagſchaß und Münzfuß . Im
Februar 1757 famen d

ie

Unternehmer d
e
r

preußiſchen Münzſtätten
Gumperts und Ißig nach Dresden und Leipzig , wahrſcheinlich um

1 ) Brühl behauptete in einem Entwurf fü
r

e
in Zeitungsinſerat von 1757 ,

daß für d
ie

fächſiſchen 8 - G
r
. -Stücke in Leipzig d
ie

fächſiſchen Stempel von 1756

benußt ſeien , auf denen man „ d
ie Zahl 6 durch eine übel gerathene und daher

ganz ſichtbare Kaſur in di
e

Zahl 3 verwandeln wollen , zu deſto ehender Hinter
gehung derer von dem vormaligen beſſern Gehalt unterrichteten Abnehmer “ .

A
.

D. Loc . 1
4
.

Auf den ſehr vielen Stücken , di
e

mir vorlagen , war eine der
artige Raſur nicht zu bemerken . Jedenfalls iſ

t

eine ſolche nur in der erſten Zeit
geſchehen . – Münzbeſchreibung N

r
. 1763 ff .

2 ) Ber . ô Ferals , Dresden , 20
.

Auguſt 1757. A
.

D
.

Loc . 514 . Münz
beſchreibung N

r
. 1785–1802 .



38 Erſtes Buch . Zweites Atapitel .

zu verſuchen , ihre Konkurrenten wieder aus dem Sattel zu heben .
Das gelang ihnen dieſes Mal aber nicht. Ephraim beklagte ſich
bitter über fi

e : ſie kauften Silber auf , brächten d
ie Leipziger

Sorten in Verruf , bewirkten eine Nachprüfung derſelben durch den
Wardein des oberſächſiſchen Kreiſes ; das werde noch weiter gehen ,

wenn man erſt nach cleviſchem Fuße münze . Auf ih
r

Geſuch

wurden Gumperts und Ibig aus Sachſen ausgewieſen . 1 )

Die Ephraim bemerkten zugleich , ſie würden d
ie

2 Millionen

in Dresden und Leipzig nicht in einem , ſondern einem halben Jahre
fertig haben . In de

r

Tat war in Leipzig 1 Million nach 4 Monaten
geprägt und d

ie 200000 Rtir . Schlagſchaß abgeliefert . 2 ) Und wenn
man den Unternehmern glauben darf , ſo waren ſi

e

dabei durch

große Schwierigkeiten beim Transport d
e
s

in England und Holland

erkauften Silbers nach Sachſen behindert . Wenn ſi
e

aber am

7
. Februar 1757 behaupteten , in Leipzig würde nach Berliniſchem

Fuße geprägt , und a
m

2
. Juni , daß ih
r

Leipziger Münzfuß den
preußiſchen , wo 'nicht übertrifft , doch auch nicht ſchlechter iſt , " ſo

war das eine Unwahrheit , denn in den preußiſchen Münzſtätten

wurde damals nach 1
4
-RtIr . -Fuß gearbeitet , di
e

polniſchen Sorten
nicht geringer a

ls

nach 1
6 -Rtir . -Fuß und nur d
ie

cleviſchen Szoſtake

nach 1
8 -Rtır . -Fuß ausgebracht , während , wie wir ſahen , di
e
8 -Gr.

Stücke in Leipzig ſchon u
m

d
ie Mitte des Jahres 1757 dem

1
9 -Rtır . -Fuß ſich näherten .

Unausbleiblich war b
e
i

dieſen Vorgängen eine ſtarke Er
bitterung auf ſächſiſcher Seite . Der König von Preußen ließ dazu

durch d
ie Zeitungen in dem übertreibenden Stil d
e
r

Kriegsmanifeſte

verſichern , daß e
r

wünſche , der König von Polen möchte , wenn e
r

wieder in Beſiß ſeiner ſächſiſchen Lande käme , dieſe auf eine vor
teilhaftere Art verwaltet finden , al

s

das in den leßten fünf Jahr
hunderten geſchehen ſe

i
. Unermeßliche Mißbräuche , di
e

man wie in

andern Zweigen , ſo auch in dem d
e
r

Münzverwaltung entdeckt

habe , hätten den Befehl veranlaßt , di
e

Stempel zu verwahren und

d
ie Münzen vorläufig zu ſchließen . Empört über dieſe Beſchuldigung

1 ) Jm . -Ber . Borces , Torgau , 7. Februar 1757. N.-D. a
n

d
ie

Dresdener

Mommandantur , Dresden , 1
0
.

Februar 1757. R
.

9
6 , 425 P
.

2 ) Im . -Ber . Bordes vom 23. Mai 1757 , ebenda .
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ſchrieb der Vizebergdirektor Frhr . v . Gartenberg , da ſehe man , daß

d
e
r

König von Preußen ehrlichen Dienern Brod und Ehre zu

nehmen ſuche ; di
e

Welt werde einſt ſehen , daß alle von Preußen

beim Berg- und Münzweſen vorgenommenen Veränderungen nur

von Betrügern und Verbrechern gemacht worden ſeien , a
ls

welche

ſi
e der König von Preußen wohl fenne . 1 )

Die Erbitterung wuchs , aber e
s war in de
r

Folge nicht g
e

raten und auch nicht möglich , etwas gegen dieſe Maßnahmen des
Feindes zu unternehmen .

Wie mit d
e
r

Leipziger verfuhr Preußen bald auch mit der

Dresdener Münze . Vom 1
1
.

September b
is

zum 21. Dezember 1756

arbeitete d
ie Dresdener Münze in bisheriger Weiſe , aber auf Rechnung

Preußens ; an dieſem Tage aber wurde ſi
e

von Preußen verſiegelt ,

und a
m 31. Dezember nahm d
e
r

preußiſche Kammerdirektor Fiedler

d
a
s

Inventar auf und ließ d
ie Silberbeſtände in den nächſten

Wochen in ſächſiſche Groſchen vermünzen . Auch dieſe Münze wurde

a
n Ephraim verpachtet , d
e
r

das Freibergiſche Ausbeuteſilber genau

nach dem b
is

dahin beobachteten Fuße in Speziestaler und Gulden

vermünzen ſollte , worauf das preußiſche General - Feld - Kriegø

Direktorium zu achten hatte . 2 )

E
s

gelangte nämlich nach der alten ſächſiſchen Bergverfaſſung

d
ie Silberausbeute des Erzgebirges nach der in Freiberg vollendeten

Generalſchmelze in di
e

Dresdener Münze , damals jährlich etwa 2
5

b
is 26000 Mark , jede feine Mark wurde mit 1
1 Rtir . 4 Gr . 3 Bf .

bezahlt . Die Ausbeute mußte nach d
e
r

Bergordnung fü
r

d
ie Berg

leute in ſteuerbare Sorten , für d
ie Intereſſenten aber in feine

Speziegtaler vermünzt werden . Von dieſer Verfaſſung hingen , wie
Miniſter v . Borcke ſeinem Herrn berichtete , faſt allein d

ie Nahrung

d
e
s

Gebirgkreiſes und beträchtliche Revenüen von 300000 Rtir .

jährlich a
b
. Dagegegen war d
e
r

Schlagſchaß ſelbſt in Dresden n
ie

groß geweſen , obgleich noch fü
r

50—60000 Rtir . Silber dazu g
e

tauft worden war .

Bei dieſer Verfaſſung wollte man deshalb vor der Hand
aber e

s dauerte nicht ſehr lange , ſo ward ſi
e

über denbleiben ;
1 ) Nr . 17 .

2 ) Nr . 13 , 14 und Relation des Berggemachs vom 10. Januar 1757 .

A
.

D
.

Loc . 514 und Nr . 18 .
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Haufen geworfen . Nachdem d
ie

fächſiſchen Münzbeamten ihre

Wohnungen den preußiſchen hatten räumen müſſen und d
ie Münz

arbeiter d
e
r

neuen Verwaltung verpflichtet worden waren , begann a
m

24. Januar 1757 d
ie Münzung nach altfächſiſchem Fuße unter

Leitung d
e
s

Münzdirektors Hynitſch und Münzmeiſters Biller . Über

andere preußiſche Münzbeamte iſ
t , da di
e

Detailakten zerſtört ſind ,

nichts bekannt . E
s

h
a
t

aber d
e
r

ſächſiſche Wardein Knauſt anfäng

lic
h

auch fü
r

d
ie preußiſche Verwaltung gearbeitet .

Obgleich der „ einäugigte Jude Ephraim " und d
e
r

preußiſche

Kammerdirektor Fiedler ſi
ch

bemühten , den Dresdener Münzmeiſter
und Generalwardein des oberſächſiſchen Kreiſes ô Feral zum
Weiterarbeiten zu bewegen , ſchlug dieſer e

s a
b

und proteſtierte auch

gegen d
ie Benußung der Dresdener Stempel , d
ie

ſeine Namens

initalen trugen , was denn auch von Fiedler abgeſtellt wurde . 1 ) Die
Dresdener Münzen d

e
r

erſten Monate des Jahres 1757 tragen d
ie

Buchſtaben des preußiſchen Münzmeiſters Biller . ) Ein Probier
zettel d

e
s

ſächſiſchen Wardeins Knauſt beweiſt , daß d
e
r

alte Dresdener

Fuß von Preußen eingehalten worden iſ
t
. 3 ) Aber e
s ſind wohl

nur ſehr wenig Münzen nach dieſem Fuße geſchlagen worden , was

auch d
ie wenigen vorhandenen Stempelverſchiedenheiten beweiſen .

Schon Ende 1756 hatte Ephraim verſprochen , in Dresden

200000 Rtir . Schlagſchaß zu zahlen , wenn e
r

außer d
e
r

vers
faſſungsmäßigen Ausbeute noch eine Million in ſächſiſchen Sorten
nach demſelben Fuß wie in Leipzig , d . h . zu 1

8 Rtlr . d
ie

feine

Mart , prägen laſſen dürfe . Wegen des ſchwierigen Transportes

und Handelskurſes in Dresden ſollte ihm aber freiſtehen , einen Teil

dieſer Summe in Leipzig zu ſchlagen . 4 ) D
a

d
e
r

König dieſen

Plan , ganz admirabel " nannte , ſo kam e
s unter den von Ephraim

angegebenen Bedingungen zum Kontrakt.5 ) Dennoch ſcheint e
s , daß

1 ) Ber . ô Ferals , Dresden , 15. Februar 1757. A
.

D
.

Loc . 514 .

2 ) S
.

Münzbeſchreibung Nr . 1752-1759 .

3 ) Taler : 8 aus d . 14 l . 4 Gr . f . M. , aus d . f . M. 12 Rtir .

Zweidrittel : 17 aus d . 15 L. 2 G
r
. f . M. , aus d . f . M
.

1
2 Rtir .

Groſchen : 1171 /2—118 aus d . 5 L. 4 Gr . f . M. , aus 8. f . M. 15 Rtir .

Sechſer : 215—2154 / 5 aus d . 4 L. 11 G
r
. f . M. , aus d . f . M. 15 RtIr .

1
4 Gr . 447. P
f
.

4 ) Im . -Ber . Bordes , Dresden , 14. Dezember 1756. R
.

9
6 , 425 0 .

5 ) Am 1
9
.

Dezember 1756 von Borcke überreicht . Der Nontrakt ſelbſt fehlt .

:
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d
ie Prägung geringhaltigen Geldes in Dresden , wahrſcheinlich durch

d
ie Vorſtellungen d
e
r

ſächſiſchen Behörden verzögert , nicht vor Juni
1757 begann .

Mittlerweile ſuchte Ephraim , weil e
r in Dresden b
e
i

d
e
r

Prägung nach dem guten Münzfuße nichts gewann , beſonders d
ie

Leipziger Münzung zu befördern . Sechs der beſten Stoßwerke mit

allem Zubehör ließ e
r

von Dresden nach Leipzig ſchaffen . 1 ) E
r

ſuchte ſi
ch

d
e
r

Verpflichtung , das Freiberger Ausbeuteſilber m
it

guten Münzen zu bezahlen , auf alle mögliche Weiſe zu entziehen ;

e
r bezahlte mit den in Leipzig gemünzten 8 -Gr . -Stücken und bea

wirkte , a
ls

d
e
r

Oberberghauptmann v . Schönberg fi
ch darüber b
e

(chwerte , einen Befehl a
n dieſen , daß , d
a in Dresden nur Gold

und Kupfermünzen hergeſtellt werden ſollten , das Freiberger Silber

in d
ie Leipziger Münze zu ſenden ſe
i
, 2 ) womit denn eigentlich d
ie

bisherige fächſiſche Münz- und Bergverfaſſung aufgehoben war .

Am 12. Juni 1757 endlich teilte Ephraim dem Wardein

Rnauſt mit , daß e
r Erlaubnis erhalten habe , nun auch in Dresden

nach ſeinem Leipziger Kontrakt zu münzen , und am 15. Juni wurde
dort mit 8

.

und 1 -Gr . -Stücken mit Leipziger Stempel begonnen . " )
Am 26. Juli meldete der Vizebergdirektor Frhr . von Gartenberg
nach Warſchau , in Dresden werde nun auch troß aller Vorſtellungen
Tag und Nacht nach ſchlechtem Fuße gemünzt . Darauf verbot man

ſächſiſcherſeits dem Wardein Snauſt d
ie

weitere Arbeit für d
ie

Dresdener Münze , dem dieſer auch folgte .

Die Dresdener Münzprägung unterſchied ſich ſeitdem nicht

mehr weſentlich von der Leipziger . E
s

wurden aber d
ie

ſächſiſchen

8
- und 1 - G
r
. Stücke in Dresden nicht länger a
ls

b
is

zum Anfange

d
e
s

Jahres 1758 gemünzt , al
s

Ephraim dieſe Münze a
n Gumperts

und Ronſorten abtreten mußte , 4 ) jedenfalls weil dieſe ihre Prä
gungen auf der ihnen damals allein unbeſchränkt zu Gebote

1 ) Nr . 18 .

2 ) Beſchwerde des Bergkollegs vom 1
0
.

März , Verfügung des Gen. - Feld

S
tr
. -Dir . an Schönberg , Torgau , 30
.

März 1757. A
.

D
.

Loc . 514 .

3 ) Meldung Anauſts vom 1
3
.

Juni 1757 , ebenda .

4 ) Valvation des ô Feral , Dresden , 5. Juli 1758 , der dabei ſagt , d
ie

preußiſchen Drittel feien in Dresden von Gumperts und Konſorten geprägt .

A
.

D. Loc . 514 .
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1111

ſtehenden Breslauer Münze nicht bewältigen konnten . Denn in der

Magdeburger Münze wurde , wie wir wiſſen , damals d
e
r

königliche

Silberſchaß zu Geld gemacht , d
ie Berliner aber ſollte wahrſcheinlich

fü
r

d
ie Vermünzung d
e
r

engliſchen Subſidiengelder und d
e
r

Million
ganzer Taler in Tympfe vorbehalten bleiben . ) Daher hat Gumperts

wohl d
ie Überlaſſung d
e
r

Dresdener Münzſtätte gefordert und e
r

halten .

Über d
ie folgende Prägung daſelbſt ſind wir nun ausnahms

weiſe gut unterrichtet . Als nämlich Dresden 1759 vom Feinde e
r

obert wurde , fielen d
ie preußiſchen Münzbücher in deſſen Hände ,

aus denen Auszüge im Dresdener Staatsarchiv aufbewahrt werden . 2 )

Daraus geht hervor , daß vom 1
5
.

Februar 1758 b
is

zum 31. Mai
1759 in Dresden gemünzt find

a
n preuß . XII- und V
I
-Mariengr . fü
r
. 1252 444 Rtlr . 16 Sr.

8-6r . -Stücken für . 4825 105 16

Bernburger 8
-

und 4 -Gr . - Stücken für . 2010624 20

zuſammen für 8088175 Rtir . 4 Gr .

wofür e
in Schlagichaß von . 2 404 338 Rtir . 0 G
r
. 1
1 B
f
.

abgeliefert worden iſ
t
.

Laut Verordnung vom 24. Januar 1756 ſollte das Marien
geld nach 1

8
° / 3 - Ktlr . - Fuß gemünzt werden ; d
ie Juden haben e
s

aber nach einem ſolchen von 1
9 Rtir . 5 G
r
. 1
0 B
f
. ausgebracht und

waren nach den ſächſiſchen Probierungen b
e
i

den preußiſchen Dritteln

im Juli 1758 auf 1
9 Rtir . 8 Gr . 1
1 P
f
. , im März 1759 auf

2
0 Rtir . 19 G
r
. 2 B
f
. , b
e
i

den Bernburger Dritteln von 1758
auf 25 Rtir . 18 Gr . 1 P

f
. gegangen . :)

Dieſe erhaltene Statiſtik reicht alſo b
is Ende Mai 1759. Da

aber b
is

Ende Juli eifrig gearbeitet worden iſt , ſo kann man wohl
annehmen , indem man d

ie Monate Februar , März , April 1759 zu
grunde legt , a

ls

monatlich fü
r

etwa 1 Million Rtir . hergeſtellt

II

1 ) t.-D. a
n Snöffel , Breslau , 3. Februar 1758 , R
. XIII , 1. Die Gumperts

hatten geklagt , wenn das Silber des Königs in Berlin vermünzt werde , ſo ſtände
ihnen nur die Breslauer Münze zur Verfügung . Damals wurde ihnen noch

Berlin gelaſſen nnd des Königs Silber zu 1
5 Rtir . d
ie

feine Mark verkauft .

S
.

auch S
.

2
5
.

2 ) N
r
. 3
0

und A
.

D
.

Loc . 1334 , IX .

3 ) S
.

auch Tabelle Nr . IV .
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wurde , daß das Quantum der Bernburger und andern fremden

Münzen etwa 4 Millionen Rtir . betrug . Man erſah nämlich aus

d
e
n

Büchern , daß auch mit Stempeln von Sachſen -Weimar , Sachſen
Eiſenach und Stolberg gearbeitet worden war . 1 )

Noch iſ
t

zu bemerken , daß d
e
r

Dresdener Münzbetrieb ſe
it

Anfang 1759 nicht mehr durch Gumperts geſchah , der damals ſtarb ,

ſondern wie d
e
r

aller andern Münzen a
n

das neue Konſortium

Ephraim , Iſaac und Ißig übergegangen war .

Seit d
e
r

Einnahme Dresdens a
m

4
. September 1759 blieb

d
ie Stadt während d
e
s

weiteren Krieges in d
e
r

Gewalt d
e
r

Öſter

reicher , ſo daß d
ie dortigen preußiſchen Prägungen damit abſchloſſen .

Wir haben aber noch über d
ie Herſtellung einer anderen Münzart

in Dresden , kupferner Groſchen und Schillinge fü
r

Polen , d
ie

Sachſen ſeit 1749 eifrig betrieben hatte , zu berichten . Ihre Prä
gung hatte in Guben und in der Saigerhütte zu Grünthal a

n

der

böhmiſchen Grenze ſtattgefunden und war 1755 fiſtiert worden , weil

Polen damit überſchwemmt war und man ſi
e

nicht mehr hatte a
b

ſeßen können . 2 ) Anfang 1756 wurde d
ie Kupferprägung in Grün

thal aber wieder verpachtet und zwar a
n

den Vizebergdirektor von
Gartenberg . Doch ſollte e

r

den erhofften Gewinn nur zum Teil
haben . Im Januar 1757 bekamen d

ie Ephraim Wind davon und

meldeten e
s Borcke , de
r

vorſchlug , obgleich nun Gartenberg monat

lic
h

600 Rtlr . Schlagſchap geben wollte , ihm d
ie Münze abzunehmen ,

weil e
r

das Werk verheimlicht hätte und Grünthal nahe d
e
r

Grenze

nicht genügend überwacht werden könnte . Sie ſe
i

nach Dresden zu

übertragen und a
n

d
ie Ephraim zu verpachten , di
e

jährlich 12000 Rtır .

Schlagſchaß geben wollten . Der kontraft über d
ie

nach Dresden

und Leipzig zu verlegende Kupfermünze iſ
t

wahrſcheinlich zuſtande

gekommen.3 ) Denn a
m

1
. Februar 1757 wurden Gartenberg in

Grünthal Rupfer für 7000 Ktır . und d
ie Maſchinen konfisziert und

nach Dresden geſchafft . 4 ) Bald darauf wurde er ſelbſt arretiert , doch

1 ) Nr . 30 .

2 ) Darüber Stirmis , Handbuch der polniſchen Münzkunde , S
.

197 und unſer

Bd . II , S. 161 .

3 ) Sm . - Ber . Bordes , Torgau , 19. Januar 1757. Am 3
. Februar ichidte

Borde den nicht mehr vorliegenden Kontrakt dem Könige . R
.

9
6 , 425 P
.

4 ) Gartenberg a
n Brühl , Canicz , 8. Februar 1757 .



44 Erſtes Buch . Zweites Kapitel .

gelang es ihm , ſeine Unſchuld wegen der ihm vorgeworfenen Unge

hörigkeit der Münzunternehmung und anderer Beſchuldigungen zu

beweiſen . 1) Sein Kupfer aber h
a
t

e
r

wahrſcheinlich nicht erſekt

erhalten .
Wieviel Kupfergroſchen d

ie Ephraim in Dresden und auch in

Leipzig ? ) geprägt haben , iſ
t völlig unbekannt . Solche mit den

Jahreszahlen 1756 und 1757 liegen gar nicht vor , ſie haben d
ie

Stempel früherer Jahre benugt und erſt 1758 ſolche m
it

dem wirk
lichen Entſtehungsjahr anfertigen laſſen . ” )

1 ) Als nach d
e
r

Schlacht b
e
i

Molin d
ie

Laudonſchen Truppen das ſüdliche
Sachſen befekten , gelang e

s Gartenberg unter ihrem Schuß 7091 Mark Freiberger

Brandſilber über Prag nach Wien zu ſchaffen , w
o

e
r

e
s in öſterreichiſches Geld

vermünzen ließ . D
a

war ſeines Bleibens in Sachſen natürlich nicht länger .

Später ſchrieb Eichel über ihn a
n

den Miniſter Graf v . Findenſtein (23. Mai
1760 ) wohl nicht ganz zutreffend : er ſe

i

nach den Zeitungen jüngſt zum Ober
bergdirektor befördert worden . E

r

habe b
e
i

d
e
r

Kupfermünze ſo viel gewonnen ,

daß e
r
„ a
ls vorhin ſchlechter Menſch und armer Laquais “ ſich b
e
i

Wittenberg ein

oder zwei beträchtliche Güter habe kaufen können . Polit . Corr . B
d
. 1
9 , S
.

369 .

3 ) Daß ſi
e

auch in Leipzig geprägt wurden , geht aus einem Geſuch

der Ephraim , Leipzig , 1
1
.

Juni 1757 , hervor , es möchte d
ie Glogauer Kammer

angehalten werden , ihre in Leipzig geprägten Tympfe und Kupfergroſchen frei
zugeben und über d

ie

Grenze zu laſſen ( f . oben S
.

3
5
) , im Preußiſchen nehme

leßtere ja niemand . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , IV .

3 ) S
.

Münzbeſchreibung N
r
. 1831-1834 . Wenn ſi
e in den Akten o
ft

Schillinge genannt werden , ſo war das irrig , es waren 3 Schillinge geltende

Groſchen .
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Der allgemeine Abgang vom Graumanſchen Münzfuße

1759_1763 .

Im Jahre 1758 h
a
t

d
e
r

Schlagſchaß d
e
r

preußiſchen Münza

ſtätten , d
a

Cleve , Aurich und Königsberg weggefallen waren ,

1 Million faum überſchritten . ) Dazu kamen aus der Dresdener
Münzſtätte über 1 Million , 2 ) aus d

e
r

Leipziger wohl mindeſtens

ebenſoviel . Dieſe 3 Millionen genügten aber nicht mehr . Unter

den Mitteln , d
ie pekunären Bedürfniſſe fü
r

den Feldzug von 1759

ſicher zu ſtellen , ſpielte d
ie Erhöhung d
e
s

Schlagſchaßes eine b
e

deutende Rolle .

Die Veränderung wurde dadurch vereinfacht , daß , wie be
inerkt , Herz Moſes Gumperts Ende 1758 ſtarb und e

s Ephraim

gelang , deſſen beide Geſellſchafter Iſaac und Irig fü
r

ſich zu g
e

winnen . Damals war auch Reſow geſtorben ; in deſſen Stelle trat
der Geheimrat Köppen , d

e
r

Kendant der Generalkriegskaſſe , mit

dem der König d
ie ganzen Beratungen über d
ie Geldbedürfniſſe

und deren Deckung führte . Röppen war e
s

auch , der fortan d
ie

Kontrakte mit den Münzlieferanten zuſtande brachte .

Wenn man geſagt hat , di
e

Verſchlechterung der Silbermünzen

habe erſt Ende 1758 begonnen , ſo iſ
t

das nicht richtig . Denn ab

1 ) In einem Schreiben vom 1
. Juli 1758 ſagt Grauman , der Schlag

chaß der preußiſchen Münzſtätten betrage nach zuverläſſigen Nachrichten “ 4 bi
s

500 000 Rtlr . in 4 Monaten . R. 96 , 408 E. Nach einer Berechnung betrug

der der Berliner Münze für das Jahr 1758 ſeit dem 1. Februar etwa 376 000 Rtlr .

R. M
.

B
.

Nr . 28 , I.

3 ) S
.
S
.

42. Die Angabe b
e
i

Moſer , Finanzen S
.

344 , der Schlagſchaß aus

den ſächſiſchen Münzen habe 1758 400000 Rtir . betragen , iſt alſo nicht aufrecht

zu erhalten .



46 Erſtes Buch Drittes Kapitel .

geſehen von den ſächſiſchen und polniſchen Sorten , ſo haben , wie

bemerkt , auch d
ie

8
-Gr . -Stücke mit preußiſchem Stempel ſeit dem

1
. April 1758 einen 1
9 -Rtlr . -Fuß überſchritten . ) Aber ſo viel iſt

gewiß , daß dieſe Abweichung vom Graumanſchen Fuß ſich bezüglich
d
e
r

preußiſchen Kurantmünzen nur auf d
ie Dresdener und Magde

burger ? ) Münzſtätte beſchränkt hatte . Allerdings ſind in Berlin

und wohl auch in Breslau 1758 keine preußiſchen Kurantmünzen
mehr geſchlagen worden . 3 ) Jeßt änderte ſi

ch das . Anfang De

zember 1758 geſtand der König den Ephraim und Söhnen den

193 / 4 -Rtir . -Fuß zu “ ) und kontrahierte mit ihnen über eine Aus
münzung von 100000 Mark Feingold in Friedrichsdor , deren

Münzfuß in demſelben Verhältnis wie jener der Silbermünzen zu

verringern wäre , alſo u
m 4
1
% .5 )

Dieſe Friedrichsdormünzung fand in Berlin ſtatt ; damit wurde
jene Münze geſchaffen , d

ie ſpäter unter dem Namen der Mittel
friedrichsdor bekannt wurde . Ihr Münzfuß war : 35 Stück aus der

1
5 Karat 4 Grän feinen Mark . Dieſe Mittelfriedrichsdor , es wird

angezeigt ſein , dieſen Namen beizubehalten , obwohl ſie zuerſt „ neue

Friedrichsdor “ genannt wurden , ſind durch ih
r

Gepräge von den

alten nicht zu unterſcheiden . Zwar ſuchten fremde Staaten , wie

Hannover , a
ls

ſi
e

erſchienen , verſchiedene Erkennungszeichen auf
zuſtellen , aber weil daneben immer weiter gute alte Friedrichsdor
gemünzt wurden , ſo brauchte man dieſelben Stempel fü

r

beide Arten .

Auch durch das Gewicht iſ
t

e
s nicht möglich , di
e

eine oder andere

Sorte zu unterſcheiden , denn was d
ie Mittelfriedrichsdor a
n Gold

weniger enthielten , ſekte man ihnen a
n Kupfer zu . Wir erkennen

d
ie

Mittelfriedrichsdor nur daran , daß fi
e röter und dicker als d
ie

1 ) Das wußte auch Grauman , der freilich glaubte , alle 8 -Gr . - Stücke nach

1
9 / -Ktir . - Fuß ſeien in preußiſche Münzſtätten geſchlagen . Stoſer , Finanzen

S
.

344. — ( v . Kettenbrinc ) des Pommerſchen Patrioten gemeinnüßiger Unterricht ,

1764 , S
.

3
3 , hat alſo ganz Recht , wenn e
r

ſich wundert , daß das preußiſche

Edikt von 1764 die ſchlechten Münzen erſt vom 1
. März 1759 beginnen läßt ; er

meint , d
ie Drittel mit Jahreszahl 1758 , aber vom Münzfuß von 1759 , müßten

d
ie Jahreszahl 1758 fälſchlich tragen .

2 ) S
.

oben S
.

2
8

und 4
2
.

3 ) Tabelle I.

4 ) Nr . 25 .

5 ) 1
4
: 193/4 = 100 : X ; X = 141 . Nr . 24 .
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guten ſind ; ſi
e tragen d
ie Jahreszahlen 1755 , 1756 und 1757.1 )

Wieviel überhaupt geprägt worden ſind , iſt unbekannt , d
ie

ſehr

große Zahl der Stempel läßt aber vermuten , daß mindeſtens d
ie

anfänglich ſtipulierte Maſſe von 100000 Mark Feingold oder a
n

11/2 Millionen Stück zu
r

Ausmünzung kam .

E
s

ſollten nach demſelben Fuße auch Auguſtdor und Louisdor
angefertigt werden , es ſcheint aber aus den ſpätern Nachrichten und

den erhaltenen Münzen hervorzugehen , daß nur Mittelfriedrichsdor

und wenige Mittelauguſtdor geſchlagen worden ſind ; Mittellouisdor
werden nie mehr genannt .

S
o

nüßlich und bequem aber auch d
ie Goldmünzen fü
r

den

Transport und d
ie Bezahlung d
e
r

Lieferungen waren , ihre Prägung

durfte d
ie

von Silberkurant nicht zurückdrängen . Schon im Juni
1759 wurde b

e
i

der ſchleſiſchen Armee geklagt , d
ie Kapitäne b
e

fämen das Gold nur mit Verluſt gewechſelt . 2 ) E
s

mußte daher

d
ie Produzierung von Silbergeld doch immer a
n

erſter Stelle ſtehen .

Bald nach der Herabſegung des Münzfußes , jedenfalls noch

im Jahre 1758 , wurde d
ie Verpachtung ſämtlicher preußiſchen und

ſächſiſchen Münzſtätten a
n Veitel Ephraim und Söhne , Moſes

Iſaac und Daniel Ißig zur Tatſache . Ale preußiſchen , ſächſiſchen
und polniſchen Sorten ſollten nach 193 / 4 - Talerfuß ausgebracht

werden . Und zwar waren in Berlin zu münzen Taler , Halbtaler ,

8
-
, 4
-
, 2 -Groſchenſtücke , Groſchen und Tympfe . 3 )

Die andern Bedingungen dieſes nicht erhaltenen Rontrakts

ſcheinen ähnliche geweſen zu ſein wie d
ie früheren : e
in

Remedium

im Korn von 1/2 Grän , im Schrot von 2 % , worin man alſo

weiter ging a
ls

vordem , 4 ) eine Vorbeſchickung von 2 Grän . Bei
der Silberlieferung waren d

ie

fremden Sorten zu einem Preiſe an

1 ) S
.

Münzbeſchreibung N
r
. 1652–1662 , 1760 , 1761. Editt vom 29. März

1764 , § 5 . Nr . 8
7
.

2 ) Ber . Sieberts ( Regimentsquartiermeiſter ? ) , Landeshuth , 14. Juni 1759 .

R
.

96 , 425 Cc .

3 ) E
s

ſe
i

hier erwähnt , daß von preuß . Dalern aus dem ſiebenjährigen friege

bisher nur e
in einziges Stüd von 1761 (Münzbeſchr . N
r
. 1663 ) , von halben noch

keins zum Vorſchein gekommen iſ
t
. Auch Groſchen ſind von 1758–1762 nicht

betannt .
4 ) S
.

oben S
.

1
3
.
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zunehmen , der ihrem Feingehalt im Verhältnis zu dem der Piaſter

a
ls

d
e
s

Hauptmünzmaterials entſprach ; dieſe waren zu 1
4 Lot

1
2 Grän fein angenommen worden . Wie hoch d
ie Mark in Piaſtern

bezahlt wurde , iſt leider nicht angegeben . 1 )

Dieſer Kontrakt trat wahrſcheinlich a
m

1
. Februar 1759 in

Kraft , denn b
is

dahin lief der frühere mit Gumperts , Iſaac und
Ißig fü

r

d
ie Breußiſchen Münzſtätten ; in d
ie Stelle des ver

ſtorbenen Gumperts war deſſen Witwe getreten , mit der Iſaac und
Ibig nun abrechneten , ſo daß auch ſi

e Ende Januar 1759 von der
Münzunternehmung zurücktreten konnte . 2 )

Von den Akten über d
ie Münzung des Jahres 1759 find

außer den erwähnten der Dresdener Münze alle andern ſo gründ

lich vernichtet worden , daß wir faſt gar keine Kunde über dieſe

Zeit haben . Nur wiſſen wir , daß d
e
r

in dieſem Jahre ermünzte
Schlagſchaß mindeſtens 5650000 Rtır . betragen ſollte , wozu noch
90000 Rtir . aus 1758 und 1759 für 260000 Rtir . geprägten

Friedrichsdor kamen.3 ) E
r

wurde aber noch etwas höher , denn nach

dem Maſſenüberſchlage vom 2
2
.

März 1760 betrug e
r b
is

zum

31. Januar 1760 6518000 Rtlr . 4 )

Die finanzielle Lage erforderte in den nächſten Jahren einen
noch höheren Schlagichaß . Vom 1

. Februar b
is 22. November

1760 betrug e
r

9 Millionen Rtlr.5 ) Der König drang nämlich

ſchon im April dieſes Jahres darauf , daß d
ie Prägung forciert

würde , damit ihm d
e
r

Schlagſchaß bald zukomme . Die Unternehmer
ſagten das Mögliche zu , glaubten aber ſechs Monate dazu nötig zu
haben ; in d

e
r

Tat brauchten ſi
e

noch 7 , im ganzen 1
0 Monate . 6 )

1 ) K.-D. an Knöffel , Breslau , 26. Dezember 1758. R
. XIII , 1 .

2 ) K.-O. a
n Knöffel , Krönde und Studniß , Breslau , 12
.

und 2
9
.

Januar
1759 , das Material für d

ie Abrechnung a
n

den König und Tauengien ein
zuſenden . R

. XIII , 1 .

3 ) Kofer , Finanzen S
.

346 , gibt dabei a
n , e
s

ſeien alte Friedrichsdor g
e

weſen . Dieſe brachten aber noch nicht 1 % Schlagſchaß , es werden alſo gewiß

Mittelfriedrichsdor geweſen ſein . Die betr . Notiz habe ic
h

a
n

der von Moſer a
n .

geführten Stelle nicht finden können .

4 ) R
.

163 , I , 97 , 98 .

5 ) Koſer , Finanzen S
.

347 .

6 ) Im . -Ber . Möppens , Berlin , 18
.

April 1760. Die Unternehmer ſprachen

dabei von „ Bezahlung der extraordinären 360000 Rtir . " . R
.

9
6 , 409 C
. Es iſt

nicht erſichtlich , was damit gemeint iſ
t
.
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Dieſen enormen Münzüberſchuß zu gewinnen , gelang aber nur

durch weitere Münzverſchlechterung. Am 15. Januar 1760 war mit den

Unternehmern von neuem abgeſchloſſen worden.1) Es waren d
ie

ſelben Sorten genannt wie im vorigen Kontrakt , dazu noch 1
7 Kreuzer

und Sechspfennigſtücke , aber den Münzfuß ſegte man von 198/4 auf

3
0 Rtir . herab . Die genannten Sorten ſollten jeßt nur polniſches ,

fächſiſches und anderes fremdes Gepräge tragen , für d
ie preußiſchen

Rurantmünzen blieb d
e
r

198 / 4 -Rtır . - Fuß beſtehen .

Da d
ie

ſächſiſchen Münzen noch immer mit der Jahreszahl

1753 geprägt wurden – erſt im Laufe des Jahres 1760 ging man

davon a
b – ſo war e
s dem Publikum unmöglich , di
e

nach 193 / 4

und 3
0 - RtIr . - Fuß gemünzten voneinander zu unterſcheiden . Dazu

wurde ihre Annahme den Kaſſen verboten , während ſi
e

im Verkehr

erlaubt waren , was begreiflicherweiſe höchſt unerquicfliche Zuſtände

hervorrief ; darüber werden wir noch eingehend zu reden haben .

Für d
ie preußiſchen Kurantmünzen aber wurde d
e
r

1
9
3
/ 4 -Ktır . -Fuß

auch darum beibehalten , weil mit ihnen und mit Mittelfriedrichsdor

d
ie Unternehmer den Schlagicha abführen mußten .

Der kontrakt fü
r

1760 nennt a
ls

herzuſtellende Sorten „aller

hand ſächſiſche , polniſche und andere “ . Dieſe „ anderen “ Münzen

waren ſchon 1759 geſchlagen worden , denn wir hörten , daß in

Dresden vom 1
5
.

Februar 1758 b
is 31. Mai 1759 a
n Bernburger 8

und 4 -Gr . -Stücken fü
r

über 2 Millionen Rtlr . , und zwar nach einem Fuß
von 2

5 Rtir . 18 G
r
. geprägt worden ſind , ebenſo auch Weimarer ,

Eiſenacher und Stolberger Münzen . ) Der Fürſt von Anhalt -Bern
burg hatte zuerſt ſelbſt eine Prägung ſchlechter Münzen unter

nommen , dann hatte Preußen ſi
e nachgemünzt ; ſie ſollten beſonders

in Kurſachſen umlaufen , während d
ie

beſſeren preußiſchen XII- und

V
I
-Mariengroſchenſtücke im Brandenburgiſchen zu verausgaben waren.3 )

Noch ſchlechtere derartige Sorten ſollten d
ie

Unternehmer alſo

1760 ſchlagen . Der Kontrakt erlaubte ihnen , auch preußiſche , pol

niſche und ſächſiſche Rupfermünzen „wie bisher “ anzufertigen . Das

„wie bisher “ kann ſich nur auf polniſche Groſchen und Schillinge

1 ) Der Kontrakt iſ
t

nicht erhalten , ſein Inhalt erſichtlich aus N
r
. 2
9
.

2 ) S
.

oben S
.

4
2 , 4
3
.

3 ) Ber . der turſächſiſchen Geh . Räte , Dresden , 1
4
.

April 1760 . A. D.

Loc . 1334 , Vol . IV .

Acta Borussica Münzweſen III . 4
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aus Kupfer beziehen , d
ie

ſi
e ja ſchon 1757 hatten prägen dürfen ; 1 )

d
ie

leßten preußiſchen Kupfermünzen waren aber 1755 entſtanden ,

Sachſen hatte überhaupt noch keine hergeſtellt . Die Juden wollten
nun wieder Berliner Kupferdreier fabrizieren , aber nicht für

300000 Rtir . , wie man ihnen vorgeſchlagen hatte , denn das ſe
i

zu

viel . Sodann müſſe ihnen e
in Plaß geſchenkt werden , w
o

ſi
e

auf eigene

Koſten eine neue Münze errichten könnten , da in der Neuen Münze

fein Raum mehr wäre . Münzgerät hätten ſi
e

in den Münzſtätten

zu Bernburg , Harzgerode und im Köthenſchen , wohin e
s von Stettin

und Leipzig geſchafft worden ſe
i
. ? ) Der König war damit ſowie

mit dem zu zahlenden Schlagſchaß von 20000 Rtlr . einverſtanden . )

Wenn jedoch Köppen ſchrieb , d
ie Juden wollten „wie früher “

20000 Riſr . Schlagſchaß dafür geben , ſo kann ſi
ch dieſes nur a
u
f

d
ie Prägung der Kupferdreier in den Jahren 1752 , 1753 und

1755 beziehen , oder a
u
f

d
ie

d
e
r

polniſchen Schillinge 1757 , fü
r

d
ie

ſi
e jedoch nur 12000 Rtlr . verſprochen hatten .

Wo d
ie Kupferdreier zunächſt geprägt worden ſind , iſt un

gewiß . Die Juden wollten das dem Geheimrat Röppen gehörige

Haus a
m Mühlendamm kaufen , der e
s aber nicht hergab . Erſt a
m

14. März 1762 konnten d
ie Ephraim melden , daß ſi
e

e
s erſtanden

hätten , worauf ihnen erlaubt wurde , dort d
ie nötige Waſſerſtrecke

anzulegen . 4 ) 1760 hatte das Generaldirektorium vorgeſchlagen , di
e

Kupferdreier in Quedlinburg prägen zu laſſen ; dieſen Plan nahm

der König aber ſehr übel , indem e
r , wohl mit Unrecht , meinte , daß

d
ie Münzung auf Rechnung d
e
r

Äbtiſſin geſchehen ſollte .. ) Die
Dreier ſind jedenfalls in Berlin , wahrſcheinlich in der dritten Münz
ſtätte , di

e

d
ie Juden vor dem Königstore anlegten , 6 ) geſchlagen worden .

1 ) S
.

oben S
.

4
3 , 4
4
.

2 ) Im . -Ber . Köppens , Berlin , 22. April 1760. R
.

9
6 , 409 C
.

3 ) M.-O. a
n Möppen , Schlettau , 27. April 1760. Ebenda . Siehe auch

Koſer , Finanzen , S
.

347 .

4 ) Konzeſſion , Berlin , 2. Mai 1760. Tit . XLIII , 4 .

5
5
) K.-O. a
n
d . Gen. - Direktorium , Lager b
e
i

Neiße , 27. Mai 1760. Gen.
Dep . XLII , 7a , Vol . II .

6 ) Immediatvorſchlag der Unternehmer vom 5
. Januar 1764. R
.

163 , I ,

Dieſes Grundſtück mit Haus hatten d
ie

Unternehmer dem Münzrendanten

Schaß abgetauft . 1796 fam e
s

deshalb zum Prozeß zwiſchen der Generalmünz

direktion , d
ie

e
s für Staatseigentum hielt , und den Erben der Ephraim und Ißig ,

99 .
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Der König hatte ſchon im April 1760 Röppen befohlen , daß ,

da d
e
r

Kontrakt vor Ablauf des Jahres erfült ſein werde , dann
ſofort ohne weitere Rückfrage mit den Juden auf d

ie Hälfte des
für 1760 ſtipulierten Quantums Gold und Silber von neuem kon

trahiert werden ſollte . Wegen möglicher Unſicherheit der Poſt ſollte

e
r

den Kontrakt nicht einſenden , das könne ſpäter geſchehen . ) Der
ſchriftliche Verkehr über dieſe Dinge ſelbſt wurde ſeitdem immer in

Chiffreſchrift geführt .

Die Unternehmer machten nun aber zum erſten Male ernſt
liche Schwierigkeiten . Als Köppen ihnen im Auguſt d

ie Prolongation

d
e
s

Kontraftes vorſchlug , wollten ſi
e darauf nicht eingehen , 2 ) denn

d
a der Silberpreis von 1
9 auf 2
8 RtIr . , der holländiſche und ham

burgiſche Wechſel von 180 auf 300 % geſtiegen ſe
i
, ſo münzten ſi
e

d
ie feine Mark jekt mit 5–6 Rtlr . Schaden aus .

Die Unternehmer ſchlugen nun vor , den Silberpreis dadurch

herunter zu bringen , daß nach Ablauf d
e
s

Contraktes einige Monate

gar nicht oder vielmehr nur Scheidegeld gemünzt werden möchte ,

wofür ſi
e

w
ie

b
is

dahin 7 Rtlr . Schlagſchaß a
u
f

d
ie

vermünzte

feine Mark zahlen wollten . Sie klagten dabei über d
ie Schwierig

ke
it

des Münzabſaßes : in Hannover , Braunſchweig und Caffel ſe
i

a
u
f

den Verkehr mit fächſiſchen Sorten Feſtungsſtrafe geſeßt ; ih
r

beſter Abſaß , der b
e
i

der alliierten Armee , ſe
i

durch den Krieg ab
geſchnitten , d

ie Wege ſeien höchſt unſicher , be
i

Leipzig und Lingen

habe der Feind ihnen Geldtransporte aufgehoben , d
ie Münze zu

Leipzig ſtehe jeßt ſtill .

Das alles rührte den König aber nicht . E
r

ſchrieb a
n Röppen

und Tauenßien , Geld ſe
i

nötig , ſie ſollten abſchließen , wenn auch
nur ſächſiſche Drittel und Scheidemünzen geſchlagen werden müßten . ” )

Im November meinte e
r , d
ie

Offizinen zu Magdeburg , Leipzig ,

Berlin und Breslau fönnten jeßt ſicher münzen , im Juni das ver

d
ie

den Prozeß durch 3 Inſtanzen 1796–1799 gewannen . Man einigte ſich

endlich auf einen Kaufpreis von 12000 Rtír . , den der Staat den Erben zahlte .

K.-O. a
n Heiniß vom 17. Juni 1800. Tit . XX , 27 .

1 ) K.-D. a
n Köppen , Freiberg , 22. April 1760. R
.

9
6 , 409 C
. , daher

auch das Folgende .

2 ) Im . -Ber . der Ephraim und Ißig , Berlin , 26. Auguſt 1760 .

3 ) K.-O. a
n Möppen und Tauenßien , Dittersdorf , 21. September 1760 .

Ißig befand ſi
ch

wahrſcheinlich meiſt in Breslau .

4 *
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langte Quantum fertig ſein , auf 3—4 Millionen Taler Schlagſchak

müſſe es berechnet werden . 1)

Aber der Rendant der Generalkriegskaſſe erklärte , mit d
e
r

jüdiſchen Art nicht fertig werden zu können ; d
ie

Unternehmer wollten

nun einige Millionen der damals gemünzten Mittelauguſtdor gegen

121/2 % Agio a
n

ſi
ch bringen , u
m

damit billiger Silber einkaufen

zu fönnen . ) Erſt Ende November fam man weiter . Der

Hontrakt ſollte vom 1
. Oktober 1760 bis zum 31. Januar 1761 ,

eventuell b
is Ende Mai laufen , aber d
ie

Unternehmer wollten ſich

auf d
ie Zuſage eines beſtimmten Schlagſchakes noch immer nicht

einlaſſen . Sie wollten ihn auch nicht mehr in preußiſchen nach

193 / 4 -Rtlr . -Fuß gemünzten Sorten oder in den ſchlechteren ſächſi
îchen , unter Anrechnung des Agio , ſondern in legteren al pari b

e

zahlen . Sie blieben endlich b
e
i

ihrer Hauptbedingung , Goldmünzen
eintauſchen zu dürfen , wovon Köppen aber e

in Verſchwinden des

Goldvorrats befürchtete . 3 )

Dagegen blieb der König b
e
i

ſeiner Forderung : wenn d
ie

Juden wegen der geringhaltigen Münzen , mit denen ſi
e

das Silber

bezahlten , auch etwas weniger Gewinn hätten , müſſe man mit ihnen

doch nicht ſo viel Umſtände machen . 4 ) Bald darauf berichtete
Tauenßien , in Breslau könnten jährlich 20000 feine Mark in

Tympfe vermünzt werden , was b
is

zum Juni 1761 600000 Rtlr .

Schlagſaß bringe . 5 ) Damit war e
in Ausweg gefunden .

Denn gleich darauf gelang e
s , den Kontrakt fü
r

das ganze

Jahr 1761 abzuſchließen , indem d
e
r

König den Unternehmern g
e

ſtattete , ſo viel Tympfe zu prägen , wie ſi
e wollten , und zwar nicht

1 ) Nr . 38 .

2 ) Nr . 39 .

3 ) Nr . 40 . Um wieviel leichter und billiger der Transport von Gold
geld als der von Silbergeld war , erhellt aus folgender Notiz : Im Jahre 1760
waren zum Transport einer 5 monatigen Geld - Verpflegung von 3

6 Bataillonen ,

3
6

Schwadronen Müraſſieren und 2 Regimentern Fuſaren , nämlich 750155 Rtlr . ,

nötig

2
0 Wagen , wenn d
ie Summe ganz aus Silber beſtand ,

11 halb aus Gold- , halb aus Silbergeld beſtand ,

zu 1
/4

aus Gold- , 3/
4

aus Silbergeld beſtand .

4 ) A.-O. a
n Möppen , Meißen , 26. November 1760 .

5 ) Breslau , 7. Dezember 1760 .

16
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w
ie

bisher nach 30- , ſondern nach 40 -Rtır . - Fuß . " ) Die andern zu

prägenden Sorten waren weiter nach 3
0
-Rtır . -Fuß auszubringen , 2 )

doch ſollten von den in dieſem Jahre zu vermünzenden 850000 Mark
Feinſilber 10000 Mark in Scheidemünze nach 3

5
-Rtlr . -Fuß her

geſtellt werden , wofür d
ie Unternehmer 50000 Rtır . mehr Schlag

ſchaß geben wollten.3 )

Das wurde aber noch geändert . Nachdem zu Leipzig im

Dezember 1760 aufgeſeßten Hauptkontrakt ſollte der Schlagſchaß

3965000 Rtir . betragen , was aber zunächſt in 4100000 korrigiert
wurde . Dann aber ſollten d

ie Unternehmer ihn auf 5 Millionen
bringen , wozu ſi

e

ſi
ch

auch im März 1761 verſtanden , indem ſi
e

noch 1
/4 mehr a
ls

im Hauptkontraft beſtimmt war , und zwar

162500 feine Mark in fächſiſche Drittel und 50000 in Tympfe zu

vermünzen ſi
ch verbanden . Da jedoch d
ie Tympfe wegen deren Ver

bots in Polen ſchwer anzubringen waren , wollten ſi
e

ſtatt ihrer auch

Groſchen oder höchſtens 2 -Mariengroſchenſtücke nach 4
0
- R
t
r . -Fuß

münzen dürfen . Nach Ablauf des Hauptkontrakts wollten ſi
e dann

noch 1025000 Rtir . Schlagſchaß in ſächſiſchen Dritteln dazu zahlen .

Damit war d
e
r

König einverſtanden . 4 ) Der ganze Schlagſchap b
e

trug demnach 4990000 Rtlr . , dazu vielleicht noch d
ie 50000 Rtir .

von d
e
r

im Januar ausgemachten Scheidemünzprägung .

E
s

muß aber im Jahre 1761 noch e
in

zweiter Nebenkontrakt

zuſtande gekommen ſein , denn d
ie Treſorakten nennen einen erſten ,

zweiten und dritten Kontrakt , 5 ) und der b
is

zum 22. März 1762

fü
r

das Jahr 1761 gezahlte Schlagſchaß betrug 6 Million Rtlr . 6 )

Man hatte , um das alles zu erreichen , den Unternehmern noch
einige andere Zugeſtändniſſe machen müſſen . Zunächſt hielt man

ihnen , ſo viel e
s möglich war , d
ie Konkurrenz fern . Wir werden

ſehen , wie d
ie Fürſten von Anhalt von Preußen mit Gewalt a
m

1 ) 8 Rtlr . 1 G
r
. 4 P
f
. aus der 3 Lot 4 G
r
. feinen Mark . Knöffel a
n

Wardein Graff , Berlin , 3. Januar 1761. Bahrfeldt , a . a . D
.

S
.

2902 .

2 ) Kontrakt fehlt . S
.

N
r
. 4
1
.

3 ) Jm . -Ber . Möppens , Magdeburg , 18
.

Januar 1761 , am 21
.

vom Könige
genehmigt .

4 ) Jm . - Ber . Nöppens , Magdeburg , 7. März 1761. R
.

9
6 , 409 C und N
r
. 4
4
.

5 ) R
.

163 , I , 98 .

6 ) Im . -Ber . Stöppens , Magdeburg , 22. März 1762 , R
.

9
6 , 409 C , ebenſo

Koſtenüberſchlag vom 2
7
.

März 1762. R
.

163 , I , 98 .
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Münzen gehindert wurden , wie 1761 die Schweriner Münzſtätte m
it

Gewalt aufgehoben wurde . Als man erfuhr , daß einige Magde

burger Kaufleute in de
r

Münze d
e
r

Äbtiſſin von Quedlinburg eine
Prägung unternehmen wollten und ſchon einen Kontrakt abgeſchloſſen

hatten , wurde ihnen dieſe Unternehmung ſcharf verboten . 1 )

Sodann erwies man den Unternehmern noch einen perſönlichen

Gefallen . Ein Mecklenburg -Strelißer Jude Abraham Marcuſe , d
e
r

100000 Ktir . beſaß , hatte , wie Köppen verſicherte , ſi
ch dadurch ſehr

um Preußen verdient gemacht , daß e
r

d
ie Harmonie zwiſchen den

drei Münzunternehmern aufrecht erhielt . Der König gewährte ihm

daher d
ie Niederlaſſung in Berlin mit den Freiheiten chriſtlicher

Bankiers , wofür er 2000 Rtlr . zahlte . 2 ) Ein Gleiches beantragten

nun Ephraim und Ißig Iſaac hatte ſich damals von ihnen g
e

trennt auch für ſich . Sie hätten ſeit einigen Jahren den Schlag

ſchat auf 1
2 Millionen gebracht und über 5
0 Millionen Rtlr . a
n

Gold aus Polen , Rußland und Ungarn mit leichtem Gelde , b
e

ſonders Tympfen , gezogen.3 ) Sie ſtellten d
ie Gewährung ihrer

Bitte a
ls

eine Bedingung fü
r

d
ie Zahlung d
e
s

Schlagſchaßes von

5 Millionen h
in . 4 ) Ihr Geſuch wurde gewährt.5 )

Daß ſi
e

den Schlagſchaß auf 12 Millionen gebracht hatten ,

kam der Wahrheit ziemlich nahe ; 6 ) o
b ſi
e 5
0 Millionen a
n Gold

aus dem Oſten hereingezogen hatten , iſ
t

natürlich nicht zu beweiſen ,

aber ſoviel iſt gewiß , daß ſi
e in eigenſtem Intereſſe das Gold d
e
s

Dſtens auftaufen mußten , um damit das nötige Silber billig e
r

handeln zu können . Denn im Lande ſelbſt wurde . gutes Goldgeld

immer ſeltener , ſelbſt d
ie Mittelfriedrichsdor und Mittelauguſidor

1 ) A.-D. a
n

den Kammerpräſidenten v . Blumenthal , vom 27. Mai 1760 .

Im . -Ber . Blumenthals , Magdeburg , 29. Mai 1760 .

2 ) Im . -Ber . Stöppens , Magdeburg , 18
.

Januar 1761. ft.-D. a
n Möppen ,

21. Januar 1761 . Die Strelißer Münzſtätte ſtand mit der Berliner ſchon

Fahre lang in einer gewiſſen Verbindung . ( v . Stettenbrind ) , Des pommerſchen

Patrioten gemeinnüßiger Unterricht 1764 , S
.

3
2 fagt , d
e
r

in Preußen 1755 b
e

obachtete 152 / 3 - T / r . -Fuß [ fo ] ſe
i

der ſogenannte Strelißer , denn Streliß habe dieſelben
Lieferanten wie Berlin und d

ie

Graumanſche Einrichtung völlig angenommen .

3 ) 3m . -Ber . der Unternehmer , Magdeburg , 6. März 1761 .

4 ) Im . -Ber . Möppens , Magdeburg , 7. März 1761 .

5 ) M.-D. a
n

das Gen. -Direktorium , Leipzig , 9. März 1761. 4
.

M
.

9
9 , b .

6 ) S
.

oben S
.

4
8
.
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wurden begehrter , a
ls

eine neue noch ſchlechtere Goldmünze g
e

ſchaffen worden war .

Am 3
. Juli 1758 hatte d
ie Zahlung der engliſchen Subſidien

angefangen . Im Jahre 1758 wurden a
n Gold für 1367626 Rtir .

und a
n Silber fü
r

2655388 Rtır . geliefert . Wahrſcheinlich wurden
daraus Kriegsmünzen für 5300000 Rtir . gemünzt , ebenſo 1759 .

Im Jahre 1760 erzielte man aus den Subſidien 6312432 , 1761
10738 192 Rtir . Seit 1759 wurden ſi

e

aber nur in Gold v
e
r

einnahmt , indem d
ie Berliner Bankhäuſer Splittgerber und Daum

und Friedrich Wilhelm Schüße den ganzen Betrag der Subſidien

gegen d
ie Lieferung von 19500 Mark Feingold übernahmen.1 ) Die

Vermünzung dieſes Goldes wurde nicht Unternehmern überlaſſen ,

ſondern geſchah a
u
f

Rechnung des Staatet . 1759 und 1760

wurden daraus wohl meiſt Mittelfriedrichsdor und Mittelauguſtdor ,

wahrſcheinlich nur wenig alte Friedrichsdor geprägt . Dann aber

gedachte der König d
ie Subſidien in höherem Nennwert auszu =

bringen . Um 1
1
.

November 1760 teilte e
r Köppen m
it
, e
s habe

Jemand e
in Verfahren entdeckt , Kupfer ſo zu raffinieren , daß d
ie

damit legierten Friedrichsdor weit mehr Feingehalt hätten a
ls bis

h
e
r
: ſi
e würden dann nicht 24/2 , ſondern 4 Rtlr . wert ſein . E
s

follte , wenn eine Probe gut ausgefallen wäre , alles Subſidiengold

ohne Teilnahme d
e
r

Unternehmer , damit legiert werden . Sofort
ſeien der Berliner Münzdirektor und Münzmeiſter , wenn ſi

e vor d
e
r

Invaſion geflüchtet wären , zurückzurufen und mit ihnen geheim das
Nötige vorzubereiten . Bankier Schindler , ſo ſchrieb Friedrich bald

darauf , werde 4000 Pfund dieſes cuivre rosat beſorgen ; alles ſe
i

ganz geheim zu behandeln.2 )

1 ) Stojer , Finanzen , S
.

352 ff .

2 ) L.-O. a
n Möppen , Meißen , 1
1
.

November 1760 ( N
r
. 3
8
) und o . D
.

( 28. November 1760 ) . A
m

3
. Januar 1761 meldete Schindler , die 4000 Pfund

„ ſchwediſch Rupfer rosette “ würden in 8 Tagen in Magdeburg , ſein .

Dieſe Verwendung des cuivre rosat war durchaus nichts Neues . Im
Jahre 1626 ſagte e

in Luxemburgiſcher Falſchmünzer , befragt , wie e
r

d
ie Münzen

den echten ſo ähnlich mache , aus : man nimmt Weinſtein und Arſeniť und gießt

ſi
e in das „ cuivre d
e

rosete “ , das dadurch ſo weiß wie 3 -Solſtücke wird ; und

wenn man dieſes Kupfer dann zum Silber gießt , wird dieſes noch weißer .

A
.

Pinchart , quelques particularités sur le
s

ateliers d
e

fausses monnaies a
u

1
7
.

siècle etc. dans le Luxembourg ; Revue d
e la numismatique belge , 1848 ,
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Köppen ließ Knöffel und faſter ſofort aus Hamburg , wohin

ſi
e geflohen waren , über Magdeburg , w
o

e
r

ſi
ch m
it

ihnen beredete ,

nach Berlin zurüdkehren . " ) Friedrich beorderte aber beide Beamte
zu ſich nach Leipzig . Doch wurde d
ie Goldmünzung nicht dem

Berliner Münzmeiſter faſter übertragen , ſondern dem Königsberger

Münzmeiſter Nelder , d
e
r

damals Münzmeiſter in Leipzig war .

Nelcher hatte eine Probe gemacht , ehe faſter eintraf , und dieſer
wurde wieder nach Berlin zurückgeſchickt . Wahrſcheinlich hatte der
König zuerſt vor , dieſe Prägung unter ſeinen Augen in Leipzig

vornehmen zu laſſen . ? ) Endlich entſchied e
r

ſi
ch

doch fü
r

Berlin ,

wohl weil das Werk dort ſicherer und heimlicher a
ls

in Leipzig g
e

ſchehen konnte ; e
r

befahl Knöffel , den Nelcker , de
r

dazu nach Berlin
komme , dort alles nach der dieſem mündlich erteilten Inſtruktion
beſorgen zu laſſen . Jaſter ſolle ihn in Leipzig vertreten.3 ) Da d

ie

Unternehmer dieſen aber für ihre Silberprägungen nicht miſſen

wollten , war der König e
s zufrieden , daß der Berliner Münzmeiſter

aſſiſtent Stephani nach Leipzig geſandt würde . “ )
Am 18. Januar 1761 ſegte der König Köppen noch einmal

genau auseinander , was gemünzt werden ſollte . Es waren 2 Mill
Reichstaler in engliſchem Golde vorhanden . Davon ſollte 1 Million

in alte Friedrichsdor vermünzt werden , d
ie zur Bezahlung anderen

Goldes , das Schidler beſorgte , zu benußen wären . Aus dieſem
Golde waren neue Friedrichsdor Mittelfriedrichsdor nennen wir

ſi
e

herzuſtellen . Aus der andern Million des Subſidiengoldes

ſollten 2 Millionen in Auguſtdor ermünzt werden.5 ) Friedrich ver
fügte bald darauf noch einmal , daß aus der zweiten Million , abſolut “

2 Millionen in Auguſtdor fabriziert würden . 6 )

Die heutige franzöſiſche Induſtrie fennt den Ausdruck cuivre rosette

nicht mehr , ſi
e ſagt : cuivre pur . Cuivre rosat oder rosette war wohl nur gut

gereinigtes Kupfer . Mitteilung der Herren Dr. Þ . Janſen in Berlin und

Dr. V
.

E
.

Schmitt in Paris (Redaktion des Technoleriton ) .

1 ) Nr . 40 .

3 ) K.-D. a
n Möppen , Leipzig , 2
4
.

Dezember 1760 : Mnöffel und faſter

können wieder nach Berlin . „ D
ie Goldmünzung ſo
ll

d
e
r

von Königsberg fünftig

alleine unter ſi
ch

haben , auch deshalb noch etwas hier bleiben . “

3 ) Nr . 43 .

4 ) K.-D. a
n Knöffel , Leipzig , 17
.

Januar 1761. R
. XIII , 1 .

5 ) K.-O. a
n Köppen , Leipzig , 18
.

Januar 1761. R
.

9
6 , 409 C
.

6 ) K.-O. a
n Köppen , Leipzig , 10
.

Februar 1761 .

p . 4
9 , 5
0 .
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Nach einer Berechnung Nelckers konnten , wenn 2 Millionen

in 11 farätigen Neuen Auguſtdor gemünzt wurden , wozu 5238 Mark
1 Lot 10 Grän Feingold nötig waren , aus dem Reſt des Goldes ,

nämlich 2052 Mark 14 Lot 8 Grän , noch 559277 Rtlr . 101/2 Gr.

in 15 Kar . 5 Gr . feinen Mittelfriedrichsdor hergeſtellt werden . 1)

Er konnte täglich 100000 Rtlr . oder 20000 Stück neue Auguſtdor
prägen . 2)

Es iſ
t

wohl ganz gewiß , daß d
ie

2 Millionen in neuen
Auguſtdor im Frühjahr 1761 ausgeprägt worden waren , denn ſchon

d
ie Raſſenüberſchläge vom 19. und 21. März gaben a
n , daß

1600000 Rilr . davon eingekommen ſeien . 3 )
Von dieſer erſten Ausprägung Neuer Auguſtdor haben wir

feine weiteren Nachrichten , wohl aber von einer zweiten , di
e

vom

1
5
.

Juni 1761 b
is

zum 1
. Juni 1762 währte . 4 )

Danach wurden in dieſem Zeitraum d
ie

Neuen Auguſtdor nicht

mehr 1
1 , ſondern nur 7 Karat 78/4 Grän fein gemünzt , und zwar

wurden aus 19498 Mark 83/4 Grän Feingold , alſo dieſes Mal der
ganzen engliſchen Subſidie " ) und 36921 Mark 3 Lot Kupfer

10783156 Rtir . in neuen Auguſtdor geprägt , ſo daß die geſamte
Ausmünzung a

n

Neuen Auguſtdor b
is

zum 1
. Juni 1762

12783156 Rtir . oder 2556631 Stück betrug . Es läßt ſich a
n

nehmen , daß auch in d
e
r

zweiten Hälfte des Jahres 1762 ſolche

Münzen geprägt ſind , wahrſcheinlich aber nur für 38192 Rtir . oder
7638 Stück . 6 ) Im ganzen wären alſo 2564 269 Stück geprägt
worden , und überhaupt ſeit dem 15. Juni 1761 2964 269 Stück .

Wenn der König wirklich geglaubt haben ſollte , daß durch das
cuivre rosat d

e
r

Gehalt d
e
r

Goldmünzen verbeſſert würde , ſo war

das natürlich e
in Irrtum . Auch äußerlich iſ
t

dieſe wohl ſchlechteſte

Goldmünze neuerer Seiten von ſehr häßlichem Anſehen . Die Ver

1 ) Promemoria Nelders , Berlin , 22. Januar 1761 .

2 ) Im . -Ber . Möppens , Magdeburg , 5. Februar 1761

3 ) R
.

163 , I , 97 , 98 .

4 ) Nr . 61 .

5 ) S
.

oben S
.

5
5
.

6 ) Nach Roſer , Finanzen , S
.

353 , war d
ie Ausmünzung d
e
r

3
. Subſidie

(1761 ) 1
0

738 192 Rtlr . , alſo ziemlich unſerer obigen Angabe entſprechend , di
e

d
e
r

4
. ergab 1762 noch 38192 Rtir . ( S
.

357 ) .
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legenheiten , welche durch ſi
e

d
e
r

Bevölkerung erwuchſen , werden
wir ſpäter eingehend zu betrachten haben .

Das Jahr 1761 war noch in anderer Weiſe e
in münzgeſchicht

lich intereſſantes . Roſer h
a
t

kurz von d
e
r

Gefahr erzählt , in der

damals d
ie

Unternehmer ſchwebten , ih
r

Hauptabſaßgebiet zu ver
lieren . 1 ) Sie nannten Polen d

ie Hauptſtüße ihres Münzweſens

und meldeten im Frühjahr 1761 , daß Briefe aus Königsberg und
Danzig , ebenſo e

in Verbot fremder Szoſtake in Polen , davor

warnten , zu viel polniſches Geld zu ſchlagen , ſonſt liefe man Gefahr ,

e
s alles wieder einſchmelzen zu müſſen . Das einzige Mittel , d
ie

Prägung fortzuſeßen , ſe
i

d
ie Herſtellung gangbaren Geldes fü
r

Deutſchland , wobei d
ie

andern fürſtlichen Lieferanten immer im Vor
teil vor ihnen wären.2 ) Deshalb war ihnen d

ie Herſtellung deutſcher

Sorten nach 4
0 -TIr . -Fuß erlaubt worden ( 1. S
.

5
2 , 5
3
) .

In der Tat begannen d
ie

ſchlechten Tympfe nachgerade in

Polen böſes Blut zu machen , zumal da ſie nicht nur von Preußen ,

ſondern auch von der eigenen Regierung hergeſtellt ſein ſollten .

E
s

erſchienen nämlich im Herbſt 1760 in Warſchau ſehr ſchlechte
Tympfe mit der Jahreszahl 1754 , d

ie faſt ganz aus Eiſen waren ,

einer wurde ſtatt 3
8 nur 7 polniſche Groſchen wert geſchäßt . E
s

verbreitete ſich das Gerücht , ſie ſeien unter Gartenbergs Verwaltung

in Zips geſchlagen worden , 3 ) manche behaupteten das , wie d
e
r

preußiſche Geſandte in Warſchau , Benoit ſchrieb , „ à cor et à cri . “
Darüber zeigte ſich nun Brühl empört , ließ in d

ie Warſchauer
Zeitung leben , jene Tympfe ſtammten weder aus Sachſen noch aus
Zips , und lenkte jo den Verdacht auf Preußen . Wenn e

r

aber

gegen Benoit äußerte , es ſeien Erzfanaillen , di
e

behaupteten , dieſe

Tympfe ſeien in Zips geſchlagen , fo antwortete dieſer , es feien Erz
ſpißbuben , d

ie

ihre Entſtehung nach Preußen verlegten . In einem
Inſerat der Breslauer Zeitung vom 24. Dezember wurde dann g

e

1 ) Koſer , Finanzen , S
.

348–350 .

2 ) Heflexion der Unternehmer o . D
.
(Anfang März 1761 ) . R
.
9
6 , 409 C
.

3 ) Später wurde Gartenberg wegen Prägung falſcher Tympfe verklagt , floh
deshalb nach Sachſen , wurde hier aber nach dem Tode Friedrich Auguſts auf den
Mönigſtein gefangen geſeßt . Sehr wahrſcheinlich waren e

s

unſere Zipſer Tympfe ,

um d
ie

e
s

ſich dabei handelte . Nirmis , S
.

204 . Ebenda auch die weiteren

Schickſale dieſes gewandten Mannes .
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.ſagt , jeder müſſe doch das Lächerliche d
e
r

Behauptung einſehen , das
preußiſche Fuhrleute ſo ſchlechte Münzen b

e
i

den polniſchen Kaſſen

hätten anbringen können . 1 )

Wie dem aber auch war , jene eiſernen Tympfe ſind in Bres
lau oder einer andern preußiſchen Münzſtätte jedenfalls nicht g

e

ſchlagen worden , d
a

damals in Preußen noch der 3
0 - T
Ir
. - Fuß für

d
ie Tympfe beſtand . Mißtrauen aber hatten ſi
e erregt : vom

1
2
.

Auguſt 1761 datierte e
in großes Warſchauer Münzedikt des

Trongroßichaßmeiſters Theodor von Weſſel , der darin , wie e
s ſchon

durch e
in Univerſale des litauiſchen Kronſchaßmeiſters geſchehen war ,

d
ie Reduktion d
e
r

fremden Münzen verfügte . Die Tarifierung war

im ganzen eine richtige , dem Feingehalt entſprechende . 2 ) Beſonders

war d
ie Herabſeßung d
e
r

polniſch -Sächſiſchen von Preußen g
e

ſchlagenen Tympfe von 3
8 auf 1
5 Groſchen nicht falſch , da wir

wiſſen , daß ſi
e

von einem 16- allmählich auf einen 4
0 - T / r . - Fuß g
e

1 ) Berichte Benoits , Warſchau , Dezember 1760 , a
n

den Stönig und

Schlabrendorff . 4
.

B
.

M
.

R
.

IV , 31 , V
. – Nr . 42 .

2 ) Wir geben hier den Inhalt kurz a
n , weil wir ſo auch erfahren , welche

Sorten damals , beſonders in Polen , umliefen . Die Grundlage , die eigentliche

Währung , bildeten d
ie

alten polniſchen und d
ie bis 1751 in Königsberg gemünzten

Tympfe zu 3
8

Groſchen . Danach wurden valviert : di
e

fächſiſchen Tympfe 1753

bis 1756 , di
e

ruſſiſchen und d
ie preußiſchen mit polniſchem Typ 1755 und 1756

auf 3
5 G
r
. , d
ie Danziger von 1759 und 1760 auf 3
3 ; d
ie preußiſchen ſeit 1752

geprägten auf 3
0 Gr . , endlich d
ie polniſch - fächfiſchen von Preußen geprägten auf

1
5 Gr . Von Szoſtaken wurden die ſächſiſchen und preußiſchen mit C 1753–1756 ,

ſowie d
ie

ruſſiſchen 1759 , 1760 a
u
f

1
1 , d
ie Danziger a
u
f

1
0 G
r
. valviert . Die

unlängſt erſchienenen Düttchen wurden ganz verboten . Sodann wurden die in

Polen Doppelgulden genannten 8 -Groſchenſtücke herabgeſeßt . Die b
is

1758 nach

Graumanſchem Fuße geprägten und gerändelten behielten die Geltung von

2 Gulden oder 6
0

Groſchen ; ebenſo galten die bis 1755 geſchlagenen % 6 - Taler

und VI - Mariengroſchen , ſowie d
ie bis 1757 in Clebe und Aurich geprägten (CD )

weiter 3
0

Groſchen . Auf 4
8

Groſchen ſeşte man die Drittel von Berlin ( A ) 1759 ,

Dresden ( fei
n

Buchſtabe ) 1768 ,1759 , un
d

Magdeburg ( F )1759 , au
f
4
6 d
ie Bres

lauer ( B ) 1759 und d
ie XII -Mariengroſchen 1759. Die 1
6
- Taler von Berlin ,

Breslau , Magdeburg ( A , B , F ) 1756—1759 reduzierte man auf 22 , di
e

V
I
-Marien

groſchen 1758 auf 2
6 G
r
. Unverſtändlich iſ
t , daß weiterhin geſagt wird , di
e

bis
1755 gemünzten 1 % -Caler ſollten nur 15 Gr . gelten ; gewiß muß e

s

heißen : ,, d
ie

bis 1755 gemünzten zwölftel " . – Vgl . Münzbeſchreibung , beſonders das Kriegs
geld . Warſchau , 12

.

Auguſt 1761. Überſeßung in
s

Deutſche , R
.

9
6 , 409 C
.

Die Erlaſſe Weſſels in polniſcher Sprache b
e
i

3
. Sagorski , monety dawnej

Polski etc. Warſchau 1845 , p . 171-177 .



60 Erſtes Buch . Drittes Kapitel .

funfen waren . Man fannte in Polen von dieſem flachen und un
förmlichen Gepräge 10 Arten uud ſandte Blechabſchläge den Zöllen

und Gerichten . Zum Schluß erging man ſi
ch in dem bekannten

hochtrabenden polniſchen Staatsſtil über das Wohl des Vaterlandes ,

ſtrenge Beſtrafung d
e
r

zuwiderhandelnden Übeltäter .

Der erſte , der dieſem Edift entgegen handelte , war der Kron
ſchaßmeiſter ſelbſt . Sein Hofjude “ , e

in gewiſſer Iſaak Jakob
von Pilß , ſchrieb dem Breslauer Münzjuden Heumann , Weſſel wolle
aus Ehrfurcht vor dem Könige von Preußen alles tun , daß e

s b
e
i

der alten Geltung der Tympfe bleibe und auf den Grenzen b
e
i

ihrer Einfuhr keine Reviſion ſtattfinde . E
r

benötige dazu aber

8000 Dukaten , nicht für ſich , ſondern um denen d
ie Mäuler zu

ſtopfen , d
ie deswegen ſo viel Unruhe erregten . Würde man ihm

d
ie 8000 vollwichtigen Dukaten nicht zahlen , ſo würden d
ie Tympfe

beſtimmt nicht länger in Polen hineingelaſſen werden . Wenn im

März 1762 endlich d
ie Tympfe wieder auf ihren alten Wert g
e

ſeßt ſeien , dürfe e
r wohl a
u
f

d
ie

ihm verſprochene Donation hoffen . 1 )

Die 8000 Dukaten wurden Weſfel ſofort von den Juden g
e

zahlt , 2 ) di
e

Donation betrug außerdem 80000 Rtir . , ſo daß e
r

im

Ganzen durch dieſen unſaubern Handel 100000 Rtir . gewann.3 )

Weſſel ließ ſich noch entſchuldigen , daß e
r

nicht ſelbſt geſchrieben

habe , aber wenn d
e
r

Brief von den Roſaken auſgefangen würde ,

gehe e
s ihm a
n Ehre und Leben . 4 )

Übrigens war das Edift in Polen ſelbſt a
u
f

heftigen Wider
ſtand geſtoßen : aus allen Teilen der Republik liefen Proteſte e

in ;

der Sieradſche Adel erließ e
in Manifeſt , in dem das Edikt an

nulliert wurde , denn d
ie

Reduktion hätte früher geſchehen müſſen ,

nicht erſt , nachdem Millionen über Millionen des ſchlechten Geldes
eingeführt worden ſeien . S

o

erließ denn Weſſel a
m

1
9
.

Oktober

1761 e
in

neues Patent , in dem e
r ſagte , unter den Tympfen ſeien

doch auch viele beſſere , z . B
.

d
ie ſogenannten Breslauſchen , di
e

fort

1 ) Nr . 45 .

2 ) Meldung der Ephraim , Magdeburg , 22. November 1761 .

3 ) Mitteilung Schlabrendorffs , Breslau , 1
6
.

November 1761 .

4 ) N
r
. 4
6
. – Garantieſchein Schlabrendorffs Konzept ) in A. B. M. R. IV ,

3
1 , V , worin dieſer dafür ſteht , daß Graf Weſſel d
ie

100 000 Rtır . binnen einem
Jahre in vier Quartalen erhalte , wenn e

r

d
ie Tympfe wieder in Polen zum

Umlauf bringe .
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an wie in Lithauen 2 Szoſtake oder 25 Groſchen 1 Schilling gelten

ſollten . ) Dies ſtimmte zwar inſofern nicht, al
s

d
e
r

lithauiſche Groß
ſchaßmeiſter e

s im Gegenteil a
m

1
7
.

Februar 1762 b
e
i

d
e
r

Tari
fierung der Breslauer auf 1

5

Groſchen beließ , aber für Polen blieb

e
s

doch b
e
i

Weſſels Befehl . 2 )

Um ſich aber , b
is

d
ie Wiederannahme d
e
r

Tympfe in Polen
durchgeſeßt ſe

i
, ſogleich zu helfen , ſchlug Schlabrendorff vor , di
e

in

Polen nur ſehr wenig herabgeſeßten ruſſiſchen und Danziger Tympfe

nachzuprägen , und zwar ſchnell , da man dieſe Münzſorte zum Getreide

kaufe in Polen unumgänglich nötig habe ; das ſe
i

das einzige Mittel ,

aus der Verlegenheit zu kommen . Wefſel ſelbſt halte das für gut ,

nur müßten dieſe Tympfe nicht unter der Hälfte ihres jeßigen Fein
gehalts ausgebracht werden . Und dann ſe

i
eine reine gute Prägung

nicht genug anzuempfehlen ; d
ie

elende der Auricher und Berliner

Tympfe habe in Polen den meiſten Spektakel erregt , denn faſt kein
Gepräge wäre fenntlich und viele Stücke auf einer Seite blind ;

wegen ihrer beſſeren Prägung hätten d
ie Breslauer Tympfe 1
0

%

mehr gegolten . Schlabrendorff bat noch , ihn gegen Tauenßien nicht

a
ls Urheber dieſes Vorſchlages zu nennen , damit dieſer nicht denke ,

e
r trachte nach der Münzdirektion , wovor ihn Gott behüten ſolle . 3 )

Sofort geht Friedrich darauf e
in

und befiehlt , in Magdeburg ,

Breslau und Berlin m
it

aller Force Tag und Nacht ruſſiſche und
Danziger Tympfe auszumünzen . In Breslau ſoll ſofort über einige
100000 Rtlr . Schlagichaß aus dieſer Prägung abgeſchloſſen werden .

Gutes Gepräge wird eingeſchärft . 4 )

Schon a
m

1
8
.

November 1761 konnte Tauenßien melden , daß

zunächſt d
ie Prägung von Szoſtaken eifrig betrieben werde ; er ſchlug

vor , etwa 100000 Mart fein in Tympfe nach 4
0 Rtlr . -Fuß zu ver

münzen . ) Am 30. November waren d
ie Matrizen fü
r

d
ie

ruſſiſchen

und Danziger Tympfe fertig , Tauenßien wollte auch d
ie

alten

1 ) Alle bis 1760 geprägten fächſiſchen und preußiſchen Szoſtate foliten

1
2 G
r
. 2 Schilling gelten .

2 ) A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V.

3 ) Nr . 46 .

4 ) N.-O. a
n Tauenßien , Strehlen , 1
7
.

November 1761 , abgedruckt b
e
i

Preuß , Urkundenbuch V
.

B
.
, S
.

139–141 .

5 ) Im . -Ber . Tauenßiens , Breslau , 18
.

November 1761 .
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ſächſiſchen von 1753 mit T nachmünzen , was d
e
r

König ganz gut “

nannte . )
Damit war d

ie Gefahr d
e
s

behinderten Münzabſaßes in Polen
abgewendet ; ſofort aber begann wieder das Feilſchen um den 1762

zu zahlenden Schlagſchaß . E
s

war ja gewiß , daß d
ie Unternehmer

ganz bedeutende Unkoſten hatten . Mit der Summe von 100000 Rtır .

fü
r

den polniſchen Kronſchaßmeiſter war e
s lange nicht getan . Sie

gaben a
n , daß ſi
e jährlich fü
r

Präſente nach Polen 1500000 Rtlr .

nötig hätten , und der preußiſche Geſandte v . Borcke in Kopenhagen

bezeugte , daß ſi
e

d
ie Hemmung d
e
r

Münze zu Rethwiſch b
e
i

Plön
mit einer Sendung von 250000 Rtlr . nach Dänemark erkauften
oder erkauft hätten . Wenn ſi

e
ferner angaben , das jährlich nötige

Kupfer koſte ſi
e 800000 RtIr . , die Aſſekuranz fü
r

d
ie Metalle

400000 , Transport derſelben ſowie Unkoſten und Gehälter

600000 Rtir . , ) ſo war das gewiß übertrieben , groß waren ihre
Unkoſten aber ohne Zweifel . Indeſſen doch nicht ſo groß , daß ſi

e

nicht noch e
in

Erkleckliches erübrigten . Denn trop vielen Lamen

tierens fügten ſi
e

ſi
ch

doch endlich den Forderungen des Königs .

Zuerſt ſagten ſi
e , in dem damals ruſſiſchen Königsberg und

in Danzig ſeien nur 1 oder 200000 Rtlr . in polniſchen Sorten ,

und zwar viel beſſer a
ls

in den preußiſchen Münzſtätten geprägt .

Die Ruſſen würden ſich wegen d
e
s

Mißbrauchs ihres Stempels a
n

ihnen rächen . In Mecklenburg , Stralſund , Plön und Hildburg
hauſen münze man dagegen d

ie Drittel u
m 3
0

b
is

4
0

% ſchlechter

a
ls

d
ie

fächſiſchen , und kaufe das Silber zu dem enormen Preiſe

von 3
4 Rtlr . weg.3 ) Der König glaubte aber nicht a
n

ihre Nöte ;

d
ie vorgegebene Furcht wegen d
e
s

nachgemünzten ruſſiſchen Stem
pels ſe

i

frivol , Beiſpiele fü
r

ſolche Nachprägung ſeien aus früheren
Kriegen vielfältig vorhanden . 4 ) Gegen das Eindringen fremder

1 ) Im . -Ber . Tauenpiens , Breslau , 30. November 1761 . Stempel der
Danziger , ruſſiſchen und T - Synpfe 1. Münzbeſchreibung Nr . 1841 , 1842 , 1861
bis 1876 .

2 ) Zettel 0
. D
.

3 ) Die Unternehmer a
n Tauenßien , Magdeburg , 24
.

November 1761 .

4 ) Dennoch war d
ie

Furcht der Unternehmer groß ; Köppen ſchrieb am

6
.

Dezember 1761 dem Könige , ſie wolten ſofort nach Breslau , wenn ſi
e

e
s mit

Sicherheit tönnten , denn ſi
e
„ fürchten ſich ganz ungemein vor perſönlicher Nach

ſtellung und Aufhebung " .
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Sorten ſollten aber das Generaldirektorium und Feldkriegsdirektorium

m
it

Köppen und Tauenßien Maßregeln beraten.- ) Da Röppen

600000 Rtir . in ſchlechten fremden Sorten vereinnahmt hatte , ſo

wurde auch d
e
r

Herzog Ferdinand von Braunſchweig erſucht , dieſe
Sorten b

e
i

der alliierten Armee zu verbieten . )

Der König drängte unterdeſſen fortwährend auf Abſchließung

d
e
s

Kontrakts ; obgleich d
ie

Unternehmer ſagten , ſi
e

könnten nicht

unter 40 Rtlr . ausmünzen , da die Berliner Courtiers einen Siber
preis von 3

0 Rtir . atteſtierten , 3 ) ſo verlangte Friedrich d
ie poſitive

Erklärung , ob ſie unter Beibehaltung des 30 -Rtır . - Fußes fü
r

d
ie

ſächſiſchen Drittel den erforderlichen Schlagſchaß zahlen wollten oder
nicht . Sie könnten und müßten es.4 )

Da erklärten ſi
e

denn , 3 Millionen Rtır . Schlagſcha zahlen

zu wollen , aber unter dem Könige ſehr unwillkommenen Be
dingungen.5 ) Wenn d

e
r

Hauptkontrakt fü
r

1761 d
ie

zu ver
münzende Quantität Feinſilber auf 850000 Mark mit 4100000 Rtir .

Schlagſchaß gelegt hatte , ſo ſollte ſi
e

1762 nur 700000 Marf mit

3 Millionen , aber binnen 6 Monaten zu zahlendem Schlagſchaß ,

betragen . Die ſächſiſchen Drittel wollten d
ie

Unternehmer zu 3
5 ,

d
ie Tympfe zu 4
0 Rtlr . , d
ie

anderen fremden Sorten zu 4
0

b
is

4
3 Rtlr . prägen . Sie verlangten , daß d
ie

ſächſiſchen Groſchen

weiter von den föniglichen Kaſſen genommen würden , d
ie Bern

burger 8
-

und 4 -Groſchenſtücke wenigſtens im Verkehr gültig ſeien .

Kupfermünzen ſowie 1
-

und 2 -Mariengroſchen und Stüber wollten

ſi
e weiter prägen , alle dieſe Surten nach 4
0
-Rtır . -Fuß .

Den Schlagſchap wollten ſi
e

mit ſächſiſchen Dritteln bezahlen ,

doch dieſe frei , ohne Schlagſchak prägen dürfen , oder e
s ſollten

d
ie 3 Millionen in Neuen Auguſtdor gemünzt werden nach dem

1 ) A.-C. an Möppen und Tauenßien , Strehlen , 29
.

November 1761 .

3 ) Eingabe der Ephraim und Ibig , Berlin , 14
.

Dezember 1761. Schreiben

a
n Ferdinand von Braunſchweig , Breslau , 21. Dezember 1761 . Am 16. Des

zember 1761 baten d
ie

Unternehmer , ſämtlichen Armeechefs zu befehlen , daß die

Kontribution fortan nur in preußiſchen , ſächſiſchen und bernburger Silbermünzen

ſowie in Gold , den Dukaten zu 6 , den neuen Friedrichsdor zu 7 , den alten zu

1
0 RtIr . gerechnet , angenommen würde . Ob das geſchah , iſt nicht erſichtlich .

3 ) Im . - Ber . Köppens vom 1
8
.

Dezember 1761 .

4 ) R.-O. a
n Möppen , Breslau , 26. Dezember 1761 .

5 ) Nr . 47 .
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Fuß des Vorjahres . Auch wenn d
ie Wege unſicher wärën , wollten

ſi
e

den Schlagſchaß in dieſen Goldmünzen abführen dürfen . Sie
verpflichteten ſich auch , zum Beſten der Bevölkerung Silbermünzen

nach dem 198 / 4 -Rtır . -Fuß und Mittelfriedrichsdor herſtellen zu

laſſen . Im Fall der Reduzierung der neuen Sorten , wie ſi
e mit

den ſächſiſchen Tympfen und fremden Szoſtaken in Polen ſchon vor
genommen ſe

i
, ſollte deren Ümmünzung in ſächſiſche Groſchen oder

unter Verkauf des darinſteckenden Silbers gegen Gold in neue
Auguſtdor ohne Erlegung eines Schlagſchaßes geſchehen . Endlich
verlangten ſi

e

wieder den Plaß für eine neue Berliner Waſſerſtrecke

und d
ie darauf auf ihre Koſten zu errichtenden Gebäude zum

Eigentum .

Der König war über d
ie

meiſten dieſer Forderungen äußerſt
ungehalten , und Röppen bekam zu hören , daß e

r

zu „ faible “ ſe
i
,

der König verſtehe in dieſen Dingen gar keinen Scherz ; der neue

Kontrakt müſſe ganz wie d
e
r

alte ſein ; Köppen ſolle den Juden
nur ſagen , daß man über d

ie Silberlieferung ſchon mit andern

Kaufleuten verhandle . “ ) O
b

das d
e
r

Fall war , wiſſen wir nicht ,

e
s iſ
t

aber ſehr wahrſcheinlich , daß man andere Unternehmer wohl
bekommen hätte , d

a

ſchon 1758 Grauman ſi
ch verbindlich gemacht

hatte , chriſtliche Münzlieferanten zu beſorgen , d
ie unter billigeren

Bedingungen hatten abſchließen wollen a
ls

d
ie Juden . 2 )

Jedenfalls half d
ie Drohung . Nachdem d
e
r

König Röppen

mitgeteilt hatte , daß e
r

auf 4 , noch beſſer 6 Millionen Schlagſcha

abſchließen müſſe , wobei d
ie Einzelheiten ſeiner Gewiffenhaftigkeit

überlaſſen werden ſollten , daß aber alle Sorten , di
e

ſchlechter a
ls

nach 3
0 -Rtlr . - Fuß gemünzt würden , fein faſſengeld ſein dürften ,

und d
ie

in Breslau zu prägenden Tympfe derartige ſein mußten ,

daß fi
e in Polen nicht reduziert würden , 3 ) kam der Kontrakt zu

ſtande . Freilich hatte Röppen ſchon Gewalt anwenden und ſo viel

von dem Silber der Juden in d
e
r

Magdeburger Münze beſchlag

nahmen müſſen , daß davon noch im Januar 1
/2 Million Rtir .

Schlagſchaß zu erheben waren . Die Bitte der Unternehmer , d
ie

Bernburger 4 -Gr . -Stücke in Preußen kurſieren zu laſſen , ſchlug

1 ) A.-D. a
n Köppen , N
r
. 4
8

und vom 26. Januar 1762 .

2 ) Im . -Ber . Graumans , Berlin , 13. Juni und 1. Juli 1758. R
.

9
6 , 408 E
.

3 ) Nr . 49 .
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Friedrich rund ab.1 ) Doch befahl er dem Generaldirektorium gegen

falſche Sorten ſcharf vorzugehen , da d
ie

Unternehmer geklagt hatten ,

daß nach Anöffels Anzeige in Berlin falſche preußiſche Drittel nach

5
5 Rtir . 9 Gr.- und falſche fächſiſche Drittel nach 7
9 Rtır . -Fuß ,

alſo faſt ganz kupferne , kurſierten.2 )

Der mit Ephraim und Ibig im Februar 1762 abgeſchloſſene

Kontrakt enthält folgende Punkte . Die Unternehmer ſollten

200000 Mark Feinſilber in ſächſiſche Drittel nach dem bisherigen

3
0 -Rtır . - Fuß vermünzen . Nach 4
0
-Rtlr . -Fuß waren in Tympfe

und fremde Sorten 650 000 Mark zu verarbeiten . An Tympfen

aber brauchten ſi
e

doch nur ſoviel herzuſtellen , al
s

der König ihnen

abnehmen und ſi
e

ſelbſt auswärts abſeßen könnten . Unter den

fremden Münzen waren auch neue Auguſtdor begriffen , deren
Prägung d

e
r

Staat nun auch ihnen überließ . Die andern fremden
Sorten ſollten kein Raſſengeld ſein , ſondern wie d

ie polniſchen

außerhalb des Landes verausgabt werden .

Der Schlagſchaß wurde wie d
e
r

im vorjährigen Hauptkontrakt

auf 4100000 Rtir . geſeßt , d
ie

von ihnen gemachten Bedingungen

über deſſen Zahlungsart geſtand man zu . 3 ) Sie wollten alles mög

liche tun , den Schlagſchaß a
u
f

6 Millionen zu bringen , doch vera
langten ſi

e

auch Nachſicht , wenn Münzſtätten außer Betrieb fänen .
Bei d

e
r

Ausmünzung nach 193 / - Rtir . - Fuß war kein Schlagſchap

zu erlegen . Die ihnen von den Kaſſen zu übergebenden fremden

ſchlechten Sorten hatten ſi
e in neue Auguſtdor oder ſächſiſche Groſchen

umzutauſchen , wogegen ſi
e fü
r

Ummünzung d
e
r

von Polen redu

zierten Tympfe keinen Schlagſchaß bezahlten . Der Plaß endlich für

d
ie

Waſſerſtrecke war ihnen anzuweiſen und d
ie dort errichteten .

Gebäude wurden ih
r

Eigentum . 4 )

Indem d
e
r

König noch Röppen befahl , den Unternehmern b
e
i

Androhung ſchwerer Verantwortung einzuſchärfen , daß ſi
e

keine

1 ) N
r
. 5
0
.

2 ) Im . -Ber . Möppens , Magdeburg , 6. Februar 1762 . R.-O. an das

Generaldirektorium , Breslau , 11
.

Februar 1762 .

3 ) S
.

oben S
.

6
3 , 6
4
. Sie durften außerdem für ſich ſelbſt , ohne Er

legung eines Schlagſchaßes , ei
n

gleiches Metallquantum , a
ls
in dieſen 4 100 000 Rtır .

ſtedte , in neue Auguftdor oder fächfiſche Groſchen vermünzen .

4 ) Nr . 52 .

Acta Borussica . Münzweſen. III . 5
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Bernburger oder andere fremde ſchlechte Sorten in d
ie Kaſſen ein

brächten , und beſonders d
ie

ſächſiſchen Drittel und andere beſſere

Sorten nicht verdrängt oder eingeſchmolzen würden , ließ er ih
n

den

Kontraft ratifizieren . 1 )

Nach dieſem Kontrakt wurde das Jahr 1762 über in Berlin ,

Magdeburg , Breslau und Leipzig ſowie Aurich gemünzt und

4900 333 Rtir . Schlagſchaß gewonnen . ? ) Wir hören noch , daß in

Berlin , Breslau und Leipzig ſtatt der bisher geprägten ſächſiſchen

Groſchen , Doppelgroſchen von gleichem Gehalt gemünzt werden
follten , 3 ) d

ie

außer in d
e
r

Provinz Preußen b
e
i

allen Kaſſen zi
i

gelten hatten , aber nicht in Wechſelzahlung , auch ſollte ſeit Juli mit

d
e
r

Prägung des Bernburger Geldes möglichſt angehalten werden . 4 )

Jedoch waren , wie wir ſpäter zeigen werden , d
ie Doppelgroſchen

ſchlechter a
ls

d
ie Groſchen , und ging d
ie Bernburger Prägung mit

ungeſchwächten Kräften b
is

zum 1
. März 1763 weiter .

Die Berechnung über d
ie Ausmünzung im Jahre 1762 , d . h .

bis Ende Februar 1763 , wurde kompliziert . Wie wir ſehen werden ,

wurde a
m

17. Dezember 1762 e
in

neuer Kontrakt abgeſchloſſen , 4 )

der einen beſſeren Münzfuß ſchuf . Weil man damals mit den für
1762 beſtimmten Quantitäten nicht fertig geworden war , auf den

Schlagſchaß aber nicht verzichten wollte , ſo wurde in dem Kontrakt

beſtimmt , wie e
s mit dem von 1762 ſtammenden Reſt zu halten ſe
i
.

Man ſagte den Unternehmern nämlich zu , daß ſi
e

den Rück

ſtand a
n

auszumünzenden ſächſiſchen Sorten in den nächſten drei

Monaten ſchlagen dürften , und wenn noch e
in Reſt wäre , dieſen in

Groſchen nach dem neuen 2
5
-T1r . -Fuß . Dafür waren 1450000 Rtır .

Schlagſchaß zu entrichten , di
e

ſi
e

mit neuen Auguſtdor und fächſi

1 ) M.-O. a
n Möppen , Breslau , 28. Februar 1762 .

2 ) E
s

wurden alſo 800 333 RtIr . mehr Schlagſchaß gewonnen , al
s

im

Kontrakt ausgemacht war . Woher dieſes Mehr ſtammte , wiſſen wir nicht . Nur
von 100 000 Rtir . haben wir Nachricht ( 1. S

.
6
7
) . Daß d
ie

200 000 Rtlr . wegen
der Königsberger Prägung , wie Roſer annehmen möchte , dazu gehören , könnte

wohl ſein , obgleich ſi
e

erſt a
m

22. Januar 1763 begann . Moſer , Finanzen , S
.

351 .

3 ) Seit dem 2
. Juli 1762. Denn d
a

d
ie Berliner Wardeine ſi
e probieren

und ihren Gehalt a
n

dieſem Tage atteſtieren , ſcheinen ſi
e b
is

dahin in Berlin
nicht geſchlagen zu ſein . Tit . XVII , 15. Münzbeſchr . N

r
. 1803--1807 .

4 ) Nr . 56 .
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11 11

II

II

îchen Doppelgroſchen abtragen durften . Der Schlagſchaß fü
r

1762
wurde dann richtig folgendermaßen bezahlt :

1794000 Rtir . in ſächſiſchen Dritteln ,

1896000 2
-

und 1 -Groſchen ,

410000 neuen Auguſtdor

4100000 Rtlr . ,
ferner 100000 Rtlr . wegen erlaubter Bezahlung d

e
r

leßten

1 450000 Rtir . m
it

ſächſiſchen Doppelgroſchen und neuen Auguſtdor ,

ſtatt mit ſächſiſchen Dritteln . 1 )
Nach einer Schlußberechnung ? ) waren in dieſem legten Jahre

1762 b
is

zum 1
. März 1763 zu vermünzen :

nach 3
0
-TIr . -Fuß 200000 Mk . f . ,

e
s wurden aber

nur vermünzt 100 740 4 2
.

8 r .

demnach Reſt : 99259 ME . f . 11 L
.

1
0 Śr .

nach 4
0
-T1r . -Fuß 849615 ME . f . 3 L
.
3 Gr .

e
s wurden aber

nur vermünzt 640286 7 2
demnach Reſt : 209328 Mk . f . 1

2 L. 1 G
r
.

Dieſe beiden Reſtſummen betrugen in Geld 11350941 Rtir .

1
9 G
r
. 4 B
f
. und durften 1763 und 1764 in preußiſche Groſchen

nach 2
5
-Tlr . -Fuß vermünzt werden , was nicht mehr als 448 419 ME .

5 L. 8 G
r
. fein a
n Material verlangte . Da nun aber , wie wir

ſehen werden , ſeit dem 1
. März 1763 die Herſtellung der Sorten

nach dem neuen Fuß d
ie Münzſtätten ganz in Anſpruch nahm , ſo

blieb nach der endgültigen Decharge vom 24. Mai 1764 jenes Reſt
quantum von 1762 b

is auf d
ie geringe Summe von etwa 3000

Mark ganz ungemünzt , obgleich d
e
r

volle Schlagſchap im voraus

bezahlt worden war .

Wie oben angeführt , war d
ie Summe des nach den Berech

nungen auszuprägenden Feinſilbers in Sorten nach 4
0
-T1r . - Fuß

849615 Mark 3 Lot 3 Grän , während der Rontraft nur 650000 Mark

angegeben hatte . Dies theoretiſche Mehr war verurſacht worden

1 ) Nr . 90 .

2 ) Berechnung mit Ephraim und Ißig , Berlin , 24. Mai 1764 ; Entwurf

zur Decharge o . D
.

ebenda .

5 *
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erſtens durch 102500 Mark , d
ie

d
ie Unternehmer in die zur Be

zahlung des Schlagſchaßes nötigen Sorten frei vermünzen durften ,

ſodann durch 97115 Mark 3 Lot 3 Grän , die ſi
e

ebenſo wegen

ihrer koſtenloſen Umwechſelung ſchlechter fremder Sorten in Geld zu

verwandeln die Erlaubnis erhalten hatten .

Als ſpäter Ephraim und Ißig u
m Decharge baten , fragte

Köppen b
e
i

Tauenßien a
n , o
b

e
s mit der leßteren Summe ſeine

Richtigkeit habe , worauf dieſer d
ie

Atteſte über d
ie Umwechſelung

ſchickte . 1 ) Aus dieſen erſehen w
ir
, daß d
ie Unternehmer ver

ſchiedenen Zivil- und Militärkaſſen meiſt ſchwediſche , medlenburgiſche

und Zerbſt - Plönſche Sorten , d
e
r

Breslauer Dberſteuerfaſſe polniſche

Tympfe fü
r

2387610 Rtir . , im ganzen fü
r

3834652 Rtir . ein
getauſcht hatten . ? )

So endete d
ie

zweite Münzperiode des Krieges und e
s be

gann jene dritte , d
ie

über den Friedensſchluß hinaus b
is

zum

1
. März 1764 reichte . Sie wurde um d
ie Mitte des Jahres 1762

mit Verhandlungen über d
ie Wiederaufnahme d
e
r

Königsberger

Prägung eingeleitet . :)

Zum Schluß noch e
in Wort über den Abzug der Unternehmer

aus Sachſen . Während d
e
r

Friedengunterhandlungen wurde d
ie

Leipziger Münze mit einer Gründlichkeit geräumt , d
ie

noch einmal

d
ie Sachſen äußerſt erbitterte . Die Unternehmer packten binnen

2
4

Stunden alles was transportabel war , e
in , nicht nur alle Ma

ſchinen und Geräte , ſondern auch , wie man ſagte aus Bosheit , alles

Holzwerk und fuhren damit von dannen . Eine Bitte a
n

den ſächſia

ſchen Friedensunterhändler , Geheimrat von Fritſch , das zu ver
hindern , war erfolglos . Der ſagte , er könne nicht helfen , man
müſſe ſich fünftig a

n

den Juden zu entſchädigen ſuchen , di
e

Leipzig

nicht würden vermeiden können . 4 )

1 ) Köppen a
n Tauenßien , Berlin , 8. Sept. 1763. Rep . 163 , I , 99
.
·

2 ) Nämlich dem Feldfriegskommiſſariat zu Roſtod 300 000 Rtir . , den
Berlin paſſierenden Truppen 425 668 Rtlr . , der Stettiner Feldkriegskaſſe 92879 RtIr . ,

der Stettiner Landrentei 5
5

000 Rtır . , de
r

Stettiner Oberſteuerkaſſe 181 735 Rtlr . ,

der Breslauer Garniſon 391 760 Rtir . R
.

163 , I , 99 und Tit . XLVI , 2. Nach
Schreiben Köppens vom 8

. September 1763 war die Hauptſumme noch etwas

höher : 3884 608 Rtlr .

3 ) über die Königsberger Verhältniſſe ſpäter .

4 ) Extrakt eines Schreibens aus Leipzig vom 1
6
.

Februar 1763. A
.

D
.

Loc . 2265 , Vol . IV .
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Die Prägung ſchlechter Sorten mit fremdem Stempel hörte

bald nach dem Frieden auf. Der am 17. Dezember 1762 mit den
Unternehmern abgeſchloſſene Kontrakt verpflichtete fi

e , vom 1
. April

1763 a
n nur preußiſches Geld nach beſſerem Fuß zu münzen .

Suchen wir nun noch d
ie Nachprägungen Friedrichs im ſieben

jährigen Kriege im allgemeinen zu beurteilen . Der erſte Gebrauch
fremder Stempel in Preußen war das nicht : wir hörten , daß der
König ſeit 1753 holländiſche Dukaten hat nachmünzen laſſen , 1 ) e

in

damals nicht einzeln daſtehendes Vorkommnis , und daß e
r

ſchon

vor dem Kriege d
ie Leipziger Tympfe nach dem ſächſiſchen Münz

fuße hergeſtellt hat . 2 )

Eine Nachahmung fremder Gepräge , wofern ſi
e a
ls Erzeug

niſſe des eigenen Staates kenntlich gemacht ſind , indem ſi
e

das durch

Bild und Wort anzeigen , iſt durchaus gerechtfertigt , di
e

Einführung

einer neuen Münze iſ
t

in den meiſten Fällen eine Nachahmung einer

fremden . Grote ſpricht ſich dahin aus , daß ſolche Nachmünzung

unter dem Stempel des eigenen Staates des Handels wegen nur
empfehlenswert iſ

t . E
r

verurteilt e
s aber auch nicht ſchlechtweg ,

wenn e
in Staat dabei das fremde Gepräge nachahmt , und nennt

ſolche Beiſpiele piae fraudes oder nicht -doloſe Fälſchungen . Denn

ſo lange nur d
e
r

Münzfuß derſelbe bleibt wie d
e
r

d
e
r

Vorbilder ,

liege keine betrügliche Abſicht oder Gefährdung des Münzſyſtems

vor ; nur wäre dieſes Vorgehen der Strenge d
e
s

Grundſages wegen ,

dem feine Regierung im Münzweſen untreu werden ſollte , zu tadeln .

E
r

führt dafür eine Menge von Beiſpielen b
is

in d
ie Gegenwart

hinein an.3 ) Unſere eben angezeigten Fälle der nachgemünzten

Dukaten und Tympfe gehören mit darunter .

Wenn aber Grote weiter annimmt , mit Nachbildung zwar der

nichtcharakteriſtiſchen Teile des Typus , jedoch unter Wiedergabe der

wahren Münzherren und Münzſtätten , wäre derſelbe Umlauf g
e

ſichert geweſen , ſo müſſen wir dieſes bezweifeln . Wir erinnern hier

1 ) S
.

BD . II , S. 217 , 218 .

2 ) 6
.

6
.

2
8 f .

3 ) H
.

Grote , Die Geldlehre . Leipzig 1865 , S
.

161–163 , 178–185 .
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nur daran , mit welcher minutiöſen Genauigkeit d
ie Araber das

Detail des Maria - Thereſientalers noch heute prüfen , - ) und daß eine
im Groteſchen Sinne erfolgte Nachahmung der fächſiſchen Tympfe

in Preußen keinen Erfolg hatte . 2 )

Darüber läßt aber Grote keinen Zweifel , daß eine Nach
ahmung fremder Münzen , unter Verſchlechterung des Münzfußes ,

ſtaatliche Falſchmünzerei iſ
t
. Selten dachte man anders . ' ) Da nun

König Friedrich im ſiebenjährigen Ariege hiervor nicht zurückſchreckte ,

müſſen wir dieſe ſeine Maßnahmen etwas näher beleuchten . E
r

hat einmal geſagt , derartige Nachmünzungen ſeien in Kriegszeiten

immer vorgenommen worden . 4 )
Wir können weiter gehen und ſagen : in Ariegs- und Friedens

zeiten . Dem Numismatiker iſ
t

das nur zu bekannt , 5 ) und ſo wollen

wir uns hier nur auf wenige prägnante Fälle beſchränken . Daß

ſolche Nachmünzung meiſt Hand in Hand mit Münzverſchlechterung

ging , erleidet gar keinen Zweifel , denn den kleinen Herren wenigſtens

war e
s anders gar nicht möglich , di
e

Münzkoſten herauszuſchlagen .

Daß ſi
e

ziemlich häufig vorkam , beweiſen d
ie

fe
it

alters e
r

laſſenen Gefeße und Verordnungen dagegen , die bis in
s

18. Jahr
hundert wiederholt werden mußten . 6 ) Für das Einzelne können

wir auf d
ie

vorhandene Literatur hinweiſen , auf d
ie Nachmünzung

d
e
r

engliſchen Sterlinge in den Niederlanden und Weſtfalen , b
e

ſonders in Lippe , auf d
ie

von mohamedaniſchen Münzen durch ſüd
franzöſiſche Grafen und Biſchöfe , ? ) auf d

ie wie e
s ſcheint faſt all

gemeinen Nachprägungen in den Niederlanden , beſonders durch d
ie

Herren von Batenburg , d
ie im 16
.

Jahrhundert faſt aller Herren

1 ) Beeß und Raubniß , Geſchichte des Maria - Thereſientalers . Wien 1898 ,

S. 135–137 .

2 ) S
.

oben S
.
2
9
.

3 ) S
.
Ž . B
.

BD . II , S. 200 .

4 ) S
.

oben S
.

6
2
.

5 ) $ . Dannenberg , Grundzüge der Münzkunde . 2. Aufl . S
.

172 .

6 ) Für Staiſer Friedrich II . , 1. Menadier , Deutſche Münzen I , Berlin 1891 ,

S. 217 . Für Kaiſer Rudolf I. und Albrecht I. , Thoman II , S. 118 . Ferner
Sachſenſpiegel , Buch II , Art . 26 , und Beinliche Halsgerichtsordnung Karls V

.
,

Thoman II , S. 111 , 112 , 115. – Dieſe Beſtimmungen öfter wiederholt , ſ . B
.

1666 und im Leipziger Rezeß 1690 , Thoman II , S. 268 , 368 .

7 ) I. Michelet , histoire d
e France II . Paris 1872 , p . 432 .

1
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Europas Gold- und Silbermünzen nachgeſchlagen haben , und zwar ,
wie es für einige Sorten bewieſen , für alle wahrſcheinlich iſ

t , unter
Verſchlechterung d

e
s

Münzfußes . " ) Auch auf d
ie Nachbildungen

Johannes von Luxemburg ? ) und d
e
r

Freiherrn von Reckheim ſe
i

hingewieſen , welch lektere unter fremdem oder nachgeahmtem Stempel

unglaublich große Maſſen von Kupfergeld gemünzt haben . Genau

unterrichtet ſind wir über ſtarke Falſchmünzerei im Luxemburgiſchen

und in d
e
r

gräflich Leiningiſchen Münzſtätte zu Cramberg b
e
i

Schaumburg a . d . Lahn u
m 1625,3 ) und bedeutende Nachprägungen

franzöſiſcher Goldmünzen längs d
e
r

ganzen franzöſiſchen Grenze ,

beſonders in den öſterreichiſchen Niederlanden von 1718–1726 , wo
bei auch d

ie

öſterreichiſche Regierung beteiligt war . 4 )

Ganz bekannt iſ
t

ferner d
ie Münzfabrikation d
e
r

kleinen ober

italieniſchen Deſpoten , di
e

ihre Haupteinnahmequelle bildete ; ſie e
r

richteten eine Münze o
ft

in d
e
r

einzigen Abſicht , fremde Sorten
für d

ie

Länder nachzuprägen , w
o

ſi
e gerade kurſierten ; von einigen

dieſer Herren kennt man nur Nachſchläge . Die Herren von Dezana ,

Frinco , Baſſerano , Lavagna , Maſſerano , Montanaro , Macagno u . a .

haben dieſes Geſchäft zum Teil durch Jahrhunderte betrieben . " )
Endlich gehört auch hierher d

ie Nachmünzung verſchiedener

deutſcher Gulden durch Naſſau -Weilburg a
m Ende d
e
s

1
7
.

Jahr
hunderts , 6 ) d

ie

maſſenhafte Nachprägung ſpaniſcher Kupfermünzen

1 ) F. Erbſtein , Sur Münzgeſch . 8. leßten Freiherrn v . Batenburg und
Stein aus d . Þauſe Brondhorſt . Münz- u . Medaillenfreund , Dresden 1900 ,

Nr . 17-24 .

3 ) Grote , Münzſtudien V , S
.

165 ff . – Dannenberg , Zeitſchr . f . Numis
matit XV , Berlin 1887 , S

.

309 ff . und Numism . Seitſchr . II
I
, Wien 1872 , S
.

212 f .

3 ) A
.

Pinchard in Revue d
e numism . belge 1848 , p . 46–54 ; und

P
. Joſeph i . d . Numism . Zeitſchr . , Wien 1884 , S. 182 ff .

4 ) G
. Bigwood in Revue belge d
e numismatique 1903 , p . 77–97 , 207

bis 224 , 356—367 .

6 ) A
.

Morel -Fatio , imitations o
u

contrefaçons d
e la monnaie suisse ,

fabriquées à l'étranger aux XVI et XVII siècle , Zürich 1862 und A
.

Morel

Fatio , monnaies inédites d
e Dezana , Frinco , Passerano in revue numismatique ,

Paris 1865 , ſowie andere Auffäße desſelben . Sehr bezeichnend iſ
t

e
in Wort des

ſavoiiſchen Münzdirektors in einem Bericht von 1532 , w
o

e
r

d
ie umliegenden

Münzſtätten charakteriſiert : „ Je ne compte point Dezana , Montanar , Crevacor ,

qui sont ordonnées à la tromperie “ .

6 ) S
.

Bd . I , S
.

82-85



72 Erſtes Buch . Drittes Kapitel .

in den Niederlanden und d
ie Verfertigung falſcher faſt ganz fupferner

Groſchen fü
r
2 Millionen Rtlr . mit Gepräge Friedrichs des Großen

durch engliſche Spekulanten a
m Ende des 1
8
.

Jahrhunderts . 1 )

Wohl a
m

intereſſanteſten fü
r

uns ſind eben dieſe Nachprägungen

zu Ende des 1
8
.

Jahrhunderts . Aftenmäßige Nachrichten haben
wir darüber b

is jeßt zwar erſt wenige , doch werden d
ie Tatſachen

nicht ganz abzuſtreiten ſein . Die große engliſche Fabrik fremder

Münzen war d
ie

zu Birmingham . Hier wurden in großem Um
fange ſpaniſche Piaſter geprägt , 1792 wöchentlich fü

r

100000 réaux

d
e vellon , ſpäter auch franzöſiſche Münzen und Aſſignaten herge

ſtellt . 2 ) Dann hat Wellington während des pyrenäiſchen Feldzuges ,

wie berichtet wird , 1813 und 1814 , Goldſtücke mit dem Bilde
Napoleons I. ſchlagen laſſen , 3 ) und e

s prägte d
ie engliſche Regierung

1815 in London zu
r

Beſoldung d
e
r

Dktupationsarmee in Frank
reich vollhaltige Louisdor . 4 )

Endlich erzählen uns d
e
r

Graf von Garden und Eugen

d
e Vitrolles , daß Napoleon I. zur Bezahlung ſeiner in fremden

Gebieten ſtehenden Heere das Geld dieſer Länder geringhaltig nach
prägen ließ , z . B

.

Friedrichsdor ; beſonders aber habe e
r Wiener

Banknoten , preußiſche Staatsobligationen , engliſche Banknoten und

ruſſiſche Papierrubel in Paris herſtellen laſſen.5 )

Über d
ie Nachprägungen während d
e
s

ſiebenjährigen Krieges

möchte vielleicht e
in Apologet ſagen , ſie ſeien von Friedrich a
ls

dem

Eroberer Sachſens zu Recht geſchehen . Aber dem iſ
t

nicht ſo . In

1 ) Genaueres hierüber wird der IV . Bd . bringen .

2 ) ¥ . Bordeaux in der Revue numism . Paris 1903 , p . 383–395 .

3 ) Brialmont , Geſch . Wellingtons ; zitiert in d
e
r

Revue d
e la numism .

belge 1857 , p . 313 : pour eviter la dépréciation des pièces anglaises et faciliter
les transactions commerciales d

e

son armée .

4 ) P
.

Bordeaux in der Revue belge d
e numism . 1904 , p . 163–174 .

5 ) M
.

Comte d
e

Garden , u
n

éclair d'historie , ou l'empereur Napoléon I.

faux -monnayeur . Bruxelles 1877 ; zitiert in der Revue d
e la numism . belge

1877 , p . 459 . Eugen d
e Ditrolles , Gedenkſchriften ; zitiert b . d . Antiquitäten

Zeitung v . 7
.

Oktober 1903 und danach von Tijdschrift voor Munt - en Penning

kunde , Amſterdam 1904 , p . 7
9
.

-- Über d
ie Fälſchung d
e
r

engliſchen und ruffi
ſchen Banknoten durch Napoleon I. im Jahre 1810 finden ſich ſehr genaue und
detaillierte Angaben durch den Graveur Lale in Les papiers secrets d

u

second

empire No. 4 , Bruxelles 1871 .
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dem d
e
r

König ſeine preußiſchen Sorten viel langſamer verſchlechterte ,

ſo geringe preußiſche Sorten wie d
ie

neuen Auguſtdor , ſächſiſchen

Drittel und Groſchen ſowie Tympfe überhaupt nicht prägen ließ ,

iſ
t

d
ie Behauptung gar nicht abzuweiſen , daß e
r

das Odium dem

Kurfürſten von Sachſen wie den Herren , deren Gepräge e
r ſonſt

nachahmte , dem Mecklenburger , Kuſſen , Danziger aufzubürden ſuchte
und ſeinen eigenen Ländern d

ie Verluſte , welche durch d
ie herbei

geführte Preisſteigerung und ſpätere Einziehung dieſer Münzen ver
anlaßt wurden , erſparen wollte . Aber ohne daß wir den König

durch d
e
n

Hinweis auf d
ie Beiſpiele anderer Regierungen , früherer

und ſpäterer , entſchuldigen wollen , müſſen wir dennoch d
ie Momente

hervorheben , d
ie

dieſes Verfahren in das rechte Licht zu rücken ver
mögen . Denn ſo nur können wir der Wahrheit genügen .

Die Nachmünzung im ſiebenjährigen Kriege wurde von

mehreren Umſtänden veranlaßt und begünſtigt . Zunächſt war e
s

d
ie politiſche Zerriſſenheit Deutſchlands und d
ie Schwäche Polens ,

d
ie

e
s erlaubte , wenn der eine Stempel wegen des geringen Münz

fußes ſeinen Kredit verlor , den einer andern Hoheit nachžuahmen ,

zweitens d
ie Notwendigkeit großer Mengen Baargeldes im Kriege .

Die Münzverſchlechterung aber war eine unausbleibliche Folge länger

dauernder Kriege . Wir haben ſchon b
e
i

Beſprechung d
e
r

europä

iſchen Münzverſchlechterungen zu Anfang des 1
8
.

Jahrhunderts g
e

zeigt , wie dieſelben b
e
i

der damaligen Schwierigkeit der Steuer
erhöhung oder größerer Staatsanleihen eine indirekte Feriegsſteuer

darſtellten . ) Der Staat ſtellte aus den umlaufenden Münzen
durch ſtärkeren Kupferzuſaß e

in viel größeres Geldquantum her , wo

b
e
i

das einzelne Stück ſeinen Nennwert behielt oder behalten ſollte .

Indem nach dem Frieden aber d
ie Umwandlung dieſes Kriegsgeldes

in Geld nach dem früheren guten Münzfuße nicht etwa aus Staats
mitteln , d . h . den allgemeinen ordentlichen Steuern , beſtritten ,

ſondern d
ie Koſten dafür dem Volke neben dieſen Steuern auf

erlegt wurden , war die ganze Unternehmung nicht eine Anleihe ,

ſondern vielmehr eine Kriegsſteuer . Der Hauptgegner Friedrichs ,

Maria Thereſia , ha
t

von dieſem Mittel , ſoviel wir b
is jeßt wiſſen ,

keinen Gebrauch gemacht . Aber durch Auferiegung vieler kopf- ,

1 ) Bd . I , S
.

9
3
.
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Vermögens- , Erbſchafts- , Einkommen- und Luxusſteuern ; durch
Nichtbezahlung d

e
r

Getreide- und andern Lieferungen ; durch Vor
erhebung d

e
r

Steuern a
u
f

3 , 4 , 5 Jahre im voraus ; durch große

Anleihen , di
e

b
e
i

einem Staatseinkommen von 2
4 Millionen FI .

jährlich ſe
it

1756 d
ie Staatsſchuld von 4
9

b
is auf 136 Millionen

vergrößerten , hat Maria Thereſia ihre Untertanen unzweifelhaft
mehr geſchädigt , al

s

Friedrich durch ſeine Münzverſchlechterung . 1 )

Wie geſagt , verlangt der Krieg bedeutend mehr Baargeld als
der Friede . Man glaube nicht , daß dieſe Behauptung durch die
heutige fereditwirtſchaft ganz beſeitigt werde . Der Krieg verlangt

auch heute Baargeld , nicht nur Papier . Denn erſtens werden die

Einwohner beſonders d
e
r

Partei , d
ie

im Unglück iſ
t , ih
r

Baargeld

möglichſt zu verbergen , feſtzuhalten , einzuziehen ſuchen man rechnet

ſchon b
e
i

jeder Mobilmachung mit einem Sturm auf d
ie Vorräte

der Banken — , zweitens verlangen d
ie Armeen e
in ganz bedeutendes

Mehr a
n Baargeld . Die Urſachen dafür hier des weiteren auss

einanderzuſeßen , geht nicht a
n , doch wollen wir daran erinnern , wie

in den meiſten Fällen d
ie Ökonomie des Friedens im Intereſſe der

Schnelligkeit und Rampffähigkeit aufgegeben werden muß , wie b
e

ſonders früher vor d
e
r

Zeit d
e
r

Eiſenbahnen und Dampfſchiffe ,

a
ls

e
in

ſchneller Ausgleich zwiſchen Angebot und Nachfrage ſehr
ſchwierig war , der Kriegsſchauplaß eine viel größere Menge von

Menſchen a
ls

im Frieden allein verpflegen mußte , wie dadurch alſo

d
ie Preiſe ſtark ſtiegen und viel mehr Zahlmittel a
ls

vorher ver
langt wurden . Wie ſehr man dem auch durch Magazine vorzu
beugen ſuchte , di

e

Quartierverpflegung iſ
t

n
ie ganz ausgeſchloſſen

geweſen und ſi
e

eben iſ
t

ohne Baargeld nicht zu ermöglichen . Fehlt

e
s , ſo bleibt nur d
ie Land und Heer verderbende Requiſition übrig . 2 )

Dieſes Baargeld zu ſchaffen war alſo unumgänglich nötig .

Öſterreich prägte zwar ſe
it

1759 eine Menge Kupfergeld , konnte
damit aber nur wenig ausrichten , und ſo kam e

s , daß den öſter

1 ) A
.

Ritter v . Arneth , Maria Thereſia u . d . ſiebenjährige Krieg . II ,

Wien 1875 , S
.

254 ff . - Öſterreich edierte 1762 ſein erſtes Papiergeld .

Th . Rohde , über Papiergeld in Öſterreich . Monatsbl . der numismat . Geſell
ſchaft in Wien , Mai 1907 .

3 ) Darüber 1. d . ausgezeichnete Arbeit v . Engelhard . Beiheft 3. Militär
Wochenblatt 1901 , 1

1
.

Heft , passim .
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reichiſchen Heeren immer e
in großer Judentroß folgte , d
e
r

alles

Gold- und beſſere Silbergeld gegen preußiſche Kriegsmünzen auf
wechjelte , 1 ) ohne d

ie

auch d
ie

Öſterreicher nicht Krieg führen konnten .

Ja , die öſterreichiſchen Behörden wechſelten ſelbſt das fü
r

d
ie Armee

beſtimmte Geld , ehe e
s abgeſchickt wurde , in verrufenes preußiſches

u
m

und förderten ſo , wie d
e
r

ſächſiſche Geſandte a
m Naiſerhofe

klagte , deſſen weitere Prägung . 2 )

Friedrich münzte das ſchlechte Kriegsgeld oder ließ vielmehr

die Verſchlechterung des Münzfußes zu , weil anders d
ie Münz

pächter ihm keinen ſo hohen Schlagſchap gezahlt hätten , wie e
r ih
n

zur Fortſegung des Krieges benötigte . Sie hätten ihn aber wahr
ſcheinlich nicht zahlen können , wenn d

ie
fremden Heere das Kriegs

geld zu entbehren imſtande geweſen wären . Dieſe fonnten das

aber nicht , ſie brauchten e
s ebenſo notwendig wie d
ie Preußen .

Dazu kam noch e
in

anderes Moment . Ein ſächſiſches Prome
moria vom Oktober 1760 erwähnt , d

e
r

König von Preußen kaufe
polniſches Korn für ſeine Magazine mit ſeinem ſchlechten Gelde ,

das d
e
r

polniſche Edelmann , da Polen gar keine Münzverfaſſung

habe , in viel zu hohem Wert annehme . 3 ) Wir erwähnten , wie d
ie

preußiſchen Münzunternehmer Polen d
ie Hauptſtüße ihres Münz

weſens nannten und enorme Mengen Edelmetalls dort mit ihren

ſchlechten Münzen auffauften . Seitdem eben Polen jedes Münzen
aufgegeben hatte , mußte man dort alles nehmen , was das Ausland

bot ; ſo auch für ſein Hauptprodukt , das Getreide . Die Unents

behrlichkeit d
e
s

polniſches Getreides war e
s aber wiederum , d
ie

bald

d
ie preußiſche Verwaltung vor feinem Mittel zurückſchrecken ließ ,

ihre Münzen in Polen kursfähig zu erhalten .

Das alſo find in Kürze d
ie Punkte , welche gegen und fü
r

d
ie

Münzverſchlechterung angeführt werden können . Wir verdammen
weder d

ie Nachmünzung fremder Sorten zugunſten des Handels a
n

fich , wie d
ie

d
e
r

holländiſchen Dukaten oder ſächſiſchen Tympfe , noch

d
ie Münzverſchlechterung als Kriegsſteuer a
n

ſi
ch . Nicht aber

1 ) Schreiben a
n

die fächſiſche Geſandtſchaft in Wien , Dresden , 15. April

1760. A
.

D
.

Loc . 1334 , Vol . IV .

2 ) Ber . Baezolds , Wien , 13
.

September 1760 , ebenda .

3 ) 7 preuß . Tynıpfe für 1 ruſſiſchen Rubel , obwohl in jenen nur 31/2 , in

dieſem 5 Tympf Silber ſteďten . Ebenda Loc . 1334 , Vol . IV .
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fönnen wir d
ie Nachmünzung fremden Gepräges unter gleichzeitiger

Verſchlechterung des Münzfußes billigen . Aber auch dabei werden

wir im Auge behalten müſſen , daß , was der König ta
t
, von

zahlreichen andern Staatsgewalten und Fürſten geſchah , ohne daß

ſi
e

d
ie gleiche Entſchuldigung hatten wie e
r , nur u
m

ihre augen

blicklichen Einnahmen zu ſteigern . Friedrich glaubte ohne einige

Millionen jährlicher Schlagſchaßeinnahme den Krieg nicht führen zu

können . E
r

ſa
h

klar d
ie unheilvollen Nachwirkungen d
e
s

ſchlechten

Geldes . Dieſe Folgen wollte e
r , ſo weit e
s ging , von Preußen ab

halten , ſie auf fremde Staaten ableiten . Und ſo ſchlug e
r immer

leichtere Münze , d
ie allein großen Schlagſchaß gab , mit fremden

Stempeln ; dieſes Geld ließ e
r

in Preußen nicht zu , ſondern lenfte

e
s in d
ie

Gebiete ſeiner Feinde und nach Polen ; d
e
r

König von

Polen gehörte a
ls

Kurfürſt von Sachſen zu dieſen ; und Polen war ,

d
a

e
s längſt kein eigenes Geld ſchlug , das große Gebiet , in dem

fremde gute oder ſchlechte Münze relativ a
m

leichteſten Eingang fand .

Und endlich unter d
e
r

Vorausſeßung , daß nicht nur das Wohl ,

fondern d
ie

Exiſtenz des Staates a
n

dem Siege hing und demnach der

Sieg errungen werden mußte , ſo war der große König auch d
a

durch groß , daß e
r

das Odium wegen der Nachmünzung zu tragen

nicht ſcheute . Einen Sündenbock dafür hat er niemals geſucht . E
s

diente alſo Friedrich auch dieſes Mittel zur Rettung ſeines Staates .

Für d
ie Nachmünzungen und Münzverſchlechterungen anderer

Fürſten der damaligen Zeit fönnte man a
ls Entſchuldigung a
n

führen , daß , wenn ſi
e

nicht mitgemacht hätten , das ſchlechte preußi

ſche Geld ih
r

beſſeres verſchlungen haben würde , ſowie daß der

ermünzte Schlagſchaß eine Entſchädigung fü
r

d
ie preußiſche Kontri

hution war . Aber welche Entſchuldigung hatten Holſtein und
Dänemark zu der großen Heckenmünzerei in Plön , Schweden zu

d
e
r

in Stralſund , welche d
e
r

Trierer , Neuwieder , Öttinger , Hild
burghauſener , Ansbacher , Bayreuther ? Manche von ihnen litten

ja auch unter dem Kriege , aber e
s kann doch gar keine Rede da

von ſein , daß ſi
e

durch d
ie Gefährdung d
e
r

Friſtenz ihrer Lande

zu d
e
r

Münzverſchlechterung gezwungen worden wären.- )

1 ) Die preußiſchen Ephraimiten 1 / 3
-

und 1 / 6 - Taler wurden von

folgenden deutſchen Staaten nachgemünzt : Mecklenburg -Schwerin , Medienburg
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Da auch dieſe fremden Münzverſchlechterungen zeit- und

ſtellenweiſe auf das Geldieſen Preußens einwirkten , müſſen wir
ihnen nun einige Worte widmen .

Streliß , Braunſchweig , Schwediſch -Pommern , Anhalt -Bernburg , Anhalt - Zerbſt ,
Oldenburg, Solſtein - Plön, Sachſen - Hildburghauſen , Ansbach , Bayreuth , Württem
berg , Kurtrier , Fulda , Bentheim -Tedlenburg , Sayn -Wittgenſtein -Altenkirchen ,

Neuwied , Wied -Runkel , Hanau - Lichtenberg , Montfort , Dortmund , Öttingen .

Außerdem prägten viele dieſer Staaten eine Unmenge von Scheidemünzen . In
den Jahren 1759 und 1760 verriefen nicht weniger a

ls

1
2

Kaiſerliche Edifte

dieſe Sorten . Ein Edift der Stadt Frankfurt vom 1
5
.

Auguſt 1763 zählt dieſe

Verrufe auf . 4
.

C
.

Churtrier , Münzweſen N
r
. 9 , Vol . I. S
.

auch Hirſch VIII ,

Nr . 62 , 63 , 65 , 69–72 , 79 , 81 , 82 , 84 , 85 , 88–90 und Berliner Münz
blätter 1881 , S

.

210 . Die Kurtrieriſchen Ephraimiten in Frhr . v . Schrötter ,

Die Münzen von Trier . Beſchreibung der neuzeitlichen Münzen . Bonn 1908 ,

Nr . 1155—1173 .

Unter den Münzabbildungen des Wiener Plafats vom 16. Auguſt 1759

findet ſich auch ein preußiſcher Szoftat mit C , neben dem nachläſſigerweiſe ſteht :

„ 6 einen Reichstaler " , obwohl deren 1
5

einen Taler ausmachten !



Biertes Kapitel.

Die außerpreußiſchen Münzverſchlechterungen in Deutſchland

während des ſiebenjährigen Krieges .

Der regierende Graf von Wied , Bruder d
e
s

preußiſchen Gene
rals , iſ

t

wahrſcheinlich d
e
r

erſte geweſen , d
e
r

d
ie preußiſche Münz

verſchlechterung nachahmte . Schon a
m

2
6
.

April 1757 berichtete
der preußiſche Geſandte in Frankfurt a . M. , Freytag , er habe er
fahren , daß in Neuwied eine Menge ſchlechter 4 : Groſchenſtücke g

e

prägt würden , wofür d
ie

Unternehmer wöchentlich 100 Louisdor
Schlagſchaß zahlten und dabei doch 8 % gewönnen . Zwei Juden ,

Cappelkaan und Meyer Flöridheim brächten ſi
e

im Auftrage der

Frankfurter Juden Gebrüder Maas nach Leipzig ; auf dieſe und
andere Transporte müſſe man dort e

in Auge haben . 1 )
Zugleich begann auch d

e
r

Markgraf von Ansbach in Ansbach

ſowie a
ls Fürſt von Sayn -Witgenſtein -Altenkirchen in Sayn ſchlechtes

Geld in ſtets zunehmender Menge zu prägen . Ansbach war auch
derjenige Staat , in d

e
m

große Nominale , wie Taler und Gulden
nach ſchlechtem Fuß in bedeutender Menge hergeſtellt wurden . Im

Berliner Königlichen Münzkabinett befinden ſich eine überaus große

Menge von Stempelverſchiedenheiten dieſes Kriegsgeldes .

Gegen d
ie

Ansbacher Münzen wollte das General -Feld -Kriegs

Direktorium in Sachſen erſt vorgehen , wenn ſi
e in Preußen verboten

worden wären ; d
ie Neuwieder Sorten wurden jedoch ſofort durch

Proklamation in Leipzig verrufen . Die beiden Frankfurter Juden
konnte man nicht erwiſchen.2 ) Da d

ie Neuwieder Sechſtel nun aber

über Hamburg und Hannover nach Preußen einzuſtrömen drohten , ſo

1 ) Ber . Freytags , Frankfurt , 26. April 1757 . R
. IX , 167 , daher auch

das Folgende .

2 ) Gen. - Feld - Striegs -Dir . an d . Auswärt . Depart . Torgau , 11
.

Juni 1757 .
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wurden ſi
e

a
m

5
. Auguſt in ganz Preußen verboten.- ) Aber dieſes

ſowie eine energiſche Exekution durch den Kaiſer vermochte d
ie Neu

wieder Münzprägung nur kurze Zeit zu hemmen . Denn e
in Jahr

ſpäter . begann ſi
e

wieder . Da um dieſe Zeit d
ie ganzen Lande

a
m Rhein , Weſtfalen und Oberdeutſchland mit Trieriſcher , Wied

Kunfeler , Sayn -Altenkircher und Bayreuther ſchlechter Münze über
ſchwemmt waren , warum ſollte , wird der Graf von Neuwied ge

dacht haben , e
r

d
a

nicht weiter mitmachen ? Eine Menge Frank
furter Juden , Kölniſche Kaufleute , beſonders unſer alter Bekannter
van der Nül , boten ſich a

ls Lieferanten a
n
.2 ) So begann e
s denn

wieder in Neuwied mit friſchen Kräften . Durch d
ie Verdrängung

und Vernichtung des guten Geldes , das in di
e

Schmelztiegel wanderte ,

ſtieg natürlich der Wechſelkurs ; di
e

Piſtolen ſtanden auf 6 ſtatt auf

5 Rtir . und d
ie preußiſchen 8
-
, 4
.

und 2 -Groſchen erzielten 1
2

%

Aufgeld . Ammon , der preußiſche Geſandte in Cöln , ſagte mit Recht ,

daß d
ie Münzen ſchwer zu erkennen ſeien ; alle glichen einander wie

e
in E
i

dem andern , d
ie darauf angebrachten Buchſtaben oder ver

ſchlungenen Initialen waren ſehr ſchwer z1
1

entziffern.3 ) Anfang

1759 arbeitete man in den Weſterwälder Münzſtätten m
it

100 Pferden ,
und Ammon fürchtete , daß man ſich dort nächſtens auch a

n

d
ie Ein

ſchmelzung d
e
r

brandenburgiſchen Sorten machen werde , da das Ge

ſchäft ſo vorteilhaft ſe
i
; denn d
e
r

Friedrichsdor koſte in branden
burgiſchem Gelde nur 54/3 RtIr . , in Neuwieder Münze aber 6 Rtır . 4 )

Wie bedeutend konnte der Graf alſo ſparen , wenn e
r

ſeine Auss

gaben in eigener Münze bezahlte !

Die kaiſerlichen Edikte gegen derartige Münzen wären gewiß
ganz erfolglos geblieben , wenn d

e
r

Kaiſer nicht gegen einen , eben

den Grafen von Neuwied , der e
s mit am ſchlimmſten trieb , abermals

exekutoriſch vorgegangen wäre und durch Kurpfalz und Kurköln

deſſen Münze aufheben und ſtrenge Unterſuchung gegen alle Be
teiligten hätte verfügen laſſen.5 ) O

b

eine Beſtrafung wirklich aus

1 ) Avertiſſement , Berlin , 5. Auguſt 1757. Mylius , N
.

C
. II , Nr . 43 .

2 ) Nr . 23 .

3 ) S
.
3
. B
.

Münzbeſchreibung Tafel 3
5 , N
r
. 1837 , 1840 .

4 ) Ber . Ammons , Köln , 2. Februar 1759. Tit . XVII , 9 .

6 ) Extrakt des Reichshofratsprotokolls vom 1
9
.

Auguſt 1760 gegen Neu
wied . Hirſch VIII , N

r
. 9
9
.

Der Extrakt gibt e
in

anſchauliches Bild von dem
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geführt wurde , iſt aus der gedruckten Literatur nicht erſichtlich .

Wahrſcheinlich wurde d
ie Neuwieder Prägung aber 1760 eingeſtellt ,

denn ſpäteres ſchlechtes Geld exiſtiert kaum . Auch a
u
f

d
ie andern

ſcheint dieſe Exekution gewirkt zu haben . E
s

fönnte ja ſein , daß

mit den alten Stempeln h
ie

und d
a

weiter gemünzt wurde , aber viel

wird e
s nicht geweſen ſe
in , man hört nur noch wenig von dieſen

ſchlechten Münzprägungen .

Den größten Gewinn davon hatte immer , wer d
ie Münzen

d
e
r

andern dem eigenen Lande a
m beſten fernzuhalten , di
e

eigenen

aber in andern Ländern unterzubringen verſtand . Da nun Preußen

im Weſten d
ie große alliierte Armee hatte , ſo konnte e
s hier die

fremden Gepräge verbieten , wonach ſich d
ie

von der Armee okku

pierten Landesteile zu richten hatten . Leider reichte dieſer Einfluß

nur ſelten b
is

zum Rhein , nie bis auf deſſen linfes Ufer . Be
greiflicherweiſe drangen d

ie preußiſchen Münzunternehmer immer

darauf , daß Ferdinand von Braunſchweig d
ie

fremden Sorten von

ſeinen Truppen nicht annehmen ließ .

Da d
ie Geldremiſſen aus England fü
r

d
ie alliierte Armee

durch holländiſche Wechſel über Hamburg bewirkt wurden , ſo be

nugten dieſe Gelegenheit Hamburger Kaufleute , Neuwieder , Ans

bacher , Bayreuther u . a . ſchlechte fremde Sorten dahin zu ſchaffen .

Die Bitte der Unternehmer , dieſes zu verbieten und d
ie

Wechſel a
n

fi
e

adreſſieren zu laſſen , wurde vom Könige warm befürwortet und

von Ferdinand wahrſcheinlich zugeſtanden . 1 ) Als dann ſpäter die

ſehr ſchlechten Münzen von Plön , Schwediſch - Pommern , Medlen
burg und Hildburghauſen den Norden Deutſchlands überfluteten ,

erließ Ferdinand e
in

ſehr ſcharfes Verbot derſelben für d
ie

Armiee

und d
ie okkupierten Gebiete , das nur d
ie preußiſchen , braunſchweig

îchen , ſächſiſchen und bernburgichen Kriegsmünzen erlaubte , alle
andern zu konfiszieren befahl , und d

ie dagegen handelnden Wucherer

mit der Strafe der Karre bedrohte . 2 )

Jene eben genannten Sorten waren e
s , d
ie

den preußiſchen

Unternehmern a
m

meiſten zu ſchaffen machten . Der Weſten und

ausgedehnten Betriebe und d
e
m

ſehr großen Agenten- und Lieferantenperſonal

ener Münzſtätte .

1 ) K.-D. an Ferdinand v . Braunſchweig , Breslau , 10
.

Febr . 1759. R
. X
I
, 167 .

2 ) Hauptquartier Hildesheim , 4
. Januar 1762. R
. X
I
, 167 .
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Süden Deutſchlands war fü
r

ſi
e

freilich verloren und wurde von

den Neuwieder , Sayner , Trierer , Ansbacher , Bayreuther u . a . Sorten
beherrſcht ; di

e

von der alliierten Armee befekten Landſtriche aber ,

d . h . meiſt d
ie Lande a
n

und öſtlich der Weſer ſahen ſi
e fü
r

ihre

Domäne a
n

und fämpften hier fü
r

das Münzmonopol mit größter

Energie .

Am beſten erreichten ſi
e

das dadurch , daß ſi
e

d
ie Münzſtätten

ſelbſt pachteten . Zuerſt geſchah das m
it

d
e
r

Anhalt -Bernburger .

Schon im Mai 1758 bot e
in Münzunternehmer dem Fürſten

und dem Erbprinzen von Anhalt -Bernburg d
ie Prägung ( chlechten

Kriegsgeldes a
n . ) Am 1
. Juni erhielt d
e
r

Erbprinz d
ie Münz

ſtätte zu Harzgerode zu perſönlicher Nußung und kontrahierte mit

einem Unternehmer , der ſich Johann Friedrich Martini zeichnete .

E
s

ſollten 100000 Mark Feinſilber in 8- , 4- und 2 - Groſchen nach

1
9 - Talerfuß unter Ablieferung von 11/4 RtIr . Schlagſchaß von d
e
r

feinen Mark vermünzt werden .

Die preußiſche Münzverwaltung war von dieſen Vorgängen

wohl unterrichtet : am 22. Juni ſchrieb Rekow dem Bernburgiſchen

Geheimrat v . Sonnenthal , be
i

1
9
-Talerfuß und 1 Rtir . ( fo ) Schlag

ſchap könne der Unternehmer das Silber ſo hoch bezahlen , daß d
ie

preußiſchen Münzſtätten nicht beſtehen würden . Der Unternehmer

in Harzgerode , Wulff dieſer hatte den Kontrakt , im Names
ſeines Principals " vollzogen – ſei nur e

in Agent eines wegen ſeiner

Malverſationen bekannten Mannes ; d
ie preußiſchen Unternehmer

wollten in den Kontrakt eintreten und mehr Schlagſchaß zahlen .

Ich glaube nicht fehl zu gehen , wenn ic
h

in dieſem Manne ,

der ſi
ch Martini nannte , den Moſes Iſaac erkenne . Der Fürſt

fügte ſi
ch und verhandelte nun mit Moſes Iſaac , zwei Leuten

Namens Wulff und Daniel Ißig . Dennoch blieb Iſaac d
ie Seele

des Ganzen , er wollte ſi
ch in Bernburg niederlaſſen , das Material

beſorgen und d
ie Münzen verlegen . Die Bedingungen blieben d
ie

ſchon angegebenen , nur ſeşte man d
ie

zu verprägende Quantität a
u
f

200000 Mark Feinſilber . Am 1
7
.

Auguſt ſandte Viktor Friedrich

den Iſaac a
n

Reßow mit einem Briefe , d
e
r

d
ie Abmachungen

1 ) Das Folgende über die Anfänge der Sarzgeroder Münze nach gütigen

Mitteilungen des Serrn Archivrats Dr. Wäſchte aus dem Archiv Zerbſt , Ab
teilung Bernburg C 13 a , Nr . 5-12 .

Acta Borussica . Münzweſen III . 6
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meldete , und ſchrieb 3 Tage ſpäter in ſein Tagebuch : „Ich und
mein Land, auch alle , ſo mir g

u
t

ſein (aber ic
h

insbeſondere ) habe

Urſach , Gott zu danken vor d
ie

außerordentliche Gnade , ſo er mir
und meinen Sohn gethan hat “ .

Daß aber Preußen a
u
f

dieſe Unternehmung einging , iſt wohl
folgendermaßen zu erklären . Um den Fürſten zu den großen

Magazinlieferungen willig zu erhalten , war ih
m

e
in Zugeſtändnis

zu machen ; außerdem mußte viel daran liegen , daß dieſe nahe g
e

legene Münzſtätte nicht an einen ſelbſtändigen Unternehmer kam , der

den preußiſchen Konkurrenz machen konnte . Eine Verpachtung an
Iſaac und Ißig erſchien um ſo weniger bedenklich , al

s

nach dem

Tode des Gumperts Ende 1758 Ephraim ſich mit jenen beiden ver
band , und dieſes Konſortium nun ſämtliche preußiſchen und fächſi
îchen Münzſtätten in Bacht nahm . Die Bernburger Münzung

wurde alſo von ihnen beſonders betrieben , um hier keine Konkurrenz

entſtehen zu laſſen . Sie haben dann ja Bernburger Münzen in

Dresden und Leipzig in großen Mengen geprägt .
Gefährlich wurde d

ie Bernburgiſche Münzſtätte aber e
in Jahr

ſpäter . Moſes Iſaac hielt e
s nämlich fü
r

vorteilhafter , allein
dortiger Pächter zu ſein . E

r

hatte d
ie Bernburger Geſchäfte wohl

ſchon b
is dahin im Auftrage ſeiner Genoſſen beſorgt , nun gelang

e
s ihm a
m

2
. Januar 1760 einen Kontrakt für ſich allein abzu

ſchließen , zugleich legte e
r

außer d
e
r

Münze von Harzgerode noch

eine zweite a
n
. Als Ephraim und Ißig dagegen Lärm machten ,

ließ d
e
r

Fürſt den Ibig nach Bernburg kommen und nahm ihn
wieder neben Iſaac a

n
. Viktor Friedrich behauptete , nur Ißig

liefere noch Silber , und zwar zu preußiſchen Preiſen . " )

Dieſe Bernburger Mißhelligkeiten waren d
ie Veranlaſſung ,

daß die Vereinigung d
e
s

Iſaac mit Ephraim und Ißig bezüglich

d
e
r

preußiſchen Münzſtätten auseinanderging : ſe
it

dem Anfange

des Jahres 1760 war jener endgültig aus dem Ronſortium auss
geſchieden.2 ) Und e

s ſcheint , daß auch im Bernburger Münzweſen

1 ) Geſuch d
e
r

Ephraim und 3ßig , Berlin , 24. Januar 1760. Schreiben
Viktor Friedrichs , Bernburg , 2. Februar 1760. Rep . X

I
, 167 .

2 ) Iſaac ſcheint ſeitdem eigene Wege gegangen zu ſein , 1765 klagte Ephraim

gegen ihn wegen einer Summe von 8
0

000 Rtir . Geiger , Geſch . der Juden in

Berlin . II , 1871 , V. 140 .
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unſer Triumvirat nicht lange wirkte , denn Ende 1760 ließ d
e
r

König d
ie Münze von Harzgerode mit Gewalt ſchließen , verſiegeln

und dem Fürſten ſagen , daß e
r

zum Münzen gar kein Recht habe .

Das war e
in Irrtum : di
e

Fürſten von Anhalt hatten nach Reichs
recht das Jus monetandi ebenſo wie d

ie Markgrafen von Branden
burg . Viktor Friedrich betonte außerdem , daß e

r

zu Bernburg , wie

ihm vorgeworfen wurde , n
ie gemünzt habe , und d
ie große Menge

der Bernburger Stempel nicht in ſeinem Lande entſtanden ſe
i
, wo

mit e
r , wie wir wiſſen , nicht unrecht hatte . E
r

bat , d
ie Farz

geroder Münze zu entſiegeln , anſonſt e
r

ſeine Beiſteuer zu den

Kriegserforderniſſen nicht mehr vollſtändig werde abführen können . 2 )

Da d
e
r

Fürſt ſi
ch wieder dazu bequemte , Ephraim und Ißig a
ls

Unternehmer anzuſtellen , ſo wurde ſeinem Geſuch gewillfahrt und

d
ie Harzgeroder Münze wieder eröffnet . ) D
b

Iſaac weiter daran
beteiligt war , iſ

t ungewiß .

In Breußen aber hielt man auf das Verbot der Bernburger
Gepräge zunächſt mehr a

ls

auf das der ſächſiſchen . Sogleich , nach
dem man von Eröffnung der Harzgeroder Münze Kenntnis erhalten

hatte , verrief man dieſe den preußiſchen ſehr ähnlichen Produkte . 3 )

Alle Frachtwagen ſollten auf preußiſche Sorten unterſucht werden ,

d
a

man fürchtete , daß dieſe in Harzgerode eingeſchmolzen werden
würden.4 ) Auch beſorgte man , daß andere dem Bernburger folgen

würden ; aber e
s ergab ſich bald , daß in Köthen zwar eine Münze

angelegt , wegen des Einſpruchs des Fürſten von Bernburg a
ls

Senior d
e
s

Hauſes Anhalt aber nicht betrieben wurde , d
ie Grafen

von Stolberg überhaupt keine Münze errichteten . " )

1 ) Bittor Friedrich an den Rönig , Bernburg , 5. Januar 1761. R
.
9
6 , 98 N.

2 ) Im . -Eingabe der Ephraim und Ibig , Magdeburg , 20. Februar 1761 .

Geſchieht durch A.-O. a
n

Oberſtleutnant v . Marwiß vom Reg . Gendarmes ,

Leipzig , 23
.

Februar 1761. R
.

9
6 , 409 C
.

3 ) Sie trugen wie d
ie Breslauer den Münzbuchſtaben B ; 1. Münzbe .

ſchreibung N
r
. 1836 , 1837 .

4 ) Verfügungen a
n

alle stammern , den Generalfiskal , den Miniſter v . Katt

und den preußiſchen Vertreter in Quedlinburg , Frhrn . . Schellersheim , 5. und
24. Oktober 1758. Batent des Gen - Feld -Kriegs -Direktoriums , Torgau , 27

.

Okt.

1758. Reſfript a
n

die Kammern v . 2. November 1758. Tit . XLIV , 11 .

5 ) Berichte des Striegstats Lamprecht , Valle , 14. Dezember 1758 , und des

Landrats von Werthern , 5. Januar 1759. Ebenda .

6 *
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Bei dem Verruf der Bernburger blieb man nicht ſtehen , man

beſchrieb in einem Patent d
ie 8
-

und 4 -Groſchenſtücke und ſeşte auf
jedes angetroffene Stück 8 und 4 Rtir . Strafe . Beſonders ſollte

d
e
r

Auffauf preußiſchen Geldes damit beſtraft werden . Ebenſo

ſollten d
ie

neuen württembergiſchen 4 G
r
. , Neuwieder u . a . Sorten

verboten ſein . Weil aber gleich darauf der Bernburger das Ge
präge änderte und a

n Stelle ſeines Bildes d
ie verſchlungenen

Namensinitialen ſeßen ließ , ſo wurde e
in Zirkular nötig , das dieſes

neue Gepräge und zugleich d
ie württembergiſchen 4 G
r
. beſchrieb .

Der Inhalt beider Verordnungen wurde in den Zeitungen abge

druckt . 1 ) Hannover folgte dieſem Beiſpiele . 2 )

Damit aber nicht genug , wurde auf Rat des Landrats

v . Dacheroeden zu Quedlinburg dem Fürſten vom Weitermünzen

abgeraten ; aber wie Miniſter v . Podewils ſogleich erwartet hatte ,

entſchuldigte ſich Viktor Friedrich damit , daß e
r wiederholt ſcharf

befohlen habe , den preußiſchen Münzfuß einzuhalten . ” ) Man
mußte ſich alſo weiter darauf beſchränken , di

e
Bernburgiſchen Münzen

fernzuhalten .

Und obgleich ſi
e in Leipzig und den preußiſchen Münzſtätten

in immer größeren Quantitäten und ſchlechterem Gehalte , ſe
it

1761

nach 4
0
-Talerfuß , gemünzt wurden , 4 ) erreichten d
ie Juden , daß ſi
e

im Handel und Verkehr auch der preußiſchen Lande Geltung e
r

hielten . Die Unternehmer hatten mehr Gewinn davon a
ls

von der
Herſtellung preußiſcher und auch ſächſiſcher Sorten , di

e

Bevölkerung

aber widerſeßte ſich der Annahme . Außer daß d
ie

Unternehmer ſi
e

a
n

d
ie

Armeen abſekten , ließen ſi
e 1762 den Vertrieb ins Publikum

durch vier Hauptagenturen in Berlin , Magdeburg , Braunſchweig
und Minden beſorgen .

Die Mindenſche Rammer führte nun dagegen a
n , daß d
e
r

Landmann , der dieſe Sorten nehmen müſſe , hernach für branden
burgiſches Steuergeld 6

0 b
is

7
0
% Aufgeld zu geben habe . D
a

das

1 ) Patent vom 1
6
.

Dezember 1758 und Zirkular a
n

d
ie

Kammern vom

28. Dezember 1758. Mylius , N
.

C
. II , Nr . 55 , 57 .

2 ) Gedrudte Verordnung , Hannover , 13
.

November 1758. Tit . XLIV , 11 .

Die 4 G
r
. ſeien kaum 3 Mariengr . 3 P
f
. wert .

3 ) 4
.

Dezember 1758. Tit . XLIV , 11 .

4 ) S
.

S
.

6
5
.
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Militär b
e
i

der Löhnung den Louisdor gegen dieſe Münzen zu 1
2

b
is

1
3 , den Dukaten zu 7 b
is

74/3 Rtlr . angerechnet bekomme und
für das ſchlechte Geld wenig Ware zu haben ſe

i
, ſo entſtehe Kra

wall und Blutvergießen . Die Kammer nahm a
n , daß ſi
ch jene

d
ie Erlaubnis d
e
r

Bernburger Sorten nur auf kleine Koſten im

Verkehr erſtrecke , nicht auf d
ie Ausgabe im großen , weil ſonſt da

mit d
ie

fächſiſchen Drittel aufgekauft würden , di
e

b
e
i

Benußung a
ls

Steuergeld nur das halbe Aufgeld der Bernburger erforderten .

Daher ließ ſi
e

den 4 jüdiſchen Kommiſſionärs 12000 Rtır . Bern
burger Geld beſchlagnahmen . 1 )

Dieſe Klagen und Maßnahmen beantworteten Ephraim und
Ißig in unſachgemäßer und hochfahrender Weiſe : Sr. Majeſtät Er
leuchtung im Münzweſen übertreffe gar weit d

ie

der Mindenſchen

Kammer . Sie müßten mit Bernburgiſchen Sorten d
ie

Wechſel auf

Holland und Hamburg faufen , um Silber zu bekommen . Alſo

müßten d
ie

Leute ſi
e unweigerlich annehmen , ſonſt ginge d
e
r

Kredit

d
e
r

Münzen zugrunde.2 ) Lektere Angabe war zwar unwahrſchein

lich , da d
ie

Unternehmer fü
r

den Silberkauf durch Wechſel fich
beſſere Sorten reſervierten und dieſe neu ſchlagen ließen , aber ihre

Gelder in Minden mußten doch freigegeben werden . Indeſſen e
r

ließ das General -Direktorium a
m

1
6
.

März 1762 e
in Reſkript a
n

alle Rammern , daß keine Sorten , d
ie

ſchlechter a
ls

d
ie

fächſiſchen

Drittel wären , in di
e

Kaſſen fließen dürften , ſie ſeien vielmehr außer

Landes zu ſchaffen ; beſonders ſollten damit feine beſſeren Münzen

zum Einſchmelzen aufgewechſelt werden .

Raum aber war dieſes Reſkript erlaſſen , ſo liefen von überall
her Beſchwerden über d

ie Bernburger e
in , aus Berlin , Magdeburg ,

Halberſtadt , Pommern , ' ) denn d
ie Annahme der preußiſchen , ſächſi

ſchen und Bernburger Münze , leştere freilich nur im Verkehr , war

noch einmal auf Veranlaſſung Tauengiens b
e
i

Androhung härteſter

Strafe publiziert worden . 4 ) Unter anderem ſagten d
ie Berliner

1 ) Nr . 51 .

2 ) Eingabe der Ephraim und Ißig , Berlin , 22. März 1762. Tit . XLIV , 11 .

3 ) Eingaben der Magdeburger Kammer vom 1
7
.

April , 10
.

Mai , 18
.

Juni ,

10. , 28. Juli , der Halberſtädter vom 17. Mai , 7. Juni , 20. September , der
Stettiner vom 6

. September 1762. Tit . XLIV , 12 .

4 ) Nr . 54 .
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Kaufleute , d
ie

neuen Bernburger Drittel ſeien zu 4
2 , d
ie Sechſtel

zu 4
4 Rtlr . ausgebracht ; eine ganz wahrſcheinliche Angabe , da d
ie

Fuden ja n
ie

den verordneten Münzfuß eingehalten haben . Die
Kaufleute meinten ferner ganz richtig , wenn in dem Reſkript vor
den ſchlechteren Zerbſter , mecklenburgiſchen und ſchwediſchen Sorten
gewarnt werde , ſo ſeien dieſe doch u

m 3
3 / 8 % beſſer a
ls die

Bernburgiſchen . Jene Münzen ſeien nun alle in d
ie Hände der

Juden geraten , wobei der arme Mann 10—12 % verloren habe .

Den Juden foſte d
ie Mark Feinſilber aber , d
ie

1
2

% Verluſt g
e

rechnet , etwa 2
7 b
is

2
8 Rtir . , wofür ſi
e

nun das ganze Land mit

Scheidemünze nach 5
6 -Rtir . - Fuß überſchwemmt und das Doppelte

verdient hätten . Alle Fabrikanten würden zugrunde gehen , da die ·

Fremden nur auf den Gehalt ſähen , di
e

Warenpreiſe enorm ſtiegen ;

d
ie Einfünfte d
e
s

Königs verringerten ſich . 1 )

Das mochte alles zutreffen , doch konnte das General -Direk
torium nichts tun , a

ls

d
ie Einſender unmittelbar an den König weiſen .

In die größte Verlegenheit kam man in Magdeburg , denn

das Publikum weigerte ſich ſchlechterdinge , d
ie Bernburgiſchen

Münzen im Nennwerte anzunehmen . Da d
e
r

Soldat ſi
e aber

nicht anders empfing , ſo entſtanden überall Zwiſtigkeiten und
Schlägereien . ) Ähnlich ging e

s in Stettin , w
o

man glaubte , die
Bernburgiſchen Münzen würden gar nicht auf Rechnung des Königs

geprägt . 3 ) Auf Knöffels Rat wurde auch d
e
r

pommerſchen Kammer

anheimgeſtellt , beim Könige oder b
e
i

Tauenßien anzufragen , w
o

ſi
e

gemünzt ſeien . 4 )

Zum Glück dauerte d
ie Kriegsgeld fabrikation nicht mehr lange .

In wie enormer Weiſe dieſe Bernburgiſchen Münzen verſchlechtert
waren , erſieht man aus einer Probierung des Wardeins Graff , der

fand , daß d
ie

mit den Jahreszahlen 1754 und 1758 verſehenen ,

1 ) . Nr . 55 . Ähnliche Eingaben des Magiſtrats von Magdeburg vom

1
4
.

April , von Salle vom 6
. Mai , von Ellrich vom 9
. Mai , Hornberg vom

2
8
.

Mai , d
e
r

Brauer zu Calbe vom 1
5
.

Juni , d
e
r

Magdeburger Kaufleute vom

3
. Juli ( 100 Rtir . in Hamburger Banko 400 Rtir . in Bernburgiſchen Sechſteln ) ,

der Kaufleute und Handwerker zu Burg vom 2
4
.

Juli 1762 .

2 ) Kammerbericht , Magdeburg , 10
.

Juli 1762 .

3 ) tammerbericht , Stettin , 6. September 1762 .

4 ) 7
.

Oktober 1762 .
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aber 1758 b
is 1762 geſchlagenen Drittel1 ) 7 Lot 1
6 , 7 Lot 2 ,

5 Lot 1
2 , 4 Lot 8 und 2 Lot 1
4

Grän , d
ie

Sechſtel aber 7 Lot ,

6 Lot 1
5 , 6 Lot 8 , 3 Lot 6 und 2 Lot 4 Grän Feinheit hatten .

Viel größere Gefahr erwuchs den Unternehmern aus d
e
r

Münzſtätte zu Mecklenburg -Schwerin , deren Verpachtung a
n

ſi
e

der Herzog niemals zugab . Da dieſer a
n Preußen eine ſehr b
e

trächtliche Kontribution zahlen mußte , ſo ſuchte e
r

ſeine Verluſte auf
gleiche Weiſe wie d

e
r

Fürſt von Anhalt -Bernburg wieder einzu
bringen , wobei er immer noch d

ie Entſchuldigung hatte , daß ſonſt

ja doch ſein gutes Geld von den Juden aufgeſammelt und einge

ſchmolzen würde . E
r

ließ nun aber nicht unter der laufenden

Jahreszahl prägen , ſondern alle Münzen vom 1
6

b
is

4 Schilling

ſtück ( 8 b
is
2 Ggr . ) m
it

dem Gepräge von 1754 herſtellen . Wahr
ſcheinlich begann man damit 1758. Der Münzfuß wurde in dem

ſelben Verhältnis verſchlechtert , wie e
s mit den von Preußen g
e

münzten Sorten geſchah ; er war :

1758 16–18 Rtlr . , 1761 33 und 34 Rtir . ,

1759 19-21 1762 . 36 40

1760 22-32 endlich in den Dritteln 5
0

welche Höhe d
ie preußiſchen Unternehmer doch auch in den fremden

deutſchen Sorten nicht erreicht haben . 2 )

Da war den Ephraim und Ißig natürlich äußerſt daran g
e

legen , daß dieſe Münzſtätte geſchloſſen würde . Schon im Januar

1760 willigte d
e
r

König in ihre Zerſtörung e
in , ſi
e geſchah aber

nicht . Im November desſelben Jahres meinte Köppen , daß e
s nun

a
n

d
e
r

Zeit ſe
i
: d
ie

Unternehmer wollten 30000 Rtlr . zahlen ,

wenn d
ie Münzanſtalten in Mecklenburg und Harzgerode durch

Militär zum Stillſtand gebracht würden . ) Aber dieſe Bitte wurde

.
1 ) S
.

Münzbeſchreibung N
r
. 1838 , 1839 .

2 ) Evers , Medlenb . Münzverfaſſung I , S
.

130–133 . Evers ſagt , Serzog

Friedrich habe mit dem Stempel ſeines Vorgängers geprägt , weil „ das zarte

Gemüt des ſo religiöſen a
ls

rechtſchaffenen Herzog Friedrich ſich zu einem offenen

Bekänntniſſe d
e
r

von ihm geprägten ſchlechteMünze ſi
ch

nicht entſchließen konnte “ .

Das gewählte Mittel ſe
i

aber das ſchidlichſte doch nicht geweſen . – Ähnliche
Münzfüße hat Stettenbrink , Des pommerſchen Patrioten gemeinnüßiger Unterricht ,

1764 , in ſeiner Tabelle A fü
r

Medlenburg -Schwerin 1752—1763 .

3 ) Im . -Ber . Möppens , Magdeburg , 15
.

November , und Leipzig , 24
.

Dezem

ber 1760. R
.

9
6 , 409 C
.
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von .

wieder nicht ſogleich gewährt ; Mecklenburg - Streliß wollte man über
haupt nicht ſchädigen und auch gegen d

ie Schweriner Münze vor
läufig nicht einſchreiten , weil , wie d

e
r

Miniſter Finckenſtein meinte ,

dadurch nur Repreſſalien veranlaßt und d
e
r

Handel geſchädigt

würde . 1 ) Indeſſen flüchtete d
ie Schweriner Münze im November 1760

vor dem preußiſchen Einfall nach Hamburg , kehrte aber bald zurück . 2 )

Zum zweitenmal floh d
ie Münze im März 1761 nach Lübeck , 3 )

denn damals hatten d
ie preußiſchen Unternehmer ihren Willen durch

geſeßt : d
ie Aufhebung d
e
r

Schweriner Münzſtätte ging vor ſi
ch .

Auf 150 Wagen führte man Material , Maſchinen und Geräte da
Gleichwohl ſoll der Herzog auf einem Klippwerk zu

Schwartau , einem biſchöflich lübiſchen Flecken , weiter täglich Drittel

fü
r

12000 Rtir . hergeſtellt haben . 4 )
Vor allem aber gelang e

s Mecklenburg -Schwerin , in Eutin
weiter zu münzen . " ) Schon im Herbſt 1760 hatte d

e
r

Jude Herz
Philipp b

e
i

dem medlenburg - ſchwerinſchen Poſtmeiſter Wilhelm
Meinecke in Hamburg angefragt , ob di

e

Schweriner Münze wegen

der Unruhen nicht beſſer nach Rethwiſch in Holſtein - Plön zu ver
legen ſe

i
. Obgleich dies zunächſt abgelehnt wurde , ſa
h

ſi
ch das

Münzdirektorium im Dezember wegen d
e
r
„alle Grenzen d
e
s

Be
griffs d

e
r

Billigkeit und Möglichkeit überſchreitenden Brand
ſchaßungen " Preußens doch genötigt , darauf einzugehen , zumal d

a

„ d
e
r

Fonds d
e
r

Münze a
ls

das faſt einzige bisherige Rettungs

mittel größtenteils zur Unterhaltung d
e
s

Herzoglichen Etats und

anderer vor Augen liegenden unermeßlichen Ausgaben darauf gehen

und fü
r

d
ie Zukunft ohne einige oder doch ſehr langſame ressource

ſein könnte “ .6 ) Aber auch diesmal kam e
s nicht dazu , wenn auch

der Plönſche Juſtizrat Schröder weiter mit Meinecke verhandelte .

Erſt nach d
e
r

Aufhebung der Schweriner Münze durch

Preußen wandte ſich Herzog Friedrich im Mai 1761 a
n

den Biſchof

1 ) Finckenſtein a
n die Unternehmer , Berlin , 2. Februar 1761. R
. X
I
, 167 .

2 ) A
.

Schw . S. 88 , 4 , Vol . XXIV .

3 ) Ebenda .

4 ) A
.

Schl . A
. VII , Vol . 8 . Evers I , § 133 .

5 ) Das Folgende nach A
.

Schw . S
.

8
8 , 4 , Vol . XXIV .

6 ) Promemoria des Münzdirektoriums (Müller , Wachenhuſen ) , Schwerin ,

14. Dezember 1760 .
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von Lübeck, d
e
n

Herzog Friedrich Auguſt von Oldenburg , u
m über

laſſung der Münzſtätte zu Eutin . Gleich darauf verabredeten d
ie

Schweriner Kammerräte v . Müller und v . Wachenhuſen mit den

Eutiner Beauftragten in Travemünde den Vertrag . Nach längerem

Herumfeilſchen kam derſelbe zu Lübeck a
m

8
. Juni 1761 zuſtande .

In dem Hauptvertrage wurde Schwerin zugeſtanden , in der
Eutiner Münze und in einem andern Gebäude auf einer Inſel ſo

viel Schweriner Geld zu prägen , a
ls

beliebt werde . Die Lieferanten

durften ſich in Eutin einmieten . Von dem Schweriner Geld ſollte

nichts in Holſtein ausgegeben werden . Die andern Punkte betreffen

Gerichtsbarkeit , Lieferung von Materialien . Der Vertrag dauert

b
is

zum Frieden oder b
is

kaiſerliche Inhibitoria oder d
e
r

Krieg d
ie

Ausführung unmöglich machen .

In einem Separatartikel wurde beſtimmt , daß Schwerin a
n

Eutin monatlich 3350 Rtir . in Piſtolen zahlt , ſolange gemünzt
wird , außerdem a

m Dreikönigstage 1762 einen Vorſchuß von

19000 Rtir . in Piſtolen , d
e
r

dadurch abzuzahlen ſe
i
, daß Schwerin

1
9 Monate lang nicht 3350 , ſondern nur 2350 Rtlr . Þacht e
r

legte . Die andern Punkte enthalten Rückzahlung d
e
s

Vorſchuſſes

b
e
i

Verhinderung d
e
r

Münzung . Bei allem wurde vorausgeſeßt ,
daß Dänemark und Rußland das ganze Geſchäft zuſtande kommen
ließen .

Da Miniſterium und Münzdirektorium rieten , auf dieſe Weiſe

das Münzweſen a
ls einziges Rettungsmittel zu betreiben , „ wenn

d
ie

Göttliche Barmherzigkeit das liebe Vaterland mit anderweitigen

barbariſchen preußiſchen Überzügen a
u
f

d
a
s

ängſtliche Gebet ſo

vieler armer und unſchuldiger Untertanen nicht verſchonen wollte “ ,

ſo ratifizierte d
e
r

Herzog .

Die ſchwerinſche Prägung ging in der Eutiner Münze von

Herbſt 1761 b
is

Ende 1762 vor ſi
ch . Nach Abſchluß d
e
s

Friedens

zwiſchen England und Franfreich , und d
a

d
e
r

zwiſchen Preußen und

Öſterreich in Ausſicht ſtand , ſchien e
s nämlich geratener , nicht weiter

ſchlechtes Geld zu ſchlagen ; was auch Friedrich Auguſt von Diden
burg einſah . Ende des Jahres wurden d

ie Geldverhältniſſe ver
tragsmäßig geregelt : Eutin erhielt für d

ie Zeit vom 1
. Oktober 1761

bis zum 31. Dezember 1762 50250 RtIr .
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Aber ſchon im Juni 1762 war d
e
r

Münzbetrieb zum größten

Teile wieder nach Schwerin zurückverlegt worden . Am 1
1
.

November

meldete das Münzdirektorium , daß , wenn auch noch e
in preußiſcher

Überfall fäme , d
ie Transportkoſten „nach d
e
r

Eutiner boutique “

doch zu große wären .

E
s

ſchien den preußiſchen Unternehmern das beſte Mittel zu

fein , d
ie Schweriner konkurrenz zu unterbinden , indem ſi
e

d
ie

Münzen nachprägten . D
a

dieſelben in Oſtfriesland und dortiger

Umgegend ſtart umliefen , ſeşten ſi
e 1760 d
ie Auricher Münzſtätte

wieder inſtand und ließen dort ſächſiſche und mecklenburgiſche Drittel ,

dieſe wie in Mecklenburg ſelbſt mit d
e
r

Jahreszahl 1754 , ſowie
preußiſche Mariengroſchen , deren 3 ſo gut wie e

in alter waren ,

ausprägen . Obgleich man Tag und Nacht arbeitete , mußte noch
eine zweite Münzſtätte im Schloſſe angelegt werden . Die ſächſia

ſchen Drittel gingen beſonders zu
r

alliierten Armee , d
ie medlen

burgiſchen a
n Ephraims Agenten , den Schußjuden Arend Heymann

in Emden . Später entſtanden in Aurich auch noch ſehr ſchlechte
Tympfe für Bolen .

Durch d
ie enorme Produktion d
e
r

meclenburgiſchen Drittel
und d

e
r

Mariengroſchen wurde in Oſtfriesland eine große Preis
ſteigerung veranlaßt . Die Erbitterung des Volkes entlud ſich end

lich in einem Tumult zu Emden a
m

13. Februar 1761 , b
e
i

dem

Heymanne Wohnung ruiniert wurde , der ſich aus dem Staube

machte ; 4 andere Judenhäuſer wurden rein ausgeplündert . Ein

Jahr ſpäter , a
m 30. Mai 1762 , brach e
in

zweiter Aufſtand lo
s
, d
e
r

ſchlimmer a
ls

der erſte zu werden drohte , weil d
ie Bürgerwehr ſi
ch

weigerte , gegen d
ie Tumultuanten vorzugehen . Indeſſen begnügten

dieſe ſich wieder damit , b
e
i

den Juden alles kurz und klein zu

ſchlagen . Bevor d
e
r

Pöbel auf d
ie

chriſtlichen Raufleute logging ,

gelang e
s , ih
n

auseinanderzutreiben , worauf , die drei Rädelsführer
ins Zuchthaus oder auf Feſtung kamen .

Die Wirkung der medlenburgiſchen Drittel und der Marien
groſchen , der ſogenannten „ Heymännchen “ , war auf Handel und
Wandel ebenſo verderblich wie d

ie

d
e
s

andern Kriegsgeldes , wovon

noch eingehender gehandelt werden ſoll ; di
e

Schuldner beeilten ſi
ch ,

ihre Ausſtände mit dem ſchlechten Gelde abzuzahlen , nur wenige
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Gläubiger hatten d
ie

den meiſten unbekannte Vorſicht gebraucht , mit

Vorbehalt d
e
s

Agios zu quittieren . Beſonders aber ſchadete d
ie

große Breisſteigerung den Lohn- und Gehaltsempfängern , d
ie ih
r

Leben kaum zu friſten wußten und zum Teil auswanderten . 1 )

Weil Preußen alſo das meclenburgiſche Geld nachmünzte ,

weil e
s ferner große Mengen davon a
ls

Kontribution aus Mecklen
burg empfing , hören wir von einer Konfiskation desſelben nur ein
mal : 1761 wurden in Minden 23665 Rtlr . mecklenburgiſches Geld

in 31 einzelnen Sendungen beſchlagnahmt . Dieſe Münzen blieben
dort b

is

1764 liegen , dann wurden 1
6 Poſten , di
e

fremden Unter
tanen gehörten , eingeſchmolzen , während d

ie

1
5

andern , preußiſchen

Untertanen zuſtehenden dieſen a
ls

Geſchenk unter der Bedingung

zurückgegeben wurden , daß ſi
e

nicht im Lande verausgabt würden . ? )

Im Juni 1762 bot ſich den Unternehmern Gelegenheit , d
ie

Strelißſche und Blönſche Münzſtätte zu pachten , w
o

ſi
e Bern

burgiſche Münzen , ſächſiſche 2
-

und 1 - Groſchenſtücke ſowie neue
Auguſtdor prägen und dafür 100000 Rtlr . Schlagſchaß geben
wollten.3 ) Sehr wahrſcheinlich kam e

s zu dieſer Prägung , aber

unter preußiſchem Stempel . Denn nach dem a
m

1
7
.

Dezember 1762

geſchloſſenen kontrakt ſollten ſi
e

auch in den kombinierten Münzen "

zu Bernburg , Plön und Mecklenburg nur noch nach 198 / 4 - Talerfuß
unter preußiſchem Gepräge münzen . 4 ) Wir fügen hier gleich b

e
i
,

daß , wie d
ie

Scheidemünzen in den preußiſchen Münzanſtalten 1763

nach 25. und 3
0
-Talerfuß ausgebracht worden ſind , dies auch in

den kombinierten der Fall war . Die hier entſtehenden Groſchen
und Sechſer trugen den Münzbuchſtaben G.5 )

Mit der dritten fü
r

uns wichtigen Münzart , di
e

aus d
e
r

eben

genannten Holſtein - Plönſchen Prägſtätte hervorging , hatte e
s eine

ganz eigene Bewandtnis . Eins der bedeutendſten kaufmänniſchen

Genies , die das 1
8
.

Jahrhundert hervorgebracht h
a
t
, war Heinrich

Karl Schimmelmann , der ſich vom Stettiner Ladendiener zum

1 ) Wiarda , Oſtfrieſiſche Geſchichte , ix , S. 15 , 16 , 73–77 , 92–93 .

2 ) S.-D. a
n Graf Reuß mit Deſignation , Botsdam , 11. Februar 1764 .

Tit . LV , 3 .

3 ) Im . -Ber . Stöppens , Magdeburg , 16
.

Juni 1762. R
.

9
6 , 409 C
.

4 ) R
.

163 , I , 99 .

5 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1710 , 1712 , Note .
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däniſchen Miniſter und Grafen emporgearbeitet h
a
t

und 1782 mit
Hinterlaſſung eines Vermögens von 1

4 Millionen Rtir . ſtarb . E
r

ſchloß nach der Schlacht b
e
i

Kolin mit Friedrich dem Großen be
deutende Lieferungskontrakte , wobei e

r

14/2 Millionen Rtlr . ge

wonnen haben ſoll , und pachtete d
ie Meißener Porzellanfabrif .

1758 aber ging e
r

nach Hamburg . 1 )

Hier beſchäftigte e
r

ſich auch mit Münzſachen . Im Auguſt

1758 ließ e
r

den ſächſiſchen Wardein Anauſt kommen und ſi
ch von

ihm einen Aufſaß über alle Erforderniſſe einer Münzſtätte an
fertigen . Man wußte in Dresden , daß e

r

ſi
e unter däniſchem

Schuße betreiben wollte.2 ) Damals aber ſcheint e
s

noch nicht zum
Prägen gekommen zu ſein . E

r
verſchrieb vielmehr 1759 10000 Rtlr .

in ſächſiſchen Tympfen von den preußiſchen Unternehmern und ließ

fi
e

von Hamburg nach Danzig gehen , w
o

ſi
e

aber konfisziert wurden .

Miniſter Finckenſtein machte wenig Hoffnung , ſie wieder lo
s

zu bes

kommen , d
a

ſelbſt d
ie Durchfuhr ſolcher Münzen der Magiſtrat

nicht geſtattete . Die Tympfe blieben denn auch konfisziert , nur
wurde den Empfängern , den Danziger Kaufleuten d

e Cuyper und

Stolterfoth , di
e

weitere Strafe von 1
0
% des Wertes erlaſſen . ; )

Anfang 1761 kam e
s dann zu einem Kontrakt zwiſchen

Schimmelmann und dem Herzoge Friedrich Karl von Holſtein -Plön ;

zwar trat Schimmelmann davon zurück , doch widmete e
r

ſeine ver
mittelnden Dienſte weiter dieſer Sache . 4 ) Am 1

1
.

März 1761
ſchloß der Herzog einen andern Kontrakt mit den Hamburger

Banfiers Seyler und Tillemann ; aber auch dieſer mußte am 1
. Mai

aufgehoben werden , weil der König von Dänemark von gering

haltigem Gelde Schaden fü
r

ſein Land befürchtete . ) Erſt al
s

Fried
rich Karl erklärte , er werde unter dem Stempel eines fremden

1 ) I. G. Hunger , Denkwürdigkeiten zur Finanzgeſchichte von Sachſen ,

Leipzig 1709 , S
.

165-168 ; S
.

D
.

Preuß , Friedrich d . Gr . , II , Berlin 1833 ,

S
.

391 , 445 .

2 ) Unruh a
n Brühl , Dresden , 22. Auguſt 1758. A
.

D
.

Loc . 451 .

3 ) Iſaac und Ißig a
n Miniſter v . Blumenthal , Breslau , 20
.

Juni 1759 .

Finckenſtein a
n
d . Gen. -Direktorium , 3. Juli 1759. Tit . XVII , 12 . Un

ruh a
n Brühl , Dresden , 5
.

Oktober 1759. A
.

D
.

Loc . 451 .

4 ) Friedrich Starl a
n

den preußiſchen Reſidenten in Samburg , Becht , Blön ,

19. Januar 1761. R
.

8
1 , 104 .

5 ) Das Folgende nach A
.

Schl . A
. VII , 583 , Vol . I – XI .
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Fürſten prägen und das Geld b
e
i

den Armeen in Deutſchland aus
geben laſſen , er müſſe ſonſt auf einen Gewinn von 360000 RtIr . ver

zichten , gab der König d
ie Unternehmung zu .

Schon im März 1761 war man darüber einig geworden , d
ie

Prägung im Schloß zu Rethwiſch vorzunehmen , und im Juli und
Auguſt wurden d

ie Vorbereitungen unter fortwährender Vermitte
lung Schimmelmanns beendet . Der Kommis des Hauſes Seyler

und Tillemann , Johann Wieger aus Straßburg , trat a
ls Unter

nehmer e
in ; es wurde mit dem Anhalt - Zerbſter Geheimrat Cappel

mann in Hamburg über Gebrauch des Zerbſter Stempels ver
handelt , und a

m 23. Auguſt fonnte Wieger aus Zerbſt melden , daß

der Rontrakt fertig ſe
i
.

In dem Kontrakt Wiegers mit dem Herzog von Plön wurde
zunächſt ausgemacht , daß dieſer in Rethwiſch auf eigene Koſten und

unter eigenem Stempel Speziestaler und Gulden nach Reichsfuß

prägen ſollte . 1 ) Uuf Schimmelmanns Rat wurden dieſe in Ham
burg ausgegeben , um dem Publikum jeden Verdacht zu nehmen .

Viel iſt davon aber nicht gemünzt worden . Sodann aber ſollte
Wieger jährlich 300000 Mark Feinſilber in geringe Kriegsmünze

verarbeiten laſſen und dem Herzog a
ls Schlagſchaß für jede ver

münzte feine Marf eine Mark däniſch Kurant , außerdem noch

andere hohe Abgaben zahlen .

In dem Kontrakt mit der Anhalt - Zerbſter Rammer wurde
dem Wieger erlaubt , unter Zerbſter Stempel zu Rethwiſch 8

-

und

4 -Groſchenſtücke ſowie Scheidemünze nach Anhalt -Bernburger Fuß
ſchlagen zu laſſen , wofür e

r

auf d
ie

feine Mark der Kammer

1 Taler in Rethwiſcher Münze zu ſenden hatte . Wenn Bernburg

feinen Fuß verringerte , durfte e
r

das auch , aber erſt nach Be
willigung d

e
r

Kammer . E
r

war befugt , das Gepräge zu ändern ,

aber nicht d
e
s

Herzogs Bildnis anzubringen ; es ſollte ihm freiſtehen ,

d
ie Jahreszahl von 1754 a
n

zu wählen , d
ie ihm a
m günſtigſten

erſchien . 2 )
1 ) Darüber habe ic
h

gehandelt in den Berliner Münzbl . 1905 , Nr . 40 .

2 ) Entwurf beider Kontrakte ohne Datum . A
.

Schl . A
. VII , 583 , Vol . III .

Die Anhalt -Zerbſter zu Rethwiſch gemünzten Drittel- und Zwölfteltaler mit

der Jahreszahl 1758 1
.

b
e
i

I. Mann , Anhaltiſche Münzen und Medaillen .

pannover 1907 , Nr . 364 , 367 .
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Am 16. September 1761 wählte man einen 41- Talerfuß .
Herzog Friedrich Karl ſtarb ſchon am 18. Oktober 1761 , mit welchem
Ereignis d

ie Schleswiger Archivalien abſchließen . Sein Nachfolger
in Plön wurde infolge eines Vergleichs vom 29. November 1756

d
e
r

König von Dänemark , Friedrich V
.

Der preußiſche Geſandte

in Kopenhagen , von Borce , meldete , daß d
ie Kontrakte übergeben

und d
ie Münze im Gange ſe
i
, und vermutete , daß Dänemark fich

den Extragewinn daraus nicht entgehen laſſen werde . Z
u

einem

Einſpruch dagegen hatte e
r

kein Recht , doch ſollte e
r

ſi
ch

indirekt

u
m Siſtierung jener Münze bemühen . 1 )

Die preußiſchen Unternehmer taten alles , ſie zum Stillſtand

zu bringen , und ſchickten zu dem Zweck 250000 Rtlr . nach Kopen
hagen . 2 ) Sie erreichten ihn , wie e

s ſcheint , damit , denn d
ie Reth

wiſcher Brägung iſ
t

wohl kaum über den Januar 1762 auf däniſche
Rechnung fortgefekt worden . Natürlich ſuchten Ephraim und Ißig
auch den Abſaß der Rethwiſcher Produkte in Deutſchland mit allen

Kräften zu vereiteln , b
is

ſi
e

ſelbſt 1762 dieſe Münze pachteten .

( S
.

S
.

9
1
) .

Schon Anfang Oktober , alſo 1
4 Tage nach Beginn ihrer

Prägung , waren d
ie Zerbſt - Blönſchen Münzen in Leipzig im Um

lauf . 3 ) Sie waren nicht zu 4
1 Rtlr . , ſondern ſchlechter : wie der

Rethwiſcher Münzmeiſter Georg Anton Schröder ſpäter angab , zu

4
1 Rtir . 18 Schilling ausgebracht worden . Schröder war im Jahre

1761 Wardein in Schwerin geworden , aber noch in demſelben Jahre
von Schimmelmann nach Rethwiſch gerufen worden , w

o

e
r bis zum

Tode d
e
s

Herzogs amtierte , worauf e
r Münzmeiſter in Danzig

wurde . 4 ) Wer ſein Nachfolger in Rethwiſch war , wiſſen wir nicht .

Schröder erzählte ſpäter noch , daß d
ie Rethwiſcher Münzen

wöchentlich in vier Wagen nach Hamburg gefahren worden ſeien ,

und das preußiſche General -Direktorium erfuhr , daß wöchentlich große

1 ) Ber . Borckes , Kopenhagen , 30. Oktober . Finckenſtein a
n

Borcke ,

7
.

November 1761. R
. X
I
, 167 (Dänemark 5
8

A ) .

2 ) Atteſt Bordes 0. D
.

R
.

9
6 , 409 C
.

3 ) Ber . der Ephraim und FBig , Berlin , 12. Oktober 1761. R
. X
I
, 167 .

4 ) Schröder war in Danzig bis 1765 , ſeitdem Münzmeiſter in Warſchau

bis zum Jahre 1795. E
r

war der Sohn des hannoverſchen Münzmeiſters Johann
Anton Schröder . Ber . Schröders a

n Miniſter b . Seiniß , Warſchau , 2. März
1796. Tit . XVIII , 13 .
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Transporte dieſer Sorten von Hamburg über Braunſchweig nach

Berlin unter Adreſſe der Kaufleute Alunder und Schwarz gingen . 1)

Die braunſchweigiſche Regierung behauptete aber , davon nichts zu

wiſſen , ſie hätte mit d
e
r

Münze zu Rethwiſch nichts zu tun , geſtand
aber zu , daß ſi

e

Zerbſter Drittel aus Hamburg für eigene und

fremde Rechnung habe kommen , in Braunſchweig und Berlin davon
aber nichts habe ausgeben laſſen . 2 )

Schon a
m

7
. November 1761 wurden außer den medlen

burgiſchen , Stralſunder und Hildburghauſenſchen auch d
ie Zerbſt

Plönſchen ſchlechten Sorten verboten , da ſie 3
0

b
is

4
0
% ſchlechter

a
ls

d
ie

fächſiſchen Drittel ſeien.3 ) Der König befahl dann auf Be
treiben der Unternehmer , dieſe Gelder ohne jede perſönliche Rück

fichtnahme zu konfiszieren ; alle Mitglieder des General -Direktoriums

ſeien dafür verantwortlich ; e
in Beamter , der dabei jäumig ſe
i
,

werde mit ſofortiger Maſſation beſtraft . 4 )

E
s

kam gleich darauf zu einigen Konfiszierungen , z . B
.

in

Stettin von 12000 Rtir . in ſchwediſchem (Stralſunder ) Gelde . 5 )

Ferner wurden dem bekannten Kaufmann Goßkowsky 50000 Rtir .

Zerbſt - Plönſcher Sorten , di
e

e
r

b
e
i

d
e
r

alliierten Armee anzubringen

ſuchte , in Bielefeld angehalten und troß aller ſeiner Proteſtationen
und Unſchuldsbeteuerungen konfisziert . 6 ) Wenn Gobkowsky auch den

Iuden alle Schuld zuzuſchieben ſucht , ſo ſagt e
r

doch ausdrücklich ,

daß e
r

nach dem Verbot dieſer Münzen Order gegeben habe , ,, eine

Probe von 50000 Rtir . nach der alliierten Armee zu ſenden , o
b

ſolche daſelbſt nicht anzubringen ſtünden “ . Die Juden hätten dann
erſt e

in Durchfuhrverbot erwirkt und ſeine Münzen konfiszieren

laſſen . ) Dem mochte ſo ſein ; a
ls patriotiſcher Kaufmann " hätte

1 ) Findenſtein a
n

das Gen. -Direktorium , 17
.

November 1761. Tit . XV , 1 .

2 ) Schreiben der Regierung , Braunſchweig , 2. Januar 1762. Ebenda .

3 ) Avertiſſement . Tit . XI , 167 .

4 ) K.-D. a
n

das Gen. -Dir . , Strehlen , 6. Dezember 1761 , und Breslau ,

2
. Januar 1762. Tit . LV , 1 .

5 ) Gen. - Poſtamt a
n

das Gen. -Dir . , 27. Dezember 1761 , R
.

9
6 , 409 C
. ,

und 1
0
.

Január 1762. Tit . LV , 1. Das Geld war fü
r

einen Stettiner Kauf
mann Friſener beſtimmt .

6 ) K.-D. a
n
d . Gen. -Dir . , Strehlen , 6. Dezember 1761. Ebenda .

7 ) Geſchichte eines Batriotiſchen Staufmanns . Schriften des Ver . f . d .

Geſch . d . Stadt Berlin , Heft 7. Berlin 1873 , S
.

48–76 , 81
. – Die 50000 Rtlr .

wurden in Berlin eingeſchmolzen und ergaben :

1
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Goykowsky ſi
ch aber von ſolchem Handel m
it

verbotenem Gelde

doch wohl fernhalten müſſen .

Man erfährt dabei auch , daß d
e
r

Berliner Polizeidirektor

Kircheiſen in Berlin 12000 Rtlr . Plönſcher Münzen konfiszierte ,

d
ie

in einem Wagen mit doppeltem Boden dahin eingeſchleppt

waren.1 ) Endlich ertappte man wieder in Bielefeld einen Trans
port von 20000 Rtlr . in Zerbſter Münze a

n einen dortigen Kauf
mann von Laer , dem e

s ebenſo ging wie Gopkowsky . Darunter

waren auch 71834/2 Rtir . in mecklenburgiſchen Sorten ; gegen alle
Bitten wurden dieſe Gelder 1764 eingeſchmolzen . 2 ) Man fand b

e
i

der Einſchinelzung der Gozkowskyſchen Münzen einen Fuß von
421/2 Rtır . , :) während b

e
i

einer Probierung in Dresden ſi
ch

e
in

ſolcher von 4
2 Rtir . 1 G
r
. 2 P
f
. ergeben hatte . 4 )

Gerade als d
ie preußiſchen Unternehmer erlangt hatten , daß

ih
r

Bernburger Geld in Schleſien erlaubt wurde , fingen d
ie Hild

burghauſenſchen Sorten mit Bernburger Stempel a
n

ſi
ch auszu

breiten , und Ephraiin und Ibig forderten nun , daß d
ie Einfuhr

von neuen Bernburger Geprägen verboten würde , was auch geſchah . )

In Hildburghauſen prägte man zuerſt unter eigenem Stempel ,

aber ſeit 1761 äußerſt ſchlecht , nämlich Groſchen nach einem Fuß

von 4
1 Rtır . 7 G
r
. 8 P
f
. , dann 4
4 Rtlr . 7 G
r
. 4 Þ
f
. , dem Bei

ſpiele Sachſen -Saalfelds folgend , das ſolche Sorten ſchon 1760 zu

4
3 Ktir . 2 G
r
. 9 P
f
. und 4
4 Átlr . 5 G
r
. 3 P
f
. ausgebracht

hatte . ) Dann aber ſchien e
s

b
e
i

den fortwährenden Verboten in
Preußen und anderswo geraten , e

in

anderes Gepräge zu wählen .
Silber 3927 Mark 6 L. zu 4 L. 16 Gr . f . = 1200 ME . 9 Gr . fein ,

Kupfer 2727 8 13633/4 Pfd .;

die Mark Feinſilber zu 2
8 Rtir . , das Pfd . Kupfer zu 8 G
r
. gerechnet , ergab

3
4

055 Rtir . 11 G
r
. , wovon 1
/4 a
ls

Denunziantenanteil , 3/
4

a
n

d
ie

Staatskaſſe

fielen . Berlin , 6. Januar 1762. Tit . LV , 1 .

1 ) Patr . Kaufmann , S
.

7
3
.

2 ) Ber . des Gen. -Dir . , Berlin , 29
.

März 1764. Bitte des von Laer durch

K.-D. vom 1
1
.

April 1764 abgeſchlagen . Tit . LV , 3 .

3 ) R
.

9
6 , 409 C
.

4 ) A
.

D
.

Loc . 1334 , Vol . IV .

5 ) Ephraim und Spig a
n

Schlabrendorff , Berlin , 9
. Auguſt 1762. Aver

tiſſements vom 1
2
.

Auguſt fü
r

d
ie Kurmark , v
o
m

1
7
.

fü
r

Schleſien . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 33 a , Vol . II .

6 ) A
.

D
.

Loc . 1334 , Vol . IX .
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Als der Kaiſer den Kurfürſten von Sachſen mit der Exekution gegen
Hildburghauſen beauftragte, d

ie jener unter den damaligen Um
ſtänden natürlich nicht ausführen konnte , d

ie

den Herzog aber doch

wegen d
e
r

Zukunft beſorgt gemacht haben wird , verſprach e
r , ſeine

Münze zu ſchließen . E
r

ta
t

das auch , legte aber eine neue in

Kloſter Veilsdorf a
n

und ließ hier im Nainen ſeines Bruders unter

fremdem Stempel , beſonders Bernburgiſchem , nach „unerhört “

ſchlechtem Münzfuße Drittel und Sechſtel prägen.1 ) Dieſer Unter
nehmung h

a
t

wahrſcheinlich e
rſ
t

d
e
r

Friede e
in Ende gemacht .

Vielleicht wurde hier e
in

5
1 -Ktir . -Fuß befolgt , da d
ie Dresdener

Valvationen einen ſolchen höchſten Fuß für Bernburger Sechſtel
mit der Jahreszahl 1758 a

ls

der a
m ſpäteſten , ſicher nicht vor 1761

erſchienenen Münzen erwähnen.2 )

Auf Betreiben d
e
r

preußiſchen Unternehmer , d
ie

erfahren

hatten , daß auch Schwarzburg -Sondershauſen ſchlechtes Geld ſchlagen

wollte , ſchrieb man preußiſcherſeits dem Fürſten , er möchte e
s lieber

unterlaſſen , da der König das nicht gleichgültig anſehen würde .

Der Fürſt verteidigte ſi
ch aber damit , daß e
r nur dem Mangel a
n

Scheidemünzen abhelfen wollte und dieſe beſſer a
ls

d
ie

meiſten um
laufenden prägen laſſen werde . 3 ) Wenn überhaupt , ſo hat er doch

nicht viel ſchlechtes Geld hergeſtellt , weil Klagen darüber nicht
einliefen .

1 ) Promemoria ohne Unterſchrift , Leipzig , 8. Dezember 1762. R
.

9
6 , 409 D
.

2 ) A
.

D
.

Loc . 1334 , Vol . IX . S. auch Tabelle IV , c .

3 ) Miniſter Graf Finckenſtein a
n den Fürſten , 10. November 1761. Ant

wort : Sondershauſen , 24. November 1761. R
. X
I
, 167 .

Acta Borussica . Münzweſen II ) . 7
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Grftes Kapitel .

Der Verkehrswert der Kriegsmünzen preußiſchen Gepräges .

Wenn man von der Wirkung d
e
s

Kriegsgeldes oder gering

haltiger Münzen überhaupt auf Handel , Verkehr und Volkswirtſchaft
ſpricht , ſo verſteht man darunter beſonders ihren Einfluß auf d

ie

Steigerung d
e
r

Warenpreiſe und d
e
s

Wechſelkurſes . E
s

iſ
t

nun

unſere Aufgabe nicht , eine Geſchichte d
e
r

Preiſe zu geben , und wir
fönnen uns auch nicht auf d

ie

ſehr intereſſante und ſchwierige Unter
ſuchung einlaſſen , wieviel b

e
i

der Preisſteigerung auf d
ie Münz

verſchlechterung und wieviel auf andere Umſtände , wie d
ie gewaltig

zunehmende Ariegsnachfrage und das mit ih
r

nicht gleichen Schritt

haltende Angebot , fam . 1 ) Wir müſſen uns darauf beſchränken ,
erſtens das Material zur Beantwortung dieſer Fragen inſoweit her
beizuſchaffen , al

s

e
s d
ie Münzverſchlechterung betraf , was in den

vorigen Kapiteln geſchehen iſ
t ; zweitens zu erörtern , w
ie

ſich
Regierung und Bevölkerung dabei verhielten .

So ſehr wir d
ie Lückenhaftigkeit der Nachrichten über d
ie

Münzprägungen zu beklagen hatten , ſo vollſtändig ſind d
ie umfang

reichen Akten d
e
r

inneren Verwaltung über d
ie Wirkungen d
e
s

Kriegsgeldes erhalten .

König Friedrich hat während des ganzen Krieges , ſolange e
s

nur möglich war , ſeinem Lande das gute Geld zu bewahren geſucht .

Schon b
e
i

Beginn des Krieges ſorgte e
r dafür . Die Feldkriegs

kaſſe gab d
ie Friedrichsdor mit 1
/2 b
is

1
/3

% Aufgeld oder gar pari
aus . Als das d

ie Ephraim hörten , wollten ſi
e

1 % geben , wenn

ſi
e

d
ie Friedrichsdor erhielten , womit ſi
e

d
ie

zum Silberkauf nötigen

engliſchen und holländiſchen Wechſel zu bezahlen vorhatten . 2 ) Raum

1 ) über d
ie Steigerung d
e
r

Warenpreiſe f . Koſer , Finanzen , S
.

373 , 374 .

2 ) Im . -Ber . Bordes , Torgau , 1. März 1757. R
.

9
6 , 425 P
.



102 Zweites Buch . Erſtes Kapitel .

hörte d
e
r

König davon , ſo erkundigte e
r

ſich nach dieſem Agio und

vernahm , daß e
s ihm gar nicht berechnet worden war . Er unter

ſagte d
e
m

Kommiſſariat dieſen Handel , und befahl , di
e

Friedrichsdor

nur a
n preußiſche Lieferanten zu bezahlen , während in Sachſen

alles nur „mit geringer Silber- und Scheidemünze “ bezahlt werden
müſſe . 1 )

Das begehrte Goldgeld , das d
e
r

König in ſeinem Schaß a
n

geſammelt hatte , mußte b
e
i

d
e
r

Mobilmachung und im Laufe d
e
s

Krieges in den Verkehr fließen . Um zu verhindern , daß e
s ſogleich

ausgeführt würde , ſuchte Friedrich d
ie Nachfrage nach Gold im

Lande zu ſteigern . E
r

befahl e
in Edikt zu erlaſſen , demzufolge d
ie

Zölle und Lehnpferdegelder ganz , d
ie Domänenpachten , Poſt- ,

Akziſe- , Chargen- und Stempelabgaben zum Teil mit Friedrichsdor

bezahlt werden ſollten . ) Daraufhin feßte das General -Direktorium
feſt , daß d

ie Lehnpferdegelder und Domänenpachten nicht d
ie

Pachten der einzelnen Bauern – ganz , d
ie Zölle , Chargen- und

Stempelgelder , wenn d
e
r

Betrag 5 Rtır . und mehr , di
e

Poſt- und

Akziſeeinfünfte , wenn er 10 Rtlr . und mehr betrug , mit Friedrichs
dor zu entrichten wären . ” )

Auf Vierecks Rat ſprach man nicht von d
e
r

zu verhindernden

Ausfuhr , ſondern nur von der zu befördernden Zirkulation der

Friedrichsdor . 4 ) Wenn man auf ſeinen Kat von andern Sorten
nichts erwähnt hatte , weil er ſonſt unzählige Klagen erwartete , ſo
liefen doch gleich eine ganz ungeheuere Menge von Gegenvor

ſtellungen e
in , d
ie

das General -Direktorium zunächſt abwies , da es

nicht befugt ſe
i
, das Edikt zu ändern . " )

Auch Schlabrendorff war gegen d
a
s

Editt geweſen und hatte

den König ſowie Regow dringend gebeten , davon abzuſehen und

1 ) L.-O. an das Feld - Striegs -Kommiſſariat , Dresden , 11. März 1757. Ebenda .

2 ) Nr . 10 .

3 ) Edikt vom 21. Auguſt 1756. Mylius N
.

C
. II , S. 159 .

4 ) Viereds Bemerkungen vom 5
. September 1756 , ebenda ; das Edikt

wurde auf den 21. Auguſt zurückdatiert .

5 ) 1756 fandten Gegenvorſtellungen : Mindenſche , Stönigsberger , Pommer

îche , Neumärkiſche , Halberſtädtiſche Sammer ; Berliner , Kolberger , Frankfurter
Kaufmannſchaften ; Stettiner Kommerzkolleg ; Hinterpommerſche Stände ; Kreis
Friedeberg , Streis Schievelbein , Hohenſteinſche Ritterſchaft . – S. auch 4. M.
Halberſtädt . Stammer I , 156 .
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das einzig erfolgreiche Mittel anzuwenden , nämlich den Friedrichsdor
auf 5 Rtlr . 6 Gr . zu feßen , da er ſchon 5 Rtir. 4 Gr . gelte .
Der König aber meinte , es ſe

i

damit zu viel gewagt , er fürchtete

wohl für das Silbergeld . 1 ) Dennoch hatte Schlabrendorff recht , er

war e
s , der 7 Jahre ſpäter den hier gemachten Vorſchlag durchſeßte .

Die meiſten der einlaufenden Klagen betonten , daß viel zu

wenig Friedrichsdor vorhanden ſeien und man fü
r

einen 5 b
is
6 %

Aufgeld geben müſſe . Sudann wurde geltend gemacht , daß viele
Adlige keine 5 Rtlr . , ja nicht einmal 21/2 Rtlr . an Lehnpferdegeld

zahlten , worauf fü
r

dieſe Fälle d
ie Zahlung mit Silbergeld e
r

laubt wurde . 2 )

Eine größere Ausnahme erfuhr das dikt zuerſt im Minden

îchen . Da das Hauptlandesprodukt , d
ie Leinwand , nicht über d
ie

Weſer durfte , ſo war e
s ſehr ſchwer , Friedrichsdor zu erhalten , man

mußte ſi
e

ſich wie eine Ware , di
e

nicht im Lande hergeſtellt wurde ,

mit ſchweren Koſten kommen laſſen . Deshalb wurde erlaubt , daß
vorläufig alle Mindenſchen Abgaben mit Sechſteln und Zwölfteln

bezahlt würden . Im Jahre 1757 mußte dasſelbe für d
ie pommer

ſchen und Magdeburgiſchen Pferdegelder zugeſtanden werden , und

1758 wurden , da di
e

Friedrichsdor durch das Kriegsgeld verdrängt

waren , weitere Ausnahmen nötig . ) Überhaupt war e
s damals

nicht mehr möglich , das Edikt ſtreng durchzuführen ; der kurmärkiſchen
Rammer wurde mitgeteilt , ſie brauche darauf nicht mehr ſo genau

zu halten . Aufgehoben wurde e
s aber nicht . Als im Jahre 1759

d
ie

Mittelfriedrichsdor erſchienen , ſollte d
ie Zahlung mit ſolchen

geſchehen .

1

1 ) 3m . -Ber . Schlabrendorffs , Breslau , 24. Auguſt ; A.-C. a
n ihn vom

27. Auguſt 1756. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , IV und Nr . 11 .

2 ) Übrigens erforderte der Krieg auch große Mengen von Silbergeld , über

deſſen Mangel Möppen wiederholt klagte , was der König aber nicht recht glauben

wollte , da ja neulich noch behauptet ſe
i
, e
s

laufe nur Silbergeld um und d
ie

Friedrichsdor gewönnen Aufgeld . Möppen müſſe nur d
ie

Groſchen und Sechſer

mitnehmen , d
ie

e
r , der König , gern los werde , und ſich mit dem General

Direktorium darüber in Verbindung ſeßen . S.-D. an töppen , Dresden , 15. und
23. Dezember 1756. Treſorakten R

.

163 , I , 75 .

3 ) Reſolution für d . Mindenſche Kammer vom 2
1
.

Dezember 1756. Tit .

XVI , 1
7
. – Die Waſſerzölle und Atziſe im Magdeburgiſchen ſollten gar nicht ,

in Berlin nur zur Sälfte mit Friedrichsdor gezahlt werden .
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An dieſe Verhandlungen knüpften ſich andere ſehr wichtige

über d
ie Auseinanderſeßung zwiſchen Gläubigern und Schuldnern ,

wie ſi
e

b
e
i

jeder Münzveränderung nötig werden , zunächſt wegen

der auf Goldzahlung lautenden Obligationen . Die pommerſche

Regierung gab a
n , „ daß d
ie Goldmünzen wegen des bequemen

Transports und d
a

ſi
e nur halbes Porto zahlen , einen großen Vor

zug haben “ . 1 ) S
o

richtig das a
n

ſich iſ
t , ſo iſt uns doch bekannt ,

daß das Agio auf Friedrichsdor in erſter Linie durch d
ie

zu

niedrige Bewertung des Goldes hervorgerufen worden iſ
t
. Gleich

wohl hielt d
ie Regierung fü
r

Recht , daß d
e
r

Schuldner d
ie Sorte

ſchaffe , in der e
r

bezahlt worden wäre , oder das Agio . nach dem

Kurſe der nächſten Handelsſtadt dazulege . Die Raufleute müßten ,

werde e
in

Wechſel auf ſie traſſiert , di
e

verſchriebenen Sorten zahlen ,

e
s foſte was e
s wolle .

Indeſſen konnten doch Fälle vorkommen , d
ie

eine Ausnahme

von den Geſeßen angezeigt erſcheinen ließen . Nach Ausſage d
e
r

pommerſchen Landſtände liefen beſonders Groſchen und Sechſer u
m
.

Nun war e
s möglich , daß der Landmann mit einem Kaufmann

einen Getreideverkaufskontrakt auf Scheidemünze ſchloß , weil e
r

dieſe zur Lohnzahlung brauchte und e
r

dabei dieſelben Sorten e
in

nehmen und ausgeben konnte , ohne Agio zu bezahlen . Das war
ungeſeßlich , weil nach dem Wechſeledift keine Kontrakte auf Scheide
münze abgeſchloſſen werden durften . Das Juſtizminiſterium war

daher zwar damit einverſtanden , daß d
e
r

Gläubiger das Agio nach

dem Kurs der nächſten Handelsſtadt oder d
ie

verſchriebenen Sorten

zahlte , verwies d
ie Regierung wegen der Kontrakte auf Scheide

münzen aber auf den Immediatweg.2 ) Ob dieſer betreten wurde ,

iſ
t ungewiß .

Die Dinge ließen ſich ſolange ganz erträglich a
n , a
ls

d
e
r

Graumanſche Fuß eingehalten wurde . Als dieſer aber ſeit Ende
1758 ganz allgemein aufgegeben wurde , entſtanden große Verlegen

heiten . Am 20. März 1759 meldete das mittelmärkiſche Pupillen

1 ) S
.

auch S
.

5
2 , Note 3 .

2 ) Regierungsbericht , Stettin , 5. November 1756. Tit . XVI , 12
.

— Reſfript

des Juſtizminiſteriums , Berlin , 8. Januar 1757. Grauman wurde auch befragt ,

ſagte in einem Gutachten vom 4
.

Dezember 1756 aber gar nichts zur Sache .

Tit . XVI , 12 .
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kollegium , daß dem Kaſpar Ernſt Friedrich v . Bredow auf Senske

fa
ſt

ſämtliche Gläubiger ſeines Schüßlings (Curandi ) wegen des
täglich ſteigenden Agios d

ie Kapitalien gekündigt hätten . Ähnliche

Vorfälle ereigneten ſich in Menge . Deswegen bat das altmärkiſche

Kreis -Direktorium um Abhilfe . konnte dieſe auch nicht gewährt

werden , weil das General -Direktorium während des Königs Ab
weſenheit darüber nichts beſtimmen wollte , ſo ſind jene Angaben

d
e
s

Kreis -Direktoriums doch ſehr bezeichnend fü
r

d
ie damalige

Sachlage . )

Die alten guten , im Reſkript vom 12. Januar 1751 genannten

Sorten : Dukaten , Friedrichsdor , Louisdor und Zweidrittel waren

verſchwunden , fü
r

Piſtolen mußte d
e
r

Schuldner ſchon 1
0 b
is

1
5
%

Agio zahlen . Um dieſes zu gewinnen , kündigten alſo manche
Gläubiger ihre Kapitalien oder ließen ſi

e

in Silbergeld umſchreiben .

Davon , ſo klagte man , hätten d
ie Gutsbeſißer den größten Schaden ,

könnten kaum fümmerlich leben und ihren im Kriegsdienſte ſtehen

d
e
n

Söhnen kein Geld ſchicken . Der Getreidepreis ſe
i

wegen d
e
r

verbotenen Ausfuhr ſchlecht , und d
ie

Gerichte hielten ſich a
n

d
ie

Beſcheinigungen d
e
r

Parteien , d
ie

dieſe ſich von Bankiers und Kauf

leuten über das Agio ausſtellen ließen . Das Direktorium bat des

halb um Fixierung des Agios .

Ganz richtig war dieſe Auffaſſung wohl nicht . Die Getreide
preiſe mochten damals durch d

ie

verbotene Ausfuhr etwas gefallen

ſein , das wurde aber doch wohl bald durch d
ie

ſtark vermehrten

Zufuhren zum þeere paralyſiert . Und jene Atteſte d
e
r

Kaufleute

über das Agio werden in den meiſten Fällen richtig geweſen ſein ,

denn in den Städten gab e
s ebenſo Gläubiger und Schuldner wie

auf dem Lande .

Über d
ie Verhältniſſe in den Städten kam e
s

auch bald zu

eingehenden Verhandlungen , di
e

durch einen beſonderen Fall hervors
gerufen wurden . Die Fabrikanten Wegely und Söhne waren den

Kaufleuten Gregory und Caquot 10000 Rtir . in Friedrichsdor
ſchuldig und bezahlten mit Mittelfriedrichsdor , was dieſe ſich nicht
gefallen laſſen wollten . ) Das Staatsminiſterium fand ſich nun

1 ) Nr . 27 und Reſkript des General - Direktoriums , Berlin , 3. April 1759 ,

R
.

9
2 , Grauman 3 .

2 ) Meldung von Präſident , Bürgermeiſter und Rat von Berlin , 22
.

März
1759. R

.

9
2 , Grauman 3
. Daher auch das Folgende .
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doch bewogen , wegen dieſes und vieler andern Prozeſſe über d
ie

Bezahlung mit den neuen Gold- und Silbermünzen dem König
Vorſchläge zu unterbreiten , befahl aber zunächſt Grauman , mit den
angeſehenſten Kaufleuten und Ephraim das Agio der alten gegen

d
ie Mittelfriedrichsdor und d
e
r

Gold- gegen d
ie Silbermünzen in

Überlegung zu nehmen . 1 )

Zunächſt iſ
t

Graumans Urteil über den Streit zwiſchen
Wegely und Gregory bemerkenswert und jedenfalls richtig . E

r

gab

Wegely unrecht , weil er , da er a
m Verfalltage keine Mittelfried

richsdor bekommen konnte , d
ie

3 Reſpekttage hatte ablaufen laſſen ,

in denen e
r

ſi
ch Mittelfriedrichsdor verſchaffte und m
it

dieſen zahlte ,

wodurch e
r 2
0 % gewann und Gregory ebenſoviel verlor . Da8

tue a
n großen Pläßen kein rechtſchaffener Kaufmann . 2 )

Was nun d
ie allgemeinen Gutachten Graumans und der

Kaufleute angeht , 3 ) ſo ſagen dieſelben etwas ganz anderes aus , al
s

man vielleicht erwarten dürfte . Sollten ſi
e mit ihrer wahren

Meinung hinter dem Berge gehalten haben , wenn ſi
e behaupteten ,

daß Geld keine Ware ſe
i
, ſondern e
in Ding , dem der König den

Wert gebe ? Sie ſtanden damit auf demſelben nationalökonomiſchen
Standpunkte wie jener Ruſſe Baſſoſchkow e

in

halbes Jahrhundert

früher . 4 ) Dder führte der Patriotismus d
ie Feder , a
ls

ſi
e

das

ſchrieben und meinten , der König werde ſeine Gründe haben , den

Gehalt zu verringern ? Wir können das nicht entſcheiden . Gewiß

iſ
t

nur , daß damals , alſo im April 1759 , außer zwiſchen alten und

Mittelfriedrichsdor d
e
r

Unterſchied im Kurſe zwiſchen altem und

neuen Gelde noch kein ſehr großer war . Die Raufleute behaupteten ,

d
ie

alten Friedrichsdor hätten vor 6 Monaten ebenſoviel in Silber
geld gegolten wie nun d

ie Mittelfriedrichsdor . Ferner : man fönne

heute fü
r

1000 Rtir . in neuen Silbermünzen ebenſoviel mobile und
immobile Güter wie vor 6 Monaten kaufen ; Getreide und andere

Waren ſeien nicht im geringſten im Breiſe geſtiegen . Dieſe Wahr

1 ) Verfügung des Staatsminiſteriums a
n Grauman , Berlin , 9. April 1759 .

3 ) Gutachten Graumans o . D
.

3 ) Gutachten der Staufleute Martin Schulz , Reitmeyer u . Co. , Leveaux u .

Shuiüay , Wylich u . Co. , Joh . Georg Wegely u . Sohn , Ephraim u . 6
.
, vom

12. April 1759 .

4 ) S
.

Band I , S. 95 .
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nehmungen werden es mit geweſen ſein , d
ie

zu der Behauptung

führten , daß der Staat dem Gelde den Wert gebe .

Die Kaufleute folgerten weiter , daß der Gläubiger nicht ver
liere , d

a

e
r jährlich fü
r

Mittelfriedrichsdor wie für neue 5 % Zinſen

erhalte ; ih
r

Gehalt gehe ihn alſo nichts a
n
. Wie aber erklärten

ſi
e dann d
ie von ihnen zugegebene Tatſache , daß alle ausländiſchen

Produkte durch Steigen des Wechſelkurſes teurer geworden waren ?

Sie ſagten , das liege gar nicht a
m Gelde . Denn wenn der preußi

ſc
h
e

Handel nicht ſo gefährdet wäre , würde d
e
r

Wechſelkurs n
ie

ſo

hoch geſtiegen ſein ; wenn Friede würde und man nur 3 b
is
4 Monate

mit Münzen pauſiere , werde der Wechſelkurs mit den neuen Münzen

ſo ſtehen , wie vor einiger Zeit mit den alten .
Zum Schluß wird bemerkt , daß eine geſeßliche Reduktion des

Nennwertes d
ie

übelſte Wirkung auf d
ie Fremden haben würde , di
e

d
ie neuen Münzen weit über ihrem Edelmetallwert annehmen . Und

d
a d
ie Mittelfriedrichsdor d
ie Jahreszahlen der alten trügen , ſo

deute dieſes doch darauf h
in , daß d
e
r

König ihnen denſelben Kurs

w
ie

den alten habe geben wollen ; in Schleſien ſe
i

das ausdrücklich

befohlen und d
ie

Maſſen handelten danach . Wenn man von früherem
Agio ſpreche , ſo denke man dabei meiſt a

n

einen Vergleich von

preußiſchem Gelde mit fremdem . Dafür , daß , wie Gregory wollte ,

das Agio auf d
ie Hälfte der Differenz im Edelmetallgehalt geſekt

würde , war d
ie Mehrzahl nicht , ſie wünſchte nur , daß der Schuldner

dem Gläubiger etwas vergüten mußte , wenn e
r von der Bezahlung

m
it

dem Kriegsgelde Gewinn habe .

Grauman ſchloß fich dem Gutachten der Mehrheit a
n
: Ge

brauch und Aurs des Geldes im Lande hänge von der Widfür des

Landebherren a
b
. Da alles damit bezahlt werden könne , dürfe ſich

niemand darüber beklagen . Zwiſchen dem alten und neuen Gelde

ſe
i

e
in Agio unſtatthaft . Nur zwiſchen Mittelfriedrichsdor und

neuem Nurant erlaube der König e
s , d
a Akziſezahlungen über

5 Rtir . in Friedrichsdor geſchehen müßten , wodurch dieſe mehr g
e

ſucht würden . E
r

machte dann einige Vorſchläge über d
ie Höhe

dieſes Agio , wollte etwas Beſtimmtes aber auch nicht angeben . )

1 ) Gutachten Graumans vom 25. April 1759 . Es iſ
t

noch ein Sut

achten des Joh . Georg Eimbđe , Gojkowsky und Stredfuß vorhanden , das von
dem der Mehrzahl aber kaum abweicht .
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Sehr wahrſcheinlich iſ
t

darauf über das Agio keine B
e

ſtimmung erlaſſen worden . Ein Hauptfehler jener Gutachten liegt
darin , daß ſi

e den inländiſchen Kurs ganz iſolieren und eine
Wirkung des ausländiſchen auf ihn faſt unbeachtet laſſen . Man

kann zugeben , daß b
e
i

den damaligen ſchwierigen Transport- und
Verkehrsverhältniſſen ſich e

in

ſolcher Einfluß viel langſamer geltend

machte a
ls

hente . Man muß auch zugeben , daß d
e
r

Krieg a
n

und

für ſich den Handel erſchwerte , unſicher machte und den Aurs drückte .

Unmöglich aber wird man glauben , daß eine Steigerung des Kurſes

fremden Geldes gegen preußiſches von 146 in den Jahren 1755

b
is

1758 a
u
f

173 a
m

1
. Mai 1759 lediglich dieſen Urſachen bei

zumeſſen iſ
t
. Denn erſtens führte nicht nur Preußen Arieg , ſondern

faſt ganz Europa , und zweitens fi
e
l

d
e
r

Kurs nicht mit dem Frieden ,

ſondern erſt dann auf ſeine alte Höhe zurück , al
s

der Graumanſche

Münzfuß wiederhergeſtellt war . Den Kulminationspunkt erreichte
der Wechſelkurs Ende 1762 mit 231 , ſtand aber trop des Friedens

Ende Oktober 1763 noch auf 230 und fiel erſt nach d
e
r

Münz
reform von 1764 auf ſeine alte Höhe zurück . " )
Der Miniſter v . Schlabrendorff erkannte den Hauptfehler im

Gutachten der Kaufleute wohl ; 2 ) er wollte dagegen , daß das Agio

des alten Nurantgeldes gegen alle Kriegsmünzen feſtgeſtellt würde .

Dann müſſe man alle auf Breslau gezogenen Wechſel a
u
f

Breußiſch

Kurant ſtellen und damit den hohen Kurs auf den Stand von

Oktober 1758 herunterbringen . Daß ſehr wenig davon erhältlich

ſe
i
, ſpreche nicht dagegen , denn in Leipzig und andern Orten ſe
i

Wechſelgeld d
e
r

Louisblanc , den man faſt n
ie

zu ſehen bekomme . :)

Dieſe Anſicht des ſchleſiſchen Provinzialminiſters war ganz

richtig : man hätte d
a
s

alte Rurant wohl a
ls

eine ideale Handels
münze gelten laſſen können . Allerdings das Aufgeld derſelben gegen

d
ie

ſchlechter werdenden Kriegsmünzen geſeklich zu fixieren , hätten

1 ) S
.
d . Wechſelkurstabelle N
r
. VII .

2 ) Daß man mit neuen Friedrichsdor ebenſoviel wie mit alten ausrichtete ,

dieſe Behauptung ſe
i

ſehr falſch und wider alle Kaufmannsnotice , denn e
s

auf

d
ie Waren einen großen Unterſchied macht , wenn der Wechſel auf 140 , 142 und

156 ſtehet “ . A
. B
.

M
.

R
. IV , 37 b .

3 ) Verfügung a
n

d
ie Breslauer Kaufmannſchaft vom 1
0
.

April 1759 .

A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . IV .
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d
ie Zeitumſtände wohl kaum zugelaſſen : den wirklichen Verkehrswert

desſelben gelten zu laſſen , lag auch gar nicht im Intereſſe des

Staates , der natürlich immer wünſchte , den Kurs der von ihm g
e

prägten Münzen ſo hoch wie möglich zu halten .

Eine Verordnung über d
ie Schuldenzahlung wurde aber , je

mehr Preußen von dem Kriegsgelde , beſonders den ſächſiſchen

Dritteln überflutet wurde , doch nötig . Wann iſ
t

nicht gewiß , aber

wohl 1759 oder 1760 wurde vom Staatsrat , General - Direktorium

und Departement d
e
r

auswärtigen Affairen feſtgeſeßt , daß kein
Gläubiger angehalten werden dürfe , ſächſiſche Drittel , auch nicht

m
it Agio , anzunehmen . Vielmehr war , wenn das Kapital in alten

Friedrichsdor beſtand , mit neuen ; wenn in Silber , mit branden
burgiſchen Dritteln zu zahlen , und zwar unter Beifügung eines

Reverſes und Beſtellung genügender Sicherheit wegen des fünftig

feſtzuſeßenden Agios d . h . b
e
i

zukünftiger Tarifierung d
e
s

Krieg &geldes gegen vollhaltiges.1 )

Aber auch über neuere Verpflichtungen kamen Zweifel vor , be

ſonders ſeit d
ie

ſächſiſchen Drittel d
ie faſt beſte habhafte Münze g
e

worden waren . Man beſtiminte , da alles damit angefüllt war und

d
ie Edikte vom 1
4
.

Juli 1750 und 27. März 1752 unmöglich Ver
bindlichkeit haben konnten , daß e

in Kauf oder Wechſel in ſächſiſchen

Dritteln gültig ſe
i
. Wenn keine Sorte ausgemacht wäre , ſollte

möglichſt eine gütige Verſtändigung zwiſchen den Parteien ange

ſtrebt werden . )

Unter vielen Entſcheiden intereſſiert der folgende . Ein Ver
fäufer liegender Gründe wollte d

ie Hälfte der Kaufſumme in ſächſia

ſchen , di
e

andere in preußiſchen Dritteln annehmen , wogegen der

Käufer nur ſächſiſche zahlen wollte , indem e
r

ſich auf d
ie Forderung

d
e
s

Kontrakts : „ unverrufener gangbarer Münze “ und „ cuius valoris

monetae “ bezog . In ſeinem Entſcheid gab das Juſtizminiſterium
aber dem Käufer Unrecht , denn ſeine Beſchwerde ſe

i

ſo ungerecht

1 ) Gutachten des Großfanzlers Fariges , Berlin , den 23. September 1761 ,

Gutachten des Etatsminiſteriums vom 19. Dezember 1761. Zuſtimmung des

General - Direktoriums vom 31. Dezember 1761. Tit . XVI , 12. Zirkular vom

1
2
.

Januar 1761. Mylius N
.

C
. III , S. 119 .

2 ) Reſtript a
n

d
ie

Breslauſche Oberamtsregierung , Berlin , 5. Auguſt 1761 .

Mylius N
.

C
. III , S. 57 .
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wie irgend möglich , weil jene Formel fich nicht auf „ tempus solu
tionis “, ſondern „ contractus “ beziehe , und nicht im Detailhandel
gangbare Münze gemeint ſe

i
, ſondern ſolche des Immobilienhandels ,

,welche b
e
i

allen nur möglichen Münzveränderungen ſich in alle Wege

verintereſſiereu , fü
r

uſuell und gangbar anzuſehen “ . Die fächſiſchen
Drittel ſeien aber von calamitas temporis hervorgebracht und nur
aus Gnade würden ſi

e von den Staatskaſſen angenommen . Wenn

Verkäufer ſich mit der Hälfte in preußiſchen Dritteln begnügen

wolle , ſo ſe
i

das ſehr billig . “ )

Endlich wurde beſtimmt , daß a
ls

Zinſen keine beſſeren Sorten

a
ls

ſächſiſche Drittel gefordert werden dürften , wofern nicht beide
Parteien etwas anderes ausmachten . Unterſchiede zwiſchen Mobilien
und Immobilien , zwiſchen mehr und weniger Geſchädigten ſollten

während des Krieges dabei nicht gemacht werden . 2 )

Mußte man ſich derart mit dem Kriegsgelde , ſo gut es eben
ging , abzufinden ſuchen , ſo taten d

ie Behörden doch alles , d
ie Be

völkerung gegen d
ie Beraubung durch d
ie Münzunternehmer zu

ſchüßen . Dieſen ſtanden nämlich , um das nötige Münzmaterial zu

bekommen , drei Quellen zu Gebote : erſtens d
e
r

Bezug von Baga

ment und Rohedelmetall von auswärts , zweitens d
ie Umwechſelung

guter fremder Münzen , drittens d
ie guter einheimiſcher mit dem

ſchlechten Ariegsgelde .

über ihren Bezug fremden Goldes und Silbers wiſſen w
ir

äußerſt wenig . So viel ſteht aber feſt , daß ſi
e dafür u
m

ſo mehr

zahlen mußten , je ſchlechter d
ie Münzen wurden , mit denen ſi
e

d
ie

hamburgiſchen und holländiſchen Wechſel bezahlten . Wir haben ſi
e

genug darüber klagen gehört . Sie beſtanden darum in den legten

Ariegsjahren ſo hartnäckig darauf , preußiſche Goldmünzen einwechſeln

zu dürfen , d
ie ja immer , ausgenommen d
ie

neuen Auguſtdor , ver
hältnismäßig beſſer waren a

ls

d
ie

ſächſiſchen Drittel und andere

Silberſorten , und fü
r

d
ie

ſi
e

d
ie

Wechſel alſo billiger bekamen . 3 )

1 ) Reſolution für d
ie

Oſtfrieſiſche Regierung , 25. Juni 1762. Mylius

N
.

C
. III , S. 147 .

2 ) Reſkript an di
e

Breslauſche Oberamtsregierung , Berlin , 17. Oktbr . 1762 ;

ging a
n

alle Regierungen und Kammern zur Nachachtung . Tit . XVI , 12 .

3 ) 1762 ſtanden gegen 100 brandenburgiſche Drittel d
ie Mittelfriedrichsdor

auf 165 , die Mittelauguftdor auf 163 bis 164 , die neuen Auguftdor auf 95 bis 78 ,
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Die zweite Quelle floß beſonders in Polen und deſſen öſtlichen
Hinterländern , d

ie

ſi
e

d
ie Hauptſtüße ihres Münzweſens nannten

und woher ſi
e b
is

1761 für 5
0

Millionen Rtir . Gold gezogen
haben wollten . )̂ Dem mochte ſo ſein , dennoch ſcheint e

s nach allem ,

was wir hören werden , daß das öeimatsland eine mindeſtens ebenſo

reichfließende Quelle war , was d
ie Unternehmer öffentlich natürlich

nicht eingeſtehen durften .

Obgleich nämlich Friedrich ohne Unterlaß und ſo lange e
s

n
u
r

möglich war , darauf drang , daß ſeine eigenen Länder von dem

ſchlechten Gelde verſchont blieben , machte ſich d
ie Sache in der Tat

doch ſo , daß d
ie Juden fortwährend auch in Preußen d
ie gerade

umlaufenden Sorten mit den ſchlechteren neuen aufkauften und in

dieſe ummünzten . Dann wurde der Münzfuß verringert und d
ie

eben ausgegebenen neuen Sorten wurden mit noch ſchlechteren ein
geſammelt ; ſo ging e

s weiter b
is

zum Ende des Krieges . Unders

wäre e
s

ihnen auch gar nicht möglich geweſen , jährlich 6 b
is

1
0

Millionen Schlagſchaß abzuführen .

Dieſe Umwechſelung war zwar gegen alle Geſeke , mußte aber ,

d
a d
e
r

König den Schlagſchaß nicht entbehren konnte , zugegeben
werden . Das erſte Erfordernis dazu war , daß d

ie Poſt- und
Frachtpakete der Münzunternehmer von Akziſe , Boſt und Zoll nicht
eröffnet wurden , denn ſonſt hätten d

ie Beamten bemerkt , daß d
ie

Juden zum Einſchmelzen gute Sorten ſammelten und ihrer Pflicht

gemäß dagegen mit Strafen einſchreiten müſſen . Schon d
ie früheren

Kontrakte hatten den Juden dieſes Zugeſtändnis gemacht , ausdrück

lic
h

wiederholt wurde e
s in dem abgeänderten Generalkontrakt vom

2
. April 1756.2 ) Danach blieben ihre Geldpakete uneröffnet und

brauchten nur Gewichts- , nicht Wertporto zu zahlen ; d
ie Poſt nahm

ſi
e m
it

einem vom Münzdirektorium unterſchriebenen und numer
ierten Atteſt a

n , das von dem Grenzzollamte dem General v . Rekow

zugeſchickt wurde . Sodann war den Gumperts ſchon a
m

1
1
.

Februar

d
ie

fächſiſchen Drittel 145 , di
e

ſächſiſchen Groſchen auf 9
7 bis 92. Nach Berliner

Murszetteln . A
.

St. Tit . X
I
, Polizei , Generalia , Münzweſen Nr . 8. Der

Stand der ſächſiſchen Drittel iſ
t wir hiernach nicht erklärlich , da ſie ſchlechter al
s

preußiſche waren .

1 ) S
.

S
.

5
4
.

3 ) Nr . 7 , Poſten 3 bis 5 .
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1756 erlaubt worden , d
ie nachgemünzten ſächſiſchen Tympfe durch

zuführen . )

Hieran knüpften ſi
ch nun Weiterungen , d
ie

durch den ganzen

Krieg fortliefen . Als d
ie Poſt in Stettin Anfang 1757 einige

Fäſſer öffnete , fand ſi
e , daß darin nicht nur d
ie zur Durchfuhr e
r

laubten ſächſiſchen Tympfe und Szoſtake , ſondern auch große Maſſen
preußiſcher Szuſtake und Sechspfennigſtücke ſich befanden , jene offen

bar das uns bekannte Produkt der Cleviſchen und vielleicht auch
Magdeburgiſchen und Berliner Münzſtätte . 2 ) Als d

e
r

Generalpoſt

meiſter ſich darüber b
e
i

Rekow beſchwerte , antwortete dieſer nur ,

e
r

halte darauf , daß d
e
r

Kontrakt richtig befolgt werde und b
a
t

Gotter , di
e

Juden vielmehr zu ſchüßen , d
ie

man neulich wegen der

nüßlichen Ausprägung der Aurichſchen 4 -Schillingſiücke zur Verant
wortung gezogen hätte . 3 )

Bald darauf ſandte Eichel ſeine Meinungsäußerung über jene

Cleviſchen Münzen , in der er andeutete , daß e
r

e
s geweſen ſe
i
, der

größeres Unheil verhütet hätte . 4 ) Mit dieſem größeren Unheil iſt

ſehr wahrſcheinlich e
in Plan d
e
r

Unternehmer vom 9
. Januar 1757

gemeint , 5 ) in dem ſi
e vorſchlugen , außer d
e
r

im Generalkontrakt
beſtimmten Summe noch 80000 feine Mark in 1100000 Rtir .

6 - Kreuzer oder 6
-

und 3 -Mariengroſchenſtücke nach Cleviſchem

1
8 - Talerfuß zu verwandeln . Damit d
ie guten Münzen erhalten

blieben , wollten ſi
e

dieſe neuen Sorten a
n Köppen gegen Kurant

geld zur Verpflegung der Armee abliefern .

Die darin ſteckende Sophiſterei war e
s nun wohl , auf d
ie

Eichel , der kleine Daniel , wie e
r

ſich nennt , den König aufmerkſam

machte . Denn wenn d
ie Kriegskaſſen ſich mit dieſen Münzen füllten ,

ſo breiteten dieſe ſich doch früher oder ſpäter durch d
ie Armeen im

Lande aus und verdrängten d
ie guten . Und was hätten d
ie Unter

nehmer mit den guten eingewechſelten Sorten gemacht ? Sie hätten

ſi
e wohl zum Teil zur Abführung des Schlagſchaßes benußt , b
e

1 ) Reßow a
n

das General - Direktorium , Juni 1756. Tit . XVII , 12 .

2 ) S
.

S
.

19–21 .

3 ) Gen. -Poſtmeiſter Gr . v . Gotter a
n

das General -Direktorium , Berlin ,

14. Januar 1757. Antwort Reſows , Klein Boorten , 29. März 1757. Tit .

XVII , 12
.

Gemeint waren d
ie
4 - Mariengroſchen .

4 ) Nr . 20 .

5 ) Nr . 15 .



Der Verkehrswert d
e
r

Kriegsmünzen preußiſchen Gepräges . 113

ſonders aber gewiß auch zur Bezahlung des fremden Silbers , aus
dem ſi

e

wieder ſchlechte Münzen fabrizierten , ſo daß d
e
r

ganze

Plan lediglich auf eine Münzverſchlechterung inauslief . Daher
jagte d

e
r

König , d
e
r

Plan ſe
i

fü
r

ih
n

ſchlechterdings nicht an
ſtändig “ ; dieſes , infame Geld " ſolle in den alten Provinzen durch

aus nicht verausgabt werden , wie e
s in Cleve geſchehen ſe
i
. Solche

Münzung gehe erſt a
n , wenn d
ie Armee in Feindesland ſtehe und

inan jenes Geld dort ausgeben könne . 1 ) So war dieſe Münz
verſchlechterung noch einmal abgewendet worden .

In Berlin glaubte man aber doch nicht , daß das Uneröffnet
bleiben der Geldpakete ſich auf d

ie Akziſeviſitation beziehe , und d
ie

Berliner Rammer befahl im Juli 1757 der Afziſe , fein zum Ein
ſchmelzen beſtimmtes Geld ohne Knöffels Atteſt freizugeben , de

r

g
e

klagt hatte , daß verbotene Münzen eingeführt würden . ? ) Noch im

Dezember 1757 bemerkte das General - Direktorium , d
ie Kabinetts

ordres vom 17. Dezember 1755 und 6
.

Dezember 1756 bewilligten

nur Akziſefreiheit d
e
r

Edelmetalle und d
e
s

Kupfers , nicht d
e
r

Münzen.3 ) Mit d
e
r

Prägung von Münzen fremden Stempels

wurde d
ie Sachlage aber eine andere , noch kompliziertere .

1 ) Nr . 16 .

2 ) Tit . XVII , 12 .

3 ) General - Direktorium a
n Miniſter v . Borcke , 3. Dezember 1757. T
it
.

XVII , 24 .

Acta Borussica . Münzweſen III , 8
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Schon 1758 in Sachſen , ſeit 1759 allgemein , wurde d
e
r

Graumanſche Fuß aufgegeben und d
ie

nicht mit preußiſchem Ge
präge verſehenen Sorten , beſonders d

ie

ſächſiſchen Drittel und Bern
burgiſchen Münzen , noch ſchlechter al

s

nach 1
8
-Talerfuß ausgebracht .

Wie e
s nun im Intereſſe d
e
r

Unternehmer la
g
, a
ll

dieſen Münzen

einen möglichſt allgemeinen Umlauf zu verſchaffen , ſo waren im

Gegenteil d
ie Behörden und das Publikum in Preußen beſtrebt , ſi
ch

d
ie

ſchlechten Sorten vom Leibe zu halten . Als Ephraim , Iſaac und
Ibig Ende 1758 alle preußiſchen und ſächſiſchen Münzſtätten in

Pacht genommen hatten , erwirften ſi
e

den Befehl , daß nicht nur

d
ie Bafete m
it

Münzen und Barren uneröffnet m
it
Gewichtsporto

paſſierten , ſondern daß ihre Münzen auch a
ls

Rurant , ſowohl im

Verkehr wie auch von den Staatskaſſen angenommen würden und

alle Metalle und Materialien 30ll- und akziſefrei ſeien.- ) Wohl
gemerkt aber , der König erklärte ſpäter ausdrücklich , daß d

ie Bern
burgiſchen und ſchlechten ſächſiſchen Münzen e

in fü
r

allemal nicht

in Berlin geprägt , nicht von den preußiſchen Raſien angenommen

und auch nicht im dortigen Verkehr umlaufen ſollten . ? )

Zunächſt aber handelte e
s ſich u
m

d
ie Mittelfriedrichs- und

Auguſtdur , d
ie , wie der Kommis des Ephraim , Ephraim Markus ,

klagte , weder von den Staatskaſſen noch von den ſächſiſchen und

anderen Kaufleuten auf d
e
r

Frankfurter Meſſe angenommen würden .

Dagegen ließ man d
ie Staufleute verwarnen , den Kaſſen d
ie An

1 ) Wenn d
ie

ſächſiſchen Drittel fein Kaſſengeld wären , würde das Agio

der erlaubten Sorten zu hoch . Köppen a
n

das General - Direktorium , Berlin ,

1
3
.

Dezember 1758. Tit . XVII , 24
.

M.-D. a
n

das General - Direktorium , Breg
lau , 26. Dezember 1758. Tit . XVII , 12 .

2 ) Köppen a
n

das General - Direktorium , Berlin , 7. Juli 1759. Tit . XVII , 24 .
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nahme befehlen , ließ d
ie Ausfuhr der guten Geldſorten aber unbe

ſchränkt , weil das Edift vom 21. Auguſt 1756 den Meßhandel nicht

begreife , b
e
i

dem keine geplante Münzausfuhr vorliege . 1 )

Sodann wurde verkündet , daß allgemein in Preußen d
ie

Bernburgiſchen und ſchlechten ſächſiſchen Sorten nicht zu dulden

ſeien . 2 ) Dieſem Befehl nachzukommen , ging ſtellenweiſe aber ſchon
nicht mehr a

n
. Denn d
ie

Erlaubnis des Königs , d
ie

ſächſiſchen

8 -Groſchenſtücke in Sachſen und dem Reich in ſo großer Menge ,

a
ls

ſi
e wollten , auszugeben , 3 ) wurde von den Unternehmern un

zweifelhaft überſchritten .

Die Stettiner Kammer meldete nämlich a
m

29. Juli 1759 , die
ſächſiſchen Drittel ſeien ſchon faſt das einzige habhafte Geld , und d

ie

hinterpommerſchen Stände klagten ( 10
.

Auguſt ) , di
e

Agenten der

Juden ſammelten alle guten Sorten e
in , indem ſi
e dafür nur Bern

burgiſche Drittel gäben . Das mochte übertrieben ſein , wie dieſe
Klagen denn a

ls unbegründet vom General - Direktorium abgewieſen

wurden , aber ganz unwahr waren ſi
e

doch nicht .

Nun machte das General - Direktorium aber einen Unterſchied

zwiſchen ſchlechten und nicht ſchlechten ſächſiſchen Sorten , oder ſuchte

ihn zu machen . Als ſchlechte wurden d
ie Drittel mit EC bezeich -

n
e
t
, 4 ) d
ie

andern waren nach Verfügungen vom 1
9
.

Dezember 1758

und 7
. Auguſt 1759 anzunehmen . Die beiden Berliner General

faffen hingegen verſtanden unter anzunehmenden ſächſiſchen Sorten

nur d
ie mit preußiſchem Gepräge in Dresden und Leipzig geſchlagenen

Drittel und XII -Mariengroſchenſtücke . Dieſe Auffaſſung entſprach
gewiß der des Königs , wogegen d

ie Berliner Kammer einen dritten

Standpunkt vertrat : lieber auch d
ie

fächſiſch geprägten ohne und mit

EC anzunehmen , da ſie voneinander zu ſchwer zu unterſcheiden und

1 ) Bericht und Entſcheid der Meßkommerzienkommiſſion , Frankfurt a . D
.
,

1
1
.

März 1759 , vom General -Direktorium genehmigt am 1
5
.

März 1759 .

Gleiche Befehle a
m 2
0
.

März 1759 a
n

d
ie

Maſſen und a
m

4
. April 1759 a
n

den

Mindenſchen Kammerpräſidenten v . Maſſow , der jene Goldmünzen den Preußen

d
e
r

alliierten Armee nicht auszahlen wollte .

2 ) Reſfript a
n

d
ie

Kammern , Maſſen ,. Gotter und Kircheiſen , Berlin ,

1
1
.

Juli 1759. Vgl . S. 114 , Note 2 .

3 ) A.-D. an das General -Direktorium , Landshut , 21. Mai 1759 .

4 ) Reſkript a
n

d
ie

neumärkiſche hammer vom 2
6
.

Juni 1759. Dieſes
und das Folgende aus Tit . XVII , 12 . S. Münzbeſchreibung N

r
. 1785-1802 .

8 *
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d
ie

einen ſo ſchlecht wie d
ie

andern ſeien . ) Das General - Direk

torium hielt ſi
ch aber a
n

den föniglichen Befehl , 2 ) ſo daß d
ie

ſchwankende Auffaſſung , was eigentlich unter guten ſächſiſchen

Münzen zu verſtehen wäre , weiter beſtand : die Generalkaſſen wiejen
alle mit fächſiſchem Bilde verſehenen Drittel zurück .

Dadurch kamen nun d
ie Provinzialkaſſen , di
e

d
ie einlaufenden

ſächſiſchen Drittel nicht nach Berlin ſenden durften , und d
ie Be

völkerung in d
ie größte Verlegenheit . Der Intendant , Generals

leutnant v . Maſſow bezahlte d
ie Lieferungen fü
r

d
ie

Armee faſt nur

mit dieſen Sorten , und ſelbſt d
ie Bernburgiſchen Drittel wurden ſo

häufig , daß ſtellenweiſe d
ie ganzen Kriegsgefälle (Kontribution ) in

feinem andern Gelde abgeführt werden konnten . ) So ging e
s denn

nicht anders : man mußte e
in Auge zudrücken und e
s mit d
e
r

An :

nahme nicht ſo genau halten , beſonders wenn d
ie Gelder in der

Provinz blieben . 4 ) Sugleich aber wurde in Bommern verfügt , daß

d
ie Polizeiausreuter den jüdiſchen Agenten alle andern a
ls preußi

che Sorten konfiszierten , wenn ſi
e

mit ſolchen das erhandelte

Silber bezahlten . " )

Ähnlich wurde d
ie Lage bald überall . Wie d
e
r

Magdeburgiſche

Kriegsrat Cellarius zum Getreide- und Mehltransport nach Sachſen

vom Feldkriegskommiſſariat 13000 Rtlr . in fächſiſchen Dritteln e
r

hielt , Röppen aber deren Annahme verweigerte , 6 ) ebenſo verlangte

jede Behörde von den andern gute Sorten , ſuchte ſelbſt aber d
ie

ſächſiſchen abzuſchieben , wodurch dann d
ie preußiſchen im Publikum

immer ſeltener wurden .

Als Anfang 1760 der neue Kontrakt mit den Unternehmern

zuſtande gekommen war , wurden ihnen auch alle früheren Benefizien

weiter gewährt . ? ) Da machte d
a : General - Direktorium den Juden

neue Schwierigkeiten , indem e
s

ſich weigerte , ihnen und ihren Be

1 ) Nr . 28 .

2 ) Reſfript a
n

d
ie

farmärkiſche Kammer vom 2
. Januar 1760 .

3 ) Kammerbericht , Berlin , 1
1
.

September , und Bericht des Amtmanns

Leveßow , Amt Sucow , 17
.

November 1759 .

4 ) Reſfript a
n

d
ie pommerſche Kammer , Berlin , 13
.

Dezember 1759 .

5 ) Pommerſche Kammerverfügung , Stettin , 2
9
.

November 1759. Bahr
feldt a . a . D

.
, S
.

3000 , 3001 .

6 ) Kammerber . Magdeburg , 11. Januar 1760 .

7 ) M.-D. an das General -Direktorium , Freiberg , 26
.

Januar 1760 .
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auftragten Freipäſſe zum Aufkauf von Edelmetall zu geben. Dieſe
beklagten ſi

ch deswegen bitter : mit vielem Verdruß und Zeitverluſt

müßten ſi
e

alles Nötige einzeln erbitten ; laut ihren Privilegien von

1757 dürften ihre Münzen frei in ganz Preußen kurſieren , di
e

Ein
und Durchfuhr fremder ſchlechter Gelder hänge von ihrer Z

u

ſtimniung a
b
. Sie könnten unmöglich für jeden einzigen ihrer

Agenten , von denen bald dieſer , bald jener in Tätigkeit trete , jedes
mal u

m

einen neuen Baß bitten , vielmehr müſſe e
in

mit ihrem

Münzſiegel verſehener Paß genügen . Wenn ſi
e

weiter ſo wenig

unterſtüßt und ſelbſt von den Kanzeln gegen den Furs ihrer Münzen
gepredigt werde , ſo könnten ſi

e

dem Könige unmöglich den be
ſtimmten Schlagſchaß abliefern . 1 )

Die legtere Drohung ſchlug durch . Wenn das General
Direktorium noch a

m 13. Februar 1760 der furmärkiſchen Rammer

befohlen hatte , nur Münzen preußiſchen Gepräges anzunehmen , so

wurde auf e
in

Gutachten Köppens 5 Tage ſpäter allen Kammer
präſidenten geſchrieben , daß d

ie Gelder der Juden unter der Hand
und connivendo anzunehmen ſeien , was aber nicht förmlich publi

ziert werden dürfe . Zugleich wurde den Unternehmern erlaubt ,
Päſſe auszuſtellen , denen nur ih

r

eigener vidimierter Paß beizu
fügen ſe

i
.

Mit alledem war aber nicht geſagt , daß nun auch d
ie

Steuern

mit nichtpreußiſchen Münzen abgetragen werden durften . ) Das ließ
ſich aber , je länger , u

m

ſo ſchwerer vermeiden . Als d
ie Halber

ſtädtiſche Kammer das Feldkriegskommiſſariat in Wittenberg erſuchte ,

d
ie Vorſchüſſe in faſſenmäßigem Gelde abzuzahlen , erfolgte d
ie

Antwort (11. Februar ) , in den Kaſſen ſeien nur ſächſiſche und Bern
burgiſche Drittel , der König habe ausdrücklich befohlen , daß ſi

e

von

den Feldfriegskaffen angenommen werden müßten . Doch war das

den Kaſſen des Heimatlandes nicht erlaubt , denn wie Knöffel a
m

1
8
.

Februar d
e
r

pommerſchen Kammer ſchrieb , ſe
i

d
e
n

Unter
nehmern im neuen Kontrakt zwar erlaubt , di

e

fächſiſchen und Bern
burgiſchen Sorten in allen Landen frei auszugeben , doch dürften

1 ) Eingabe der Ephraim und Ibig , Berlin , 13. Februar 1760 .

2 ) Mehrere Reſtripte d
e
s

General -Direktoriums , z . B
.

vom 4
. März 1760

a
n Steuerrat v . Neßdorff in Perleberg .
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d
ie Kaſſen ſi
e

nicht annehmen . Das General -Direktorium konnte
nur raten , ſich in d

ie Zeit zu ſchicken . 1 )

So konnte e
s aber unmöglich weiter gehen . Wenn d
ie Kriegs

lieferungen faſt nur mit ſächſiſchen und Bernburgiſchen Münzen

bezahlt wurden , wenn dieſe freien Kurs im Lande genoſſen , wenn

d
ie Juden troß aller Verbote d
ie beſſeren Sorten auftauften , ſo

war das Geſeß , daß d
ie Steuern nur mit dieſen beſſeren Sorten

zu bezahlen waren , nicht mehr aufrecht zu erhalten . In der Er

kenntnis dieſer Sachlage beriet endlich das General -Direktorium mit
Köppen , was zu tun ſe

i
.

Am 27. März und 6
. Mai 1760 wurde darüber verhandelt .

Die zweite Sißung a
m 6
. Mai wurde nötig , weil d
ie

Unternehmer

a
m 28. April alle ihre ihnen gemachten Zugeſtändniſſe mit den Be

legen einſandten . Demnach wurde a
m

6
. Mai folgendes beſtimmt

und allen Behörden zur Nachachtung zugeſandt :

Die Unternehmer dürfen Gold und Silber und d
ie vor dem

1
. Januar 1759 gemünzten preußiſchen Sorten mit preußiſchen und

fächſiſchen Münzen auffaufen . ? ) Die Agenten , welche Freipäſſe er

halten , ſind den Kammern namentlich anzuzeigen . Laut Kabinetts
ordre vom 2

. Januar 1759 hat e
s

b
e
i

der Nichtöffnung der Sen
dungen der Unternehmer ſein Verbleiben . Die andern früheren
Zugeſtändniſſe bleiben gleichfalls in Kraft .

Noch e
in

ſehr wichtiger Punkt kam zur Sprache : d
e
r

große

Mangel a
n

Scheidemünze . Da d
ie Herſtellung kleiner Sorten , b
e

ſonders wenn deren Münzfuß nicht billiger a
ls

der der großen iſ
t ,

viel mehr Koſten a
ls

d
ie

d
e
s

Kurants verurſacht , ſo läßt ſi
ch denken ,

daß d
ie

Juden zu deren Prägung nicht zu bewegen waren . Sie

bezeichneten das a
ls

e
in

Nebenwerk , das ſi
ch nur ausführen ließe ,

wenn Silber übrig ſe
i
, doch wollten ſi
e

alles mögliche tun , dem
Mangel abzuhelfen . Köppen ſtand deshalb mit Tauengien in Korre
ſpondenz . Endlich verſprachen d

ie Unternehmer , monatlich 20000 Rtlr .

a
n preußiſchen Münzen fü
r

d
ie Provinzen zu liefern , beſonders fü
r

Minden , w
o

daran d
e
r

größte Mangel herrſchte . 3 )

1 ) A
.

M. Halberſtädtiſche Hammer I , 156 .

2 ) Damit ward der Graumanſche Fuß offiziell vernichtet . — Das Folgende
aus Tit . XVII , 13 .

3 ) Nr . 31 .
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Die Hauptſache fü
r

d
ie Juden aber war : ſie hatten erreicht ,

daß ihnen alle Münzen nach Graumanſchem Fuß preisgegeben

waren . Die nach dem 1
. Januar 1759 geſchlagenen ſollten ſi
e zwar

nicht zum Einſchmelzen aufwechſeln , aber , wie das General -Direk

torium noch a
m 22. Mai beſtimmte , ſie durften ſi
e

zur Bezahlung

a
n

d
ie Raſſen und für ihren Handel ſammeln . Erinnern wir uns ,

daß ſi
e

dem Könige den Schlagſchaß in dieſen Sorten zahlen mußten

und wahrſcheinlich das fremde Silber mit ihnen kauften , ſo erhellt
ſofort , daß der Mangel auch a

n
dieſen Sorten immer größer wurde . 1 )

Um ſo weniger iſ
t

zu verſtehen , daß das General -Direktorium

noch immer auf dem Verbot der Annahme der ſächſiſchen Drittel b
e
i

den Raſſen beſtand . E
s

iſ
t

wahr , der König wünſchte mit der
gleichen Dingen nicht behelligt zu werden , aber e

s fragte ſich doch ,

o
b

eine ſo brennende Frage nicht entweder vom General -Diret
torium eigenmächtig zu löſen oder trok allem dem Könige zur Ent
ſcheidung vorzulegen geweſen wäre .

Denn den ganzen Sommer über ſtieg d
ie Verlegenheit . Be

ſonders ſchlimm ſcheint e
s

im Magdeburgiſchen geweſen zu ſein .

Das Magazingetreide wurde mit ſächſiſchen Dritteln bezahlt , und

d
ie Bürger und Bauern mußten wie Bettler von Tür zu Tür laufen ,

um preußiſches Geld fü
r

Afziſe und Kontribution zu bekommen .

Wenn ein Soldat ein Maß Bier kaufte , ſo verlangte e
r auf ein

Drittelſtück 7 G
r
. 6 P
f
. zurück ; d
e
r

Bauer konnte aber wegen

Mangel a
n

Scheidemünze nicht wechſeln , weshalb e
s zu Streitig

teiten fam . Eine Sendung von 1000 Rtlr . in Sechſern durch
Röppen war e

in Tropfen a
u
f

einen heißen Stein . 2 ) Die Juden
jedoch entſchuldigten ſich damit , daß preußiſches Geld erſt geſchafft

werden könnte , nachdem d
ie

neue Prägeſtätte fü
r

Scheidemünzen in

Berlin angelegt ſein werde , 3 ) und daß eigennüßige Kaufleute d
ie

kleinen Sorten aufwechſelten und zur alliierten Armee ſchickten .

Übrigens begann damals d
ie Prägung d
e
r

ſächſiſchen Groſchen . 4 )

1 ) Im Juni 1760 eine Menge Mlagen der Einnehmer , Amtleute , Innungen

im Halberſtädtiſchen über Mangel a
n faſſenmäßigem Gelde . A
.

M
.

Halberſtädt .

Kammer I , 156 .

2 ) Nr . 33 .

3 ) Bericht Köppens vom 1
. Juli 1760 .

4 ) Ebenſo vom 5
. Juli 1760. Vgl . S. 122 .
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Kaum beſſer ſtand es im Halberſtädtiſchen . Die Kammer er
innerte daran , daß , weil ih

r

Bezirk von lauter fremden Landen

umgeben , ohne Verkehr mit den andern preußiſchen Provinzen ſe
i
,

eine Kabinettsorder vom 26. Mai 1755 fremde Sorten im Verkehr

erlaubt habe.1 ) Feßt aber wandere alles kaffenmäßige Geld nach

Berlin oder falle in di
e

Hände d
e
r

Juden , di
e

damit auf das ſchänd

lichſte wucherten und für dieſe beſſeren Münzen 3 bi
s

4 G
r
. Auf

geld pro Taler nähmen . Da d
ie

ſchärfſte Exekution doch kein gutes

Geld mehr hervorbringen würde , hätten d
ie Kaſſen auch ſächſiſche und

Bernburgiſche Sorten genommen , wovon nun in d
e
r

Domänen

rentei und Oberſteuerkaſſe fü
r

3
8 7000 Rtir . lägen . Die wiederholte

Bitte , dieſe in Berlin anzunehmen , fand dort aber fein Gehör . )

Mittlerweile beſtürmten d
ie

Rammern , d
ie

Kaufmannſchaften

won Magdeburg , Berlin , Stettin , Potsdam , Kottbus und andere ,

d
ie Städte Königsberg , Halle , Kroſſen , Landsberg a . 8. W
.

weiter
das General -Direktorium mit Bitten , d

ie
ſächſiſchen Drittel zum

Steuergelde zu erklären , ſelbſt Miniſter v . Katt b
a
t

a
m

1
8
.

Juli ,

d
ie Hauptkaſſen möchten ſi
e

den Poſtämtern abnehmen . Aber alles
war vergebens . Die Zentralbehörde raffte ſich nur zu halben Maß
regeln auf und verhandelte mit Köppen , ob man den Juden vielleicht
das Einſchmelzen und d

ie Ausfuhr der guten Drittel und preußi

ſchen Scheidemünzen verbieten ſollte ; 3 ) doch e
h
e

man deshalb a
n

den König fich wende , wollte man den Juden das Hauſieren ver
bieten . Dieſe waren nun zwar bereit , das Hauſieren auf dem Lande
aufzugeben , nicht aber in den Städten , worauf am 26. Auguſt 1760

das Verbot des Landhauſierens a
n

d
ie fiammern verfügt wurde .

Aber wie geſagt , das waren Mittel , d
ie wenig halfen . Da

glaubte denn d
ie

kurmärkiſche Kammer d
ie Not des Landes nicht

länger mit anſehen zu dürfen , zumal d
a ſi
e

ſchon d
ie

Akziſe ſtunden

mußte , und bat um poſitiven Entſcheid , ob das General -Direktorium

d
ie Sachlage dem Könige anzeigen werde oder ſi
e

e
s ſelbſt tun

ſolle . Die Zentralbehörde aber verſagte ſich wieder , ſie fand e
s

1 ) Das war noch durch Reſkript vom 2
. März 1757 beſtätigt worden .

A
.

M. Halberſtädt . Kammer I , 156 .

2 ) Nr . 34 und Reſfripte , Berlin , 15
.

und 2
2
.

Juni 1760. A
.

M
.

Halber
ſtädtiſche Kammer I , 156 .

3 ) Das Folgende aus Tit . XVII , 14 .
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bedenklich , den König ießt zu behelligen , erlaubte es aber der

Kammer , wenn ſi
e

ſich nicht anders beruhigen könne . 1 )

So ſtellte dieſe denn dem Könige vor , wie d
ie Unternehmer

gutes Gold- und Silbergeld mit den ſchlechten Leipziger Sorten auf

wechſelten , wie dadurch jenes von den Steuerzahlern m
it

2
0

b
is

3
0
%

Aufgeld zu beſchaffen ſe
i
. Friedrich war höchſt erzürnt über dieſe

Verhältniſſe und nannte e
s eine eigenmächtige Unbeſonnenheit d
e
s

General -Direktoriums , derartige Wechſelei zuzulaſſen . Wenn auch

d
e
r

Krieg nicht erlaube , Kaſſenſorten zu beſchaffen , ſo ſollten doch ,

u
m
„ das mehr a
ls jüdiſche Agio “ zu beſeitigen , di
e

Leipziger Drittel

von den Kaſſen angenommen werden , unbeſchadet der auf beſſere
Sorten lautenden Kontrakte oder d

e
r

verſchiedenen Zollkaſſen , auf

d
ie dieſe Erlaubnis ſich nicht erſtrecke . Alle Schikanen beim Ein

ziehen der Kontribution verbot d
e
r

König . 2 )

Noch eine Behörde war von dieſen Verfügungen ausge

nommen : d
ie Poſt ; da demzufolge Köppen deren Zuſendungen in

ſächſiſchen Dritteln nicht annahm , jo ließ der General - Poſtmeiſter
Graf Gotter von Bemittelten , beſonders Juden und Kaufleuten , di

e

Hälfte des Portos in brandenburgiſchen Sorten fordern . Freilich
fürchtete e

r

davon einen großen Einnahmeverluſt , weil d
ie

meiſten

Leute wegen des hohen Agios ihre Sendungen zurückhalten würden.3 )

Ebenſowenig wurde Geſuchen , den Zoll mit ſächſiſchen Dritteln b
e

zahlen zu dürfen , nachgegeben . 4 )

Eine große Wohltat für d
ie Bevölkerung war e
s ferner un

zweifelhaft , daß das General -Direktorium ſich nun durch d
ie König

liche Ordre für befugt erachtete , den Unternehmern alles Hauſieren
durch deren mit Päſſen verſehene Kommiſſionärs zu verbieten und

den einmal erlaubten Einkauf d
e
r

beſſeren Sorten auf ihre Woh
nungen zu beſchränken . " )

1 ) Nr . 35 .

2 ) N
r
. 3
7
.

Dementſprechende Berfügungen a
n

d
ie

Behörden , Berlin ,

13. September 1760 .

3 ) Gotter a
n

das General -Direktorium , Berlin , 3. November 1760 .

Tit . XVII , 14 .

4 ) Tit . XVII , 15 .

5 ) Köppen a
n

das General -Direktorium , Magdeburg , 19
.

Juli 1762 , er

innert a
n

dieſe Berfügung . Tit . XVIII , 6 .



122 Zweites Buch . Zweites Kapitel .

Raum aber war d
ie

Sache wegen der fächſiſchen Drittel b
e

hoben , ſo drängte ſi
ch eine andere mit womöglich noch größerer

Heftigkeit a
n

d
ie Behörden : d
e
r

Mangel a
n

Scheidemünze . Wir
hörten eben von den dadurch erzeugten Schwierigkeiten in Magde

burg und Halberſtadt ? ) im Sommer 1760 ; auch aus Schleſien liefen
maſſenhaft Klagen darüber ein.2 ) Wie dort d

ie Glogauer Rammer

Morð und Totſchlag befürchtete , 3 ) ſo beſorgte man in Brandenburg

eine Hungersnot , weil Kaufleute und Handwerker feine Groſchen ,

Sechſer , Dreier zum Herausgeben hätten und daher d
ie Bevölkerung

darben ließen . 4 ) Nur ſtellenweiſe ſcheint man ſich mit Zeichengeld
geholfen zu haben.5 )

Zwar beruhigte Köppen damit , daß d
ie

Unternehmer im

Oktober zu Berlin und Magdeburg ſoviel ſächſiſche Groſchen prägen

laſſen würden , a
ls

nur immer möglich ſe
i
, 6 ) und verſprach Tauengien

aus den Silberreſten „ Böhmen “ ſchlagen zu laſſen , ? ) aber das geſchah

doch nicht in genügender Menge . Obgleich b
is

zum 14. Februar

1761 in Berlin für 160900 , in Magdeburg für 136 971 Rtlr . fertig

wurden , forderten doch d
ie

Wechſler gegen ſächſiſche Drittel für

ſächſiſche Groſchen 7 , fü
r

brandenburgiſche Sechſer 1
8

% Aufgeld.3 )

1 ) S
.

119 , 120 , und Nr . 33 .

2 ) Vom März b
is September 1760 aus Hirſchberg , Glaß , Löwenberg ,

Glogau , Breslau , meiſt wiederholt . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V.

3 ) 8
. Januar 1761 ; ebenda .

4 ) Bericht des Magiſtrats , Brandenburg , 4. September 1760. Tit . XVII , 14 .

5 ) S
o

gab das Berliner Materialgeſchäft Stenger und Müller Papier

marken zu 4 Groſchen aus . Die Kammer glaubte das nicht verhindern zu dürfen .

( N
r
. 36
.
) Sierher gehören auch d
ie

in unſerer Münzbeſchreibung unter N
r
. 1952

bis 1955 berzeichneten und abgebildeten Blechmarten der Garniſon Roſel , ſowie

Marten mit N - K , di
e

der Dresdener Kaufmann Nauße damals wahrſcheinlich aus
gab . Vergl . A

.

Brauſe , Feld- , Not- und Belagerungsmünzen , Berlin 1897 , S
.

2
7

b
is

2
9 , Neumann , Supfermünzen I , S. 487 und Göße , Groſchenkabinett III , S.952 .

Auch in einigen Gegenden des Erzgebirges waren a
n Stelle des faſt ganz ver

ſchwundenen Metallgeldes beſiegelte und beſchriebene Papierſtreifen im Umlauf .

Th . Flate , Geſch . des Kurſtaates und Königreichs Sachſen , II . Bd . , Gotha 1870 ,

S. 497 .
6 ) Sißung des General -Direktoriums , des Kammerpräſidenten d . Groeben ,

des Nammerdirektors Groſchopp und Köppens am 24. September 1760. Schreiben

Köppens vom 1
.

Oktober 1760. Tit . XVII , 14 .

7 ) Tauenkien a
n

Schlabrendorff , 1
6
.

Nov. 1760. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V
.

8 ) Kammerber . , Berlin , 15
.

Jan. 1761. Tit . XVII , 15 , daher auch d . Folgende .
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Köppen behauptete , d
ie

Groſchen würden zur alliierten Armee weiter

gebracht , denn obgleich d
ie Magdeburger Garniſon ſi
e

erhalte , g
e

ſchehe dort d
ie Löhnung mit Dritteln . Den Unternehmern könne man

unmöglich zumuten , noch mehr Scheidemünze zu prägen a
ls

ſi
e jeßt

täten , ſonſt könnten ſi
e

den kontraktmäßigen Schlagſchaß nicht ab
führen . Dem Mangel werde ſo lange nicht abgeholfen werden , a

ls

man den Wechſlern das Geſchäft nicht lege . ) Das war natürlich

e
in Irrtum : dem Mangel a
n

Scheidemünze hätte nur durch eine

umfangreichere Fabrikation derſelben abgeholfen werden können , wie

denn auch das General -Direktorium meinte , Wechſeleiverbote ſeien

d
e
r

Erfahrung nach b
e
i

den vielen Unterſchleifen d
e
r

Juden erfolglos . ? )

Mittlerweile unterhandelte Köppen darüber mit Tauenßien .

Vor fahr und Tag war mit den Unternehmern e
in Kontrakt über

Prägung von Kupferdreiern geſchloſſen worden , d
e
r

aber ſchlecht e
r

füllt war . 3 ) Möppen meinte nun , das General -Direktorium ſe
i

wohl

befugt , a
u
f

Innehaltung d
e
r

Kontrakte zu beſtehen . 4 ) Wenn endlich

im Juli 1761 mit der Prägung von Groſchen , Sechſern und
Dreiern energiſcher begonnen wurde , ſo zweifelte e

r

doch , daß da
durch der Mangel beſeitigt werden würde , denn d

ie Armeen a
b

ſorbierten davon gar zu viel . " ) Im April hatte e
r

a
n

Groſchen

über 2
0 000 Rtlr . , am 1. Juni weitere 5000 RtIr . durch d
ie Unter

nehmer nach Stettin ſenden laſſen . Dieſelben wollten nach Schleſien
poſttäglich 5000 Rtir . ſchicken , aber e

s ſcheint nicht dazu gekommen

zu ſein , denn noch im Auguſt ermahnte ſi
e Schlabrendorff vergeblich

daran , und im Dezember beſchied e
r

d
ie Glogauer Rammer , alle

hlagen hülfen nichts , es würde keine Scheidemünze geſchlagen , man

habe ſich alſo mit Gutengroſchen und Dreifreuzern zu helfen , ſo

gut e
s gehe . 6 )

Trob ihrer geringen Scheidemünzprägung kamen d
ie Juden

mit neuen Forderungen : ſie klagten , daß von den Magdeburgi

ſchen Laufleuten in den beiden leßten Jahren kaum 20000 Rtlr .

in Silber zur Münze geliefert ſeien , was ſich nur ſo erkläre , daß

1 ) Möppen a
n

das General -Direktorium , Magdeburg , 1
4
.

Februar 1761 .

2 ) Reſkript a
n Köppen , Berlin , 18
.

Februar 1761 .

3 ) S
.

S
.

5
0
.

4 ) Möppen a
n

das General - Direktorium , Magdeburg , 16. Juni 1761 .

5 ) Ebenſo , Magdeburg , 4. Juli 1761 .

6 ) A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V.
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fi
e

e
s gegen geringes Geld ausführten . Entrüſtet verſicherte darauf

d
ie Magdeburgiſche Kammer , ſie habe alles getan , derartiges zu

verhüten ; d
ie

Unternehmer möge man nur vom Einſchmelzen branden
burgiſcher Sorten abhalten , dann würden dieſe nicht ſo ſelten ſein .

Die Juden beriefen ſich aber darauf , daß der König ihnen wegen

des Einſchmelzens freie Hand gelaſſen habe , worauf endlich das

General Direktorium am 21. April 1761 verfügte , daß branden
burgiſche Sorten durchaus nicht einzuſchmelzen ſeien . 1 ) Damit ſekte

e
s

ſich aber in Widerſpruch mit dem vorjährigen Befehl , 2 ) daß d
ie

vor dem 1
. Januar 1759 geprägten Münzen eingeſchmolzen werden

dürften . Aber was ſollte man tun ? Seitdem waren preußiſche

Münzen ja faſt gar nicht mehr geſchlagen worden , alſo mußte man

d
ie

vorhandenen , d
ie fü
r

viele Zahlungen doch noch immer nötig

waren , ſchüßen ſo gut e
s ging .

Abgeſehen nämlich davon , daß d
ie Zölle und e
in Teil d
e
s

Poſt
portos mit ihnen zu begleichen waren , ſo legte ſi

e jeder Privatmann ,

d
a ih
r

höherer Kurs bekannt war , al
s

Notgroſchen zurück . Ferner

galten d
ie Münzen mit fremdem Gepräge nicht b
e
i

Rückzahlung von
Kapitalien , und endlich ſicherten ſi

ch d
ie Kaufleute fü
r

ihre Zahlungen

im Auslande das beſſere Geld . S
o

ſahen ſi
ch viele Leute in d
ie

Notwendigkeit verſeßt , alte Münzen anzuſchaffen , di
e

ſi
e begreiflicher

weiſe in erſter Linie b
e
i

den Juden erhalten konnten . Denen er
wuchs daraus e

in

neuer Vorteil : indem ſi
e überall herumhauſierten

und ungebildeten Leuten d
ie guten Sorten gegen das neue glänzende ,

aber ſchlechte Kriegsgeld abſchwaßten , gerieten jene in ihre Hände .
Dazu ſtellten ſi

e

ſelbſt ältere beſſere Sorten her und verkauften ſi
e

mit hohem Aufgeld denen , d
ie

ſi
e nötig hatten . Möppen klagte ,

daß , d
a

ſi
e

dieſe ohne Erlegung eines Schlagſchakes münzten , 3 )

das e
in

ſehr eigennüßiger Handel ſe
i
, weil ſie ſo das Steigen und

Fallen des Agios allein leiten fönnten.4 )

Eingabe des Ephraim und Ißig , Berlin , 27. März und 29. April 1761
Kammerber . , Magdeburg , 11

.

April 1761 .

2 ) S
.

S
.

119 .

3 ) S
.

S
.

5
2

und 6
3
.

4 ) Köppen a
n

das General -Direktorium , Magdeburg , 4. Juli 1761. Da
mals ſa

h

ſi
ch

auch d
ie Breslauer hammer veranlaßt , wegen des Eindringens

vieler unbekannter Juden , di
e

von andern Päſſe entliehen hatten , dieſes Entleihen

zu unterſagen und d
ie Päſſe nur 6 Monate gelten zu laſſen . Schlabrendorff be
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Schließlich ſcheinen d
ie Freigebung d
e
r

ſächſiſchen Drittel und

d
ie wenn auch nicht zureichende Scheidemünzfabrikation d
ie ärgſten

Verlegenheiten beſeitigt zu haben : in de
r

zweiten Hälfte des Jahres
1761 wurde e

s mit den Klagen ruhiger . Seit Anfang 1762 wurde
das Bild aber wieder ein anderes , da eine bedeutende weitere Münz
verſchlechterung dadurch eintrat , daß Bernburgiſche u . a . fremde

Sorten nach einem äußerſt geringen Münzfuß geſchlagen wurden . “

Allerdings befahl d
e
r

König den Unternehmern b
e
i

ichwerer Ver
antwortung , feine Sorten , d

ie
ſchlechter a

ls

d
ie

fächſiſchen Drittel
wären , in Breußen auszugeben . ) Da aber dieſe a

ls

beſtes hab

haftes Geld ſelten wurden , erlaubte man auch ſächſiſche Groſchen

und Sechſer a
ls Abgabengeld anzunehmen , doch ſollten d
ie Kaſſen

damit nicht überfüllt werden . ? )

Dadurch wurde d
ie

Fabrikation der Groſchen und Halb
groſchen mit ſächſiſchem Gepräge nach einem ſehr geringen Münz
fuß den Juden ſchon äußerſt vorteilhaft . Sie erreichten aber noch
mehr , indem ſi

e

a
m 2
. Juli 1762 einen Kontrakt ſchloſſen , demzu

folge ſi
e

auch ſächſiſche Doppelgroſchen mit d
e
r

Jahreszahl 1761

und 1762 prägen durften , d
ie

nicht nur im Verkehr , ſondern auch
von allen Staatskaſſen , außer in der Provinz Preußen , ange

nommen werden ſollten.3 ) Dazu kam , daß dieſe Doppelgroſchen ,

nach feinein beſſern Münzfuß a
ls

d
ie Groſchen geprägt , den Juden

noch weniger Roſten machten , weil ſi
e weniger Kupfer a
ls

d
ie

Groſchen enthielten . 4 )

Wenn nun auch Knöffel ſagte , ſi
e

ſeien ſo gut wie d
ie

Groſchen , und das General - Direktorium , fie wögen zwar weniger ,

fahl ſpäter , alle Zuwiderhandelnden zu arretieren und ihre Münzbeſtände zu kon

fiszieren , denn dieſem Gewerbe der Aufwechſelei guten Geldes müſſe endlich e
in

Ziel geſeßt werden . Kammerverfügung , Breslau , 2
3
.

Juni 1761. Refkript
Schlabrendorffs vom 1

7
.

Auguſt 1762. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V
I
.

1 ) Köppen a
n

das Gencral -Direktorium , Magdeburg , 9. März 1762 mit
überſendung d

e
r

Ratifitation d
e
s

Münzkontraktes vom 2
0
.

Februar 1762 , Bress

la
u
, 28. Februar 1762 .

2 ) Reſfript a
n

d
ie

kurmärkiſche Kammer vom 1
3
.

April 1762 .

3 ) N
r
. 5
6

und Köppen a
n

das Gen. -Dir . , Magdeburg , 20. Juli 1762 .

4 ) Nach Atteſten der Berliner Münze vom 28. Auguſt 1762 waren die

ſächſiſchen Doppelgroſchen zu 6 Rtir . 17 G
r
. 6 P
f
. aus der 2 Lot 1
0 Grän

feinen Mark oder nach einem 4
2 Rtir . 3 Gr . 14/2 P
f
. -Fuß ausgebracht .
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man dürfe aber eine Münze nicht nach d
e
m

Bruttogewicht , ſondern
müſſe ſi

e

nach ihrem Feingehalt beurteilen , und ihre unweigerliche

Annahme befahl , 1 ) ſo la
g

in dieſer Erörterung doch e
in Irrtum .

Denn ſo richtig dieſe Theorie auch vielleicht erſchien , in der Tat war

ſi
e

mindeſtens ebenſo falſch wie d
ie

des Volfes . Nur d
ie

im Münz
weſen Aufgeklärteſten ſahen damals ſchon e

in , daß e
s b
e
i

der Scheide

mänze nicht auf deren Feingehalt ankomme . 2 ) Man mochte noch

ſo viele Vorträge zu Gunſten der Doppelgroſchen halten : d
ie

Bes

völkerung ſa
h

nicht , daß fi
e

feiner a
ls

d
ie

Groſchen , wohl aber ,

daß ſi
e verhältnismäßig leichter waren , und wollte ſi
e nur zu

11/2 Gr . nehmen .

Ein Geſuch der Unternehmer , von den Raſſen den dritten Teil

der Einkünfte in ſächſiſchen Dritteln , zwei Dritteile aber in ſächſi

îchen Doppelgroſchen und Groſchen annehmen zu laſſen , damit das

Publikum b
e
i

Annahme d
e
r

Doppelgroſchen weniger ſchwierig ſe
i
,

wurde zwar abgeſchlagen.3 ) Ais aber d
ie Berliner Kaufmannſchaft

angab , 200 Rtlr . in Groſchen wögen etwas über 3
9 Mark , in

Doppelgroſchen nur 2
9 Mart 8 Lot , und leştere deshalb nicht im

Nennwert gelten laſſen wollte , wurde dem Polizeidirektor Kircheiſen

befohlen , d
ie mit Gefängnis oder Geldſtrafe zu belegen , d
ie

d
ie

Doppelgroſchen unter ihrein Nennwert annähmen , 4 ) doch ſollten d
ie

Kaſſen ſi
ch damit nicht überhäufen laſſen.5 )

E
s

ſe
i

geſtattet , hier a
n

einem Beiſpiele zu zeigen , in welche
Verlegenheiten dieſe Verhältniſſe führten . Der Bäcker Joh . Fried
rich Stubenrauch wohnte vor dem Berliner Königstore neben dem

Drdonnanzhauſe . Im Januar 1762 war e
r beſtändigen Gewalt

tätigkeiten vom Militär ausgeſekt , man bedrohte ihn mit blanker

Waffe , und zwang ih
n
, Backwaren ſi
ch mit Doppelgroſcheu bezahlen

zu laſſen . Wenn er aber dem Bauer für das Getreide dieſe Münzen
geben wollte , ſo ſchlug dieſer ſi

e

aus und wollte gar kein Getreide

1 ) Ber . Anöffels , Berlin , 23. Auguſt 1762. Verordnung a
n

die ſtammern ,

Berlin , 24. Auguſt 1762 .

2 ) S
.

Bd . I , S. 176 .

3 ) Geſuch der Unternehmer vom 25. Aug , abgeſchlagen am 31. Aug. 1762 .

4 ) Reſkript a
n

Kircheiſen , Berlin , 7. September 1762 .

6 ) Reſkript a
n

den Kommandanten v . Zegelin , d
ie

kurmärkiſche Kammer
und den General - Poſtmeiſter Grafen Reuß vom 7

. September 1762 .
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mehr bringen . Stubenrauch mußte daher 50 Rtir. Doppelgroſchen

in Groſchen umſeßen und dafür dem Juden 8 Rtlr . geben . End

lic
h

ſa
h

e
r

ſi
ch gezwungen , gar nicht mehr zu backen und ſeinen

Laden zu ſchließen . 1 )
Daß d

ie

Raſſen dieſes Groſchengeld nur teilweiſe a
n

nahmen , wollten ſich wieder d
ie Juden nicht gefallen laſſen und

ſteckten ſich hinter Köppen , der geſtehen mußte , daß dieſes den
Intentionen des Königs nicht entſpreche . Eine bedingte Annahme
möchte um ſo üblere Folgen haben , a

ls

faſt keine andern Sorten

mehr gemünzt würden und d
ie

Annahme der neuen Auguſtdor auch
verweigert würde . )

So war man denn auf dem Wege zu einer Scheidemünz
währung . Auch dieſe hätte ertragen werden müſſen und wäre e

r

tragen worden , wenn der Krieg noch länger gedauert hätte .

Die enorme Produktion der ſächſiſchen Doppelgroſchen e
r

forderte noch in den legten Monaten des Krieges und den erſten

d
e
s

Friedens vielfache Verhandlungen . Die Erlaubnis , ſie von den

Raſſen unbedingt annehmen zu laſſen , entfernte zunächſt d
ie

ſchlimmſten

Verlegenheiten.3 ) Schwierigkeiten machte aber das große Kredit
inſtitut der kurmärfiſchen Landſchaft , 4 ) denn man könne d

ie Landes

freditkaſſen nicht auf gleichen Fuß in
it

den Afziſekaſſen ſtellen ;

Doppelgroſchen ſeien Scheidemünzen und könnten nicht zu Zins
zahlungen a

n

d
ie Landeskreditoren benußt werden . Noch am

1
7
.

September und 1
7
.

Oktober 1762 ſe
i

befohlen worden , das mit

keinen ſchlechteren Sorten a
ls

ſächſiſchen Dritteln zu tun . Das

General - Direktorium erklärte aber d
ie Verfügung nicht ändern zu

können . Das Inſtitut wird d
ie

Annahme der Doppelgroſchen b
e
i

1 ) Berhör mit Stubenrauch , Berlin , 21. Januar 1762. Tit . XVII , 16 .

2 ) Möppen a
n

das General -Direktorium , Magdeburg , 13. September , dem
gemäß Verordnung a

n

d
ie

Behörden vom 1
5
.

September 1762. Tit . XVII , 15 .

E
s

ſcheint den Unternehmern auch nicht gelungen zu ſein , dieſen Münzen in Ham
burg Annahme zu verſchaffen , obgleich ſi

e

verſuchten , mit den dortigen Bankiers

Schimmelmann und Stenglin , von denen „ das ganze dortige Wechſelnegoce " a
b
s

hänge , deswegen anzuknüpfen . Im . -Ber . Möppens , Magdeburg , 30. Oktober
1762. R

.

9
6 , 425 Ee .

3 ) Kammerber . , Magdeburg , 25
.

Oktober 1762 ( N
r
. 6
0
) . Tit . XVII , 16 ,

daher auch das Folgende .

4 ) Vorſtellung vom 8
.

November 1762 .
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Einziehung d
e
r

Zieſe und Schloßgefälle wohl möglichſt verweigert

haben .

In der Kurmark nahmen die Getreide- , Getränke- und
Schlachtkaſſen von Brauern , Bäckern und Branntweinbrennern
Doppelgroſchen a

ls

Steuer a
n , während Weinhändler , Kaufleute

und Materialiſten , wenn d
ie Afziſe über 1
0 Rtlr . betrug , d
ie

Hälfte in ſächſiſchen , di
e

andere in preußiſchen Dritteln bezahlen

mußten . )

Als dann nach dem Friedensſchluß d
ie Garniſonen wieder

einrückten , mußte man weitere Erzeſie befürchten , und verfügte auf
Antrag Kircheiſens durch Avertiſſement vom 24. Februar 1763

wiederum d
ie Annahme der Doppelgroſchen zum Nennwert . Dieſer

Befehl ſchien aber doch der Generaldomänenfaſſe , dein Geheimen

Finanzrat Urſinus und dem Rabinettsrat Lautenſack bedenklich , 2 ) da

eine Kabinettsorder über unbedingte Annahme dieſer Sorte nicht
vorliege ; während d

e
r

König ſich mit Verluſt von d
e
r

Maſſe
ſchlechter Münzen befreie , würden durch dieſe Verordnung wieder
Millionen davon ins Land gezogen . Durch d

ie Generalpoſtkaſſe

kamen d
ie Doppelgroſchen in d
e
r

Tat in großen Mengen ein.3 )

Endlich einigten ſi
ch in einer Sißung vom 1
0
.

März 1763 d
ie

Miniſter v . Borcke , v . Wedel , d
e
r

Kabinettsrat Lautenſack und d
ie

Geheimen Finanzräte dahin , daß e
s zwar b
e
i

der Verordnung vom

24. Februar bleibe , d
ie Kaſſen aber mündlich zu beſcheiden ſeien ,

ſich nicht mit Groſchen und Doppelgroſchen überhäufen zu laſſen .
Wir kommen auf d

ie Einziehung der Kriegsmünzen des Näheren

zurück und fügen hier nar noch zu , was gegen das Eindringen der

der ſächſiſchen Sorten weiter verfügt wurde . Denn d
a faſt der

ganze Oſten Deutſchlands damit angefüllt war , ſo ſuchte natürlich
jeder ſi

e

dahin abzuſchieben , w
o

ſi
e

a
m meiſten galten . E
s

konnte

1 ) Genehmigung des General -Direktoriums vom 15. Dezember 1762 .

2 ) Vorſtellung v . Urſinus und Lautenſack vom 3
. März 1762. Bericht der

General - Domänenkaſſe , Berlin , 21. März 1763 .

3 ) Die General - Domänenkaſſe weigerte ſi
ch

endlich , d
e
r

Poſt d
ie Doppel

groſchen abzunehmen . Daher wollte der General - Poſtmeiſter auch den Poſtkaſſen

deren Annahme nicht befehlen . Eingabe Reuß ' vom 25. März 1763. Die General

Domänenfaſſe hatte von der General - Poſtkaſſe vom 24. Dezember 1762 bis

22. Februar 1763 3
0

658 Rtlr . in fächſiſchen Doppelgroſchen angenommen , am
21. März bot leştere ihr wieder 5

0

000 Rtir . in 24 und 1 -Groſchen a
n
.
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d
ie Einfuhr daher nicht ſcharf genug verboten werden . Am 5
. April

1763 erließ man a
n

d
ie Kammern eine Verordnung , daß das Ein

ſchleppen der ſächſiſchen Drittel , 2
-

und 1 -Groſchenſtücke b
e
i

Kon
fiskation und arbiträrer Strafe verboten ſe

i , den anzeigenden Polizei =

und Afziſebeamten fiele % der konfiszierten Summe zu . Stellen

weiſe kam das ſchon zu ſpät : in Minden war alles mit ſächſiſchen
Doppelgroſchen und Groſchen überſchwemmt . ? )

Die Unternehmer hielten ſich aber durch dieſe Verfügung fü
r

benachteiligt , denn ſi
e verloren ſo eine Menge Pagament , das ſi
e

b
e
i

der weiteren Ausmünzung gut brauchen könnten . Jedoch wollte

ſich Urſinus darauf , daß d
ie Einfuhr dieſer Sorten den Juden ſo

ſchlechthin erlaubt würde , nicht einlaſſen . Für eine Änderung d
e
s

Avertiſſements wäre e
r überhaupt nicht , vielmehr wäre den Juden

nur inſofern entgegenzukommen , daß d
ie

von ihnen zur Münze zu

liefernden ſächſiſchen Sorten nach Menge und Güte ſpezifiziert und

dann der Münze geſchickt würden , daß Anöffel ferner auf Pflicht

und Gewiſſen dafür ſtehen müſſe , daß nichts davon in
s

Publikum

fäme ; demgemäß wurde verfügt.2 ) Noch mehr natürlich ſträubten

fi
ch d
ie Juden gegen e
in damals erlaſſenes allgemeines Einfuhr

verbot und bewirkten , daß a
n

ſi
e

adreſſierte Münzen und Metalle

ihnen uneröffnet ausgeliefert würden . 3 )

Im übrigen war man ſehr auf d
e
r

Hut . Als Magdeburger

Kaufleute a
n Berliner 2
3 900 Rtir . in ſächſiſchem Gelde ſchickten ,

mußte man das zwar zulaſſen , weil der Verkehr damit im Lande

ja nicht verboten war , vermutete aber , daß auf d
ie Einſchleppung

nicht gut aufgepaßt werde , und ſchärfte daher d
ie Verfügung a
m

3
0
.

April 1763 d
e
r

Magdeburger Kammer von neuem e
in
.

E
s

wäre vielleicht angezeigt , zu erörtern , wie d
ie Kriegs

münzen überhaupt in den nacheinanderfolgenden Jahren Handel und

Wandel beeinflußten ; wir würden dann ſehen , wie d
ie Wirkung der

monetären Änderungen im ganzen war . Aber e
s würde durch eine

1 ) Stammerber . , Minden , 22. und 31. März 1763 .

2 ) Gutachten Urfinus ' , Berlin , 19. April 1763 , und Verordnung a
n

die

furmärkiſche Hammer , a
n Ephraim und Ibig , den Grafen Reuß und finöffel .

Tit . XVII , 16 .

3 ) Verfügung vom 26. April 1763 .

Acta Borussica . Münzweſen. III . 9
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derartige chronologiſche Darſtellung d
ie Wirkung der einzelnen

Münzſorten nicht klar genug hervortreten , wir müßten 6
-
, 7 mal

von einer zur andern ſpringen und würden ſo , was die Münzen

betrifft , deren Geſchichte der vornehmſte Gegenſtand unſerer Arbeit

iſ
t , ei
n

zerriſſenes und verwirrendes Bild bringen . Ich habe mich
deshalb dafür entſchieden , di

e

einzelnen Nominale nach 3 Hauptklaſſen

zu fonderii , zumal da ih
r

Wirkungskreis entweder in geographiſcher

oder in ſozialer Beziehung e
in

meiſt verſchiedener war . Die große

Gruppe d
e
r

preußiſch -fächſiſchen Silberſorten , de
r

eigentlichen Ephrai

miten und ihrer Teilmünzen , haben wir in ihren Wandlungen und
Wirkungen kennen gelernt ; wir haben nun noch d

ie

beiden andern

Gruppen d
e
r

medlenburgiſchen , holſteiniſchen und ſchwediſch -pommer

îchen Silbermünzen ſowie d
e
r

neuen Auguſtdor näher zu betrachten .

Die mecklenburgiſchen und Holſtein - Blönſchen Ariegs
münzen waren ohne Ausnahme Nachmünzen ; wie wir erzählten , münzte
Mecklenburg -Schwerin 8

-

und 4 - Groſchenſtücke mit d
e
r

Jahreszahl

1754 ſelbſt , alſo d
ie eigenen Münzen d
e
s

vorigen Fürſten , nach ;

dann Preußen , beſonders in Aurich . Die mit Anhalt -Zerbſter
Stempel geſchlagenen Sorten lernten wir a

ls

Produkte der Münze

zu Rethwiſch b
e
i

Plön kennen . Die ſchwediſchen 8
-

und 4 -Groſchen
ſtücke von 1759 und 1760 waren keine Nachmünzen , wurden dafür
aber in Stralſund in um ſo größerer Menge und nicht beſſer her
geſtellt . Alle drei Sorten liefen in den ihren Urſprungsſtätten

nächſtgelegenen Ländern u
m , d . h . a
n

der Oſt- und Nordſee von
Hinterpommern b

is Oſtfriesland . Weiter nach Süden ſcheinen ſi
e

in größeren Mengen nicht gedrungen zu ſein ; in den Marken klagte

man zwar h
in

und wieder über ſi
e , doch verſchwinden ſolche Bes

ſchwerden ganz gegen d
ie wegen der ſächſiſchen und bernburgiſchen

Münzen . Nur in Schleſien und Kurſachſen ſcheinen ſchwediſche
Agenten eine beträchtliche Menge d

e
r

Stralſunder Münzen abgeſegt

zu haben .

Ende 1761 geſtand e
in Agent d
e
r

Ephraim , Moſes Efaias zu

Glogau , von dieſen 20000 Rtlr . in ſchwediſchen Sorten erhalten

zu haben , er ſollte damit beſſere Münzen zur Lieferung a
n

d
ie

Prägeſtätten einwechſeln.- ) Als dieſe Sorten zuerſt aufgetaucht

waren , Anfang 1761 , hatte der Breslauer Münzdirektor gefunden ,

1 ) Stammerber . , Breslau , 31. Dezember 1761. A
.

8
.

M
.

R
.

IV , 33 a , II .
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daß ſi
e

meiſt etwas reichhaltiger a
ls

d
ie

ſächſiſchen Drittel und
Sechſtel waren . E

r

hielt e
in Vorgehen gegen dieſe Sorten nicht

fü
r

ratſam , denn e
s ſe
i

nur wünſchenswert , daß alle deutſchen

Stände dem preußiſchen Beiſpiele folgten , dann würde b
e
i

fünftiger

Münzverbeſſerung leichter e
in allgemeiner Münzfuß zuſtande kommen .

Die erſten Vorteile habe Preußen ja hinweg . ) Dennoch wurden

Ende des Jahres auch d
ie

ſchwediſch -pommerſchen Sorten zuſammen

m
it

den meclenburgiſchen und Plön -Zerbſter verboten . ? )

Was über d
ie

durch d
ie mecklenburgiſchen Drittel in Oſtfries

land hervorgerufenen Unruhen aus Wiarda befannt iſ
t , e
r

wähnten wir . 3 )

Demnach bleiben uns nur noch d
ie

Verhältniſſe in Pommern ,

w
o

jene Sorten in großen Mengen umliefen , zu erzählen . Die

Verbote aus Berlin blieben ohne Erfolg , denn e
s war dort wie

anderswo dasſelbe Leid : d
ie Stettiner Feldkriegskaſſe bezahlte das

Getreide nur mit dieſen Sorten , was beſonders auch daher kam , daß

d
a
s

Feldkriegskommiſſariat aus Mecklenburg große Kontributionen zu

erheben hatte und dieſe meiſt in jenen geringen Schwerinſchen 8

u
n
d
4 -Groſchenſtücken erhielt . 4 ) Übrigens prägte auch Mecklenburg

Streliß ſchlechte 4 -Groſchenſtücke mit den Jahreszahlen 1751 b
is 1759 .

Die Juden hatten wegen ihrer meclenburgiſchen Nachmünzungen

in Aurich , w
o

e
s ihren Agenten damals recht übel erging , natürlich

e
in ſchlechtes Gewiſſen und erboten ſi
ch , im Falle d
e
s

Verrufs dieſer
Sorten d

ie

Beſtände des Feldkriegskommiſſariats daran umzus

tauſchen ; wir erinnern uns , daß damals , im Frühjahr 1761 , d
ie

Schweriner Münze von Preußen aufgehoben wurde.5 ) Wenn auch

von Medlenburg im geheimen weiter gemünzt wurde , ſo kann man

doch wohl behaupten , daß ſeitdem lange nicht ſoviel ſchlechtes mecklen

burgiſches Kriegegeld wie b
is

dahin hergeſtellt worden iſ
t , denn in

Aurich ging feit der Revolte d
ie Arbeit auch nicht mehr a
n , und in

den andern Münzſtätten der preußiſchen Verwaltung wurden andere

Sorten , beſonders ſächſiſche , bernburgiſche und polniſche hergeſtellt .

1 ) Bericht Ströndes , Breslau , 10. Januar 1761. Ebenda .

2 ) Erlaß a
n

d
ie Breslauer Kammer , Breslau , 24. Dezember 1761. Ebenda .

3 ) S
.
S
.
9
0
.

4 ) Rammerber . , Stettin , 1. Juni 1761. Tit . XLVI , 1. Daher auch d . Folgende .

5 ) S
.

S
.

8
8
.

9 *
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Das hinderte aber nicht, daß d
ie

ſchon vorhandene ungeheure

Menge d
e
r

medlenburgiſchen und ſchwediſchen Münzen d
ie Kaſſen

weiter überflutete ; m
it

den ſchlechten Plönſchen Münzen war man
weniger geplagt ; d

ie Stettiner Kammer verrief ſi
e

im November 1761 .

Ale aber das Stettiner Gouvernement d
ie Verpflegungsgelder in

ſächſiſchen Dritteln erbat , hatte d
ie

stammer feine , und Köppen

aſſignierte weiter in mecklenburgiſchen und ſchwediſchen Sorten . Die

Kammer ließ in ihrer Bedrängnis endlich durch den Stettiner
Magiſtrat d

ie Annahme dieſer Münzen anbefehlen , das rügte aber

der Generalfiskal Uhden als einer Drder vom 6
. Januar 1762

widerſprechend.1 )

Laut Kontrakt vom 20. Februar 1762 begann man von

Stettin h
e
r

ſogleich m
it

d
e
r

Sendung d
e
r

Kontributionsgelder

zum Umtauſch durch d
ie

Unternehmer nach Berlin ; e
s war eine

Summe von 325 500 Rtir . Möppen hatte geraten , d
ie Fäſſer mit

dieſen Kontributionsgeldern den Juden nicht unbeſehen auszuliefern ,

ſondern zuvor d
ie

beſſeren Sorten , wie ſächſiſche Drittel , auszuſuchen ,

weil d
ie

Unternehmer ſonſt zu großen Vorteil hätten , indem ſi
e

ſo

dieſe Sorten , d
ie

ſi
e zur Ablieferung des Schlagſchakes nötig

hatten , ganz foſtenlos erhielten . E
r

klagte damals , daß d
ie Stettiner

Kammer ihn heute um Scheidemünze erſuche und a
m

andern Tage

beim General - Direktorium verklage , daß er keine ſchicke ; 350 000 Rtır .

in ſächſiſchen Groſchen gingen damals nach Stettin . 2 )

Wegen d
e
r

Umwechſelung machten d
ie Juden nach ihrer Art

Schwierigkeiten , erklärten aber endlich a
m

8
. März , ſi
e würden

ſchon nach und nach alles umwechſeln , d . h . außer jenen Rontri
butionsgeldern noch 3

0

000 Rtlr . und d
ie Münzen d
e
r

gefangenen

öſterreichiſchen Offiziere . Dieſe Einwechſelung ſollte zwar auch mit
Auguſtdor , hauptſächlich aber ſächſiſchen Dritteln vor ſich gehen . Die
Unternehmer ſchickten aber nur ſehr wenige fächſiſche Drittel und ſonſt
Auguſtdor und fächſiſche Groſchen . Anklagen und Entſchuldigungen

gab e
s deshalb d
ie Menge . Die Kammer klagte , nur noch ſchwedi

ſc
h
e

und mecklenburgiſche Drittel liefen u
m , d
ie

ſächſiſchen flöſſen in

d
ie königlichen Raſſen , d
ie Juden wechſelten d
ie meclenburgiſchen

und ſchwediſchen Drittel unter 1
2
% Verluſt für den Inhaber mit

1 ) Meldung Uhdens , Berlin , 25
.

Januar 1762. S
.

S
.

125 .

2 ) Bericht Nöppens vom 29. Januar 1762 .
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fächſiſchen Groſchen e
in , obgleich dieſe noch ſchlechter ſein ſollten ;

d
ie Vormünder müßten das Kapital der Unmündigen angreifen ,

denn b
e
i

Bezahlung von größeren Summen mit Groſchen nähmen

d
ie Kaufleute u
m

6 % höhere Preiſe a
ls

b
e
i

ſolcher mit ſächſiſchen

Dritteln.- ) Wenn dann d
ie Juden , d
ie

man zur Einwechſelung

aller reduzierter Sorten zu bewegen ſuchte , das mit neuen Auguſt
dor tun wollten , ſo meinte d

ie Kammer , nicht dieſe , ſondern nur

fächſiſche Drittel könnten helfen . Denn man müßte ſi
ch ſonſt doch

wieder a
n

d
ie Juden wegen Umwechſelung der Auguſtdor wenden ,

d
a dieſe kein Kaufmann auswärts anbringen und deshalb auch kein

Bürger der Garniſon gegen Drittel oder Groſchen abnehmen könne .

Alſo fächſiſche Drittel und Groſchen möchten fi
e

ſchicken . 2 )

Das half aber nichts , di
e

Unternehmer hatten ſich dazu gar

nicht verpflichtet , und Röppen geſtand zu , daß d
ie Umtauſchung d
e
r

verrufenen Sorten nach dem Kontrakt vom 20. Februar 1762 nur

m
it

neuen Auguſtdor und fächſiſchen Groſchen zu geſchehen brauche .

Zwar ſchickten d
ie Juden in April 1762 10000 Rtir . in fächſiſchen

Dritteln nach Stettin , wollten aber mehr nicht tun , da d
e
r

König

den ganzen Schlagſchap in dieſen Sorten verlangte und ſi
e ſonſt

zu viel Schaden hätten . 3 )

Trot häufigem Hin- und Herſchreiben blieb e
s dabei : b
is

Mitte Auguſt 1762 wurden fü
r

1055 282 Rtır . 17 G
r
. in Zerbſt

Blönſchen , mecklenburgiſchen und Stralſunder Münzen , meiſt mit
neuen Auguſtdor , etwas auch mit ſächſiſchen Dritteln und Groſchen
umgewechſelt . 4 ) Vielleicht möchte man dieſe Summe fü

r

zu uner
heblich halten , a

ls

daß durch deren Einwechſelung e
in Einfluß auf

d
ie pommerſchen Münzverhältniſſe hätte ausgeübt werden können .

In der Höhe d
e
r

Summe la
g

aber nicht das Weſentliche d
e
s

Vor
ganges . E

s

kam vielmehr darauf a
n , d
ie Kaffen in den Stand zu

ſeßen , feine jener Sorten weder einnehmen noch ausgeben zu brauchen .

Alle Verbote blieben , wie wir genugſam geſehen haben , ſolange e
r

folglos , a
ls

d
ie Lieferungen von den Staatskaſſen ſelbſt mit den

verbotenen Sorten bezahlt wurden . Indem man dieſen nun ihre

1 ) Nr . 53 .

3 ) Kammerber . , Stettin , 23. April 1762 .

3 ) Erklärung der Unternehmer , Berlin , 28
.

April 1762 .

4 ) Die einzelnen Poſten ſ . oben S
.

6
8 , Note 2 .
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Beſtände an dieſen Münzen abnahm , machte man es ihnen möglich ,

mit anderen Gelde zu zahlen , und konnte demgemäß auch von der
Bevölkerung d

ie Steuerzahlung mit erlaubten Sorten verlangen .

Wir fügen hier noch einige beſondere Fälle aus dem pommer

ſchen Münzweſen jener Zeit hinzu . 1 ) Der Kaufmann Saune jun .

in Stettin hatte fü
r

eine Fouragelieferung von dem General

v . Belling 25000 Rtir . in meclenburgiſchen und ſchwediſchen Sorten
erhalten und konnte nach dem Verbot derſelben 19000 Rtir . d

a

von nicht los werden ; man verwies ihn zuerſt a
n
v . Belling und

d
ie

Unternehmer ; d
a

e
r

b
e
i

dieſen aber nichts erreichte , regelte der
Oberkommiſſar Stein d

ie

Sache wahrſcheinlich ſo , daß e
r

dem Manne

beſſere Sorten verſchaffte . Man ſieht a
n

dieſem Beiſpiele , wie gut

jene Einwechſelung in Verbindung mit dem Verbot gewirkt hatte .

zu bemerken iſt ferner , daß wahrſcheinlich durch d
ie Ruſſen ,

d
ie Hinterpommern mit Möslin beſegt hatten , ſächſiſche Tympfe auch

nach Lauenburg kamen ; ſie wurden a
ls

nicht faſſenmäßiges Geld in

Stettin nicht angenommen , 2 ) wodurch man ihren Umlauf auf Lauen

burg lokaliſierte .

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben , daß man ſich den gar

zu ſtarken Wucher d
e
r

Juden doch nicht gefallen ließ . E
s

war
ſchon ſchlimm genug , daß beſonders in Hinterpommern d

ie Juden

alles gute Geld aufwechſelten ; ei
n

Verbot d
e
s

ruſſiſchen General
leutnant Wolkonskoi dagegen 3 ) hatte kaum viel Erfolg . Als aber

e
in Stettiner , Hirſch Simon , di
e

ſchwediſchen und meclenburgiſchen

Sorten gegen 1
2
% Aufgeld mit ſächſiſchen Groſchen einwechſeln

wollte , wurde er wegen dieſes beabſichtigten Wuchers beſtraft . 4 )

Im ganzen waren d
ie Verlegenheiten , d
ie wir a
ls Wirkungen

d
e
r

ſächſiſchen Drittel kennen gelernt haben , auch nach d
e
r

Prägung

der neuen Auguſtdor zu bemerken . Dieſe Münze , von der 1761
und 1762 mindeſtens 3 Millionen Stück hergeſtellt worden ſind , 5 )

war dem Goldgehalt nach kaum 1
/2 b
is

1
/4 ſoviel wert a
ls

d
ie guten

1

1 ) Tit . XLVI , 2 .

2 ) Reſkript a
n die Pommerſche Kammer , Berlin , 27. Mai 1762 .

3 ) Stößlin , 13./24 . März 1762 .

4 ) Reſkript a
n d
ie

Pommerſche Kammer , Berlin , 14. Oktober 1762 .

S
.

oben S
.

132 , 133 .

5 ) S
.

S
.

5
7
.



Der Verkehrswert der Münzen fremden Gepräges . 135

früheren preußiſchen oder fremden Piſtolen , alſo höchſtens 24/2 Rtir .
Da aber der Staat dadurch auf ihre Geltung wirkte , daß er ſie den
guten gleichgeſtellt haben wollte , ſo kam allmählich e

in mittlerer

Rurs von 4 bi
s

3 Ktir . zuſtande . ( S
.

S
.

136. )

Der König begründete d
ie Ausgabe d
e
r

neuen Auguſtdor vor

allem damit , daß e
r

d
ie Armeelieferanten mit ihnen bezahlen müßte .

Wir erinnern nochmals daran , daß dieſe e
s im Ariege o
ft in ihrer

Hand haben , di
e

Preiſe zu erhöhen . ( S
.

S
.

7
4
.
) Nun hattten ſi
e

auch damals unter dem Vorwande d
e
s

ſchlechten Kriegsgeldes d
ie

Preiſe verdoppelt und noch höher geſeßt . Darum wollte ihnen

Friedrich d
ie Lieferungen mit neuen Auguſtdor bezahlen , und zwar

im Nennwert zu 5 Rtlr . , während e
r damit einverſtanden war , daß

d
ie Kaſſen d
e
r

Heimat ſi
e

nicht annahmen ; a
u
f

d
ie Weiſe glaubte

e
r ſeinen Schaden wieder einbringen zu können . 1 )

Ob das gelang , werden wir am beſten ſehen , wenn wir auf

d
ie Wirkung , welche d
ie Zurückweiſung durch d
ie Raſſen ausübte ,

näher eingehen . Ende Juni 1761 kam d
ie

erſte Anfrage nach

Berlin , indem d
ie

neumärkiſche Rammer ſich erkundigte , o
b

d
ie

Auguſtdor b
e
i

den Zöllen wie d
ie

ſächſiſchen Drittel mit 1
0

%
negativem Agio zu nehmen ſe

i
, worauf ih
r

d
e
r

Beſcheid wurde , daß
überhaupt keine Staatskaffe ſi

e

nehmen dürfe . ? )

Als dann aber in d
e
r

zweiten Hälfte d
e
s

Jahres 1761 d
ie

ſchlechteren neuen Auguſtdor geprägt wurden , gewann d
ie

Sache

doch e
in

anderes Anſehen . Am 2
. Februar 1762 ſtellte der Kriegs

miniſter v . Wedel vor , daß das Berliner Lagerhaus , d
ie große

ſtaatliche Tuchfabrit , von d
e
r

General -Kriegskaſſe über 90000 Rtlr .

zu erheben habe , d
ie nur in neuen Auguſtdor gezahlt würden , wo

b
e
i

viel verloren würde . Um dieſes zu vermeiden , möchte man d
ie

aus königlichen Raſſen kommenden Auguſtdor von dieſen auch wieder

fü
r

voll annehmen laſſen .

Da aber Möppen mitteilte , daß davon bald Millionen um
laufen würden , ſo war guter Rat teuer , ja faſt unmöglich . Der
Kriegszahlmeiſter meinte , wenn dieſe Sorten b

e
i

den Raffen nicht

gelten ſollten , würde der König d
ie Untertanen auch wohl nicht zu

1 ) Nr . 58 .

9 Anfrage Aüftrin , 2
9
.

Juni , Reſkript darauf , Berlin , 1
6
.

Juni 1761 .

T
it
. XVI , 29. Daher auch das Folgende .
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ihrer Annahme verpflichten .") Für eine Anfrage beim Könige aber

war wieder v . Wedel nicht, indem er a
u
f

d
ie unwillige Meinungs

äußerung wegen Annahmeverbots d
e
r

ſächſiſchen Drittel hinwies . 2 )

Nun kamen , da nichts fü
r

oder wider geſchah , di
e

Bevölkerung

aber d
ie größte Abneigung gegen dieſe Münze faßte , weil d
ie Staats

kaſſen ſi
e wohl ausgaben , aber nicht annahmen , natürlich wieder

dieſelben Klagen , wie einſt wegen d
e
r

ſächſiſchen Drittel . Beſonders
gefährlich erſchien e

s , daß d
ie Fuhrleute den Dienſt verſagten und

d
ie Bedürfniſſe nicht zur Armee fahren wollten , weil ſi
e für d
ie

Auguſtdor in den Krügen kein Futter bekämen . Man ſa
h

ſi
ch alſo

genötigt , auf den Straßen nach Schleſien d
ie Annahme zu befehlen . :)

Schließlich nahm wenigſtens d
ie General -Kriegskaſſe d
ie Auguſt

dor an , da dieſe ſi
e

leichter ausgeben konnte , doch nach wie vor wies

d
ie General -Domänenfaſſe ſi
e

zurück . Das wurde beſonders im

Magdeburgiſchen , w
o

ſehr viele Getreidelieferungen ſtattfanden ,

drückend empfunden , indem d
ie Pächter ih
r

Getreide von der Kriegs

faſſe mit Auguſtdor bezahlt erhielten , dieſe aber nicht a
ls Bachtgeld

a
n

d
ie

Domänenkaffe abführen konnten . 4 ) Auf dieſe und andere
Vorſtellungen vermochte das General -Direktorium nur zu antworten ,

daß e
s deswegen nichts verfügen könne , weil der König ſeine

Willensmeinung fü
r

dieſen Fall nicht mitgeteilt habe.5 )

Die Vorſtellungen wurden dringender , ſowohl von ſeiten

1
.

Wedele wie der Kammern , beſonders der pommerſchen . Sehr zu
leiden hatten auch d

ie Kriegsgefangenen , di
e

ihre „ Löhnung “ nur in
neuen Auguſtdor bekamen und dieſe , wenn überhaupt , ſo doch nur

zu 41/2 Rtir . be
i

den Bürgern anbringen konnten ; Ende Juli 1762
ſtand der Kurs nur noch auf 3 Rtlr . 16 , höchſtens 4 Rtir . Da
wurde e

s

auch Köppen bange , er zweifelte wieder , ob das Annahme

verbot a
n

d
ie Kaſſen ganz dem Willen des Könige entſpreche , viel

leicht könnte man doch den dritten Teil der einlaufenden Beträge in

neuen Auguſtdor annehmen . E
s gäbe gar kein ander Geld , nur

1 ) Gutachten Möppens , Magdeburg , 4. Februar 1762 .

2 ) Wedel a
n

die Magdeburger Kammer , 14. Februar 1762 . S
.

auch
oben S. 121 .

3 ) stlagen des Oberft b . Stechot und Oberft 8
.
b . Wartenberg , März 1762 .

Verfügung a
n

d
ie

kurmärkiſche Kammer vom 3
1
.

März 1762 .

4 ) Kammerber . , Magdeburg , 31
.

Mai 1762 .

5 ) Reſkript a
n

d
ie Magdeburger Kammer vom 1
. Juni 1762 .
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Millionen von Auguſtdor . „ Fürchterliche Auftritte “ ſeien zu be
ſorgen , wenn es ſo weiter gehe . )
Als dann das General -Direktorium es Köppen überließ , beim

Könige anzufragen , erhielt dieſer d
ie vonvon uns ſchon erwähnte

Kabinettsorder aus Dittmannsdorf , 2 ) in der Friedrich zugab , daß

das General -Direktorium keine Verhaltungsmaßregeln habe , er aber

d
ie Auguſtdor weiter zu 5 Rtir . auszugeben genötigt ſe
i
, b
is

d
ie

Zeiten erlaubten , alles wieder in vorigen Train zu ſeßen " .

Eine ſtrikte Verwaltungsmaßregel gab der König damit alſo

nicht und konnte e
s

auch gar nicht ; er ſagte , er müſſe d
ie Auguſtdor

zu 5 Rtir . ausgeben , man helfe ſich in d
e
r

Heimat ſo gut man

könne . Nur daß ſi
e

von den Kaſſen nicht im Nennwert anzunehmen

feien , glaubte man herausleſen zu können . Als das General

Direktorium ſi
e

nun aber auf 4 Rtir . herunterſeßen wollte , war
Friedrich damit doch nicht zufrieden : es ſe

i

das zu voreilig , man

werde dadurch d
ie

hohen Preiſe nicht herunterbringen , man möge

Gott danken , daß b
e
i

dieſen ſchweren Kriegszeiten noch Geld exiſtiere ,

ſo rund ſe
i
. 3 ) Daran können wir ja auch gar nicht zweifeln , daß

d
e
r

neue Auguſtdor nach ſeiner offiziellen Herabſeßung im Verkehr

ſofort weiter gefallen wäre .

Bei alledem war e
in Glück , daß d
ie Prägung dieſer Münze

verhälnismäßig ſpät begonnen hatte und d
ie

dadurch heraufbe

ſchworenen Verlegenheiten nicht viel länger a
ls

e
in Jahr dauerten .

Gegen d
ie

von den Lieferanten geforderten hohen Preiſe ging

der König zugleich in anderer Weiſe vor . Er meinte , daß , wenn

e
r

b
e
i

Bezahlung mehr ausgebe , er auch mehr einnehmen müſſe ,

d . h . e
s ſollte b
e
i

den Abgaben mehr gefordert werden , wenn dazu

ſchlechtes Geld benußt werde . 4 ) Hielt Friedrich eine ſolche Maß
nahme fü

r
„ ganz billig “ , ſo ſind wir heute nicht derſelben Anſicht ,

1 ) Nr . 57

2 ) Nr . 58 .

3 ) R.-O. a
n

das General - Direktorium , Bögendorf , 2
8
.

September 1762 ;

Im . -Ber . Köppens vom 1
8
.

September 1762. R
.

9
6 , 425 Ee . – Die Breslauer

Kammer verfügte a
m

2
7
.

September 1762 , daß d
ie

Steuerfaſſen nur 2/
6

der zu

erhebenden Quoten in Auguſtdor , 3/
6

in ſächſiſchen Dritteln und 6 in guten und
Silbergroſchen , Tympfe und Szoſtałe aber gar nicht annehmen dürften . A

.

B
.

P
.

A
. VI , 81 e .

4 ) t.-D. an das General -Dir . , Leipzig , 13
.

März 1761. Tit . XVII , 25 .

.
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denn d
ie Schlußfolgerung hätte d
ie

ſein müſſen , di
e

Münzverſchlechte
rung a

ls

eine Haupturſache der hohen Preiſe zu beſeitigen , in zweiter

Linie erſt waren d
ie Steuern h
e
i

Bezahlung mit ſchlechtem Gelde

zu erhöhen . S
o

wäre e
s billig geweſen . Dieſe Billigkeit aus

zuüben , geſtattete aber d
e
r

Krieg nicht , d
ie Münzverſchlechterung

konnte nicht unterlaſſen werden .

Keineswegs aber war e
s d
ie Meinung des Königs , daß durch

d
ie

anbefohlene Maßregel d
ie Bauern und Unvermögenden geſchädigt

werden ſollten , entſchieden ſprach e
r

ſich dagegen aus . Nur b
e
i

den verſchiedenen Zöllen ſollte ſi
e

beſonders auf d
ie

auß- und

eingehenden Waren , wie Holz und Salz ſi
ch erſtrecken . ) Daran ,

daß d
ie Armen gerade dieſer Dinge doch auch bedurften und durch

den erhöhten Zoll indirekt geſchädigt wurden , dachte Friedrich wohl
kaum . Das General -Direktorium ſtellte feſt , daß unter guten Münzen
alle vor Herſtellung der ſächſiſchen Drittel geprägten zu verſtehen

ſeien und ſeşte e
in

mittleres poſitives Agio von 1
0
% auf dieſe

gegen d
ie ſpäteren . Um ſo viel wurden alſo d
ie Zölle b
e
i

Bes

zahlung mit ſchlechtem Gelde nominell erhöht . 2 )

Die frühere Beſtimmung , laut Kabinettsorder vom 28. Auguſt

1760 , daß d
ie

verſchiedenen Zölle nur mit brandenburgiſchem Gelde

zu bezahlen ſeien , 3 ) kam damit in Wegfall . Ferner wurde erlaubt ,

daß d
ie Beträge unter 8 Groſchen mit ſächſiſchen Groſchen ent

richtet werden dürften . 4 )

1 ) L.-O. a
n

das General -Direktorium , Meißen , 28. März 1761 .

3 ) Protokoll einer Sißung des General - Direktoriums vom 1
9
.

März 1761 .

Tit . XVII , 25 .

3 ) S
. S
.

121 .

4 ) Reſfript a
n

d
ie

Pommerſche Stammer vom 1
9
.

Nov. 1761 , ebenda .



Drittes Kapitel .

Die Geldverhältniſſe im Weſten und d
ie Abwehr der

preußiſchen Kriegsmünzen in den benachbarten Gebieten

Norddeutſchlands .
Waren d

ie

Lande weſtlich der Weſer ſchon in Friedenszeiten

zum Teil auf fremdes Geld angewieſen , ſo war das im Kriege noch

mehr der Fall . Denn w
o

der Feind herrſchte , wie weſtlich des
Rheines in Cleve und Geldern , waren d

ie Kriegsmünzen natürlich

dauernd verboten , während man ſich in den preußiſchen Gebieten

zwiſchen Rhein und Weſer mit dem Gelde behelfen mußte , was

man bekam , d . h . was von den Armeen oder den Münzlieferanten

oder vom Auslande , beſonders von Holland und Frankreich h
e
r

zu
haben war .

In Minden und Ravensberg lagen d
ie Verhältniſſe in

ſofern a
m

ähnlichſten den im mittleren Landkomplex herrſchenden , al
s

man großen Mangel a
n ediktmäßigem Gelde fü
r

Überſendung d
e
r

Einkünfte nach Berlin hatte . War das hier ſchon immer im Frieden

d
e
r

Fall , ſo noch mehr im Kriege . Im April 1758 liefen in Berlin
aus Minden 3000 Rtir . e

in , worunter 1400 in geringhaltigen

Fuldaſchen , Neuwiedſchen , Mecklenburgiſchen , Ansbachſchen und
andern Dritteln waren . Die Rammer wußte ſich nicht zu helfen ,

d
a der Feind ſi
e einſchleppe und das gute Geld ausführe . Aus

Berlin bedeutete man ſi
e zwar , ſie möchte d
ie

ſchlechten Münzen

zu
r

Löhnung der alliierten Armee verwenden , 1 ) das wird aber auch

ſeine Schwierigkeiten gehabt haben .

1 ) Reſtript a
n

d
ie

Mindenſche Kammer , Berlin , 2
5
.

April ; Kammerber . ,

Minden , 2. Mai , Heftript darauf , Berlin , 16. Mai 1758. Tit . XLIII , 13. Das

h
e
r

auch das Folgende .
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Nirgende wohl aber war der Mangel an Scheidemünze , über
den wir ſchon im allgemeinen geſprochen haben , größer al

s

hier : im

März 1760 war ſi
e

faſt völlig verſchwunden , d . h . von den Armeen
abſorbiert.1 ) Die Kammer gab damals eine Darſtellung der übeln

monetären Lage ihres Departements , das von Preußen abgeſchnitten

von Heſſen , Lippe , Paderborn , Rittberg , Rheda , Münſter , Osnabrück ,

Bentheim und Hannover umringt ſe
i
; von dieſen Hoheiten münze nur

Hannover gut , es habe ſich aber , troß ſchärfſter Edikte , des ſchlechten

Geldes nicht erwehren können und ſi
ch genötigt geſehen , dasſelbe ,

wenn auch in devalviertem Wert , umlaufen zu laſſen . Wollte

man nun d
ie Nachbarn zwingen , nur mit gutem Gelde zu zahlen ,

ſo würde kein Menſch mehr in Minden etwas einkaufen können .

Für Leinwand und Garn , di
e

Hauptinduſtrieerzeugniſſe d
e
s

Landes ,

käme auch kein gutes Geld e
in , denn ſeit ſi
e

zum Vorteil Schleſiens

nicht mehr über d
ie Weſer gelaſſen würden , gingen ſi
e

nach Frank
furt a . M. , woſelbſt d

ie

Wechſel mit ſchlechtem Gelde bezahlt würden .

Berg , Holland , England , Spanien , Portugal nähmen zwar Garn

und grobe Leinwand und bezahlten ſi
e

m
it

holländiſchen Wechſeln ,

d
ie

aber in Bremen traſſiert , dort faſt nur mit nicht ediktmäßigen

Sorten vergütet würden . Hannover nehme wenig , Denabrück das
meiſte Rorn , wofür e

s aber nur ſchlechtes Geld gebe .

Die beſte Hilfe wäre alſo : di
e

Regierung müßte d
ie

ſchlechten

Sorten b
e
i

den Münzſtätten umwechſeln , was freilich viel koſten würde .
Deshalb rieten ſi

e , dieſe Sorten wie d
ie
„ delikaten Hannoveraner “

b
is

zum Frieden nach einem Tarif von den Generalkaſſen nehmen

zu laſſen . Beſonders handelte e
s

ſi
ch dabei u
m

ſächſiſche Drittel.2 )

Auf dieſe Klagen hatte das General -Direktorium nur den
wenig ſachgemäßen Entſcheid : d

ie Kammer möchte erſt d
ie Sorten

1 ) Stammerber . , Minden , 15. März 1760 .

2 ) Kammerber . , Minden , 26
.

März 1760. Der Hannoverſche Tarif ſeşte
die Schildlouisdor auf 5 Rtlr . 24 Gr . , di

e

andern Piſtolen von Frankreich und die

von Schwerin , Preußen , Braunſchweig , Hamburg auf 4 Rtir . 24 G
r
. (Mittel

friedrichsdor und Auguſtdor waren verboten ) , d
ie

holländiſchen Dukaten auf 2 Rtir .

2
4 G
r
. , däniſche XII -Markſtüde auf 2 Rtir . 4 G
r
. 4 P
f
. , Drittel von Braun

ſchweig mit Pferd auf 9 G
r
. , mit C von 1759 auf 6 G
r
. , preußiſche b
is

1759

und medlenburgiſche auf 7 Gr . , ſächſiſche von 1753 und bernburgiſche auf 6 Ø
r
. ,

braunſchweigiſche Sechſtel mit Pferd auf 4 G
r
. 4 P
f
. , mit C
.

von 1759 auf 3 Gr . ,

preußiſche und medlenburgiſche b
is

1759 auf 3 G
r
. 4 B
f
. Tit . XLIII , 13 .
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zettel d
e
r

eingelaufenen Beſtände einſchicken und melden , warum ſi
e

d
ie verbotenen Gelder nicht a
n

d
ie Truppen ausgegeben hätte . 1 )

D
ie Zuſendung d
e
s

Protokolls vom 6
. Mai 17602 ) konnte , wie

w
ir

ſahen , auch nur teilweiſe helfen .

Dem Mangel a
n

Scheidemünze abzuhelfen , geſchah wenig .

Zuerſt hatte man von Minden her um 4000 Rtir . in 6
-

und

8 -Pfennigſtücken und ebenſoviel in 2
-

und 4 -Groſchenſtücken g
e

beten . Köppen aber wollte ſi
e nur Zug um Zug ſchicken , denn

Kredit fönne e
r

d
e
r

ſtark rückſtändigen Mindenſchen Oberſteuerkaſſe

nicht geben , übrigens habe e
r nur 6 -Pfennigſtücke . 3 ) Auf ſeine

weitere Frage , wer das Riſiko fü
r

den Transport tragen werde ,

antwortete d
ie Rammer ausweichend ; di
e

Poſt wollte e
s nicht über

nehmen ; bezahlen könne man d
ie

Scheidemünze auch nur init den
kurſierenden Sorten . 4 )

Da d
ie

Unternehmer aber d
ie Prägung der Scheidemünzen

fortwährend verſchoben , ſo wandten ſi
ch Ende d
e
s

Jahres 1760 d
ie

Mindenſchen Stände direkt a
n

den König , der darauf Möppen b
e

fahl , mit den Juden über Anfertigung ſolcher fü
r

Minden und

Oſtfriesland zu akfordieren.5 ) Wir haben geſehen , wie e
s darauf

zu d
e
r

enormen Ausprägung ſächſiſcher 1
-

und 2 -Groſchenſtücke kam ,
und welche Verlegenheiten dann durch dieſe Sorten entſtanden ſind . )

Mittlerweile waren d
ie Klagen über den Mangel a
n Steuer

geld nicht verſtummt . Es kam hier ſogar zu einer Exekution gegen

d
ie Bielefelder Garnhändler , weil ſie ihre Abgaben nicht mit branden =

burgiſchen Münzen abführten , doch wurde d
ie Maßregel in de
r

E
r

fenntnis der Notlage vom General -Direktorium aufgehoben . " ) End

lic
h

h
a
t

auch hier d
ie Erlaubnis d
e
r

ſächſiſchen Drittel 8 ) al
s

Steuer
geld d

ie Verlegenheit zum großen Teile beſeitigt .

1 ) Reſtript , Berlin , 29. April 1760 .

3 ) S
.

oben S
.

118 .

3 ) Kammerber . , Minden , 15
.

März 1760 ; Anfrage Köppens v . 20. März 1760 .

4 ) Rammerber . , Minden , 30. März 1760 .

5 ) Mitteilung Stöppens bom 3
. Januar 1761 .

6 ) S
.

oben S
.

125-127 .

7 ) Andere Klagen wie d
ie

d
e
r

Landſtände vom 1
1
.

und 1
6
.

Auguſt , des

Kommerzkollegs und d
e
r

Bürgerſchaft von Herford vom 1
4
.

September 1760
bringen keine neuen Momente .

8 ) S
.

oben S
.

121 .
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Dieſe Erlaubnis erſtreckte ſich aber , wie wir wiſſen , nicht auf

d
ie Zölle . Nun waren d
ie Mindenſchen zoll- und Lizenttaſſen

nichts anderes a
ls

Akziſekaſſen , daher denn fü
r

ſi
e

d
ie Annahme der

jächſiſchen Drittel eigentlich erlaubt war . Die Rammer war aber
dagegen , denn d

ie Kaufleute könnten ganz gut preußiſche Silbermünze

zahlen ; halte man nicht darauf , ſo gehe ſi
e

zum Lande hinaus .

Dabei blieb e
s denn . " ) Ebenſo wurde d
ie Verſteuerung der im

Auslande fabrizierten Waren in preußiſchein Gelde verlangt und

auch davon auf Vorſtellungen d
e
r

Bielefelder Kaufleute nicht abge

gangen . ) Das bedeutete natürlich nichts anderes als eine Erhöhung

des Zolls auf fremde Waren um d
ie Höhe des Agios der preußiſchen

Sorten .

Über d
ie

Grafſchaft Mark liegen nur wenige Nachrichten vor .

Ich habe a
n

anderer Stelle gezeigt , 3 ) wie man in Weſtfalen von

alters her a
n kupferne Scheidemünze gewöhnt war , wie ſelbſt einige

preußiſche Städte b
is in di
e

Mitte des 18. Jahrhunderts ſolche
ſchlugen , wie man während d

e
r

Scheidemünznot d
e
s

Jahres 1760
darauf zurückfam und d

ie

Cleviſchen Behörden mit Erlaubnis der

Öſterreichiſchen Adminiſtration kupferne 1 / 4 - Stüber , ſogenannte Füchſe ,

ſchlagen laſſen wollten , wovon d
ie Grafſchaft Marf eine Partie e
r

halten ſollte , wie das General -Direktorium dieſen Vorſchlag aber

abwies , weil d
ie Münzſachen ganz in den Händen d
e
r

Pächter lägen .

Das Aufgeld weſtfäliſcher Füchſe betrug ſchon im Juni 1760

3 Stüber auf einen Taler , weshalb d
ie Märkiſche Sammerdepu

tation b
a
t
, 2000 Rtir . in 1 / 4 -Stüberſtücken in Magdeburg münzen

zu laſſen , 4 ) woraus aber auch nichts wurde .

Aber noch drückender war der Mangel a
n gutem Kurant .

Wenn man ſich b
e
i

der Generalität über d
ie Lieferungsbezahlungen

mit ſchlechtem Gelde beſchwerte , ſo hieß e
s , von Leipzig kämen

ganze Wagenzüge mit polniſchen und bernburgiſchen Sorten zur
Armee , In de

r

Überſchwemmung damit erblicten d
ie Behörden

1 ) Kammerber . , Minden , 18
.

November , Reſfript darauf , Berlin , 1. De
zember 1760. Tit . XLIII , 13 .

2 ) Reſolution des General -Direktoriums fü
r

d
ie

Bielefelder Kaufleute ,

Berlin , 12. Mai 1762 .

3 ) Die leßte ſtädtiſche Münzprägung in Preußen ; Zeitſchr . f . Numismat . ,

8
.
2
3 , 6
.

211 f .

4 ) Ber . d
e
r

stammerdeputation , þamm , 4. Juni 1760. Tit . XLIII , 14 .
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eine d
e
r

härteſten Rontributionen des Landes ; da der holländiſche
Wechſel auf 200 % ſtatt ſouſt auf 140 % ſtand , ſchlugen d

ie Kauf
leute ihren Verluſt auf di

e

Warenpreiſe . Dazu wollten d
ie Franzoſen

nur Louisneufs und Dufatons nehmen , di
e

aber durch Einſchmelzung

ſehr ſelten geworden waren . 1 )

Im Frühjahr 1760 kam e
in

neues Unglück . Nach dem Bei
ſpiele Kölng erließ d

ie

öſterreichiſche Adminiſtration in Cleve und

ähnlich in Berg a
m 28. April 1760 e
in Devalvationspatent , worin

d
ie 1755 b
is

1759 geſchlagenen preußiſchen Drittel von 2
0

auf 1
5

Stüber geſeßt , alle ſpäteren verrufen wurden . 2 ) Dadurch kam e
s

nun , daß d
ie Markaner im Cleviſchen und Bergiſchen mit nicht

herabgeſeßten 2 -Stüberſtücken bezahlten , d
ie

dadurch in der Graf
ſchaft ſelten wurden . Im Juni 1760 ſtanden ſi

e

ſchon um 8 b
is

1
0 % höher a
ls preußiſche Drittel , 3 ) weshalb man um ihre Neu

prägung bat , auf d
ie

d
ie Juden ſich aber nicht einlaſſen wollten ,

weil ſi
e

alle Hände voll zu tun hätten . 4 )

Die Rammerdeputation ſuchte ſich daher auf andere Weiſe zu

helfen , indem ſi
e vorſchlug , den Stapeln , Bergwerken und Hämmern

zu befehlen , daß fi
e

im Bergiſchen und in den andern dortigen

Gegenden a
ls Bezahlung nur 2 - Stüberſtücke oder allenfals preußi

ſche Drittel , dieſe aber in dem dort herabgeſeßten Wert von

1
5 Stübern ſi
ch

bezahlen laſſen ſollten.5 ) Als man noch auf Be
fehl des General -Direktoriuing d

ie Stapelintereſſenten zu Altena ,

Iſerlohn und Lüdenſcheid darüber vernehmen ließ , wußten dieſe

auch nichts beſſeres zu raten . Der Kriegsrat und Fabrikenkommiſſar
Göhring meldete , daß die Warenpreiſe u

m das Doppelte geſtiegen

ſeien und hielt den Vorſchlag d
e
r

Rammerdeputation fü
r

das beſte

Mittel , d
ie
2 -Stüber zurückzuziehen . ) Demgemäß wurde verfahren .

Natürlich war dabei vorausgeſeßt , daß man im Bergiſchen d
ie

1 ) Ber . der Stammerdeputation , Samm , 29. März 1760. Tit . XVII , 9 .

2 ) Scotti , Sammlung der Geſeße in Cleve -Mark , Düſſeldorf , 1826 , N
r
. 1749 .

3 ) Ber . der Hammerdeputation , Hamm , 20. Juni 1760. Der Louisneuf
ſtand in 2 -Stüberſtüden auf 8 Rtir . , in preußiſchen Dritteln auf 8 Rtlr . 50 Stüber .

Sit . XLIII , 14 .

4 ) Schreiben der Ephraim und Ißig vom 23. Juni 1760 , ebenda .

5 ) Entwurf der Berordnung , Lippſtadt , 28
.

Juni 1760 , ebenda .

6 ) Bericht Göhrings , Hagen , 8. September 1760 , ebenda .
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Waren d
e
r

Grafſchaft Mark nicht entbehren könnte . Über den Er
folg dieſer Maßnahmen ſind wir leider nicht unterrichtet .

Ende d
e
s

Jahres kam man noch einmal a
u
f

d
ie Kupfermünzen

zurück und wies a
u
f

d
ie Grafſchaft Rheda h
in , w
o

ſolche geſchlagen

wurden ; ' ) aber wie geſagt , kam e
s zu feiner Prägung von kupfernen

1 / 4 -Stübern oder Deuten . Köppen vertröſtete auch hier auf die

demnächſt beginnende Scheidemünzprägung , d
ie

eine Annahme der

Rhedaſchen Sorten unnötig machen werde . ? ) Doch fand d
ie Aus

prägung kupferner Dreipfennigſtücke e
rſ
t

1763 in Aurich ſtatt ; 3 ) di
e

in Berlin geſchlagenen werden ihren Weg faum in den Weſten g
e

funden haben .

In Oſtfriesland richteten ſi
ch nach Beendigung d
e
r

feindlichen

Okkupation d
ie Bemühungen der Regierung in erſter Linie gegen

d
ie eingedrungenen fremden Münzen , beſonders d
ie
4 - Groſchenſtücke

von Hildburghauſen und d
ie

Weimarſchen Sechſer.4 ) D
a

aber in

dieſem Gebiete , wie überhaupt im Weſten , bald nur noch ſehr wenig

brandenburgiſches Geld zu bekommen war , Wechſel aber mehr als
Barſendungen koſteten und d

ie

Aurichichen 4 -Mariengroſchenſtücke

nicht von den Generalkaſſen genommen wurden , ſo trat auch hier

Mangel a
n Steuergeld e
in
. ) Obgleich braunſchweigiſches und bern

burgiſches Geld umlaufen und auch a
n

das ſächſiſche Feldfriegs - Diref
torium geſchickt werden durfte , ſo half das wenig , weil man doch kein

brandenburgiſches fü
r

d
ie Berliner Zentralkaſſen hatte ; wenn man

von den Domänenpächtern nicht alles mögliche nahm , kam gar nichts

e
in
. Zwar das Bedenken der Oſtfrieſiſchen Kaſſen , d
ie Mittel

auguſtdor zu nehmen , weil ſi
e

in d
e
r

Nachbarſchaft weniger a
ls

5 Rtir . galten , wurde beſeitigt , indem man d
ie Kammer beauftragte ,

d
ie Mittelfriedrichsdor und Auguſtdor anzunehmen und nach Berlin

1 ) Ber . de
r

Kammerdeputation , Lippſtadt , 14
.

November 1760. Der Graf

v . Rheda ſchlug 4
2

Stück Kupfermünzen auf einen Taler , aus dem Pfund
Kupferplatten etwas über 2 Rtir . Mit Kupfer und Münzlohn koſtete das ge

münzte Pfund noch keinen Taler ; ebenda . – Vgl . auch Weingärtner , Kupfer
münzen Weſtfalens , S

.

196 , 197 , .

2 ) Mitteilung Köppens vom 3
. Januar 1761. Tit . XLIII , 13 .

3 ) Münzbeſchreibung Nr . 1751 .

4 ) Avertiſſement der Kammer , Aurich , 18. April , und Kammerber . , Aurich ,

12. Dezember 1758. Tit . XVI , 28 , daher auch das Folgende .

5 ) Kammerber . , Aurich , 13
.

November 1758. Münzbeſchr . N
r
. 1309—1318 .
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zu ſenden , aber d
ie

ſchlechten ſächſiſchen Drittel wurden damals noch
nicht erlaubt . )
Dieſe Verhältniſſe änderten ſi

ch , al
s

d
ie

Auricher Prägung

wieder begann . Der dortige Agent , der Unternehmer Aaron Meyer ,

hatte zwar anfangs erklärt , d
ie neugeprägten Sorten außer Land

ſchaffen zu wollen , erfüllte das aber durchaus nicht . E
s

entſtand

vielmehr große Verwirrung . Während d
ie

fächſiſchen Drittel ſe
it

dem 28. Auguſt 1759 verboten waren , befahl man a
m

18. Februar
1760 , d

ie in Aurich gemünzten anzunehmen , d
ie

aber natürlich
niemand von den in andern Münzſtätten geprägten unterſcheiden
konnte . Die Emdener Kaufleute wollten die Drittel nur nehmen ,

wenn das auch von den Renteien geſchehe , und dieſe konnten e
s

nicht , weil d
ie Generalfaſſen ſi
e

zurückwieſen . Wenn d
ie Kammer

noch darauf hinwies , daß d
ie Bauern ihre Produkte nach Bremen

verkauften , und d
ie guten Sorten durch Einſchmelzen immer ſeltener

würden , ſo erlangte ſi
e

m
it

dem allem doch nur das Zugeſtändnis ,

daß d
ie

in Aurich geprägten Sorten – meiſt ſächſiſche und meclen
burgiſche Drittel – dort gelten dürften , aber nicht nach Berlin zu

ſenden ſeien , was nicht mehr bedeutete , al
s

daß alles bleiben ſollte
wie e

s war .

In Emden war man beſonders darum gegen d
ie Juden ſo

erbittert , weil ſi
e

alles gute Geld aufſammelten und mit gericht

lichen Klagen drohten , wenn jemand das neue Geld nicht nehmen

wollte , wie ſi
e

denn d
ie Verordnungen ſo auslegten , daß niemand

das alte Geld zur Bezahlung fremder Waren benußen ſollte , während
doch nur d

ie gewinnſüchtige Ausfuhr gemeint war . Der holländiſche

Wechſel war in den Kriegsjahren von 140 auf 220 % geſtiegen , was
den Handel lahmlegte und eine allgemeine Teuerung befürchten ließ . 3 )

Wie ſollte man alſo unter ſolchen Umſtänden Steuergeld

herbeiſchaffen ? Wir hörten , daß endlich d
ie Juden v
o
r

einer

1 ) Mitteilung des General -Feld -Kriegs -Direktoriums , Dresden , 6. April

1759. Reſkript a
n

d
ie

oſtfrieſiſche Kammer , Berlin , 8. Mai 1759. Kammerber . ,

Aurich , 11. Juni 1759. Reſfript darauf , Berlin , 26. Juni 1759 . Reſkript a
n

d
ie

oſtfrieſiſche Kammer , Berlin , 28. Auguſt 1759 . Es werden darin die

ſächſiſchen 8 - Groſchenſtücke mit EC als verboten genannt .

2 ) stammerber . , Aurich , 14. Mai 1760. Reſkript darauf , Berlin , 3. Juni
1760. Tit . XXV , 3. Daher auch das Folgende .

3 ) N
r
. 32. S
.

auch S
.

143 oben .

Acta Borussica . Münzweſen III . 10
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Revolte flüchten mußten . Die größte Spannung wird auch hier
durch d

ie Freigebung d
e
r

ſächſiſchen Drittel a
ls Steuergeld im

Herbſt 1760 gelöſt worden ſe
in
. ) Nun wurde deren Münzfuß

aber ſchlechter , das Agio auf preußiſche Drittel betrug gegen ſi
e

im

Auguſt 1761 2
5

% , und in Bremen galten d
ie medlenburgiſchen

Drittel 1
3
% mehr a
ls

d
ie

fächſiſchen . E
s

war daher fein Wunder ,

daß niemand ſi
e

weiter nehinen wollte , di
e

Kaufleute ſi
e auswärts

nicht los wurden und d
ie Münze feine mehr prägen konnte . ES

kann alſo kein Zweifel darüber ſein , daß d
ie Sachlage hier doch

eine ganz andere wie in dem mittleren Landkompler des Staates

war , w
o

jedermann damals nur zu froh war , wenn e
r genug

ſächſiſche Drittel bekam und dieſe d
ie

beſten habhaften Sorten
waren und b

is

zum Ende des Krieges e
s blieben .

In Oſtfriesland hatte man eben noch beſſeres Geld und d
ie

ſächſiſchen Drittel ſchob julegt jedermann a
n

d
ie Kaſſen a
b
. Die

Landleute verkauften ihr Getreide nur für Gold oder für gutes

Silbergeld , das allein auf dem Auricher Pferdemarkt galt . Wenn

ſi
e aber zur Steuerzahlung ſächſiſche Drittel oder preußiſches Geld

brauchten , verſchafften ſi
e

ſi
ch d
ie nötige Sumine b
e
i

den Juden .

So waren ſeit Herbſt 1760 d
ie Staatsfaſſen d
ie einzigen im Lande ,

d
ie

d
ie

fächſiſchen Drittel nahmen . ? )

In de
r

ſüdlich von Oſtfriesland liegenden kleinen , wirtſchaft

lic
h

ganz von Holland abhängigen Enklave lingen waren , wie wir
früher gezeigt haben , % ) d

ie Abgaben mit holländiſchem und nicht mit
preußiſchem Gelde – mit Markgeld , wie e

s dort hieß - zu zahlen ,
wobei e

in Vorteil fü
r

d
ie Staatskaſſen herauskam . Die durch die

alliierte Arinee verbreiteten Kriegsmünzen vertrieben nun das

holländiſche Geld , wozu ka
m
, daß d
ie Holländer , di
e

den preußiſchen

und andern Münzpächtern ihre guten Münzen nicht als Material
zuführen wollten , ihre Münzproduktion beſchränkten , ih

r

Silbergeld

feſthielten und d
ie Lingenſchen Arbeiter mit hoch ſtehendem Golde

bezahlten . Dieſe Umſtände bewogen endlich den Lingenſchen Kriegs

ra
t

Hildebrand zu dem Vorſchlage , di
e

Kontribution auch mit edifts

mäßigem , d . h . brandenburgiſchem Gelde zahlen zu laſſen , wofür e
in

1 ) S
.

S
.

121 .

2 ) Stammerber . , Aurich , 6. Auguſt 1760 .

3 ) Bd . II , S. 200 .
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Agio von 4 Mariengroſchen auf den nun in Markgeld gezahlten

holländiſchen Gulden geſchlagen werden ſollte . 1)

Die Mindenſche Kammer hatte zwar ihre Bedenken , weil,

wenn b
e
i

den Lingenſchen Taſſen das holländiſche Geld abgeſchafft

werde , ſofort ſchlechte Sorten das Land überſchwemmen würden , 2 )

und geſtattete nur , daß d
ie

Steuerrückſtände mit ediktmäßigem Marf
gelde , unter Anrechnung eines Agios von nur 2 Mariengroſchen auf

den Gulden entrichtet würden , indem ſi
e

hoffte , daß das holländiſche

Geld im Herbſt wieder leichter zu haben ſein würde ; ſie mußte ſi
ch

nach näheren Erkundigungen aber doch ſagen , daß den Maßnahmen

d
e
r

Holländer gegen d
ie Ausfuhr ihres Silbergeldes im Kriege nicht

zu ſteuern ſe
i

und d
ie Lingener alſo dieſes Geld unmöglich würden

beſchaffen können . Da nun Herzog Ferdinand ſchärfſten Befehl
gegeben hatte , b

e
i

den Lingenſchen Raſſen durchaus fein ſchlechtes ,

wohl aber das gute preußiſche Geld anzunehmen , wobei dieſe das
Agio von 2 Mariengroſchen gewannen , ſo hatten ſi

e

feine ver
rufenen Sorten nötig . Statt eines holländiſchen Gulden wurden nun

2
0 Mariengroſchen , ſtatt 250 Gulden oder 100 holländiſcher Taler

138 Rtlr . 32 Mariengroſchen gegeben . D
a

d
e
r

holländiſche Wechſel

von 100 Rtir . holländiſch damals mit 133 Rtir . gekauft wurde , e
r

gab ſich für d
ie Raſſen e
in nominaler Gewinn von 5 Rtir . 32 G
r
.

Da ſich b
e
i

der Reduzierung des holländiſchen Geldes in

preußiſches kleine Pfennigbrüche ergaben , d
ie

d
ie Einnehmer a
ls

ganzen Pfennig einzogen , ſo hatten dieſe dabei einen perſönlichen

Gewinn . Deshalb wurde beſtimmt , daß die Brüche bis Ende des

Jahres ſtehen bleiben und dann erſt berechnet werden ſollten . Alle

dieſe Vorſchläge wurden vom General -Direktorium genehmigt . :)

In den folgenden Jahren liefen aus Lingen Geſuche e
in , d
ie

Steuern auch m
it

fächſiſchen Dritteln bezahlen zu dürfen , man war

aber ſo weit entfernt , darauf einzugehen , daß zeitweiſe ſogar wieder

befohlen wurde , ſie ganz in holländiſchem Silbergelde zu entrichten ,

weil die meiſten Beamten meinten , durch d
ie

vielen Lingener , di
e

in

1 ) Ber . Hildebrands , Lingen , 1
7
.

Januar 1759. Tit . XXIII , 3. Daher
auch das Folgende .

2 ) Sannover wurde deshalb auch erſucht , die Bezahlung der Lieferungen

a
n

die alliierte Armee mit ſchlechtem Gelde nicht zuzugeben .

3 ) N
r
. 26 und Reſtript , Berlin , 21. Februar 1759 .

10 *
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Holland arbeiteten , fäme genug holländiſches Geld e
in ; es würde

damit ſchon gewuchert . ? )

Am 27. April 1762 wurde erlaubt , d
ie Abgaben mit hollän

diſchen Dukaten zu bezahlen , e
in Beweis dafür , daß Holland noch

immer lieber mit Gold a
ls Silber lohnte . Die Generalkriegsfaſſe

hatte aber vordem d
ie Lingenſchen Einkünfte in preußiſch Kurant

aus Holland eingezogen und darüber Wechſel auf holländiſches
Silbergeld ausgeſtellt , welche d

ie Lingenſche Kriegskaſſe honorierte

und in Holland berichtigte . Nun fürchtete man , daß d
ie

holländiſchen

Wechſler , da di
e

Wechſel auf Qurant lauteten , Dukaten nicht nehmen

würden . Daher wurde beſtimmt , daß d
ie General -Kriegskaffe d
ie

Dukaten direkt annehme und über den Betrag derſelben der Lingen

chen Oberſteuerfaſſe auf holländiſch Geld quittiere . Dadurch e
r

ſparte man zugleich Porto fü
r

d
ie Sendung d
e
s

holländiſchen Geldes
von Lingen nach Amſterdam . Die holländiſchen Dufaten maren auf

5 Rtir . 4 Stüber geſeßt , 2 ) natürlich in ſchlechtem Kriegsgelde .

Dabei blieb e
s aber nicht lange , denn Köppen machte geltend ,

daß der ganze Gewinn des Supraagios a
n

holländiſchem Silber
gelde verloren gehe , wenn alles , auch im Frieden , weiter mit

Dukaten bezahlt werden würde , weshalb a
m

1
0
.

Auguſt 1762 b
e

fohlen wurde , d
ie

Dukaten in Lingen anzunehmen und direkt nach

Holland , keine mehr nach Berlin zu ſenden .

Wieder eine Änderung trat im Oktober 1762 e
in
. Lingen

war im Juli abermals vom Feinde beſekt worden , hatte . durch viele
Einlagerungen von Freund und Feind und Werbungen ſehr g

e

litten ; aus d
e
n

Nachbargebieten Münſter und Osnabrück waren
Mengen ſchlechten Geldes eingeſtrömt . Dadurch war holländiſches
Silber- und auch Goldgeld ſtark im Kurſe geſtiegen und ſchwer zu

beſchaffen . U
m

d
e
r

Grafſchaft zu helfen , wurde deshalb wieder der
Zahlungsmodus von 1759 eingeführt , indem d

ie Abgaben mit
preußiſchem Gelde und 2 Mariengroſchen Agio auf den Gulden ab

zuführen waren.3 ) Das ging b
is Trinitatis 1763. Seitdem b
e

1 ) Reſkript a
n

d
ie

Kammern , Berlin , 24
.

März 1762 .

2 ) Kammerber . , Minden , 28
.

Mai 1762 .

3 ) Kammerber . , Minden , 2
3
.

September 1762 ; genehmigt , Berlin ,

12. Oktober 1762 .
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zahlte man ſi
e

wieder wie vor dein Kriege mit holländiſchem
Gelde . )

Die kleinen Gebiete Norddeutſchlands , preußiſche ſowohl wie

fremde , mußten das Kriegsgeld nehmen , kraftvollere ſuchten e
s

energiſch abzuwehren . Die preußiſchen Münzpächter glaubten wohl ,

daß d
ie auf Preußens Seite kämpfenden norddeutſchen Staaten

deſſen Geld in ihrem Gebiete dulden würden . Soweit meinten

dieſe ihre Freundſchaft aber doch nicht auszudehnen . Als Braun
ſchweig d

ie preußiſchen Münzen verbot , baten d
ie

Unternehmer ver
gebens u

m Zurückziehung des Verrufes.2 ) Die Braunſchweigiſche
Regierung vermeinte ſehr gelinde verfahren zu ſein , wenn ſi

e fü
r

42000 RtIr . Dresdener Drittel dem Braunſchweigiſchen Juden

Fränckel wieder außer Landes zu ſchaffen anbefahl . 3 ) Dagegen half

natürlich auch nichts , wenn Ephraim d
e
m

Departement d
e
r

aus
wärtigen Affären ſchrieb , zur Meßzeit kurſierten in Braunſchweig

viel ſchlechtere Münzen eine falſche Behauptung und die

Braunſchweiger Sorten paſſierten frei in Preußen ſi
e

waren

aber unvergleichlich beſſer a
ls

d
ie

neuen ſächſiſchen . 4 )

Damals hatte Hannover ſchon d
ie Mittelfriedrichsdor verboten

( 2
0
.

Februar 1759 ) . Was Ephraim a
n Hannover dagegen ein

wendete , war , man kann e
s nicht anders bezeichnen , erlogen.5 )

Wenn e
r

nämlich behauptete , d
e
r

Münzfuß der Louisdor ſe
i

ſchon

ſe
it

einigen Jahren ſchlechter geworden , ſo bedeutete das nur e
in

Minimum gegen d
ie Verſchlechterung d
e
r

Friedrichsdor . Daß d
e
r

Goldpreis täglich ſteige , war natürlich richtig , wenn man ih
n

m
it

dem Nennwert d
e
r

ſilbernen Ephraimiten verglich ; da mochten d
ie

Louisdor wohl um 1
8

b
is

2
0

% im Kurſe ſteigen und d
ie alten

Friedrichsdor das Land verlaſſen . Indem Ephraim das aber ohne

dieſe Beſchränkung behauptete , war e
s d
ie

reine Sophiſterei . Ganz
falſch war ſeine Angabe , daß d

ie Ephraimiten im Durchſchnitt

1 ) Antrag Hildebrands , genehmigt , Berlin , 17. Mai 1763 .

2 ) Berlin , 9. Februar 1759. R
. X
I
, 167. Daher auch das Folgende .

3 ) Braunſchweig , 16
.

Februar 1759. Braunſchweig gab den Münzfuß d
e
r

fächſiſchen Drittel auf 2
0 Rtir . 181/2 G
r
. a
n , wußte aber beſtimmt , daß e
r

noch

verringert werden würde .

4 ) Ephraim u . Söhne a
n
d . Depart . d . ausw . Affären , Berlin , 8. März 1759 .

5 ) Ephraim a
n
d . Hannoverſche Regierung , Berlin , 8. März 1759 .
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wenigſtens um 6 % beſſer a
ls

d
ie Münzen anderer Fürſten ſeien ; 1 )

ſi
e waren in der Tat mindeſtens u
m
6 % ſchlechter a
ls

d
ie gleichen

fürſtlichen Nominale .

Das Falſche dieſer Angaben fahen Hannover und Braun
ſchweig ſofort e

in
. Hannover antwortete a
m 20. März , di
e preußi

ſchen Silbermünzen habe man noch gar nicht verboten , ebenſo war

das in Braunſchweig offiziell noch nicht geſchehen.2 ) Hannover gab

a
n , daß d
ie Mittelfriedrichsdor u
m

über 2
9

% ſchlechter a
ls

d
ie

alten ſeien ; d
ie

ſchlechteren franzöſiſchen Piſtolen gölten gar nicht

a
ls

Wertmeſſer . Die übrigen Angaben nannte man mit Recht bloße
Vorſpiegelungen . Braunſchweig ſagte , nur d

ie Not werde endlich
zwingen , d

ie preußiſchen Sorten mit Namen zu verrufen und gab

eine genaue Wardierung derſelben.3 ) Hannover ging dagegen ſo

weit , durch den hannoverſchen Kommandanten in der preußiſchen

Feſtung Hamm das Verbot vom 20. Februar anſchlagen zu laſſen , 4 )

und war weiter auf ſeiner Hut . Im Jahre 1759 und wieder 1760
kam e

s ſogar vor , daß in Aurich gemünzte ſächſiſche Sorten b
e
i

der

Baſſage von Minden nach Hamburg in Nienburg angehalten und

erſt auf Vorſtellungen d
e
s

Berliner auswärtigen Departements

wieder freigegeben wurden.5 )

Wenn e
s Hannover auch weiter gelang , das ſchlechte Geld

ziemlich fernzuhalten , ſo war das dem älteren Zweige d
e
s

Welfen
hauſes weniger möglich ; in Braunſchweig wurde auch bald ſchlechtes
Kriegsgeld geprägt . Wohl aber ſahen ſich andere Mächte genötigt ,
dem Beiſpiele Hannovers zu folgen , beſonders ſeit d

ie Aurichiche

Münze anfing , ihre enorme Tätigkeit zu entfalten . Heſſen - Raffel

und das General -kommando der alliierten Armee verriefen dieſe

Sorten , d
ie Heſſen ließen ſich auch durch eine Vorſtellung aus Berlin

1 ) In dieſem Sinne ſchrieb d . ausw . Depart . am 10. März 1759 a
n

Þannover und Brannſchweig .

2 ) Antwort Braunſchweigs v . 24. März 1759 .

3 ) S
.

die Balvationstabelle , Beil . Nr . IV , Mittelfriedrichsdor und preußiſche
Drittel .

4 ) Ber . der Kammerdeputation , Hamm , 17
.

März 1759 .

5 ) Borſtellung der Ephraim und Skig , Berlin , 27. Juli 1760 . Bor
ſtellung Preußens a

n

Hannover , Berlin , 2
9
.

Juli 1760 . Am 7
. Juli 1760

verbot Hannover d
ie

fächſiſchen Drittel mit EC als nur 3 G
r
. wert . Gedrudtes

Patent , Hannover , 7. Juli 1760. R
.

9
6 , 409 C
.
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nicht davon abbringen : es ſe
i

bekannt , daß 100 Rtlr . in ſächſiſchen
Sorten nur den Wert von 4

0

in gutem Gelde hätten , in Aurich

werde noch ſchlechter gemünzt ; wenn man nicht a
ll

das ſchlechte

Geld auf den Fals bekommen wolle , müſſe man d
e
r

Devalvation

der Nachbarn folgen . " ) Und Prinz Ferdinand antwortete , weil d
ie

Lebensmittel durch das ſchlechte Geld ſehr verteuert würden , habe

die Intendantur d
ie ganz ſchlechten Sorten verbieten , d
ie weniger

guten herabfeßen müſſen . 2 )

Ein beſonderer Kampf entſpann ſich in Hamburg , welcher
Plag a

ls

Silbermarkt fü
r

d
ie preußiſchen Münzpächter natürlich

von d
e
r

größten Wichtigkeit war . Ephraim und Ißig verweilten

o
ft

dort , und im September 1759 machte d
e
r

kaiſerliche Geſandte

Graf Raab dem Magiſtrat d
ie

herbſten Vorwürfe , daß e
r

ſi
e auf

genommen habe und verlangte ihre ſofortige Arretierung . Ephraim ,

der damals allein dort war , bewirkte dagegen e
in energiſches Pro

memoria des däniſchen Geſandten a
n

den Magiſtrat : Ephraim ſe
i

a
ls

däniſcher Untertan3 ) nicht im geringſten zu fränken . Dann

aber drängte Raab zur Anſchlagung des kaiſerlichen Edikts vom

16. Auguſt gegen d
ie preußiſchen Münzen.4 ) S
o

viel Mühe d
e
r

preußiſche Geſandte Hecht ſi
ch

auch gab , verhindern konnte e
r das

nicht . Die Stadt machte zwar geltend , daß der Kaiſer ih
r

den

freien Handel ausdrücklich zugeſtanden habe , alſo d
ie Silberlieferungen

a
n preußiſche Münzſtätten ſtattfinden dürften , wozu komme , daß

das preußiſche Geld in Hamburg nur Ware ſe
i
, aber das Edikt

wurde dennoch angeſchlagen . E
s

hatte indeſſen , wie Hecht vor
ausſagte , nicht den geringſten Erfolg , die Lieferungen der Ham
burger gingen wie b

is

dahin weiter . 5 )

1 ) Schreiben d
e
r

Maſſeler Regierung vom 2
1
.

Juni 1760. R
. X
I
, 167 .

Daher auch das Folgende .

3 ) Schreiben Ferdinands , Ziegenhain , 4
. Juli 1760 .

3 ) über die däniſche Staatsangehörigkeit der Ephraim iſ
t

mir Näheres

nicht bekannt ; ſi
e

kamen nach Preußen aus Hamburg oder Altona , und daher
mag ſi

e

rühren ; ſi
e

wurde wohl ad hoc wieder aufgewärmt . S
.

auch S
.
5 .

4 ) Firſch VIII , N
r
. 6
5 ; Faber , neue Staats -Kanzlei II
I
, 497 .

5 ) Ber . Hechts , Hamburg , 1
4
.

und 2
6
.

September 1759. Durch das in

folge der ſtarken Edelmetallieferungen in Hamburg aufblühende Wechſelgeſchäft ,

durch die damit zuſammenhängende Wechſelreiterei und die maſſenhaften Striegs

münzen , kam e
s mit zu den vielen Hamburger und Amſterdamer Bankrotten un

mittelbar nach dem Kriege . Soetbeer ; Beiträge , S. 50 ff .
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Befürchtungen, d
ie

Hecht von ſeiten Bremens hegte , bewahr

heiteten ſi
ch nicht . Der dortige Magiſtrat hatte nur das allgemeine

kaiſerliche Edikt , nicht das ſpezielle gegen Breußen anſchlagen laſſen ;

e
r

hatte eine Unterſuchungskommiſſion einſeken müſſen , um d
ie

Kipperei und Wechſelei von Haus zu Haus zu verhindern und der
Einſchleppung des ſchlechten Geldes zu ſteuern . Gegen das preußi

ſche ſpeziell einzuſchreiten oder gar d
ie Hamburger wegen ihrer

Lieferungen beim Kaiſer anzuzeigen , wie man Hecht hinterbracht

hatte , davon war man in Bremen weit entfernt ; das auswärtige

Departement erkannte im Gegenteil an , daß der Bremiſche Magiſtrat

viel behutſamer a
ls

d
e
r

Hamburgiſche gehandelt habe . )

Wie in Hamburg , wurde das kaiſerliche Edikt vom 1
6
.

Auguſt

1759 gegen d
ie preußiſchen Kriegsmünzen auch in Regensburg

angeſchlagen , was der preußiſche Komitialgeſandte v . Plotho eine
gegen alle Reichs- und Kreisverfaſſung verſtoßende Anmaßung des

Kaiſerlichen Hofes nannte , 2 ) und zwar wohl deshalb , weil ei
n

Reichs

edikt nicht ohne Genehmigung der Reichsſtände erlaſſen werden durfte .

Das Departement der auswärtigen Affären hielt einen Proteſt
aber nicht für angebracht , weil er nichts helfen könne , ſondern nur
noch ſchärfere Edikte hervorrufen würde . 3 ) Erfolg konnte das Edikt

natürlich nur dort haben , w
o

d
ie

kaiſerlichen Heere herrſchten , d . h .

in einem Teile Sachſens und in Weſt- und Süddeutſchland , w
o

übrigens , wie wir bemerkten , weniger preußiſches a
ls Bayreuther ,

Ansbacher u . a . Kriegsgeld umlief . 4 ) In Weſtfalen hatte ſi
ch

d
ie

Kreisverfaſſung ganz aufgelöſt , da d
ie proteſtantiſchen Stände den

Kreistag gar nicht mehr beſchickten . Beim Kreis -Direktorium lief

keine einzige Anzeige e
in , daß irgend e
in Kreisſtand d
ie

kaiſerlichen

Münzedikte publiziert habe.5 )

1 ) Ber . Hechts , Hamburg , 18. März 1760 ; Rechtfertigung Bremens vom

2
. April 1760 .

2 ) Ber . Plothos , Regensburg , 30. Auguſt 1759 .

3 ) Ausw . Dep . an Plotho , Magdeburg , 20. Oktober 1759 .

4 ) G
.

S
.

7
9 , 8
0
.

5 ) L. Hölzermann , Lippiſche Geld- und Münzgeſchichte , in Grotes Münz
ſtudien V , 1867 , S

.

358 .

-
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Erftes Kapitel .

Der Übergangsmünzfuß von 1763 .

Am 17. Dezember 1762 wurde mit den Unternehmern der

legte Kontrakt d
e
s

ſiebenjährigen Krieges geſchloſſen , und zwar fü
r

d
ie Zeit vom 1
. März 1763 b
is

zum 29. Februar 1764. Das

Silberkurant , nur preußiſchen Gepräges , ſollte nach 198 / -Talerfuß
ausgemünzt werden . Unzweifelhaft h

a
t

man dabei den nahen

Friedensſchluß in Rechnung gezogen und einen Übergang zu geord

neten Münzzuſtänden ſchaffen zu wollen . Die Frage dabei iſ
t

aber ,

warum man denn nicht ſofort zum alten Graumanſchen 1
4
-Talerfuß

zurüdkehrte : denn d
a

das doch einmal geſchehen mußte , ſo wäre e
in

einmaliger , wenn auch großer Verluſt vielleicht weniger ſchmerzhaft
geweſen , a

ls

e
rſ
t

d
e
r

Übergang zum 193/45 , dann von dieſem zum

1
4 -Talerfuß . Wir können aus den Akten nicht entnehmen , welche

Beweggründe den König dabei leiteten , wir können aber folgen
des vermuten .

Zunächſt erſchien wohl eine ſofortige Rückkehr vom 30- und

4
0 - Talerfuß zum 1
4 - Talerfuß nicht gut möglich ; d
e
r

König hätte

dazu eine enorme Maſſe Feinſilber anſchaffen müſſen , was erſtens
ſehr viel gekoſtet , zweitens d

ie Umprägung ſehr verlangſamt hätte .

Um aber ſeine Lande möglichſt ſchnell von den elendeſten Münzen

und den dadurch herbeigeführten Mißſtänden zu befreien , erſchien

a
ls das beſte Mittel , dieſe ſchlechteſten Sorten zu demonetiſieren

und ſi
e

in folche umzuprägen , d
ie

das ohne zu große Opfer e
r

laubten , und von denen von früher eine ziemlich bedeutende Menge

noch umlief . Das aber waren d
ie

erſten Ephraimiten , di
e

in Dres

den unter preußiſchem Stempel , dann in allen preußiſchen Münz
ſtätten und in Leipzig ſeit dem 1

. Januar 1759 in großen Maſſen

nach 198 / 4 -Talerfuß geſchlagen waren ; ſeit 1760 hatte dieſer einem

3
0 - Talerfuß weichen müſſen .
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25

11

Sodann konnte d
e
r

König auf einen verhältnismäßig hohen
Schlagſchaß nicht ſofort verzichten , da d

ie Einnahme aus dem Lande

ſeit dem Wegfall der Subſidien faſt d
ie einzige blieb . Dieſen

Schlagſchaß vermochten d
ie Unternehmer aber b
e
i

einem 1
4 - Taler

fuß natürlich nicht zu zahlen . Auch b
e
i

der Wahl eines 198 / =

Talerfußes war das nur möglich , wenn neben ihn eine gewiſſe

Fabrikation noch geringhaltigerer Scheidemünze eingerlief .

Der lekte Kontrakt mit Ephraim und Ißig ) beſtimmte , daß
vom 1

. März 1763 a
n

binnen einem Jahre 1 Million Mark Feins
ſilber vermünzt würde , und zwar :

nach 193 / 4 - Talerfuß 600 000 Mark in 1 / 3- , 46- , 1 / 12 -Taler , Tympfe , Szoſtake ,

350 000 Groſchen , Stüber , Mariengroſchen und
Kreuzergeld ,

30 50 000 Sechspfennigſtüde .

Der Schlagicha ſollte 1 Million Rtlr . in preußiſchen 1 / 3- ,

1 / 6- 1 / 12 -Taler und 1100000 Rtir . in ſächſiſchen Zwölfteln und
neuen Auguſtdor betragen . Davon ſollten d

ie leßteren 1 100 000 Rtır .

und zugleich 300 000 Rtır . brandenburgiſches Geld binnen 8 Wochen
abgeführt , d

ie übrigen 700 000 Rtir . in zweimonatlichen Raten ge
zahlt worden .

Den Unternehmern fam offenbar ſehr viel darauf a
n , d
a ihr

Münzgeſchäft dem Ende entgegenging , ſi
ch

d
ie Regierung geneigt zu

machen ; immer wieder ſtellten ſi
e

d
ie Bedingung , daß ſi
e in Zukunft

deren Schuß genießen ſollten , denn von der Bevölkerung hatten ſi
e

begreiflicherweiſe wenig Gunſt zu erwarten .

Darum bezahlten ſi
e

den Schlagſchaß ſchon für das Jahr 1762
voll a

b , obgleich ſi
e

das bedungene Quantum nicht ausgemünzt

hatten.2 ) Sodann hatten ſi
e 97115 Mark 3 Lot 3 Grän Geld

nach 4
0
-Talerfuß mit beſſeren Sorten eingewechſelt , welche Summe

in fächſiſche und preußiſche Groſchen ohne Erlegung eines Schlage

chaßes zu vermünzen ihnen durch den Kontrakt vom 20. Februar

und den neuen vom 17. Dezember 1762 erlaubt war . Obgleich e
s

nun zu dieſer Vermünzung gar nicht kam und auch d
ie

neue Prägung

im Jahre 1763 nicht ganz ausgeführt wurde , zahlten ſi
e

dennoch

1 ) Nr . 63 .

2 ) S
. S
.
6
7
.
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auch fü
r

dieſes Jahr d
e
n

ausbedungenen Schlagſchak . 1763 näm
lich ſollten gemünzt werden :

600 000 Mark zu 193 / 4 -Tlr . , 350 000 Mark zu 2
5 Rtlr . ,

E
s

wurden gemünzt 534 265 1
3 L. 1 Gr . , 304 531 7 L. 4 Sr.

Alſo zu wenig 6
5

734 Mark 2 2.17 G
r
. , 45 468 Mart 8 L. 16 Gr .

5
0

000 Mark zu 3
0 Rtlr . ,

E
s

wurden gemünzt 9884 7 L. 2 Gr .

Alſo zu wenig 40115 Mark 8 l . 16 Gr.1 )

Der 193 / 4 -Talerfuß , beſtimmte der Kontrakt weiter , durfte auch

in d
e
r

Provinz Preußen ſtatthaben , aber nur fü
r

den auswärtigen

Abjaß , denn e
s war dort 1762 e
in

1
8
-Talerfuß eingeführt worden . 2 )

Auch in den mit den preußiſchen kombinierten mecklenburgiſchen

Münzſtätten und in denen zu Bernburg und Plön war nach dieſem
Fuß und unter preußiſchem Stempel zu prägen . Dafür ſollten d

ie

Unternehmer fernere 150 000 Rtlr . Schlagſchaß in ſächſiſchen Dritteln
zahlen , was auch geſchah.3 )

Die früheren Benefizien wurden zugeſtanden ; di
e

Unternehmer

durften auch auf ihre Koſten in jeder Münzſtätte einen eigenen

Kontrolleur anſtellen , da ſie über Unfleiß , ſchlechte Ökonomie und
Mangel a

n Verſchwiegenheit geklagt hatten . Endlich wurde ihnen

erlaubt , kupferne ' Dreier und fupferne polniſche Groſchen zu münzen ,

d
ie ſehr fehlten und wofür ſi
e 5000 Rtlr . Schlagſchaß entrichteten . 4 )

Die Unternehmer hatten darauf beſtanden , daß von den Raſſen

nur neues Geld angenommen würde , ſonſt , verſicherten ſi
e aufs

heiligſte , könnten ſi
e

d
e
n

Kontrakt nicht annehmen ; denn andernfalls
werde das alte nicht verſchwinden , das neue nicht in Umlauf kommen

und ſi
e

fein neues erhalten , damit das Silber zu bezahlen . Zum
wenigſten müßte der Kurs des leichten Geldes auf d

ie

fächſiſchen

Kaſſen und auf 2 b
is
3 Monate beſchränkt werden.5 ) Demgemäß

wurde im Kontrakt beſtimmt , daß die fächſiſchen Sorten von den

Kaſſen nach 2 b
is
3 Monaten nicht mehr genommen werden ſollten .

1 ) Berechnung vom 24. Mai 1764. R
.

163 , I , 99 ,

2 ) Über Preußen weiter unten Näheres .

3 ) R
.

163 , I , 99 .

4 ) Im . -Ber . Nöppens , Leipzig , 17
.

Dezember 1762 mit Marginal : „Gut “ .

R
.

9
6 , 409 D
.

5 ) Borſtellung , Leipzig , 15
.

Dezember 1762. R
.

163 , 9
9 , I , und Nr . 62 .
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Über dieſe Forderung entſpann ſi
ch aber e
in

lebhafter Meinungs

austauſch . Denn e
s iſ
t

klar , daß d
ie Geltung d
e
r

damals häufigſten

guten Münzen , der ſächſiſchen Drittel , faſt d
ie wichtigſte Frage der

nächſten Zukunft war . Man mußte befürchten , daß , wie b
e
i

den

früheren Münzveränderungen , di
e

Spekulation d
ie Bevölkerung arg

ſchädigen würde . Sobald bekannt werden würde , daß vom 1
. Juni

1763 a
n nur noch preußiſches Aurant b
e
i

den Kaſſen anzubringen

ſe
i
, würde ſi
ch jeder d
e
r

ſächſiſchen Drittel zu entledigen ſuchen , und
der Wucher den Preis des neuen Geldes ſteigern , ſoweit er nur konnte .

Der König fand e
s deshalb für gut , einem ſeiner energiſchſten

Beamten , dem Geheimen Finanzrat Urſinus , di
e

ſpezielle Aufſicht

über dieſen Teil des Münz- und Kaſſenweſens zu übertragen .

Urſinus ſollte gegen den Wucher vorgehen . Die Raſſen würden d
ie

ſächſiſchen Drittel zwar noch eine Zeitlang ausgeben müſſen , aber

e
r ſollte darauf achten , daß das Aufgeld nicht zu hoch getrieben

würde und d
ie

Beamten redlich verführen , d . h . wohl : ſie nicht erſt

zu eigenem Vorteil gegen preußiſches Geld ſammelten und dann

zum Nennwert ausgäben . Auch ſollte Urſinus durch d
ie Polizei b
e
i

Bezahlung m
it

guten Sorten auf billigere Warenpreiſe dringen

laſſen , - ) eine Forderung , di
e

dieſer m
it

Recht fü
r

ziemlich ausſichts

lo
s

erklärte : d
ie Vorausſeßung fü
r

e
in Sinken d
e
r

Preiſe ſe
i

allein

d
ie Verbreitung guten Geldes .

Die Unternehmer blieben aber b
e
i

ihrem Verlangen , daß vom

1
. April 1763 a
n nur gutes Geld von den Raſſen genommen

würde . Die doch einmal nötige Beſeitigung des ſchlechten könne

nicht ſchnell genug geſchehen , denn ſehe das Publikum den Ernſt ,

ſo werde e
s ſich in wenigen Wochen davon befreien . Die noch

einlaufenden ſchlechten Sorten fönne man den Armeelieferanten
geben , d

ie

ihre Preiſe danach eingerichtet hätten . 2 )

Wenn wir dagegen bedenken , daß d
ie

Unternehmer b
is

zum

1
. April noch ſehr viele ſchlechte Sorten prägen ließen und d
ie Her

ſtellung des neuen Rurants erſt a
m 1
. März begann , ſo iſt klar ,

daß ihre Forderung unmöglich gewährt werden konnte . E
s

mußte

doch zweifelhaft erſcheinen , ob ſelbſt a
m

1
. Juni ſoviel neues Geld

1 ) Nr . 65 .

2 ) Vorſtellung der Unternehmer , Berlin , 1
4
.

Januar 1763. Gen. -Dep .

5 .LXX ,
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geſchlagen ſein würde , daß man d
ie Leipziger Drittel würde ent

behren können .
Urſinus begrüßte das Anerbieten d

e
r

Unternehmer , ſchon a
m

1
. April das nötige gute Geld fü
r

Kaſſen und Verkehr zu ſchaffen ,

mit Freuden , indem e
r glaubte , daß dann a
m

1
. Juni kein Mangel

daran ſein würde . 1 ) Sodann ſprach e
r

ſi
ch gegen eine Fixierung d
e
s

Verkehrswertes der ſächſiſchen Drittel aus , denn e
s ſe
i

zu ſchwer ,

ſi
e richtig zu tarifieren . Sei d
ie Tare zu niedrig , ſo würden ſi
e

zum

Schaden der Beſißer und Vorteil der Wechſler verſchwinden , wenn

aber zu hoch , ſo würden d
ie guten Sorten weggerafft . Aber

ganz frei dürfe man ſi
e

auch nicht umlaufen laſſen , weil man ſi
e

ſonſt nicht lo
s

würde . Deshalb müßten ſi
e für den Großhandel

und Immobilienverkehr verboten werden . E
r

vermochte endlich eine

Verordnung vom 7
. Januar nicht zu billigen , d
ie

den durch den

Krieg beſonders geſchädigten Provinzen Pommern und Neumark e
r

laubte , d
ie

ſächſiſchen Drittel etwas länger zu behalten , denn der

leide a
m

meiſten , der das ſchlechte Geld zuleßt habe , das natürlich
dahin ſtrömen würde , w

o

e
s

a
m längſten gelte . So würden dieſen

Landen d
ie ganzen Wechſelverluſte a
m legten Ende aufgebürdet .

Ganz anders ſtehe e
s mit den ſchlechten Auguſtdor und fächſi

ſchen 2
-

und 1 -Groſchenſtücken , deren plößlichen Kursfall man un
möglich verhüten könne . Daher müßten Zölle , Akziſen , Þachtgelder

nur mit preußiſchem Gelde , di
e

andern Abgaben auch mit ſächſiſchen

Dritteln bezahlt werden . Sächſiſche Scheidemünze dagegen ſe
i

nur

in Ermangelung preußiſcher annehmbar .

Abgeſehen davon , daß Urſinus über den baldigen Vorrat a
n

neuem Gelde zu optimiſtiſch dachte , waren ſeine Vorſchläge gewiß

ſehr verſtändig : der König lobte ih
n

wegen ſeiner richtigen Auffaſſung .

Der ſchleſiſche Provinzialminiſter v . Schlabrendorff , ei
n Haupt

berater Friedrichs ſeit dem ſiebenjährigen Kriege in d
e
r

Staats
verwaltung , dem , wie ſo viele andere Verwaltungszweige , auch das

preußiſche Münzweſen ſehr viel verdankt , war iegt in einigen

Punkten doch anderer Anſicht a
ls Urſinus . Schlabrendorff ſowie

der Breslauer Kriegsrat Viebig waren zwar wie Urſinus gegen

eine Feſtſeßung d
e
s

Verkehrswertes d
e
r

ſächſiſchen Drittel , wollten

1 ) Nr . 66 .
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aber , daß , wenn e
in Termin fü
r

ihre Geltung geſegt würde , ſi
e

dann überhaupt zu demonetiſieren ſeien . 1 )

Sodann glaubten ſi
e

nicht daran , daß bald genug neues Geld

umlaufen werde . Ende Januar befände ſi
ch von brandenburgiſchem

Rurant nur ſoviel in Schleſien , daß damit gerade eben d
ie Steuern

eines Monats bezahlt werden könnten . Die lächſiſchen Drittel

ſtanden ſchon 5
6
% unter den preußiſchen . Der Miniſter fürchtete ,

e
s würden 7
0

b
is

8
0

werden , wenn erſt jeder preußiſch Kurant haben

müßte Vorausſeßung fü
r

d
ie Terminbeſtimmung ſe
i

immer , daß

dann genug neues Kurant vorhanden ſe
i
. Aber auch genug branden

burgiſche Groſchen und Sechſer . Denn wenn d
ie

ſächſiſchen Scheide

münzen weiter im Nennwert gelten , werde das Agiotieren n
ie auf

hören . Befomme z . B
.

e
in Kapitän den einen Teil d
e
r

Löhnung

in preußiſchen Dritteln , den andern in ſächſiſchen Groſchen , ſo werde

e
r

auch jene vor der Ausgabe a
n

d
ie Kompagnie beim Bankier in

fächſiſche Groſchen umwechſeln ; tu
e

e
r

e
s nicht , ſo geſchehe e
s durch

d
ie Soldaten . So käme das gute Geld in d
ie

Hände d
e
r

Wechſler ,

denen das Publikum e
s zur Steuerzahlung wieder abkaufen müſſe .

Indeſſen wurde d
ie Geltung d
e
r

ſächſiſchen Drittel doch fixiert .

Indem der König das Kippen und Wippen des preußiſchen Kurants

verbot und d
ie laſſen nur vollwichtige Stücke annehmen ließ , e
r

laubte e
r

d
ie Annahme d
e
r

ſächſiſchen und anderer Drittel , di
e

mit

einem Aufgeld von 7
5

% und keinem höheren eingezahlt werden

durften . 2 )

Die Tabellen des Ediftes von 18. Mai 17633 ) aber be
ſchränkten dieſes Aufgeld etwas : indem ſi

e fü
r

d
ie

ſächſiſchen Drittel

einem 33- , d
ie fächſiſchen Doppelgroſchen und Groſchen einen 44

Talerfuß annahmen , d
e
r

u
m etwa 1 b
is

3 % geringer a
ls

der

wirkliche war , feßten ſi
e

das Agio auf 7
0

und 1171 / 4 % . Dieſe
Sorten durften d

ie Kaſſen nicht wieder ausgeben , ſondern mußten

ſi
e

dem Treſor einliefern , d
e
r

ihre Ummünzung veranlaßte . Die
neuen Auguſtdor wurden ſo bewertet , daß drei einen alten Fried
richsdor galten .

1 ) Promemoria Viebigs , Breslau , 31
.

Januar , und N
r
. 6
7
.

2 ) Nr . 68 .

3 ) Hirſch VIII , N
r
. 141 ; Mylius N
.

C
. II
I
, S
.

223—232 .1
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41 %

Um den befürchteten Wucher , d
ie Emporſchraubung des Nenn

wertes des neuen Kurants gegen d
ie

ſächſiſchen Münzen zu ver

hindern , wurde dies Verfahren mit Konfiskation der Münzen ,

Feſtungs- oder Leibesſtrafe bedroht ; ebenſo wurde beſtraft , wer d
ie

ſächſiſchen Sorten einſchleppte , doch war erlaubt , ſie auch von aus
wärts den Münzen zum Einſchmelzen einzuliefern .

Aber auch d
ie Geltung des neuen Kurants mußte beſtimmt

werden . E
s

wurde , da d
ie Staatseinkünfte wie vor d
e
m

Kriege

nach dem 1
4 - Talerfuß zu bezahlen waren , di
e

Differenz zwiſchen ihm
und dem vom 1

. Juni a
n gültigen 193 / 4 -Talerfuß der

Steuerquote zugeſchlagen , di
e

Steuern alſo u
m 4
1
% erhöht .

Wir wollen nicht nochmals e
in Urteil über d
ie Münzver

ſchlechterung abgeben ; es handelte ſi
ch jeßt nur darum , wie man auf

d
ie

beſte Art zu geſunden Geldzuſtänden gelangen konnte . Wollte

man zum 1
4
-Talerfuß zurück , ſo war das b
e
i

Annahme eines 3
3

Talerfußes a
ls

Durchſchnitt des umlaufenden Geldes nur mit einem

Verluſt von etwa 140 % möglich . Da der Staat d
ie Münzen ver

ſchlechtert und den Gewinn im Kriege genoſſen hatte , ſo hätte , wird

mancher zu ſagen geneigt ſein , auch der Staat d
e
n

Verluſt b
e
i

Wiederherſtellung des guten Fußes tragen müſſen . Da jene Münz
verſchlechterung aber zur Rettung des Staates nötig geweſen war ,

ſo mußten alle Glieder des Staates für deren Folgen aufkommen .

Die damalige Zeit jah das e
in
. Wenn e
s

auch unter der abſoluten

Monarchie dem Untertan kaum möglich war , d
ie Maßnahmen der

Regierung öffentlich zu beurteilen , ſo iſt doch o
ft bemerkt worden ,

daß ſelbſt d
ie

a
m

meiſten Geſchädigten , d
ie

Beamten , dadurch a
n

ihrem Patriotismus nicht im geringſten eingebüßt haben .

Wir haben ſchon früher darauf hingewieſen , daß außerordent
liche Kriegsſteuern oder Anleihen damals noch ziemlich unbekannt

waren , und d
ie Regierungen b
e
i

derartigen außergewöhnlichen Geld

bedürfniſſen ſi
ch faſt immer a
u
f

d
ie Münzverſchlechterung angewieſen

ſahen . ? ) Auch d
e
r

Übergang zum guten Münzfuß konnte nur a
u
f

Koſten der Bevölkerung geſchehen , denn d
ie

ordentlichen Steuern

vermochte der Staat nicht zu miſſen ; er hätte viel von ihnen e
r

1 ) Bgl . auch . Steuart , an inquiry into the principles of political
economy III Basil 1796 , p . 235 , 236 , geſchrieben 1760 , und P. P. Guden , vom
ſchweren und leichten Münzfuß , Hannover 1777 , S

.

3
4
.

Acta Borussica . Münzweſen III . 11
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laſſen , ja ſi
e

zeitweiſe ganz entbehren müſſen , wenn e
r jene Ver

luſte allein hätte tragen wollen . Breußen , auch nach dem Kriege

fortwährend von feindlichen Anfällen bedroht , mußte e
in großes

Heer und bedeutende Kriegsmittel bereit halten ; es würde das Ers
rungene ſofort wieder gefährdet haben , wenn e

s ſeine Kriegsbereit

ſchaft aufgegeben hätte .

Der erſte Schritt zum 1
4 - Talerfuß zurück wurde alſo durch

das Edift vom 1
8
.

Mai 1763 gemacht . Dabei war man bemüht ,

den a
m meiſten Geſchädigten nicht zu viel aufzuerlegen : in Pom

mern , 1 ) in den Marken , in Halberſtadt und Magdeburg , ebenſo in

Cleve und Mart2 ) ſollte das neue Kurant bei der Kontributions- und

einem Teil d
e
r

Domänenpachtzahlung im Nennwert ohne d
ie 4
1
%

Zuſchlag genommen werden . U
m

ferner d
ie Ripperei zu beſchränken ,

war nach dem Wunſche Schlabrendorffs in einer Tabelle genau ver
zeichnet , wieviel Summen von 100 Rtlr . bi

s

zu einem Pfennig in

altem Gelde gegen neues ausmachten ; ebenſo wieviel Summen von

500 b
is

1
0 Rtlr . an neuen Münzen wiegen mußten .

E
s

war aber auch noch nötig , über d
ie Abzahlung der

während des Krieges eingegangenen Schulden und Verpflichtungen

Beſtimmungen zu treffen . Das geſchah durch e
in Edift vom 2
1
.

April

1763.3 ) Zunächſt wurde darin d
e
r

Grundſaß aufgeſtellt , daß , wenn
beide Parteien ſich über das Aufgeld ſchon verglichen hätten , oder

wenn d
e
r

Gläubiger d
ie Bezahlung in geringen Sorten ohne den

Vorbehalt eines Aufgeldes quittiert hätte , es dabei ſein Bewenden

habe . 4 ) Hatte ſich d
e
r

Gläubiger höheres Aufgeld vorbehalten a
ls

jeßt im Edift beſtimmt wurde , ſo mußte d
e
r

Schuldner e
s gleich

wohl zahlen .

Abgeſehen von einigen weniger wichtigen Beſtimmungen ,

wurden für alle Fälle , in denen über das Agio nichts ausgemacht
worden war , drei monetäre Zeiträume angenommen :

1
. Die Zeit vor d
e
m

Jahre 1759 , da offiziell der 1
4 - Taler

fuß herrſchte . Die Rückzahlung hatte in Kurant von 1763 zu

1 ) FT.-D. a
n

das Gen. - Direktorium , Berlin , 27. Mai 1763. Tit . XVII , 26 .

2 ) Immediateingabe der Stände der Grafſchaft Mart , Cleve , 1
8
.

Novem
ber 1763. Tit . XLIX , 5 .

3 ) Hirſch VIII , N
r
. 138 ; Mylius , N
.

C
. II
I
, S
.

207—212 .

4 ) S
. J. D. E. Preuß , Friedrich der Große , II . Bd . , Berlin 1833 , S. 392
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ſchläglich eines Agios von 41 % , wenn d
ie Abmachung auf altes

Kurant oder Friedrichsdor , von 331 / 3 % , wenn ſi
e auf Groſchen

oder Sechſer lautete , zu geſchehen .

2
. Die Zeit von Anfang 1759 b
is

zum 1
. September 1760 ,

d . h . d
ie

des 193 / 4 -Talerfußes . Da 1763 derſelbe Fuß galt , blieben

d
ie Verſchreibungen im Nennwert .

3
. Die Zeit vom 1
. September 1760 b
is Trinitatis 1763 ,

a
ls

d
ie

fächſiſchen Sorten vorherrſchten . D
a

dieſe nach ſchlechterem

Münzfuß a
ls

das Kurant von 1763 ausgebracht waren , mußte d
e
r

Gläubiger d
ie

Differenz tragen.- )

Kommen wir nun auf d
ie wichtigſte Vorausſeßung , unter d
e
r

dieſe Gelege erlaſſen wurden : o
b

a
m 1
. Juni 1763 genug neues

Geld vorhanden war , ſo können wir ſie nicht bejahen . E
s

wurden

vom 1
. März 1763 b
is

zum 31. März 1764 fü
r

8337 809 Rtir .

8
-
, 4
.

und 2 - Groſchenſtücke , und für 9180 335 Rtlr . Provinzial
und Scheidemünzen geſchlagen . 2 ) Wenn , wie d

ie Statiſtik zeigt ,

d
ie Prägung in den erſten Monaten auch eine beſonders lebhafte

war , ſo erreichte ſi
e b
is

zum Juni doch lange nicht d
ie Hälfte d
e
r

genannten Summen ; beſonders waren b
is

dahin erſt 4 Millionen

Kurant geprägt , das ja in den mittleren Provinzen allein zur Rück
zahlung der Kapitalien dienen ſollte . Gold kam dabei nur wenig

in Betracht , denn der König hatte befohlen , alle Goldſtücke einzu
ziehen und feine auszugeben . )

Am ſchlimmſten war der Geldmangel wohl in Schleſien .

Schon im Juni warf Schlabrendorff den Unternehmern vor , ſeine
vielfachen Ermahnungen , beizeiten Silber zur Kurantprägung zu

verſchaffen , ſeien von ihnen nicht beachtet worden . Statt Drittel

zu prägen , hätten ſi
e

ſich damit amüſiert , aus dem geringen Kriegs

gelde kleinere Sorten zu ſchlagen . In Berlin ſeien a
n

7 Millionen

1 ) Nämlich b
e
i

ſächſiſchen Dritteln ſich einen Abzug von 3
7
% gefallen

laffen , be
i

Doppelgroſchen und Groſchen 523/4 % , be
i

neuen Auguſtdor , wenn d
ie

Schuld mit Mittelfriedrichsdor gezahlt wurde , 50 % . Wir erinnern daran , daß
der Mittelfriedrichsdor 1

5 Aarat 5 Grän , der neue Auguſtdor 7 bis 1
1 Karat

Feingold enthielt .

2 ) S
.

Tabelle V
I
.

3 ) Verordnung a
n

d
ie

Kammern , Berlin , 2
0
.

Mai 1763 : d
ie

Goldſtücke

„ zu Unſerer Dispoſition zu aſſervieren “ . Tit . XVII , 26 .

11 *
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eingewechſelt worden , in Breslau kaum eine , während doch Schleſien
wegen ſeines großen Handels mehr Geld nötig habe als Berlin . 1)

Aber wenn der Miniſter auch mit der Meldung an den König

drohte , ſo geſchah vorläufig doch wenig . Fortwährend flagte d
ie

Glogauer Rammer , e
s werde kein Denar preußiſchen Geldes von

den Unternehmern geſchickt ; auf lamentabelſte Berichte und dreiſteſte
Fragen , w

o

denn d
ie ediftmäßigen Wechſelbureaus ſeien , könne ſi
e

nur mit Ausflüchten und Vertröſtungen antworten.2 ) Im Juni
und Juli gingen endlich 6

0

000 Rtlr . nach Glogau , aber genug
war das lange nicht .

Köppen ſchob d
ie Schuld auf d
ie Unternehmer , dieſe auf den

Breslauer Münzdirektor Kröncke , der wieder angab , er könne nicht

ſchneller münzen , e
r

habe zwar 6
0 000 Mark geringen Silbers , aber

trop alles Erinnerns nur 8000 Mark Biaſter erhalten . Da dieſe
aufgebraucht ſeien , fönne e

r

d
ie Münze ſchließen . Wenn e
r mehr

Feinſilber gehabt hätte , würde e
r bequem 5 ſtatt 1
4 Millionen bis

jeßt haben münzen können . Dagegen warf ihm Schlabrendorff
Eigenſinn vor . Wenn nicht bald geholfen würde , wüchſen die

Steuerreſte ſo an , daß man d
ie Regimenter nicht mehr werde löhnen

fönnen . Land und Städte ſchrieen ihm täglich d
ie Dhren voll.3 )

Die Unternehmer behaupteten zwar , Piaſter ſeien ihnen zu

teuer , ſi
e

hätten b
e
i

dem laufenden Kontrakt enormen Schaden , das

hinderte ſi
e

aber keineswegs , wie Möppen ſchrieb , an ihren „exceſſiven
Depenjen a

d voluptuosa " .

Wenn Kröncke vom Miniſter e
in eigenſinniger Manu genannt

wurde , ſo traf dieſer Vorwurf inſofern zu , a
ls

e
r

aus dem geringen

Silber Sechſtel und Zwölftel hätte prägen können . Köppen riet ſo

d
ie

fächſiſchen Drittel zu verwenden . “ ) Das ſcheint denn auch g
e

îchehen zu ſein und geholfen zu haben , denn in de
r

zweiten Hälfte
des Jahres 1763 verminderten ſich die Klagen .

Während in den Marken d
ie Einziehung d
e
s

Kriegsgeldes

ſchneller vor ſich ging , herrſchten weiter weſtlich ähnliche Mißſtände
wie in Schleſien . Als ſchon a

m 4
. Juni aus Quedlinburg Nach

1 ) Nr . 71 .

2 ) Kammerberichte , Glogau , 21
.

und 28. Juni 1763 .

3 ) Schlabrendorff a
n Köppen , 9
. Juli 1763. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V
I
.

4 ) Klöppen a
n

Schlabrendorff , 12. Juli 1763 .
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richt kam , daß dort , außer e
in paar Groſchen , gar kein neues Geld

zu haben ſe
i
, 1 ) befahl das General - Direktorium den Ephraim und

Ipig , ſofort dort e
in

Wechſelbureau anzulegen und zu melden , w
o

ſolche Bureaus zur Umwechſelung des geringen Geldes in neues

ſich befänden , andernfalls man d
ie Angelegenheit dem Könige melden

würde .

Mit der Anlegung dieſer Bureaus , zu der ſich d
ie Unternehmer

verpflichtet hatten , d
ie

ihnen aber natürlich Koſten verurſachten , ging

e
s

ſehr langſam . Im Juni war in Halberſtadt auch keins , im

September fehlte e
s noch in Minden , im Oktober in manchen andern

Gebieten ; und man kann annehmen , daß in den meiſten Landes

teilen überhaupt keine eingerichtet worden ſind . 3 )

Natürlich ſuchte jeder das alte ſchwere Geld zu bekommen :

der König für ſeinen Schaß , di
e

Juden , um damit das ausländiſche
Silber zu bezahlen , d

ie Untertanen , um e
s zu theſaurieren oder mit

ihm d
ie Steuern zu bezahlen . Als den Rammern befohlen wurde ,

das ſchwere Geld alle 2 oder 4 Wochen a
n Köppen zu ſchicken , der

dafür neue Drittel geben würde , 4 ) trat d
ie

Halberſtädtiſche Kammer
für d

ie Beamten ein , d
ie

beſonders dadurch gelitten hätten , daß

ihnen d
ie

während d
e
s

Krieges nicht gezahlten Gehälter nachträglich

mit ſächſiſchen Dritteln und Groſchen gegeben ſeien , und d
ie vor

züglich d
ie Koſten des Krieges trügen , jegt gar d
ie

Akziſe mit gutem

Gelde zahlen müßten . Wenn man dieſes nun alles nach Berlin

ſende , würde man ihnen feins als Gehalt geben können . Gleich

wohl blieb e
s b
e
i

der Verordnung . 5 )

Die Unternehmer kamen damals mit wenig begründeten Klagen .

Ihre Agenten zählten nicht d
ie eingelieferten ſächſiſchen Sorten ,

ſondern wogen ſi
e

und verlangten b
e
i

fehlendem Gewicht Erſak ;

das wurde ſtreng verboten , denn d
ie

Unternehmer ſeien e
s doch , di
e

a
n

dem falſchen Gewicht d
ie Schuld trügen : di
e

Sorten ſeien ſtück

1 ) Meldung des Frhr . v . Schellersheim , Quedlinburg , 4. Juni 1763 .

Tit . XVII , 26 .

2 ) Befehl an die Unternehmer vom 1
4
.

Juni 1763. Ebenda .

3 ) Tit . XVII , 26 .

4 ) Berlin , 20. Mai 1763. Ebenda .

5 ) Kammerber . , Halberſtadt , 6. Juni 1763 ; am 20. Juni abgewieſen .

Tit . XVII , 26 .
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weiſe mit dem ediktmäßigen Agio anzunehinen . ) Es blieb dabei

troß weiterer Vorſtellungen , denn das Agio ſe
i

unter Rückſichtnahme

auf leichte Stücke feſtgelegt worden . 2 ) Danach wurden d
ie Be

hörden inſtruiert . :)

Troß aller Strafandrohungen ri
ß

das leidige Agiotieren e
in ,

beſonders zwiſchen den neuen preußiſchen 8
-
, 4
-

und 1 -Groſchen
ſtücken , denn auch d

ie
4 - Groſchenſtücke wurden weniger fein a
ls

d
ie

8 -Groſchenſtücke ausgebracht . Man befahl d
ie

ſich aus Faulheit oder
Eigennu ſäumig erweiſenden Beamten zu kaſſieren , den mit dieſer
Wechſelei ſi

ch abgebenden Juden ihre Privilegien zu entziehen . 4 )

Befördert wurde das Agiotieren durch maſſenhaftes Einſtrömen

der in Harzgerode gemünzten preußiſchen Groſchen und Sechſer , di
e

d
ie Unternehmer , wie wir wiſſen , in Menge ſchlagen durften . 5 )

Gegen dieſe Sorten hatte d
ie Halberſtädter Rammer ih
r

Gebiet
ſperren wollen , worüber d

ie Juden ſich beſchweren wollten . Ende

November 1763 wurde endlich dieſe Bernburger Münze geſchloſſen

und d
ie Magdeburger angewieſen , d
ie

im Magdeburgiſchen und

Halberſtädtiſchen umlaufenden ſchlechten Sorten einzuwechſeln.6 )

Auch in Schleſien hatte man unter den vielen Groſchen zu leiden .

Da d
ie Kaſſen nur wenige annahmen , fi
e
l

ih
r

Verkehrswert u
m 2
4

b
is

3
6

% , es ſtiegen d
ie Warenpreiſe , denen man durch Tagen nur

wenig beikommen konnte , und e
s entſtanden wieder mannigfache

Streitigkeiten zwiſchen Militär und Handwerkern .

Man lebte in fortwährendem Wechſel . Die Geneſung von
dem Münzübel war eine ſchmerzhafte und ruckweiſe . Im Dezember
wurde ſchon alles a

u
f

den endgültigen Abſchluß des Übergangs

münzfußes eingerichtet : d
ie

Oberſteuerkaſſen ſollten ſich d
e
r

ſächſi
ſchen Münzen möglichſt entledigen , da das Edikt ſi

e ja nur „ vor
läufig " zulaſſe , ſchon genug eigenes Geld umlaufe und faſt gar

keine fächſiſchen Drittel , ſondern nur 2- und 1 -Groſchen eingingen ,

1 ) Reſfript a
n

d
ie

Unternehmer , Berlin , 12
.

Juli 1763. Ebenda .

2 ) Ebenſo 9
. Auguſt 1763. Ebenda .

3 ) Reſkript a
n

d
ie

Halberſtädtiſche Kammer vom 2
0
.

Sept. 1763. Ebenda .

4 ) Verordnungen a
n

alle Kammern , Berlin , 6. u . 26
.

Oktbr . 1763. Ebenda .

5 ) S
.

S
.

156 und N
r
. 7
3
.

6 ) Protokoll mit Ibig , Berlin , 7. Dezember 1763. Tit . XVII , 26 .

7 ) Nr . 79 .
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zu deren Auswechſelung d
ie

Unternehmer ſi
ch nicht verſtehen wollten .

Von Anfang 1764 a
n ſollten jene nur zur Not , dieſe gar nicht

mehr genommen werden , außer natürlich von den Münzen zum

Schmelzwert.- )

Um dem Mangel a
n

neuem Gelde abzuhelfen , hielt d
e
r

König

auf d
ie Prägung vieler Drittel und legte a
m 8
.

Oktober e
in Pro

duktiongquantum für d
ie Münzſtätten zu Berlin , Breslau und

Magdeburg feſt . Die Münzdirektoren ſollten immediat melden , wenn

d
ie

Unternehmer nicht genug Silber lieferten.2 )

Darauf reichten dieſe eine Rechtfertigungsſchrift e
in
. Zur

Verwunderung des Königs hätten ſi
e

ſich in dem legten Kontrakt

erboten , beſſeres Geld zu ſchlagen , denn das leichte ſe
i

nicht mehr

abzuſeßen geweſen . Freilich hätten ſi
e

damals nicht d
ie

vielen

Banfrotte vorausſehen können , 3 ) durch dieſe und d
ie ſteigenden

Silberpreiſe ſeien d
ie Lieferungen höchſt ſchwierig geworden . Den

Schlagſcha hätten ſi
e

aus den preußiſchen Groſchen ziehen wollen .

Da aber kein Befehl über deren Annahme erlaſſen ſe
i
, ſo ſe
i

ih
r

Kredit gefallen . Den Kontrakt könnten ſi
e nur erfüllen , wenn d
ie

Groſchen von den Raſſen allgemein genommen würden und ſi
e

das

ftipulierte Quantum noch 1764 ausmünzen dürften . Allein in Bres
lau und Berlin hätten ſi

e

dem Publikum 1
4 Millionen Rtlr . leichter

Gelder eingewechſelt , was ihnen eine halbe Million gekoſtet habe . 4 )

Dem muß aber hinzugefügt werden , daß ihnen b
e
i

Empfang

von ſächſiſchen Dritteln 170 , von neuen Auguſtdor und Zwölfteln

225 % b
e
i

d
e
r

Umwechſelung von d
e
r

General - friegskaſſe zu gut

gerechnet wurden ; ih
r

hatten ſi
e b
is

zum 25. April 1954 200 Rtır .

a
n

neuen Auguſtdor und fächſiſchen Zwölfteln abgenommen und das

fü
r

579022 Rtir . 5 G
r
. 8 $ f . a
n preußiſchem Rurant und

289511 Rtlr . 2 G
r
. 9 P
f
. a
n preußiſchen Groſchen gegeben.5 )

1 ) General - Kriegskaſſe a
n

das General -Direktorium , 20. Dezember 1763 .

Reſtript a
n

d
ie

Halberſtädtiſche Sammer , 3. Januar 1764. Tit . XVII , 26 .

2 ) Köppen a
n

das General - Direktorium , 6
.

und 1
4
.

Oktober 1763 .

R
.

163 , I , 99 .

3 ) über dieſe Bankrotte 1
. U
.

Soetbeer , Beitr . und Materialien . Ham
burg 1855 , S

.

43–54 .

4 ) N
r
. 7
7
.

— Über d
ie Umwechſelung d
e
r

Staatstaſſengelder f . auch S
.
6
8
.

5 ) Quittung vom 20. April 1763. R
.

163 , I , 99 .
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Rommen wir zum Schluß d
e
r

Prägung durch d
ie Unternehmer ,

d
ie , wie erwähnt , den ganzen SchlagſchaSchlagſchatz zahlten , obwohl das

kontraktmäßige Quantum nicht ausgemünzt wurde . Die Suden

wolten 1764 den Reſt des Schlagſchakes 954 100 Rtir .

zu 600 000 Rtir . in ſächſiſchen Doppelgroſchen und Groſchen , und

zu 354 100 Rtlr . in preußiſchen Sorten zahlen , aber d
ie leßtere

Summe nicht zu ? / in Kurant , wie ausgemacht , ſondern ganz in

Groſchen . Dafür wollten ſi
e

auch d
ie

neuen von ihnen errichteten

Münzgebäude in Magdeburg , Breslau und vor dem Königstor in

Berlin dem Staate unentgeltlich überlaſſen.1 ) Man ging darauf

e
in , indem d
ie Zweidrittel d
e
r

preußiſchen Sorten oder 236066 Rtir . ,

d
ie eigentlich in Kurant gezahlt werden ſollten , auch in preußiſchen

Groſchen , zuſchläglich eines Agio von 20000 Rtir . angenommen
wurden , obgleich das für den König einen Ausfall von 42557 Rtlr .

1
6 Gr . bedeutete . ? ) Wahrſcheinlich wollte man endlich mit den

Juden fertig werden .

Daß auf ſie ſich wegen der unendlichen Vermögensverluſte der

Haß d
e
r

Bevölkerung entlud , läßt ſich denken und iſ
t

bekannt genug .

Am 25. Juni 1764 klagten Ephraim und Ißig , daß fi
e

troß der

erteilten Decharge durch Verleumdungen im Handel ſehr litten , und

baten , d
ie Decharge in den Zeitungen veröffentlichen zu dürfen , was

ihnen begreiflicherweiſe nicht erlaubt werden konnte . Denn der

König durfte und wollte von dieſer ganzen Angelegenheit nichts ver
lautbaren laſſen . Noch 1771 verbot e

r

b
e
i

daraus entſtandenen

Streitigkeiten , di
e

Münzkontrakte den Gerichten anzuvertrauen . 3 )

Wir werden b
e
i

d
e
r

Beurteilung d
e
r

Münzunternehmer dreierlei

zu beachten haben . Erſtens erinnern wir a
n jene Umſtände , di
e

die

1 ) Immediatvorſchlag vom 5
. Januar 1764 , ebenda . Dieſer wurde am

14. Januar von Schlabrendorff dem Könige überreicht . Die Juden wollten auch
noch eine Million Taler in Tympfen in Polen abſeßen und dafür ebenſoviel als
Schlagſchaß in altpreußiſchem Kurant zahlen . A

.

B
.

M
.

R
. IV , 36 c . Aus

leßterem Plan iſ
t

aber nichts geworden , weil d
ie Tympfe in Polen gar zu tief

herabgeſeßt waren . Promemoria vom 2
7
.

Januar 1764. R
. XIII , 2. Doch

unternahmen damals andere Juden ähnliches , was aber mißglückte , wie wir im

folgenden Bande zeigen werden . N
r
. 8
1 , 82 .

3 ) Im . -Ber . Krönces , Berlin , 22
.

Januar 1764. R
. XIII , 2. Entſcheid

darauf fehlt .

3 ) L. Geiger , Geſch . d . Juden in Berlin II , 1871 , S. 140 , 141 .
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Juden vor allen andern zu dem Silberlieferungsgeſchäft und dem
Münzenhandel geeignet machten , ) ſowie daran , daß d

e
r

König ſchon

vor dem Kriege alle Münzſtätten einer jüdiſchen Geſellſchaft ver
pachtet hatte . Die Unternehmer hatten weder d

ie Abſicht , dem

Staate und der Bevölkerung zu nußen , noch ihnen zu ſchaden ; ſie

hatten ja kein Vaterland : der König und deſſen Untertanen erblickten

in den Juden e
in

fremdes Volk und nannten ſi
e

„ d
ie jüdiſche

Nation “ . Zu Staatsbürgern wurden ſi
e

in Europa erſt e
in

halbes

Jahrhundert ſpäter . Ephraim , Ißig und d
ie

andern wollten einzig

und allein reich werden ; ſie beſaßen den Mut , den allgemeinen Haß

zu tragen , und das weite Gewiſſen , vor einem allgemein verab

ſcheuten Mittel , reich zu werden , nicht zurückzuſchrecken . 2 )

Zweitens darf d
e
r

Hiſtoriker nicht überſehen , daß ſehr b
e

deutende chriſtliche Kaufleute ähnliche Bahnen , wenn auch mit mehr

Scheu und Vorſicht wandelten . Ich erinnere nur an di
e

Operationen

Schimmelmanns in Plön und Gokkowskys in Berlin und Leipzig . 3 )

Drittens bleibt allerdings d
e
r

wunde Punkt zu berühren , daß

unſere Unternehmer ſich nicht a
n

d
ie Kontrakte hielten , ſondern , wie

wir öfter erwähnt haben , den darin beſtimmten Münzfuß nicht ein

hielten und faſt immer noch ſchlechter ausmünzen ließen . Verant

wortlich waren dafür auch d
ie

Münzbeamten , beſonders d
ie Direk

toren und Münzmeiſter , doch wurden weder ſi
e

noch d
ie Unter

nehmer jemals deshalb zur Verantwortung gezogen , ſehr wahr
ſcheinlich , weil man dieſe , um den Schlagſchaß zu bekommen , b

e
i

gutem Willen halten mußte , weil man ihnen unter damaligen Um
ſtänden nicht den Prozeß machen oder ſi

e gar verlieren durfte . Zu

entſchuldigen ſind ſi
e dafür aber in keiner Weiſe , denn ſi
e

hätten

auch dann einen großen Gewinn gemacht , wenn ſi
e
z . B
.

d
ie fächſi

îchen Drittel geſeßmäßig zu 193 / 4 -Rtlr . und nicht zu 21 und höher
ausgebracht haben würden .

Werfen wir nun noch einen Blick auf d
ie

öſtlichen und weſt

lichen Landesteile . In Preußen war e
s dem außerordentlich tüch

1 ) S
.

Bd . II , S. 100 ff .

2 ) Wenn ſi
e

Ende 1763 ihre Verluſte während des Krieges auf 51/2 Million
bezifferten , was wir nicht nachrechnen können , ſo beweiſt das nur , wie enorm

ihre Profite geweſen ſein müſſen . N
r
. 8
0
.

3 ) S
.

S
.

9
2 , 9
5 , 9
6
.
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tigen Präſidenten Domhardt zu verdanken , daß d
ie Provinz von

dem ſchlechten Kriegsgelde verſchont blieb . Die Ruſſen hatten dieſes

während ihrer Dkfupation ſtreng ferngehalten und ſelbſt nach ver
hältnismäßig gutem Fuße geprägt . Damit nun d

ie

wieder ein
rückenden Truppen nicht das Kriegegeld hereinbrächten , ſchlug der

Präſident dem König vor , ihnen vor dem Einmarſche in das Land

alles ſchlechte Geld m
it

gutem umzutauſchen . Friedrich war damit
einverſtanden , wenn ih

n

das nichts foſte . ? )

Infolgedeſſen wurden d
e
n

Truppen beim überſchreiten d
e
r

Grenze d
ie

ſchlechten Münzen abgenommen uyd d
e
r

Königsberger

Münze übergeben , die ſi
e in Gegenwart einiger Bürger einſchmolz .

Der Wechſelverluſt betrug 101 000 Rtır . Nach längeren Verhand
lungen einigten ſich Regierung und Kammer a

m 22. September

1763 dahin , daß von den 101 000 Rtir . zahlen ſollten der Adel 16/72 ,

d
ie

Domänenämter 21/12 , Kaufleute , Bankiers , Juden 18/72 , Königs

berg 11/72 , andere Städte 6 /72.2 ) Das war das Opfer , das d
ie

Provinz Preußen d
e
r

Münzverſchlechterung bringen mußte , gewiß

e
in viel kleineres a
ls

das der andern Provinzen.3 )
Daneben war Domhardt auf das eifrigſte bemüht , ſeiner

Provinz gutes neues Geld zu verſchaffen . Wir erinnern uns , daß
ſchon um d

ie Mitte des Jahres 1762 d
ie Verhandlungen über d
ie

Wiederaufnahme d
e
r

Königsberger Münzprägung einſekten . 4 ) Der
Rammerpräſident bemühte ſich freilich vergeblich , im Lande Silber
lieferanten zu bekommen , und fo fiel auch dieſe Unternehmung den

Ephraim und Ißig zu.5 ) D
a

d
ie Ruſſen das ſchlechte Geld fernge

halten hatten , ſo ſollten auch ſi
e

keins einführen oder gar in Königs

1 ) I.-O. an Domhardt , 16. April 1763 .

2 ) Nr . 72 .

3 ) A
.

S
t.

9
9
e , d
ie Berhütung des Berluſtes uſw. 1763 , 5. -- Erklärung

der Ephraim und Spig , Berlin , 6. Mai 1763 : Sie wollen bei der Umwechſelung

helfen und 100 Rtir . geben für 1881/4 Rtir . in fächſiſchen Dritteln , oder für
260 Rtir . in ſächſiſchen 2- und 1 -Groſchen , oder für 225 Rtir . in neuen Auguſt

dor , und d
ie Mark Feinſilber in den andern Sorten mit 1
7 Rtir . bezahlen .

A
.

K
. R
.

K
. Lit : M
.

Tit . 98 , 3 , Vol . I.

4 ) S
.

S
.

6
8
.

5 ) Im . - Be
r
. Köppens , Magdeburg , 2. Juni 1762 , R. 96 , 409 C
.

Daher
auch das Folgende .
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berg prägen laſſen . Sie wurden verpflichtet , 1) bi
s

Ende d
e
s

Jahres
1762 200 000 feine Mark in preußiſche Tympfe , Szoſtafe und

brandenburgiſches Qurant nach 198 / 4 -Talerfuß zu vermünzen , wofür
200 000 Rtir . Schlagſchaß zu zahlen waren . Indeſſen ſollten unter

dieſen 200 000 Mark auch alle Münzen zählen , d
ie

in andern Münz
ſtätten nach 193 / 4 - RtIr . - Fuß geprägt werden würden .

Über dieſen Kontrakt wurden aber d
ie Königsberger Kaufleute

unruhig , d
ie

b
e
i

Bezahlung d
e
r

von ihnen bezogenen Waren m
it

dieſen Münzen Schaden zu leiden fürchteten . Sodann beſorgten

die Behörden , daß d
ie Juden alles Silber und gute Geld aufkaufen

und einſchmelzen würden . Hierüber beruhigte ſi
e

aber Köppen : der

Kontrakt unterſage das ſtrenge , und eine Kabinett order Hermanns

dorf , 8. Auguſt 1760 habe d
ie Freiheit behufs Silberauffauf gänz

lich widerrufen . Die Unternehmer dürften nur wie alle andern

Bankiers und Laufleute in ihren eigenen Häuſern gute Sorten ein
wechſeln.2 )

Damit gab man ſich aber in Königsberg nicht zufrieden . Die

Kaufleute und Domhardt wünſchten , daß nach 1
6 - Talerfuß , wie er

b
is

1757 und unter ruſſiſcher Herrſchaft 3 ) ausgeübt ſe
i
, weiter g
e

prägt würde , denn nur ſolche Sorten ſeien jeßt in Polen anzu
bringen , mit großer Mühe müſſe man ſi

e

ſammeln . Wolle man
mit ſchlechterer Münze bezahlen , ſo würde man den polniſchen

Handel verderben und d
ie Preiſe im Lande um 2
5

% ſteigern . Die
Hauptſtüße d

e
r

polniſchen Handlung ſe
i

eben das gute Geld , das

man den Polen liefere . 4 )

Darauf fragte Köppen b
e
i

Domhardt a
n , ob denn d
ie dortigen

Kaufleute d
ie 200 000 RtIr . Schlagſchaß aufbringen würden , denn

die Juden erklärten ihn b
e
i

einem 1
6 - Talerfuß zu zahlen für uns

möglich.5 ) Ephraim und Ibig ſuchten ihrerſeits zu zeigen , daß d
e
r

193 / 4 - Talerfuß nicht ſchaden könne . A
n

7
0 Millionen Rtir . in da

1 ) Nr . 56 .

3 ) S
.

S
.

121 .

3 ) über d . ruſſiſchen Münzfuß 1. Bahrfeldt in den Berliner Münzblättern

1901 , Spalte 3065 , 3097. S
.

aber S
.

172 , Note 1 .

4 ) N
r
. 5
9
u . Im . - Ber . Domhardts , Königsberg , 9. Auguſt 1762. R
.

9
6 , 408 R
.

5 ) Im . -Ber . Köppens a
u
f

Domhardts Schreiben vom 1
.

Oktober 1762 ,

Magdeburg , 6. Dktober 1762. R
.

9
6 , 409 D
.
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nach gemünzten Sorten hätten ſi
e in Polen verausgabt , und d
ie

Ruſſen hätten nach den gemachten Brobierungen auch zwiſchen 1
9

und 2
0 Rtlr . gêmünzt , 1 ) was Danzig noch tue.2 ) Dennoch wollten

ſi
e

etwas nachgeben und einen 1
8
-Talerfuß beobachten , wenn nur

der Hauptkontrakt verlängert würde . 3 )

Wenn leşteres nun auch geſchah , ſo iſt doch nicht wahrſchein

lic
h
, daß d
ie Königsberger Prägung ſchon im Jahre 1762 wieder

aufgenommen wurde , denn e
s iſ
t

von dieſem Jahre feine Königs

berger Münze preußiſchen Stempels erhalten , und nach der ſtatiſti

ſchen Tabelle begann d
ie Prägung a
m 22. Januar 1763.4 )

Der mit den Unternehmern a
m 1
7
.

Dezember 1762 g
e

(chloſſene Generalkontrakt , durch den der 193 / - Talerfuß eingeführt

wurde , umfaßte auch Preußen . A
m 20. Dezember teilte der König

Domhardt mit , daß Ephraim und Ißig in Königsberg 8- , 4- , 2 -Ggr .

und Tympfe nach jenem Fuß , lektere nur fü
r

den Abſaß im Uus
lande , Szoſtake aber nach 1

8
-Talerfuß für Preußen prägen würden .

Es blieb dabei , daß e
in

1
6
-Talerfuß nur gewährt werden könnte ,

wenn d
ie Kaufleute das Silber lieferten und den Juden 2 Rtir .

auf d
ie

feine Marf vergüteten . Als Domhardt ſich noch einmal
gegen den zu ſchlechten Fuß ausſprach , ließ ih

n

d
e
r

König wiſſen ,

daß der feſtgeſepte e
in genügend guter ſe
i

und der Präſident ſich

beſonders nicht darum zu ſorgen habe , daß ſchlechte Sorten für d
ie

Fremde geprägt würden ; vielmehr habe er nicht zuzulaſſen , daß dieſe

durch ungünſtige Gerüchte im Ausland diskreditiert würden.5 )

Wenn alſo beim König nichts weiter auszurichten war , ſo

ſcheint e
s Domhardt doch gelungen zu ſein , einen Münzſchlag

nach 193 / 4 -Talerfuß in Königsberg zu verhindern . Und wenn

1 ) Gefeßmäßig zwiſchen 1
6

und 1
9 Rtır . Vgl . E. Bahrfeldt in Berliner

Münzblätter N
.

F. I , S
.

206 .

2 ) Danzig mänzte viel beſſer : 1760-1763 geſeßlich d
ie Tympfe 33/3 Stüd

aus der 7 L. 17 G
r
. , d
ie

Szoſtake zu 683/4 aus der 5 - lötigen Mark , alſo nach

133 / - und 1
4 / 3 - Talerfuß . Stirmis , S
.

200 .

3 ) Vorſtellung , Berlin , 1. November 1762. R
.

9
6 , 409 D
.

4 ) R
.

163 , I , 99 .

5 ) N.-O. an Domhardt , Leipzig , 20
.

Dezember 1762 und 2
2
.

Januar 1763 .

A
.

K
.

R
.

K
.

P
o
. Lit. M
.

Tit . 98 , 3 , Vol . I.
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d
ie Juden ſpäter ſich dazu verſtehen wollten , Tympfe nach 18

Talerfuß fü
r

Breußen zu prägen , ſo geſchah auch das nicht ; es iſt

überhaupt wohl nur e
in Probeſtempel angefertigt worden . ) Denn

ſowohl Domhardt wie Tauengien erklärten , daß , wenn man d
ie da

mals kurſierenden Tympfe im reduzierten Werte gebrauche , genug

Kurant vorhanden ſe
i
. Münze man neue ſchlechte , ſo würden d
ie

alten Graumanſchen u
m

ſo ſchneller verſchwinden und b
e
i

fünftiger

Reduktion d
ie Maſſe der ſchlechten d
ie Kaſſen ſchädigen . Die Unter

nehmer bekämen das Silber in Königsberg fü
r

1
3 Rtir . , könnten

alſo ſogar einen 1
5 - Talerfuß gut einhalten . 2 )

So ſind denn nach der Statiſtik und den Sammlungen 1763 in

Königsberg lediglich Szoſtake nach 1
8
-Talerfuß geſchlagen worden .

Einer Bitte der Unternehmer , b
e
i

dem polniſchen und lithauiſchen

Kronſchaßmeiſter ſich für Geltung der neuen Szoſtake in Polen zl
1

verwenden , willfahrte zwar das auswärtige Departement , doch ohne
Erfolg , denn der polniſche Schafmeiſter wollte e

s nicht verantworten ,

daß Münzen einſtrömten , d
ie ſchlechter a
ls

d
ie

lekten d
e
s

Johann
Kaſimir ſeien und das erlittene Münzelend dadurch erneuert werde .

Die Szoſtafe Graumans ohne Strone dagegen blieben in Nennwert

in Polen zugelaſſen . 3 )

Bemühte man ſich beſſeres Geld zu ſchlagen , ſo ſuchte

man doch zugleich auch in Preußen mit aller Mühe d
ie redu

zierten Sorten d
e
r

eigenen Münzſtätte zu erhalten . E
s

war dem
Königsberger Münzdirektor aber nicht möglich , di

e

einlaufenden fo

fort umzuprägen und neue Szoſtake zurückzugeben . Da aber d
ie

Einbringer drohten , ſie dann nach Danzig und Elbing zu ſchaffen ,

ſo nahm Below das von den Ruſſen eingeführte Verfahren auf
und wies das Publikum a

n , ſi
e

den Silberlieferanten zu verkaufen ,

d
ie

ſi
e

dann d
e
r

Münze zu liefern hatten . Dieſe Lieferanten ,

Jeremias David , Joſeph und Abraham Seligmann , durften b
e
i

1 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1727. Der Münzfuß vom 1
. April 1763 ( N
r
. 6
3
)

enthält auch Tympfe nach 1
6 -Talerfuß , aber der war eben den Unternehmern

zu foſtbar .
2 ) Domhardt a
n

Dauenßien , Königsberg , 3
0
.

Auguſt 1763 ; Antwort

Tauenßiens , Potsdam , 12
.

September 1763. A
.

M
.

R
.

K
.

P
o
. Lit. M
.

Tit . 98

3 , Vol . I.
3 ) Bericht Benoits , Warſchau , 13. Auguſt 1763 . A
.

K
.

9
9
d . Münz

beſchr . Nr . 1019–1060 .
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war .

großen Summen dem Überbringer pro Tympf ' /, Gr . preußiſch a
ls

Wechſelſpeſen berechnen , was wegen ihrer Mühe , des Zinsverluſtes

und des Dienſtes , d
e
n

ſi
e

damit d
e
r

Münze leiſteten , nur billig

Daß ſi
e

d
ie reduzierten Sorten nicht ausführten , dafür

ſorgten Afziſe- und Zulbehörden . - )

Über d
ie Reduzierung d
e
r

verſchiedenen Tympfe war vielfach

mit der Königsberger Kaufmannſchaft verhandelt worden . Endlich

fand e
in Gutachten derſelben vom 29. Juni 1763 d
ie Billigung der

Behörden , wonach alle kurſierenden Tympfe in 3 Klaſſen geteilt

wurden.2 ) In de
r

erſten waren d
ie

1
8 G
r
. geltenden , nämlich alle

b
is

1758 geſchlagenen Königsberger (mit E ) , alle Stettiner (mit G )

und d
ie gerändelten Breslauer (mit B ) . 3 ) In de
r

zweiten Klaſſe

waren d
ie

enthalten , denen man einen Nennwert von 1
5 G
r
. g
e

währte , und d
ie

von den Juden mit 1
4
" / 2 G
r
. eingelöſt wurden ; 4 )

alle andern gehörten , gänzlich verboten und demonetiſiert , in di
e

dritte Klaſſe . 5 )

Außerdem war man natürlich bemüht , d
ie Graumanſchen

Svrten feſtzuhalten ; nur Rubel und Speziestaler durften nach Ruß
land ausgeführt werden . Die holländiſchen Dufaten aber mußten

1 ) Below a
n

die Kainmer , 24. Januar 1763 ; Reſfript der ſtammer a
n

Below , 27. Januar 1763 . A
.

K
.

R
.

K
.

Po , Lit. M. Tit . 98 , 3 , Vol . I.

Kammerreſtript vom 19. März 1763. A
.

K
.

99d , Domänenamt Liebemühl .

2 ) Tauenßien a
n Domhardt , 29
.

Juni 1763 , ebenda . Um 25. Februar
1763 hatte d

ie Münze d
e
r

Kammer mitgeteilt , daß d
ie

ſeit 1758 geprägten , nun

reduzierten Tympfe folgendermaßen angenommen würden : 1. di
e

mit F , di
e

mit

B zwiſchen Ranken , di
e

mit A zwiſchen Ranken oder großen Sternen zu 141/2 Gr . ,

2
.

die mit A zwiſchen Roſetten oder 3 Sternchen zu 1
3 Gr . A
.

A
.

990 ,

Domänenamt Liebemühl .

3 ) Münzbeſchreibung N
r
. 917–1012 , 1018 , 1455–1468 .

4 ) Es waren :

1
.

die Berliner , A zwiſchen Roſetten oder Sternen , ungerändelt ; Münzbeſchr .

Nr . 1713--1723 ;

2
. Breslauer , B zwiſchen Roſetten , ungerändelt ; Münzbeſchr . N
r
. 1725 , 1726 ;

3
. Magdeburger , F zwiſchen Roſetten ; Münzbeſchr . Nr . 1728 ;

4
.

d
ie

von 1757 mit breitem ungekröntem Kopf ; Münzbeſchr . N
r
. 1724 ;

5
.

der Nachſchlag von 1756 (nicht häufig ) ; Münzbeſchr . S
.

128 , Note 2 .

5 ) Das wären alſo beſonders d
ie polniſch -ſächſiſchen geweſen . Die mit A

zwiſchen Ranken waren beſſer a
ls

d
ie mit A zwiſchen Roſetten (ſiehe vorige

Note , 1 ) , gehörten alſo auch zur zweiten Klaſſe .
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d
ie Kaffen nach Königsberg ſenden , von w
o

ſi
e

wahrſcheinlich nach

Berlin zum Umprägen gingen . Endlich wies man d
ie Elbinger

Schillinge , d
ie in den legten Jahren in übergroßer Anzahl g
e

ſchlagen waren , zurück , eine Maßregel , d
ie , auch von Danzig und

Ermeland befolgt , d
ie Elbinger Münze Ende 1763 zum Stillſtand

brachte . )

Wenn d
ie Provinz Preußen d
ie

ſchlechten Kriegsmünzen auch

nach dem Friedensſchluß fernzuhalten gewußt hat , ſo kam e
s in den

rheiniſchen und weſtfäliſchen Landen zwar zu ähnlichen Maßregeln ,

d
ie

aber nicht ebenſo prompt wie dort durchgeführt werden fonnten .

Während der franzöſiſchen Okkupation hatte man bedeutende

Summen franzöſiſchen Geldes annehmen müſſen . Nun fürchtete
man in der Grafſchaft Mark von der Einfuhr des ſächſiſchen Klein
geldes eine Vergrößerung d

e
r

Landesſchuld u
m

d
ie Hälfte , denn d
ie

Eiſen- und Drahtfabriken müßten alle Abgaben mit gutem Gelde

bezahlen , das durch d
ie

Groſchen verdrängt werden würde . Man
ſchlug daher vor , daß d

ie

Akziſefaſſen dem zu Soeſt und Hamm
garniſonierenden Regimente d

ie Doppelgroſchen und Groſchen um
wechſelten , und der dadurch entſtehende Verluſt der noch zu b

e

richtigenden franzöſiſchen Kontribution zugeſchlagen würde . 2 )

In Cleve wurde ähnliches verſucht . Man wollte hier und in
Geldern d

ie fächſiſchen Sorten verrufen , d
a
s

aber billigte das

General - Direktorium nicht , weil ſi
e in dem Edikt nicht verboten

ſeien.3 ) Jedenfalls wünſchte man auch hier ſi
e

nicht in den Ver

kehr dringen zu laſſen , ſondern ſi
e vorher den Truppen abzunehmen ,

was aber nicht wie in Oſtpreußen vor deren Einmarſch geſchah .

Und dann hatte man nicht genug gutes Geld zur Hand . Die
Rammer ſchoß aus Privatfonds b

is

zum 23. April 17000 Rtır . in

franzöſiſchem Gelde vor . Ferner ließ ſi
e , da es hier den Truppen

a
n Kleingeld aufs äußerſte fehlte , das franzöſiſche Geld von den

Zoll- , Brücken- , Salz- und Akziſekaſſen in kleines umwechſelni .

1 ) Reſkripte der Königsberger Kammer vom 6
. April , 18
.

April , 26. Mai
1763. A

.

M
.

9
9
d , Domänenamt Liebemühl . Über Elbing 1. auch F. A
. Voß

berg , Münzgeſch . d . Stadt Elbing , Berlin 1844 , S
.

111 .

2 ) Nr . 69 .

3 ) Kammerber . , Cleve , 1
4
.

und 23. April 1763 . Reſfript , Berlin ,

28. April 1763 .
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So half man ſich über d
ie

erſten Verlegenheiten hinweg , doch

ließen d
ie Zuſtände eine Regelung d
e
s

Münzweſens auf & dringendſte

notwendig erſcheinen . E
s

wurde auseinandergeſeßt , wie ſeit 5
0

Jahren durch Verringerung d
e
s

Münzfußes alle Zinſen , Pachtgelder ,

Steuern , Zölle , Gehälter verringert worden ſeien . Und wenn d
ie

Warenbilanz zuungunſten des Landes ſtehe , ſo werde bald alles gute

Geld verſchwunden oder ſo hoch tarifiert ſein , daß der ganze Handel
mit d

e
m

Auslande ſtocken müſſe . Die enormen Vorſchüffe der legten

Jahre a
n d
ie Franzoſen hätten nur b
e
i

Benachbarten zuſammen
gebracht werden können ; bezahle man ſi

e

nun in den empfangenen ,

jeßt ſchwer erhältlichen Sorten zurück , ſo entſtünden große Verluſte ;

wenn nicht , ſo würden d
ie

Nachbarn allen Geldverkehr mit dem

Lande abbrechen .

Die legtere Befürchtung war wohl übertrieben , denn d
ie Nach

barn wußten wohl , daß ihre Kapitalien ſicher angelegt waren und

werden a
u
f

deren Rückzahlung gewiß nicht gedrängt haben . Mit
weit mehr Grund beſorgte man Schlimmes von einer neuen Münz
änderung . Man meinte , auch d

e
r

König würde mehr gewinnen ,

wenn d
e
r

neue Fuß nicht eingeführt werde , weil man mit Stüber
geld d

ie holländiſchen Wechſel billiger beſchaffen könnte a
ls

mit den

neuen preußiſchen Dritteln.1 )

Ebenſo forderten die Marfaner ein Beharren beim alten

Münzfuß , auf dem a
ls Baſis e
in neues Geldreglement aufzuſtellen

ſe
i
. In Berg und Weſtfalen ſeien d
ie neuen preußiſchen Münzen

verrufen , in Eſſen und Dortmund nehme man d
ie Drittel zu 1
3 bis

1
5 , ſtatt zu 2
0

Stüber . Die jenen Gegenden ain nächſten wohnen

den Markaner müßten alſo frenide Waren nach Frankfurter und

Kölniſchem Fuße bezahlen , für ihre eigenen Waren aber preußiſche

Sorten nehmen , wodurch ſi
e

einen Verluſt von mindeſtens 2
5

%

erlitten . )

Das alles waren Klagen , di
e

ſi
ch gegen d
e
n

Übergangsmünze

fuß des Jahres 1763 richteten , de
r

zwar in den mittleren Provinzen

und Schleſien e
in

beſſerer war a
ls

der b
is

dahin hier geltende , im

Weſten aber ebenſo wie in Preußen e
in

ſchlechterer . Wenn d
ie

1 ) Nr . 70 .

2 ) Im . -Ber . der märkiſchen Stände , Cleve , 18. Nov. 1763. Tit . XLIX , 5 .
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Behörden und Stände von Cleve und Mark für den alten Münz
fuß eintraten , ſo war dies dasſelbe , was d

e
r

König plante und vor
bereitete . Man kann aber wohl ſagen , daß d

ie

Münzen nach

193 / 4 -Talerfuß , d
ie

ſchon fü
r

d
ie

mittleren Provinzen in unge

nügender Menge hergeſtellt wurden , nach Mark und Cleve faum

in größeren Summen gelangt ſein werden . Die dortigen Ein

wohner und Behörden fürchteten davon mehr fü
r

d
ie Zukunft , a
ls

daß ſi
e in der Gegenwart darunter litten . Die Regierung ließ e
s

hier beim Alten bewenden .

Acta Borussica . Münzweſen II
I
. 12



Zweites Kapitel .

Das Edikt vom 29. März 1764 .

Die wichtigſte Urkunde fü
r

das preußiſche Münzweſen iſ
t das

Edikt vom 1
4
.

Juli 1750 , das den Graumanſchen Münzfuß ein
führte . Die Beſtimmungen dieſes Gefeßes waren aber , wie wir

ſahen , zum Teil nicht durchführbar . Einen erheblichen Fortſchritt
bildete das Edikt vom 29. März 1764 , das wir nun einer ein
gehenden Betrachtung unterwerfen ; es iſ

t
das Geſeß , auf dem das

preußiſche Münz- und Geldweſen über 100 Jahre lang baſierte .

Der erſte Entwurf dieſes Ediktes ſtammte von dem General
Münzdirektor Krönce , einem Schüler Graumans , mit dem e

r 1750

aus Braunſchweig nach Preußen gekommen war . Krönce war kein

ideenreicher Kopf wie ſein Vorgänger , er war e
in

ſehr zuverläſſiger

Beamter , aber e
in

ziemlich eigenſinniger Mann ; er hatte ſi
ch a
ls

Breslauer Münzdirektor das Vertrauen ſo maßgebender Perſönlich
keiten , wie d

e
s

Generals von Tauenßien und d
e
s

Miniſters
von Schlabrendorff erworben , er hatte dann d

ie Münzveränderung

von 1763 unter Leitung des Königs bearbeitet und ſtand mit dieſem

über d
ie Reorganiſation d
e
s

Münzweſens in fortlaufendem lebhaften

mündlichen und ſchriftlichen Verkehr . Am 1
.

Dezember 1763 trat

e
r

feine Stellung a
ls

General -Münzdirektor an.- )

Die Grundzüge d
e
s

neuen großen Münzgeſekes h
a
t

Friedrich

wahrſcheinlich mit ihm und dem Miniſter von Schlabrendorff , der
damals in Berlin weilte , in den erſten Tagen des Jahres 1764 be
ſprochen . Am 10. Januar überſandte e

r

dem General -Direktorium

den Krönceſchen Entwurf , den e
s mit dem Juſtizminiſterium und

Schlabrendorff zu beraten , in d
ie Form eines Ediktes zu bringen

und dieſes zu veröffentlichen habe , wenn genug neue Münze vor

1 ) N
r
. 7
4
.



Das Edikt vom 29. März 1764 . 179

handen ſein würde . ) Am 1
6
.

Januar fand d
ie Sißung ſtatt , in

d
e
r

auch einige materielle Änderungen gemacht wurden . Darauf
fertigte das Juſtizminiſterium mit Krönce einen neuen Entwurf vom

23. Februar a
n , d
e
r

zur Begutachtung a
n Schlabrendorff ging .

Dieſer hatte zahlreiche Monita anzubringen ( 2. März ) , d
ie

wieder

der Geheime Juſtizrat Fürſt zum Teil widerlegte ( 1
2
.

März ) , zum
Teil b

e
i

einem dritten Entwurf berückſichtigte . Dieſe Änderungen

wurden in einer Sißung vom 1
2
.

März genehmigt , worauf d
e
r

Staatsrat a
m

9
. April auf Schlabrendorffs Vorſchlag noch einige

Verbeſſerungen , beſonders a
n

den Tabellen , verfügte , nachdem d
e
r

König das Edikt ſchon a
m

29. März vollzogen hatte .

Wir geben in einer Anlage 2 ) den erſten Entwurf Krönces

im Wortlaut , daneben d
ie

davon abweichenden Stellen des fertigen

Ediktes mit Anführung , wann und von wem dieſe beantragt worden
ſind . Außer dem König ſind danach d

ie þaupturheber des Edifts

Schlabrendorff , Fürſt und Kröncke .

Im Jahre 1763 hatte man über d
ie Bezahlungsart von Non

traften und Zinſen e
in

beſonderes Edikt erlaſſen ; jeßt wurden ſolche
Beſtimmungen a

ls Baragraph 1
0 eingeſchoben , de
r

freilich länger iſ
t

a
ls

alle andern Baragraphen zuſammen . Wir ſehen von ihm vorerſt a
b
.

E
s

waren beſonders zwei Aufgaben geſtellt : einmal d
ie Be

ſeitigung des ſchlechten Kriegsgeldes , zweitens d
ie Schaffung eines

neuen oder vielmehr d
ie Wiederherſtellung d
e
s

Graumanſchen Münz
fußes . Der Graumanſche Fuß von 1750 hatte , wie wir uns e

r

innern , nur ſehr kurze Zeit rein beſtanden : ſchon ſeit 1752 begann

man in den 8
-
, 4
-

und 2 - Groſchenſtücken vom 1
4
-Talerfuß ab

zugehen , ſo daß ſi
ch verſchiedene Münzſyſteme bildeten , da di
e

nach

1
4 - Talerfuß ausgebrachten ganzen , halben und viertel Taler im

Verkehr etwas mehr galten a
ls

das ſchlechtere Kurant d
e
r

1
/3
" , " / =

und 1 / 12 -Taler .

Wenn das neue Edikt ſchlechthin von dem Münzfuß von 1750

ſprach , ſo hieß das , der 1
4
-Talerfuß ſollte für das geſamte Silber

furant nicht nur der ganzen , 1 / 2- und 1 / 4 -Taler , ſondern auch der

1/35 , 1 / 6- und 1 / 12 - Taler ( 8- , 4- , 2 -Groſchenſtücke ) gelten . Darin
hat man immer mit Recht eine große Verbeſſerung erkannt . Nur

1 ) Dies und das Folgende aus Tit . XVI , 19
.

S
.

auch N
r
. 7
5
.

2 ) Nr . 87 .

-

12 *
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fragen wir uns heute , ob dieſe Aliquotiſierung nach der Viertelung

neben einer ſolchen nach d
e
r

Drittelung immer noch nötig war , d
ie

früher wohl einen Sinn gehabt hatte , weil jene das Syſtem des
alten Reichstalerfußes , dieſe das des Zinnaſchen und Leipziger

Fußes dargeſtellt hatte . 1 ) Auch Grauman hatte , a
ls

e
r

ſe
it

1752

zu einem billigeren Fuß überging , wohl noch das Gefühl , daß d
ie

Münzen nach dieſem Fuß Drittel , Sechſtel und Zwölftel genannt

werden müßten , analog den früheren Leipziger Dritteln , Sechſteln

und Zwölfteln , d
ie verhältnismäßig weniger fein a
ls

d
ie ganzen ,

halben , viertel , achtel Taler des alten Reichsfußes waren .

Wenn man aber 1764 d
ie

älteren preußiſchen Drittel , Sechſtel
und Zwölftel vernichtete und alles Kurant nach 1

4
-Talerfuß ſchlug ,

ſo wäre eine der beiden Abteilungen genügend geweſen . In der
Tat wurden halbe und viertel Taler ſe

it

1768 nicht mehr geprägt . 2 )

Freilich hatte der erſte Entwurf Krönckes d
ie ganzen , halben und

viertel Taler fü
r

den Handel mit dem Auslande , di
e

Drittel , Sechſtel
und Zwölftel für den Binnenverkehr beſtimmt , was aber gleich in

der Sißung vom 16. Januar 1764 a
ls

natürlich ganz undurchführ

bar und zwecklos geſtrichen wurde .

Demnach waren preußiſches Kurantgeld ſeit 1764 folgende

Sorten ( 8 6 ) :

1
.

d
ie Friedrichsdor nach dem Münzfuß von 1750 , d
e
r

nicht g
e

ändert wurde ;

2
.

d
ie ganzen , halben und viertel Taler von 1750 , 1751 , 1752

und d
ie

feit 1764 geprägten ;

3
.

d
ie

ſeit 1764 geprägten 8
-
, 4
-

und 2 -Groſchenſtücke ;

4
.

d
ie

ſe
it

1764 geprägten Achtzehner ( 1 / 6 -Taler , Tympfe ) .

Sehen wir von den wenigen viertel , halben und fünftel Talern

a
b , d
ie ſe
it

1768 nicht weiter geſchlagen wurden , 3 ) ſo entſprach dieſes
Münzſyſtem mit ſeinen 10- , 5

-
, 24/22 , 1
-
, 3- , 476- , 1 / 12 - Talerſtücken

wohl allen Anſprüchen , di
e

ſelbſt eine moderne Geldtheorie a
n

e
in

Münzſyſtem d
ie Stückelung betreffend ſtellt , ſofern d
ie Wirtſchafts- und

Verkehrsverhältniſſe d
e
s

damaligen Preußen berückſichtigt werden . 4 )

1 ) S
.

Bd . I , S. 59 .

2 ) Münzbeſchreibung S
.

152 .

3 ) Münzbeſchreibung S
.

152 , 154 .

4 ) Den Münzfuß von 1764 1
. in Tabelle X
.
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Die 8- , 4- und 2 - Groſchenſtücke der Jahre 1750–1756 hatte

der erſte Entwurf Krönces in reduziertem Werte a
ls faſſenmäßiges

Geld umlaufen laſſen wollen , wohl aus Beſorgnis , daß ſonſt nicht
genug Zahlmittel zu Gebote ſtehen würden ( § 1 , 3 ) . In dem
zweiten Entwurf vom 22. Februar aber waren ſi

e ganz weggelaſſen ,

d . h . zum Münzmaterial beſtimmt , und zwar war dieſe Veränderung

von Kröncke ſelbſt beantragt worden . Wegen d
e
r

Beiſchläge und
Auskippungen wäre ih

r

Wert ſchwer zu beſtimmen , wollte man nicht
viele Unterſchiede nach Jahren und Gewicht machen , was nur große
Verwirrung erzeugt hätte . Und wenn man d

ie

Stücke d
e
r

erſten

Jahre öffentlich valviere , würde der ganzen Welt offenbar , daß man

ſchon zu Friedenszeiten vom 1
4 -Talerfuß abgewichen ſe
i
. " )

Dagegen konnten d
ie

neuen Tympfe fü
r

allgemeines Staats

kurant erklärt werden , weil ſie jeßt zu 14 Taler ausgebracht wurden , 2 )

wozu der König wahrſcheinlich durch den Königsberger Rammer

präſidenten Domhardt bewogen worden war.3 ) Man fragte noch
einmal b

e
i

der Königsberger Rammer an , d
ie

wieder , wie ſchon ſo

o
ft
, dafür eintrat , daß wegen d
e
r

regen Handelsbeziehungen zu

Polen d
ie Tympfe und Szoſtałe Wechſelgeld bleiben müßten . Dem

gemäß wurden dem Aurant überall , w
o

e
s im Edikt genannt wurde ,

d
ie Tympfe zugeſeßt und a
ls Wechſelgeld aufgeführt . Wir werden

ſpäter ſehen , warum dennoch d
ie Tage dieſer Münzſorte gezählt

waren .

Der Miniſter von Schlabrendorff forderte noch , daß keine

fremden Sorten , d
ie

beſſer a
ls

das eigene Geld ſeien , irgendwie

vom Verkehr ausgeſchloſſen oder gar umgeſchrieben würden , „wo
durch Grauman dem ganzen Lande einen großen und unerſeßlichen

Schaden getan " , denn kein Land ſe
i

dadurch unglücklich , daß e
s

beſſeres Geld a
ls

d
ie

Landesmünzen habe . 4 ) Dieſe Auffaſſung kann

keine geldpolitiſch richtige genannt werden .

Unter beſſeren Münzen verſtand der Miniſter ſolche , di
e

von

gleichem Nennwert wie d
ie eigenen , einen größeren Edelmetallgehalt

1 ) Bemerkungen Fürſts vom 12. März a
d § 1 .

2 ) Ebenda .

3 ) S
.

auch oben S
.

172 , 173 .

4 ) Monita Schlabrendorffs vom 2
. März 1764 am Schluß .
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a
ls

dieſe hatten . Das betraf ſeit 1750 beſonders d
ie Münzen nach

Leipziger Fuß und d
ie

fremden Piſtolen . Wahrſcheinlich dachte
Schlabrendorff beſonders a

n

d
ie

fremden Piſtolen , d
ie Grauman

wegen ihrer Unzuverläſſigkeit beſeitigen wollte . Derſelbe durfte

aber doch nur ſo handeln wie er es ta
t
, denn um dem neuen Gelde

Aufnahme zu verſchaffen , mußten gerade d
ie größeren Verpflichtungen

mit ihm allein abgemacht werden . Sonſt hätte man gar keine
Münzreform dorzunehmen brauchen , man hätte weiter Scheide

münzen prägen und das große Geld Frankreichs und Hollands g
e

brauchen können , man wäre ſo aber endlich zu den monetären Zu
ſtänden Polens gekommen .

Eine Umſchreibung war jeßt übrigens gar nicht nötig , das

Edikt gab , wir werden e
s

ſehen , nur a
n , wie d
ie in Kriegsgeld abs

geſchloſſenen Kontrakte bezahlt werden ſollten ; daß d
ie

alten Sorten

nach Reichs- , Leipziger- und dem 131 / 3 -Talerfuß d
e
r

Konvention

nicht verboten wurden , war natürlich . Ebenſo erlaubte man d
ie

holländiſchen gerändelten Dufaten und d
ie vollwichtigen braun

ſchweigiſchen Karldor und alten franzöſiſchen Louisdor ( $ 3 , 4 ) .

Wenn man hiermit alſo Schlabrendorffs Wunſch erfüllte , ſo kam
man mit dieſen Piſtolen doch ſehr bald in Verlegenheiten und

mußte Graumans Maßregeln wieder hervorholen .

Die preußiſchen Scheidemünzen galten , ſoweit ſi
e unter dem

Wert eines Groſchen ſtanden , meiſt in vollem Nennwert weiter .

E
s

waren d
ie b
is

1756 geprägten 6 - Pfennigſtücke , d
ie b
is

1757

inkluſive geſchlagenen 3
-
, 2
-
, 1 -Kreuzer , 2
-

und 1 -Gröſchel , " ) d
ie

b
is

1755 gemünzten 2
-
, 1
-

und 1 / 2 -Mariengroſchen , während d
ie b
is

1756 inkluſive geprägten 2
-

und 1 -Stüber , wir werden ſpäter ſehen
warum , nur 1

1 / 2
-

und 3 / 4 - Stüber gelten ſollten ( § 9 ) . Krönce
hatte ſo viele der alten Scheidemünzen in Geltung gelaſſen , weil
man fürchtete , es werde ſonſt wie im Sommer 1763 großer Mangel

daran eintreten , a
u
f

den Schlabrendorff fort und fort hinwies .

Man glaubte auf ſi
e

u
m

ſo weniger verzichten zu können , a
ls

alle

fremden Scheidemünzen verboten waren oder wie d
ie

enorme Maſſe

d
e
r

ſächſiſchen Groſchen nur in ſtark reduziertem Wert gelten ſollten .

1 ) Hierzu gehören auch wohl d
ie oſtpreußiſchen 3
. , 2
. , 1 - Gröſcher und

Schillinge , wenn auch nicht ausdrüdlich genannt .
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Das waren alſo d
ie Münzen , d
ie

vom 1
. Juni 1764 a
n in

vollem Nennwert umlaufen ſollten . Die zweite Aufgabe des Edifts
war , d

ie Kriegsmünzen zu beſeitigen . Das ſächſiſche Geld hatte das

Edift vom 18. Mai 1763 um 3
3

b
is

4
1
% devalviert , a
ls

man

Aurant nach 198 / 4 - Talerfuß ſchuf . Da jegt aber der 1
4
-Talerfuß

wieder eingeführt wurde , mußte ſowohl d
ie Taxe des ſächſiſchen

Geldes niedriger werden , a
ls

auch das nach 193 / 4 - Talerfuß geprägte
preußiſche eine Herabſeßung erfahren .

Die Tage d
e
r

neuen Auguſtdor erfuhr keine Veränderung , ſie

verloren nach wie vor 664 / : % , weil Wertmeſſer der gute Fried
richsdor blieb , aber neu war jeßt d

ie Herabſeßung d
e
r

Mittelfried
richs- und Mittelauguſtdor , deren 2

9 Stück ſoviel wie 2
0

alte Fried

richsdor galten , ſo daß deren Beſißer 31,034 % einbüßten .

Von den andern Ariegsmünzen beſchäftigte man ſi
ch

zunächſt

mit d
e
r

Hauptmaſſe , den ſächſiſchen Dritteln , 2- und 1 -Groſchen
ſtücken , wozu noch 6

-

und 3 -Kreuzer kamen , die wohl beſonders in

Breslau geſchlagen worden waren . Krönce hatte zuerſt d
ie fächli

ichen Halbgroſchen und das bernburgiſche Geld dazu nehmen wollen ;

d
a

d
ie

erſteren aber durch d
ie preußiſchen Sechſer vollkommen e
r

Teßt wurden und in Schleſien ſchon ganz verrufen waren , ſo
hatte niemand etwas dagegen , daß ſi

e nur zum Schmelzwert den

Münzſtätten abzuliefern ſeien . Die andern Münzen mit fächſiſchen
Gepräge durften in reduziertem Wert auch den Staatskaſſen bezahlt

werden ; und zwar galten (Tab . ad Lit. A. ) 100 Rtır . in fächſia
ſchen Dritteln 371/2 Rtır . , ſo daß d

e
r

Beſißer 624 / 2 % einbüßte ;

in 2
-

und 1 -Groſchenſtücken , ſowie 6- und 3 - Freuzern nur 262/3 Rtır . ,

ſo daß man b
e
i

ihnen 734/3 % Verluſt hatte .

Was das Ariegsgeld preußiſchen Gepräges anging , wozu auch

d
ie 1763 geprägten Sorten gehörten , ſo ſeşte man (Tab . a
d Lit. B. )

d
ie

nach 198 / 4 - Talerfuß geſchlagenen 8
-
, 4
-

und 2 -Groſchen von

1758 , 1759 und 1763 um 4
0

% herab , ſo daß 100 Rtir . in ihnen
nur 6

0 galten ; di
e

nach 1
8
-Talerfuß geprägten Szoſtake von 1763

erfuhren eine Devalvierung u
m 3313 % , ſo daß 100 Rtlr . in ihnen

6
6 / Rtlr . galten , während 100 Rtir . in den nach 2
5
-Talerfuß ge

ſchlagenen Groſchen und 3 -Kreuzern von 1763 5
6
% verloren , alſo

nur 4
4 Rtır . 10 Gr . 8 P
f
. wert waren .
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In ſeinen erſten Entwürfen hatte Krönce geringere Herab
feßungen vorgenommen ; 1) Schlabrendorff war nun ziemlich unge

halten , a
ls

e
r von den weiteren Devalvierungen erfuhr . E
r

fürchtete ,

daß man mit dieſen niedrigen Tarifierungen d
ie

ſchlechten Münzen

den Nachbarn zutreiben würde , di
e

ſi
e

höher gelten ließen und dann

nicht genug Zahlmittel haben würde . In Sachſen gebe man fü
r

e
in

ſächſiſches Drittelſtück 3 Groſchen nach 1
3 / 8- ; hier ebenſoviel

nach 1
4
-Talerfuß , wobei man in Sachſen nicht beſtreite , daß mehr

Silber a
ls

fü
r
3 Groſchen darin ſtecke.2 ) Und wenn e
in preußiſches

Drittelſtück nur 4 G
r
. 1
0 P
f
. gelte , ſo könne man wegen Mangels

a
n

einzelnen Pfennigen im Verkehr damit nicht auseinander kommen .

Wäre man b
e
i

der Geltung von 5 Groſchen geblieben , ſo würde

das ganz gut gegangen ſein . 3 ) Jene Änderung d
e
r

Tarife war

aber aus folgenden Gründen notwendig geworden .

Die Entwürfe der Tabellen hatten zuerſt geändert werden

müſſen , weil d
ie

einlaufenden Stücke ſo verſchieden ſchwer waren ,

daß a
n

vielen Beuteln 2 b
is
3 Mark und mehr fehlten . Rechnete

man , daß 500 Rtlr . preußiſcher Drittel nach Münzfuß und Benefizien

im Schrot 4
9 Mark 1
0

Lot 2 Quentchen wiegen ſollten , 4 ) wegen der
Auswippungen aber nur 4

8 Mark 1
4 Lot 2 Quentchen wogen , daß

ſi
e wegen d
e
r

Benefizien im Korn nicht achtlötig , ſondern nur 7 Lot

1
5 b
is

154/2 Grän fein , alſo nicht nach 198 / 4 = , ſondern 205 / 6 - Taler
fuß ausgebracht waren , ſo ſtanden ihrer 1664/3 Tir . mit 100 TIr .
neuen Geldes im richtigen Verhältnis .

1 ) So findet man d
a

b
e
i

den ſächſiſchen 2
- , 1 -Groſchen , 6
-

und 3 -Kreuzern

nicht 731/2 , ſondern nur 71,6 % Verluſt , be
i

den preußiſchen Dritteln nicht 40 ,

ſondern nur 371/2 , be
i

den Groſchen nicht 5
6 , ſondern nur 5
2

% Berluſt .

2 ) Nurſächſiſches Mandat vom 1
4
.

März 1763. Cod . Aug. Contin . 1772 ,

S. 1598-1603 . Man behandelte die Leipziger Drittel in Kurſachſen ganz

anders a
ls

in Preußen : man ſuchte ſie gar nicht feſtzuhalten , ſondern beſtimmte ,

ſi
e

müßten b
is

zum 1
. Juni in d
ie Münze oder über d
ie

Grenze geſchafft

werden . Am 28. Januar 1764 aber verrief man ſi
e gänzlich (ebenda S
.

1657 ) ,

womit man der preußiſchen Münzverwaltung den größten Gefallen tat .

3 ) N
r
. 8
5
. Der Schmelzwert eines preußiſchen Drittelſtücks war in

Kurſachſen auf 5 G
r
. im 20 - Fl . - Fuß , alſo auf 5 G
r
. 3 P
f
. im preußiſchen

2
1
- Fl . -Fuß gefeßt .

4 ) In den erſten Entwürfen waren d
ie Zahlen d
e
r

Tabellen C und D fü
r

das Gewicht der preußiſchen Drittel von 1758 , 1759 und 1763 4
9 Mart 1
0 Lot .
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Die zweite Änderung war durch d
ie

hohen Silberpreiſe nötig

geworden . Krönce hatte ſich über d
ie Amſterdamer Silberpreiſe

eingehend unterrichtet und gefunden , daß d
ie

feine Mark mit neuem
Kurant bezahlt 1

3 Rtlr . 9 G
r
. 91/2 P
f
. b
is

1
4 Rtlr . 3 Gr . 8 P
f
.

koſtete . Da nun der König „ e
in ſehr beträchtliches Quantum a
n

Schlagſchaß b
e
i

d
e
r

neuen Ausmünzung lufrieren “ wollte , ſo waren
dieſe Preiſe nicht annehmbar . Demnach blieb nichts weiter übrig ,

a
ls

das Ariegsgeld zu ſcheiden und d
ie Scheidungskoſten von d
e
r

Tare fü
r

d
ie Kriegsmünzen abzuziehen . Ephraim und Irig hatten

aber d
ie Raffinierungskoſten von 1
/3 auf einen ganzen Taler fü
r

d
ie

feine Mark erhöht , daher denn der Preis für dieſe in den redu

zierten ſchlechteren Sorten von 12/2 auf 1
2 Rtir . , in den beſſeren

von 1
3 auf 124/2 Rtir . erniedrigt werden mußte .

Auch der König war zuerſt ungehalten : man könne d
ie Tabellen

nicht alle Tage ändern , hat ſich dann aber doch dazu bewegen

laſſen . ) Dem Miniſter v . Schlabrendorff ſchrieb d
e
r

General
direktor , er habe im Auguſt 1763 noch größerem Schaden des

Publikums beim König vorgebeugt , mehr aber beim beſten Willen

nicht tun können . Übrigens nähmen d
ie

ſächſiſchen Münzſtätten d
ie

Ephraimiten wegen d
e
s

Verluſtes durch d
ie

vielen zu leichten Stücke

ſeit einigen Monaten auch nur nach dem Gewicht . ? )

Der Wunſch Schlabrendorffs , daß alles wieder auf d
ie

erſten

Reduktionen geſegt würde , ging nicht in Erfüllung , wenn auch jeder

mann zugab , daß der Verluſt der Bevölkerung dadurch e
in

beträcht

licher ſein würde . Einige unweſentliche Änderungen jedoch , wie d
ie

Hinzufügung der Tabelle des ſchleſiſchen Gewichtes und d
ie aus

drückliche Bemerkung , daß d
ie Raſſen d
ie

reduzierten Sorten auch

wieder ausgeben durften ( § 8 ) , wurden auf Antrag des ſchleſiſchen

Miniſters angenommen . )

Jene Breisherabſegung des Silbers in den reduzierten Sorten
fonnte aber doch nicht von Dauer ſein . Man vermochte zwar zu

nächſt , wenn auch nicht ganz , durch ſtrenge Strafen d
ie Ausfuhr des

im Lande befindlichen Silbers und d
e
r

eigenen reduzierten Münzen

1 ) Nr . 76 . Im . -Ber . Krönces vom 31. Januar 1764. R
. XIII , 2 .

I.-D. a
n Krönde , Potsdam , 1. Februar 1764. R
. XIII , 1 .

3 ) Nr . 86 .

3 ) 27. März 1764 auf Monita vom 2
. März 1764. Tit . XVI , 19 .
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zu verhindern und daher für dieſes Material verhältnismäßig ge
ringe Preiſe zu zahlen . Aber ſchon Anfang 1765 mußte man dieſe ,

um d
ie Mänzen feſtzuhalten , ſteigern , und dieſe Preiserhöhung ging

mit ihrem Seltenerwerden unaufhaltſam weiter : ſo ſtieg d
ie

feine

Mark in 6 - lötigen Sorten 1763 b
is

1767 von 121/2 auf 131/2 Rtlr . )

Wenn man aber fremdes Silber und fremde feinere Münzen
erhalten wollte man konnte dieſes Material zur Herſtellung des
beſſeren Münzfußes ſchwer entbehren ſo mußte man ſich natür
lich nach den Marktpreiſen richten . Dieſe waren anfangs auch zu

gering angeſegt und wurden erhöht , di
e

d
e
r

Goldmünzen 1763 bis

1770 von 191/2 auf 1934/2 Rtir . , d
e
r

Silbermünzen von 134/4

duf 13/2 Rtir . , während d
e
r

Piaſterpreis 13g war und blieb .

1770 machte man einen Unterſchied zwiſchen in
-

und ausländiſchen

Goldbarren , fü
r

jene gab man nur 1924/2 Rtir . Da 1770 die
große Maſſe der Kriegsmünzen eingeſchmolzen war , findet man ſeit

dem keine derartigen Tarife mehr ; es wurden d
ie Edelmetallpreiſe

einzige und beſtändige : fü
r

Gold 1932/3 Rtlr . , fü
r

Silber 1
3 Rtir .

2
0

G
r
. ( 14 : 1 ) .

Wie man endlich aus unſern Tabellen ſieht , waren d
ie Preiſe

für geringhaltige Sorten immer niedriger a
ls

für feinere , denn e
s

koſtete mehr , das Kupfer aus jenen zu ſcheiden a
ls
aus dieſen .

Seit 1765 wurden d
ie Affinierungskoſten genau beſtimmt , betrugen

ſi
e weniger , ſo konnten den Lieferanten höhere Preiſe gezahlt

werden . )
1 ) S
.

Tabelle VIII und IX .

2 ) Über d
ie Affinierung wird im leßten Bande gehandelt werden .



Drittes Kapitel .

Tarifierungen , Steuergeld , Bezahlung von Obligationen .

Auch in den Verhandlungen , d
ie

ſi
ch über einige vom Edikt

nicht erledigte Fragen entſpannen , ſpielte Schlabrendorff eine ſehr
bedeutende , wenn nicht nächſt dem Könige d

ie

bedeutendſte Rolle ;

vor allem in der über das Wertverhältnis zwiſchen den Gold- und
Silbermünzen . " )

Wenn ſpäter ſo o
ft

von einem Taler Gold geſprochen wurde ,

ſo fand dieſer Ausdruck ſeine Entſtehung eben im Jahre 1764 .

König Friedrich lebte d
e
s

Glaubens , daß e
in

feſtes Wertverhältnis
zwiſchen Golds und Silbergeld vom Staate durchgeführt werden

könnte , und war ſich des großen Irrtums , den Grauman mit ſeiner

zu niedrigen Tarifierung d
e
s

Goldes begangen hatte , nicht bewußt .

E
s

koſtete daher ziemlich viel Mühe , ihn jeßt zu überreden , von dem
unrichtigen Wertverhältnis abzugehen . Daß e

s gelang , iſ
t

d
ie

andere

große Errungenſchaft d
e
s

Jahre & 1764 auf münzpolitiſchem Gebiete .

Das Edift übertrug d
ie polizeiliche Aufſicht über d
ie Beob

achtung ſeiner Beſtimmungen beſonders dem Generalfiskal . ( $ 12 ) .

Dieſer , Geheimrat d’Anières , fam nun durch den Paragraph 1
1 in

1 ) Wenn K
.

Helfferich in ſeinem Aufſaß : Die geſchichtliche Entwidelung

der Münzſyſteme (Fahrb . f . Nat.-Öt. u . Stat . , Bd . 64 , Jena 1895 , S
.

819 ) über

das Edikt von 1764 ſagt , di
e

in § 11 erwähnte Proportion zwiſchen Gold und
Silber ſe

i

nur gebantenloſe Reminiszenz a
n

die bisherige Braxis in Münzſachen
geweſen , vielleicht auch halbklarer , nicht fertig gedachter Berſuch , auch zwiſchen

Gold- und Silbermünzen e
in

feftes Wertverhältnis zu ſchaffen , ſo h
a
t

e
r

damit

nicht Unrecht . Wenn e
r

aber fortfährt , das Zirkular vom 9
. Mai 1764 rede nur

vom Agiotieren mit Silbermünzen unter ſi
ch , vom Agiotieren zwiſchen Gold und

Silber finde fi
ch

tein Wort mehr , ſo werden wir nun ſehen , daß a
n

d
ie Figierung

des Wertverhältniſſes mit Ernſt gedacht wurde und ſi
ch

ſehr viele Worte über

dieſe Frage finden , freilich nicht in den paar Drudſtüden , d
ie

Helfferich ein
geſehen hat .
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arge Verlegenheit . Derſelbe verbot zwar nicht ganz direkt das Ab

gehen von d
e
r

ſtaatlichen Proportion zwiſchen Gold und Silber ,

ſagte aber doch , daß die Proportion genau beobachtet ſe
i
) und

der Wucher beim Agiotieren “ auch deshalb ſtreng beſtraft werden

müſſe . Aber d
ie damals auf dem Weltmarkte geltende Proportion

war ebenſo wenig beobachtet worden wie b
e
i

Erlaſſung des erſten

Graumanſchen Münzgeſeßes von 1750. Da nach wie vor aus der

feinen Mark Silber 1
4 Taler , d
e
r

feinen Goldmark 3
5

Friedrichs

dor , deren einer 5 Rtir . galt , gemünzt wurden , ſo war das dadurch
gegebene Wertverhältnis 1 : 13,793 . Auf dem Weltmarkte war e

s

hingegen im Jahrzehnt 1741–1750 1 : 14,93 , 1751—1760 1 : 14,56 ,

1761-1770 1 : 14,81.2 )

Nehmen wir a
n , daß 1764 auf dem Weltmarkte eine Gold

einheit mit 14,70 Silbereinheiten zu kaufen war , ſo überſtieg dieſe
Bewertung des Goldes d

ie preußiſche u
m

etwa 0,9 Einheiten oder

9 % . Wie war d
a

zu helfen , wenn nicht wieder wie in den fünf
ziger Jahren alles Gold verloren gehen ſollte ?

Öſterreich hatte , wie wir früher erwähnten , 3 ) ei
n

viel richtigeres

Wertverhältnis im Konventionsfuß ergriffen , nämlich b
e
i

Dufaten

1 : 1411/71 , b
e
i

fremden Piſtolen 1:14 . Als man in Sachſen Ende
1762 überlegte , welches zu wählen ſe

i
, bezeichneten d
ie
Geheimen

Räte zwar das Silber a
ls alleinigen Wertmaßſtab , nannten aber

doch das Gold fü
r

den Handel unentbehrlich , ſo daß e
in

ſolches

Wertverhältnis anzunehmen ſe
i
, b
e
i

dem keins der beiden Metalle

mit Vorteil aufgekauft und ausgeführt werden könne . Das öſter
reichiſche Gold verhältnismäßig höher a

ls

das ſächſiſche Silber zu

tarifieren gehe nicht a
n
. Wenn man nun e
in Verhältnis 1 : 141/2

wähle , ſo ſe
i

daraus feine Unbequemlichkeit zu fürchten , denn unter

1:14 oder über 1:15 gehe e
s n
ie
. Höher aber a
ls
1 : 14 ' / , wollte

man vorläufig d
ie Goldmünzen nicht ſeßen , das läge in de
r

Mitte
damaliger Fluktuationen . 4 )

2 ) Dieſe Stelle kann wohl , wie Selfferich ſagt , lediglich aus dem Edikt
von 1750 abgeſchrieben ſein .

2 ) Soetbeer , Edelmetallproduktion .

3 ) S
.

Bd . II , S. 152 .

4 ) Bericht der Geheimen Räte , Dresden , 10. Dezember 1762 . A. D.

Loc . 1334 , Vol . X
.
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In Preußen gelangte man nicht aus d
e
r

Betrachtung ſolcher

Umſtände zu einer richtigen Relation , ſondern wurde von dem

Publikum dazu gedrängt . Freilich hatte Schlabrendorff ja ſchon

b
e
i

Ausbruch des ſiebenjährigen Krieges das Notwendige in dieſer
Richtung wohl erkannt . ) Seit dem Erlaß des Ediktes von 1764
fragten faſt täglich Kaufleute beim Generalfiskal a

n , ob e
in Wechſel

kurs zwiſchen Friedrichsdor und neuem Silbergelde erlaubt ſe
i , und

vom 1
0
.

Juli datierte eine gleiche Anfrage Schlabrendorffs .

D'Anières ſa
h

den wahren Sachverhalt wohl e
in . Troß des Bara

graphen 1
1

müſſe man den Untertanen darin nicht d
ie Hände

binden , e
r

beſtrafe lediglich den Wucher ; es ſe
i

aber keiner , wenn

d
ie Natur der Dinge e
in Aufgeld d
e
r

Friedrichsdor fordere , wie

man das a
n

den Wechſelkurſen von Leipzig und Hamburg ſehe .

Dazu fäme , daß das Aufgeld nur auf Friedrichsdor , feines
wegs aber auf fremde Goldmünzen verboten ſe

i
; im Gegenteil ſage

Paragraph 4 des Ediftes , daß fremde Dukaten und Piſtolen freien

Kurs im Lande hätten . Wolle jemand alſo Goldgeld haben , ſo

dürfe e
r jene fremden Goldmünzen mit preußiſchem Silbergelde

kaufen , was mit einem Wechſelzuſchlag von 6 % möglich ſe
i
, nicht

aber Friedrichsdor , denn e
in Aufgeld auf ſie ſe
i

eben verboten . Um

dieſe zu erhalten , müſſe inan erſt fremdes Gold kaufen , dann dieſes

m
it

1
4
% 2 % Proviſion in Friedrichsdor umwechſeln ; ſo fomme d
e
r

Friedrichsdor a
u
f
5 Rtır . 8 G
r
. zu ſtehen . D
a

e
r

aber im Lande

nur zu 5 Rtir . anzubringen ſe
i
, würde jedermann ih
n

nur fü
r

den

Handel im Auslande benußen , alle alſo notwendig das Land ver
laſſen müſſen . )

Dieſer klaren Auseinanderſeßung konnte d
e
r

General -Münz .

direktor ſich nur anſchließen . Kröncke hatte ſchon im Januar be
merkt , daß der Friedrichsdor im Verkehr 5 % mehr gelten könne

a
ls

b
e
i

den Raſſen ; und d
a

d
ie Proportion in Europa 1:14 b
is

1
5 ,

in Preußen aber 1 : 13,793 ſe
i
, ſo würden d
ie Ausländer alles Gold

a
n

ſi
ch ziehen , wenn dem Friedrichsdor nicht e
in Aufgeld zugeſtanden

würde . Dazu werde das Gold im Kriege wegen des leichteren
Transportes viel höher a

ls

das Silber geſchäßt , wie denn nach

1 ) S
.

S
.

102 , 103 .

2 ) N
r
. 91. Tit . XVI , 20
.

Daher auch das Folgende .
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Hamburger Aurszetteln 1759 d
e
r

Friedrichsdor 1511/16 , d
e
r

Dukat

123 / 4 % Aufgeld gegen Silbergeld genoſſen hätten .

Demgemäß wurde im Staatsminiſterium beſchloſſen , den
Generalfiskal dahin zu beſcheiden , daß e

in Agio zu geſtatten ſe
i
,

aber kein höheres a
ls
5 % , was auch in d
ie Kurszettel gerückt

werden ſollte . In dieſen könnte auch das Agio der fremden in den

Tabellen ( A , B ) d
e
s

Ediftes nicht bemerkten Goldſorten nach ihrem
Kurs notiert werden . )
Nun aber galt e

s noch , di
e

Zuſtimmung des Königs zu g
e

winnen . Als Friedrich zuerſt von dieſen Dingen hörte , fuhr er auf :

das Agiotieren zwiſchen Gold und Silber beginne wieder , e
s ſe
i

ſtreng zu beſtrafen . ? ) Sofort aber liefen Immediatberichte d
e
s

General - Direktoriums und d’Anières e
in , d
ie

dem König d
ie Sach

lage auseinanderzuſeßen ſich bemühten . " ) Beſonders wurde darin
gezeigt , wie der Untertan andernfalls zu leiden habe , d

a

ihm niemand

Gold für Silber al pari gebe , er alſo frenides Gold mit 6 % Ver
luſt kaufen und dieſes dann m

it

1
4 / 2 % Proviſion in Friedrichsdor

umſeßen müſſe . Vor dem Striege ſe
i

auch immer e
in billiges Agio

erlaubt geweſen . Schlabrendorff und Krönce ſeien derſelbent

Meinung , daher hätten ſi
e

einen Wechſelkurs von 2 b
is

5 % zu

gelaſſen .

Die Angabe , daß vor dem Kriege e
in Aufgeld d
e
r

Friedrichs

dor geſtattet geweſen ſe
i
, beſtritt aber d
e
r

König ; da jeßt derſelbe

Münzfuß befolgt werde , dürfe e
s nicht anders ſein . 4 ) Wir ſehen

hier , welches Vertrauen Friedrich noch immer zu den einſtigen Maß
regeln Graumans hatte . Da war e

s denn Schlabrendorff , dem e
s

gelang , dem König b
e
i

deſſen Anweſenheit in Schleſien d
ie Zu

ſtimmung abzugewinnen . Nachdem e
r

endlich einen günſtigen Mo
ment gefunden hatte , „ dieſe Corde anzuſchlagen “ , ſegte er Friedrich

auseinander , daß das Gold ſchon wegen d
e
s

leichteren Transportes

vor dem Kriege 3 , 4 , 5 % Agio genoſſen hätte , je nach dem aus

1 ) Nr . 95 .

2 ) St.-D. a
n

das General -Direktorium , Potsdam , 1
2
.

Auguſt ; demgemäß

Reſkripte a
n

d
ie

Kammern vom 1
9
.

Auguſt 1764 .

3 ) N
r
. 9
8

und Jm . -Ber . des General -Direktoriums vom 1
4
.

Auguſt 1764 .

Tit . XVI , 20 und R. 96 , 409 F.

4 ) A.-D. an d'Anières , Potsdam , 14. Auguſt 1764 .
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wärtigen Kurſe . Der König antwortete darauf einfach , dann werde
man wohl e

in billiges Agio zugeben müſſen.- ) Vom 1
1
.

Septem

b
e
r

1764 datiert aus Breslau folgende wichtige Rabinettsorder a
n

das General -Direktorium :

„Auch befehlen Seine Königliche Majeſtät hiernächſt dem

General 2
.

Directorio zu veranlaſſen und darauf zu halten , daß

zwiſchen denen verſchiedenen guten preußiſchen Silberſorten tein
Agio ſtattfinde ; dagegen aber e

s zwiſchen Gold- und Silbergelde

b
e
i

dem Saß des durch das General -Direktorium in Vorſchlag g
e

brachten Ogio ſein Verbleiben hat . “

E
s

war alſo ſeitdem erlaubt , im Verkehr den Friedrichsdor

b
is

zu 5 % oder 6 Groſchen höher a
ls
5 Rtir . gelten zu laſſen . 2 )

Wenn man ſich ſeitdem eine Zahlung in Taler Gold ausbedang , ſo

mußte dieſe entweder mit Friedrichsdor geleiſtet werden , oder mit

Silberkurant zuſchläglich 5 % der Summe . Wir werden aber ſehen ,

daß dieſes Aufgeld mit d
e
r

Zeit nicht mehr genügte , bi
s

1780 ſtieg

e
s auf 8 Groſchen fü
r

den Friedrichsdor oder 6
,8

% . * ) Die Staats
faſſen nahmen fü

r

gewiſſe Leiſtungen nur Friedrichsdor , auch mußte

1
/4 aller Steuern mit ſolchen gezahlt werden . Geſchah das mit

Silber , was erſt ſeit 1780 erlaubt wurde , ſo war ebenſo wie im
Verkehr Aufgeld zu zahlen . Auch einen Teil d

e
r

Gehälter gab man
ſpäter in Gold.4 )

Db übrigens d
ie Staatsfaſſen zuerſt den Friedrichsdor mit

4 Groſchen Aufgeld annahmen , wie Krönce geraten hatte , iſ
t un

gewiß , jedenfalls mußte ichon 1765 das Goldviertel der Steuern

unvertretbar mit Friedrichsdor zu 5 Rtlr . entrichtet werden.5 )

Indeſſen mehrten ſich d
ie Schwierigkeiten durch d
ie

fremden

Goldmünzen . Am 2
2
.

Auguſt 1764 klagte Kröngke , daß leichte Dukaten
und u

m

2 und mehr A
s

zu leichte Louisdor eingebracht würden

und auf der Berliner „ ſogenannten “ Börſe niemand in Silbergeld

handeln wolle . Um dem abzuhelfen , gedachte der General -Direktor

d
ie Kurszettel zu benußen , auf denen d
ie b
is

dahin überhaupt

1 ) Nr . 99 .

2 ) In Cleve verfügt , 29. September 1764 , Scotti 1843 .

3 ) A
.

B
.

M
.

R
. IV , 33 a , II .

4 ) S
.

auch F. G
.

Hoffmann , Drei Auffäße , S
.

3
2
.

5 ) A
.

B
.

P
.

A
. IV , 83 K
.
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nicht genannten Friedrichsdor um 1
/2 b
is

1 % höher a
ls

d
ie

fremden

Piſtolen anzuſeßen ſeien . Gegen ſolches Verfahren ſprachen ſich

aber d
e
r

Geheime Finanzrat Roſe , d
ie Hofmäkler und angeſehene

Banfiers , wie Schüße , aus . Dieſer legte dar , ' ) daß man zwar
einen Kurs dekretieren könne , ſich aber kein Menſch daran kehre .

Fremde Goldmünzen vermöchten dem eigenen Gelde nicht zu ſchaden ,

Louiedor , di
e

unter 2 A
s

zu leicht ſeien , oder um / As zu leichte
Dukaten ſeien v

o
m

Handel ausgeſchloſſen . Die Friedrichsdor ſeien

o
ft
1 A
s

und mehr zu leicht und dennoch kurſierten ſi
e ungewogen ,

hätten a
ls

Kaſſenmünze den Vorzug und ſtänden im Auslande mit

Louisdor a
l pari . Louisdor , Karldoi und Dukaten ſeien begehrter

a
ls

Friedrichsdor , weil ſie zu
r

Bedeckung d
e
r

Wechſelbriefe und Dis
poſition d

e
r

Ausländer benußt und in andere Sorten umgetauſcht

werden könnten , wovon d
ie

Friedrichsdor geſeklich ausgeſchloſſen ſeien .

Das Aufgeld auf Friedrichsdor war damals ja noch nicht geſtattet .

Eine Haupturſache dafür , daß das Silbergeld weniger begehrt

war , ſah Schüße in ſeiner mangelhaften Juſtierung : u
m

1
0 und

mehr Prozent differierten d
ie 4
-

und 2 -Groſchenſtücke im Gewicht

untereinander ; langſamer und akkurater müßten d
ie Münzſtätten

arbeiten . Wir werden ſehen , daß dieſer Vorwurf richtig war .

Kröncke verteidigte nun ſeine Anſicht in einem langen Gegen =

bericht . ) E
r griff dabei zurück auf d
ie Graumanſchen Daten ſeit

1742 ; er erklärte , daß d
ie Schildlouisdor m
it

64/3 Rtlr . viel zu

hoch angeſest ſeien und kaum 6 Rtır . gelten dürften , 3 ) di
e

Dukaten

aber u
m
9 % zu hoch . Wenn Geheimrat Roſe ſage , es ſeien nicht

genug Friedrichsdor vorhanden , ſo ſe
i

das nicht ſeine Schuld , denn

der Preis fü
r

d
ie

feine Goldmark ſe
i

auf 191 Rtlr . , für fremdes
Gold auf 192 Rtlr . geſeßt , wobei kaum d

ie Münzkoſten beſtritten
werden könnten . Wollte man d

ie Goldpreiſe ſo regulieren , daß

man gar keinen Schlagſcha erübrige , und in einigen Monaten

1 ) Gutachten Schüßes , Berlin , 3. September 1764 , dem ſich Roſe anſchloß .

Tit . XVI , 20 .

2 ) Berlin , 5. Oktober 1764. N
r
. 100 .

3 ) Nach andern Valvationen hätte Krönce Recht . In Trier wurden die
Schildlouisdor a

ls

1
0 Fl . 36 xr . , di
e

Piſtolen a
ls
8 Fl . 45 xr . wert angegeben ,

was ungefähr das Verhältnis 6 : 5 ergibt . Scotti , Trier , N
r
. 650. Berordnung

Ehrenbreitſtein , 16
.

Januar 1766 .
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3 Millionen Ktir. in Friedrichsdor prägen , ſo würde 3 Monate
ſpäter keine 1 : Million mehr davon umlaufen , weil d

ie

fremden

Goldmünzen zu hoch tarifiert und das Wertverhältnis in Preußen

e
in

dem Golde zu ungünſtiges ſe
i
. Daher bäte e
r , den Friedrichs

dor b
e
i

den Kaffen auf 5 Rtlr . 4 Gr . , im Verkehr auf 5 Rtir .

6 Gr . zu ſeßen , wodurch man e
in Wertverhältnis 1 : 14,252 und

14,482 erhalte .

Wir hörten , daß dieſem Wunſche bezüglich des Verkehrskurſes ent
ſprochen wurde ( S

.

191 ) . Ferner wünſchte Krönce d
ie Wiederholung

des Louisdoredikt : 1 ) und daß fü
r

gewiſſe Zahlungen nur Silbergeld

erlaubt würde , das hierdurch begehrter werden würde . E
r

ſchließt

damit , daß e
s ihm gar nicht eingefallen je
i
, den Kurs „par ordre "

beſtimmen zu wollen ; 1752-1756 habe e
r

in Hamburg durch

ſchnittlich auf 4
4
% geſtanden ; da er jeßt u
m

2 % beſſer ſe
i
, jo

wäre ſein Saß von 40/2 b
is

4
1
% richtig . D
a

ferner d
e
r

Wechſel

auf Paris 8
0

b
is 801 / 2 % geſtanden habe , ſe
i

von ihm 7
8 geſeßt . 2 )

Alſo truß ſeiner gegenteiligen Behauptung wollte doch Nröncke

den Kurs beſtimmen , was natürlich eine ganz vergebliche Mühe war .

Man ging darauf a
n maßgebender Stelle auch nicht weiter e
in ,

ebenſowenig auf d
e
n

Vorſchlag , di
e

Zahlkraft der Goldmünzen zu
beſchränken . Darin aber gab Fürſt d

e
m

Generaldirektor recht , daß ,

wenn d
ie Louisdor ſchlechter a
ls

d
ie Friedrichsdor ſeien , der König

b
e
i

deren Annahme Schaden habe und d
ie Friedrichsdor vertrieben

würden . Auch u
m

den Mangel a
n Friedrichsdor zu beſeitigen , könne

man das Louis doredikt renovieren . Wenn die Louis- und Karldor

dann von den Maſſen nur zu 4 Rtır . 22 G
r
. angenommen würden ,

ſo könne man ſi
e

ohne Schaden ummünzen , und werde das Public

fum ſie nicht ebenſo hoch wie Friedrichsdor ſchäßen . Leichte ſeien
nur der Münze abzuliefern , d

ie fü
r

jedes fehlende A
s
1 Groſchen

vom Preiſe abzöge . :)

Dieſer Meinung ſchloſſen ſich das General - Direktorium und

Juſtizdepartement a
n , auch der König billigte ſi
e , indem e
r

noch

wünſchte , daß d
ie Domäneupächter wie vor dem Kriege einen Teil

1 ) S
.

BD . II , S. 171 ff .

2 ) S
.

d
ie

Wechſelkurstabelle VII .

3 ) Gutachten Fürſts , Berlin , 27. Oktober 1764. Nr . 105 .

Acta Borussica . Münzweſen III . 13



194 Drittes Buch . Drittes Itapitel.

ihrer Pacht in Friedrichsdor abführen müßten , ') d
ie

aber wieder

auszugeben ſeien ; ſo ſollten ſi
e in Umlauf kommen und d
ie

Wechſelei

mit ihnen verhindert werden . 2 ) In dieſer Angelegenheit war man
alſo ganz zu den Graumanſchen Maßnahmen zurückgekehrt . Auf
Krönces Antrag wurde noch verfügt , daß d

ie

umlaufenden fremden

Piſtolen nicht wieder verausgabt , ſondern d
e
n

Generalkaſſen zuges

führt würden , di
e

ſi
e

dann der Münze ablieferten . :)

Gegen dieſe Verordnungen erhob Schlabrendorff Einſpruch :

das Publikum könne d
ie Karl- und Louisdor nicht entbehren , wenn

man nicht mehr Friedrichsdor münze ; und erhielten d
ie Kaufleute

nicht gleiches Agio wie a
u
f

Friedrichsdor , ſo ſchafften ſi
e jene zum

Lande hinaus dahin , w
o

ſi
e

ebenſo bewertet würden wie preußiſche

Piſtolen . Der Kurs ſolle doch nach dem Edift frei ſein ( $ 4 ) . 4 )

Darin hatte der Miniſter wohl recht , daß d
ie

fremden Gold
ſtücke nicht ganz entbehrt werden konnten und d

ie Piſtolen in

fremden Staaten gleichmäßig bewertet wurden . In Kurſachſen ſeşte
man den Kaſſenkurs der Louisdor und Karldor auf 4 Rtlr . 20 ,

ihren Verkehrskurs auf 5 Rtlr . feſt , d . h . gegen Ronventions
geld , 5 ) was alſo im preußiſchen 1

4
-Talerfuß 5 Rtır . 1 G
r
. 9 P
f
.

und 5 Rtlr . 6 G
r
. ausmachte . Indeſſen prägte man dort keine

Piſtolen , hatte alſo d
ie eigenen nicht zu ſchüßen .

Da d
ie Louis- und Karldor in Preußen von den Staatskaſſen

weiter nur zu 4 Rtir . 22 G
r
. , d
ie Friedrichsdor zu 5 Rtlr . g
e

nommen wurden , hatte dieſes Verhältnis auf den Verkehrskurs in =
ſoweit Einfluß , daß dieſer ſich um 1780 auf 5 Rtlr . 6 Gr . für
jene , a

u
f

5 Rtlr . 8 G
r
. fü
r

d
ie Friedrichsdor ſtellte . 6 )

1 ) Immediatantrag des General -Direktoriums vom 29. Oktober , M.-D. a
n

dasſelbe , Potsdam , 30. Oktober 1764 .

2 ) In Cleve verfügt am 9
.

November 1764. Scotti 1845. Dort wurde
zugleich das holländiſche Pfenniggewicht , wonach 3634 Friedrichsdor eine Mark
wogen , verboten . Cleve , 20. November 1764. Scotti 1847 .

3 ) Reſkript a
n

d
ie Kammern und Maſſen vom 2
0
.

November 1764 .

Tit . XVI , 21 .

4 ) Vorſtellung Schlabrendorffs , Breslau , 10
.

November 1764. Ebenda .

5 ) Mandat vom 14. März 1763 , Tabelle B
.

Codex Augusteus Contin
uatio . 1772 , S

.

1598-1603 .

6 ) Bericht der Glogauer Kammer vom 29. Dezember 1
7

80. A
.

B
.

M
.

R
. IV , 33 a , Vol . II .
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Auch in Sachſen machte man ſehr bald d
ie Erfahrung , daß der

Verkehrskurs der Goldmünzen troß der Verbote dagegen ſtieg , ſchon

1765 galt d
e
r

Louisdor im Gebirge 5 Rtir . 4 G
r
. (preußiſch : 5 Rtir .

1
0 G
r
. 2 þ
f
. ) . " ) Und 1772 entſchloß ſi
ch denn auch Aurſachſen ,

weil man d
ie

fremden Piſtolen nicht anders fern halten konnte , ſelbſt

ſolche zu prägen.2 )

Eine ſehr wichtige Rolle in d
e
r

preußiſchen Steuerzahlung

ſpielte hinfort immer eine Verordnung , d
ie

d
e
r

König zugleich mit

dem neuen Münzfuße erlaſſen hatte : e
s ſollte kein Kursunterſchied

zwiſchen ſchweren und Scheidemünzen ſtattfinden , und von Trinitatis
1764 a

n ſollten d
ie Einnahmen und Ausgaben der Staatskaſſen

zum vierten Teile in Friedrichsdor , zur Hälfte in Silber , zum
vierten Teile in Scheidemünzen und Dukaten geſchehen . :)

Wieder war e
s d
e
r

umſichtige Schlabrendorff , d
e
r

dagegen

ſeine Bedenken hatte . Zunächſt : woher ſollte das dazu nötige
Silberkurant kommen ? In Breslau ſeien nur Zwölftel geſchlagen ;

und auch das fü
r

Schleſien beliebte Scheidemünzquantum von

40000 Rtir . ſe
i

für das Viertel lange nicht genug . Ein Viertel

aller Abgaben in Scheidemünze zu zahlen ſeße von dieſer auch zu

viel voraus . Und was gehöre denn von reduzierten Sorten unter

das ſteuermäßige Geld ? 4 )

In dem Hauptpunkte konnte der Generaldirektor Schlabren
dorff beruhigen : für Schleſien ſeien nämlich über 242 000 Rtir . in

Scheidemünze zu prägen beſtimmt , 5 ) waš nahezu 1
/7 d
e
s

Kurants aus

mache . Von reduzierten Sorten gehörten zum Scheidegelde preußiſche

Groſchen und 3 -Kreuzer von 1763 , ſächſiſche 6
-

und 3 -Kreuzer ,

2
-

und 1 -Groſchen . E
r

ſelbſt habe übrigens n
ie beantragt , daß

der vierte Teil der Steuern mit Scheidemünze zu bezahlen ſe
i
.

Schlabrendorffs Bedenken hatten guten Grund : in der Tat

hielt e
s ſchwer , d
ie Hälfte der Einkünfte in Silberkurant einzuziehen ,

was d
ie Regierung doch ſo notwendig brauchte , denn d
a

d
ie

eiſernen

1 ) Cod . Aug. Contin . II , S. 1154 , 1175 , Dresden , 17. Februar 1766
und 24. April 1765 .

2 ) Kloßich , S
.

952 , 953 .

3 ) K.-D. a
n

das General -Direktorium und Schlabrendorff , Potsdam ,

3
. März 1764. A
.

B
.

M. R. IV , 33 .

- ) Nr . 85 .

5 ) Nr . 8
6
.

13 *
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Beſtände d
e
r

Kaſſen meiſt in preußiſchen Groſchen , ſächſiſchen 2- und
1 -Groſchen beſtanden , konnte Krönde aus dieſen ohne Silberzuſaß

nicht einmal Dreier prägen laſſen ; er erwirkte deshalb einen Befehl ,

daß d
ie Hälfte der Steuern mit preußiſchen 8
-
, 4
-

und 2 -Groſchen
ſtücken von 1758 , 1759 , 1763 und mit fächſiſchen Dritteln in redu
ziertem Wert bezahlt würden , d

ie

fächſiſchen Doppelgroſchen und

Groſchen aber unter das Scheidemünzviertel gehörten . 1 )

Aber auch d
a

noch ſcheint e
s ſchwierig geweſen zu ſein , dieſe

Zahlungsart durchzuführen . Am 2
. , 4
.

und 15. Juni ſtellte d
ie fur

märkiſche stammer vor , daß Reſte unvermeidlich ſeien , wenn 1
/4 der

Abgaben in Gold , 2
/4 in Silberkurant gezahlt werden ſollten ; b
e
i

den Zöllen und Afziſen kämen viele 4
-
, 2
-
, 1 - Groſchenſtücke , Sechſer

und Dreier e
in ; daher wäre man in großer Verlegenheit , wenn

die Regimenter 1
/4 ihrer Löhnung in Gold , 2 / a in Silberkurant b
e

anſpruchten . Man beruhigte d
ie Behörde damit , daß e
s dabei ſo

genau nicht zu nehmen ſe
i
, und man d
ie Regelung dem Pflicht

gefühl d
e
r

Kendanten überlaſſen müſſe . 2 ) Endlich erinnerte e
in

Avertiſſement vom 2
3
.

Juli daran , daß zu den 2
/4 in Silberkurant

auch d
ie Graumanſchen Taler , halben und viertel Taler neben den

reduzierten Sorten gehörten . Der Rendant oder Raſſierer , de
r

b
e
i

ihrer Annahme Schwierigkeiten mache , ſe
i

zu faſſieren .

Darauf ſcheint e
s gegangen zu ſein , es waren auch gewiß

genug reduzierte Sorten vorhanden . E
s

iſ
t begreiflich , daß d
ie

Ruſſen dieſe nicht gern nahmen , denn ſi
e wußten , daß d
ie redu

zierten Sorten in nicht gar zu ferner Zeit verrufen werden würden ,

weshalb ſi
e

keinen Vorrat davon anſammeln wollten . Eine Zurück
weiſung durfte aber natürlich nicht zugegeben werden . Man ließ
außerdem mit ſtrengſter Strafe drohen , wenn das reduzierte Geld

nicht im feſtgeſekten und d
ie

Sechſer nicht im Nennwert genommen

würden , da dieſe Münzen der Armee und den Beamten ausgezahlt

würden . 3 ) Endlich wurde auf Antrag des Generalfiskals dem

1 ) Verordnung a
n

d
ie Kammern , Berlin , 29. Mai 1764. Tit . XVII , 19 .

2 ) Anfrage vom 1
5
.

Juni 1764 ; Reſkript vom 5
. Juli 1764. Tit . XVI ,

20. Daher auch das Folgende .

3 ) Ber . Kröndes vom 7
. Juni , Verordnung a
n

d
ie

stammern vom

1
3
.

Juni , an den Berliner Polizeidirektor Kircheiſen vom 2
1
.

Juni 1764 .
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General - Poſtmeiſter Graf Reuß vorgeſtellt, daß auch d
ie Poſt b
e
i

Annahme d
e
r

reduzierten Gelder nicht ſchwierig ſein dürfe . " )

Die Scheidemünzen , in denen 1
/4 der Abgaben bezahlt werden

durften , verurſachten noch beſondere Schwierigkeiten . Aus Pommern
fam der Antrag , daß d

ie

demonetiſierten preußiſchen Groſchen im

Verkehr weiter , und zwar 6 P
f
. gelien möchten ; das hielt Krönce

aber fü
r

ſehr nachteilig , denn ſo würden ſi
e

alle nach Pommern

ſtrömen , weil d
ie Münze fi
e nur zu 5 P
f
. nehme . E
s

könnten

doch alle kleineren Beträge mit den ſächſiſchen Münzen und den

andern kleinen preußiſchen bezahlt werden . 2 )

Von dieſen kleinen in vollem Nennwert umlaufenden Münzenº )

fielen aber d
ie

alten roten Sechſer bedeutend im Kurſe , denn ſi
e

waren nach einem ſehr geringen Fuße gemünzt und , zum großen

Teil über e
in

halbes Jahrhundert im Umlauf , hatten ſi
e viel a
n

Gewicht eingebüßt . Da ſi
e

ſi
ch alſo zum Einſchmelzen nicht eigneten ,

liefen ſi
e von überall h
e
r

in ihrer Heimat zuſammen . Zunächſt
war das General -Direktorium nicht für einen Vorſchlag der Halber

ſtädtiſchen Kammer , nur Poſten b
is

zu 2 Groſchen in ihnen b
e

dingungslos annehmen zu laſſen , da ſi
e

früher ſelbſt b
e
i

Umwechſe
lung in Gold ohne Bedenken genommen ſeien . 4 )

Das lektere Argument paßte aber gar nicht mehr . Früher ,

a
ls

faſt mehr Gold a
ls Silbergeld umlief , nahm man d
ie Sechſer

wegen Mangels a
n legterem gern.5 ) Jeßt aber war das Umgekehrte

der Fall . Die Sechſer ſanken auch darum weiter , weil nur e
in Viertel

der Abgaben mit Scheidemünzen bezahlt werden durfte . Mitte Juni
galten ſi

e

im Verkehr nur noch 4 Pfennig . Da d
ie Groſchen nur

zu 5 Pfennig von den Münzſtätten angenommen wurden , ſo wechſelte

man ſi
e

wahrſcheinlich mit Sechſern e
in

und führte jene aus , wo
durch denn immer mehr Sechſer einſtrömten . Daher bat d

ie Halber

1 ) Vorſtellung d'Aniéres vom 13. Juni 1764 .

2 ) Ber . Krönces vom 22. Juni , demgemäß Verordnung a
n

d
ie Kammern

und Kaſſen vom 28. Juni 1764 .

3 ) S
.

S
.

182 .

4 ) Kammerber . , Halberſtadt , 2
5
.

Juni und Reſfript darauf , Berlin ,

10. Juli 1764. Tit . XVII , 27 .

5 ) S
.

BD . II , S
.

1
4
.
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ſtädtiſche Mammer , nicht zu viel Scheidemünzen ſchlagen zu laſſen

und den Verkehrswert der Sechſer feſtzuſeßen . 1) Daß zu viel neue

Scheidemünze geſchlagen würde , brauchte man freilich ſchon darum

nicht zu beſorgen , weil d
ie Münzſtätten dazu gar keine Zeit hatten .

Krönce meinte , di
e

Klagen würden verſtummen , wenn d
ie Sechſer

ſich in einigen Monaten verſtreut hätten . Abwürdigen dürfe man

ſi
e keinesfalls , ſonſt würden d
ie Nachbarn ſi
e gar nicht mehr nehmen .

Die Halberſtädtiſche Kammer wurde abermals abgewieſen.2 )

Nun wurde das Zuſtrömen aber auch dem König bedenklich ,

d
a

d
ie Ummünzung d
e
r

Sechſer nicht ſofort erfolgen konnte und

man im Treſor von dieſer ſchlechten Münze nicht zu große Beſtände

fi
ch anſammeln laſſen durfte . Friedrich meinte , eigennüßige Kauf

leute und Juden ließen ſi
e

von auswärts kommen und ſchickten da
für gutes neues Geld weg , was wohl nicht ganz unrichtig war .

Daher ſollten d
ie

alten Sechſer ſogleich verboten und nur d
ie

neuen

von 1764 erlaubt ſein . 3 )

Damit war dieſe Münzſorte zwar demonetiſiert , aber doch
nicht aus der Welt geſchafft . Wenn ihrem Zufluß aus der Fremde

zwar Halt geboten war , da wenigſtens keine Staatskaſſe ſi
e

mehr

annahn , ſo befand ſich doch d
ie große Maſſe davon in Preußen ,

und e
s

ſollte ihre Umprägung in neue Scheidemünzen noch geraume

Zeit und Koſten erfordern , wie wir das bald ſehen werden .

Z
u

beſprechen bleibt uns nun noch der zehnte Baragraph des

Ediktes vom 29. Mai 1764. Krönce hatte ſich a
ls juriſtiſcher Laie

hierauf nicht eingelaſſen ; erſt in der Sißung vom 16. Januar 4 )

wurde d
ie Aufſtellung desſelben dem Juſtizdepartement unter Feſt

ſeßung folgender Prinzipien zugewieſen :

1 ) Hammerber . , Halberſtadt , 17. Juli 1764. Tit . XVII , 27 .

2 ) Gutachten Krönces vom 3
. Auguſt 1764. Demgemäß Reſkript a
n

d
ie

Halberſtädtiſche Kammer vom 7
. Auguſt 1764. Ebenda .

3 ) K.-D. a
n

das General -Direktorium , Potsdam , 1
7
.

November 1764 .

Tit . XIII , 1. In Cleve wurden zugleich d
ie bis 1755 geprägten 4 - Pfennigſtüde

für ungültig erklärt . Cleve , 26. November 1764. Scotti 1848 . Einen Vor

ſchlag d
e
s

Königs v
o
m

2
4
.

November , d
ie

alten Sechſer zu kontermarkieren , da
mit keine weiter eingeführt würden , hielt das General - Direktorium fü

r

untunlich ,

d
a

d
ie Gegenſtempel leicht nachgemacht werden könnten . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 33 a , II .

4 ) S
.

S
.

179 .
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1. Alle Kontrakte , di
e

auf geringhaltigere a
ls

Graumanſche Sorten

lauten , ſind nach dem Verhältnis ihres Gehaltes zu dem des

neuen Kurants umzuſchreiben und zu bezahlen .

2
. Die Kriegsmünzen werden nur in reduziertem Werte benußt ,

wenn auch d
e
r

Kontrakt auf neues Geld (Kriegsgeld ) laute ,

denn d
ie Obligationen werden in altes Geld umgeſchrieben .

Darauf arbeiteten das Juſtizdepartement und Krönce den

Paragraph 1
0 fü
r

den neuen Entwurf vom 22. Februar aus , d
e
r

mit nur unweſentlichen Änderungen in das fertige Edikt überging .

Während ſich das Edikt von 1763 faſt nur mit dem Kriegs

gelde beſchäftigte , weicht der Paragraph des neuen erſtens dadurch
von ihm a

b , daß e
r gemäß der Demonetiſierung oder Reduzierung

vieler ſe
it

1750 geſchlagenen preußiſchen Münzen auch d
ie Bes

zahlung der in ihnen abgeſchloſſenen Kontrakte regeln mußte ,

zweitens aber e
in Leitfaden für d
ie Zukunft ſein ſollte , in der eben

nur das neue Kurant a
ls

Zahlmittel zu gelten hatte .
Alle Abzahlungen früherer Kapitalien und deren Zinſen , ſie

mochten gezahlt ſein , in welcher Sorte e
s ſe
i
, hatten vom 1
. Juni

1764 a
b einzig und allein mit neuem Gelde zu geſchehen . Dadurch

war a
m

beſten zu erzwingen , daß das alte Geld zum Einſchmelzen
eingeliefert , das neue aber begehrt wurde . Natürlich durften alle

vom 1
. Juni 1764 a
n

abzuſchließenden Kontrakte , Käufe , Mieten

uſw. nur auf neues Geld lauten . Selbſt wenn mit einem Aus
länder auf nicht ediktmäßige Sorten abgeſchloſſen war , ſo ſollte d

ie

eigentliche Zahlung doch mit Landesgeld geſchehen . Auch wenn
der Kontrakt vor dem 1. Juni 1764 abgeſchloſſen war , ſollte al

s

Regel

gelten , daß d
ie Zahlung in neuem Gelde geſchehe , und zwar im

Verhältnis feines Gehaltes zu dem der a
ls Kapital früher empfangenen

Sorten oder in dem noch erlaubten reduzierten Gelde , nach dem

Wert , wie wir ihn vorhin kennen gelernt haben ( S
.

183 ) .

Den Wert , den d
ie Ariegsmünzen b
e
i

Abzahlung von Kapi
talien und Zinſen haben ſollte , detaillierte eine Tabelle ( E ) . Aus
derſelben erſieht man , daß dieſer Wert nicht derſelbe war , den jene

Münzen im Verkehr genoſſen . In der Tabelle E iſt das wirkliche
Wertverhältnis d

e
r

Kriegsmünzen zu den neuen ausgedrückt . Die

Werte der Kriegsmünzen in den Tabellen A und B waren dagegen

d
ie , welche d
ie Münzſtätten b
e
i

Einlieferung zahlten und d
ie

auch
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im Verkehr galten . Sie waren etwas niedriger , zum Vorteile der
Münzſtätten und weil man auch mit der ſtattgehabten Ausfippung

rechnen mußte , 1) was b
e
i

Rückzahlung von Siapitalien in neuem

Gelde natürlich nicht in Betracht fam . 2 ) War z . B
.

e
in Rapital in

Mittelfriedrichsdor aufgenommen worden , ſo galten 100 Rtir . b
e
i

der Abzahlung mit neuen Friedrichsdor 7
0 Rtir . 18 G
r
. , während

d
ie Münzſtätten fü
r

100 RtIr . in Mittelfriedrichsdor nur 6
8 Rtır .

2
3 G
r
. 2 P
f
. in neuen gaben . :)

Nur wenn eine Sorte beſonders ausgemacht war , ſollte in

dieſer , falls ſi
e ediktmäßig erlaubt war , wenn nicht , in neuem Gelde

unter Berechnung des Agios gezahlt werden .

Sodann wurde noch Näheres über d
ie

verſchiedenen früheren

preußiſchen Münzſorten feſtgeſekt :

1
. Rührte d
ie Schuld aus d
e
r

Zeit vor 1750 her , ſo war , mochte

ſi
e umgeſchrieben ſein oder nicht , 4 ) in neuem Qurant nach dem

Nennwert zu zahlen .

2
. Rührte d
ie Schuld aus der Zeit des Graumanſchen Geldes ,

d . h . vom 14. Juli 1750 b
is

zum 1
. März 1759 her , ſo war

in neuem Nurant im Nennwert des Rapitals oder in redu

zierten Sorten nach deren ediktmäßigem Werte zu zahlen . Die
Groſchen galten im Nennwert wie neue , in denen effektiv zu

zahlen war .

3
. Rührte d
ie Schuld aus der Zeit des Kriegsgeldes vom 1
. März

1759 b
is

zum 21. April 1763 her , ſo waren zunächſt d
ie

auf Graumanſches Geld lautenden Kontrakte , wie vorher b
e

ſtimmt , abzutragen .

War der Kontrakt auf Mittelfriedrichsdor oder Mittel
auguſtdor oder preußiſch Aurant geſchloſſen , ſo fanden d

ie Säße

1 ) S
.

S
.

184 .

2 ) Der Unterſchied zwiſchen den Tabellen A , B und E wird im Reſfript

a
n

d
ie

Cleviſche Kammer vom 4
. Juni 1764 erklärt . Tit . XVI , 22 :

3 ) 100 RtIr . in neuen Auguſtdor b
e
i

Kapitalzahlung 3
5 RtIr . 9 Gr . ,

Schmelzwert 331/2 Rtir .; ebenſo 8. , 4. , 2 -Groſchen nach 193 / -Talerfuß 7
0 Rtir .

2
2 G
r
. und 6
0 Rtlr .; ſächſiſche Drittel 4
4 ; Rtir . und 374/2 Rtir .; ſächſiſche 2

und 1 -Groſchen (Bernburger 8- und 4 - Groſchen ) 33 Rtır . 13 G
r
. und 269/3 Rtlr .;

preußiſche Groſchen von 1759—1763 5
3 Rtlr . und 4
4 Rtir . 10 G
r
. 8 P
f
.

4 ) S
.

B
d
. II , S. 174 ff .
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d
e
r

Tabelle E Anwendung , wie wir vorhin ſahen.1 ) Ebenſo
war preußiſch Aurant anzunehmen , wenn in Kontrakten aus

der Zeit vom 1
. März 1759 b
is

1
. September 1760 keine b
e

fondere Sorte ausbedungen war .

Stammte d
e
r

Kontrakt aus der Zeit der ſächſiſchen Drittel
und Groſchen , 1760 b

is 21. April 1763 , und war keine beſondere
Sorte ausbedungen , lo traten gleichfalls d

ie Säße der Tabelle E

in Geltung . )

4
.

Rührte d
ie Schuld aus der Zeit des wiederhergeſtellten 193 /

Talerfußes her , ſo war wie für d
ie Zeit vom 1
. März 1759

b
is

1
. September 1760 beſtimmt , zu verfahren .

Für d
ie Provinz Preußen gaiten , da dort das Kriegsgeld

nicht eingedrungen war , nur d
ie fü
r

Graumanſche Münzen b
e

ſtimmten Säße , wenn nicht a
u
f

eine andere Sorte ausdrücklich ko
n
=

trahiert war . )

Die weiteren Punkte d
e
s

Paragraphen 1
0 regeln d
ie Zins

zahlung und rein juriſtiſche Angelegenheiten . Z
u

erwähnen iſ
t da

von , daß , wenn d
ie Parteien wegen d
e
s

Agios ſi
ch ſchon vereinigt

hätten , oder über d
ie Abzahlung ſchon quittiert wäre , es dabei ſein

Bewenden haben ſollte . War jedoch d
ie Nachzahlung eines Auf

geldes vorbehalten , ſo war dieſes ebenſo wie d
ie Zinſen nach den

Säßen des Edittes zu begleichen .

1 ) S
.

200 , Note 3 .

2 ) Ein Spezialfall veranlaßte nur nähere Beſtimmung über d
ie Sechs

gröfcher . Der Graf von Schlieben auf Sanditten in Oſtpreußen hatte noch vor

dem Abmarſch der Kuſſen 1762 zum Ankauf von Kriegsbedürfniſſen 1
0

000 Rtir .

in ,,Sechſern “ vorgeſchoſſen und wünſchte d
ie Summe nun in neuem Gelde zurück

zu erhalten . Die Stönigsberger Behörden legten dar , daß d
ie
„Sechſer " , di
e

feit

Frühjahr 1763 in Preußen umzulaufen begonnen hätten , gegen d
ie

immer gleich

haltigen holländiſchen Dukaten und Taler wie 8
0
: 100 ſtänden . Demgemäß

ſchlug das Juſtizdepartement vor , daß eine Schuld von 100 Rtir . , di
e

in ,,Sechſern "

von 1763 , aber auch älteren , nach dem 21. April 1763 aufgenommen worden

ſe
i
, mit 80 Rtir . in 1764 er Kurant abgezahlt werden müſſe , was denn auch ver

ordnet wurde . Kammerber . , Königsberg , 7. Juni 1764. Reſtript , Berlin ,

18. Juni 1764. Antrag des Staatsminiſteriums vom 16. Juli 1764. Tit . XVI ,

2
0
.

Deklaration , 16
.

Juli 1764. Mylius N. C. II
I
, 451 . · Ber . der Regierung

und Kammer , Königsberg , 27. Juni 1764. A
.

R
.

9
9
d .
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Ale dieſe Beſtimmungen bewährten ſich vollkommen außer

in den weſtlichen Landen , auf deren ganz abweichende Geldverhält

niſſe wir noch eingehen werden .

In dem Lande , das von dem Kriegsgelde am ſtärkſten heim
geſucht wurde , in Kurſachſen regelte das dortige Mandat über d

ie

Verſchreibungen während der Münzzerrüttung " ) di
e

Rückzahlung in

ähnlicher Weiſe wie e
s in Preußen geſchah . Der Hauptunterſchied

beſtand aber darin , daß man nach den Leipziger Kurszetteln von
Halbjahr zu Halbjahr angab , wieviel d

ie Kriegsſorten zu jedem

Zeitpunkt gegen Ronventionsgeld wert geweſen waren . War z . B
.

e
in Kontrakt im Sommer 1760 ohne Angabe einer Münzſorte g
e

ſchloſſen worden , ſo waren ſächſiſche Drittel anzunehmen und waren
für einen Nennwert von 100 Rtlr .: 66 Rtir . 10 G

r
. 8 P
f
. in

Konventionsgeld zurückzuzahlen ; war auf eine beſtimmte Sorte , z . B
.

neue Auguſtdor im Sommer 1762 fontrahiert , ſo waren ſtatt

100 Rtlr .: 41 RtIr . 3 G
r
. 7 P
f
. zurückzuzahlen .

Dieſes Verfahren war vielleicht einfacher a
ls

das preußiſche ,

doch konnte man ſich in Preußen nicht wohl an di
e

Leipziger Kurſe

halten und nicht öffentlich d
ie

allmähliche Münzverſchlechterung zu

geſtehen , abgeſehen davon , daß dann eine verſchiedene Bewertung

einmal fü
r

Rapitalrückzahlung , das andere Mal fü
r

Lieferung in di
e

Münzſtätten ſchwer durchführbar geweſen wäre .

1 ) 1
8
.

Juni 1763. Cod . Aug. Continuatio 1772 , S. 1623 ff .



Biertes Kapiter.

Die Umprägung des Kriegsgeldes .

Am Ende des ſiebenjährigen Krieges war ganz Deutſchland

m
it

dem geringen Gelde , das mit wenigen Ausnahmen alle münzen

den Stände geſchlagen hatten , angefüllt . Dieſe große Münz
verſchlechterung drängt uns zu einem Vergleich mit der legten a

ll

gemeinen deutſchen d
e
r

Kipperzeit , de
r

nicht ſowohl d
ie

Ähnlichkeiten ,

a
ls vielmehr d
ie

Verſchiedenheiten , ich möchte faſt ſagen , den Fort
ichritt der ſpäteren in

s

Auge fallen läßt .

In d
e
r

Ripperzeit ging d
ie Münzverſchlechterung im ſchnellſten

Tempo vor ſi
ch , in Zeit von 1 b
is
2 Jahren war man b
e
i

rein

kupfernen Groſchen und Pfennigen angelangt , und jeder Stand , d
ie

kleinſten Städte prägten darauf lo
s
, ſo daß das Übel nach 2 Jahren

ſo gewachſen war , daß d
ie allgemeine Verzweifelung über enorme

Verluſte d
ie Obrigkeiten gleichſam wie auf Kommando zur Umkehr

bewog : in ganz Deutſchland wurde 1623 der alte Reichsfuß wieder

hergeſtellt , e
in Fuß , d
e
r
, wie wir wiſſen , doch nicht mehr aus

führbar war.- )

Im fiebenjährigen Kriege dagegen ging d
ie Münzverſchlechte

rung Schritt fü
r

Schritt , ja man kann ſagen jedes Jahr einen
Schritt weiter , ſie wurde ſtaatlich geregelt , man war ſich ſehr wohl

d
e
r

Verluſte bewußt , d
ie

dadurch dem Volte aufgebürdet wurden ,

ſi
e geſchah preußiſcherſeits lediglich aus Finanznot . Nach dem

Kriege , ſogar ſchon ſeit 1761 und 1762 finden wir , daß von allen
größeren Territorien auf das energiſchſte , ernſthafteſte und ehrlichſte

e
in guter und , e
in großer Unterſchied von den Maßregeln des

1 ) S
.

Bd . I , S. 55 und G
.

Schmoller , über d
ie Ausbildung einer richtigen

Scheidemünzpolitik . Jahrb . f . Gefeßgeb . , Verw . u . Volkswirtſch . 24 , 4 , Leipzig

1900 , S
.

2
2
.
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Iahres 1623 , e
in durchführbarer Münzfuß aufgeſtellt und befolgt

wird . E
s

kann kaum genug betont werden , daß das Jahr 1764
nicht nur in der preußiſchen , ſondern auch in der deutſchen Münz
geſchichte e

in

äußerſt wichtiges dadurch iſ
t , daß ſeitdem d
ie

bewußte

und gewollte Münzverſchlechterung b
e
i

den größeren Territorien

nur noch ausnahmsweiſe auftauchte .

E
s

iſ
t wahr , das Scheidemünzelend herrſchte in dem politiſch

zerriſſenen und machtloſen Süden und Weſten noch faſt 100 Jahre .

Das lag aber weniger a
n

dem ſchlechten Willen der Regierungen

a
ls

a
n ihrer wirtſchaftlichen Ohnmacht , an der Unmöglichkeit , große

Münzen dauernd in genügenden Quantitäten herzuſtellen . Der
Münzpolitik d

e
r

größeren Staaten wie Öſterreich , Sachſen , Preußen

iſ
t

e
s aber ſeit 1764 gelungen , in der Produktion von Kurant und

Scheidemünzen e
in richtiges Verhältnis zu erhalten und damit einen

Zuſtand zu ſchaffen , nach dem man ſeit 200 Jahren vergeblich ge

ſtrebt hatte . * ) Dieſes wurde in de
r

Hauptſache in d
e
r

Weiſe aus
geführt , daß fi

ch zwei große Münzſyſteme konſolidierten , das d
e
s

Konventionsfußes , dem ſeit 1761 faſt alle übrigen deutſchen Stände

und Polen beitraten , und das d
e
s

Graumanſchen 1
4 - Talerfußes , dem

Preußen und Braunſchweig anhingen . Hannover h
a
t
noch längere

Zeit vergeblich geſucht , den Leipziger 1
2
-Talerfuß beizubehalten .

Wir haben d
ie Reduzierung oder Demonetiſierung d
e
r

früheren

Münzen kennen gelernt , wir haben geſehen , wie man d
ie

reduzierten

Sorten weiter umlaufen ließ , b
is genug neues Geld vorhanden

war . Die Ummünzung nahm d
ie Prägeſtätten in der nächſten Zeit

ganz in Anſpruch , di
e

kleinen zu Magdeburg , Cleve und Aurich b
e

ſtanden nur ſo lange a
ls

d
ie Umprägung dauerte .

über dieſe liegen genauere Angaben nicht vor , es war Sache

der Münzdirektoren , ſi
ch das Material in den reduzierten Münzen

und das dazu nötige Feinſilber zu beſchaffen , 2 ) d
e
r

Mangel a
n

dieſem war d
e
r

Anlaß , Scheideanſtalten in Preußen einzuführen .

Die Umprägung ging dann mit ziemlicher Gleichmäßigkeit vor ſi
ch ,

natürlich trug d
ie Bevölkerung d
ie Koſten derſelben , di
e

ſi
ch in d
e
r

Herabſeßung d
e
s

Nennwertes d
e
s

Kriegsgeldes ausſprach , und

1 ) Zeitweiſe Küdfälle waren d
ie Scheidemünzprägung Preußens kurz vor ,

d
ie

Öſterreichs während d
e
r

Napoleoniſchen Ariege .

2 ) S
.

Tabelle VIII und IX .
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worüber wir unſer Urteil ſchon abgegeben haben . ) Da d
ie

Regierung aber auch ſelbſt in den Treſorbeſtänden große Maſſen

ſolchen Geldes beſaß , mußte ſi
e

durch deren Ummünzung dieſelben

Verluſte tragen , über deren Höhe wir ſichere Nachrichten haben .

Schon Anfang 1764 begann d
ie Einſchmelzung , nicht der

Treſorgelder , ſondern d
e
r

Beſtände d
e
r

beiden Generalfaſſen und
einiger ſchleſiſchen Raſſen , damit ſi

e

a
m

1
. Juni imſtande wären , mit

neuem Gelde zu zahlen und ähnlich Nöte wie 1763 vermieden

würden . )

Für dieſe Summen war nicht nur kein Schlagſchaß zu zahlen ,

ſondern der König gab ſogar d
ie Ummünzungskoſten , nämlich für :

400 000 Rtir . der General -Kriegskaſſe 160 000 Rtir . ,

372 787 bis 400 000 Rtlr . der General
Domänenkaſſe . 140 000

700 000 d
e
r

ſchleſiſchen Magazinkaffe . ? 3 )

Der Verluſt hierbei betrug alſo etwa 4
0
% . Derſelbe genügte

aber nicht . Denn d
ie General -Kriegskaſſe hatte b
e
i

d
e
r

Ummünzung

von 200000 Rtlr . in Mittelfriedrichsdor 4
0
% oder 80000 Rtır .

zuzuſchießen , 4 ) und dafür Silbergeld zurückhaben wollen , worauf

ſich aber Krönce nicht einlaſſen wollte ; denn e
r wiffe ſonſt das

Gold nicht abzuſeßen , da di
e

Silberlieferanten mit Silber bezahlt
werden müßten .

Ephraim und Ibig erboten fich , di
e

200 000 Rtlr . in neuem
Silberfurant zurückzugeben , wenn ſi

e

ſi
e in Mittelfriedrichsdor und noch

9
0

000 Rtlr . dazu erhielten . " ) Sie erhielten in d
e
r

Tat 290 000 Rtir . ,

gaben dafür aber nur 53381 Rtir . 15 G
r
. in neuem Silberkurant ,

146 618 Rtir . 9 G
r
. in guten Friedrichsdor zurück ; di
e

10000 Rtir .

oder 5 % , u
m

d
ie

das vom Könige bewilligte Agio überſchritten

war , ſollten von der General -Kriegskaſſe a
ls

extraordinäre Ausgabe

gebucht werden . ) Es ſcheint , daß 4
5
% a
ls Ummünzungskoſten

1 ) S
.

S
.

161 , 162 .

2 ) Nr . 75 .

3 ) K.-D. a
n Krönde , Berlin , 22. Januar 1764. R
. XIII , 2 .

4 ) Reſkript a
n

d
ie

General -Kriegskaſſe vom 1
4
.

März 1764. Tit . XLI , 7 .

Daher auch das Folgende .

5 ) Ber . Kröndes vom 4
. April 1764 .

6 ) Ber . d
e
r

General -Kriegskaffe vom 2
7
.

April 1764. Reſfript a
n die

ſelbe vom 1
. Mai 1764 .
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auch der anderen Beſtände, ficher d
e
r

Mittelfriedrichsdor und
Mittelauguſidor , gegeben wurden . :)

Arönce hatte zur Wiederherſtellung des Graumanſchen Münz
fußes Biaſter fü

r

nötig gehalten , e
s zeigte ſi
ch aber gute Ausſicht ,

dieſes teuere Material wenigſtens zum größten Teile entbehren zu

können , d
a

e
s Ißig gelang , das geringhaltige Silber zu
r

höchſten

Feine zu brennen . Schon Anfang April lieferte e
r 5000 Mark

fein . Seine Affinerie ging a
n

d
ie Ephraim über . 2 ) Der König

billigte einen Finierungspreis von 4
1 % de
s

Nennwertes , nicht 4
4
,

wie auch ſchon gezahlt worden war . Man muß dabei bedenken ,

daß 2
-

b
is

7 - lötige Maſſe in 15- b
is

1
6 - lötige verwandelt

wurde . 3 )

Wenn aber der Generaldirektor bat , d
ie

ſächſiſchen 2
-

und

1 -Groſchenſtücke , woraus d
ie umzumünzenden eiſernen Beſtände fich

meiſt zuſammenſekten , affinieren zu laſſen , da man ſelbſt kleinſte
Scheidemünze nicht daraus prägen könne , ſo hielt das der König

für zu koſtbar . 4 ) Sie wurden denn , freilich auch unter großem

Verluſt , umgemünzt , wie wir gleich ſehen werden .
Das Ummünzen der ſchlechten Sorten ging dem König zuerſt

viel zu langſam ; d
ie Kaſſen klagten darüber . 5 ) Krönce gab zwar

a
n , daß d
ie Berliner Münzſtätten ſe
it

März Tag und Nacht
arbeiteten , aber auch große Hinderniſſe zu überwinden ſeien . So
erforderte d

ie Affinierung d
e
r

ſchlechten Goldmünzen 1
0 Tage ; d
a

d
ie

Silberſorten meiſt unter 5 - lötig waren , konnten ohne Zuſeßung

von Silber ſelbſt keine Groſchen daraus geprägt werden . Auf den
Vorſchlag , das Silbergeld auswärts ſcheiden zu laſſen , ging der
König noch nicht e

in . Erſt im Auguſt erklärte e
r

ſi
ch m
it

d
e
r

1 ) Im . -Ber . Krönckes vom 7
. März 1764 über 220 665 Rtir . in Mittel

friedrichs- und Auguſtdor . R
. XIII , 2 .

2 ) über das Affinieren näheres im nächſten Bande .

3 ) Im . -Ber . Mröndkes vom 5
. April 1764 und K.-O. a
n ihn , Botsdam ,

7
. April 1764. R
. XIII , 2 und 1 .

4 ) Im . - Ber . Krönckes vom 1
1
.

Mai ; K.-D. an ihn , Potsdam , 1
2
.

Mai
1764. Ebenda .

5 ) St.-D. a
n

Strönde , Potsdam , 24. Juni 1764. R
. XIII , 1 .

6 ) Im . -Ber . Hrönckes vom 27. Juni ; K.-O. a
n ihn , Potsdam , 26. Juni

und 28. Juni 1764. R
. XIII , 2 und 1 .
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Produktion zufrieden ; Kröncke konnte Hoffnung machen , ſie ſtatt d
e
r

verabredeten 1
2

auf 1
8 Millionen Rtır . jährlich zu bringen . " )

Suchen wir nun eine kurze Überſicht über d
ie Ummünzung

der Treſorbeſtände zu gewinnen . Unter den Treſorgeldern waren
Ende April 1764 a

n Kriegsmünzen :

Mittelfriedrichsdor für 1 400 000 Rtir . ,

Neue Auguſtdor für . 2 975 807

Sächſiſche Drittel für 2594000

Sächſiſche 2
-

und 1 - Groſchenſtücke für 4195 031

Bernburger ( 8
-

und 4 -Groſchenſtücke ) fü
r
. 2237 448

1
3 402 286 Rtir . 2 )

.
.

.
Von dieſen Summen wurden durch d

ie
beiden Berliner Münza

ſtätten umgemünzt : d
ie

ſächſiſchen Drittel in 7 Poſten vom

14. Dezember 1764 b
is

15. Juli 1768 , d
ie

fächſiſchen 2
.

und

1 -Groſchenſtücke vom 1
4
.

Dezember 1764 b
is

1
9
.

September 1768

in 10 Poſten . Von den andern Sorten erfahren wir nur , daß fü
r

2 699 743 Rtır . Bernburger und neue Auguſtdor vom 1
4
.

Dezember

1764 b
is

9
. September 1768 in 6 Poſten umgemünzt wurden .

Außerdem war für 157 8674/3 Rtir . preußiſches Geld von 1763 in
einem Boſten a

m

15. Juli 1768 den Münzen zum Einſchmelzen
übergeben worden.3 ) Wann wurden nun d

ie

andern Auguſtdor

und Bernburger umgemünzt ? Die 1 400 000 Rtir . in Mittelfried
richsdor wurden mit 975 8071/2 Rtlr . neuen Auguſtdor 1770 und
1771 zuſammengeſchmolzen , affiniert und daraus 1300 931 Rtır .

gute Friedrichsdor geprägt , was für den Treſor einen Verluſt von

1074876 Rtlr . bedeutete . Danach war fein Kriegegeld mehr im

Treſor . E
s

müſſen alſo etwa 14/2 Millionen Rtlr . in neuen Auguſts

dor und Bernburger Geld zwiſchen dem März und Dezember 1764
oder von September 1768 b

is

1770 umgemünzt worden ſein .

Wie groß d
e
r

Verluſt beim Ummünzen d
e
r

einzelnen Sorten

war , erkennt man aus den Nachweiſungen des neuen oder kleinen

Treſor , deſſen Beſtände von Januar b
is

Ende Mai 1765 umge

1 ) K.-D. an Krönce , Potsdam , 24
.

September 1764. R
. XIII , 1 .

2 ) R
.

163 , I , 102 .

3 ) R
.

163 , I , 112 .
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münzt wurden , wobei ſich e
in Verluſt von 359573 Rtir . auf

1 Million ergab . - )

Wenn man auch beſchloſſen hatte , di
e

Beſtände d
e
r

ſchlechteſten

Kriegsmünzen in Sechspfennigſtücke umzuprägen , ſo war d
e
r

Gehalt
jener doch e

in

fo geringer , daß man dabei über 5
0 % Verluſt hatte .

E
s

wurden auf dieſe Weiſe vom 16. November 1764 b
is

zum

31. Mai 1765 in der Neuen Münze eine Million Rtir . mit einem
Verluſt von 543 121 Rtir . in neue Sechſer umgemünzt . 2 )

In ähnlicher Weiſe wurden 1766 und 1767 3 Millionen mit
einem Verluſt von 1795 93643 .Rtir . in Sechſer umgemünzt.3 )

Br .

1
1

2
0 ,I !

1
1

n

. II

1
1

1
1

Il

n 1
1

1 ) Dukaten à 2 Rtir . 18 für 110 000 Rtlr . zurück 110 000 Rtir .

Neue Auguſtdor , à 5 212 625 70 875

Mittelfriedrichs- u .

Auguſtdor . à 5 526 690 363 234 11

Laubtaler à 1 20 31 414 25 891 10

Graumanſches Silbergeld 1
1

100 9 098 1

Preußiſche Drittel von 1763 75 429 45 981 20

Preußiſche Groſchen von 1763 32 741 15 346 7

1 000 000 RtIr . , zurück 640 427 Rtir . 1 Gr .

R
.

163 , I , 115 .

2 ) Und zwar aus :

in neue 6 Pfennigſtücke

250 000 Rtir . in ſächſiſchen Zwölfteln . 96 122 Rtir . 23 Gr .

2 000 Groſchen 757 23 6 Bf .

495 268 Dritteln 264 223

97 725 ſchwediſch . , bernburg . und plön

îchen Dritteln . 37 143 5 6

155 007 Bernburgiden Sechſtein . 58 631 22 6

1 000 000 Rtir . 456 879 Rtlr . 3 Gr . 6 Pf .

R
.

163 , I , 107 .

3 ) 1
7
.

Juni 1766 bis 7. Auguſt 1767 in beiden Berliner Münzen :

400 000 Rtir . in ſächſiſchen Dritteln ,

1 125 523 9 G
r
. 4 P
f
. in ſächſiſchen Zwölfteln und Groſchen ,

1 474 476 14 8 in Bernburger Drittteln und Sechſtein ,

3 000 000 Rtlr .;

dafür a
n

Sechſern zurück von der

alten Münze für 439 034 Rtir . 1
1 Gr .

765 028 21

�
�

I !
II

!

neuen

zuſammen für 1 204 063 Rtlr . 8 G
r
. R
.

163 , I , 126 .
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neuen

Weiter glaubte d
e
r

König aber dem Treſor ſolche Verluſte
nicht zumuten zu dürfen . Als d

ie

eben genannte Ausmünzung zu

Ende ging , ließ man lieber beſſere Münzen zuſeßen , um e
in nominell

annähernd gleiches Geldquantum zurückzubekommen . E
s

erhielten

vom Juni bis November 1767 beide Berliner Münzſtätten
1380 836 Rtlr . 18 G

r
. 8 P
f
. Bernburger Sorten und ſächſiſche

2
-

und 1 -Groſchen , ſowie 300 000 Rtir . in preußiſchen
Zwölfteln , alſo zuſammen 1680 836 RtIr . , di

e

man in 1 Million Rtlr .

Sechſer umzumünzen hoffte . Indeſſen waren , da man d
ie Feinheit

der ganzen Maſſe auf 2 Lot 1
6 G
r
. angenommen hatte , ſi
e

ſich

beim Einſchmelzen aber 3/4 Grän weniger fein fand , noch weitere

100 000 Rtlr . in Zwölfteln zuzuſeßen , u
m

1 Million a
n Sechſern

zu erhalten . 1 )

Ebenſo wurde beſchloſſen , voin 5
. Mai 1768 b
is Trini

tatis 1769 :
1 700 000 RtIr . in Preußiſch Kurant und

1265 000 Rtir . in ſchlechten Sorten

in 21/2 Millionen Rtlr . in Sechſern , und zwar mit nur 465 707 Rtir .

7 G
r
. Verluſt , umzuprägen . 2 ) Dieſer Verluſt wurde aber noch

geringer , d
a

d
ie Münzverwaltung einen Schlagſchaß von 79000 Rtır .

und ein Surplus , d . h . einen Ertragewinn durch Vermünzung der
Abfälle und des Ausſchuſſes , von 10600 Rtir . berechnen konnte ,

ſo daß der ganze Verluſt nur 376 107 Rtlr . 7 G
r
. betrug . :)

Wie bemerkt , war b
is

1771 mit den Kriegsmünzen im Treſor
aufgeräumt . Wie e

s mit den im Lande umlaufenden ſtand , entzieht

ſich unſerer genaueren Beurteilung , wir wiſſen nur , daß d
ie

Münzen zu Magdeburg , Cleve und Aurich b
is dahin eingegangen

waren , weil nur noch wenig reduzierte Sorten zu bekommen waren .

Ganz ſind dieſe indeſſen noch lange nicht verſchwunden , denn Mittel
friedrichsdor liefen noch im 19. Jahrhundert u

m , und noch heute

erinnern ſich ältere Leute d
e
r

Ephraimiten oder Blechkappen a
ls

umlaufenden preußiſchen Aurants .

Daß der König fortwährend auf ſchnelles Münzen drang ,

dazu hatte e
r , außer dem Wunſche , dem Lande bald gutes Geld zu

1

1 ) Meldung Krönckes vom 1
. Januar 1768. R
.

163 , I , 136 .

2 ) K.-O. vom 5
. Mai 1768 , ebenda .

3 ) Im . -Ber . Hrönckes vom 8
.

und 1
0
.

Juli 1769. R
. XIII , 3 .

Acta Borussica . Münzweſen. III . 14
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verſchaffen , noch einen andern Grund . Er , ſowie auch Kröncke und

d
ie Direktoren der einzelnen Münzſtätten hegten immer ſtarken Ver

dacht , daß d
ie

reduzierten Sorten aufgekauft und ausgeführt würden .

Denn d
a

d
e
r

von den Münzſtätten dafür gezahlte Preis doch erheb
lich unter dem Schmelzwert blieb , ſo war der Verkauf a

n

fremde

Münzſtätten , di
e

etwas mehr boten , vorteilhafter a
ls

a
n

d
ie preu

Biſchen . Vor allem ka
m

e
s darauf a
n , daß der Bevölkerung genug

neues Geld geboten und das alte umgeprägt wurde . Wir erinnern
uns , daß in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts Preußen
dadurch viel Münzmaterial bekam , daß andere deutſche Staaten mit

der Umprägung ihrer eigenen von ihnen verrufenen Münzen nicht

ſchnell genug verfuhren . ) Auch jeßt ging e
s damit in Preußen ,

obgleich man Tag und Nacht arbeitete , zu langſam : das im dift
gegebene Verſprechen , daß jeder altes Geld in neues umwechſeln

könne , vermochte man nicht immer zu halten . So wandte ſich denn
der Beſiber a

n

d
ie Bankiers und Wechſler , denn was blieb ihm

anders zu tu
n übrig , da er neues Geld für d
ie Steuerzahlung haben

mußte und nur b
e
i

dieſen Leuten bekam , d
ie

e
s in kluger Voraus

ficht geſainmelt hatten ? Die aber waren e
s meiſt , di
e

das alte

Geld ausführten .

Schon im Januar 1764 erließ man zwei Edikte , von denen
das erſte ) d

ie Ausfuhr d
e
r

reduzierten Sorten verbot und d
ie

früheren Seſeße über das Einſchmelzen erneuerte . 3 ) Nur d
e
r

Gold
und Silbermanufaktur durften fremde Blickſilber , und zwar nur nach
ihrer Abſtempelung in der Münze , verkauft werden ; und allein

Juweliere durften Gold und Silber in ihren Häuſern ſchmelzen , aber
keine preußiſchen Sorten . Eine Ergänzung hierzu bildete das zweite

Edikt 3 ) gegen das Kippen und Wippen und Beſchneiden der Münzen .

In beiden Geſeßen wurde dem Denunzianten e
in Viertel d
e
r

konfis
zierten Summe zugeſtanden ; wer aber jemand des Beſchneidens
überführte , erhielt 100 Dukaten , war der Miſſetäter e

in Beamter ,

1000 Rtir . Gegen d
ie Ausfuhr ſchienen dieſe Maßregeln aber

noch nicht genügend .

1 ) Bd . I , 230 .

2 ) Berlin , 11
.

Januar 1764. Mylius , N
.

C
. II
I
, S
.

357–360 .

3 ) Berlin , 16
.

Januar 1764. Ebenda , S
.

359 .
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Es wurden nun ſtrengere Viſitationen an den Toren und

Grenzen eingeführt , es wurde d
e
r

Denunziantenanteil noch 1764
von dem Viertel auf d

ie

Hälfte der zu konfiszierenden Poſten e
r

höht . Dadurch meinte man , falle auch d
e
r

Verdacht wegen Be
ſtechung der Beamten weg , denn ſo hoch werde d

ie Beſtechungs

fumme n
ie

ſein . 1 ) Endlich ſtellte Fröncke einige Juden a
ls ſogen .

„Münzausreuter “ , wir würden heute ſagen „Münzgensdarmen “ an.2 )

Der Transport der reduzierten Sorten von einer preußiſchen

Stadt zur andern ſollte zwar frei bleiben , 3 ) aber das konnte doch
nicht lange geſtattet werden , weil Kaufleute dieſe Münzen in Grenz
orten , wie Magdeburg , Lenzen , Stettin ſammelten und von d

a

b
e
i

günſtiger Gelegenheit ausführten . E
s

ſollten daher reduzierte

Gelder nur auf e
in Atteſt Krönces und allein von einer zur andern

Münzſtätte befördert werden dürfen . Auf das ſchärfſte befahl der
König gegen d

ie Ausfuhr vorzugehen und b
e
i

Saumſeligkeit d
e
r

Steuer- , Zoll- und Poſtbeamten dieſe ohne weiteres zu faſſieren .

Genug neues Geld ſe
i

jeßt d
a
. 4 )

War lektere Behauptung auch nicht ganz richtig , ſo hatten
jene Drohungen doch Erfolg : vom 15. September b

is

13. Oktober

1764 wurden allein 7 nach Hamburg beſtimmte Sendungen im
Werte von 9223 Rtlr . konfisziert . Zufrieden war man aber doch

1 ) Vorſchläge d'Anières , Berlin , 1
0
.

Januar und 8
. Juni 1764. Gut

achten des Kriegsrates Ernſt , Berlin , 15. Juni 1764. Tit . XVI , 6 .

2 ) Der eine , Simon Levi Spiro , erhielt am 27. Juli 1766 einen Paß ,

mittelſt . deſſen e
r

den Behörden zur Unterſtüßung empfohlen wurde (I.-O. an

frönce , 27
.

Juli 1766 , R. XIII , 1 ) . Er brachte 1766 ſieben Defraudationen
zur Anzeige (Im . -Ber . Ströndes vom 1

0
.

September 1766 , R
. XIII , 2 ) . Der

andere hieß Meyer Benjamin Joſeph . Beide wurden 1768 früherer Fehlerei
beſchuldigt , doch verwandte fich Krönde für ſie auf das angelegentlichſte : ſie hätten
Defraudationen von 4

0 bis 6
0

000 Rilr . entdeckt , andere ſo geſchickte werde man

vergebens ſuchen (desgl . 2
. Auguſt 1768 , R
. XIJI , 3 ) . Dem Benjamin wurde

d
ie Strafe erlaſſen (Münziuſtitiar Schmid a
n

Kröncke , 3. Auguſt 1768 , R
.

M
.

B
.

N
r
. 2
3 , Vol . I ) , dem Spiro wohl nicht , denn e
r ging a
b
. Anfang 1769

finden wir als Münzausreuter neben Benjamin einen Salomon Elias . Benjamin

erhielt damals ein Schußprivileg für ſich und ſeine Familie (Im . -Ber . Ströndes
vom 14. und 16. Januar 1769 , R

. XIII , 3 ) .

3 ) A.-D. a
n

das General -Direktorium , Charlottenburg , 1
9
.

Juni 1764 .

Tit . XVI , 6 .

4 ) K.-O. vom 15. September 1764 a
n

das General -Direktorium und
General - Boſtamt . Ebenda .

1
4 *
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nicht. Ein Jahr ſpäter wurde der furmärkiſchen Kammer Schläfrig

feit dabei vorgeworfen , und der König nannte es eine Folge des
langen Arieges , daß d

ie Untertanen allen Gehorſam und Reſpekt

aus den Augen ſeßten , nur mit großer Strenge könne man ſi
e

wieder dazu bringen . Nicht ſo leichthin ſeien Reinigungseide zu

zulaſſen , denn wer gegen d
ie Edifte frevle , werde auch einen Mein

e
id

nicht ſcheuen . 1 ) Das General -Direktorium beſtimmte darauf mit

dem Großkanzler Jariges , daß d
ie Fiskale , wenn nach ihrer

Meinung zu gelinde verfahren ſe
i
, aber auch wenn der Beſchuldigte

glaubte , zu hoch beſtraft worden zu ſein , Provokation geſtatten

dürften . )

Von Dezember 1766 bis Oktober 1768 wurden 9 Poſten im

Werte von 2
3

665 Rtlr . und im Frühjahr 1769 noch einem Kauf
mann Schwarz aus Altona 1334 Rtir . 13 G

r
. konfisziert . Alle

dieſe Gelder wurden verordnungsmäßig verteilt , ſo daß z . B
.

von

der leßtgenannten Summe 508 Rtlr . 15 G
r
. 101/2 P
f
. d
ie Straffaſſe ,

150 Rtir . d
e
r

Münzrichter Schmid , 658 Rtir . 1
5 G
r
. 10/2 ff .

d
e
r

Münzausreuter , d
e
r

den Transport entdeckt hatte , erhielten . 3 )

Seitdem werden d
ie

Konfiskationen ſowohl wie auch d
ie Klagen

über derartige Defraudationen ſelten , was einerſeits a
n

den hohen

Strafen , andererſeits daran la
g
, daß d
ie

reduzierten Sorten durch

d
ie Umprägung allmählich aufgebraucht waren .

Mit dem Sammeln der reduzierten Münzen beſchäftigten ſich
eine große Menge Juden , di

e

dazu von d
e
r

Münzverwaltung Päſſe
erhielten . Da einige Bäſſe mißbraucht wurden , ließ Krönce im
April 1765 alle einziehen und gab nur den Juden neue aus , für

d
ie

d
ie Lieferanten kavierten . Am 3
.

Dezember 1764 hatten d
ie

Banfiers Jores und Rober beantragt , ihnen d
ie pommerſche Ein

wechſelung zu überlaſſen , wofür ſi
e ſofort 2
0

b
is 30000 Rtlr . zur

Löhnung d
e
r

Regimenter zahlen wollten . Man ging darauf e
in ,

und ſi
e

lieferten ſchon b
is

zum 23. Januar 1765 über 4000 Mark

a
b , d
ie einem Wert von 5
0

000 Rtlr . in neuem Nurant entſprachen .

Im Frühjahr 1766 hatten in Pommern 4
4 Juden Bäſſe in Händen ;

zweien wurden ſi
e damals abgenommen , weil ſi
e

reduziertes Geld

1 ) 8
.
-O.’s a
n

das General - Direktorium , Potsdam , 9. und 2
4
.

Nov. 1765 .

2 ) Zirkular a
n

d
ie

Kammern , Berlin , 22. Januar 1766 .

3 ) R
.

M
.

B
.

N
r
. 2
3 , Vol . I.
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ausgeführt hatten . Dieſe 42 pommerſchen Juden lieferten nicht
mehr nur an Jores und Rober , ſondern an 11 Berliner jüdiſche

Großlieferanten.1 ) Ähnlich wird es in anderen Provinzen ge
weſen ſein .

Wegen der Ausfuhr d
e
r

Kriegsmünzen geriet Aröncke in Miß
helligkeiten mit dem Generalpoſtamt . Ein Zülichauer Jude ſollte

ſolche aus Polen fü
r

Hamburg beſorgt haben , und Krönce b
e

hauptete , a
u
f

dieſem Wege d
e
s

Tranſits gingen viele Gelder a
ls

polniſche nach Danzig und dann außer Landes . Das Generalpoſt

amt müßte ſolche Sendungen öffnen und d
ie

reduzierten Sorten den

Münzen zum feſtgeſeßten Schmelzwerte verkaufen laſſen . 2 )

Die Boſt wollte aber a
u
f

dieſe Tranſitabgaben nicht verzichten ,

ſo daß Krönce bald darauf dem Könige nochmals vorſtellte , wie
groß dadurch der Verluſt für d

ie Münzſtätten ſe
i
. Die Poſt irre

mit d
e
r

Annahme , daß d
ie Tranſitzölle den Münzprofit überſtiegen .

Die Lieferanten müßten d
ie

reduzierten Sorten meiſt a
n

den pol

niſchen Grenzen auffaufen und erhielten keine mehr , weil d
ie

fremden

Beſteller viel höhere Preiſe zahlten . 3 )

Aber erſt Arönckes Nachfolger erreichte gleich nach ſeinem

Amtsantritt , daß d
ie Durchfuhr wenigſtens aller fremden Silber

münzen verboten wurde . 4 )

1 ) Tit . XXX , 2 und 3 .

2 ) Im . -Ber . Ströndes vom 10. September 1766. R
. XIII , 2 .

3 ) Desgl . 25. Dezember 1766 , ebenda .

4 ) 27. Februar 1770 .



Fünftes Kapitel .

Das Schickſal des Edikts vom 2
9
.

März 1764 in den weſtlichen
Canden und d

ie Münzſtätten zu Cleve und Aurich .

In den weſtlichen Provinzen des preußiſchen Staates herrſchten
nach wie vor dieſelben Geldverhältniſſe . Immer und immer wieder

verſuchte man von Berlin aus eine Münzverwaltung nach bem Bei
ſpiele d

e
r

mittleren Landesteile einzuführen , aber jedesmal entſpann

ſich darüber e
in

mehr oder weniger lebhafter , ja gereizter Meinungs

austauſch zwiſchen den Berliner und Cleviſchen Behörden , worauf

dann immer zuleßt d
ie Berliner von ihrem Vorhaben abſtehen

mußten .

So war e
s

auch nach dem ſiebenjährigen Kriege . Kaum hatten
Regierung und Kammer zu Cleve das Edift zur Publikation e

r

halten , ſo meldeten ſi
e

auch ſchon deſſen teilweiſe Unausführbarkeit .

Zunächſt hätte man kein neues Geld , und d
ie

Graumanſchen Sorten

wären ſchon vor dem Kriege mit Aufgeld bezahlt worden , nun aber
ganz verſchwunden . Von den reduzierten Kriegsmünzen ſprach man
hier kaum , wir erfahren , daß nur wenige eingedrungen waren . 1 )

Man mußte alſo notwendigerweiſe noch andere a
ls

d
ie

im Edift

erlaubten Sorten gelten laſſen , wenn man überhaupt Geld haben
wollte . Und dann mußten dieſe Sorten auch zu den in der ganzen

Umgegend geltenden Stübermünzen in Verhältnis geſeßt werden , um

d
e
n

Verkehr m
it

d
e
n

Nachbarn nicht zu ſehr zu behindern . 2 )

Der König erkannte dieſe Vorſtellungen a
n

und ließ Kröncke

einen Tarif ausarbeiten , wie d
ie

fremden Sorten zu nehmen ſeien .

Danach ſollten gelten d
ie Friedrichs- , Karldor und alten Louisdor

5 Rtlr . , di
e

Schildlouisdor 6 Rtlr . , di
e

Dukaten 2 Rtir . 45 Stüber ,

1

1 ) S
.

S
.

177 und 220 .

2 ) N
r
. 8
8
.

Tit . XVI , 22
.

Daher auch das Folgende .
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d
ie Laubtaler 1 Rtlr . 30 Stüber , di
e

holländiſchen Gulden 3
2 Stüber . 1 )

Außerdem wurde erlaubt , daß d
ie

b
is

1756 geprägten 2
-

und

1 - Stüber , di
e

wegen ihrer Geringhaltigkeit Anfang 1762 und dann

auch im Edikt von 1764 auf 1
4 / 2- und 3 / 4 -Stüber reduziert waren ,

nicht nur a
ls

Scheidemünzen , ſondern auch b
e
i

Kapital- und Steuer
zahlung in größeren Beträgen angenommen werden könnten . ) S

o

glaubte man den Klagen über mangelnde Zahlmittel genügend a
b

geholfen zu haben .

Denn von der Cleviſchen Münzſtätte ſchien man ſich nicht

viel verſprechen zu können . Der Generalmünzdirektor ſagte , e
r

habe ſeit Februar alles Menſchenmögliche getan , ih
r

Silberlieferanten

zu verſchaffen , aber , vermutlich wegen des durch deren Kataſtrophe

von 17543 ) geſchwächten Kredits , keine bekommen ; erſt a
ls

der

König im April 20000 Rtir . vorſchoß , ging e
s damit etwas beſſer .

Sodann ſeşten ſi
ch d
ie

eiſernen Beſtände d
e
r

cleve -märkiſchen laſſen
meiſt aus fächſiſchen 2

-

und 1 -Groſchenſtücken zuſammen , d
ie

man

wegen ihres geringen Gehaltes ja nicht einmal in kleinſte preußiſche

Scheidemünzen umprägen konnte . 4 ) Da der auf frönckes Ver
anlaſſung gegebene Befehl , di

e

in Cleve , Oſtfriesland , Geldern ein
laufenden Laubtaler , holländiſchen Gulden und reduzierten Sorten

den Münzen zu ſenden , wenig Erfolg hatte , ſo gingen in der erſten

Zeit aus der Cleviſchen Münzſtätte faſt nur 2
-

und 1 -Stüber
ſtücke hervor.5 )

Mit Krönckes Tarifierungen aber waren d
ie

Cleviſchen Be
hörden durchaus nicht zufrieden , ſie wünſchten d

ie Schildlouisdor ,

Kronen- und Laubtaler etwas höher geſeßt zu ſehen , denn d
a

fi
e

in der Nachbarſchaft mehr gälten , würden ſi
e

das Land ſonſt ver

1 ) K.-O. a
n Krönce , Potsdam , 31. Mai 1764. R
. XIII , 1. Tarif vom

1
. Juni 1764 .

2 ) N
r
. 89. Die Herabſeßung der Doppelſtüber und Stüber auf 14 / z- und

3 / 4 -Stüber war Anfang 1762 erfolgt . Verfügung d
e
r

K
.

K
.

General -Admini
ſtration in den eroberten k . preußiſchen Landen , Cleve , 21. Februar 1762. Scotti

1767 , und Verfügung vom 23. Dezember 1761 in Jülich -Berg . Scotti , Jülich .

Berg 1913 .

3 ) S
.

Bd . II , S. 239—241 .

4 ) Krönce a
n

d
ie

Cleviſche Regierung und Kammer , Berlin , 1. Juni 1764 .

5 ) Reſfript a
n

d
ie

Cleviſche und Oſtfrieſiſche Kammer und Geldernſche

Koinmiſſion vom 2
9
.

Juni 1764. — General - Direktorium a
n Krönce , 30
.

Juni 1764 .
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laſſen . Außerdem dürften d
ie

älteren reduzierten 2
-

und 1 -Stüber

nicht ſo ſchlechthin a
ls

Surant gelten , ſonſt würden ſi
e von über

allher eindringen und man müßte ſi
e

meiter herabſeßen . Man möge
ſi
e

vielmehr nur b
is

zu Beträgen von 2 Rtlr . gelten laſſen ; was
darüber ſe

i
, dürfe den Kaſſen nur zum vierten Teil mit ihnen be

zahlt werden . )
Dagegen beſtand Kröncke auf ſeinem Tarif , indem e

r darauf

hinwies , daß der neue Münzfuß der Drittel , Sechſtel und Zwölftel
beſſer a

ls

d
e
r

frühere ſe
i

und man deshalb d
ie

fremden Sorten
niedriger a

ls früher anſeßen müſſe ; denn wenn d
ie

fremden über

ihren Gehalt umliefen , könnten ſi
e

weder a
ls

Münzmaterial dienen ,

noch würde ſi
ch Nachfrage nach preußiſchem Gelde zeigen . 2 )

So wollte keiner von ſeiner Anſicht weichen : hier war d
ie

Münzverwaltung beſtrebt , di
e

fremden Sorten in di
e

Tiegel zu b
e

kommen , dort rechneten d
ie Provinzialbehörden mit den beſtehenden

Verhältniſſen , mit der Notwendigkeit , auf den Münzkurs der Nach

barn Rückſicht zu nehmen , d
ie

mit ihrem Gelde jene preußiſchen

Enklaven immer beherrſcht hatten und weiter beherrſchten . Darüber

wurde lang und breit korreſpondiert , b
is

endlich wieder einmal dem

General -Direktorium d
ie Geduld ausging und e
s d
e
r
Kammer an

deutete , daß ſi
e

aufhören ſollte , widerzuſtreiten : man ermahne ſi
e

zum leßten Male wohlmeinend , den ganzen Zuſammenhang beſſer

zu begründen , anſonſt man den Generalfiskal gegen ſi
e

exzitieren

müſſe . Im auswärtigen Handel könne ja jeder d
ie

fremden Münzen

ſo hoch anbringen wie e
r wolle ; di
e

1
4 / 2- und 3 / 4 -Stüber müßten

wie Kurant gelten.3 ) Damit legterer Verordnung nichts entgegen

ſtände , wurde d
ie Verfügung , daß 1
/4 d
e
r

Abgaben mit Gold , 2
/4

m
it

Aurant , 1/
4

m
it

Scheidemünzen zu zahlen ſe
i
, aufgehoben . 4 ) Bis

zum Betrage von 1
8 Groſchen durfte auch d
ie

Akziſe mit Stüber
geld bezahlt werden . Ebenſo wurde den Regimentern deſſen An
nahme befohlen.5 )

1 ) Bericht der Regierung und Kammer , Cleve , 22. Juni 1764 .

2 ) Gutachten Krönces , Berlin , 12. Juli 1764 .

3 ) Reſfript , Berlin , 31. Auguſt 1764 .

4 ) Cleve , 13. Auguſt 1764. Scotti 1837 .

5 ) Reſkript , Berlin , 11. September 1764 . Tit . XVI , 23. Daher auch
das Folgende . S

.

auch Scotti 1842 .
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Auf dieſe Maßregeln verließ man ſich in Berlin aber nicht,

ſondern ſandte den Geheimrat Reichardt nach Cleve , um dort Ord
nung zu ſchaffen , da d

ie Kammer nicht verſtehen könne oder wolle .

Wenn dieſe ſich damit verantwortete , daß ſchon im Auguſt fü
r

132645 Rtir . reduzierte Münzen abgeliefert ſeien , ſo war e
s

doch

e
in

dienſtlicher Ungehorſam , daß ſi
e

noch immer nicht das Edikt

und Krönces Tarif veröffentlicht hätte . " )

Aber auch Reichardt kounte ſi
ch d
e
r

Überzeugung nicht

verſchließen , daß d
ie Schwierigkeiten groß waren . Das Edikt ſe
i

eben nur dann durchzuführen , wenn genug neue Münzen vorhanden

ſeien oder d
ie

fremden Sorten nach dem jedesmaligen Handelskurſe
gelten . Die Hinderniſſe lägen beſonders daran , daß d

ie

cleviſchen

Lande mit der Nachbarſchaft nach Stübern rechneten , preußiſche

neue Münzen aber nur zu
r

teilweiſen Steuerzahlung geſucht würden .

Die Kammer habe ganz richtig beantragt , daß keine neuen Scheide
münzen geſchlagen würden , denn d

ie

nähmen d
ie Fremden nicht .

Wenn man nur neues Kurant präge , werde alles zu gutem Ende

geführt werden . )

Aber dieſe geforderte Prägung guten Geldes ging noch immer

nur langſam vonſtatten , weil , wie Kröncke behauptete , von März

b
is September nur 3
1

148 Rtlr . an fremden und reduzierten Sorten
zur Münze geliefert ſeien , 5 ) während man 1756 648 000 Rtir . a

n

geblich ſchlechter Gelder dorthin abgegeben habe . Wir wiſſen nun

aber , daß dieſer Vergleich gar nichts beſagt , denn 1756 münzte

Gumperts in Cleve ſeine Szoſtałe nach 1
8
-Talerfuß , während man

jekt beſonders gutes Pagament nötig hatte , u
m daraus Kurant

nach 1
4 - Talerfuß herzuſtellen . Seit Mai , gab Krönce a
n , war kein

Stüber mehr geprägt worden ; er wollte genau darauf halten , daß

nicht zu viel Scheidemünze angefertigt werde .

Endlich ſtellte der Generaldirektor einen neuen Tarif auf , in

dem e
r

e
s für den Kaſſenkurs b
e
i

den Säßen des erſten im allge

meinen beließ , nur daß e
r

d
ie Aarldor und alten Louisdor , wie e
s

damals ja überall in Preußen geſchah , 4 ) a
u
f
4 Rtlr . 22 G
r
. herab

1 ) Reſkript , Berlin , 16. Oktober 1764 .

2 ) Bericht Reicharts , Aurich , 6
.

Oktober 1764. N
r
. 103 .

3 ) So ! Vielleicht muß e
s

heißen 131,148 Rtir .

4 ) S
.

S
.

193 , 194 ,
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am

ſekte . Für den Verkehrskurs aber gab er höhere Säße zu : es ſollte

d
e
r

Friedrichsdor 5 Rtir . 10 bi
s

1
5 Stüber und ähnlich d
ie

fremden

Piſtolen gelten , womit man alſo auch hier das Gold in richtiges

Wertverhältnis zum Silber ſepte . Auch d
ie

kleineren holländiſchen

Münzen wurden berückſichtigt . ) Vom 1
. Dezember 1764 a
n ſollte

dieſer Tarif in Cleve , Geldern , Mörs und Mark b
e
i

Mangel a
n

preußiſchen Münzen gelten . 2 )

E
s

war damit auch d
ie

höchſte Zeit , denn ſchon klagte man

ſtellenweiſe über jämmerliche Geldzuſtände , man hatte keine neuen
Münzen zur Abgabenzahlung , man hatte überhaupt noch keine g

e

ſehen.3 ) Seitdem trat das General - Direktorium mehr auf d
ie Seite

der Cleviſchen Behörden . . Als d
e
r

Generalmünzdirektor

3
0
.

Januar 1765 vorſchlug , das alte Stübergeld dadurch zu be
ſeitigen , daß man das in ihin einzuhebende Viertel der Abgaben

der Münze abliefere , di
e

dafür d
ie Hälfte in Kurant , di
e

Hälfte in

neuen Stübern zurückgeben würde , ſprach ſich d
ie

Cleviſche Kammer
dagegen aus , dem das General -Direktorium beipflichtete . Denn d

ie

alten Doppelſtüber , mit denen man in d
e
r

Nachbarſchaft handeln

könne , dürfe man nicht vernichten , da dort nicht einmal das neue

Kurant , geſchweige denn d
ie neuen Stüber , den vorgeſchriebenen Kurs

habe . Die Kammer b
a
t

wiederholt darum , keine neuen Scheidemünzen
fchlagen zu laſſen und u

m

freien Geldverkehr mit den Fremden.3 )

E
s

iſ
t wohl begreiflich , daß man durch d
ie Erfahrungen des

Arieges mißtrauiſch gegen alle Münzveränderungen geworden war ,
beſonders gegen d

ie Preußens , das ſchlechtes Geld natürlich in weit
aus größerer Menge a

ls

d
ie

andern Staaten geſchlagen hatte . 4 )

Dieſes Mißtrauen mußte erſt überwunden werden durch eine lange

zuverläſſige Münzprägung , d
ie

indeſſen in den weſtlichen Landes
teilen Preußens ausblieb .

Kröncke ließ ſich aber durch nichts von ſeiner Meinung ab
bringen . E

r

beſtritt , daß noch Münzmangel herrſchen könne , denn

1 ) Bericht Krönces , Berlin , 27. Oktober 1764 .

2 ) Verordnung , Berlin , 25
.

November 1764. Verfügung , Cleve , 28. Januar
1765. Scotti 1857 .

3 ) Protokoll der Stammer , Cleve , 25. Februar 1765. Tit . XVI , 24. Da
her auch das Folgende .

1 ) „Preußiſch Geld nehm ic
h

nicht “ läßt Friß Reuter in ſeinem ,,Dorch
läuchting " eine Händlerin ſagen .
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es feien von April 1764 b
is

Fanuar 1765 in der Cleviſchen Münze

für 236 500 Rtir . an neuem Silbergelde geprägt worden und in

feiner andern Provinz ſo viele reduzierte Sorten erlaubt . Wenn

d
ie Kaufleute dieſe auswärts höher anbrächten , ſo müßte d
ie Rammer

folche Ausfuhr mit allem Fleiß zu verhüten ſuchen . Das war alſo
das gerade Gegenteil von dem freien Münzverkehr , den d

ie Kammer

anſtrebte und b
e
i

dem e
s troß aller gegenſeitigen Beſtrebungen g
e

blieben iſ
t , weil er von den durch d
ie Natur und Kultur geſchaffenen

wirtſchaftlichen Verhältniſſen jener Gebiete bedingt war .

Übrigens wurde damals d
e
r

Münzpreis d
e
r

Holländiſchen
Gulden und neueren Brabanter Bermißſchillinge auf d

ie Verkehrstage

d
e
s

leßten Tarifs — 334/2 und 1
0 Stüber — erhöht ; eine Bitte d
e
r

Geldernſchen Kommiſſion , den b
is 1749 geprägten und reduzierten

Permißſchillingen einen Kaffenkurs von 1
0

ſtatt 81/2 Stüber zu g
e

währen , jedoch abgeſchlagen . 1 )

In einem endgültigen Deklarationsreſkript vom 9
. Mai 17652 )

wurden dieſe Änderungen d
e
s

Edikts zuſammengefaßt ; es wurde d
e
r

Tarif fü
r

den Geldkurs bezüglich d
e
r

Steuerzahlungen und d
e
s

Verkehrs wiederholt , es wurde bekannt gemacht , daß auch 20- , 1
0

und 5 -Stüberſtücke geſchlagen werden würden .

Denn mit dem Reſfript zuſammen wurde dem Könige e
in

Vorſchlag Krönces unterbreitet , daß d
ie

in Cleve gemünzten 8
5 , 4

und 2 - Groſchenſtücke , um in den dortigen Gegenden beliebter zu

werden , d
ie Aufſchrift 2
0
, 1
0

und 5 Stüber und nur a
m Rande den

brandenburgiſchen Wert tragen ſollten.3 ) In de
r

Tat wurde aber
umgekehrt verfahren , denn d

ie

von d
a

a
n in Cleve geprägten 4

und 2 -Groſchenſtücke 8 -Groſchenſtücke ſtellte man nicht her

tragen im Felde d
ie Bezeichnung V
I
(oder XII ) EINEN THALER

und darunter in kleiner Schrift ihren Wert in Stübern . 4 ) Einen
Erfolg hatte d

ie Veränderung nicht .

Die beſonderen Kredit- , Handels- und Geldverhältniſſe d
e
r

weſtlichen Provinzen machten auch nicht unweſentliche Änderungen

1 ) Bericht Krönces , Berlin , 5. März und 30. April 1765. Verfügung ,

Cleve , 19. März 1765. Scotti 1863 .

2 ) Nr . 109 .

3 ) Verfügung , Cleve , 3. Juni 1765 nach Reſfript , Berlin , 19
.

Mai 1765 .

Scotti 1883 .

4 ) Münzbeſchreibung N
r
. 610 , 611 , 656—659 .



220 Drittes Buch . Fünftes Kapitel .

b
e
i

dem d
ie Schuldenzahlung regelnden 10. Paragraphen des Edikts

nötig . Schon a
m 4
. Juni 1764 war der Cleviſchen Kammer b
e

fohlen worden , mit d
e
r

Landesfreditkommiſſion und einigen Münz
kundigen d

ie nötigen Zuſäße zu Paragraph 1
0

und d
e
r

Tabelle E

zu entwerfen , - ) und a
m 3
.

November 1764 erinnerte Fürſt an dieſen
Befehl . Daraufhin verhandelten Regierung , Kammer und d

ie

Landesdeputierten und berichteten a
m

1
1
.

Januar 1765 weitläuftig

über d
ie dortigen Verhältniſſe.2 ) Nach mehreren Hin- und Her

ſchreiben nahm das Deklarationsreſkript d
ie Hauptprinzipien d
e
s
§ 10

m
it

einigen formellen Änderungen a
n
. 3 )

Ohne auf das einzelne einzugehen , das mehr d
ie Schulden

verwaltung betrifft , bemerke ic
h

nur das für das Geldweſen Wichtige .

Daß d
ie

älteren 2
-

und 1 -Stüber im Wert von 14/2 und 3
/4 Stüber

den Charakter des Kurantgeldes haben ſollten , ſahen wir ; wegen

dieſer ihrer Reduktion galt der Taler nicht mehr wie b
is

1756 3
0
,

ſondern 4
0

ſolcher Doppelſtüber . 4 )

Die Zahlung mit fremden Sorten ſollte in dem Werte des

Tarifs gelten , wenn d
ie Schuld aus der Zeit vor 1750 ſtammte

und in ſolchen Sorten ausgedrückt war . Stammte d
ie Schuld aus

der Zeit des Graumanſchen Geldes , ſo war ſi
e , wenn auf Fried

richsdor geſtellt , mit dieſen , wenn auf Stüber , mit Stübern , wenn

auf fremde oder eigene Kurantſilberſorten oder wenn keine Sorten

genannt waren , wie im Edikt angegeben , 5 ) oder in den erlaubten
fremden Sorten in tarifmäßigem Werte abzutragen .

Stammte d
ie Schuld aber aus d
e
r

Kriegszeit vom 1
. April

1757 b
is

1
. Juni 1764 , ſo unterſchied man zunächſt eine Zahlungs

a
rt

in Cleve , Geldern und Mörs , w
o

d
ie Ariegsmünzen von der

feindlichen Verwaltung ziemlich ferngehalten waren . Lautete hier d
ie

Schuld auf genannte fremden Sorten , ſo war mit dieſen zu zahlen ,

lautete ſi
e

unbeſtimmt auf franzöſiſches , holländiſches , gangbares oder

1 ) N
r
. 8
9
.

2 ) Tit . XVI , 24 .

3 ) Bericht der Regierung und Kammer , Cleve , 1
1
.

Januar 1765. N
r
. 107 .

Reſkript , Berlin , 1
5
.

März 1765. Votum Fürſts vom 4
. Mai 1765. Dekla

rationsreſkipt vom 9
. Mai 1765. N
r
. 109 .

4 ) Ebenda und Separatvotum der Regierung zum Bericht vom 11. Januar
1765. N

r
. 107 am Schluß .

5 ) S
. S
.

200 .
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Stübergeld , ſo war mit guten Friedrichsdor oder m
it

den erlaubten

Sorten zu zahlen , und zwar gab man fü
r

d
ie

Schuldſumme von

600 Rtlr . nur 500. Dieſen Sag hatten d
ie Behörden und Stände

vereinbart a
ls

a
m entſprechendſten dem Kurs d
e
s

Kriegsgeldes gegen

über den fich gleich gebliebenen guten Münzen , beſonders den

holländiſchen Gulden . 1 )
Für d

ie Schulden in der Grafſchaft Mark aus der Zeit

b
is

zu
m

1
. Januar 1760 galten dieſelben Beſtimmungen wie in

Cleve . Für d
ie Zeit ſeit dieſem Termin aber , a
ls

d
ie Ephraimiten

eingedrungen waren , galt d
ie Tabelle E mit einer Änderung . War

das Darlehn nämlich mit preußiſchen 8
-
, 4
5 , 2 -Groſchen von

1758 b
is

1763 gezahlt , ſo ſollte ſi
e

nicht wie in den öſtlichen Pro
vinzen mit neuem Aurant , was in Mark fehlte , bezahlt werden ,

ſondern m
it

Friedrichsdor oder den erlaubten fremden Goldmünzen ,

und zwar 100 geliehene Taler mit 624/2 Rtir . War ſi
e in jächſi

ſchen Dritteln oder noch ſchlechteren Sorten geliehen , ſo waren fü
r

100 Rtlr . nur 5
5 Rtlr . 13 G
r
. 4 P
f
. zurückzuerſtatten . Dieſe

Einheitsſäße waren beliebt worden , weil eine Berückſichtigung a
ll

der verſchiedenen Kriegsmünzen nur Verwirrung und Streit hervor
gerufen hätte . 2 )

Endlich beſtimmte man fü
r

das Jahr vom 1
. Juni 1764 b
is

dahin 1765 und für alle weſtlichen Lande , daß Kontrakte auf

Scheidemünze oder Stüber mit Stübern , auf fremde Sorten wie

oben fü
r

Cleve angeführt , abzuzahlen ſeien .

In den nächſten Jahren wurde e
s immer offenbarer , daß d
ie

Aufrechterhaltung eines eigenen preußiſchen Münzſyſtems in den

weſtlichen Landen unmöglich war . Daß d
ie

meiſten Nachbarn , ſo

Jülich -Berg , Köln und Frankfurt den Konventionsfuß annahmen ,

bedeutete für Cleve -Mark ſo viel als o
b

d
ie Münzen nach 14

Talerfuß dort verboten wären , ſo daß auch der Handel ſie ablehnte
und ſi

e eigentlich nur wie früher ſchon immer für d
ie

nach Berlin

zu ſendenden Einkünfte beſchafft werden mußten . Nur d
ie

alten 2

und 1 -Stüber waren beliebt und wurden auch von allen Nachbarn

1 ) Bericht vom 11. Januar 1765 , N
r
. 107 , 1 .

2 ) Bericht vom 1
1
.

Januar 1765 , N
r
. 107 , 1
2
.
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a
ls

1
4 / 2- und 3 / 4 -Stüber gern genommen . Später freilich wurden

d
ie preußiſchen Taler aus anderen Gründen im Weſten Deutſchlands

ſehr begehrt . )

Zunächſt drehte ſi
ch alles darum , wie man fü
r

genug Preußiſch
Kurant ſorgen fönnte . Als d

ie Geldern -Mörſiſche Kammer vor
ſchlug , jeder Kämmerei einen beſtändigen Fonds von 600 Rtir . in

preußiſchem Rurant zu überlaſſen , aus dem d
ie Steuerzahler mit

dieſem verſehen werden könnten , d
ie 2
-

und 1 - Stüber aber den

Regimentern anzuweiſen , da ſie nicht nach Berlin geſandt werden
dürften , ſo meinte Kröncke , d

ie Münze habe d
ie Mittel nicht zu

ſolchen Vorſchüſſen , und d
ie Anweiſung d
e
r

Stüber a
n

d
ie Regi

menter hielt das General -Direktorium für unnüß . 2 )

Die Münze ſuchte auf alle Weiſe größere Prägungen von

Nurant zu ermöglichen . Da d
ie

holländiſchen Schillinge ſo b
e

ſchnitten waren , daß man b
e
i

ihrem Kurſe von 1
0 Stüber 3 ) b
e

trächtlichen Schaden hatte , ſo drang der Münzdirektor darauf , daß

d
ie

holländiſchen Sorten von den Raſſen zurückgewieſen würden .

Bube klagte ferner , daß noch immer e
in doppelter Kurs beſtehe , da

d
ie Schildlouisdor im Verkehr 74/2 Rtir . , d
ie

andern Piſtolen

6 Rtlr . , d
ie Dufaten 3/2 Ktır . , d
ie

holländiſchen Gulden 4
0 und

d
ie geſtempelten Schillinge 1
2 Stüber gälten , woher e
s denn komme ,

daß jeder nach dieſen Sorten und nicht nach preußiſchen greife , ſo

wie daß e
s niemandem einfalle , di
e

fremden Sorten der Münze zu
liefern . Nötig fönne dieſe feiner mehr haben , denn e

s ſeien ießt

für über 520 000 Rtlr . preußiſche Münzen geſchlagen . 4 )

Wenn wir aber hören , daß dieſes Geld meiſt in di
e

Berliner
Kaſſen floß oder von den Silberlieferanten abſorbiert wurde , 5 ) ſo

reichte d
ie

halbe Million gewiß nicht hin . Zweitens Tehnte der

Handel das preußiſche Kurant a
ls

in d
e
r

Nachbarſchaft ſchwer an
bringlich a

b , ſo daß das Publikum d
ie

fremden Sorten nicht ent

1 ) Darüber im folgenden Bande .

2 ) Bericht der Kammer , Mörs , 9. Auguſt 1765. Bericht Ströndes vom
22. Auguſt 1765. Tit . XVI , 25. Daher auch das Folgende .

3 ) S
.

S
.

219 .

4 ) Bericht Ströndes , Berlin , 16. Auguſt 1765 .

5 ) Kammerbericht , Cleve , 8. Auguſt 1765 .
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behren konnte und ſi
e

auch höher ſchäşte a
ls

ſi
e

nach ihrem Gehalt

vielleicht verdienten . 1 )

Dennoch wurde verfügt , daß außer in Krefeld , w
o

man d
ie

Induſtrie dadurch nicht ſchädigen wollte , aller doppelter Aurs auf
hören , beſchnittene unterwichtige holländiſche Münzen nicht mehr an
zunehmen ſeien . 2 )

Dahingegen verſuchte e
s Aröndke bald durch Höherſeßung

einiger fremden Sorten , dieſe in d
ie Münze zu ziehen , was erlaubt

erſchien , da d
e
r

König a
m

1
8
.

September 1765 höhere Münzpreiſe

zugeſtanden hatte : d
e
r

Laubtaler wurde von 1 Rtır . 30 auf 1 Rtir .

3
2

Stüber geſeßt . ) Die andern fremden Sorten wollte d
ie Münze

jeßt aber gar nicht mehr nehmen , denn das holländiſche Silbergeld

je
i

zu ſtark beſchnitten und d
ie Schild- und Sonnenlouisdor könnten

wegen ihres ungleichen Gewichtes nur mit Verluſt in Friedrichsdor
umgemünzt werden . 4 ) Am 7

.

November 1765 wurde d
e
r

cleviſchen

Kammer befohlen , jene Piſtolen von den Kaſſen g
a
r

nicht mehr an
nehmen , d

ie holländiſchen Gulden aber nicht mehr d
e
r

Münze

ſchicken zu laſſen .

Der Generalmünzdirektor jeşte des Näheren auseinander , wie

viel dieſen holländiſchen Münzen a
m Gewicht fehlte : eine Tarifierung

d
e
s

Guldens auf 3
3

Stüber ſe
i

zu hoch , da er in Düſſeldorf a
m

13. März auf 3
1 , d . 5
.

3
2 Stüber 847. Heller cleviſch geſeßt ſe
i
.

Auch fönnten d
ie geſtempelten Schillinge nicht mehr höher a
ls

d
ie

ungeſtempelten , d . h . auch nur zu 84/2 Stüber von d
e
r

Münze g
e

nommen werden.5 ) Demgemäß wurde beſtimmt , daß 8
9 Gulden

4 Kölniſche Mark wiegen müßten , wenn einer 3
3

Stüber gelten

1 ) Geſeßmäßig waren ſi
e in Jülich -Berg nicht höher als in Cleve -Mark

tarifiert , nämlich auf d
e
r

Grundlage des Stonventionsfußes d
ie

franzöfiſchen

Schild- und Sonnenlouisdor a
u
f

5 Rtlr . 53 , d
ie

alten Louisdor a
u
f

4 Rtir .

5
3 Stüber , d
ie Friedrichsdor und Karldor auf 4 Rtır . 51 , d
ie Laubtaler auf

1 Rtlr . 30 Stüber . Edikt vom 3
. April 1765. Scotti , Jülich -Cleve - Berg 1967 .

3 ) Reſfript a
n

die Nammern zu Cleve und Mörs , Berlin , 27. Auguſt

1765. Verfügung , Cleve , 19
.

September 1765. Scotti , Cleve -Mark 1904 .

3 ) Reſfript a
n

d
ie

Cleviſche Kammer vom 1
.

Oktober 1765. Verfügung ,

Cleve , 14. Oktober 1765. Scotti 1908 .

4 ) Bericht Krönces vom 29. Oktober 1765 .

5 ) S
. S. 219 und 222 .
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ſollte, und d
ie

a
u
f

1
0 Stüber tarifierten Schillinge hinfort nur zu

81/2 anzunehmen ſeien . 1 )

Alle dieſe Erlaſſe und Veränderungen blieben aber ohne Er
folg . Aus einigen längeren Berichten der Kammern zu Cleve und

Mörs erhalten wir einen klaren Überblick über d
ie dortigen Geld

verhältniſſe , au
f

d
ie wir zum Schluß noch einen Blick werfen , weil

ſeitdem jene Gebiete ih
r

monetäres Sonderleben ungeſtört weiter
führten und d

ie
Cleviſche Münzſtätte damals auf immer einging .

Die Cleviſche Kriegs- und Domänenkammer erwog d
ie Ab

ſchaffung des doppelten Münzkurſes nochmals und fand , daß Kröncke

nur a
n

das Münzgeſchäft denke , d
ie ganze wirtſchaftliche Lage des

Landes aber nicht in Betracht ziehe . Die Sammer zeigte , wie d
ie

Untertanen , da ſie ihre Produkte nicht über d
ie Weſer ſchicken durften ,

zum Abſaß in de
r

Nachbarſchaft gezwungen ſeien und dort fremdes

Geld erhielten , das in Preußen u
m

2
0
% reduziert ſe
i
. Wenn

man dieſes Geld nicht zuließe , werde ſelbſt exekutoriſch nichts bei
zutreiben ſein . Gewiß würden d

ie Verluſte erſt aufhören , wenn e
s

nur einen Kurs gebe , aber dieſer müſſe d
e
r

der Nachbarn ſein .

Sodann wandte ſich d
ie Behörde zu den Vorwürfen des

Generaldirektors , daß ſi
e

durch ſcharfe Befolgung d
e
r

Edikte hätte

durchießen können , was gegen d
ie Natur der Sache “ gehe . Wenn

d
ie Friedrichsdor in Jülich - Berg auf 4 Rtır . 5
1 Stüber geſekt

ſeien , 2 ) ſo wären ſi
e

damit zwar nicht verboten , aber doch den

Cleviſchen Einwohnern e
in großer Schade getan . Die Düſſeldorfer

erhielten ſi
e

u
m

3 b
is
6 % billiger , bezahlten d
ie Clever aber mit

ihnen nach preußiſchem Kurſe . Früher vor 1750 habe man all
gemein mit Dukaten gezahlt , wobei derartige Unzuträglichkeiten nicht

vorkommen konnten . Dukaten habe man aber jeßt kaum .

Ein weiterer Punkt war der Streit um die alten Stüber , die

d
ie Rammer a
ls

beſtes Cleviſches Handelsgeld nicht einſchmelzen

laſſen wollte . Wenn Srönce behauptete , di
e

neuen ſeien beſſer , ſo

konnte das dem Lande nichts helfen , da d
ie Nachbarn d
ie

alten

hoch ſchäßten , di
e

neuen aber ablehnten . Denn e
s waren die alten

2
-

und 1 -Stüber nach ihrer Herabſegung auf 1
4 / 2- und 3 / 4 -Stüber

1 ) Bericht Arönces vom 3
.

Dezember 1765. Verfügung , Cleve , 20. De

zember 1765. Scotti 1917 .

2 ) S
.

S
.

223 , Note 1 .
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um etwa 8 % beſſer a
ls

neues Kurant , nach Nennwert und Gehalt
verglichen , weshalb d

ie Rammer bat , das Agio d
e
r

1 / 2 - Stüber

höchſtens um 5 % unter Kurant und 1
0

% unter Gold zu ſeßen .

Ein Entſcheid darauf liegt nicht vor . 1 )

Arönce ſah nun auch , wenn zwar nicht das Irrtümliche , ſo

doch das Vergebliche ſeiner Bemühungen e
in , und daß man d
ie

Münzſtätte aufheben müſſe . Denn Silber von Hamburg und

Holland zu ſchaffen , koſte zu viel , reduzierte Sorten aber liefen
nicht mehr e

in , aus Geldern und Mörs wären davon von Mai

b
is

Dezember 1765 nur 277 Rtir . geliefert worden . Scheidemünze
aber war genug im Lande , alſo konnte man auch aus deren Prägung

nichts gewinnen ; d
ie

lekte war im April 1764 geſchlagen worden.2 )

Dieſer ermüdende Meinungsaustauſch lief in derſelben Weiſe

weiter , ohne daß neue Momente herbeigebracht wurden . Die Stände
verlangten mehr grobe Münze , Kröncke fonnte wegen zu hoher Edel
metallpreiſe feine ſchlagen laſſen , und erreichte deshalb vom Könige

den nachdrücklichen Befehl , daß der hohe Aurs der franzöſiſchen

Münzen abgeſtellt und ſi
e

zu der feſtgeſeßten Taxe der cleviſchen

Münzſtätte abgeliefert würden . 3 ) Dieſe Valvation war ſchon furz

vorher publiziert worden ( i . S
.

226 , Note 2 ) , aber wieder wurde ſi
e

von den Behörden und Ständen als_unausführbar bezeichnet .

Der Kern der Ausführungen der Geldern -Mörſiſchen Kammer

vom 8
. September 1767 gipfelte darin , daß dem Lande d
e
r

Louis

dor und d
e
r

Louisblanc (Laubtaler ) ſowie das holländiſche Geld

unentbehrlich wären . Die „eigenſinnigen Nachbarn " ließen einmal

das preußiſche Zwölftelſtück nur 44/2 Stüber ſtatt 5 gelten , und
wegen des ſtarken Verkehrs mit Holland müſſe man ſi

ch

dem fügen .

Wenn der Laubtaler auch wirklich 1 Rtir . 32 Stüber wert ſe
i

und

zu 1 Rtlr . 52 gerechnet werde , ſo ſe
i

dieſes doch kein Verluſt , da

e
r in den Werte ſowohl gegeben wie genommen werde . Noch

manche andere Gründe , warum e
s b
e
i

dem Gebrauch zu laſſen ſe
i
,

führte man a
n , ſo d
ie mannigfachen Geldbezüge aus Holland , d
ie

1 ) Stammerbericht , Cleve , 5. Dezember 1765 , N
r
. 111 .

2 ) Berichte Krönces vom 1
7
.

Dezember 1765 und 4
. März 1766 .

3 ) Gutachten Kröndes vom 8
. Mai 1767. S.-D. a
n

das General -Direk
torium , Potsdam , 11. Juli 1767. Tit . XLIII , 15. Daher auch das Folgende .

Acta Borussica . Münzweſen II
I
. 15
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b
e
i

einer Kurserniedrigung bedeutend vermindert , ja zum Teil ganz
wegfallen würden .

Nicht anders ſprachen ſi
ch d
ie Stände von Cleve -Mark aus .

Sie blieben dabei , daß durch d
ie

von Kröncke vorgeſchlagene Regu
lierung d

e
r

Warenpreiſe nichts zu beſſern ſe
i
. Wenn man d
ie

Münze d
e
r

Nachbarn nicht ſo nehme , wie ſi
e

b
e
i

jenen gelte , könne

man d
ie Landesprodukte nicht lo
s

werden . Nichts vermöchten dieſe

kleinen Gebiete darin gegen d
ie mächtigen Länder mit blühendem

Handel . Man müſſe alles tun , einen mit dem nachbarlichen über
einſtimmenden Münzfuß zu erhalten . 1 )

Der 1767 noch einmal feſtgeſeßte Aurs d
e
r

fremden Münzen ? )

iſ
t

nicht zur Ausführung gekommen , man gab ſich ſeit dem Ende

dieſes Jahres auch in Berlin mit dieſen Dingen nicht mehr a
b und

ließ ſi
e

ihren eigenen Lauf gehen , den ſi
e

immer gegangen wären ,

wenn man ſi
ch nicht 100 Jahre lang mit d
e
r

Errichtung und E
r

haltung einer Münzſtätte in Cleve gequält hätte , e
in Streben aus

den beſten Abſichten , aber der Unfenntnis der handels- und geld

politiſchen Verhältniſſe in jenen Gegenden entſtanden . 3 )

Als d
e
r

ſo o
ft

wieder aufgenommene Verſuch auch 1767 g
e

ſcheitert war und d
ie

Cleviſche Münze — damals auf immer ein

ging , endeten auch ſofort dieſe Verhandlungen , und jene Lande haben

ſich ſeitdem zum großen Teile mit den Münzen der Nachbarn beholfen .

Von der Münzſtätte ſelbſt fehlen uns , außer der Statiſtik

und einigen Berſonalien , alle Nachrichten aus dieſer leßten Beriode

ihres Daſeins . Am 8
. September 1767 beſtimmte der König , daß

ſi
e eingehen ſollte . Da d
ie

Beamten in den 5 leşten Quartalen

nur wenig Gehalt bekommen hatten , bat Kröncke das Fehlende aus

dem Erlös der zu verkaufenden Materialien und d
ie

dann noch

rückſtändigen 7 b
is 8000 Rtır . aus dem Berliner Schlagſchaß zu

1 ) Cleve , 14. September 1767. Tit . XLIII , 15 .

2 ) Cleve , 2
5
.

Juni 1767 : Verkehrskurs d
e
r

Laubtaler 1 Rtır . 32 , der
holländiſchen Gulden 3

3 Stüber , der geſtempelten und ungeſtempelten Schillinge

8 Stüber 4 Phg . Scotti 1975 .

3 ) Ähnlich ſcheint e
s in Jülich - Berg gegangen zu ſein , w
o

auch öfter der

frühere Murs verboten werden mußte , z . B
.

am 17. Auguſt 1765. Scotti , Jülich
Berg , 1974. Die Ephraimiten mußten hier übrigens noch im Jahre 1780 offiziell ,

wenn auch reduziert , erlaubt werden , weil man wohl zu wenig eigenes Geld
hatte . Ebenda 2162 .
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zahlen , was wohl genehmigt worden iſ
t . Schon als Friedrich be

fahl , d
ie Münze eingehen zu laſſen , hatte e
r

Kröncke ans Herz ge

legt , vor allem für Anſtellung des Münzdirektors Bube zu ſorgen ,

eines , bekannten ehrlichen Mannes " .- ) Der König hatte Bube

wohl während des Krieges a
ls Leipziger Münzdirektor ſchäßen g
e

lernt . Dieſer muß eine Anſtellung in Cleve erhalten haben , denn

e
r führte b
is

zu ſeinem 1776 erfolgten Tode d
ie Aufſicht über d
ie

dortigen Münzgebäude ; dieſe la
g

ſeitdem dem früheren Cleviſchen

Wardein Hobermann o
b , d
e
r

alſo wohl auch dort in Stellung war . 2 )

Eine Hauptſchwierigkeit , d
ie

Cleviſche Münzſtätte arbeiten zu

laſſen , lag in der Unmöglichkeit , di
e

neuen Scheidemünzen abzuſeßen ;

ſehr ähnliche Verhältniſſe finden wir auch in Oſtfriesland . Auch
hier ta

t

man das möglichſte , di
e

reduzierten Kriegsmünzen einzuziehen ,

ihre Ausfuhr zu verhüten , 3 ) aber Anfang 1767 ſchien weitere Mühe
vergeblich zu ſein . Der Wardein Wiedemann ſtellte vor , er b

e

komme faſt gar kein Gehalt mehr und könne , in dieſem Sibirien

unter Barbaren “ nicht weiter leben ; „flehentlich “ , aber wohl ver
gebens , bat er , ihn nach Berlin kommen zu laſſen . Im April ließ
dann der Münzdirektor Unger , um nur d

ie Gehälter herauszubringen ,
551 Rtlr . in Füchſen münzen , was e

r

m
it

Mangel a
n

ihnen zu
entſchuldigen ſuchte , da man ſchon Papiermarken gemacht habe ; im

Mai wurden noch fü
r

483 Rtır . 8 Pfg . davon geprägt . “ ) Dennoch
trat im Juni der Rendant Schnedermann von der Münze zur

Auricher Regierung über . 5 )

Da berfiel man denn auch hier wieder einmal auf das alte

Hilfsmittel der Scheidemünzprägung in größerem Maßſtabe , ohne

zu ahnen , daß d
ie

Umſtände dafür nun b
e
i

weitem ungünſtiger

waren a
ls

in früheren Zeiten . Der Hauptſilberlieferant für Aurich

war Meyer Salomon der Jüngere , der ſowohl in Aurich wie auch

in Berlin Beziehungen hatte . E
r

verabredete mit Unger eine

Prägung von 1
-

und 1 / 2 -Mariengroſchen oder 8
-

und 4 - Pfennig

1 ) L.-O. an Krönce , 8. September 1767. R
. XIII , 1. Im . -Ber . Krönces

vom 21. Januar 1768. R
. XIII , 3 .

2 ) Mitteilung Genßens vom 9
. Juli 1785. Tit . XXIV ,

3 ) Bericht Ungers , Aurich , 1. Auguſt 1765. Tit . XXV , 4 .

4 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1433 .

5 ) Tit . XXV , 5 .

6 .

15 *
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ſtücken ; wenn man 5000 Mart fein in ſi
e

verarbeite , fönne man

b
e
i

einem Silberpreis von 1
5 Rtlr . ei
n

gleiches Quantum Feinſilber
in Kurant vermünzen und erziele einen Schlagſchaß von 5000 Rtır .

Der Unternehmer verpflichtete ſi
ch , di
e

Hälfte dieſer Scheidemünzen

in Münſter , Oldenburg und Bremen abzuſeßen . Krönce war e
in :

verſtanden , denn e
s ſeien 1764 b
is 1767 nur für 3
1

773 Rtlr . an

Scheidemünze in Aurich geprägt , von den vor 1756 geſchlagenen

120 000 Rtlr . aber d
ie

meiſten während des Krieges eingeſchmolzen

worden . Die „ Þeymännchen “ der Kriegszeit überging e
r init Still

fchweigen .

Der König , d
e
r

d
ie Münzſtätte lieber hätte eingehen laſſen

wollen , al
s

daß zu viel Scheidemünze geprägt würde , gab , nachdem

Hrönce ihn darüber beruhigt hatte , di
e

Abſchließung des Kontrafts

zu . ) Binnen neun Monaten waren d
ie 1
0 000 Mark zu liefern ,

der Unternehmer ſollte a
ls Bezahlung 65000 Rtir . in Kurant ,

85000 in Scheidemünzen erhalten . 2 )

Da aber das hierbei angenommene Produktionsverhältnis des
Kurants zur Scheidemünze e

in unrichtiges war , 1767 in Aurich ver
hältnismäßig wenige 1 / 6- und 1 / 12 -Taler , an Scheidemünze aber für

3
1 773 Rtlr . gemünzt war und viele fremde Scheidemünze im Lande

umlief , ſo hätte man auf Erfüllung d
e
s

Kontrakts nicht allzuſtarf

bauen dürfen .

Wie groß aber war d
ie Überraſchung d
e
s

Unternehmers und

der Münzbeamten , a
ls

ſi
e

bemerken mußten , daß d
ie

neuen Scheide

münzen von d
e
r

Bevölkerung überhaupt abgewieſen wurden ! Als

d
ie

erſten 2 b
is 300 Rtır . davon ausgegeben werden ſollten , wollte

ſi
e

niemand annehmen : d
ie Münzarbeiter , d
ie

mit Mariengroſchen

gelohnt waren , konnten dafür nichts faufen . D
a

nun auch d
ie

Landſchafts- und königlichen Kaffen dieſe Münze ablehnten , war
deren Schickſal ſo gut wie beſiegelt . 3 )

Zwiſchen der Auricher Rammer und dem Generalmünzdirektor
begann darüber e

in

lebhafter Meinungsaustauſch , aber geändert
wurde dadurch nichts . Wenn d

ie Kammer zwar befahl , daß dieſes

Geld im Nennwert genommen würde und in Emden und Leer Käufe

1 ) M.-D. a
n Frönde , 12
.

März , Im . -Ber . Krönces vom 1
4
.

März , N.-O.

a
n Nrönde vom 15. März 1767. R
. XIII , 1 und 3 .

2 ) Kontrakt vom 1
8
.

März 1767. Tit . XLIII , 24 .

3 ) Bericht Ungers vom 3
0
.

Juli 1767. Tit . XXV , 4 .
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in preußiſchem und nicht holländiſchem Gelde abzuſchließen ſeien ,

weil der holländiſche Wechſel um 1/4 % gegen Mariengroſchen ge

ſtiegen war , ſo wollte ſi
e

dieſe Maßregeln doch nicht auf den Groß
handel ausdehnen , der dadurch ruiniert werden würde , und ſprach

d
ie Befürchtung aus , daß zu viel Scheidemünze geſchlagen würde .

Krönce meinte darauf , di
e

8
5

000 Rtlr . ſeien nicht zu viel . “ ) D
a

gegen forderte wieder d
ie Kammer , und zwar mit Recht , daß der

Unternehmer erſt das Aurant münze . Gewiß würde , wäre das g
e

ſchehen , auch d
ie

Scheidemünze beſſer aufgenommen worden ſein ,

aber dazu verpflichtete der Kontrakt den Salomon nicht . E
s

blieb

dabei , daß d
ie

neuen Sorten im Nennwert genommen werden

müßten , allerdings mit beſchränkter Zahlkraft , denn Poſten über 2

oder 4 Ggr . müßten mit Aurant bezahlt werden , 2 ) obſchon Kröncke

darauf hinwies , daß ſeit 1764 e
in Viertel aller Staatsabgaben mit

Scheidemünze bezahlt werden durfte .

Wenn aber Salomon das Mariengeld nicht abſeßen konnte ,

ſo vermochte e
r

auch kein Silber zu liefern , und d
ie Schulden d
e
r

Münze , di
e

keinen Schlagſchaß erzielte , wuchſen durch d
ie Gehalts

zahlung . Als Ende 1767 d
ie

Cleviſche Münze aus ähnlichen Ur
fachen einging , meinte Kröncke , di

e

Auricher werde ih
r

bald folgen .
Denn d

ie Hoffnung , di
e

Mariengroſchen in d
e
r

Nachbarſchaft abzu
feßen , erfüllte ſi

ch

auch nicht . Zwar beſſerte ſich d
ie Sachlage wieder

etwas , ſo daß man b
is März 1768 d
ie Schulden abzahlen fonnte ,

aber e
s waren von den bedungenen 10000 Mark Feinſilber b
is

dahin doch nur 2893 geliefert worden . Salomon b
a
t

ih
n
, noch

e
in Vierteljahr Zeit und d
ie Münze nicht eingehen zu laſſen . Das

wurde gewährt , aber nicht ſeine Forderung , einige 20000 Rtir . in

Sechspfennigſtücken ſtatt in Mariengeld ſchlagen laſſen zu dürfen.3 )

Z
u

legterem Vorſchlage hatten ihn Maßregeln der Zentral
behörde veranlaßt . Am 12. Februar 1768 fragte nämlich das

General - Direktorium b
e
i

Krönce a
n , o
b nicht e
in Publikandum

nötig ſe
i
, daß d
ie Mariengroſchen in den mittleren Provinzen nicht

umlaufen dürften . 4 ) Wenn das auch bisher nicht formell unterſagt

1 ) Kammerber . , Aurich , 20
.

Juli , Vorſtellung Krönces vom 1
0
.

Auguſt 1767 .

2 ) Kammerber . , Aurich , den 6
. Aug .; Gutachten Krönckes vom 2
2
.

Aug. 1767 .

3 ) Alles aus Tit . XXV , 5 .

4 ) Das Folgende nach Tit . XLIII , 5 .
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war , ſo wollte der König ſi
e

doch diesſeits der Weſer nicht dulden

und meinte , ſie müßten durch Schelmereien eingeſchleppt worden ſein . 1 )

Salomon hatte nämlich in ſeiner Verlegenheit , dieſes Geld im

Weſten lo
s

zu werden , davon gegen 22000 Rtlr . ſeinem Schwieger
fohn Moſes Samuel Fürſt in Berlin geſchickt , und nun hielt man
ihn a

n , ſi
e

mit Aurant einzutauſchen und wieder nach Aurich zurück
zubefördern . 2 ) Troß ſtarken Lamentierens und unwahrer Ent
ſchuldigungen mußte e

r

ſi
e

einwuchſeln . Krönce verwandte ſich noch

beim König dafür , daß d
ie Mariengroſchen wenigſtens in Halber

ſtadt und Minden erlaubt würden , denn e
s ſeien ſeit 1764 nur für

1
1 800 Rtir . in Magdeburg geſchlagen worden , vor 1756 aber

überhaupt fü
r

1296 000 Rtir . Wenn d
ie Hälfte d
e
r

ausbedungenen

8
5

000 Rtir . auf d
ie Lande zwiſchen Weſer und Elbe gerechnet

würden , ſo ſe
i

dieſes Quantum für jene Gegenden gewiß nicht zu

viel . Weiſe d
ie Poſt ſi
e weiter zurück , ſo nehme ſi
e überhaupt nie

mand , und Salomon könne nicht weiter prägen laſſen . Dennoch

wollte Friedrich ihren Umlauf diesjeits d
e
r

Weſer nach wie vor nicht

zugeben , jenſeits derſelben ſollte ſie aber jeder unweigerlich annehmen . 3 )

Wir erinnern ung , daß für d
ie

Lande zwiſchen Weſer und

Elbe ſchon vor 1756 d
ie Magdeburger Münze , auf Graumans An

ordnung , hatte Mariengeld münzen müſſen , dieſes aber nicht hatte

abſeßen können , weil dasſelbe in dieſen Gegenden damals ſchon

außer Gebrauch kam . ) Jenſeits d
e
r

Weſer war e
s aber eigentlich

immer nur wenig im Umlauf geweſen ; dazu kamen nun im ſieben

jährigen Kriege d
ie

maſſenhaften Ausprägungen von ſchlechtem
Mariengeld in der Auricher Münze , wodurch e

s dort vollends jeden

Rredit verloren hatte .

Wenn alſo auch d
ie Auricher Rammer nach jener Willens

äußerung des Königs d
ie unweigerliche Annahme erneut verkünden

1 ) M.-O. a
n

das General -Direktorium , Potsdam , 1
5
.

März 1768 .

2 ) Bericht des Polizeidirektoriums , Berlin , 22
.

März 1768 .

3 ) Im . -Ber . des Gen. -Direktoriums vom 25. April , Tit . XLIII , 5 ; Im . -Ber .

Krönces vom 27. April ; K.-O. a
n Krönde vom 28. April 1768. R
. XIII , 3 u . 1 .

4 ) Öſtlich d
e
r

Elbe nahm man e
s

natürlich e
rſ
t

recht nicht . 1757 wurden

d
e
r

Halberſtädtiſchen Oberſteuerfaſſe 200 Riir . davon aus Berlin zurücgeſandt :

e
s

ſe
i

edikt- aber nicht kaſſenmäßiges Geld und nur für den Verkehr mit der

Nachbarſchaft geſchlagen . 4
.

M
.

Halberſt . Rammer I 156. S
.

B
d
. II , S. 187f .
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mußte , 1) ſo hielt ſi
e

dieſen Befehl doch fü
r

unausführbar , denn mit

den 4 - Pfennigſtücken oder Groten ſe
i

d
ie ganze Gegend angefüllt ,

und d
ie Mariengroſchen kämen alle aus d
e
r

Nachbarſchaft wieder

zurück . Was ſollten d
ie

Bäcker und Brauer mit ihnen beginnen ,

die Rorn nur für Goldgeld bekämen ?

Kröncke aber fuhr fort , alle Schuld auf das üble Benehmen
der Raſſen zu wälzen , d

ie
dieſe Münzen durch verweigerte Annahme

diskreditiert hätten ; das Emdener Poſtamt erdreiſte fich ſogar , b
e
i

Bezahlung mit Mariengeld Aufgeld zu erheben . ) Aber er erlangte
wenig . Die Kammer gab vielmehr a

n , daß d
e
r

holländiſche Gulden

zu 314/2 Stüber nun in Halbmariengroſchen 4
5

Stüber koſte , und

d
ie Provinz auf 1
0

und mehr Jahre mit genug Scheidemünze ver
ſehen ſe

i
. Nur ſoviel wurde endlich verfügt , daß d
ie Kaſſen jenſeits

der Weſer davon annehmen ſollten , was ſi
e

wieder im Lande aus

zugeben in de
r

Lage ſeien ; mehr verſicherte das General -Direktorium ,

nicht befehlen zu können.3 ) Bei alledem darf man nicht außer acht

laſſen , daß e
s keineswegs nur preußiſche 8
-

und 4 - Pfennigſtücke

waren , über d
ie

man klagte . Vielmehr drangen Scheidemünzen der
Nachbarn , beſonders Bremiſche Groten , in großer Menge e

in
.

Die Auricher Münzſtätte ſchleppte ih
r

Daſein noch eine Weile

dahin , geriet dabei aber in große Verlegenheiten , denn d
a

man keine

Scheidemünze mehr loswerden konnte , wurde Kurant gemünzt , das

zu wenig Schlagſchaß abwarf , a
ls

daß davon d
ie Münzkoſten b
e

ſtritten werden konnten . So kam e
s , daß das Quartal Juni , Juli ,

Auguſt 1768 mit einem Fehlbetrag von 4753 Rtlr . abſchloß . 4 ) Da
machte denn Salomon wieder den Vorſchlag , den Reſt d

e
s

Scheide
münzquantums in Sechspfennigſtücke auszumünzen , aber das wollte

der König nicht zugeben , weil er , wie Kröncke angab , dieſe Münze

fü
r

eigene Rechnung prägen ließ . Der Generaldirektor konnte Unger

nur raten , möglichſt ſchnell dem Könige eine Erklärung Salomons

1 ) Zeitungsinſerat vom 16. Mai 1768 , ſie be
i

Boſten bis 2 Ogr . anzu

nehmen . Tit . XLIII , 24 .

2 ) Kammerber . , Aurich , 3
1
.

Mai 1768. Krönde a
n Miniſter v . Hagen ,

28. Juni 1768 .

3 ) Kammerber . , Aurich , 14
.

Juli 1768. Reſkript a
n Arönde vom 6
. Sep

tember 1768 .

4 ) Das Folgende nach Tit . XXV , 5 . Salomon hat bis Ende November
1768 5817 Mark 1 l . 9 Gr . Feinſilber , dann nichts mehr geliefert . Tit . XLIII , 24 .
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zu unterbreiten , daß dieſer den Kontrakt nicht erfüllen könne , be
ſonders ſi

ch aber m
it

dem Juden über d
ie

Rückſtände zu vergleichen ,

der darauf eingehen müſſe , da er doch durch verzögerte Silber
lieferung d

ie Schulden d
e
r

Münze veranlaßt habe . 1 )

Als Friedrich von den mißlichen Umſtänden hörte , gab e
r , u
m

d
ie Münze im Gange zu erhalten , zu überlegen , ob man nicht d
ie

Münzen der Nachbarn und des Reiches nachprägen könne ; früher

ſeien dort ja Frankfurter Sorten mit großem Gewinn geſchlagen

worden . ? ) Jedenfalls meinte e
r

damit d
ie vor 1756 in Clede g
e

münzten Baßen . ) Aber ſowohl Kröncke wie auch der Berliner
Bankdirektor Roes wieſen dieſen Plan zurück . Denn zunächſt ſe

i

das fremde Kurant nach Konventionsfuß u
m

5 % ſilberreicher a
ls

das preußiſche ; ſodann laſſe ſi
ch aber kein Unternehmer mehr darauf

e
in , fremde Scheidemünzen abzuſeßen , gegen d
ie

man überall einen

ſtarken Widerwillen habe . Ferner fönne d
e
r

geſchickteſte Stempel

ſchneider das fremde Gepräge nicht ſo genau nachahmen , daß d
ie

Fremden e
s nicht a
ls Nachſchlag erkennten . So habe d
ie Nach

prägung öſterreichiſcher Levantetaler und ruſſiſcher Rubel in Magde

burg wegen Unmöglichkeit ſi
e

abzuſeßen bald aufhören müſſen . 4 )

Da alſo auch dieſes Mittel nicht anwendbar erſchien , mußte

d
ie Münze eingehen . Im Januar 1769 fam Unger nach Berlin ,

u
m

ſeine Verabſchiedung zu betreiben , d
ie

aber ihre Schwierigkeiten

hatte , weil d
ie Münze eben noch a
n 5000 Rtir . dem Salomon

ſchuldig war.5 ) Da alle Münzbeamten entlaſſen wurden , begab ſich
Unger nach Rothenburg , w

o

e
r bei den Bergwerken Anſtellung fand .

E
r

erlangte von Meyer Salomon d
ie Zuſage , daß dieſer auf alle

Forderungen a
n

d
ie Münze verzichte , doch hatte d
e
r

Jude einen

Wechſel , der ihm von Unger auf 3000 Rtlr . ausgeſtellt war , an

Joſeph Veitel Ephraim abgetreten , der Unger nach Verfallzeit des
Wechſels verklagte . 1770 bat dieſer Kröncke flehentlich u

m E
r

ſtattung der Summe , denn dieſes Defizit ſe
i

weder durch ſeine noch

1 ) Krönce a
n Unger , 13. September und 8
.

November 1768 .

2 ) K.-D. an ſtrönce vom 29. September und 11. Oktober 1768. R
. XIII , 1 .

3 ) Bd . II , S. 238 , 239 .

4 ) Im . -Ber . Mrönces vom 4
.

Oktober 1768. Im . -Ber . Aröndes und foes '

vom 1
0
.

Oktober 1768. R
. XIII , 3. Über dieſe Nachſchläge Näheres im IV . Bande .

5 ) Im . - Ber . Krönces vom 1
9
.

Februar 1769. R
. XIII , 3 .
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des Salomon Schuld , ſondern durch d
ie Unmöglichkeit , das Marien

geld abzuſeßen , entſtanden . Ebenſo viel Schuld hätte ſonſt auch

Krönce , der deſſen Prägung befürwortet habe . E
s

wurde darauf

e
in Vergleich getroffen , daß von Ungers Gehalt jährlich 200 Rtır .

gezahlt würden , bis d
ie 3000 Rtlr . nebſt 59 Rtir . 10 Gr . Inter

eſſen und Koſten abgetragen ſeien . Bis auf 241 Rtlr . 10 G
r
. wurde

bis Ende 1789 alles abgezahlt . 1 )

Seit 1768 alſo führte Dſtfriesland wieder ſein monetäres

Sonderleben . Franzöſiſches Goldgeld und franzöſiſches und hollän
diſches Silbergeld bildeten das grobe Kurant des Handels , während

das preußiſche in zweiter Linie inſofern in Betracht kam , a
ls

e
s

für d
ie Sendung d
e
r

Einkünfte nach Berlin unentbehrlich war .

Doch trat dieſes Moment allmählich mehr in den Hintergrund , weil

d
ie Übermachung d
e
r

Einfünfte nach Berlin gegen Ende d
e
r

Regierung

Friedrichs ſchon zum großen Teile durch Wechſelverkehr geſchah .

Was die Münzen angeht , ſo hat man nach 1768 nur a
b und

zu , wenn Scheidemünzmangel eintrat , von Berlin h
e
r

dieſem abge

holfen . S
o

1771 und 1772 durch Sendung von ganzen und halben

Stübern . ? ) E
s

muß ſich damals in jenen Gegenden e
in

bemerkens

werter Umſchwung in d
e
r

Anſchauung d
e
r

Bevölkerung über d
ie

Scheidemünze vollzogen haben . Als e $ 1777 in Oſtfriesland a
n

Scheidemünze mangelte , hatte man vor , in Berlin für 3000 Rtlr .

ſilberne Sorten , wahrſcheinlilich Mariengroſchen , und fü
r

2000 Rtır .

Kupfergeld prägen zu laſſen . Dagegen aber ſprach ſich zuerſt der

Miniſter v . Derſchau aus , weil d
ie Boſt ſi
e auf dem Halſe behalten

würde , dann aber beſonders ſcharf d
ie Auricher Kammer . :) Indem

ſi
e

a
n

d
ie Vorgänge von 1767 und 1768 erinnerte , ſtellte ſi
e vor ,

daß man in Oſtfriesland gar nicht nach guten oder nach Marien

1 ) Tit . XLIII , 5 und Bericht des Oberhüttenmeiſters Unger , Rothenburg ,

21. November 1789. Tit . XLIII , 24 . über den Reſt war es zu einer Klage
der Witwe Salomons gekommen . Genß rechnete aber heraus , indem e

r unter

ſtellte , daß Salomon ſeinen Lieferungskontrakt nicht gehalten und den verſprochenen
Schlagſchaß nicht gezahlt hätte , daß e

r

vielmehr dem Stönig 1022 Rtir . ſchuldig
geblieben ſe

i
, die man nur aus Mitleid nicht eingetrieben hätte . Bericht vom

15. Oktober 1789. Tit . XLIII , 24 .

2 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1404—1407 , 1413 .

3 ) A.-D. a
n

die General - Ariegskaſſe vom 7
. Mai 1777 . Vorſtellung

Derſchaus vom 2
6
.

Mai 1777. Tit . XLIII , 10 .
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groſchen , ſondern nach Stübern rechne, und es immer ſchwierig ſe
i
,

dem Volke eine unbekannte Münze genehm zu machen . Die 4

Pfennigſtücke wären a
ls

Groten wohl bekannter , ſeien aber eben

durch jene Vorgänge außer Kredit gekommen und vom Volfe auf

1 / 2 -Stüber , d . h . von 1/72 auf 1/108 Rtır . , devalviert worden . 1768
habe man für 827 Rtir . davon aus den Raſſen nach Berlin ſenden
und mit 3

0

% Verluſt umprägen laſſen müſſen . Entweder alſo

nähmen d
ie Kaſſen ſi
e

und trügen den Verluſt , oder man beſchränke
ihre Zahlkraft und bürde damit den Schaden dem Volke auf , da

dann ſofort wieder d
e
r

holländiſche Wechſelkurs und d
ie Waren

preiſe ſteigen würden . Beſſer ſe
i

alſo , entweder nur 5000 Rtir . in

Kupfergeld oder nur 3000 Ktir . in einer andern Billonſorte , wie
etwa doppelten oder einfachen Stübern zu prägen . 1 ) E

s

ſind dann

wohl 5000 Rtir . ganz in kupfernen Viertelſtübern gemünzt ? ) und
mit dieſen d

ie

verhaßten Vierpfennigſtücke eingezogen worden , wie

e
s der Generalmünzdirektor Singer a
m

7
. Juni 1777 geraten hat .

Auch a
ls

man 1781 und 1782 ſilberhaltige Halbſtüber prägte ,

kam man über einen Verſuch nicht hinaus : nur für 500 Rtlr . ſind
davon hergeſtellt worden.3 ) Dagegen ſind nicht nur in den Jahren
1777 , 1778 und 1779 , ſondern auch 1781 und 1784 kupferne

Viertelſtüber , im lektgenannten fü
r

500 Rtlr . , von Berlin geſchickt
worden . 4 ) Den kleinen , leicht verlierbaren und nach kurzem Um
laufe unanſehnlichen Billonmünzen wurden auch in Deutſchland

immer mehr d
ie kupfernen Scheidemünzen vorgezogen .

1 ) Nammerber . , Aurich , 2
0
.

Mai 1777. Ebenda .

2 ) Münzbeſchreibung N
r
. 1434—1436 .

3 ) Dieſe Münze iſ
t

e
in

numismatiſches Nurioſum . Da man wohl jah ,

daß d
ie

alten fürſtlich oſtfrieſiſchen Münzen beliebter als d
ie mit preußiſchem Ge

präge waren , ahmte man d
ie

Halbſtüber des Fürſten Georg Albrecht ( † 1743 )

nach und ließ ſogar deſſen Titel troß des preußiſchen Adlers und der Fahres

zahl 1781 oder 1782 ſtehen . Münzbeſchreibung N
r
. 1414—1416 . Münzfuß :

324 Stück aus der 2 - lötigen Mark , alſo e
in

2
4
-Talerfuß .

4 ) Münzbeſchreibung Nr . 1437 , 1438 .



Schluß

Um das Jahr 1765 war d
ie Reorganiſation d
e
s

preußiſchen

Münzweſens beendet . Zwar dauerte d
ie Umprägung der Treſor

beſtände und auch d
ie Einſchmelzung d
e
r

großen Maſſe d
e
s

um
laufenden Kriegsgeldes noch b

is

etwa 1770 , aber d
ie Münzverfaſſung

und Geldgeſeßgebung waren 1764 und 1765 von neuem feſtgelegt

worden . Und zwar war das in ſo umſichtiger und durchführbarer

Weiſe geſchehen , daß nicht nur während d
e
r

weiteren Regierung

Friedrichs , ſondern b
is

tief in das 19. Jahrhundert hinein a
n

den

damals aufgeſtellten Grundfäßen wenig geändert zu werden brauchte .

Nicht a
ls

o
b

dieſe Geſeke nun troß aller politiſchen , wirt
ſchaftlichen und techniſchen Änderungen ſtarr beibehalten wären .

Vielmehr wurden dieſelben wohl danach modifiziert , aber dieſe

Modifikationen waren keine d
ie Grundlage , den Münzfuß berühren

den . Sodann werden wir auf manche Fehler und Mißbräuche

unter den beiden folgenden Regierungen , beſonders auf eine unheil

volle übermäßige Scheidemünzproduktion ſtoßen ; dieſe Mißbräuche
entſprangen indeſſen auch nicht etwa den 1764 aufgeſtellten Gefeßen

und Verordnungen , ſie waren keine organiſchen Übel , ſondern
chroniſche , es waren Fehler der Staatsverwaltung , nicht der Münz
verfaſſung . Nach 1806 vermied man ſi

e , und d
a begann d
e
r

preu

ßiſche Münzfuß ſeinen Siegeslauf durch ganz Deutſchland .

Die Hauptarbeit war in den ſechs Jahren 1750 b
is

1752 und
1763 b

is

1765 geleiſtet . Seitdem geht di
e

Münzprägung in ſo ruhigem

und regelmäßigem Gange weiter , daß d
ie

Akten außer der Präges

ſtatiſtik nicht viel Erwähnenswertes enthalten . Daher bildet denn

d
ie Zeit von 1765 b
is 1786 d
ie

erſte Hälfte d
e
r

im preußiſchen

Münzweſen zuſammenhängenden Epoche von 1765 b
is

1806 , d
ie

im folgenden leßten Bande behandelt werden ſoll .





Zweite Abteilung

Akten .





1. Generalpachikontrakt fü
r

ſämtliche Münzſtätten mit Herz Moſes
Gumperts , Moſes Iſaac und Daniel Jbig .

Potsdam , 6. Oktober 1755 .

Abſchrift . 1 ) R
.

96. 409 A
.

Nachdem S
.

R
.

M
.
. . reſolviret , m
it

Dero ſämmtlichen

Münzen eine Veränderung zu treffen und ſowohl diejenigen , welche

bishero verpachtet geweſen , an gewiſſe Entrepreneurs auf eine Zeit

von vier Jahren gegen einen feſtgeſeßten reinen Schlagſchap von
einer jeden Million Silber in Bacht zu überlaſſen und .. mittelſt
Dero . . Ordre vom 2

. Octobris c . dem Generalmajor v . Rekow

anzubefehlen geruhet , den Generalmünzpachtcontract von ſämmtlichen
jechs Münzen , al

s
: zu Königsberg , Breslau , Aurich , Cleve , Berlin

und Magdeburg , mit deren Münzentrepreneurs Herz Moſes Gum
perg & Comp . und Moſes Iſaac Ißig & Comp . behörig zu ent

werfen , denſelben aber demnächſt zur . . föniglichen Approbation

und Ratification einzuſenden , al
s

haben e
n conformité angezogener

. . Ordre beſagter Generalmajor v . Repow a
n

einem und d
ie

Münzentrepreneurs Herz Moſes Gumperk & Comp . und Moſes
Iſaac Ibig & Comp . a

m

andern Theile nach vorgängiger reiflicher
Erwägung aller Umſtände gegenwärtigen Generalmünzpachtcontract

auf das zu Recht beſtändigſte dahin verabredet und geſchloßen , daß
demnach d

ie Entrepreneurs ſich verpflichtet :

1
. auf denen ſämmtlichen ſechs k . Münzen , nämlich zu Königs

berg , Breslau , Aurich , Cleve , Berlin und Magdeburg , alljährlich

6 Millionen a
n Silber , al
s

nämlich 4285718 / , Mark , d
ie Mark

à 14 Rthlr . gerechnet , auf folgende Art ausprägen zu laſſen , al
s
:

in Königsberg 1 Million Silber , wovon d
ie Hälfte a
n preußiſchen

1
8 - Groſchenſtücken , di
e

andere Hälfte a
n

Sechſer und , falls e
s dem

Lande erträglich oder außerhalb Landes gebracht werden könnte , in

1 ) Die Ausfertigung war gezeichnet von v . Reßow und den Unternehmern ;

ſi
e liegt nicht vor .
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1

3- , 2- , 11 / 2-
1
) und 1 : preußiſchen Groſchenſtücken ; in Breslau

1 Million Silber , wovon d
ie Hälfte a
n Achtzehner , d
ie

andere

Hälfte a
n

Sechſer und , falls e
s

dem Lande erträglich oder außer

halb Landes gebracht werden könnte , an 3
-
, 2
-
, 1
1 / 2- und 1 -Kreuzer

ſtücken ; in Aurich 1 Million Silber a
n
6 Schilling ? ) oder 4 Marien

groſchenſtücken ; in Cleve 1
/2 Million Silber a
n 2
-
, 4
-

oder 8

Groſchenſtücken und 1
/2 Million Silber a
n

1
-

oder 2 -Stüberſtücken ;

in Berlin 1 Million Silber , nämlich 5/10 a
n 2
-
, 4
-

oder 8 -Groſchen
ſtücken , % 10 d

ie Hälfte in 1 - Groſchen- und d
ie

andere Hälfte in

6 -Pfennigſtücken ; in Magdeburg 1 Million Silber , nämlich 3/10 in

2
-
, 4
-

und 8 -Groſchenſtücken , ? / 10 di
e

Hälfte ' in 1 -Groſchen- und

die andere Hälfte in 6 - Pfennigſtücken ; überhaupt aber alle obgedachte

Münzſorten ohne d
ie geringſte Veränderung auf denſelben Münz

fuß und auf ebendenſelbigen Gehalt in Schrot und Korn , wie

S
.
R
. M. b
e
i

denen Münzen verordnet und approbiret haben , und

wornach bereits von denen vorigen Entrepreneurs , den Ephraim

und Fränckel , ausgemünzet worden , zu continuiren .

2
. Bezahlen d
ie Entrepreneurs für dieſe obgedachte 6 Millionen

Silber a
n S
.
K
.

M
.

a
ls

einen reinen Schlagſchaß , vom 1
. Novem

bris des 1755. Jahres a
n gerechnet , jährlich 310000 Rthlr . , und

zwar allemal , ſo ofte ſi
e

e
in Viertheil von d
e
r

ganzen obgedachten

Summa ausgepräget haben , auch e
in Viertheil von dem Schlag

ichaß mit 77500 Rthlr .

3
. Engagiren ſich d
ie Entrepreneurs den Avanzo von denen

Breslaus , Berlins , Cleve- und Aurichſchen Münzen in Golde , von
Königsberg und Magdeburg aber a

n Silbergelde , nämlich 2
-
, 4

oder 8 -Groſchenſtücken , zu bezahlen .

4
.

Uebernehmen dieſelbe , alle erforderliche Münzkoſten zu

tragen , d
ie Münzbediente ſowohl a
ls

auch d
ie Arbeitsleute zu b
e

zahlen , das Kupfergeſchirr , imgleichen d
ie

erforderlichen Stempel

und Münzmaterialien auf ihre Koſten anzuſchaffen und zu unter

halten ; jedoch behalten ſich dieſelben vor , daß d
e
r

Münzétat von

denen Salariis d
e
r

Berlinſchen und Magedeburgſchen Münzofficianten
dergeſtalt reguliret werde , daß ſolcher ſi

ch

nicht höher a
ls

b
e
i

denen

andern t . Münzen erſtrecke .

1 ) 14/2 Groſchen gab e
s nicht .

2 ) So !
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5. Reſerviren ſich Entrepreneurs , daß ſi
e

von denen zur Münze

erforderlichen Kupfer- und übrigen Materialien , gleichwie e
s bishero

üblich geweſen , d
ie Acciſefreiheit genießen ſollen .

6
.

Ferner übernehmen dieſelben alle d
ie Gelder , fo von Cleve

und Preußen a
n S
.

R
.

M. Kaſſen aus denen dortigen Krieges
und Domänenfaſſen übermachet werden und in denſelben a

n

cleviſchem

Stübergeld oder preußiſchen Groſchen befindlich ſein ſollten , ſolches
gegen 2

5 , 4
-

oder 8 - Groſchenſtücken auszuwechſeln , und zwar in

Preußen ohne Agio , in Cleve aber , ohngeachtet d
ie Agio 6 und

mehr Procent beträget , nur gegen 3 procent Bonification , jedoch

mit dem Beding , daß denen Entrepreneurs freiſtehet , e
in

ſolches

gleiches Quantum a
ls

ſi
e ausgewechſelt , an Stübergeld a parte

prägen zu laſſen , ohne S
.

R
.

M
.

davon einen Schlagſchaß zu be
zahlen ; welche Summe alsdann , wenn Entrepreneurs durch Atteſte

d
e
r
k . Krieges- und Domänenkaſſen ſi
ch legitimiret haben werden ,

einzig und allein berechnet wird , gleichermaßen wie ſolches denen
vorigen zugeſtanden worden .

7
. Ade d
ie Münzkaſſenbeutel ſollen dergeſtalt im Gewichte

egaliſiret und reguliret werden , daß a
n

denen darin gehörigen

Stüden nichts manquiren , und überhaupt mit denen Stückelungen

nicht anders a
ls

nach dem von S
.

K
. M . . . approbirten Münz

fuß und dieſerhalb ergangenen föniglichen Cabinetsordre verfahren
werden muß .

8
. E
s

ſollen auch d
ie
8 -Groſchenſtücke gehörig wardiret und

beſtmöglichſt ajuſtiret werden , der Ueberſchuß von d
e
r

Stückelung

b
e
i

allen Münzſorten denen Entrepreneurs zuſtändig ſein .

9
. Wie denn auch d
ie Metale , al
s

Silber und Kupfer , ſo

der Münzmeiſter zu verarbeiten empfängt , exclusive des Abgangs ,

richtig wiederum abgeliefert und alle daraus gezählte Gelder a
n

vorgedachte Entrepreneurs abgegeben werden ſollen . Mit denen
Goldmünzen hat e

s eine gleiche Bewandniß , a
ls

vor vom Silber
gerechnet worden .

1
0
.

Submittiren ſi
ch Entrepreneurs , daß , da auf allen Münz

ſtätten e
in Grän Remedium paſſiret wird , ſie auch das ausgeprägte

Geld , wenn gleich a
n

demſelben höchſtens e
in Grän pro Mark brutto

fehlen ſollte , annehmen wollen .

Acta Borussica . Münzweſen III . 16
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1
1
.

Behalten ſi
ch dieſelben vor , daß , wenn ſi
e alljährlich mehr

als eine Million fein Silber auf jeder Münze ausmünzen können ,

imgleichen auch , wenn Entrepreneurs vor gut befinden ſollten , um
den Silberpreis und Wechſelcours nicht in di

e

Höhe zu treiben , mit
Ausmünzung einer Million zwei oder drei Monate länger a

ls

e
in

Jahr zu trainiren , ſolches ihnen freiſtehen ſoll , mithin d
ie Aus

münzung nach Gelegenheit und erfordernden Umſtänden zu betreiben ;

wie denn auch , wann dieſelben finden , daß ſi
e auf einer Münze

das Quantum der obgedachten Million nicht ausprägen können ,

ihnen erlaubet ſe
i
, ſolche auf einer andern Münze zu completiren ,

und ſi
e

ſich überhaupt a
n

d
ie Zeit und a
n

den Ort nicht binden
dörfen , weil dem ohngeachtet a

n S
.

R
.

M. der pro Million zu
kommende Schlageſchaß zu

r

Verfallzeit gezahlet wird .

12. Behalten ſich Entrepreneurs vor , daß außer dieſen in

gegenwärtigem Contract feſtgeſeßten ſechs Münzen keine anderweitige

neue zu ihrem Präjudiz angeleget oder eingegangene alte wieder
gangbar gemachet werden ſollen .

1
3
.

Reſerviren ſi
ch Entrepreneurs , daß alle Ordres und Prä

rogativen , ſo di
e

vorige Münzentrepreneurs erhalten haben , ebenſo ,

a
ls

o
b

ſi
e auf ihre Namen und ihnen zum Beſten ertheilet worden

wären , angeſehen und darüber gehalten werden ſoll .

14. Verlangen Entrepreneurs , daß das in der Berlinſchen

Münze aus d
e
r

Mansfeldſchen Gewerkſchaft fallende Silber um den

bishero feſtgeſekten Preis ihnen gleichfalls geliefert werden müſſe .
15. Auch verlangen dieſelben , daß d

ie auf denen k . Münzen
geprägte preußiſche Groſchen oder Areuzergelder , gleichwie e

s denen

vorigen Entrepreneurs accordiret worden , auf allen königlichen Raſſen

des Orts , w
o

ſi
e geſchlagen worden , überhaupt aber in Wechſel

zahlungen angenommen werden ſollen ; aller Orten , w
o

dergleichen

bisher acceptable geweſen , curſiren dörfen ; dahingegen aber das

ſächſiſche Kreuzergeld nicht allein in feinen Wechſelzahlungen ange

nommen , ſondern auch dieſelben ſowohl a
ls

andere laut föniglicher

Edicte reducirte Münzſorten nicht paſſiret und aus S
.
A
.

M. Landen
zurückgeſendet , auch in wiederholtem Contraventiousfall confisciret
werden ſollen .

16. Reſerviren ſich Entrepreneurs , daß a
n

alle Poſt- , Acciſe
und Zollämter reſcribiret werde , wie ſi

e dahin zu ſehen , daß b
e
i
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namhafter Strafe fein Silber und Gold aus denen hieſigen nach

fremden Landen paſſiret werden möge ; und damit auch hierunter

kein Unterſchleif vorgenommen werden kann , ſo ſoll ſowohl alle das

güldiſche Silber an d
ie Entrepreneurs zur Scheidung geliefert , a
ls

auch von feinen andern Leuten Silber unter feinem Vorwand außer

der . Münze geſchmolzen und geſchieden werden , ausgenommen der

königlichen Gold- und Silbermanufaktur , imgleichen denen Gold
chmieden dasjenige , was ſi

e

zu ihrer Arbeit benöthiget ſind , zu

ſchmelzen und zu ſcheiden erlaubt ſein ſoll .

1
7
.

Soll das Boſtporto von denen Metallen , ſo zu denen t .

Münzen geliefert werden , ſowohl was in Paqueten , Beuteln oder

Fäſſern befindlich , nicht nach dem Quanto und Werth , ſondern nach

dem Gewichte und gleich andern Raufmannsgütern pro Pfund b
e

zahlet , auch daß das Poſtporto ſo reguliret werde , wie e
s bereits

denen vorigen Entrepreneurs Ephraim & Comp . . . iſ
t

accordiret

geweſen .
1
8
.

Imgleichen bitten Entrepreneurs , daß d
ie

aus dieſem

Generalcontract aller Münzen formirte Specialcontracte a
n

keinen

andern mehr a
ls

a
n

d
ie Münzdirectores und Rendanten communi

ciret werden , wie auch daß d
ie Contracte und Generalberechnungen

nur immediate a
n S
.
K
. M. und a
n

den Generalmajor v . Rekow ,

a
ls

welchen Allerhöchſtdieſelben zur Direction dieſes importanten

Werks denen Entrepreneurs . . accordiret haben , eingeſandt werden

dörfen .

19. Verlangen Entrepreneurs , daß diejenigen Münzbedienten
und Officianten , ſo be

i

denen Münzen unbrauchbar und überflüſſig

ſind , von dem Generalmajor v . Regow , wiewohl mit Genehmhaltung

S
.
R
. M. , dimittiret und andere geſchictere und brauchbare , ſo viel

wie nöthig , angenommen werden können . Im Fall aber nach g
e

fchehener Regulirung d
e
s

Berlinſchen und Magdeburgſchen Salarien
Etats fernerhin e

in décourt b
e
i

denen königlichen Münzofficianten

Salariis entſtehen ſollte oder eines Münzofficianten Plaß vacant

würde und derſelbe nicht wieder zu befeßen nöthig , ſo verpflichten

ſi
ch

d
ie Entrepreneurs , das daher entſtehende vacante Salarium

zum Beſten des . . t . Intereſſe zu verrechnen und dem ſtipulirten

Schlagſchaß beizufügen .

16 *
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20. Engagiren ſi
ch Entrepreneurs einen Generalwardein an

zunehmen und auf ihre Koſten zu ſalariren , welcher d
ie Münzen ,

ſo ofte e
s d
ie Nothwendigkeit erfordert , bereiſen und d
ie darin b
e

findliche Stock , Tiegel- und Barrenproben examiniren und probiren ,

auch von deren Befinden ſeinen pflichtmäßigen Bericht abſtatten ſoll ,

damit alle Münzſorten accurat und aufrichtig nach S
.

R
. M ...

approbirten Münzfuß ausgeprägt werden . Dahingegen für den

ſelben S
.
R
.

M
.

einen freien Vorſpannpaß zu denen höchſtnöthigen

Reiſen ertheilen .

21. Obligiren ſich Entrepreneurs , alljährlich eine Million a
n

Golde successive entweder in Friedrichsd’or prägen zu laſſen oder

ſo viel und , w
o

e
s möglich , noch mehr a
n Friedrichsd’or gegen 2

und 4 -Groſchenſtücke mit 1
1 / 2 % Agio zu liefern ; bitten ſich dabei

aus , daß ſogleich nach Ablieferung einer Summa Goldes ihnen
gegen gehörige Legitimation durch einen Schein vom Rendanten der

Münze das Silbergeld ausgezahlet und dazu d
ie Anweiſung gegeben

werden möge . Dahingegen

2
2
.

Reſerviren ſi
ch dieſelben , daß allen Münzofficianten ih
r

Eid dahin erneuert werde , daß ſi
e auf ih
r

Gewiſſen mit denen
Entrepreneurs handeln und überall der ihnen ertheilten k . Inſtruc
tion gemäß das ihrige nach wie vor gehörig beſorgen ſollen ; wie

ſolches auch denen vorigen Entrepreneurs accordiret worden .
23. Falls e

s

ſich ereignen ſollte , daß dieſelben mehr Silber
wegen guten Preis vorräthig angeſchaffet hätten , a

ls

ſi
e

im Stande ,
ſogleich zu vermünzen , auch ihnen , gleich denen vorigen Entre
preneurs accordirt geweſen , durch d

ie Kammern , auf Einlieferung

des vorräthigen Silbers , nach deſſen innerlichem Werth der nöthige

Vorſchuß a
d

interim geleiſtet werden ſoll ; weshalb ſi
e

d
ie nöthige

Ordres a
n

d
ie Kammern ergehen zu laſſen bitten .

24. Sollen denen Entrepreneurs b
e
i

denen Münzen d
ie
t .

Magazine zur Aufbehaltung ihrer Materialien und Geräthſchaften ,

wie auch d
ie nöthige Wohnungen fü
r

ſi
e

und ihre Bedienten ein
geräumet werden .

25. Verbleiben d
ie

2 Grän Vorbeſchickung auf den Fuß , wie

ſi
e bisher gebräuchlich geweſen , nämlich denen Entrepreneurs zum

Beſten .
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26. Bedingen ſich Entrepreneurs einen freien Paß für ſich
und ihre Bediente , weil ſowohl ſi

e a
ls

das Silber durch hieſige

und fremde Lande paſſiren müſſen .

27. Verbinden ſich dieſelben , vorerſt auf zwei Jahre lang ,

dieſen Contract zu continuiren und vom 1
. Decembris a . c . den

Anfang zu machen , jedoch mit dem Beding , daß d
ie Münzen ultimo

Octobris c . geſchloßen und ihnen vier Wochen vorhero geräumet

werden , damit d
ie Entrepreneurs d
ie nöthige Materialien und Uten

ſilien nach und nach in d
ie Münzen einbringen können . Auch

engagiren ſich dieſelben noch ferner dahin , daß , im Fall ſie nicht

e
in

halbes Jahr vor Ablauf dieſes Contracts von ihrem Engage
ment ſich losſagen , dieſelbe verbunden ſein ſollen , dieſen Contract
nach allen Punkten und Clauſuln noch auf zwei Jahre weiter zu

continuiren , folglich ſolchen auf vier Jahre feſt und unveränderlich

zu halten ; verſprechen auch zugleich , daß fi
e ih
r

möglichſtes Be
ſtreben dahin anwenden wollen , fernerhin ſo lange , al

s

e
s S
.
R
.

M.

in Gnaden gefallen möchte und e
s ſi
ch thun läßt , dieſe ſämmtliche

Münzen mit der Lieferung zu fourniren .

2
8
.

Engagiren ſi
ch

auch obgedachte Entrepreneurs , damit denen
abgehenden kein Schade zugefügt werden möge , alles Silber , Kupfer

und Materialien , ſo auf denen Münzen vorräthig und ihnen zuge

hörig , denenſelben abzunehmen und baar zu bezahlen , nämlich das

Silber d
ie Mark fein à 14 Rthlr . , wie ſolches im Anſchlage auf

geführet , das Kupfer und übrige Materialien nach dem Werth und

Preis , wie dieſelben ſich legitimiren werden , daß ſi
e

ſolches be
zahlet haben .

2
9
.

Schließlich reſerviren ſich Entrepreneurs , daß ſi
e wegen

dieſer wichtigen Entrepriſe und damit ſi
e

ſolche ohnturbirt gehörig

ausführen können , auch von allen und jeden ohnangefochten bleiben ,

und in erheblichen Fällen gegen dieſelben ſi
e lediglich von S
.

K
.

M. . . Perſon immediate und von dem Generalmajor v . Rekow ,

a
ls

welchem , wie gedacht , S
.

R
.

M
.

d
ie Direction dieſer conſi

derablen Entrepriſe anzuvertrauen geruhet haben , dependiren ſollen .

Und verſprechen d
ie Entrepreneurs annoch , daß ſi
e vorgedachtem

Generalmajor jederzeit treulich anzeigen und durch d
ie Courszettel

beweiſen wollen , wie der Wechſelcours und das Negotium des

Goldes und Silbers beſchaffen , und , im Fall derſelbe u
m

e
in merk
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liches mit Continuation fallen ſollte, alsdann noch e
in

mehreres in

Golde a
n

Friedrichsd'or oder Ducaten ausprägen zu laſſen , al
s

ſi
e

fich in dieſem Contracte anheiſchig gemacht haben .

2
. Promemoria des Herz Moſes Gumperts über Uusbreitung

preußiſcher Münzen in Polen .

O. D
.
( etwa 20. Oktober 1755 ) .

Abſchrift . R
.

96. 409 A
.

Der wahre Nußen , ſo S
.

R
.

M
.

Landen und Unterthanen

dadurch zuwächſet , wenn e
s dahin reguliret würde , daß d
ie in

S
.

A
. M. Landen geſchlagene 8
-
, 4
-
, 2 -Groſchenſtücke , auch pol

niſche Gelder in Polen und ganz Sachſen , auch in d
e
r

Leipziger

Steuer angenommen , - dahingegen wiederum d
ie

ſächſiſchen 4
.

und

2 -Groſchenſtücke allenthalben in S
.

R
.

M
.

Raffen , das ſächſiſch
polniſche Geld aber nur in Preußen und in Schleſien denen in

hieſigen Landen gemünzetes polniſches Geld [ lo ] gleich geachtet würde ,

ſolcher würde in folgendem beſtehen .

1
. Die Annehmunge der ſächſiſchen Gelder kann S
.

R
. M.

Landen feinen Schaden bringen , indem bereits auf hieſigen t . Münzen

ſo viele Silbergelder ausgemünzet worden , daß ſi
e

d
ie in Sachſen

nach dem neuern Münzfuß gemünzte Gelder mehr a
ls

zehnmal über
treffen ; desgleichen ſind bereits viel mehr polniſche Gelder in S

.

R
.

M. Landen a
ls

in Sachſen geſchlagen worden ; wird alſo Sachſen

viel eher mit preußiſchem Gelde überſchwemmet , al
s

S
.
R
.

M. Lande
mit ſächſiſchen Geldern werden überhäufet werden . Vielmehr werden

ſolche zurückbleiben müſſen , wie in § 41 ) angeführt .

S
.
R
. M. Unterthanen werden durch d
ie geſchehene Egaliſirung

beiderſeits t . Gelder profitiren , indem ſi
e

d
ie Agio gewinnen , ſo

bishero d
ie

fächſiſche Steuer und andere Gelder gegen d
ie preußiſche

Gelder gethan haben .

2
. Die in S
.

R
.

M. Landen geſchlagene polniſche Gelder ,

nämlich Kreuzer , haben b
is

dato 6 à 7 Procent gegen diejenigen

polniſchen Gelder , ſo in Leipzig gemünzet , verlieren müſſen , ohn
geachtet d

ie preußiſchen um 14/2 Procent e
n valeur intrinsèque 1 )

1 ) In der Zuſammenfaſſung a
m

Schluffe dieſes Promemoria .

2 ) Vorlage : „ instrincsit “ ,
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beſſer a
ls

d
ie

fächſiſche ; welches dann auch hierdurch ceſſiren würde .

Die Urſachen , woher e
s

entſtanden , daß d
ie polniſchen Gelder , ſo

in Sachſen gemünzet , d
ie angeführte Agio gegen d
ie preußiſchen

polniſchen Gelder b
is

dato gewonnen , ſind dieſe . Die Sachſen und

Polen haben das in hieſigen Landen gemünzte polniſche Geld nicht

annehmen wollen , aus Urſache , weilen d
ie in ſächſiſchen Landen ges

münzte Gelder nicht in hieſigen Landen curſiren dörfen . Da nun
nach Schleſien und Preußen von denen Polen ihre Landesproducte

zum Verkauf gebracht werden , d
ie Bezahlung aber davor a
n

ihnen

in ſolchen Geldern geſchehen muß , w
o

ſi
e

wiederum Paare in Leip

zi
g

p . vor kaufen können , d
ie Goldſpecies auch bereits ſo wenig

vorhanden , daß ſi
e

nicht hinlänglich ſind , den zehnten Theil damit

zu bezahlen , ſo haben d
ie

fächſiſchen -polniſchen Gelder nothwendig

wegen ihres ſtarken Gebrauchs im Agio ſteigen müſſen , indem d
ie

Schleſier und Preußen dieſelben aufſuchen , um damit d
ie polniſche

Kaufleute contentiren zu können . O
b

man ſi
ch zwar unterfangen ,

E
. R
. M. vorzutragen , daß dieſes dadurch gehoben werden könnte ,

wenn d
ie Ein- und Durchfuhre der ſächſiſch -polniſchen Gelder in

und durch E
.

R
.

M. Lande verboten würde , ſo muß doch a
ls

e
in

treuer Unterthan mit Wahrheit anzeigen , daß ſolches nicht dadurch
gehemmet wird , denn wenn der Verbot noch ſo ſcharf , ſo läffet e

s

ſi
ch doch nicht hindern , daß nicht heimlich viel polniſch Geld ein

geführet werde , indeme ſolches nothwendig gebrauchet wird , weil
man kein anderes b

is

dato hat , womit man d
ie polniſche Producte

bezahle , und welches Schleſien und Preußen doch nothwendig g
e

brauchen , weil e
in großer Theil ihrer Handlung darin beſtehet , daß

d
ie Bolen d
ie in hieſigen Landen gemünzte Gelder nicht angenommen

und alſo d
ie

holländiſche Ducaten zu einem hohen Preis haben an
nehmen müſſen ; ſo iſ

t

daraus entſtanden , daß d
ie in Holland g
e

münzte Ducaten bereits ſo hoch im Agio geſtiegen , daß dieſelbe b
e
i

ihrer Ducatenmünze weit mehr a
ls S
.
N
.

M
.

b
e
i

d
e
r

Friedrichsd’or

münze profitiren , und ſind dadurch d
ie Goldmünzungen in S
.
R
.

M.
Landen gehemmet worden .

3
. Profitiren E
.

R
.

M
.

Lande auch hierdurch , daß man d
ie

Hamburger und Holländer p
p
. Wechſel u
m

eben denſelben Preis

wird erhalten können , al
s

man b
is dato folche in ſächſiſch -polniſchem
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Gelde bezahlet hat und alſo hierdurch mit d
e
r

Zeit 2 à 3 Procent

werden heruntergebracht werden . Und d
a

4
.

d
ie

ſchleſiſche und preußiſche Länder denen Polen zu ihrer
Handlung ſehr gelegen ſind , ſo werden dieſelben auch dieſe Hand
lung ſtärker a

n

ſi
ch ziehen , welche ſi
ch , weil ſie di
e

preußiſche Gelder

in ihren Landen nicht haben gebrauchen können , ſehr ſtark nach
Danzig und Leipzig gezogen hat .

5
.

Wenn d
ie preußiſchen - polniſchen Gelder von denen Sachſen

und Polen angenommen werden , ſo werden nicht alleine dadurch

d
ie in S
.

K
.

M
.

Landen noch befindliche Ducaten und Goldſpecies

conſerviret , ſondern auch , da S
.

R
. M. Unterthanen mit denen

Polen in ſtarker Handlung ſtehen , in Polen aber noch vieles Gold
vorhanden , ſo wird man dadurch im Stande geſeßet werden , dieſes

in S
.

R
. M
.

Lande gegen das preußiſche -polniſche Silbergeld zu

ziehen .

Kürzlich iſ
t

nach angeführten Punkten d
e
r

wahre Nußen von
Egaliſirung beiderſeits k . Gelder dieſer :

1
.

d
a

noch viel Gold und Silber in Polen vorhanden und man
dadurch im Stande geſeßet wird , ſolches gegen d

ie preußiſchen

polniſchen Gelder a
n

ſich zu bringen , man alſo nicht nöthig

hat , d
ie Engelländer , Holländer , Hamburg durch Erhöhung des

Gold- und Silberpreiſes und Wechſelcours reich zu machen ,

und alſo d
e
r

Gold- und Silberpreis , auch d
e
r

Wechſelcours

um e
in

merkliches heruntergeſeget werden kann ; wobei nicht

alleine d
ie

Kaufmannſchaft , ſondern auch das Publicum ſehr
vieles profitiret ;

2
.

wird b
e
i

der preußiſchen und ſchleſiſchen Handlung jährlich

mehr a
ls

100 000 Rthlr . an der Agio profitiret , welche b
is

dato hat bezahlet werden müſſen ;

3
. wird dadurch auch d
ie polniſche Handlung in S
.
R
. M
.

Landen
verſtärket ;

4
.

werden auch d
ie polniſch -fächſiſchen Gelder nicht nach S
.
R
. M.

Landen , auch nach Polen geführet werden , indem ſi
e

nicht

beſſer alsdenn a
ls

d
ie preußiſchen ſind , und doch ſo viel , a
ls

das Porto beträget , denen Polen werden theurer zu ſtehen
fommen .
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Sollten nun E. R. M. . . agreiren , und es würde im Stande
gebracht , daß d

ie preußiſchen -polniſchen Gelder denen ſächſiſch

polniſchen Geldern in Sachſen und Polen gleich geachtet und g
e

nommen werden , ſo könnten auch d
ie preußiſchen Achtzehner mit

den jächſiſchen Achtzehnern auf gleichen Fuß ausgemünzet werden ,

und würde ic
h

dadurch im Stande geſeßet , E
.

R
. M. 10000 Rthlr .

jährlich a
n Schlagſchaß vor das erſte mehr zu bezahlen , welches

auch noch mit der Zeit , wenn nämlich der Wechſelcours und Agio

gehörig reguliret , um eine conſiderable Summe vermehret werden kann .

3
.

Kabinettsordre a
n

den Generalmajor v . Rekow

über Prägung mit fächſiſchem Stempel .

Berlin , 23. Januar 1756 .
Abſchrift . R

.

96. 409 B
.

Ihr habt aus der abſchriftlichen Anlage mit mehrern zu e
r

ſehen , was der Kaufmann Schwindt 1 ) & Comp . zu Königsberg in

Preußen wegen d
e
r

Freiheit , e
in gewiſſes Quantum a
n

fächſiſchen

Achtzehnern durch Meine Lande ohngehindert , doch ohneröffnet ,
nach Liefland führen zu dörfen , vorgeſtellet und gebeten hat . Da
Ich nicht gerne von Meiner einmal vorhin genommenen Reſolution
abgehen möchte , inzwiſchen dennoch gedachten Kaufleuten darunter

in gewiſſer Maße behülflich ſein möchte , damit dieſelbe den von

ihnen angegebenen Schaden vermeiden könnten , ſo habt Ihr zu er

wägen und mit dem Münzjuden zu ſprechen , ob nicht d
ie Einrichtung

b
e
i

der Münze zu Königsberg ſo gemachet werden könne , daß unter

dem Quanto der Achtzehner , welches erwähnter Münzjude vermöge

ſeines getroffenen Contracts zu Königsberg ausmünzen läſſet , e
in

Quantum von 100 000 Rthlr . , und zwar nicht mit Meinem , ſondern
mit dem ſächſiſchen Stempel , auf eben d

ie Art und auf gleichen

Fuß und Gehalt ſowie d
ie

fächſiſchen Achtzehner ſeind , welche zu

Leipzig ausgepräget werden , ausgemünzet und alsdann obgedachten

Kaufleuten gegen Bezahlung und ſonder daß einiger Eclat davon

entſtehe , überlaſſen werden müßte , damit ſelbige in ihrem darunter
habenden þandel nicht behindert werden .

1 ) In der Worlage : Schwind .
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4. Jmmediateingabe d

e
s

Cleviſchen Münzdirektors v . Dieſt über

d
e
n

zu hohen Gewinn der Gumperts und Conf .

Cleve , 30. Januar 1756 .

Abſchrift . R
.

96. 409 B
.

In dem mit denen neuen Münzentrepreneurs Gumperß und
Moſes Iſaac geſchloſſenen Münzcontract haben dieſe artic . 17 ſich
engagiret , alle nach Berlin gehende t . Revenuen in 2

.
, 4
-

und 8

Groſchenſtücke gegen 3 Procent zu verwechſeln , dabei aber ſi
ch aus

bedungen , außer d
e
r

in dem artic . 1 bereits ſtipulirten 1
/2 Million

Scheidemünze , zu Vergütung des Verluſteø , weil bishero in Berlin

d
ie Raſſenſorten gegen 6 procent verwechſelt worden , darüber noch

ſo viel in 2 -Stüberſtücken gratis oder ohne Schlagſchap zu bezahlen ,

auszumünzen , a
ls

ſi
e

b
e
i

denen t . Laſſen wirklich vertauſchen werden .

Da ic
h

nun finde , daß E
.

R
.

M
.

b
e
i

dieſem Saß allein ratione

des Schlagſchakes 8
1 000 Rthlr . verlieren , denen Entrepreneurs aber

dieſer Profit anheimfällt , gleichwohl aber dadurch mehr a
ls

noch

einmal ſo viel a
n

Scheidemünze als Berliních Geld , nämlich a
n

Scheidemünze 1083 855 Rthlr . und a
n Berlinſchem Gelde 1
/2 Million

ausgemünzet , mithin das Land damit ſehr überſchwemmet und der

Cours je länger je mehr verdorben wird , ſo fann ic
h
nicht umhin ,

a
ls

e
in

treu verpflichteter Diener und weil ic
h E
.

R
.

M. Intereſſe
vorzüglich zu beaugen und z1

1

befordern ſchuldig bin , ſolches aus

bloßem Dienſteifer hiemit .. anzuzeigen und folgendergeſtalt zu
detailliren .

Die Entrepreneurs haben nämlich von denen hieſigen Raſſen
jährlich in circa zu vertauſchen 450 000 Rthlr . , und d

ie dafür aus
zumünzende 2 -Stüberſtücke bringen nach dem Münzfuß
Avanzo 2

8

Brocent ;

nehme ic
h

aber hiervon a
b

das Kupfer und

alle vorkommende Münzunfoſten à . 7 Procent ,

ferner d
ie
3 Procent , welche d
ie Berlinſche

Gelder ſonſt mehr getragen .

10

ſo bleiben Avanzo 18 Procent ,

mithin bringen dieſe 1
8 Procent von denen in circa 450 000 Rthlr .

deductis deducendis a
n Avanzo 81000 Rthlr . jährlich und alſo

von denen ſtipulirten vier Contractsjahren überhaupt eine Summe

3
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von 324000 Rthlr . , welche E. A. M. verlieren , d
ie Entrepreneurs

aber durch den 17. artic . ſtatt des vorgegebenen Verluſtes gewinnen .

Dahero E
.

R
.

M. ic
h lediglich .. anheimſtelle , ob Allerhöchſtdieſelben

bei ſo bewandten Umſtänden zu reſolviren geruhen werden , zum

Beſten des Landes e
s b
e
i

der in dem 1
. artic . ſtipulirten 1
/2 Million

Scheidemünze einzig und allein zu belaſſen oder , falls d
e
r

1
7
.

artic .

bleiben ſoll , den davon kommenden Profit d
e
r

81000 Rthlr . jähr

lich zu Dero . . Dispoſition einzuziehen und denen Entrepreneurs

dagegen d
ie

6 Brocent Agio vergüten zu laſſen .

5
. Immediateingaben des Generalmajors v . Rekow gegen d
ie

Ungaben Dieſts vom 30. Januar 1756 , betreffend d
ie

Cleviſche

Scheidemünzprägung .

Potsdam , 19
.

februar 1756 .

Urſchrift . R
.

96. 409 B
.

I.

Da E
.

A
.

M. b
e
i

Erhaltung derer Quartalextracte von denen

ſämmtlichen Münzen mir e
in Promemoria und dabei gelegte Nach

weiſung , ſo von dem Münzdirector v . Dieſt zu Cleve a
n Höchſt

dieſelben eingeſandt , zu examiniren und d
ie

Sache ſelbſt dergeſtalt

zu beſorgen befohlen , a
ls

e
s Höchſtdero Dienſt und Intereſſe e
r

fodern , ſo habe ſolcher : . Ordre vom 9
. hujus zufolge d
ie von

dem p . v . Dieſt eingeſandte Nachweiſung genau erwogen , auch das
Werk ſelbſt in ſeiner Connexion betrachtet , wobei ic

h

entdecket , daß
des p . v . Dieſt angefertigte Balance falſch und 2

6

000 Rthlr . jähr

lich mehr gerechnet , al
s

d
e
r

wahre Ertrag a
n

ſi
ch ſein kann , wie

die Beilage sub A
.

mit mehrern beſaget .

Damit aber E
.

R
.

M. von dieſer Sache und deren wahren
Beſchaffenheit völlig convinciret werden , ſo ſehe mich genöthiget , di

e

Umſtände davon genau zu detailliren .

Als Höchſtdieſelben mir d
ie Contracte mit denen Münz

entrepreneurs Gumperß und Conſorten außzufertigen und das ganze

Münzgeſchäfte zu reguliren . . befohlen , ſo ſeßten Höchſtdieſelben
feſt , daß , wenn d

ie

neuen Entrepreneurs e
in Plus von 180 000 Rthlr . ,

inclusive d
e
r

Million Gold auszutauſchen , und alſo in vier Jahren

720000 Rthlr . mehr geben , a
ls

d
e
r

Ephraim wirklich abzugeben
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verſprochen , d
ie Contracte darüber mit denenſelben dergeſtalt aus

gefertiget werden ſollten , daß denen neuen Entrepreneurs alle d
ie

beneficia , ſo dem Ephraim und Conf . verſprochen , zu Theil werden
und auf ſolchen Fuß mit ſelbigen contrahiret werden ſollte . Da

ſi
ch nun in dem Ephraimſchen Contract § 7 fand , daß , weil d
ie

Entrepreneurs ſchlechte Gelder von dem Quanto , welches zu denen

Berlinſchen Generalfaſſen aus Cleve übermachet werden muß , auss

tauſchen und dafür nur 3 Procent bonificiret bekommen ſollten ,

ohnerachtet unter 6 Procent e
s nicht verwechſelt werden könnte , da

für ihnen aber erlaubet würde , 300 000 Rthlr . Silbergeld ohne
Schlageſchaß b

e
i

d
e
r

Cleviſchen Münze auszuprägen , ſo habe zwar

dieſen Punkt b
e
i

dem neuen Contract auch befolget , jedoch , da

300 000 Rthlr . auszutauſchende Gelder feſtgeſeket , hat e
s mir un

möglich geſchienen , daß d
ie Summe davon ſo viel betragen könnte ,

weil von denen Zöllen und Domänen auch gute Gelder einkommen

müſſen . E
s

iſ
t

demnach in dem neuen Contract zu Verhütung aller

Unterſchleife feſtgeſeket , daß denen Entrepreneurs nichts mehr a
n

Stübergelde ohne Schlageſchat paſſiren ſolle , al
s

was dieſelben

wirklich mit Atteſten von d
e
r

p . Rammer umgewechſelt zu haben ,

beweiſen können .

Da nun aber der p . v . Dieſt das Quantum , welches jährlich
ausgetauſchet werden ſoll (dafern deſſen Saß richtig ) , auf 450000 Rthlr .

fixiret und denen Entrepreneurs nichts mehr a
ls

300 000 Rthlr .
auszutauſchen im Contract angerechnet ſind , ' ) indeſſen ſelbige alſo
150 000 Rthlr . mehr umſeßen und ebenſo viel Stübergeld dafür
mehr ſchlagen laſſen , ſo können ſich ſelbige nicht entbrechen , den von
dieſen 150 000 Rthlr . betragenden Schlageſchaß von 10832 Rthlr . ,

wie d
ie Nachweiſung sub B
.

beſaget , a
n E
.

R
.

M
.

zu bezahlen .

Damit aber Höchſtdieſelben völlig Sich informiren können , warum

dieſe 300 000 Rthlr . ohne Schlageſchaß auszuprägen im Contract
feſtgeſeket ſind , ſo rühret ſolches daher , daß , weil d

ie Entrepre

neurs in ihrem übergebenen Generalplan von allen Münzen das
ganze Avanzo von dem Stübergelde , und zwar ohne Agio , in Rech
nung gebracht , ihnen dagegen d

ie Ausprägung von 300 000 Rthlr .

a
ls

e
in Beneficium gelaſſen worden , nachdem ſi
e jährlich 180000 Rthlr .

und alſo in vier Jahren 720 000 Rthlr . gegen d
ie Ephraimſche

1 ) Davon ſteht nichts im Kontrakt .
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Contracte mehr zahlen . Hierüber giebt d
ie Beilage sub C
.

e
in

näheres Licht .
Beilagen .

A.

Balance über 450 000 Rthlr . Stübergeld , wenn ſolche , ohne
daß davon e

in Schlageſchaß bezahlet wird , ausgepräget werden und

dagegen ebenſo viel Silbergeld mit 3 Procent Agio ausgetauſchet

wird , was effective dabei überſchießt .

1011/4 Stück Zweiſtüberſtücke , oder 3 Rthlr . 9 G
r
. , wiegen

eine Mark cölniſch , di
e

Mark hält fein Silber 3 Loth ; nun wiegen

450 000 Rthlr . 133 333 Mark , iſt alſo darin fein Silber 25000 Mark .

E
s

wird aber d
ie

feine Mark zu 1
8 Rthlr . ausgemünzet , und d
a

d
ie

feine Mark im Ankaufe mit 1
4 Rthlr . bezahlet wird , alſo b
e

träget d
e
r

Profit auf jede Marf 4 Rthlr . , folglich von d
e
r

ganzen

Summe 100 000 Rthlr .

Hiervon gehen a
b
:

a
n Kupfer und Münzunfoſten laut des Director

8
. Dieſt eigenem Anſchlag à 1
0

Procent 45 000

Bleibt reiner Überſchuß 55 000 Rthlr .
Da nun der p . v . Dieſt fälſchlich b

e
i

S
.

R
.

M. angezeiget ,
daß b

e
i

einer Außmünzung vonAusmünzung von 450 000 Rthlr . Stübergeld

8
1 000 Rthlr . überſchieße und e
s

doch wirklich nicht mehr a
ls

55000 Rthlr . , wie gezeiget worden , beträget , ſo hat derſelbe mit

Unrecht und wider d
ie Wahrheit 26000 Rthlr . zu viel b
e
i

dem

Ueberſchuß von obigen Quanti Uusmünzung und Umwechſelung all
jährlich angerechnet .

B.

Balance , was von 150 000 Rthlr . Stübergelde S
.
R
.

M. a
n

Schlageſchaß ausgezahlet werden muß .

In 150 000 Rthlr . Stübergelde iſt an fein Silber 8333 Mark ,

das Mark 1
4 Rthlr . , und wird zu 1
8 Rthlr . ausgepräget , iſt alſo

4 Rthlr . pro Mark fein Avanzo , in summa 3
3

332 Rthlr .

Hiervon gehen a
b
:

1
. laut des Director v . Dieſt Anſchlag

a
n Kupfer und Münzunkoſten

7 Brocent . 10500 Rthlr .
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.

2. Agio à 6 Procent . 9000 Rthlr .
3. an Proviſion für den Entrepre .
neur 1 Procent. 3000 22 500 Rthlr.

bleiben demnach an Schlageſchaß zu entrichten 10832 Rthlr . ,

dafern des v . Dieſt angegebener Saß gegründet , daß außer denen
300 000 Rthlr . in Cleve umzuwechſelnden Stübergeldern d

ie Entre
preneurs annoch 150000 Rthlr . über beſagter im Contract feſt
geſekten Summe umwechſeln und ausprägen laſſen müſſen .

C
.

Balance , was b
e
i

der im Generalmünzcontract zum Grunde

gelegten Umtauſchung gegen 3 Procent und davor ohne Schlages

ſchaß auszumünzenden Summe von 300 000 Rthlr . Stübergelder

nach Abzug derer Koſten überſchießet .
1011/4 Stück Zweiſtüberſtücke , oder 3 Rthlr . 9 G

r
. , wiegen

eine cölniſche Mart ; eine Mart hält a
n

fein Silber 3 Loth .

300 000 Rthlr . wiegen 8
8

888 Mark 7 Loth ; darin ſind a
n

fein Silber 1
6 666 Mark 9 Loth . D
a

nun d
ie Mark zu 1
8 Rthlr .

ausgemünzet wird , ſo ſchießet b
e
i

einer jeden Mark 4 Rthlr .

Rthlr . Gr .

über . 66666 4

Hiervon gehen a
b
:

laut des Director v . Dieſt Anſchlag a
n

Kupfer und Münzunkoſten , auch Agio ,

ſo die Entrepreneurs verlieren , zu

ſammen 1
0 Procent 30000 Rthlr .

In dem von denen Entrepreneurs über
gebenen Generalmünzplan haben ſi

e

von

denen in Cleve auszumünzenden

500 000 Rthlr . Stübergeld d
ie ganze

Avanzo S
.

R
. M. berechnet und keine

Agio abgezogen , welche à 6 Procent hier

in Anſchlag kommt mit 30000 60000

Würden aljo d
ie Entrepreneurs b
e
i

denen anges

geführten 300 000 Rthlr . gewinnen . 6666
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II.
Nachdem ic

h E
.

K
.

M
.

in meinem heutigen . . Bericht d
ie

wahre Beſchaffenheit d
e
r

von dem Münzdirector v . Dieſt zu Cleve

a
n

Höchſtdieſelben eingeſandten unrichtigen Balance gemeldet , ſo

muß hierdurch noch anzeigen , daß dieſer Director v . Dieſt ſi
ch nicht

a
ls

e
in

ehrlicher Mann und treuer Diener verhalten ; denn , wenn
derſelbe Höchſtdero Dienſt zum Augenmerk gehabt , wie e

r

ſich deſſen

rühmet , ſo hätte e
r E
.

R
. M. , a
ls

e
r

Höchſtdenenſelben den

Ephraimſchen Contract zur Confirmation vorgeleget , billig anzeigen

ſollen , daß , anſtatt denen Münzentrepreneurs nur 1 procent gehöret ,

und wovon ſich d
e
r

Gumpert und Conf . auch in ihrem neuen

Contract begnügen , der Ephraim über alterum tantum gewonnen ,

weil e
r laut Contract nur 5
0

000 Rthlr . jährlich bezahlet , ohn
geachtet das Avanzo von Cleve beim Stübergelde 104 000 Rthlr .

jährlich beträget , folglich d
e
r

p . v . Dieſt ganz gerne zugelaſſen , daß

E
.

R
.

M. in vier Jahren 216000 Rthlr . allein zu Cleve , auf denen
ſämmtlichen Münzen aber 720000 Rthlr . verlieren ſollen . D

a

aber

derſelbe anjeßo init ſeinem eingeſchidten falſch ausgerechneten Plan
angeſtochen kommt , auch darin ſich nicht undeutlich merken läſſet , daß

ſeine Abſicht dahin gegangen , mich entweder a
ls

einen Ignoranten

oder aber a
ls

einen Menſchen , der Nebenabſichten hätte , abzumalen ,
auch wohl durch eine ſolche subtile malice , wozu ihn andere In
triguen verleiten mögen , intendiret haben mag , E

.

R
. M. einen

Soupçon gegen mich zu erwecken , ſo muß ic
h

Höchſtdenenſelben .

überlaſſen , ob des p . v . Dieſt Conduite in Anſehung des falſch

ausgerechneten und eingeſchickten Plans nicht zu reſſentiren nöthig

ſein möchte , weil ſonſt der ehrlichſte Mann , der b
e
i

allen ſeinen

þandlungen d
ie probité zu
r

Norm h
a
t
, beſtändig risquiren und

ohne Satisfaction derer ſo ſchwarzen Verleumdungen eine ſo theuer

erhaltene Reputation ventiliret ſehen muß , auch überdem , wenn das

Münzweſen in gehöriger Ordnung erhalten werden ſoll , eine ordent

liche Subordination b
e
i

denen Münzbedienten erfordert wird .

In dieſem nunmehro leider aus wohl bemerkten Urſachen ſo

intricat gemachten Münzweſen ſind ſo vielerlei Intriguen verborgen ,

welche meiner Feder zu gefährlich ſcheinen und meinen Eifer fü
r

E
.

R
. M. Intereſſe gänzlich ermüden .
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6. Immediatbericht des Cleviſchen Münzdirektors v . Dieſt über

den Schlagſchak .

Cleve , 2. März 1756 .
Urſchrift. R. 96. 409 B.

Aus E. R. M. . . Ordre vom 21. Februarii a . c . habe mit
innigſter Wehmuth und Betrübniß erſehen , daß Alerhöchſtdieſelben

meine Balance wegen der Ausmünzung von 450 000 Rthlr . Stüber
geld unrichtig befunden , indem nicht mehr a

ls

55000 Rthlr . übrig

verbleibe und , wenn d
ie dagegen ſonſt zu bezahlende 6 procent

Agio gerechnet werden , d
ie Entrepreneurs nur einen Profit von

etwa 6666 Rthlr . erhielten . E. L. M
.

geruhen , mir zu allerhöchſten

Gnaden zu halten , wenn ic
h

zuvorderſt hiemit heilig conteſtire , daß

ic
h

dieſe Balance aus bloßem Dienſteifer und vermöge der mir ob
liegenden Pflicht , E. R

.

M. , . Intereſſe zu befördern , . . einge

ſandt , a
ls

wozu mich d
e
r

Umſtand bewogen , da nämlich in dem
vorigen Contract eine gewiſſe Summa a

n Stüber gratis auszuprägen

feſtgeſeket , in dem jeßigen Contract aber indeterminate , und zwar

ſo viel Stüber gratis auszumünzen accordiret iſ
t , al
s

d
ie Entrepre

neurs b
e
i

denen königlichen Raſſen wirklich verwechſeln und mit

Scheinen beweiſen werden ; und dahero würde d
ie Balance folgen

dergeſtalt ausfallen , nämlich :

Rthlr . Gr . P
f
.

7 Mark 21/4 Loth , nach dem feſtgeſegten Münzfuß
ausgemünzt zu 1

8 Rthlr . , betragen . 128 12 9
Dieſe 7 Mark 21/4 Loth koſten denen Entre
preneurs à 1

4 Rthlr . . Rthlr . 100
Beizulegendes Ugio von Stübergeld 6

Kupfer und andere Münzunkoſten . 7

Zulage zu denen 3 Procent von denen

Raſſen b
e
i

d
e
r

Verwechſelung 3 1
1
6

Bleibt Avanzo 124/2 Procent .

Mithin machen dieſe 124/2 Procent denen Entrepreneurs nach
Abzug aller Unkoſten einen wirklichen Profit von 56250 Rthlr .

jährlich und alſo in vier Jahren 225 000 Rthlr .; wiewohl d
ie

Entrepreneurs b
e
i

der Rammer wöchentlich 1
0 000 Rthlr . zu ver

wechſeln ſi
ch engagiret haben , welches jährlich 520000 Rthlr . e
r

träget und einen Profit von 65000 Rthlr . jährlich ausmachen

.

•

11

. 1
1
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würde . Gleichwie ic
h

nun vor Gott und E
.

R
.

M
.

auf meinen

Eid und Pflicht . . verſichern kann , daß ic
h

d
ie Beförderung Höchſt

deroſelben Intereſſe zum einzigen Augenmerk gehabt , und ic
h

mein

Gut und Blut zu Höchſtdero Dienſten aufopfere , auch niemals den
geringſten Verdacht einiger Intriguen , a

ls

weshalb ic
h

mich d
e
r

rigoureuſeſten Unterſuchung ſubmittire , geäußert , noch b
is

in meine
Sterbegrube werde blicken laſſen , a

ls

lebe d
e
r
. . Zuverſicht ,

E
.

R
.

M. werden mir Dero . . Gnade und Protection in meinem

Amte huldreichſt angedeihen laſſen , geſtalten ic
h

ohnehin b
e
i

Er
leidung des durch den treuloſen Straßburg verurſachten Defects
ohne E

. K
.

M. höchſte Gnade und Aſſiſtenz gänzlich zu Grunde
gehen muß .

7
.

Änderung d
e
s

Generalpachtkontrakts .

Potsdam , 1. April 1756 .

Abſchrift von Eichel.1 ) R
.

96. 409 B
.

Ob zwar in dem mit denen Münzentrepreneurs Herz Moſes
Gumper & Comp . und Moſes Iſaak & Ißig & Comp . unterm

1
4
.

Dctober 1755 geſchloſſenen Generalcontract feſtgeſeket worden ,

daß jährlich auf der Münze zu Berlin 7
1

4284/7 Mart fein Silber ,
desgleichen auf d

e
r

Münze zu Magdeburg 7
1

4284/7 M
.
f . S
.
, d
ie

Mark fein zu 1
4 Rthlr . gerechnet , dergeſtalt ausgepräget werden

ſollen , daß auf jeder Münze von dieſem Quanto 8/10 in 8
-
, 4
-

und

2 -Groſchenſtücken , % 10 aber in 1 - Groſchen- und 6 -Pfennigſtücken

nach dem von S
.

R
.

M. . . geordneten Münzfuß ausgemünzet
werden müßten , ſo haben dennoch . . S

.

A
. M. anjego aus be

wegenden Urſachen , und zwar damit das Land nicht m
it

ſo vieler

Scheidemünze überhäufet werden ſolle , dieſe auf beiden gedachten

Münzen feſtgeſekte Ausmünzung dahin zu ändern geruhet , daß

auf der Münze zu Berlin 3
0

000 M. f . S
.

a
n 8
-
, 4
.

und 2

Groſchenſtücken und weiter keine Scheidemünze ,

auf der Münze zu Magdeburg aber

12858 M. f . S
.

a
n 8
-
, 4
-

und 2 -Groſchenſtücken ,

25 000 6 - Pfennigſtücken ,

50000 ſächſiſchen Tympfen und
25 000 Schoſtacken ,

1 ) Die Ausfertigung vom 2
. April liegt nicht vor .

Acta Borussica . Münzweſen III . 1
7

. .

.

1
1

Il

II
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welche Summe laut übergebenem Münzplan d
ie auf beide Münzen

vorhin beſtimmte 2 Millionen ausmachet , auf d
ie Weiſe ausgemünzet

werden müſſen : nämlich d
ie Silber- und Scheidemünzen ebenſo a
ls

im Generalcontract feſtgeſeket worden , nach dem . . geordneten

Münzfuß , d
ie Tympfe und Schoſtacke aber mit demſelben Stempel

und mit demſelben Schrot und Korn , a
ls

d
e
r

Kaufmann Frege zu

Leipzig ſolche prägen läffet . Und d
a vorgedachte Entrepreneurs ſich

dieſer Veränderung ganz willig unterzogen , ſo haben

1
. dieſelbe ſich verbindlich gemachet , S
.

K
.

M. a
n Schlage

ſchaß 30000 Rthlr . jährlich mehr , a
ls

in dem Generalcontract
ſtipuliret worden , zu bezahlen , jedoch dergeſtalt , daß ſelbige nun
mehro von allen ſechs Münzen ſtatt derer im Generalcontract feſt
geſeßten 310000 Rthlr . jährlich 340 000 Rthlr . an einem reinen
Schlageſchap entrichten .

Weil aber in mehrgedachtem Generalcontract d
ie Entrepreneurs

fi
ch

auch verbindlich gemachet haben , S
.
A
. M
.

alljährlich 1 Million
Gold gegen 11/2 Procent umzuwechſeln , ſo wird d

ie

davon b
e

tragende Agio der 15000 Rthlr . an dieſem Schlageſchaße abgezogen ,

und müſſen alſo d
ie Entrepreneurs 325 000 Rthlr . alljährlich , und

quartaliter 8
1 250 Rthlr . baar bezahlen . Dieſe Berechnung des

Surplus beim Schlageſchaße gehet a
n

von Zeit d
e
r

Ausmünzung

der ſächſiſchen Gelder , welche von med . April c . a . ihren Anfang

nimmt , und wird ultimo Maji c . der Betrag des Surplus mit dem
alsdenn fallenden Schlageſchaß bezahlet . Ferner

2
.

ſeind d
ie Entrepreneurs gehalten , nicht nur von denen

ſächſiſchen Geldern durchaus feine in S
.
K
. M. Landen auszugeben ,

ſondern ſelbige außerhalb Landes zu verſenden . Dieſerhalb be
halten ſi

e

ſich vor , daß

3
.

a
n

alle k . Poſtämter d
ie Ordre geſtellet werde , daß d
ie

für ihnen ankommende oder von ihnen zu verſendende Gelder nicht

eröffnet werden ſollen , und daß von dieſen ſächſiſchen ſowohl a
ls

andern Geldern , ſo d
ie Entrepreneurs auf denen t . Münzen aus

prägen laſſen , wenn ſolche mit denen Poſten entweder im Lande

ſelbſt von einem Drte zum andern oder auch außerhalb Landes ver
fandt werden (gleichwie ſolches im Generalcontract in Anſehung

aller zu denen Münzen erforderlichen Metalle ſtipuliret worden ) ,
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das Porto nicht nach dem Werth , ſondern , gleichwie von Kaufmanns
gütern und Victualien , nach dem Gewichte bezahlet werden ſoll.

4. Daß keine fächſiſche Tympfe und Schoſtacke , unter welchem
Prätert es wolle, durch S. R. M. Lande paſſiren ſollen , aus
genommen d

ie

von denen Entrepreneurs gepräget worden ſeind .

5
. Iſ
t
zu Verhütung d
e
s

Unterſchleifs b
e
i

Verſendung dieſer

fächſiſchen Gelder feſtgeſeßet , daß alle davon auf denen Poſten zu

verſendende Summen nicht angenommen werden ſollen a
ls

mit einem

gedruckten , von dem Münzdirectorio unterſchriebenen Atteſte , welche
man numeriren wird . E

s

müſſen auch diejenige , denen dieſe g
e

druckte Zettel anvertrauet ſind , ei
n

Buch halten , worinnen ſi
e

ſolche

nach ihren Nummern eintragen und dabei anmerken , wie hoch d
ie

Summe ſe
i

und wohin ſi
e geſchickt worden . Auch iſ
t nöthig , daß

d
ie Grenzpoſtämter angewieſen werden , alle dieſe gedruckte Atteſtata

a
n

den Generalmajor v . Regow quartaliter einzuſenden , damit man
ſehen könne , o

b

alle abgeſchickte ſächſiſche Gelder wirklich außer

Landes gegangen ſind .

6
. Reſerviren ſich Entrepreneurs , daß d
ie

im Generalcontract

§ 19 ſtipulirte Regulirung des Salarien -Etats b
e
i

der Münze zu

Berlin nunmehro wirklich geſchehen möge , dergeſtalt daß dieſer Etat

nicht höher a
ls

auf 7500 Rthlr . höchſtens geſeßet werde , ohngeachtet

d
ie Salarien -Etats derer andern Münzen nur b
e
i

jeder 5000 b
is

6000 Rthlr . jährlich betragen . U
m dieſerwegen behalten ſi
ch Entre

preneurs vor , daß das Berlinſche Münzcomptoir e
in

mehreres nicht

als höchſtens obige 7500 Rthlr . von ihren Geldern jährlich auf den
dortigen Salarien -Etat auszahle , und demſelben nunmehro auf
gegeben werden möge , die von ihnen zu den Tractamenten des Ge

heimen Raths Graumann , Kriegesraths to d
e
r

Horſt und Medailleur
Georgi deponirte Gelder wieder a

n

ſi
e zurückzugeben .

7
. Und d
a

d
ie Entrepreneurs vermöge des Generalcontracts

ſi
ch zum oftern b
e
i

S
.

R
. M
.

wegen d
e
r

Stückelung gemeldet , weil

b
e
i

der Scheidemünze e
s nicht ſo genau gemachet werden kann , daß

alle Stücken egal , und wenn kein Remedium gegeben würde , dieſe

Gelder allemal ſchwerer ausfallen müßten , a
ls

ih
r

Münzfuß erfordert ,

Höchſtdieſelbe darauf auch in einer unterm 5
. Martii c . ergangenen

Ordre befohlen , daß eine gewiffe norme b
e
i

der Stückelung feſt
geſeßet werden ſolle , ſo iſt nunmehro reguliret , daß

17 *
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b
e
i

Tympfen auf d
ie

rauhe Mark 1
/4 Stück und b
e
i

Schoſtacken

auf d
ie

rauhe Mark 3
/4 Stück , höchſtens 1 Stück pro remedio

paſſiren folle .

Bei den ſächſiſchen Tympfen und Schoſtaden , welche in dem

ſelben Schrot und Korn , al
s

d
e
r

p . Frege in Leipzig ſolche prägen

läſſet , ausgemünzet werden müſſen , paſſiret denen Entrepreneurs

auch e
in gleiches Remedium b
e
i

der Stückelung , al
s

der p . Frege

genießet . Bei denen Stübergeldern iſ
t

auf d
ie

rauhe Mark e
in

Stück , und b
e
i

den Schillingen , welche in Aurich ausgemünzet

werden , auf d
ie

rauhe Mart 3
/8 b
is

höchſtens 1
/2 Stück pro remedio

feſtgeſeket . Ueber dieſe b
e
i

dem remedio wegen der Stückelung

nunmehro feſtgeſeßete norme ſoll dergeſtalt gehalten werden , daß

nichts drüber , wohl aber etwas darunter paſſiret werden kann .

Wie nun vorſtehende Veränderung und Erläuterung des
Generalmünzpachtcontracts unter beiden Contrahenten , dem General
major v . Repow a

n

einem und denen Münzentrepreneurs p
p
. a
m

andern Theile treulich und wohlbedächtig verabredet und geſchloſſen

worden , a
ls begeben ſich ſelbige auf das feierlichſte aller daher ent

ſtehenden Rechtswohlthaten und Ausflüchte , wie ſelbige immer

Namen haben mögen , a
ls

d
e
r

Uebereilung , anders abgeredet- a
ls

niedergeſchriebener Punkte p
p
. , und wollen , daß nach eingeholter

S
.

R
.

M
.
. . Ratification gegenwärtiger Contract treulich und

ſonder Gefährde erfüllet , auch dem Generalmünzpachtcontract
annectiret werde .

8
. Immediateingabe d
e
r

Gumperts , Moſes Iſaac und Jkig über
Prägung von Kreuzergeld in Cleve .

Cleve , 23. April 1756 .

Urſchrift . R
.

96. 408 T
.

E
.

R
.

M. werden aus dem beigefügten Plan des mehreren

zu erſehen .. geruhen , daß der von Allerhöchſt denenſelben einmal
feſtgeſeßte Münzfuß allhier beibehalten und nur lediglich d

ie Stücke
lung feiner gemachet worden , damit d

ie hieſigen Gelder denen Aus

ländern beliebter und d
ie gar zu große Laſt des Kupfers b
e
i

der

Legierung verringert werden möchte , zumal wir ſolches aus fremden
Ländern mit großen Koſten verſchreiben und theuer bezahlen müſſen .
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Die meiſten derer hier angrenzenden , auch noch andere ent

ferntere Reichsfürſten und Städte laſſen dergleichen 3 , 6 und

12 Kreuzer Stücken ausprägen , welche in dem größten Theile von

Deutſchland kurſiren ; unſere hieſigen Stüver Gelder hingegen wollen

außer dem Herzogthum Cleve nirgends mehr Kurs finden und in
Zahlung angenommen werden , indem denen meiſten fremden Unter

thanen der Werth von hieſigen Stüvern unbekannt bleibet .

Nicht weniger werden d
ie

meiſten Ausländer durch d
ie gar zu

reichhaltige Stückelung von Kupfer abgeſchrecket , mit denen hieſigen

zu negociieren . E
s

würde alſo denen leßtern ſehr heilſam und

dienlich ſein , wenn ſi
e

durch d
ie

neu auszumünzenden Kreuzer

Gelder im Stande geleget würden , ihre Handlung und Gewerbe

mit denen meiſten Einwohnern im Römiſchen Reiche ungehindert

treiben zu können .

Dergleichen Vortheile wir a
ls Entrepreneurs uns ebenfalls zu

erfreuen haben würden , wie ſich denn ſchon einige auswärtige Unter
thanen mit uns in correspondence eingelaſſen haben , daß ſi

e auf

dem Falle ganz beträgliche Silberlieferungen thun wollten , wenn

wir ihnen in ſolchen im Römiſchen Reiche kurſierenden Kreuzer

Geldern d
ie Zahlung zu leiſten vermögend ſein möchten .

Die f . Maſſen und das Publicum überhaupt hätten noch d
ie

beſondere Avantage , daß ſi
e

in 200 Rthlr . eben ſo viel an feinen

Silber , nur 2
1 ME . weniger a
n

der Laſt des Kupfers a
ls

ißo haben

würden , und d
ie

Scheidemünze derer Stüver , welche ißo im Lande

bleibet , wird alsdann ganz bequem außer Landes geſchicket werden
fönnen .

Wenn E
.
R
.

M
.

wir u
m

d
ie

huldreichſt zu erteilende Conceſſion
demütigſt angeflehet haben , vorgedachte 3 , 6 und 1

2 Kreuzer

Stücken nach dem von uns . . überreichten Plan auf hieſiger Münze
ausprägen zu dürfen , ſo würden E

.

K
.

M
.

uns noch dieſe beſondere
große Gnade dabei angedeien laſſen , di

e

hieſigen laſſen durch eine
beſondere Ordre dahin zu vermögen , daß d

ie

bereits ausgeprägten

2 Stüver ſowohl , a
ls

d
ie

neuen Kreuzer Gelder b
e
i

denenſelben

ferner angenommen werden ſollten ; indem wir a
ls Entrepreneurs

den größten Nachtheil und Schaden ſonſten zu gewärtigen und d
ie

Raſſen d
ie

bereits ausgemünzten Stüver uns einzig und alleine a
u
f

dem Falſe laſſen würden .
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Plan .

Solen auf
die Söll

niſche Mark
gehen

Die rauhe
Mark iſ

t

aus
gemünzt

Die Mark

hält fein

Die feine
Mart iſt

aus

gemünzt

Stücke Rthlr . Gr . P
f
. Loth G
r
. Rthlr .

1574 / 2 5 6 4 12 18

3 Kreuzer , ſtatt der hies
ſigen 2 Stüver , davon

3
0 Stüď 1 Rthlr .

6 Atreuzer , gelten 4 hie
ſige Stüver und 1

5

Stück

1 Rthlr ...

1
2 Kreuzer , gelten 8 hie

ſige Stüver und 71/2
Stück 1 Rthlr .

8488 5 1
5 - 5 . 18

60 8 7 2 18

-.

.

9
. Nachweiſung des Schlagſchakes der erſten beiden Quartale der

Entrepriſe der Gumperts und Conf . , eingeſandt
vom Generalmajor v . Rekow .

Potsdam , 11
.

Mai 1756 .

Urſchrift . R
.

96. 409 B
.

Rthlr . Gr .

1
. Der Schlageſchaß von zwei Quartalen beträget laut

Generalcontract . 155000

2
.

Der extraordinäre Schlageſchaß wegen der Münze

zu Breslau ) 1221 4

3
.

Das residuum vom Salarien - Etat : 2 )

a ) wegen der Münze zu Berlin 1100 Rthlr .

Breslau 300

C ) Aurich 540

d ) Cleve . 990

Magdeburg 700

f ) Königsberg 550 4180

Summa 160401 4

1 ) Aus den Akten geht nicht hervor , was damit gemeint iſt .

2 ) Erſparte Gehälter von vakanten Boſten .

b ) II 1
1

II .

1
1

1 1
1

II II

. 1
1
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Dieſe Summe muß in folgenden Münzſorten bezahlet

werden :
Rthlr. Gr . Rthlr . Gr .

Das Avanzo wegen derer Münzen zu Ber

lin , Breslau , Cleve und Aurich , ſo an

Friedrichsd’or bezahlet wird , beträgt 103330

Der extraordinäre Schlageſchaß wegen

Breslau in Friedrichsd'or 1221 4

Die Avanzo wegen derer Münzen zu

Königsberg und Magdeburg in kaſſen
mäßigem Silbergelde . 51670

Das residuum von denen Salarien - Etats

in Silbergelde . 4180 160401 4

1
0
.

Kabinettsorder a
n

das Generaldirektorium über Maßnahmen

d
ie Uusfuhr der Friedrichsdor zu verhüten .

Potsdam , 20. Uuguſt 1756 .

Ausfertigung . Tit . XVI , 17 .

Da S
.

A
.

M. in Erwägung genommen haben , wie bey einen
entſtehenden Ariege , und wann Höchſtdieſelbe mit d

e
r

Armee mar
îchiren müßen , e

s nicht ausbleiben kann , daß nicht beträchtliche

Summen Geldes aus dero Treſor und ſonſten a
n Friderichsd’or

ausgezahlet werden müſten , dergleichen espèces Sie aber ſodann
gerne ſo viel möglich iſ

t im Lande conſerviren und behindern wollten ,

daß ſolche nicht auswärtig gebracht , und dagegen vieles ſchlechte
Geldt und Scheide -Münze in d

e
r

Circulation bleiben , oder auch

dergleichen auswärtig eingeſchleppet werde , ſo befehlen Sie dero
dirigirenden Ministres des General -Directorii hierdurch , deshalb ſo

gleich ohne eclat und ſonder daß noch zur Zeit von dieſer S
.
K
.

M.
ordre etwas transpirire , e

in

öffentliches Edict zu entwerffen , nach

welchen das Ausbringen nach frembden Landen derer Friderichsd’or ,

e
s ſe
y

unter was Nahmen e
s wolle , verbothen werden müſſe .

Welches Edict dann , ſobald S
.

K
.

M. mit der Armee marſchiren
werden , publiciret und in geſammten hieſigen Provinzien bekannt
gemachet werden muß .

Damit aber der Endzweck hierunter u
m

ſo beßer erreichet

werden und d
ie Friderichád’or in hieſigen Lande beybehalten und

courſiren fönnen , ſo wollen S
.
S
. M. , daß gedachte dero dirigirende
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Ministres ſogleich einen Plan fertigen und präpariren ſollen , nach
welchen ſowohl b

e
i

denen größeren Zöllen , al
s

auch bey denen

Acciſen , Domänen- praestandis , Poſt -revenues und ſonſt dergleichen ,

d
ie Abgaben nicht anders als in Friderichsd’or bezahlet werden

müßen , maßen ſolches bey denen großen Elb- , Havel- , Spree- und

Oder - Zöllen ſodann gar keine Schwierigkeit haben kann , auch vor

h
in

ſchon geordnet iſ
t . Bey denen Acciſen und Poſt -Gefällen wird

e
s dahin einzurichten ſeyn , daß e
in gewiſſes Quantum determiniret

werde , in welchen d
ie Abgaben in guter Silber -Münße bezahlet

werden können ; wann aber eine ſtärkere Summe a
ls

ſolche auf ein
mahl bezahlet werden muß , ſolche nicht anders a

ls

in Friderichsd'or

angenommen werde , ſo auch in gewißer Maße b
e
i

d
e
r

Chargen

und Stempel -Raffe obſerviret werden kann . Angehend d
ie Domänen

praestationes , ſo müßen erwähnte dirigirende Ministres d
ie Ein

richtung machen , daß etwa , was würckliche Bacht -Gelder ſeynd , ſo

d
ie

Beambten und Pächter wegen der Wirthſchafts Stüde , ſo ſie

ſelbſt in Adminiſtration oder auch ſublociret haben , d
ie

Pächte ,

wenigſtens auf das ſtärceſte Antheil gleichfalls nicht anders , a
ls

in

Friderichsd’or angenommen und zu denen Kaſſen bezahlet werden

müßen . Dahergegen aber , was ſonſten fixa und Hebungen von

denen Bauren und Unterthanen ſeynd , e
s darunter auf den bis

herigen Fuß belaßen werden müßte , damit dieſe dadurch nicht bes

drücket werden . Die Lehnpferdegelder und dergleichen - würden auch

in Frideriched’or zu entrichten ſeyn , damit auf ſolche Art dieſe
goldene espèces allemahl im Lande in de

r

Circulation bleiben , mits

hin deren Ausbringen nach frembden Orten nach aller Möglichkeit

behindert werde , wobey dann wieder das Einbringen derer im Lande

nicht gültigen und in denen bisherigen Münşedicten verbotenen aus
wärtigen Scheide- und ander ſchlechten Münzen ſehr invigiliret

werden muß .

1
1
.

Schreiben d
e
s

Miniſters v . Schlabrendorff a
n

den Generalmajor

v . Rekow über Verhinderung d
e
r

Ausfuhr d
e
r

friedrichsdor .

Breslau , 5. September 1756 .

Stonzept . A
. B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . IV .

Aus beſonderem Vertrauen gebe mir d
ie

Ehre , E
.

Hochwohl
geboren hiedurch zu melden , wie S

.

A
. M
.

unterm 20. Augusti
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mir bekannt gemachet, daß b
e
i

entſtehendem Kriege e
s nicht aus

bleiben könne , daß nicht beträchtliche Summen a
n Friedrichsd’or

würden müſſen bezahlet werden , und d
a Allerhöchſtdieſelbige ſothane

Gold - espèces in Dero Landen conſerviret wiſſen wollten , ic
h

mit
Zuziehung der Rammern einen Blan entwerfen ſollte , welcher
geſtalten d

ie Ausführung d
e
r

Friedrichsd’or und d
ie Einſchleppung

geringer ausländiſcher Münzen zu verhüten , ſolchergeſtalten , daß
mit der Zeit d

ie anjeko ausgegebenen Friedrichád’or hinwiederum

zum Treſor fämen . Nach gepflogener Ueberlegung iſ
t

hierauf d
e
r

einmüthige Schluß ausgefallen , wie gar leicht e
in Edict wegen ver

botener Ausfuhre der Friedrichsd’or zu entwerfen , dasſelbige aber

nicht von dem geringſten Effect ſein könne , d
a

bekannt , daß dieſe

Gold - espèces in und außer Landes albereits über 4 Procent gegen

Courantgeld ſtehen und alſo dieſe Münzſorte aller Verbote und

darauf geſegten Bönalien ohngeachtet gar bald und häufig würde

aus dem Lande geſchleppet werden . Und wann alsdann S
.
K
.

M.

d
ie aus dem Treſor herausgegebene Summe a
n Friedrichád’or h
in

wiederum dahin verſchaffet haben wollten , und e
s müßte denen k .

Unterthanen angemuthet werden , daß ſi
e

a
n Zöllen , Acciſen und

andern Präſtationen e
in gewiſſes Theil an Friedrichsd’or zu erlegen

ſchuldig ſein ſollten , würden daraus d
ie

bitterſten Klagen entſtehen ,
weil dadurch d

ie Abgaben gewiß auf 5 Procent erhöhet würden ;

nicht zu gedenken , was S
.

A
.

M. b
e
i

dergleichen Verfügungen und
Erhöhungen leiden würden . E

s

iſ
t

alſo a
ls

das ſicherſte Mittel an
geſehen worden , d

ie Friedrichsd'or in f . Landen zu behalten , die
ſelbe auf 5 procent Agio zu ſegen , a

ls

wobei S
.
R
.

M
.

b
e
i

Aus
gebung einer Million ſogleich 5

0

000 Rthlr . mit anrechneten und ,

wann ſolche Million hinwiederum in dieſem Werthe zum Treſor
fäme , S

.

R
. M. Dero Zweck erreichten und nichts dabei verlören ,

oder wenn auch d
ie Friedrichsd’or nach d
e
r

Zeit nicht mit 5 Pro
cent Agio herbeigeſchaffet werden könnten , ſo hätten S

.
R
. M. doch

b
e
i

der Ausgabe das Agio profitirt . Nach dieſer Idee iſt beiliegen

des Edict entworfen und S
.

R
. M. überſendet worden , welches

aber Alerhöchſtdieſelbige nicht vollzogen , ſondern mir nur geant

wortet : Weil durch d
e
n

Vorſchlag zu
r

Erhöhung d
e
r

Friedrichsd’or

zu viel haſardiret wäre , ſo trügen Sie Bedenken , ſolchen zu agreiren ;

jedoch haben S
.
K
. M. dabei Dero . . Intention nicht zu erkennen

:
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gegeben . E. Hochwohlgeb . können Sich leicht vorſtellen , wie mich

dieſerhalb in nicht geringer Verlegenheit befinde . Die f . Drdre

wollte gerne aufs genaueſte befolgen . Das Verbot wegen der Aus

fuhr iſ
t ganz inutil , und wenn d
ie
k . Unterthanen gezwungen werden

ſollten , ſtatt des nur curſirenden Silbergeldes b
e
i

ihren Abgaben

Gold -espèces zu erlegen , ſo wird das Lamentiren faſt unerträglich

ſein , auch nichts gewiſſer erfolgen , a
ls

daß viele Gefälle nicht b
e

zahlet werden . Weil mir nun bewußt , daß E
.

Hochwohlgeb . wegen

des Münzweſens faſt allein mit S
.

R
. M. ſprechen , und ic
h ver

muthe , daß Allerhöchſtdieſelbe von E
. Hochwohlgeb . Dero Sentiment

anbegehret haben oder noch anbegehren werden , ſo nehme mir die

Freiheit , E
. Hochwohlgeb . hierdurch ganz ergebenft zu bitten , dieſe

wichtige Angelegenheit doch in d
ie Wege leiten zu helfen , daß das

Land nicht bedrücket werde . Ich verhoffe , daß E
.

Hochwohlgeb .

mir Beifall geben werden , wie der Ausfuhre der Gold -espèces

nicht beſſer a
ls

durch eine Erhöhung zu begegnen ; ſollten aber ſolche

mir unbekannte politiſche Urſachen verhanden ſein , welche S
.
K
. M.

abhalten , oftgedachte Friedrichsd'or auf 5 procent Agio zu ſeßen ,

ſo habe E
. Hochwohlgeb . ganz angelegentlichſt bitten wollen , für

mich d
ie

beſondere Freundſchaft zu haben und , wann Selbige Ge
legenheit gehabt , deswegen mit S

.
R
.

M. zu ſprechen , mir alsdann
aufrichtig zu melden , was für Intention S

.

R
. M. hierbei haben

mögen , indem ic
h

wohl nichts mehr wünſche , al
s

dieſelbe aufs g
e

naueſte zu erfüllen und zu befolgen .

1
2
.

Immediatbericht des Miniſters v . Borđe über d
ie

Ceipziger Münzſtätte .

Torgau , 8. November 1756 .

Urſchrift . R
.

96. 425 0 .

Nach E
.

A
. M. . . Cabinetsordre vom 5
. Novembris ſoll ic
h

erwägen , o
b

nicht e
in beträglicherer Schlageſchatz erfolgen könne ,

wann d
ie Münze zu Leipzig , anſtatt ſolche dem bisherigen Entre

preneur länger zu überlaſſen , denen Juden in Pacht gegeben würde .

Ich melde hierauf ... , daß b
e
i

meiner Anweſenheit in Leip

zi
g

mich von dortiger Münzeinrichtung erkundiget und erfahren , daß
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d
e
r

Kaufmann daſelbſt Frege , 1 ) welcher d
ie Münze entrepreniret

und eigentlich nichts anders a
ls polniſche Tympfe , ganze und halbe

Schoſtacke münzet und alle dieſe Gelder auch nach Polen hin zu

debitiren ſchuldig iſ
t , beſage Contract a
n Schlageſcha bezahlet

per Mark :

. 1
1

1
1

.

für Tympfe 15 Gr . ,

ganze Schoſtacke 19

halbe 1 Rthlr . 3

und hat ausgemünzet im Julio , Auguſto und September dieſes
Fahres :

32279 Mt. 3 L. Tympfe , davon beträget der
Schlageſchaß à 1

5 G
r
. . 20174-11-11

3166 9 Schoſtace à 1
9 Gr . 3166-9--2 )

756 22
halbe Schoſtade à 1 Rthlr .

3 Gr.. 756-22—72 )

Summa Schlageſchap in drei Monaten 24097—19— 6 ,

wiewohl im September nur wenig gemünzet worden .

Dieſer Schlageſchaß iſ
t

nicht nur wie gewöhnlich ſchon auf

verwichener Dſtermeſſe zum Voraus erhoben , ſondern d
e
r

Entre
preneur iſ

t beſage Rechnungsſchluß noch mit 1918 Rthlr . 8 G
r
.

2 P
f
. in Vorſchuß .

Bewandten Umſtänden nach habe dem Kaufmann Frege , mit

der Bedeutung , den Schlageſchaß zur hieſigen Kaſſe monatlich ein
zuliefern , verſtattet , nach ſeinem Contract weiter zu münzen . In
dem aber E

.

R
. M. , . Cabinetsordre vom 5
. Novembris erhalten ,

ſo lauft das zugleich in copia beigehende Schreiben von dem Ber
linſchen Juden Ephraim 3 ) be

i

mir e
in , welcher E
. R
.

M. 200000
Rthlr . Schlagſchaß offeriret , wann ihm concediret werde , 1 Million

a
n Tympfen , ganzen und halben Schoſtacken oder Dütchen nach dem

Cleviſchen Fuß und conditiones auszumünzen .

Wie mir nun der Cleviſche Münzfuß unbekannt iſ
t , ic
h

auch

nicht wiſſen kann , ob E
.

R
.

M
.

nach einem andern a
ls

dem bisher
eingeführten Fuß t . polniſche Münze zu Leipzig wollen ausprägen

1 ) In der Borlage : Freger .

2 ) Dieſe Zahlen ſind natürlich falſch . 3166 Mark , die Mark 1
9 Gr .

Schlagichaß ergebend , können nicht 3166 Rthlr . Schlagſchap bringen .

3 ) Berlin , 2. November 1756 .
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laſſen , ſo muß E. R. M. lediglich ... anheimſtellen , was Höchſt
dieſelbe dieſerhalb zu reſolvieren und weiter zu verfügen geruhen
wollen .

.

1
3
.

Uus Berichten des Königl . Polniſchen und Kurfürſtlich fächſiſchen
Berggemachs über d

ie Übernahme d
e
r

Dresdener Münzſtätte durch

Preußen .

Dresden , 24. Dezember 1756 .

A. D. Loc . 514 .

2 ) Hat der General Guardein und Münzmeiſter ô Feral den
12. Sept. a . C. angezeiget , welchermaßen ihme Tages vorhero

von dem preußiſchen Generalmajor v . Wylich eine ſchriftl . ordre

zukommen , vermöge deren e
r ſofort und ohne allen Zeitverluſt von

der unterhabenden Kaſſeneinnahme einen ordentlichen und richtigen

Abſchluß machen und ſelbigen ſamt den baren Beſtand a
n gedachten

Generalmajor einliefern , hiernächſt mit d
e
r

gewöhnlichen Einnahme

continuiren und ſelbige a
n Niemanden anders a
ls

a
n

ihn , oder wen

F. M. der König von Preußen hierzu ernennen würde , mit der
Berechnung allemal promt einſenden , und b

e
i

der ſchwerſten Strafe
ſich darnach geachtet werden ſollte .

1
0
) Den 22. Dezember h
a
t

der General Guardein und Münz
meiſter ô Feral angezeiget , welchergeſtalt Tages vorher Abends um

9 Uhr durch den Königl . Preuß . Geheimden Rath Cautius d
ie a
ll

hieſige Münze verſiegelt worden , in welcher ſich zugleich d
ie mit dem

Silberwagen zum Freiberg . Oberzehenden abzuſchickende ausge

münzte Silber a
n ohngefehr 8000 Rthlr . mit befinden .

Leştere wurden auf Vorſtellungen a
n

Eichel und Cautius freigegeben .

1
4
.

Verfügung des Preußiſchen General - Fe
ld
- Kriegs -Direktoriums a
n

d
e
n

kurſächſiſchen Oberberghauptmann v . Schönberg über d
ie

Dresdener Münzung .

Torgau , 6. Januar 1757 .

Abſchrift . Gez . Borde . A
.

D
.

Loc . 514 .

Da S
.

R
.

M
.
. . reſolviret , be
i

d
e
r

Münze zu Dresden eine

Veränderung zu machen und folche a
n

einen Entrepreneur in Bacht
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zu überlaſſen , ſo findet das General -Feld -Kriegs -Directorium nöthig ,

dem Oberberghauptmann v . Schoemberg ſolches bekannt zu machen

und denſelben zugleich zu benachrichtigen , daß hiebei d
ie dispositiones

dahin gemacht und der Entrepreneur vinculiret worden , nicht nur

d
ie Freibergſchen Silber , welche nach wie vor zu dortiger Münze

abgeliefert werden müßten , jederzeit mit ſteuerbaren Münzſorten zu

bezahlen und ſolche auf gedachter Münze auszuprägen , ſondern auch

in specie zu Bezahlung des Ausbeutſilbers d
ie

erforderliche Species -

thaler und stel nach eben der Feine wie ſolches b
is dahin ge

ſchehen , ohne d
ie allergeringſte Veränderung auszumünzen , und wird

von dem Directorio dahin geſehen werden , daß der Entrepreneur

ſeinen Kontrakt hierunter auf das genaueſte nachkomme ; und wie
ſolchergeſtalt d

ie

vermuthlich nicht nachbleibende Ausſtreuung aller

hand widriger Inſinuationen von dieſer Verpachtung ſich dadurch

von ſelbſt widerlegen werden , ſo findet das P. Directorium nöthig ,

daß denen Berggewerkſchaften hiervon , und daß in allen übrigen

Punkten e
s b
e
i

d
e
r

Bergordnung und bisheriger Verfaſſung ſein
ledigliches und unveränderliches Bewenden überall behalten ſoll , un
geſäumte Nachricht ertheilet und dieſelben zu fleißiger Fortſeßung

des Bergbaues wegen ihres dabei habenden eignen Vortheils beſter

maßen aufgemuntert werden .

1
5
.

Immediatbericht des Generalmajors v . Rekow über den vor :

geſchlagenen Kontrakt der Münzjuden Gumperts und Konſorten .

Dresden , 1
9
.

Januar 1757 .

Urſchrift . Tit . XVII , Nr . 12 .

Da b
e
i

E
.

K
.

M. d
ie Münz -Entrepreneurs Gumperts und

Conſorten unterm 9
.

dieſes vorgeſtellet , wie ſi
e

einen gewiſſen Plan
ausgearbeitet hätten , wodurch das Münzweſen in E

.

R
. M. Landen

verſtärket und Höchſtdero Avantage u
m e
in großes dabei vermehret

werden könne ; ſo haben E
.

A
. M
.

mir durch den Krieges Rat
Waſſerſchleben . . bekannt machen laſſen , daß ic

h

d
ie Entrepreneurs

über gedachten Plan vernehmen und Höchſtdenenſelben davon refe
riren ſolle .

Gedachte Leute haben ſi
ch indeſſen perſönlich b
e
i

mir ein

gefunden und ſtellen vor :

.
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9
.

— 22. Januar 1757 .

1
. daß ſi
e

außer dem in ihrem General Contract ftipulirten

Silber -quanto annoch 8
0
/ m
ı

Mark Silber , welches in Gelde

d
ie

Summe von 1100 / m Rthlr . ausmachet , aus zu münzen

übernehmen wollten ;

2
.

aus diejen 8
0
/ m Mark Silber wollen fi
e

6 Areuzer oder a
n

deren Stelle 3 , auch 6 Marien - Groſchen Stücken nach dem

cleviſchen Münzfuß ( di
e

Mark fein zu 1
8 ta
l
. ) ausprägen ;

und damit

3
.

die currenten Silbergelder im Lande conſerviret werden , wollen

d
ie Entrepreneurs mit dieſen neuen Münzſorten zu denen

ordinairen Verpflegungsgeldern d
e
r

Armee fourniren und die
ſelben b

e
i

dem Geheimten Rat Köppen gegen Kaſſengelder

austauſchen ;

4
.

d
ie Ausmünzung dieſer 8
0
/ m Mark wollen ſi
e in Zeit von

6 Monaten bewerkſtelligen , und wenn dergleichen Münzſorten
mehr erfordert werden , annoch andere 8

0 / m Mark in gleicher

Zeit von 6 Monaten auszuprägen übernehmen , ſo und der
geſtalt , daß in Zeit von einem Jahre 2 Millionen und

200 / m Rthlr . in Silber ausgemünzet würden ;

5
. vorgedachte 8
0 / m Mark werden a
ls

Gelder , welche in E
. R
. M.

Landen nicht kurſiren fönnen , angeſehen und in denen königl .

Kaffen , excluſive Sachſen und Cleve , nicht angenommen .

Hiervon offeriren d
ie Münz -Entrepreneurs fü
r

jede 8
0 / m Mark ,

welche ſi
e in dieſer Geldſorte ausprägen laſſen , nach Ablauf derer

6 Monat 100000 Rthlr . an reinem Schlageſchap in Naſſengeldern

zu bezahlen , wollen auch für das currente Silbergeld , ſo ihnen ſtatt
des andern von dem Geheimten Rat Röppen umgetauſchet wird ,

allemal b
e
i

d
e
r

Change noch 2 Procent Agio geben , daß ſi
e alſo

a
n Schlageſchaß 100000 tal .

und a
n Agio 33000

in Summa 133000 Thaler

bezahlen .

Wann nun nach Ausprägung derer erſten 8
0
/ m Mark annoch

andere 8
0 / m Mark in dergleichen Münzſorten ausgepräget werden

müßten , ſo würden E
. R
.

M. aus Dero Münzen im Lande über

dem im General -Contract ſtipulirten Schlageſchaß annoch

• . II
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.

. II

an Schlageſchaß 200000 tal .

und an Agio 66000

in Summa 266000 Thaler

binnen Zeit von einem Jahre mehr profitiren .

Im Fall auch der Geheimte Kat Köppen b
e
i

dieſer Um
wechſelung keine Silbergelder vorrätig hat , wollen d

ie Entrepreneurs

auf Friderichsd’or 5 procent Agio geben .

Endlich haben dieſelben b
e
i

dieſem Vorſchlag zum Haupt
bewegungsgrund , daß ſi

e

b
e
i

ihrem Contract vom 2
. April 1756 ,

worin ihnen accordiret worden , daß niemanden , als denen Münza
entrepreneurs Gumperts und Conſorten allein d

ie Durchfuhre derer
poln . - fächſl . Tympfe durch E

.

R
. M. Lande erlaubet ſein ſoll , g
e

ſchüßet werden möchten , weil ſie lediglich fü
r

dieſes Privilegium a
n

70000 Rthlr . jährlich laut gedachtem Kontrakt bezahlen müſſen .

1
6
.

Entſcheid des Königs auf d
ie Vorſchläge der Gumperts

und Konſorten .

Dresden , 22. Januar 1757
albſchrift . Tit . XVII , 12 .

Nachdem ich aus Euren Berichte vom 19. dieſes mit mehrern

erſehen habe , worin eigentlich d
e
r

Plan derer Münzentrepreneurs ,

der Juden Gumperß und Conſorten beſtehet , wodurch ſi
e

das Münz
weſen in Meinen Landen zu verſtärken und Meine Avantage u

m

e
in großes dabei zu vermehren vermeinen , ſo erteile Ich Euch da

rauf in Antwort , daß der ganze Plan Mir ſchlechterdings nicht an
ſtändig iſ

t , noch Ich darauf jemalen entriren oder zugeben werde ,

daß dieſelbe nach ihren Vorſchlage 6 Xer oder a
n

deren Stelle 1 ,

3 oder auch 6 Mariengroſchen -Stücken nach den ſo genannten

cleviſchen Münzfuß auf Meinen Münzen im Lande und außerdem ,

w
o

ihn ſolches vorhin ſchon concediret , in gewiſſer Maße nach

gelaſſen iſ
t , ausprägen dörften , maßen Ich dieſe Sorte von infamen

Gelde , a
ls

erwähnte Kreuzer oder 1 , 3 oder auch 6 Mariengroſchen

Stücken ſein , durchaus nicht in Meinen alten Provinzien , w
o

ſolche

niemalen kurſiret haben , ausgeſtreuet wiſſen will , und kann Mich

dazu der offerirte Schlageſchaß , auch das a
n den p . Köppen b
e
i

der
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Change folcher Gelder gegen currente Silbergelder erbotene Agio
gar nicht bewegen , da durch ſolchen Umſa b

e
i

d
e
r

Kriegeskaſſe

auch gegen 3 Procent Agio alles gute currente Silbergeld aus dem
Lande völlig würde aufgeräumet und zum verſchmelzen zu vorgedachten

infamen Münzſorten gebrauchet werden , mithin das Publicum und

a
m Ende d
ie Raſſen ſelbſt gezwungen ſein würden , dergleichen

ſchändliches und geringhaltiges Geld vor voll und gut zu nehmen ,

beim Verkehr und Umſaß d
e
r

Gelder gegen redliche und gute

Münzſorten in Silber oder in Gold unendlich verlieren , wie ſolches
das Ereinpel im Cleviſchen zu Meinen Leidweſen bereits dargethan

hat , und welches ich ſchon redreſſiret haben würde , wenn d
ie jeßige

Kriegestrublen mir d
ie Zeit dazu laſſen wollen .

Ich will alſo durchaus nicht , daß gedachte Entrepreneurs mehr
gedachte dergleichen infame Münzſorten weder zu Berlin ausmünzen
laſſen , noch einbringen , oder dergleichen in Meinen Provinzien

kurſiren , geſchweige dann auf einige Weiſe vor kaſſenmäßig an
geſehen werden ſoll .

Ich begreife dabei nicht , warum denn gedachte Entrepreneurs

nicht nach ihren Contracte andere gute Silber- und Scheidemünzen
ausprägen laſſen wollen , wie ſolche bisher im Lande kurſiret haben

und ſelbige Meinen deshalb approbirten Münzfuße gemäß ſeind , da

ihnen dabei genung übrig bleibet .

Was ich allenfalls wegen Uusmünzung dergleichen , wie ſchon
erwähnt , ſchlechter und infamer Gelder zulaſſen könnte , wäre dieſes ,
daß , wenn meine Armee allererſt in feindlichen Landen ſtehen

werde , ſodann dergleichen Geld gegen einen proportionirten Schlage

ſchaß von gedachten Entrepreneurs ausgemünzet und von ihnen das

hin baar transportiret , auch ſonſten in feindlichen Landen aus
gegeben werden könnte ; in Berlin aber und Meinen daſigen Bro
vinzien dergleichen zu ſchlagen und e

s ſe
i
, auf was Art e
s wolle ,

auszubreiten und dadurch Meinen Unterthanen eine neue Contri
bution zu imponiren , auch alles Gewerbe zu verderben , ſoll durch
aus nicht geſchehen .
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1
7
.

Bericht des Vize -Oberbergwerkdirektors Peter Nikolaus v . Garten

berg a
n

den kurſächſiſchen Premierminiſter Grafen v . Brühl

über d
ie preußiſche Prägung kurſächſiſcher Münzen .

Dresden , 26. Januar 1757 .

Urſchrift . A
.

D
.

Loc . 514 .

Ew . Excellenz überreiche hierbei . . einige Groſchen , welche

in der Münze zu Leipzig von dem Juden Ephraim neuerlichſt , jedoch

mit alten Stempeln und voriger Jahrzahl 1756 abgepräget worden .

Den Gehalt habe ic
h

durch den General -Kreis -Guardein ô Feral

unterſuchen laſſen und gefunden , daß jede feine Mark zu 1
8 Rthlr .

1
5 Gr . 630/37 B
f
. , ſtatt ſolche in denen nach dem von I. R. M.

in Polen und Churfürſtl . Durchl . zu Sachſen allergnädigſt b
e

ſtimmten Schrot und Korn ausgeprägten Groſchen nur zu 15 Rthlr .

ſe
i

ausgemünzet worden . Wann nun jede Marf um 3 Rthlr . 15 Gr .

630/37 P
f
. höher ausgebracht wird , a
ls

iſ
t

der Verluſt fü
r

F. R
. M. ,

das Publikum und d
ie Handlung auf jede 100 Rthlr . 19 Rthlr .

1
3 G
r
. 6 B
f
. , und d
e
r

Jude befindet ſi
ch im Stande , nach dieſen

Fuß mit dem größeſten Vortheil alle ſächſ . Groſchen , 6 Pfenniger

und Dreier , d
ie

beſſeren Sorten nicht zu gedenken , einzuſchmelzen

und in ſolche ſchlechte Geldſorten zu vermünzen . Je deplorabler
der Zuſtand des Landes und der Handlung durch dieſen unerlaubten
Betrug ſich befinden wird , je ſchleuniger habe wider dieſes Be
ginnen b

e
i

den p . Generalmajor v . Rekow und Geheimden Rath

Eichel alle Gegenvorſtellung gethan .

Nun habe zwar gefunden , daß der Generalmajor v . Reßow

dieſen Münzjuden Ephraim ſelber fü
r

einen Betrüger hält , von dem

andern nichts a
ls

wie der König von Preußen wegen d
e
r

Dresdner

Münze zum Präjudiz derer Gewerken nichts verhängen würde , viel
mehr , daß alles Geld nach dem ſächſ . Schrot und Korn ausges

münzet werden ſollte , verſichert worden .

Überhaupt wird aus dem Verfahren d
e
s

Judens , da er d
ie

meiſten Münzmachinen von hier nach Leipzig bringet , offenbar , daß
ſelbiger hier in Dresden , w

o

e
r

b
e
i

dem angeordneten Schrot und

Korn bleiben muß , nur wenig , hingegen in Leipzig , w
o

ihm e
in

landesverderblicher Münzfuß wird accordiret ſein , deſto mehr aus
münzen dürfe .

Acta Borussica . Münzweſen III . 18
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Würdigen Ew . Excellenz beigefügten Extract aus den Ham
burger Zeitungen hochderoſelben Anſehen , ſo wird ſich veroffenbaren ,

daß der König von Preußen nicht alleine redlichen Dienern das

Brod , ſondern auch d
ie Ehre zu nehmen ſuchet . Wie aber d
ie ge

machten Vorwürfe durch e
in gutes Gewiſſen überwunden werden ,

alſo wird hoffentlich d
ie Welt auch einmal belehret , daß alle b
e
i

dem Berg- und Münzweſen preußiſcherſeits gemachte Veränderungen

nur von Leuten , d
ie

im Stockhauſe geſeſſen und von König in

Preußen ſelbſt a
ls

d
ie größeſten Betrüger d
e
r

Welt ſind bekannt

gemacht , zu
m

Verderb hieſiger Lande angefangen und in
s

Werk g
e

ſeget worden .

Aus dem Hamburgiſchen unparteiiſchen Correspons
dent No. 8 Anno 175 7 .

Der König von Preußen wolle , daß der König von Polen ſeine

Lande , wenn e
r

ſi
e wieder bekommt , auf eine vortheilhaftere Art admini

ſtriren laſſen könne als e
s ſeit 5 Jahrhunderten nicht geſchehen ſe
i
. Man

habe unermeßliche Mißbräuche entdeckt . Dieſe ſe
i

der König gewillt zu

beſeitigen , daher d
ie Verfügungen im Porzellan- , Bergwerks- und Münzweſen .

Da man in Abſehen auf den legtgedachten Artikel benach
richtiget iſ

t , daß man in Abweſenheit d
e
s

Landesherrn d
e
r

Be
quemlichkeit , Münzen zu ſchlagen , mißbrauchte , ſo haben Höchſt
dieſelben Befehl gegeben , di

e

Stempel in ſichern Gewahrſam bringen

und d
ie Münze vorläufig zuſchließen laſſen .

1
8
.

Bericht d
e
s

Königlich polniſchen und kurfürſtlich fächſiſchen

Berggemachs über d
ie Übernahme d
e
r

Dresdener Münzſtätte durch

Preußen .

Dresden , 14
.

februar 1757 .

A
.

D. Loc . 514 .

1
9 ) .... hat der Generalhat der General Guardein und Münzmeiſter

ô Feral den 17. und 22. Januar ferner berichtet , daß von dem
Königl . preußiſchen Rammerdirektor Fiedler d

ie Münze mit Ab
forderung aller hierzu gehörigen Schlüſſel in völligen Beſtand ge

nommen , und von dieſem ſämtliche vorhandene Münzgeräthe a
n

Machinen und dergleichen nach einem darüber gefertigten Inventario

nebſt denen Schlüſſeln dem hierzu Preußiſcher Seits beſtellten Münz
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directori Namens Hypitsch [fo ] und dem Juden Ephraim wieder
übergeben worden , dergl . auch mit dem nach Abſchlüßung d

e
r

Münz
rechnung auf das Quartal Luciä a . p . verbliebenen baaren Kaſſen
beſtand a

n 4797 Rthlr . 8 G
r
. 74/2 P
f
. und vorräthige Silber und

Schroten zuſammen a
n 1323 Mark 1
4 Loth in verſchiedenen Ge

halt a
n

ermelten Juden Ephraim und Söhne geſchehen . Und ob
wohl anfänglich d

ie Verſicherung gegeben worden , daß alles in

statu quo verbleiben ſollte , ſo wären doch von denen Scheidemünz
ſtoßwerken 6 Stück der beſten mit allen Zubehörungen aus ihren

Stücken gehoben und abgebrochen und nebſt anderen Geräthſchaften

nach Leipzig in di
e

daſige Münze transportiret worden .

1
9
.

Kabinettsorder a
n

d
ie Breslauer Münzdirektoren über ih
r

Verhalten während des Krieges .

Dresden , 7. März 1757 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

S
.
R
.M. haben den von Dero Breslauſchen Münzdirectoren

Krönce und Bube unter den 2. dieſes Monats eingeſandten Extract
vom lektern Monat Februario der Breslauer Münze erhalten und
geben b

e
i

ſolcher Gelegenheit denenſelben darauf zur Reſolution ,

daß d
a S
.

R
. M
.

nunmehrige anderweitige Beſchäftigungen wegen

der vorſtehenden Kampagnen vor der Hand nicht mehr zugeben ,

einige Attention a
u
f

dergleichen Extracte zu wenden , alſo erwähnte

Münzdirecteurs auch demnächſt und b
is zur geendigten glücklichen

Kampagne ſolche nicht weiter a
n

Höchſtdieſelbe einſenden ſollen .

Dabei aber . . S
. f . M. erwähnten directeurs auf ihre Pflicht

und Ehre und b
e
i

Vermeidung der ſchwereſten Verantwortung e
r

innern und anbefehlen , daß ſelbige mit ſo viel mehrerer Exactitude

und Accurateſſe darauf ſehen und halten ſollen , daß b
e
i

daſiger

Münze alles in de
r

gehörigen Drdnung tractiret , redlich ausgemünzet ,

auch dabei durchaus nicht unter keinerlei Prätert , noch auf Jemanden
anderes Veranlaſſen von den bei jeder Sorte von Gelde vor
geſchriebenen und von S

.

R
. M
.

höchſteigenhändig vollenzogenen

Münzfuß im allergeringſten abgewichen , noch ſchlechter ausgemünzet

oder auch mehrere Scheidemünzen , a
ls

der Contract mit denen

Fuden beſaget und erlaubet , ausgepräget , auch leßtere außerhalb
18 *
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Landes geſchaffet , dabei aber allemal ſo viel gute kaſſenmäßige Geld
ſorten ausgepräget werden müſſen , a

ls

das Verkehr und Commer

cium im Lande erfordert und d
ie Juden zu ſchaffen vermittelſt ihres

General -Münzcontracts verbunden ſeind ; a
ls

worauf mehrgedachte

Münzdirecteurs auf das allergenauſle zu halten und ſi
ch davon

auf keine Art und Weiſe und durch Niemanden abwendig machen

zu laſſen , auch ſolche allen Fudeleien und Unterſchleife zu präca

viren haben , widrigenfalls ſi
e lediglich und allein davor reſponſable

bleiben , auch ſich hiernächſt b
e
i

Abnahme ihrer bisher geführten

Rechnung und Haushaltung darüber juſtificiren müſſen .

2
0
.

Schreiben d
e
s

Geheimen Kabinettsſekretärs Eichel a
n

den

Generalmajor v . Rekow über d
ie Hintergehung des Königs

durch d
ie Juden Gumperts und Konſorten .

Cockwiß , den 1
0
.

Upril 1757 .

Urſchrift . Tit . XVII , Nr . 12 .
Da ic

h jeßo im Begriff bin , von meinen Papieren etwas zu

dechargiren , unter ſolchen aber noch einen Bericht von En . Ercell .

mit gefunden , von welchen ic
h glaube , daß e
s deroſelben nicht ohne

angenehm ſeyn dörffte , ſolchen zu dero eigenen Händen zurück zu

zu haben ; ſo nehme mir d
ie Freyheit , felbigen hierbey zu legen und

zu Em . Excell . ſelbſt beliebigen Dispoſition zu überlaſſen .

Ich unterſtehe mich noch e
in paar Piecen wegen der jeßigen

Mün Sachen bey zu fügen , beyde ) meritiren noch konſerviret zu
werden , d

a nur d
ie große impudence derer jeßigen Münt Entre

prenneurs und wie weit dieſelbe unter Protection von gewiſſen

Leuthen in ihrer effronterie und Betrug gehen mögen , di
e

andere

aber S
.

R
. M
.

wahre Arth darüber zu denken , a
m Tage legen ,

welches d
ie Dritte beſtärket , und alſo wohl klar daraus erhellet , daß

wenn d
e
s

Königs Majſt . nicht d
ie

wahre Beſchaffenheit d
e
r

Sachen

verdunckelt und ſolche durch allerhand illusiones hintergangen worden

wären , Dieſelbe niemahlen durch einen imaginären Profit vom
Schlageſchaße zugegeben haben würden , daß das Publicum in einen

ſo großen faſt unwiederbringlichen Verluſt geſeßet worden wären [ fo ] .

Die von mir bey dem Geheimen Archiv zu Berlin abgegebene die
Zeit über colligirte Acten würden davon noch viel mehrere Proben

1 ) S
.

oben Nr . 15 und 1
6
.
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und wie man es darunter b
is

zur erſtaunenden effronterie getrieben

h
a
t
, geben , wenn e
s jemahlen zu einer Recherche deshalb kommen

follte , und wie e
s noch viel weiter darunter gegangen ſeyn würde ,

wenn nicht zuweilen noch e
in

kleiner geringer Daniel denen Richtern

zu Babel zugeruffen oder ſi
e bloszuſtellen Gelegenheit gehabt . Die

4 te piece iſ
t

mir von dein Ephraim zugeſtellet worden , der den
großen Betrug , ſo darunter vorgegangen , ohnerachtet e

r

noch viele

mysteria inequitatis nicht einmahl weiß , darin nachweiſen wollen ,

von deren Grund oder Ungrund ic
h

aber nicht urtheilen kann .

Wollen Ew . Excell . di
e

Gnade haben und dieſe piecen zuſammen ,

wenn dieſelbe folche einiges Anſehen bey einer bequemen Zeit g
e

würdiget haben , unter Dero Betſchaft verſiegelt und ohne , wie ic
h

unterthänig bitte , andern weitere Communication davon zu thun ,

b
e
y

dem General Directorio zu andern Müng actis legen laſſen ,

ſo wird ſolches von Dero gnädigen Gefallen dependiren und viel
leicht einmahl bey Goti gebe bald ! etwas ruhigeren Zeiten noch zu

einigen Nußen und Gebrauch dienen , wenigſtens und wenn ob
angeführte acten dazu genommen würden , des Königs Majſt . legi

timiren können , daß Dero wahre Intention n
ie geweſen , das Wohl

Dero Lande einigen gewiſſenloſen gewinnſüchtigen Leuthen zu ſacri
ficiren , di

e

ſich e
in eigenes Wert daraus gemachet haben , auch ſelbſt

d
e
s

Königs Majſt . auf alle mögliche Weyſe zu hintergehen .

Ich wünſche übrigens , daß Ew . Excell . in Dero obhabenden
Commiſſion wegen d

e
r

anzulehnenden Gelder a
u
f

alle Weyſe und

mit allen erwünſchten Succeß reuſſiren mögen , a
ls

wodurch dieſelbe

den größeſten Ausſchlag und das größeſte Gewichte zu einen bald

wieder zu herſtellenden glücklichen und guten Frieden geben werden ,

weil e
s

doch wohl dabey , daß u
m

durch einen viven Krieg einen
glüdlichen Frieden bald wieder zu erhalten , es a

n

denen 3 Haupt

requisitis , nehmlich Geld , Geld und Geld nicht fehlen müſten , [ ro ]

und wann Em . Excell . und deshalb außer Verlegenheit ſeßen , wir

e
r alsdann mit unſern obgleich ſehr mächtigen und ſonſt überlegenen

Feinden aushalten wollen , al
s

denen erwähnte requisita ſchon jeßt

ſtark zu fehlen anfangen , mithin wohl derjenige , ſo den leßten

Thaler in der Taſche haben wird , denen andern den Frieden wird

vorſchreiben können .
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2
1
.

Schreiben d
e
s

Feldkaſſenrendanten G
.

C
h
. L. Krauſe a
n

den

Kriegszahlmeiſter Geh . Rath Köppen über d
ie Bezahlung

der preußiſchen Truppen .

Königsberg , 28. Oktober 1757 .

Urſchrift . R
.

163 , I. 75 .

Ew . Wohlgebornen wohnet bereits aus den vom General

feldmarſchall Exc . gegebenen Nachrichten b
e
i
, daß Hochſelbige d
ie

von den Herren Banquiers Splitgerber & Daun angewieſene

200000 Rthlr . , halb a
n preuß . Courant , u
m

d
ie einmal allhier g
e

machten Arrangements nicht zu vereitelen , annehmen laſſen und d
ie

preußiſche und lithauiſche Kaſſenbeſtände , ſo wie ſelbige zur hieſigen
Feldkriegskaſſe bereits eingezogen habe und damit noch im Begriff

bin , größtentheils in dergleichen Münzſorte beſtehen .

Die Regimenter weigern ſich für ißo bereits , d
ie Novembris

verpflegung völlig darin anzunehmen , da verſchiedene im Anfange

und d
ie

mehreſten medio Novembris d
ie

Weichſel paſſiren .

E
s

iſ
t

ihnen auch ſolches um ſo weniger zu verübelen , als

ſolche Münze in Polen nicht gangbar iſ
t

und das Colbergſche

Deputationscollegium geantwortet hat , preußiſch Courant fönnte in

Pommern nicht gebraucht werden , und ihrerſeits wüßten ſi
e darunter

keinen Umſchlag zum Beſten der Armee zu treffen .

Adhier in ſo kurzer Zeit eine ſo große Summa umzuſeßen ,

iſ
t

b
e
i

jeßigen Umſtänden ſo wenig thunlich , al
s

überdeme d
ie Ordre

zu Bezahlung des Agio fehlet , wozu d
e
s

Herrn Generalfeldmarſchall

v . Lehwaldt Exc . ſolche zu ertheilen Bedenken tragen und d
ie königl .

Krieges- und Domänenkaminer ſi
ch nicht befuget ſehen will , auch

unnöthige Koſten ſein würden , falls d
ie hieſige Armee in Schleſien

zu ſtehen fäme .

Um ſich inzwiſchen hierunter in etwas zu helfen , ſind mit Ge
nehmigung hochgedachten Herren Generalfeldmarſchalls dem hieſigen

f . Münzmandatario 20000 Rthlr . gegen einer Aſſignation auf d
ie

Münzentrepreneurs Herren Gumperß & Ißig , ſothane Summa nach
vierzehntägiger Nachſicht in Berlin in 2

-

und 4 -Ggr . Stücken

wieder zu bezahlen , allhier ausgezahlet worden . Em . Wohlgeb .

habe ſowohl hievon ſchuldigſt benachrichtigen a
ls

auch anfragen

ſollen , da dieſes t . Gelder betrifft , ob dieſelben nöthig fänden , daß

d
ie Anweiſung Ihnen zugeſandt würde , u
m wegen Einziehung
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ſothaner Gelder das nöthige beſorgen vorgängig beliebigſt zu laſſen .

Für d
ie Sicherheit anerregter 20000 Rthlr . ſtehen b
is zur erfolgten

Wiederbezahlung d
e
r

Münzrendante , Münzmeiſter und Münz
mandatarius Friedländer gemäß.ſchriftlich von ſich geſtelletem Revers .

22. Kabinettsorder a
n alle Münzbeamten über Subordination

unter den Generalleutnant v . Rekow .

Breslau , 1
6
.

Januar 1758 .

Abſchrift . R
. XIII , 2 .

S
.

R
. M. haben mit höchſtem Mißfallen vernommen , daß

einige directores und Dfficianten derer f . Münzen bisher ver

ſchiedentlich des General -Lieutenant v . Reßow Namens Höchſtdero

ſelben a
n

ſi
e ergangene Verordnungen im Münzweſen zu befolgen

ſich geweigert und dadurch nicht ſelten Verfügungen , welche zum

höchſten k . Intereſſe gereichet , unausgerichtet geblieben .
Da aber . . S

.

R
. M. gedachtem Dero General -Lieutenant

v . Regow e
in vor allemal d
ie General Direktion des Münzweſens

übertragen und a
n ſelbigen Höchſt Dero ordres zur weitern Ver

fügung b
e
i

denen Münzen ergehen laſſen wollen ; al
s

laſſen Höchſt

dieſelben hiermit ſämtliche directores und Officianten bei denen
Münzen zu Berlin , Königsberg , Breslau , Magdeburg , Cleve und
Aurich a

n

den Generat - Lieutenant v . Reşow a
ls

ihren Vorgeſekten

anweiſen , und ihnen alles Ernſtes anbefehlen : alles dasjenige , was

derſelbe Namens Höchſtderoſelben ihnen im Münzweſen aufgeben

wird , treulich und ſonder Widerrede noch Säumniß zu executiren , d
ie

gewöhnliche Ertrakte und Balancen a
n ihn einzuſenden und ſonſt

wegen vorfallender Zweifel a
n ihn zu berichten , damit e
r ſi
e mit

näherer Inſtruktion verſehen könne .

S
.
S
. M. wollen , daß ſämtliche directores und Münzoffi

cianten dieſe Subordination b
e
i

Strafe der Kaſſation beobachten ſollen .

23. Uus einem Bericht des preußiſchen Reſidenten zu Cöln v . Ummon

über d
ie

ſchlechten Münzungen am Rhein .

Cologne , le 5
. Dec. 1758 .

Urſchrift . R
. X
I
, 167 .

La cour d
e Treves e
t

les petites Cours d
u Westerwald ,

nommément Wied -Runckel et Sayn -Altenkirchen , appartenant a
u
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Marggrave d'Anspach , ont donné depuis quelque tems une

étendue très grande à leurs petits bureaux de monoies . Toutes

ces contrées et la Westphalie regorgent de leurs très mauvaises
especes ; et l'on en transporte même beaucoup de barils par la

Hollande à Hambourg , d'où elles se répandent aussi dans la

Basse -Saxe. Le comte de Neuwied , non obstant la rude exe
cution qu'il a essuiée , recommence pareillement à monoier . La
chose va fort à l'excès . Ce ne sont point tant ces Seigneurs
qui frappent pour leur propre compte ; mais chaque marchand

ou autre miserable particulier (qui se nourrit du sang du public ,

en l'inondant de mauvaises especes et lu
i

enlevant pour refondre

le peu qu'il reste encore d
e bonnes ) peut , moiennant un certain

pour Cent qu'il donne à ces Seigneurs Territoriaux , faire frapper
pour son propre compte telles espèces qu'il lui plait . Un mar
chand d'ici nommé van der Nüll à qui Vôtre Majesté a donné

il y a des années le titre d
e Conseiller d
e Commerce , est u
n

d
e

ces principaux refondeurs e
t entrepreneurs . Ces très chetives

especes font entre autre que le change v
a

maintenant à 180

pour Cent contre les especes d
e Hollande , e
t

d
e la dérive la

cherté exorbitante dans toutes les Marchandises e
t

denrées

indispensables qui viennent ic
i

d
e la Hollande . Le Frederic d'or ,

le Louis d'or o
u

le Charles d'or , qui fait à Berlin cinq écus
d'Empire , 1 ) en fait ic

i

six contre ces mauvaises especes ; et les

monoies courantes d
e Vôtre Majesté , savoir le
s

pièces d
e

8
. 4 .

2 Ggr . vont à 12 pour Cent d
e plus contre celles e
n question .

Il ya plus : comme les dites Cours qui monoient d
e

cette

façon , n'oseraient sans causer trop d'ombrage , se servir uni
quement d

e leur propre empreinte e
n partie d
e simples Comtes ;

elles mettent sur le
s

especes o
u bien simplement u
n

chiffre , ou

bien elles emploient des empreintes etrangères plus respectables

que le
s

leurs . On assure que pour faire tomber la haine sur

Vôtre Majesté elles ont l'effronterie d
e

se servir d
e Ses em

preintes . Je ne pourrais point prouver ceci avec évidence ,

n'étant point à même d'en faire l'examen : cependant j'ai vu ic
i

des espèces sous l'empreinte d
e Vôtre Majesté o
ù

la lettre qui

1 ) E
r galt in Berlin nicht 5 , ſondern 513 Rtir . , 1. S
.

103-105 .
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marque l'endroit où le Bureau des monoies est établi p . e . A.
B. C. etc. ne se trouvait point , comme une telle lettre se trouve
autant que je sais sur toutes les monoies de Votre Majesté .

2
4
.

Kabinettsorder a
n

den Berliner Münzmeiſter Jaſter über
Münzung leichterer Piſtolen .

Dresden , 8. Dezember 1758 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

Nachdem S
.

K
.

M. mit Dero Hof Jouvelirs Ephraim und
Söhne wegen einer gewiſſen Ausmünzung von Ein Hundert Tauſend
feine Mark Gold a

n Auguſt- , Louis- und Fridd'or [ fo ] einen Kon
traft getroffen , al

s

befehlen . . dieſelben den Münz Meuſter Faſter

zu Berlin , ſi
ch

dieſer Ausmünzung ſofort zu unterziehen , auch ſolche

auf das allergenauſte und insgeheim zu pouſſiren ; der faſter ſoll
auf ſeinen geleiſteten Eide und mit ſein Leben dafür repondiren ,

daß b
e
i

dieſer Ausmünzung in Golde d
ie Proportion d
e
s

geänderten

Münzfußes beim Silber von 1
4 b
is

1984 Rthlr . d
ie feine Mark

auf das allergenauſte obſerviret würde , und muß der Münz Meuſter

Faſter überdem e
in

accurates Regiſter führen , wieviel ausgemünzet
worden .

2
5
.

Kabinettsorder a
n

den Direktor d
e
r

großen Münze zu Berlin
über den neuen Münzfuß .

Breslau , 26. Dezember 1758 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

Nachdem S
.

R
. M. . . reſolviret , ſämtliche preußiſche und

ſächſiſche Münzen Dero Hof - Jouveliers Ephraim und Söhne nebſt

Moſes Iſaac und Ißig zu conferiren und den Münzfuß zu 198/4 Rthlr .

feſtzuſeßen , auch alle conditiones und beneficia , wie vormalen fü
r

S
.
R
. M. ſelbſten und nachhero fü
r

gedachte Entreprenneurs in den
vorigen Contracte feſtgeſeßet und obſerviret worden , ihnen noch

fernerhin angedeihen zu laſſen , und d
ie Ausmünzung in allerhand

preußiſchen , ſächſiſchen und polniſchen Münzen auszuprägen ; al
s

wird Dero directori b
e
i

d
e
r

großen Münze zu Berlin hierdurch
aufgegeben , ſowohl auf den nachſtehenden Münzfuß , nämlich
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8 Ggr . Stücke ſollen neun Rthlr . e
in

und zwanzig Groſchen
eine Brutto Mark wiegen und acht Loth fein halten .

4 Ggr . Stücke ſollen neun Rthlr . ſechszehen Groſchen eine Brutto

Mark wiegen und ſieben Loth fünfzehen Grän fein halten .

Tympffe follen acht Thlr . fechs und 8
/4 P
f
. eine Mark Brutto

wiegen und ſechs Loth neun Grän fein halten .

2 Ggr . Stücke ſollen ſechs Thlr . vierzehen Groſchen eine Mark
Brutto wiegen und fünf Loth ſechs Grän fein halten .

1 Ggr . Stücke ſollen vier Thlr . zwei und zwanzig G
r
. ſechs P
f
.

eine Mark Brutto wiegen und vier Loth fein halten .

Ein ganzer Speciesthaler ſoll zehen Thlr . ſechszehen G
r
. neun Pf .

eine Mark Brutto wiegen und acht Loth zwölf Grän fein halten .

Ein halber Speciesthaler ſoll gleichfalls zehen Thlr . ſechszehen G
r
.

neun P
f
. eine Mark Brutto wiegen und acht Loth zwölf Grän

fein halten

a
ls

auch auf d
ie

a
n

denenſelben geſtatteten Stücklinge im Durch

ſchnitt á 2 Procent , d
ie Vorbeſchickung á 2 Grän und Remedium

á 14/2 Grän d
ie Sorten Silbermünzen und nach Beſchidung der

Silber -Schroten nicht höher a
ls

nach Proportion denen Piaſters zu

rechnen und anzunehmen , wohl Acht zu haben , daß davon im ge

ringſten nicht abgegangen werde ; im gleichen dahin zu ſehen , daß

alle bishero von beſſern Valeur ausgeprägte Gold- und Silber
münzen nicht aus denen königl . und fächſiſchen Landen verſendet ,
ſondern nach der Münze gegen Bezahlung des innerlichen Wertes
gebracht werden ſollen .

2
6
.

Bericht d
e
r

Mindenſchen Kammer über Befreiung d
e
r

Lingenſchen

Untertanen von der Steuerzahlung in holländiſchem Gelde .

Minden , 9. februar 1759 .

Ausfertigung . Tit . XXIII , 4 .

Der Kriegesrath Hildebrand hat a
n E
.

R
. M. ſowohl a
ls

uns von d
e
r

Unmöglichkeit derer von denen Lingenſchen Unterthanen
aufzubringenden Contributions- und Domänengefälle in holländiſchen

oder edictmäßigen Geldern unterm 17. passato berichtet , und E
.

A
.

M
.

haben uns unterm 3
0
.

e
j
. . . befohlen , d
ie

von demſelben an
geführte , gar erheblich ſcheinende Umſtände gründlich und wohl zu
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erwägen , auch zu Remedirung ſolche Vorſchläge auszumitteln , wobei

weder Höchſtderoſelben Intereſſe noch der Unterthan zu merflich leide .

E. R. M. können wir verſichern , daß wir hierbei zeithero
mit aller Circumſpection zu Werke gegangen ſein und dazu d

ie

gegründeſte [ fo ] Urſach gehabt haben , weilen wir befürchten müſſen ,

daß wegen der Nähe der alliirten Armee d
ie

b
e
i

derſelben bishero

roulirende ſchlechte und widerrufene Münzſorten d
ie Grafſchaft

Lingen gleichſam überſchwemmen müſſen , wann auf einmal das

holländiſche Geld b
e
i

denen lingenſchen Kaffen abgeſchaffet worden ,

weshalben wir auch ſelbſt a
n

das hannoverſche Miniſterium zu Er
greifung ſolcher Maßregeln geſchrieben haben , daß dem überaus

ſtarken Kouliren derer widerrufenen Münzſorten und dem Bezahlen
damit für geſchehene Lieferungen , Fuhren und dergleichen geſteuret

werden möchte . Gleiche Vorſicht haben wir auch in Anſehung des
abzuſchaffenden holländiſchen Geldes b

e
i

denen lingenſchen Kaſſen
gebrauchet . Wir haben bereits .. angezeigter und .. approbirter
Maßen verordnet , daß d

ie Contributionsreſte in edictmäßigem Mark
gelde mit dem vorgeſchlagenen Agio par Gulden holl . oder 1

2 Ggr .

Markgeld 2 Mgr . , d
ie

laufende aber ferner in holländiſchem b
e
s

zahlet werden ſollten , indeſſen man geglaubet , daß abſonderlich gegen
abgelaufenem Herbſte dem Mangel deſſelben wieder abgeholfen

werden würde , wie ſonſt wohl zu anderer Zeit geſchehen . E
s

ſind

noch mehrere Umſtände , ſo uns bewegen müſſen , hierbei langſam

zu gehen , vielmehr abzuwarten , o
b

das holländiſche Geld nicht wieder

im Lingenſchen mehr zum Vorſchein zu kommen anfangen würde ,

und alſo den durch d
ie Treibfeder derer Receptoren erlaſſenen Be

richten des Kriegesrath Hildebrands nicht ſo ſchlechterdings zu gänz

licher Abſchaffung des holländiſchen Geldes Gehör zu geben oder

auf den Stuß ſogleich darauf zu reflectiren , weilen für d
ie receptores

darin e
in verborgener Vortheil b
e
i

Einhebung derer individuorum

ſtecket , wogegen man ſo leicht keine Remedur gewußt , und darin b
e

ſtehet , daß der Anſaß d
e
r

Contribution und d
ie Ausrechnung der

ſelben nach holländiſchem Gelde geſchehen , folglich e
in jedes indi

viduum darnach bezahlet werden muß .

Wann nun aber der Unterthan d
ie Contribution in Markgeld

bezahlet , ſo nimmt d
e
r

Receptor b
e
i

Einhebung derſelben d
ie Re

ductions- oder Vergleichungstabelle des holländiſchen gegen Mark
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geld zu
r

Hand , nach welcher lekteren ſi
ch allemal b
e
i

einem jeden

individuo e
in Bruch findet , an deffen Statt der Unterthan einen

ganzen Pfennig bezahlen muß , welches in der Totalität und b
e
i

zwölfmaliger Bezahlung im Jahre ſchon etwas ausbringet , b
e
i

d
e
r

generalen Ablieferung zu
r

Hauptkaſſe aber nicht attendiret wird ;

gleiche Bewandniß e
s auch b
e
i

denen Domänen hat .

Nachdem wir uns aber beſtändig wegen d
e
s

angegebenen fort
daurenden holländiſchen Geldmangels ſowohl b

e
i

dem Kriegesrath

Schröder und andern Bedienten , ja auch Unterthanen , a
ls

auch in

Folland ſelbſt erkundiget und gefunden haben , daß ſolchem wegen

der von den Holländern gegen d
ie Ausführung deſſelben genommenen

Maßregeln und Präcaution , wenigſtens b
e
i

jeßigen Kriegeszeiten

nicht abzuhelfen ſe
i
, in Betracht in Holland ſelbſt d
ie

bekannte

widerrufene Münzſorten rouliren , womit d
ie

dahin gekommenc fremde

Leute ihre Bezahlung anzunehmen ſich genöthiget ſehen , mithin das

holländiſche Geld , wie ſonſt geſchehen , nicht ausgelaſſen wird , welchem

e
in jeder zu
r

Vermünzung nachzutrachten bemühet iſ
t , ſo können

wir nunmehro nicht länger anſtehen , unſer pflichtmäßig Gutachten

dahin .. abzugeben , daß dem Lingenſchen Unterthan zum größten
Bedruck und äußerſten Ruin gereichen werde und müſſe , wenn der

ſelbe b
e
i

jeßigen Zeiten länger verbunden ſein ſollte , feine praestanda

in holländſchem Gelde abzuführen , welches e
r theils gar nicht e
r

halten kann , theils von gewinnſüchtigen Leuten mit großer Agio und

gar 34/2 Ggr . par Gulden einwechſeln muß , mithin denenſelben nach
zugeben ſe

i
, vorerſt b
is

zu erfolgtem Frieden ihre Contributions
und Domänengefälle anſtatt des holländiſchen in Markgelde a

n

d
ie

Kaſſen zu bezahlen , doch dergeſtalt , daß durchaus d
ie widerrufene

Münzſorten , a
ls bernburgſche , wiediche und dergleichen nicht anzu

nehmen , vielmehr dahin geſehen werden müſſe , daß ſolche nicht ein
zuſchleppen , ſondern außer Landes zu ſchaffen , ſonſten e

in neuer

Wucher entſtehen würde ; weshalben dem deputato und Fiscal auf
zugeben , darüber zu vigiliren . E

s

wird auch das angegebene Rou
liren ſolcher verrufenen Münzſorten u

m

deshalb deſto mehr ceſſiren ,

d
a

der e
n chef bei der alliirten Armee commandirende General

Herzog Ferdinand von Braunſchweig d
ie

allerſchärfeſte Ordre das

gegen b
e
i

d
e
r

Armee hat ausgeben laſſen , dahingegen b
e
i

denen

Lingenſchen und General- , Krieges- und Domänenkaſſen indistincte
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alle von E. R. M. ausgeprägete cafſirende und ſonſt nicht ver
botene Münzſorten an 4

/3 Rthlr . , 1
2

und 6 und 4 , auch 1 Mgr .

anzunehmen , wogegen ihnen das Agio b
e
i

denen Contingentern und

Etatsquantis a
d

2 Mgr . par Gulden holländiſch oder 1
2 Ggr .

Markgeld zuwächſet , al
s

welches Agio wir für d
ie Unterthanen e
rs

träglich und für E
.

R
. M. chadlos halten , maßen , 1 Gulden holl .

zu 2
0 Mgr . und alſo inclusive d
e
r

Agio à 2 Mgr . gerechnet ,

Rthlr . Mgr .

250 fl . hod . . 138 32

betragen , ſo netto 100 holländiſche Reichsthaler oder

125 Rthlr . Teutſchgeld ausmachen , hingegen hieſige

holländiſche Wechſels nur bishero durch den Kauf
mann Müller laut Contracts à 100 Rthlr . holländ .

oder 125 Rthlr . Teutſchgeld mit 133

bezahlet worden , mithin 5 32

profitiret werden ; wobei auf einen fallenden und ſteigenden Cours

nicht reflectiret werden darf , ſondern fü
r

100 Rthlr . Teutſchgeld

111. Rthlr . 4 Mgr . einkommen werden . E
s

entſtehet dahero nur

noch d
ie Frage , ob di
e

Unterthanen mit ſolcher Agio zufrieden ſein

und darüber von ihnen keine Beſchwerden geführet werden möchten ;
welches wir vorläufig verſichern können , da ehegeſtern noch 2 Unter

thanen ſi
ch perſönlich b
e
i

dem Ariegesrath Bärenſprung gemeldet ,

über den ih
n
[ e
n
] geſchehenen Vortrag wegen interimiſtiſcher Ab

ſchaffung des holländiſchen Geldes b
is

zum erfolgenden Frieden und

der zu bezahlenden Agio à 2 Mgr . par Gulden ihre große Zu
friedenheit bezeuget und verſichert haben , mit nächſtem von denen

Vorſtehern darüber d
ie Erklärung zu bewirken . E
s

wird nun von

E
.

R
.

M
.
. . Befehl abhangen , ob di
e

lingenſche Kaffen und übrige

Bediente nach unſerm Vorſchlag inſtruiret werden ſollen . Wobei
wegen des oben angezeigten Bruches , welcher aus der Reduction des

holländiſchen und Markgeldes entſtehet , unſer ohnvorgreiflicher Vor

( chlag wäre , daß denen Receptoren anzubefehlen ſe
i
, d
ie

Brüche b
e
i

jedem individuo b
is

zu Ende des Jahres im Buche ſtehen zu laſſen

und alsdann Berechnung deshalb erſt anzulegen .

Indeſſen haben wir den Kriegesrath und Ober - Empfänger

Schröder auf ſeine Anfrage beſchieden , daß e
r 2400 fl . Reſte pro

Januario c . in edictmäßigem Markgelde m
it

d
e
r

Agio à 2 Mgr .
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7
.

März – 22. Dezember 1759 .

par Floren annehmen ſollte , weilen deren Bezahlung ſonſten ver
ſicherter Maßen in holländiſchem Gelde nicht zu erhalten .

27. Eingabe der Direktoren und Candräte der Ultmark über

den ſteigenden Wert der Goldmünzen .

Uuloſen , 17
.

März 1759 .

Urſchrift . Tit . XVI , Nr . 12 .

E
.

K
.

M. haben in dem . . Münzedicto vom 14. Juli 1750
unter andern .. verordnet , daß d

ie in abgängigen oder ausländiſchen

Münzſorten ausgeſtellete obligationes b
is

zum erſten Juni 1751 in

neues f . Curantgeld umgeſchrieben werden und d
ie debitores ſi
ch mit

ihren Creditoren wegen eines billigen Agio vergleichen ſollen . Nach
hero haben E

.

R
.

M. per rescriptum vom 1
2
.

Jan. 1751 feſt
geſeket , daß

1
. Gegen d
ie

a
u
f

den leipziger Fuß ausgemünzte 2
/3 tl . gegen

Friderichsd’or 5 Procent Agio bezahlet werden ſollen .

2
. Soll gegen Louisblanc und neue preuß . Silbermünze e
in Pro

cent Agio gegeben werden .

3
. Soll auf Ducaten gegen Friderichád’or e
in viertel Procent

Agio gegeben werden .

4
. Soll [ en ] diejenigen , di
e

Louisd'or haben , auf Friderichs'dor e
in

halb Brocent Agio zugeben .

E
s

haben ſich aber nunmehro d
ie

alten 2
3 St. gänzlich ver

loren . E
s

äußerte ſi
ch zu d
e
r

Zeit , da folche noch in Kurs waren ,

damit e
in großer Wucher , da ſich ſelbige aber verloren , ſo wollten

d
ie creditores nach Gefallen von ihren debitoribus das Agio e
r

preſſen . Jeko findet man in Anſehung der Friderichád’or , Louis -

d'or und Charlesd'or große Klagen , da debitores , wenn ſi
e Fride

riched’or , Louisd’or und Charlesd’or ihren creditoribus bezahlen
follen und ſolche nicht anſchaffen können , denenjelben gegen Aurant
geld 1

0 , 1
2 , auch wohl 1
5 Procent Agio bezahlen müſſen , da denn ,

wenn 1000 Thlr . an Golde hätten bezahlet werden ſollen , in effectu
wegen des ſtarken Agio wohl 1100 Rthlr . , auch wohl gar 1150 Rthlr .

bezahlet werden müſſen , wie denn ſogar einige creditores bloßer
dings , u

m

von dieſen hohen Preiſe des Geldes zu profitiren , ihre
ſicherſte capitalia auffündigen oder ſich zur Evitirung deſſen von
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denen debitoribus das Agio bezahlen und das Kapital in Silbers
geld umſchreiben laſſen , mithin derjenige , welcher 10000 Rthlr . auf
ſeinen Gütern in Friderichsd’or ſchuldig iſ

t , 11500 Rthlr . in Silber
münze ſchuldig wird und entweder den Zuſchub b

e
i

der Umſchreibung

baar nachſchießen oder aber auf das Agio beſondere Verſchreibung

ausreichen muß , wodurch d
ie possessores derer Güter und Immobil

ſtücken von neuem gar ſehr verſchuldet werden , das Commercium

auch darunter ſehr leidet , überdem auch der Adel und andere , welche

ihre Söhne und Verwandte in E
.

R
. M
.

Kriegesdienſten haben und

deren Güter verſchuldet ſind , darunter den größten Schaden empfin

den , indem ſi
e

durch Bezahlung des ſehr ſtarken Agio a
n

ihre

creditores außer Stande geſeßet werden , ihren in Kriegesdienſten

ſtehenden Söhnen und Verwandten Gelder nachzuſchicken , ja viele
davon kaum ſelbſt ſo viel übrig behalten , daß ſi

e

mit ihren Kindern

davon fümmerlich ſubſiſtiren können , nicht zu gedenken , daß , da di
e

Ausfuhre des Getreides verboten , der Getreidepreis ſchlecht und kein

Debit im Lande iſ
t

und aus nichts Geld gemacht werden fann ; di
e

iudicia , da ſie wegen des Agio des Goldes gegen Münze kein

normativum haben , müſſen jedesmal nach denen Beſcheinigungen

derer Parteien erkennen , welche ſolche von denen Kaufleuten und
Banquiers hernehmen .

Uin nun dieſen Wucher derer creditorum und Wechſelern abzu .

helfen und demſelben Einhalt zu thun , ſo bitten E
.

A
. M
.

wir

e
in
. . Edict emaniren zu laſſen und darin das Agio derer Fride

richsd’or , Louisd’or und Charld’or gegen preußiſches Silbergeld feſte

zu ſeßen . Wir ſchlagen vor , daß das Agio der Friderichsd’or

zu 3 Procent , der Louisd’or und Charld’or aber zu zwei Procent

feſtzuſeßen , und daß Jedermann , beſonders d
ie Banquiers und

creditores ſich b
e
i

einer nahmhaften Strafe darnach richten , d
ie

iudicia aber auf ſolches Reglement erkennen müſſen .

28. Bericht der kurmärkiſchen Kammer über das Verbot ſchlechter

fremder Münzſorten .

Berlin , 22. Dezember 1759 .

Ausfertigung . Gez . b . d . Gröben , Groſchopp , v . Schmettau . Tit . XVII , 12 .

E
s

beſchweren ſich verſchiedene Beamte , daß b
e
i

denen jeßigen

beſchwerlichen Zeiten im Lande nichts anders a
ls Auguſtd’ors , ſächſi
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îche, lüneburgiſche und mecklenburgiſche Münzſorten rouliren , hin=
folglich b

e
i

ihnen auch fein anders a
ls dergleichen Geld einkomme ,

gleichwohl wolle d
ie Rentei kein andere a
ls

d
ie in denen Contracten

verſchriebene Münzſorten , a
ls

Friderichsd’or , brandenburg . Münze
von ihnen annehmen , wodurch ſi

e

in d
ie Verlegenheit geſeket würden ,

das Geld , ſo ſie von denen Unterthanen einheben und b
e
i

jeßigen

betrübten Zeiten mit vieler Mühe beitreiben müßten , mit ſchweren

Agio zu verwechſeln , wobei ſi
e gebeten , d
ie Rentei zu inſtruiren ,

auch künftig dergleichen Münzſorten anzunehmen . Wir können alſo
dabei nicht unangezeiget laſſen , welchergeſtalt zwar d

ie Auguſtd’ors

b
e
i

unſerer Rentei bishero auf Adminiſtration , Zoll- , Forſt- , Maß
und andere dergleichen Gefälle genommen , auf Amtsgefälle aber zur

Zeit refuſiret worden , weil d
ie

Beamten ſchuldig ſein , nach ihren

Contracten Kaſſengeld zu bezahlen .

Nun würde e
s zwar zum Soulagement derer Beamten ge

reichen , wann ſolche auch auf Amtsgefälle angenommen würden ,

weilen aber zu beſorgen ſtehet , daß ſodann durch gewinnſüchtige

Beamte nichts a
ls Auguſtd’ors eingeſandt , mithin d
ie General -Kaſſen

damit angefüllet werden möchten , ſo ſtellen E
.

R
.

M
.

wir . . an
heim , o

b Allerhöchſt dieſelben nicht allenfalls . . zu accordiren g
e

ruhen wollen , daß ihnen b
e
i

Zahlung der Bachtgelder 1
/4 in Auguſt

d'ors ſtatt des Silbergeldes paſſiret werden könne .

Was d
ie Bern- und Mecklenburgiſche Münzen betrifft , ſo iſt

wohl a
n

dem , daß ſolche ſehr ſtark rouliren , zumalen d
a , wie wir

bereits unterm 11. Sept. c . angeführet , denen Livranten dergleichen

Gelder zum öftern ſelbſt aus f . Kaſſen , die ſolche von auswärts

annehmen und wieder auszahlen müſſen , in Zahlung angegeben

werden , d
a ſodann ſolche wieder hieſelbſt rouliren und denen Unter

thanen für ihre anhero zu bringende denrées kein ander a
ls

der

gleichen Geld bezahlet wird .

Wann nun E
. A
.

M. laut rescripti vom 19. Decbr . a . p .

und 7
. Aug. c . di
e

Einführung und Roulirung derer Bernburgiſchen

Münzen verboten , ſo würde e
s darauf ankommen , daß entweder die

Annehmung derſelben wieder nachgegeben würde , wie wohl wir uns
dahin anzutragen nicht getrauen , oder e

s müßte ſämtlichen Raſſen

nochmals d
ie Annehmung und Auszahlung dieſer Gelder aufs

ſchärfſte verboten und allenfalls injungiret werden , daß ſolche zur
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Armee außer Landes abgeſendet würden , auch dieſerhalb das nötige

mit dem ſächſiſchen General Krieges directorio und dem General

Lieutenant v . Maſſow zu concertiren ſein .
Die Annehmung der in Sachſen ausgeprägten 8 Gr . Stücke

haben E. A. M. zwar per rescriptum vom 19. Decbr . p . a . und
noch jüngſthin unterm 7. Aug. c . anbefohlen ; wann nber d

ie Gene
ral Dom . Raſſe , al

s

auch d
ie General Krieges Raſſe darunter keine

andere a
ls

d
ie in Sachſen mit E
.

K
.

M. Bildnis ausgeprägte

8 G
r
. oder ſo genannte XII Marien G
r
. Stücke verſtehen , di
e

mit

S
.
R
.

M. von Polen Bildnüß ausgeprägte 8 G
r
. ſtücke aber ledig

lich nicht annehmen wollen und alſo b
is

dato noch nicht e
in Stück

dergleichen 8 G
r
. ſtücke abgeliefert worden , ſo hat unſere Rentei

auch hierunter nicht anders verfahren können , a
ls

leßtere gleichfalls

zu refuſiren ; ſollten aber E
.

R
. M. gleich wohl zum Soulagement

derer Beamten d
ie Annehmung der ſächſiſchen mit des Königs von

Polen Bildnüß ausgeprägten 8 Gr . ſtücke .. zu genehmigen g
e

ruhen , ſo würde der darunter gemachte Unterſchied derer mit E
.
C
.

marquirten ſächſiſchen 8 G
r
. ſtücke , weilen ſolche von ſchlechterer

Sorte ſein ſollen , ohnmaßgeblich wegfallen müſſen , indem d
ie wenigſten

Beamten , noch weniger d
ie Unterthanen , d
ie marquirte E
.

C
.

zu
finden , noch weniger darauf zu attendiren wiſſen , folglich b

e
i

deren

Einſendung dieſelben dergeſtalt mit andern meliret werden würden ,

daß b
e
i

der ſtarken Quartal -Einnahme eine wahre Ohnmöglichkeit ,

ſolche Stück vor Stück zu eraminiren und jede Tüten und Beutel

aufzureißen , d
ie darunter intendirte . Abſicht , daß d
ie

ſchlechte

ſächſiſche Münzſorten nicht rouliren ſollen , auch nicht erreichet werden
würde , indem d

ie

hiernächſt ohne E
.

C
. ausgeprägte ſächſiſche 8 G
r
.

von eben ſolchen ſchlechten Schrot und Korn ſein ſollen . E
s

wird

alſo von E
.

R
.

M. hohen Einſicht und . . Reſolution beruhen , ob

höchſt dieſelben d
ie Annehmung d
e
r

ſächſiſchen 8 G
r
. auch mit S
.

K
.

M. von Polen Bildnis b
e
i

Dero Maſſen und zwar indistincte

rouliren zu laſſen . genehmigen wollen , al
s

welchenfalls wir ſo

dann .. bitten , ſowohl der General Domainen - Raſſe als auch
General Krieges -Raſſe aufs nachdrücklichſte anzubefehlen , der Rentei

wie auch der Ober Steuer -Kaſſe wegen Annehmung derſelben feine

fernere Schwierigkeit zu machen , da ſodann auch unſere Ober Steuer

Kaffe wegen Annehmung derer . . placidirten Münzſorten inſtruiret

Acta Borussica . Münzweſen III . 19
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4
.

April 1760 .N
r
. 2
9 , 3
0
.

werden könnte , a
le worüber wir uns E
.

R
.

M
.
: : Reſolution : .

erbitten wollen .

29. Kabinettsorder a
n

den Direktor der Berliner Münze , Knöffel ,

über Einführung d
e
s

3
0
-Talerfußes .

freiberg , 26. Januar 1760 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

Demnach S
.

R
.

M. • . reſolviret , Dero ſämtliche preußiſche
und fächſiſche Münzen von neuen a

n

d
ie bisherigen Münz -Entre

prenneurs Ephraim und Söhne nebſt Daniel Ibig zu übergeben

und den Münzfuß zu 3
0 Rthlr . pro Mark fein feſtzuſeßen , des

gleichen alle conditiones und beneficia ſo , wie in denen vorigen

Contracten von Wort zu Wort enthalten , ihnen fernerhin ans
gedeihen zu laſſen und d

ie Ausmünzung in allerhand ſächſiſchen ,

polniſchen und andern frembden Münzen zu verſtatten , auch zu con
descendiren , daß dieſe Münzen in Handel und Wandel in Derd

föniglichen Landen kurſiren , be
i

Dero Raſſen aber ſchlechterdings

nicht angenommen werden ſollen ; a
ls

machen Höchſtdieſelbe folches

Dero Münzdirector Knöffel zu Berlin hierdurch bekannt mit dem ..

Befehl , d
ie Ausmünzung ſothaner Sorten nach folgenden determi

nirten Münzfuß vorzunehmen und ſelbigen zur Norm zu gebrauchen .

E
s

ſollen demnach

8 Ggr . Stücke eilf Rthlr . Einen G
r
. d
ie Mark brutto wiegen

und fünf Loth ſechszehn Grän fein halten .

4 Ggr . Stücke neun Rthlr . neun Groſchen eine Mark brutto
wiegen und fünf Loth fein halten .

Tympffe acht Rthlr . — ſechs P
f
. eine Mark brutto wiegen und

vier Loth fünf Grän fein halten .

1
7 Xer Stücke fünf Rthlr . fünfzehn G
r
. eine Mark brutto

wiegen und drei Loth fein halten .

2 Ggr . Stücke ſechs Thlr . Einen Gr . eine Mark brutto wiegen
und drei Loth vier Grän fein halten .

1 Ggr . Stücke fünf Thlr . eine Mark brutto wiegen und drei
Loth zwölf Grän fein halten .

6 P
f
. Stücke drei Thlr . achtzehen Gr . eine Mark brutto wiegen

und zwei Loth fein halten .
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Ganze und halbe Speciesthaler fünf Loth dreizehen Grän fein
halten und zehen Thlr . ſiebenzehen Gr . ſechs Pf . eine Mark
brutto wiegen .

Bei der Stückelung ſollen vorgedachten Entreprenneurs im

Durchſchnitt zwei pro cento , Vorbeſchickung zwei Grän und 14/2

b
is

zwei Grän Remedium paſſiren .

Die Stücke von Achten ſollen nicht höher als vierzehn Loth

zwölf Grän angenommen werden ; andere rohe Sorten , geſchmolzene

Baaren , Silber , Schroten und Ausſchuß aber werden nach Pro
portion derer Biaſters gerechnet und angenommen , auch in ſolcher
Proportion beſchicket .

Zu Abführung des Schlage -Schaßes iſ
t

denen Entreprenneurs

erlaubet , d
ie Gold - espèces und preuß . Silbermünzen nach dem vor

maligen Münzfuß à 193/4 Thlr . per Mark auszuprägen , desgleichen

auch preußiſche , polniſche und fächſiſche Kupfer Münz -Sorten , wie
bishero geſchehen , gleichfalls ſchlagen zu laſſen .

Bei Ausprägung der Gold - espèces paſſiret e
in

halb Grän

im Korn und e
in halb pro cento in Schrot .

Wornach alſo gedachter Münzdirector Knöffel ſich in allen

Stücken gehörig zu achten , auch beſonders dahin mit zu ſehen hat ,
daß alle von beſſern Valeur bisher ausgeprägte Gold- und Silber
Sorten , ſie haben Namen wie ſi

e

wollen , unter keinerlei Prätert aus

denen königl . und fächſiſchen Landen verſendet , ſondern gegen Be
zahlung des innerlichen Werts a

n

d
e
r

Münze abgeliefert werden

müſſen .

30. Uus einem Bericht der kurſächſiſchen Geheimen Räte über d
ie

Münzprägungen Preußens .

Dresden , 14
.

Upril 1760 .

Mundum , gez . Johann Friedrich Graf v . Schönberg . Chriſtian Graf v
o
m

Loß .

Wilhelm Auguſt Graf v . Stubenberg . – A. D. Loc . 1334 , VII .

Wenn vor das andere [Exekution gegen Bernburg ) di
e

ſchlechten

Bernburgiſchen Münzen von den Obrigkeiten eingewechſelt und in

gute Reichsmünzen verwandelt , zum Erſaß aber des daran leiden

den Verluſts des Fürſten von Anhalt -Bernburg Durchl . executive
angehalten werden ſollen , ſo iſt dabei in facto vorauszuſeßen , daß .

19 *
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obwohl beſagter Fürſt b
e
i

dem Kaiſerlichen Reichshofrath bereits

ſelbſt ſich dazu bekennet , daß auf ſeiner Münzſtatt eine Bartie g
e

ringhaltigen Geldes ausgemünzet worden ſe
i
, dennoch d
e
r

größte

Theil d
e
s

Übels , ſo in di
e

Millionen anſteiget , nicht ſowohl von
ihm ſelbſt ſich herſchreibe , a

ls

vielmehr unter ſeinem Namen durch

d
ie alhier in Dresden angelegte Königliche Preußiſche Münze ver

urſachet worden ſe
i
. Denn d
a ſind unter denen beim Abzug der

Preußiſchen Beſaßung von beſagter Münze zurückgelaſſenen Effekten

verſchiedene Schriften und Rechnungen aufgefunden und hernach von

dem vormaligem Kaiſerlich -Königlichen Gouverneur allhier , dem

Generalfeldmarſchal v . Marſchall , an uns abgegeben worden , aus

welchen ſich deutlich zu Tage leget , wasmaßen bei dieſer Münze

nicht allein E
. K
.

M
.
, ſondern auch d
e
s

Herrn Herzogs von Sachſen
Weimar und Eiſenach , des Fürſten von Anhalt -Bernburg , ja ſogar

des Grafen von Stolberg Stempel auf eine im Reich wohl noch

n
ie

erhörte Art gemißbrauchet worden , u
m ganz Deutſchland , b
e

fonders aber den Oberſächſiſchen Kreis mit einer Summe von mehr

a
ls

vier Millionen böſen Geldes , di
e

Leipziger , Magdeburger und

Berliner Ausmünzung ohngerechnet , zu überſchwemmen . Unter

andern ſind von ſogenannten Bernburgiſchen 8 und 4 G
r
. Stücken

beſage derer Manualien vom 1
. April b
is

ultimo Mai 1759
2019 314 Rthlr . 12 Gr.1 ) ausgepräget worden . Von der weiteren
Ausmünzung iſ

t

d
e
r

Betrag in denen aufgefundenen Büchern nicht

angemerket geweſen . Da jedoch ſelbige b
is

zu Ausgang Julii mit
größtem Eifer fortgeſeßet worden , ſo iſ

t

leicht zu ermeſſen , daß das

Ganze wohl noch einmal ſo hoch a
ls obige Summe angeſtiegen ſein

möge . Nun h
a
t

ſich b
e
i

der Probirung ergeben , daß dieſe Münze

a
n

innerlichem Gehalt 4
7 pro Cent ſchlechter a
ls

d
ie in E
.

A
. M.

Münze ehedem geſchlagenen 1 /3tel ſind [ fo ] , und e
s iſ
t

in eben b
e

nannten Schriften eine beſondere ordre von des Königs von Preußen
Majſt . anzutreffen geweſen , daß der Debit dieſer Bernburger 1 /3tel
und / otel hauptſächlich in den Churſächſiſchen Landen befördert , d

ie

XII und V
I

Mariengroſchenſtücken hingegen a
ls

im Gehalt ver
gleichungsweiſe noch beſſer , nach denen eigenen Churbrandenburgiſchen

Landen verſendet werden ſollten . E
s

iſ
t

dahero nichts wahrſchein

1 ) Nach A
.

D
.

Loc . 1334 , IX : 2 010 624—20 .
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licher a
ls

daß obige 2 und vielleicht 4 Millionen größtentheils noch

in E
.

R
. M. Landen courſiren , vor welche daraus , wenn auch d
ie

Summe nur obbemerktermaßen auf 2019314 Rthlr . angenommen

wird , eine Einbuße von 949 077 Rthlr . erwächſet •

3
1
.

Protokoll einer Siķung des Gene : Protokoll einer Siķung des Gene
raldirektoriums und des Geh . raldirektoriums und des Geh .

finanzrats Köppen Finanzrats Köppen

am 27. März 1760 am 6
. Mai 1760

über Vorſchriften fü
r

d
ie Münzunternehmer .

Tit . XVII , 13 .

Zu Abhelfung derer b
e
i

dem Als dato d
ie

in dem vorhin

jeßigen Münzweſen vorkommen aufgenommenen protocollo vom

den Umſtänden iſ
t

dato in der 27. Mart . a . C. niedergeſchriebene
deshalb beſonders gehaltenen Con- Punkte in Anſehung der gegen

ferenz Folgendes feſtzuſeßen und wärtigen Münzangelegenheiten

zu verordnet beliebet worden : anderweit durchzugehen beliebet

worden , ward nach näher e
r

wogenen Umſtänden und Inſpi
cirung der desfalls ergangenen

Cabinetsordres nebſt denen E
r

tracten aus denen Münzkontrakten

gut gefunden , was

1
.

Denen Juden aufzugeben , a
d

1
.

den Einkauf des Goldes

bei dem Einkauf des Silbers und und Silbers und die dafür zu

Goldes , wenn ſolcher in denen t . bezahlende Gelder betrifft , denen

Provinzien geſchiehet , dasſelbe Münzentreprenneurs nachzulaſſen ,

keinesweges in auswärtigen Münz- ſolchen mit fächſiſchen Münzen
ſorten zu bezahlen , ſondern d

ie

zu bewerkſtelligen , in Betracht
Bezahlung dafür ohnfehlbar mit ſelbige im Handel und Wandel

denen unter S
.

R
.

M. Bildniß ihren Kurs behalten ſollten .

geprägeten Kaſſen begebigen Geld
ſorten zu thun .

2
.

Denenſelben in keine Wege ad 2. Bliebe denen Münz

d
ie Einwechſelung derer unter entreprenneurs frei , das Gold
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Kgl . Br . Stempel ausgemünzeten und Silber in den Städten und

Geldſorten zu verſtatten , weil da- auf dem platten Lande aufzu
durch das Land von allen kaſſen- kaufen , keinesweges aber d

ie

ſeit

begebigen Münzen entblößet den 1
. Jan. 1759 ausgeprägte

werden und ſolche zu keinen Münzen mit S
.

R
.

M. Bildniſ
Raſien kommen fönnten . einzuwechſeln .

3 . Sollte e
s ratione derer a
d

3
. Hätte e
s dabei ſein Be

wegen des Silber- und Gold- wenden , daß d
ie Entreprenneurs

einkaufs ausgeſtelleten Bäſſe d
e
r

d
ie Specifikation von ihren Com =

geſtalt gehalten werden , daß denen miſſionärs , welche auf dem platten
Krieges- und Domainenkammern Lande und in denen Städten

von denen Münzentreprenneurs Gold und Silber einkaufeten , ein
mittelſt einer Specification die- reichen müßten , auch daß dieſen
jenige namentlich angezeiget wer Commiſſionärs zum Einkauf des

den müßten , welchen dergleichen Goldes und Silbers Originalpäſſe

Bäſſe ertheilet worden , damit unter d
e
r

Münzentreprenneurs

allen Unterſchleifen zum eigenen eigenhändigen Unterſchrift und
Beſten der Entreprenneurs vor mit dem Münzſiegel beſiegelt e

in

gebeuget werden könnte . gehändiget würden , damit allen

Unterſchleifen vorgebeuget werden

könnte , welches denn denen Ram

mern bekannt zu machen , damit

ſi
e

d
ie

mit ſolchen Bäſſen ver

ſehene Commiſſionärs ungehindert

einkaufen laſſen .

4
. Sollte in Anſehung der a
d

4
.

Hätte e
s dabei ſein Be

vorgekommenen Frage , w
ie

und wenden , was a
d
2 feſtgeſeket .

auf was Weiſe das Publikum
wegen des ſchwereren Agio zu

foulagiren ? vorher abgewartet

werden , was d
ie a
d
2 erwähnte

Verfügung fü
r

eine Würkung nach

ſich ziehen würde , ſo denn

5
.

denen Münzjuden inſinuiret a
d

5
.

Könnten ſich die Münz
werden , ſich zu deklariren , o

b

ſi
e entreprenneurs nach dem auss

ſich d
e
r

Viſitation unterwerfen drücklichen Inhalt d
e
r

Cabinets

wollten , anderer geſtalt davon a
n

ordre der Eröffnung nicht unter
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S. R. M. referiret werden müßte , werfen und bliebe es aljo dabei ,
weil ſo viele geringhaltige Münz daß das Gold , Silber , auch ge

ſorten eingeſchleppet und das Land prägtes Geld und d
ie Metalle

dadurch überſchwemmet würde , ſie weiterhin uneröffnet paſſiren und

aber auf dieſe Art ſelbſt aus dem repaſſiren müßten , zu welchem

Verdacht des Einbringens der Ende denen Rammern die nöthige

gleichen ſchlechten Sorten fämen . ordres dieſerhalb zu ertheilen ,

Weil auch jedoch auch d
ie Entreprenneurs

zu verwarnen , daß darunter nicht
Contrebande oder andere ver

botene und hochimpoſtirte Waaren

einſchleichen mögen .

6
. vorgekommen , wie e
s in a
d
6
. Anlangend d
ie Rognition

Anſehung des rechtlichen Erkennt in Münzcontraventions und an
niffes in Münzdefraudations- und deren dergleichen Fällen in denen

Confiscationsſachen gehalten wer Provinzien bliebe ſolche vor wie

den ſollte , iſt beſchloſſen , zuvorderſt nach dem General Directorio und

den Hoffistal Pape vorfordern den resp . Rammern , dahingegen ,

zu laſſen , um auf den Inhalt was d
ie

Sachen betrifft , welche
ſeiner a

ls angebl . Münzjuſtitiarii die Münze ſelbſt oder deren Ar
deshalb etwa habenden beſonderen beiter angehen oder auch in denen

Inſtruktion zu kommen . Münzſtätten ſelbſt vorkommen

möchten , ſolche von dem Münz
Iustitario abgemachet werden
fönnten .

7
.

Sollte an ſämtliche Ariegs ad 7. bleibe e
s bei der vor

und Domainenkammern eine Ver- h
in feſtgeſekten Verrufung derer

ordnung erlaſſen werden , des In- ſchlechten und in denen Edicten

halts , wie ſich finde , daß allerhand verbotenen Münzſorten , nur mit
auswärtige , bereits vorhin durch dem Unterſcheide , daß d

e
r

termi
öffentliche Edicte verrufene Münz nus dazu auf 6 Wochen feſt

ſorten im Lande kurſirten und geſeßet werden ſollte und zu dem

deshalb zu verfügen , daß die Ende ſogleich durch d
ie Kammern

jenige , ſo dergleichen in Händen publiciret werden müßte .

hätten , ſich in Zeit von 4 Wochen

ohnfehlbar davon lo
s

machen

müßten , widrigenfalls ſolche con
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fisciret werden würden . Übrigens

wurden ſogleich b
e
i

dieſer Ge
legenheit

8
. wegen des im publico ſich a
d

8
.

verſichern der H
.

Ge
äußernden Mangels a

n Scheide- heime Rath Röppen , daß er dieſer

münze d
ie Münzentreprenneurs halben mit dem H
.

General

vernommen , dasjenige Quantum v . Tauengien in Correspondenz

namhaft zu machen , was ſi
e

ſtehe und S
.

R
.

M
.

darunter

eigentlich a
n
6 P
f
. Stücken aus nächſtens decidiren dörften .

münzen wollten . Dieſelben waren

aber dazu nicht zu bringen unter

den Vorwand , daß die Außmün
zung der Scheidemünzen nur a

ls

e
in

Nebenwert von der Haupt

ausmünzung wäre und nur inſo

weit ſtattfinde , al
s

Silber dazu
entübriget werden könnte , jedoch

follte alles Mögliche von ihnen

dazu gethan werden , daß dem

Mangel abgeholfen würde .

Ferner fam [ a
m 6
. Mai ]

9
.

der Punkt wegen der fehlenden und mit dem k . Bildniß
ausgeprägten Münzſorten im Mindenſchen vor , welcher nach dem
erfolgten Anerbieten der Münzentreprenneurs Inhalts Schreibens
des H

.

Geh . Rath Röppen vom 9
. April a . C. , daß 2
0 / m Rthlr .

monatlich vor Minden und andere Provinzien abgeliefert werden

follten , angenommen würde , und zwar dergeſtalt , daß darunter von

d
e
r

General Krieges Kaſſe nach Convenienz d
e
r

Provinzien Arrange

ments getroffen würden .

1
0
.

wäre bereits veranlaſſet , daß d
ie

fächſ . Münzſorten in

Handel und Wandel gelten ſollten , wobei e
s bliebe , dahingegen was

1
1
.

d
ie ein- und durchgehende ſchlechte Münzſorten beträfe ,

ſich d
ie Münzentreprenneurs darüber näher erklären ſollten , was

ſelbige eigentlich darunter verſtehen . Und d
a

b
e
i

dieſer Gelegenheit

die Sache

12. wegen des in Quedlinburg angehaltenen Silbers vorges

kommen , ſo ward beliebet , daß darüber des General -Fiskals Uhden
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Gutachten vorhin angegebener Maßen gefordert werden ſollte.

Schließlichen bliebe es

13. b
e
i

der Zoll- und Acciſefreiheit aller zur Münze kommens
den Metalle und Materialien , jedoch müßte darunter überall fein
Handel getrieben , oder davon etwas a

n

andere überlaſſen werden .

3
2
.

Eingabe des Magiſtrats von Emden gegen d
ie Uchtgroſchenſtücke

mit ſächſiſchem Stempel .

Emden , 4. Juni 1760 .

Abſchrift . Tit . XXV , 3 .

So ſchuldig und bereit Magiſtratus der Stadt Emden von je

her geweſen , E
.

K
. M. . . Befehle zu befolgen , ſo unmöglich fällt

e
s

doch demſelben anjeßo E
. R
.

M. a
m

1
. curr . ſowohl aufm Lande

a
ls
, laut der Anlage , hier in der Stadt publicirte Verordnung wegen

Courſirung der ſächſiſchen 8 guten Groſchen in Erfüllung zu bringen .

Die Kaufmannſchaft findet ſich dadurch a
m

meiſten embar
raſſiret , weil niemand außerhalb Landes , wohin d

ie Bürgerſchaft

commerciret , d
ie

fächſiſche 8 Ggr . in Bezahlung annehmen will ; und

d
a

d
ie Juden alle b
is

hiezu im Land couſirende Species , specialiter

d
ie königlichen , mit großem Agio einwechſelen und umſchmelzen , ſo

wird ſich ſolche Münze bald gänzlich aus der Provinz verlieren und

niemand wiſſen , womit er di
e

Gefälle a
n E
.

K
. M
.

Raſſen bezahlen
oder womit er das Commercium unterhalten ſolle .

Wir fürchten ferner , daß der Landmann , um nur andere
Species zu bekommen , ſeinen Zuwachs gänzlich über d

ie Grenzen
bringen werde ; aus welchem allen e

in

ſolches Derangement in d
e
r

Handlung entſtehen wird , daß wir kein Auskommen dabei ſehen .

Die hieſige Juden , ſo mit dem Münz -Entrepreneur in Ver
ſtändniß leben , ſuchen das neue Geld auf alle Weiſe unter d

ie

Leute

zu bringen und drohen mit gerichtlichen Alagen , wenn e
s niemand

nehmen will ; dieſe aber entſchuldigen ſi
ch , daß ſi
e

fein Stück von

dieſem Gelde ohne merklichen Schaden a
n

ihre Correspondenten

ſenden können . E
s

will ferner von den Juden die Interpretation

E
.

R
.

M. . . Verordnung dahin extendiret werden , daß niemand ſein
Conto mit dem annoch in Händen habenden alten Gelde auswärts

bezahlen ſoll , da wir doch den Sinn d
e
r
. . t . Verordnungen nur
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von den gewinnſüchtigen Leuten verſtehen , d
ie gut Gelb wegſchicken

und ſchlechtes einbringen , nicht aber von Kaufleuten , di
e

ihre Waaren

und Rechnungen außerhalb . Landes damit befriedigen inüſſen . In
zwiſchen beſcheiden wir uns , daß d

ie Explication d
e
r
. . t . Willens

meinung und nicht zukommt , und ſind daher in de
r

äußerſten Ver
legenheit . Wir erwähnen jeßo nicht , wie durch den Ruf des allhier
geſchlagenen neuen Geldes d

e
r

Wechſel ſo exceſſiv in d
ie Höhe ſteiget ,

daß e
s weder Kaufmann noch Particulier aushalten mag ; dann d
a

noch vor wenig Jahren der currente Preis von dem holländiſchen

4
0
% war , ſo iſ
t

derſelbe nunmehro ( chon auf das triplum geſtiegen

und gilt wirklich 120 % , welches nicht allein unſere Kaufleute lahm
leget , ſondern auch alles und jedes in de

r

Provinz ſo theuer macht ,

daß e
in allgemeines Elend daraus entſtehet . Wir ſind alſo durch

d
ie

höchſte Noth gedrungen , E
.

R
. M
.
: . anzutreten und ſowohl

um nähere Inſtruction , wie wir uns zu verhalten haben , al
s

auch

u
m

landesväterliche Abhelfung dieſer unſerer Noth allerſubmiſfeſt zu

imploriren .

�
�
�

3
3
.

Bericht d
e
r

Magdeburger Kammer über den Kurs d
e
r

fächſiſchen

8 -Groſchenſtücke und den Mangel a
n

Scheidemünze .
Magdeburg , 1

3
.

Juni 1760 .

Ausfertigung . Tit . XVII , 13 .

Nachdem E
.
R
.

M
.

vermittelſt des a
n

und erlaſſenen . . rescripti
vom 8

. e
t praes . $ . 18. Mai a . C. feſtgeſeket , daß e
s bei denen

vorhin erlaſſenen Verordnungen in Anſehung der Münzentrepreneurs

Ephraim und Söhne , auch Daniel Ißig ſein Bewenden behalten
und hierunter in der zugleich in nur erwähnten rescripto por
geſchriebenen Maße weiter verfahren und verfüget werden ſolle ,

haben wir d
ie ſämtlichen Land- und Steuerräte , di
e

hieſigen Ma
giſtrate , di

e

Deputation zu Halle , di
e

Zollämter , imgleichen , die

Beamten nach deſſen Inhalt umſtändlich inſtruiret und ſelbigen auf
gegeben , ſi

ch darnach zu achten und darauf zu vigiliren , daß dem
allen nicht entgegen gehandelt werden möge .

E
s

h
a
t

d
e
r

Krieges- und Domainen Rat Klevenow unter dem

9
. hujus . . hierauf angezeiget , wasmaßen nicht abzuſehen wäre ,

wie verhütet werden könne , daß b
e
i

Uuffaufung des Gold und
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Silbers in den Städten und auf dem platten Lande d
ie

ſeit dem

1
. Januarii a . p . mit dem föniglichen Bildnis ausgeprägte Münzen

nicht zugleich mit eingewechſelt würden , zumalen alles , was zum
Behuf der Münze gehöret , ohngehindert nach d

ie Münze paſſire

und von feinem Acciſebedienten weder im Thor , noch auf der
Ucciſefammer oder in der Münze nachgeſehen werden dürfe , folglich

Niemand wiſſen fönne , was von denen Münz - Commiſſionairs auf
dem platten Lande vor Münzſorten eingewechſelt würden und eben

ſo wenig ſeie dieſes in hieſiger Stadt in Erfahrung zu bringen , da

d
ie Verwechſelung des Geldes vielſeitig geſchehe und derjenige , ,

welcher gute Münzſorten in di
e

Münze verwechſele , ſolches zu ſeiner

eigenen Beſtrafung nicht anzeigen wird .
Was hiernächſt den Punkt wegen d

e
r

verrufenen Münzſorten an
langet , ſo würden davon ſehr viele durch d

ie
fremden Fuhrleute in di

e

Stadt geſchleppet , außer was ſowohl d
ie Kaufleute a
ls

Profeſſioniſten

von denen Meſſen in den Taſchen mit anhero brachten . Und d
a

dieſe mehrenteils in kleinen Geldſorten beſtänden , ſo wären ſolche

allhier deſto angenehmer , weil e
s hauptſächlich a
n

Schiedesmünze

fehlete , indem nichts anders a
ls

ſächſiſche und bernburgiſche 8 G
r
.

Stücke kurſiiten , womit d
ie Einwohner nicht aus einander kommen

könnten . Die Raufleute bedienten ſich auch der fremden Münze zu
Bezahlung der auswärtigen Fuhrleute ; und d

a

dieſe Stadt mit

fremden Provinzien entouriret , ſo ſeie e
s deſto difficiler , zu ver

meiden , daß d
ie

fremden Schiedesmünzen nicht eingeführet würden .

Daneben beklagten ſi
ch d
ie Acciſanten gar ſehr , daß , da hie

ſelbſt nichts a
ls

ſächſiſche und Bernburgſche 8 G
r
. Stücken roullirten ,

ſolche b
e
i

der Acciſe nicht angenommen werden wollten , für d
ie

preuß . 8 G
r
. Stücken und Auguſtd'or aber nunmehro eine ſtarke

Agie gegeben werden müßte , wodurch ſi
e folchergeſtalt mit doppelter

Acciſe beleget würden , alle Waren aber wegen des hohen Geld

kurſes ungemein im Breiſe ſtiegen ; abſonderlich müßten d
ie Land

leute , welche a
n

den Markttagen Victualien zur Stadt brächten und
dafür nichts anders a

ls

ſächſiſche und bernburgiſche 8 G
r
. Stücken

oder verrufene Schiede @münzen erhielten , faſt wie d
ie Bettler in di
e

Stadt herum laufen , u
m preußiſche Münze zu Erlegung d
e
r

Acciſe

zu bekommen , wodurch das ſtädtiſche Verkehr leide und d
ie Leute in

ihrem Gewerbe aufgehalten würden . Weshalb e
r zu
r

höheren Er
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.

wägung anheim ſtellete , ob es nicht gut ſein dürfte , daß d
ie Acciſe ,

welche zu Verpflegung derer Regimenter deſtiniret ſe
i
, b
e
i

gegen

wärtigen Zeiten in ſächſiſchen 8 G
r
. Stücken angenommen , auch mehr

Schiedesmünze geſchlagen werde , damit Käufer und Verkäufer aus
einander kommen könnten und das Verkehr dadurch erleichtert würde .

Wir beziehen uns nun auf unſere in dieſer Sache erſtattete .

Berichte vom 30. m . p
r
. und 3
.

dieſes . Und wie e
s andem , daß

bishero ſchon faſt nichts anders , a
ls

d
ie

ſächſiſche und bernburgiſche

8 Gr . Stücken kurſiren , ſo iſt leicht zu erachten , da vou dem Feld
Krieges -Commiſſariat d

ie Bezahlung fü
r

das vom Lande gelieferte

Magazin -Getreide in fächſiſchen 8 G
r
. Stüden geſchiehet , daß das

Land völlig hiermit überſchwemmet werde . Sollte nun nach Inhalt
des rescripti vom 22. Mai a . C. denen Münzentrepreneurs auch
ſogar verſtattet bleiben , d

ie

mit E
.

R
.

M. Bildnis ausgeprägte
Münzſorten vom 1

. Januarii 1759 a
n

auszuwechſeln , ſo iſt leicht

zu erachten , daß auch gegen Bezahlung d
e
r

höchſten Agio ſelbige

für Geld nicht zu bekommen ſein werden . Die Beſchwerden wegen

Mangel der faſſenmäßigen Münzſorten ſind überall ebenſo gegründet ,

a
ls

der Mangel der Scheidemünze durchgängig groß iſ
t . E
s

iſ
t

auch leicht zu erachten , daß das Land und beſonders d
ie Armut b
e
i

d
e
r

von Zeit zu Zeit durch übermäßige Gewinnſucht d
e
r

Geld
wechſeler höher ſteigenden Agio für d

ie

a
n

d
ie Kaſſen zu bezahlende

Münzen ſehr gedrücket werde , ſelbſt d
ie königl . Kaſſen kommen hier

b
e
i

in Verlegenheit , daß d
ie ſchuldige praestanda in Ermangelung

der bishero geordneten Münzſorten nicht abgeführet werden können ,

nicht zu gedenken , wie ſehr auch Handel und Wandel hierunter leide .

Da nun E
.

R
. M. bereits vormals per rescriptum vom 19. Dec.

1758 verordnet gehabt , daß d
ie

mit dem königl . polniſchen Bildnis
auf Höchſt Dero ordre ausgeprägte ſächſiſche 8 G

r
. Stücken b
e
i

ſämtlichen Dero Raffen , ſo lange d
e
r

Krieg dauert , angenommen

werden ſollten , ſolches aber nachher wieder aufgehoben worden , ſo

bitten wir nochmals , zu approbiren , daß ſothane Münzſorten ,

b
e
i

dieſen ohnedem calamiteuſen Zeiten , b
e
i

ſämtlichen königl . Kaſſen ,

ſo lange der Krieg währet , angenommen , auch darnach d
ie dortige

ſämtliche General -Naſſen gehörig inſtruiret werden .

Was den Mangel a
n

Scheidemünze betrifft , ſo iſt nun zwar
per rescriqtum vom 3

. hujus bekannt gemacht , daß 1000 Tal .



Scheidemünzmangel im Magdeburgiſchen . 301

in 6 Pf . Stücken durch den Geheimten Rat Röppen übermacht
worden ; es ſind auch ſolche eingegangen , allein hierdurch iſ

t

dem

Mangel wenig oder faſt gar nicht abgeholfen . Die Klagten ſämt
licher Steuer -Räte ſind hierin allgemein und ſelbſt d

ie hieſige Gar
niſon hat ſich dieſerhalb beſchweret , wie wir ſolches unterm 29. m . p .

allerunterthänigſt angezeiget haben .

E
s

iſ
t auch noch unterm heutigen dato d
ie hieſige Brauer

Innung , wie d
e
r

Beiſchluß sub B beſaget , b
e
i

uns eingekommen

und h
a
t

darin vorgeſtellet , wasmaßen wegen gänzlicher Abuahme

der Scheidemünze und , d
a ſonſt nichts a
ls

1
/2 Stücken roullirten ,

bei Ausjellung des Bieres niemand im Stande wäre , jo viel wieder

zu geben und deshalb beſonders mit denen Soldaten ſich viele

Streitigkeiten äußerten , indem d
ie

mehreſten auf e
in 8 Gr . Stück

etwa 1 Maß Bier holten und 7 G
r
. 6 P
f
. wiederum zurück ver

langten , welches niemand anzuſchaffen im Stande ſe
i
, weshalb und

d
a

das kleine Geld noch von Tage zu Tage beirätiger werde und

dadurch denen Bürgern viel Schaden und Verdruß zuwachſe , ſie g
e

beten , daß zu Abhelfung des Mangels a
n

Scheidemünze b
e
i

Aus

teilung der Löhnung dergleichen hinführo denen Soldaten gegeben

werden möchte .

Wir beziehen uns dieſerhalb auf unſere vielfältige bisher e
r

ſtattete Berichte mit nochmaliger . . Bitte , zu Abhelfung dieſer Be
ſchwerden d

ie .. Verfügung zu treffen , daß das Land mit allerhand

Sorten hinlänglicher Scheidemünze verſehen und allenfalls d
ie

General -Krieges -Naſſe befehliget werde , ſolche b
e
i

denen zu Ver
pflegung der Kriegesgefangenen benötigten Geldern a

n uns zu über

machen , da zumal auch ſelbſt von denen Kriegesgefangenen B
e

ſchwerden geführet werden , daß ſi
e

mit denen 8 G
r
. Stüden nicht

auseinander kommen könnten .

3
4
.

Bericht der Halberſtädtiſchen Kammer über den Mangel a
n

preußiſchem Gelde .

Halberſtadt , 17
.

Juli 1760 .

Stonzept . A
. M. Salberſt . Stammer I , 156 .

Nach Maßgabe des . . rescripti vom 1
. hujus , worauf wir

unterm 8
. eiusdem mit verwieſen worden , haben E
.

K
.

M. bedents
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lich gefunden , unſren Antrag und eventuelle Verfügung , daß wegen

des großen Mangels a
n faſſenmäßigen Münzſorten , ſo lange der

Krieg dauert , wenigſtens d
ie

ſächſiſche und braunſchweigiche 8 Ggr .

Stücke b
e
i

d
e
r

hieſigen Landrentei und übrigen Raſſen angenommen

werden möchten , zu approbiren . Soviel a
ls

d
ie Kaſſen zu denen

allhie benöthigten Ausgaben gebrauchten , wäre in ſächſiſchen 1
/3

Stücken anzunehmen , m
it

mehrern aber d
ie Kaffen durchaus nicht

zu überſchwemmen , wie denn auch a
n

d
ie dortige Generalkaſſen

ſchlechterdings nichts davon einzuſenden .

Wir ſind äußerſt gerührt , daß d
ie

von uns angeführten

dringende Umſtände und momenta , auch d
ie

dabei gezeigte wahre
Unmöglichkeit , zu denen Staffen fernerhin edictmäßige Münzſorten

anzuſchaffen , in keine Conſideration gezogen und wir ſchlechterdings

auf d
ie vorhin darüber ergangene ordres verwieſen worden . E
.

R
.

M. verſichern wir mit aller Devotion , daß wir Dero ordres und
Befehle jederzeit auf das heiligſte halten und davon abzugehen uns

niemals in den Sinn kommen laſſen werden , ſo lange e
s uns mög

lic
h

iſ
t , di
e

ordres zu befolgen und jolche ohne Ruin d
e
r

Unter
thanen beſtehen können .

Wir müſſen aber mit allergnädigſter Erlaubniß unſern Pflichten
gemäß anzeigen , daß d

ie angezogene ordres wegen Bezahlung der

Landes praestandorum in edictmäßigen Münzſorten durch d
ie jeßige

Münzverfaſſung und durch d
ie Situation , worin ſi
ch das hieſige

Fürſtenthum dermalen befindet , dergeſtalt alteriret , daß ſi
e wenigſtens

vorjeko und ſo lange wir in dieſen Umſtänden bleiben , ſchlechter
dings nicht befolget werden können , indem allhier feine andre a

ls

ſächſiſche und bernburg . / Stücke kurſiren , und kaſſenmäßige
Münzſorten ſo rar geworden , daß man ſolche auch vor enorme Agio

faſt gar nicht mehr bekommen kann .

Dieſes iſ
t

notoriſch und kann aus denen b
e
i

uns einge

gangenen vielen Klagen und Lamentationen der Land- und Steuer

räthe , Magiſtraten , Rendanten und Gemeinvorſtehern klar genug
dargethan und erwieſen werden . E

s

brauchet aber dieſer Punkt

keinen Beweis , weilen d
ie

Sache ganz natürlich iſ
t

und b
e
i

der
maligen Umſtänden nicht anders ſein kann . E

.

R
.

M. geruhen in

; . Erwägung zu nehmen , daß
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1. das hieſige Fürſtenthum mit lauter fremden Landen umgeben

und kein Verkehr mit andren Provinzien hat, wodurch allen
fals Landesmünze hereingezogen werden könnte . Es iſt alſo
hier kein ander Gewerbe a

ls

was mit denen ſächſiſchen und

Anhalt- und Braunſchweigichen Landen getrieben wird , und dieſes
bringet keine andere a

ls

d
ie vorangeführte Münzen in
s

Land .

Dieſer Umſtand iſ
t

von der Erheblichkeit , daß auch E
.

R
.

M. dadurch bewogen worden , vermittelſt Dero . . Cabinete -

ordre vom 2
6
.

Mai 1755 nachzulaſſen , daß d
ie
' Benachbarten

auswärtigen Geldſorten , welche ſonſt nach den erneuerten Münz
edict - zum Kurſiren in hieſigen Landen verboten , in Handel

und Wandel hieſiger Provinzien beibehalten werden ſollten , und

muß anjeßo u
m jo mehr in Conſideration fommen , da

2
.

die nach Wittenberg von hier ausgelieferte Früchte und Fourage

Tur in guten ſächſiſchen und Bernburgiſchen 1
/3 Stücken bezahlet

worden ;

3
.

d
ie Zufuhr zur Armee keine andere a
ls dergleichen Münzen

16. ins Land gezogen ;

4
. feine Regimenter im Lande - ſind , wodurch ſouſten d
ie Kaſſen

1
1
8

gelder roullirten , ſondern -

5
.

das ganze Kontingent nebſt den Domainengefällen alle Monat

baar nach Berlin geſchickt werden müßte , wodurch d
ie

im Lande

: bishero noch befindlich geweſene Landesmünze gänzlich aus
getrieben worden , indem von dort nichts zurück fömmt , und was

6
.

zu Bezahluug der Salarien und etatsmäßigen Ausgaben allhier
zurückbleibet - und ausgegeben wird , ſogleich in d

ie Hände d
e
r

fuden fällt , indem d
ie Münzentreprenneurs durch ſelbige alles ,

was ſi
e nur von brandenburgiſcher Münze habhaft werden

is können , zu Bezahlung des Schlageſchaßes einwechſeln laſſen ,

pidergeſtalt , daß dergl . Münze von Tage zu Tage rarer werden

und zulegt gänzlich ceſſiren müſſen .

E
.

M
. M. verſichern wir auf unſern Eid nnd Pflicht , daß im

Lande feine Maſſenmünze mehr aufzubringen iſ
t , wenigſtens nicht in

der Maaße , daß d
ie Landespräſtande darin abgeführet werden

können ; das wenige , was noch hier iſ
t , ſteckt in der Juden und

Wechſler Hände , welche damit einen unerlaubten und vor das Land

höchſt ſchädlichen und ſchändlichen Wucher treiben , und indem ſi
e
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an

alles Kaſſengeld an ſich gezogen , d
ie

arme Contribuenten ſolcher
geſtalt zwingen , zu Berichtigung der Acciſe und andern geringen

praestandorum dergleichen gegen e
in Agio von 3 b
is

4 G
r
. pro

Thaler von ihnen einzuwechſeln , welches eine der größten Bes
drückungen vor d

ie

arme Unterthanen iſ
t .

Da wir von d
e
r

Wahrheit dieſer Umſtände überzeuget ſind

und uns d
ie Noth d
e
r

Rendanten und Contribuenten wegen Herbei
ſchaffung d

e
r

preußiſchen Münzſorten zu Herzen gegangen , ſo haben

wir unter verhoffter allergnädigſter Approbation uns genöthiget g
e

ſehen , u
m

nicht d
ie Berichtigung des Quartals und ſchuldigen Kon

tingents aufzuhalten , und u
m nicht d
ie willigen Bezahler zur U
n
=

gebühr zu erequiren , d
ie

Kaſſen zu inſtruiren , dasjenige , ſo

preußiſchen Münzſorten von denen Contribuenten nicht zu e
r

mächtigen ſtände , in fächi . und lüneb . 3 Stücken anzunehmen . Es

ſind alſo von dergleichen Münzſorten b
e
i

d
e
r

Domainenrentei über

2
3

300 Rthlr . und b
e
i

der Oberſteuerkaſſe über 15400 Rthlr . be

findlich . Da nun von dieſen Geldern nach E
.
R
.

M. leßten .. ordre
nicht das Geringſte a

n

d
ie dortige Generalfaſſen eingeſandt werden

ſoll , ſo werden wir dadurch wegen prompter Berichtigung des

monatlichen Kontingents in d
ie

äußerſte Verlegenheit geſeket und

wiſſen uns darunter nicht zu helfen noch zu rathen .

Sollten wir denen Beamten und Contribuenten d
ie

bereits in

ſächſiſche 3 Stücken bezahlte Gelder wieder zurückgeben und von
ihnen keine andre a

ls preußiſche Münze annehmen , ſo würden da
durch d

ie Reſte aufſchwellen und inexigibel werden , auch d
ie Raſſen

zulegt in d
ie größte Konfuſion kommen , geſtalten wir überzeuget

und verſichert ſind , daß denen Contribuenten d
ie Anſchaffung der

edictmäßigen Münzſorten ohnmöglich fället und d
ie

ſchärfſte exe

cutiones darunter vergeblich ſein würden , zu geſchweigen , daß wir
ſehr hart und unſern Pflichten zuwider zu ſein halten , denen durch

d
ie

feindliche invasiones ohnehin ſehr mitgenommenen und ener
virten Unterthanen d

ie

Laſten ohne Noth zu vermehren und der

Discretion gewinnſüchtiger Wechſler zu übergeben , d
a E
.

R
. M.

immediate . . declariret haben , daß vor d
ie Conſervation der Unter

thanen äußerſt geforget werden ſoll , damit ſi
e

ſich wieder erholen

können . E
s

iſ
t ung nach unſerer Inſtruction d
ie Wohlfahrt der

ſelben auf unſre Seele gebunden , wir fönnen alſo hiebei nicht ruhig
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ſein und uns blos auf d
ie vorigen ordres verweiſen laſſen , da di
e

Ohnmöglichkeit keine Geſeke leidet .

Wir bitten vielmehr nochmals . . unſre b
e
i

denen hieſigen

Kaſſen getroffene Verfügung in Conſideration der angeführten triftigen

Momente .. zu approbiren und b
e
i

dem offenbaren Mangel der

preuß . Münzſorten d
ie Generalfriegeskaſſe dahin zu inſtruiren , daß

ſi
e durante bello von denen hieſigen Kaſſen d
ie

ſächſ . und bernb .

1
/2 Stücke annehmen oder zu anderm Behuf aſſigniren müſſe .

35. Bericht der kurmärkiſchen Kammer über Unnahme der ſächſiſchen

Drittel durch d
ie

Kaſſen , Berlin , 23. Juli 1760 , mit
Entſcheidung des Generaldirektoriums

vom 1
2
.

Auguſt 1760 .

Mundum . Gez . 0. d . Gröben , Groſchopp , v . Schmettau . Tit . XVII , Nr . 14 .

Bericht der Kammer .

O
b

wir gleich in unſern Bericht vom 2
6
.

Junii a . c . di
e Un

möglichkeit und d
ie

üblen Folgen vorgeſtellet , worinnen Bürger und
Bauer geraten werden , wenn b

e
i

den k . Laſſen nur lediglich d
ie

brandenburgiſche Münzſorten angenommen werden ſollen , auch daß
uns nur d

ie Möglichkeit a
n

d
ie Hand gegeben werden möchte , di
e

in denen ſämtlichen Kreiſen d
e
r

Kurmarf mangelnde brandenburgiſche
Münzjorten ohne den gänzlichen Untergang d

e
r

Unterthanen anzu
ſchaffen , ſo hat Ein hohes General- p . Directorium unterm 8

. huj . uns

dahin zu beſcheiden geruhet , daß von Seiten des General- p . Dirctorii
ein anderes nicht verfüget werden könne , als was S

.
R
.

M. ordre
gemäß ſe

i

und wann d
ie p . Rammer dabei zu acquiescireu nicht ver

meine , derſelben unbenommen bleibe , ſich ſolcherhalb gehörigen Orts

zu melden .

Wir würden uns nun bei dieſer erteilten Reſolution gerne

und willig beruhigen , wenn e
in

hohes General- p . Directorium d
ie
t .

Cabinets -ordre uns zu communiciren geruhet , worinnen dergleichen

Verfügung feſtgeſetzet worden .

Da aber ſelbiges zur Zeit noch nicht geſchehen und aus denen

erhaltenen Verordnungen vom 19. Dec. 1758 , 2
. Jan. und 10. Julii

Acta Borussica . Münzweſen III . 20
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a . p . vielmehr das Anſcheinen gewinnet , daß d
ie f . Cabinets -ordre

nicht ſo ſtricte eingerichtet ſein müſſe , daß in höchſt nötigen Fällen
nicht davon abgegangen werden könne , weilen ſonſt Ein hohes
General- p . Directorium ſich nicht bemächtiget haben würde , in

denen erſten Verordnungen d
ie Annehmung der fächſiſchen Acht

groſchenſtücke in denen ſämtlichen Raſſen zu bewilligen , in den legtern

aber ſolches zu widerrufen ; ja dasſelbe hat fogar denen Münz
entrepreneurs Ephraim und Söhne per rescriptum vom 22. May

a . c . bewilliget , zu
r

Bezahlung d
e
r

General- p . Krieges Kaſſe und

zu ihren Handel und Verkehr d
ie brandenburgiſchen Münzſorten

einzuwechſeln , woraus wohl nichts anders a
ls

eine gänzliche Ver
minderung des Kaſſengeldes im Lande erfolgen können , zumalen

wenn d
e
r

Handel und Verkehr derer Münzentrepreneurs in nähere
Erwägung gezogen wird ; und dieſes erwecket auch b

e
i

uns noch

mehr den Zweifel , daß würklich eine Cabinets -ordre wegen des

ſächſiſchen Geldes vorhanden ſe
i
, wovon nicht abgegangen werden

fönne .

Indeſſen nimmt d
ie Not des Landes , ſo ohnedem b
e
i

den

jeßigen Kriegeszeiten b
e
i

den mehreſten bereits unerträglich fällt ,

hierdurch noch mehr überhand , weil e
in Bürger und Bauer das

jenige , was er verdient und wovon e
r

leben ſoll , b
e
i

denen Juden

und Wechſelerø hintragen muß , u
m nur dadurch zur Bezahlung der

Acciſe , Contribution und Zinſen einiges Kaſſengeld zu erhalten ,
welches in denen Provinzien der Churmark bereits ſo rar geworden ,
daß auch feines mehr zu haben iſ

t , wie wir ſolches in unſern Be
richt vom 26. m . p . bereits angezeiget haben , deshalb wir bereits
geſchehen laſſen müſſen , daß die Acciſe , Contributions- und andere

Kaſſen mit denen Debenten in Geduld ſtehen ; und zulegt wird
weder a

n

der Rentei , noch Steuerkaſſe das mindeſte bezahlet , auch

d
ie General -Domainen Kaffe und frieges -Raſſe von dortaus mit

keinem Gelde verſehen werden .

Alles dieſes ſehen wir uns nochmals vorzuſtellen genötiget ,

und d
a

d
ie Rot des Landes von Tage zu Tage wegen d
e
r

ſchlechten

Münzſorten je länger , je mehr überhand nimmt , ſo haben Ein hohes
General- p . Directorium wir unterthänigſt erſuchen wollen , uns
poſitiv zu beſcheiden , ob dasſelbe den Mangel des Raſſengeldes
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S. R. M. ſelbſt anzeigen , oder uns d
ie ordre geben wollen , alle

dieſe zuvor angeführte Umſtände S
.

K
.

M
.

zu hinterbringen und
von dort aus d

ie

Reſolution zu gewärtigen .

Entſcheid des Generaldirektoriums .

Der Rammer iſ
t

nicht geſaget worden , daß eine Cabinets

ordre vorhanden , ſondern daß d
ie gemachte Verfügung d
e
r

königl .

ordre gemäß ſe
i
, und dieſe haben Höchſt dieſelbe b
e
i

Schließung

des neuen Contracts mit denen Münzentreprenneurs dem Geh . Rat
Köppen mündlich dahin erteilet : daß b

e
i

Dero Kaſſen durchaus keine

andre , a
ls

unter Dero Stempel ausgeprägte Silbermünzen ange

nommen werden ſollen . Wie nun das General - Directorium in dieſe

von einen in Eid und Pflicht ſtehenden königl . Bedienten ſchriftlich
geſchehene Anzeige , wohin S

.

R
. M
.

Willensmeinung gehe , kein

Mißtrauen ſeget , ſo wird hoffentlich d
ie Kammer ſolche nicht weiter

in Zweifel ziehen .

Wenn camera d
ie Zeiten unterſcheiden will , ſo wird ſi
e

beides ſehr wohl conciliiren können , denn d
ie damals verfügte An

nehmung der ſächſiſchen 8 G
r
. Stücke betrifft lediglich d
ie

zuerſt

ausgeprägte ſächſiſche 8 G
r
. Stücke und gründet ſich auf die t .

Cabinets -ordre , mittelſt welcher nur d
ie

nachher ſchlechter aus
geprägte ſächſiſche und Bernburg . Münzen verboten , di

e

aber durch

vorerwähnte k . Declaration wieder aufgehoben worden .

Das angeführte Reſcript voin 22. Mai a . C. concerniret blos

das Wechſel -Negotium derer Münz - Entreprenneurs , deſſen Führung

ſi
e nur geſuchet , und welches ihnen ſo wenig a
ls

andern Kaufleuten
unterſaget werden können : hätte camera dabei einen Zweifel g

e

habt , ſo habe ih
r
, wie von andern Rammern geſchehen , frei g
e

ſtanden , darüber Declaration zu ſuchen .

Das General Directorium findet bedenklich , b
e
i

jeßigen Ums

ſtänden S
.

R
.

M. dieſerhalb mit einer Vorſtellung zu behelligen ,

wenn aber d
ie Kammer b
e
i

denen gemachten Verfügungen und ih
r

erteilten Reſolutionen nicht acquiesciren zu können vermeinet , ſo iſ
t

ih
r

unbenommen , ſich dieſerwegen a
n S
.

K
. M. zu wenden .

20 *
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36. Bericht der kurmärkiſchen Kammer über Uufkommen von
Papiermarken a

ls Erſak der fehlenden Scheidemünze .

Berlin , 28. Uuguſt 1760 .

Mundum . Gez . v . d . Gröben , Groſchopp , v . Schmettau , Kornmann .

Tit . XVII , Nr . 14 .

E
s

h
a
t

der Hoffiscal Menicke unterm 27. hujus angezeiget ,

daß Tags zuvor Jemand in d
e
r

Stenger und Müllerſchen Hand
lung allhier / Pid . Thran für 1 Gr . 2 P

f
. und für 7 ff . eine

Tabacepfeife holen laſſen und dazu e
in

ſächſiſches Achtgroſchenſtück

mitgeſchickt , der Verkäufer aber , ſtatt daß e
r

dem Käufer darauf

6 Gr . 3 P
f
. baares Geld wieder herausgeben ſollen , nur 2 Gr .

3 B
f
. baar , und ſtatt der übrigen 4 G
r
. beikommende Marque 1 )

zurückgegeben , welche eigenmächtige papierene Münze Referent nicht

allein d
e
r

Landesherrlichen Hoheit ſehr blamable , ſondern auch fü
r

e
in ſtrafbares Mittel hält , d
ie

Conſumenten zu Zwangsläufer zu

machen und dieſe dadurch zu forciren , den Überreſt ihres Geldes

zum Waareneinkauf b
e
i

dem Ausgeber der Marquen ſchlechterdings

anzuwenden , da ſich doch viele Fälle finden könnten , daß e
in Käufer

ſeine übrige 4 Gr . zu ganz andern Behuf a
ls

zu Materialwaaren

höchſt nöthig habe , ohne zu gedenken , daß e
in

ſolcher Käufer auf

folche Art ſeine natürliche Freiheit nicht behielte , ſeine Material
waaren hiernächſt a

n

andern Orten , w
o

e
r

beſſer accomodirt zu

werden glaubte , zu kaufen : Dahero gedachter Menicke angefraget ,
Ob d

ie

Staufleute Stenger und Müller nicht vernommen werden
jollten , woher ſi

e zur Ausgebung Papierner Marquen ſtatt

baaren Geldes berechtiget ſtünden .

Nun kann zwar nach unſern Ermeſſen gegen den Stenger und
Müller nichts vorgenommen werden , da d

ie

äußerſte Verlegenheit

des publici wegen der Scheidemünze bekannt und ſchon von uns
angezeiget iſ

t ; und wann d
ie Kaufleute ſich mit ſolchen Marquen

nicht aushelfen ſollten , ſo würde der Handel in dergleichen Kleinig

keiten gar ſtille ſtehen , maßen auch ſelbſt gegen Agio nicht hinläng

liche Scheidemünze vorhanden . E
s

wird indeſſen höchſt nöthig ſein ,

daß Scheidemünze geſchlagen werde , u
m

dadurch mehreren noch zu

1 ) Ein vierediges Stück Karton , auf einer Seite : 4 G
r
. Stenger et Müller

mit Tinte geſchrieben , auf der andern e
in Siegellackſtempel mit der Handels

marke des Geſchäftes .
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beſorgenden Inconvenienßien abzuhelfen . Und da w
ir

äußerlich

vernommen , daß E
.

K
.

M
.

noch eine Münze zu bauen befohlen , ſo

ſtellen wir · anheim , ob E
.

K
. M. , falls e
s

ſich alſo verhält ,

dieſen Anbau beſchleunigen und zugleich feſtſeßen zu laſſen geruhen

wollen , daß darin Scheidemünze geſchlagen werden ſoll , weil ſonſten
allerdings noch üblere Inconvenienßien aus den Mangel der Scheide

münze entſtehen müſſen .

Randbemerkung : Ad acta , 10. Sept. 1760. Holzendorf .

3
7
.

Kabinettsorder a
n

d
ie

kurmärkiſche Kammer über Unnahme der

ſächſiſchen Drittel von den Königlichen Kaffen .

Herrmannsdorff , 28. Uuguſt 1760 .

Abſchrift . Tit . XVII , N
r
. 1
4
.

S
.
R
.

M. haben höchſt ungerne aus den . . Bericht vom 2
1
.

dieſes der Kurmärk . Kammer erſehen und vernommen , wie daß ,

nachdem das General Directorium aus Unbeſonnenheit denen dortigen

Münzentreprenneurs vor ſich eigenmächtig erlaubet hat , daß dieſe zu

Bezahlung ihrer praestandorum a
n

d
ie General -Krieges -Maffe und

zu ihrem Handel und Verkehr gebrauchende dort ausgeprägte Gold
und Silberſorten gegen ſchlechtere ausländiſche und gegen ſchlechtere
Leipziger Münz -Gepräge einwechſeln dürfen , der Mangel a

n

ſolchen

kaſſenmäßigen Münzſorten im Lande dergeſtalt überhand genommen ,

daß der dortige Unterthan und Contribuent leştere ſchon gegen e
in

Agio von 2
0

und reſpective 2
5

Procent ſuchen müſſen , auch dem

ohnerachtet ſolche nicht einmal zuſammen bringen können , mithin

ohne ſeine Schuld in Rückſtand bleiben und ſi
ch durch executiones

enerviret ſehen müſſe .

Wie e
s darunter ratione derer Münz -Juden und daß der

gleichen Auswechſeln durchaus nicht weiter geſtattet werden ſoll , zu

halten , darüber haben S
.
K
.

M. ſchon Dero Geheimen Rat Röppen

beſchieden . Nachdem aber wegen vorgedachter ſchlechter Überlegung
des General -Directorii der Verſtoß einmal ſchon geſchehen iſt und

das Land dadurch von den kaſſenmäßigen Geldſorten größten Teils
ſchon beraubet worden , di

e

jeßigen Kriegeszeiten auch noch nicht zu

geben , ſolches hinlänglich und ſofort zu remediren , a
ls

beſcheiden .

S
.

R
.

M
.

Dero Kurmärkiſche Sammer dieſerwegen dahin , daß die
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ſelbe in Ermangelung d
e
s

Raſſengeldes und u
m

das unerträgliche

mehr a
ls jüdiſche Agio zum Soulagement d
e
r

dortigen armen Unter
thanen und Contribuenten , jedoch ohne Präjudiz d

e
r

armen Barti
culiers , ſo in andern Münzſorten Geld zu fordern haben , desgleichen

d
e
r

daſigen Zoll- und Licentkaſſen , di
e

ſo genannten ſächſiſchen zn

Leipzig ausgeprägten 8 G
r
. Stücken b
e
i

denen dortigen königlichen

Raſſen nur immer ſo lange mit angenommen werden ſollen , bis daß

hiernächſt mit göttlicher Hülfe herſtelleten Frieden auf eine ander

weite den publico convenable Remedur wird gedacht werden können .

Wornach denn alſo gedachte Rammer das weitere überall zu ver
fügen , dabei aber auch wohl dahin zu ſehen h

a
t
, daß b
e
i

dieſen den

Unterthanen und Contribuenten accordirten beneficio denenſelben

nicht von den Rendanten und Raſſenbedienten b
e
i

Empfang ihrer
praestandorum unnöthige chicanes oder gar Koſten gemacht werden .

38. Kabinettsorder an den Geheimen Kriegsrat Köppen über raffiniertes
Legierungskupfer und Weitermünzung .

Meißen , 11
.

November 1760 .

Konzept . R
.

96. 409. C
.

Ich b
in

durch jemanden informiret worden , wie er di
e

Wiſſen

ſchaft beſiße , das Kupfer dergeſtalt zu raffiniren , daß , wenn folches
raffinirte Kupfer hiernächſt b

e
i

Ausmünzung derer Friederichsd’or

zur Aliage mit dem Golde gebraucht würde , ſolche dadurch einen

weit mehreren innerlichen Werth a
ls

d
ie

bisher ausgemünzete und

mit ordinären und ſchlechten Kupfer verſeßete erhalten werden : in

der Proportion , daß wenn d
ie jeßige mit ordinärem ſchlechten Kupfer

zugeſepte Friederichád’or nach ihrem innerlichen Valeur ohngefähr

auf 2 Rthlr . 12 G
r
. wardiret wären , di
e

mit dem raffinirten Kupfer

verſekete gegen 4 Rthlr . wardiret werden könnten . Daferne nun

obgedachter Mann , davon Ich Euch zu ſeiner Zeit ſchon Selber das

nöthige weiter bekannt machen werde , ſothane ſeine Erfindung durch
wirkliche Proben realiſiren wird , ſo würde man alsdann auch kein

anderes a
ls dergleichen raffinirtes Kupfer zur Ausmünzung derer

Friederichsd’or zu nehmen haben ; und d
a

ſolches e
in ganz ſehr

conſiderables Surplus b
e
i

dem Schlageſchat oder Münzprofit machen

wird , ſo b
in Ich reſolviret , alsdenn alles dasjenige Gold , ſo bisher

von denen jeßigen engliſchen Subſidiengeldern noch zurück und noch
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nicht vermünzet iſ
t , auf vorgedachte Art vor Mich Selbſt und auf

Meine eigene Rechnung b
e
i

d
e
r

Goldmünze zu Berlin vermünzen zu

laſſen , ſo daß d
ie Münzjuden mit dieſer Goldausmünzung nicht das

allergeringſte zu thun haben , noch eines Groſchen werthes von denen

noch einkommenden rückſtändigen engliſchen subsides vermünzen ſollen .

Ich habe Euch dieſes nur vorerſt vorläufig bekannt machen

wollen , damit Ihr mit Ausmünzung des Goldes von denen eng
liſchen rückſtändigen subsides a

n

Euch haltet , inzwiſchen aber Euch

mit dem Director d
e
r

Berlinſchen Münze und dem Münzmeiſter ,

wenn Ihr ſelbige zuvorderſt zu dem größeſten Secret deshalb ver
pflichtet haben werdet , arrangiren ſollet , daß dieſe Ausmünzung des
Goldes alsdenn vor Meine Selbſteigene und alleinige Rechnung ges

ſchehen müſſe , ohne daß , wie ſchon gedacht , di
e

Münzjuden das

allergeringſte damit zu thun haben müſſen . Sollten d
ie Berlinſche

Münzbediente ſi
ch b
e
i

d
e
r

lekten feindlichen Invaſion von Berlin
abſentiret haben , ſo müſſet Ihr ſolche gleich dahin zurück beordern
und d

ie , ſo Ihr obiger Umſtände halber gebrauchet , zu Euch
kommen laſſen .

Was d
ie Silberausmünzung anbetrifft , da hoffe Ic
h , daß Ihr

mit denen Münzentrepreneurs wegen eines neuen Ausmünzungs

contract ſchon zu Stande ſein werdet ; allenfalls aber müſſet Ihr
nun noch mit ihnen dahin ſchließen und contrahiren , daß ſi

e

noch

ein Quantum a
n Silbergelde ausmünzen , davor ſi
e Mir einen

Schlageſchaß von 3 à 4 Millionen bezahlen . Jeßo fönnen ſi
e

m
it

Sicherheit auf allen Münzen , ſowohl zu Leipzig und Magdeburg

als zu Berlin und Breslau , di
e

Außmünzung pouſſiren , und wenn

ſi
e gleich mit Euch ſchließen und ſich ohngeſäumt arrangiren , ſo

können ſi
e gegen d
ie Zeit vom fünftigen Monat Junii mit dem

Ausmünzen d
e
s

neuen quanti völlig fertig ſein ; b
is

dahin alles

ſicher bleiben wird , wenn auch ſchon d
e
r

Krieg continuiren ſollte .

39. Schreiben des Ephraim a
n

den Geheimen Kriegsrat Köppen

über d
ie Weitermünzung .

Magdeburg , 1
6
.

November 1760 .

Urſchrift . R
.

96. 409. C
.

E
s dringen d . H
.

Geheimbte Rath R von Neüen e
in Impor

tents quantum Silber b
iß

in Juny auß Münzen zu laſen , S
o
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( chwehr es uns auch fält , ſo wollen wier noch e
in

mahl uns zu

Sacreficiren , und nur zu zu fasilitirung d
e
s

ankauff derer Holl .

Wechſel e
in Partie Aug.d'or gegen agio erbetten haben , unſers

erachtens müſſen noch wenigſt 2
0 Million von dieſer Sorte bey der

Casſa vorhanden ſein , zu geſchweigen dasjenige was von dem Herrn

Etatsministre v . Schlabrendorff bey Invasſion bey Breslau anhero
geſchafft und vorhanden ſe

i
,

Beyliegendes alleruntertähnige Vorſtellung hoffen wier das

ſolche nicht unbillig , und wohl verdient zu haben , bitten untertähnig ,

ſolches a
n S
.

R
.

M
.

vorzulegen , und Dero bey S
.

R
.

M. gelten
des Vorwort an gedeien zu laſen

Wir verharren mit Submisſion

Ew . Hochwohlgebohr

untertahnige Diener
Ephraim & Söhne

Auf a
n

rathen d . H. geheimbten Rath Köppen , m
it

meine

untertähnige Vorſtellung , anoch anſtand zu laſen b
iß wegen das

Münt Weſen von S
.

R
.

M. vorher zu ſtande iſ
t , alß dann wolte

e
r

e
s mit Dero Permisſion a
n S
.

R
. M
.

überſchicken , ſo bleibet
ſelbe zu rück .

[ Vorſtellung . )

Hoffentlich wird d
e
r

Geheime Rath Röppen E
.

R
. M. b
e

richtet haben , daß wir unſerm vorigen Contract mit Abführung des

Schlageſchaßes vollkommen Genüge geleiſtet . Derſelbe macht auch
anigo Höchſtdero Willensmeinung , ei

n

gewiſſes importantes Quantum

b
is Junii zu übernehmen uns bekannt . Allein , da 1. di
e

Wechſel

ſe
it

vorigem Jahr an 100 Procent geſtiegen , 2. wegen feindlicher
Invaſionen Kohlen , Kupfer und übrige Materialien nunmehro ſchwer
aufzubringen , 3. benachbarte Fürſten , welche gewiß nicht beſſer aus
münzen , nur 1

2

b
is

1
8 G
r
. Schlageſchaß nehmen und daher ihre

Lieferanten Silber , preußiſch und ander gut Geld auf Wechſel

à tout prix a
n

ſich ziehen können , mithin 4
. uns d
ie Remeſſen

ſchwer werden und unmöglich anzuſchaffen ſind , wenn ſi
e lediglich

in ſächſiſchem Gelde erkauft werden müßten , ſo erbieten wir uns :

800 000 f . Mark Silber anſchaffen und vom 1
. Octobris c .

b
is Junii f . a . in ſächſiſchen und andern Sorten nach den bis
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herigen Conditionen auszuprägen , wenn E. K. M. geruhen , uns zu
Facilitirung des Ankaufs d

e
r

holländiſchen und Hamburgiſchen

Wechſel ſechs Millionen von den im Treſor vorräthigen neuen
Friedrichs- und Auguſtd’or gegen Bezahlung des bereits feſtgeſepten

Agio à 121/2 procent mit zur Hülfe zu überlaſſen ; wofür wir dann

3 Millionen Schlageſchaß und alſo mit dem Agio 3 Millionen und

750 000 Rthlr . in ſächſiſchem Gelde überhaupt entrichten wollen .

Dafern aber E
. R
.

M. unſern . . Vorſchlag nicht genehmigen
möchten , ſo werden wir , ſo lange und weit es Silber- und Wechſel
preis verſtattet , uns beſtreben , Silber anzuſchaffen und den mit
dem Geheimen Kath Röppen abgeredeten Schlageſchaß pro Mark
mit ... 1 ) Rthlr . zu erlegen .

40. Immediatberichte des Geheimen Kriegsrat Köppen über den

neuen Kontrakt mit den Münzjuden .
Magdeburg , 1

6
.
, 23. und 29. November 1760 .

Urſchrift . R
.

96. 409. C
.

[ 1
6
.

November 1760. ] E
.

K
. M
.

werden mich wegen der

notoriſchen jüdiſchen Handlungsart . . zu entſchuldigen geruhen , daß

ic
h

mit dieſen Leuten dasjenige nicht zu Stande bringen kaun , was

E
.
A M. ſo ſehr intereſſant , und warum ic
h

mir alle erſinnliche

Mühe nach Pflicht und Schuldigkeit gebe , wovon aber d
ie

ſchlechte

Reuſſirung mir ungemein ſenſible .

E
s

werden d
ie Entrepreneurs zwar noch e
in Project E
.

A
.

M. . . überreichen , nach welchem ſi
e

u
m Ueberlaſſung einiger

Millionen in Auguſtd’or gegen 12/2 Rthlr . Procent Agio bitten ,

um den Wechſelcours dadurch herunter zuhalten . Ich muß aber
ſolches E

.

R
. M. , . Reſolution . . überlaſſen und nur anzeigen ,

daß etwa anjeßo 6 Millionen Gold vorräthig , außer dem , was noch
einkommen ſoll und auszumünzen iſ

t .

[ 2
3
.

November 1760. ] . Auf E
.

K
.

M
.
. . ordre vom 1
9
.

dieſes habe ic
h wegen der Breslauer Münze ſofort a
n

den General
lieutenant v . Tauenßien geſchrieben , denſelben zugleich auch requirirt ,

d
ie Münzentrepreneurs zu genugſamer Silberlieferung zu vermögen ,

1 ) Lücke .
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uin dadurch den Schlagſchaß von 6 Millionen nach E. K. M. .
Befehl zu erreichen, al

s

wozu ſich d
ie Entrepreneurs auf feine Art

feſt engagiren wollen . Ich zweifle nicht , der Generallieutenant
v . Tauenßien werde von dem Erfolg E
.

R
. M. ſelbſt ſeinen . . Be

richt abſtatten .

[29. November 1760. ] Nach E
.

R
.

M. ertheilter . . ordre
vom 1

1
.

dieſes ſoll das auf d
ie jeßige engliſche Subſidien noch ein

kommende Gold in ſicherer Verwahrung ſtehen bleiben , b
is

ſolches

E
.

R
. M. vor Dero eigene Rechnung auf andere avantageuſe Art

ausmünzen zu laſſen . . befehlen .

Dem Münzdirector Knöffel , welcher ſich mit dem Münzmeiſter

noch in Hamburg befindet , habe ic
h

ſofort bekannt gemacht , ſich
ſchleunigſt nach Berlin zu begeben und ihre Route über Magdeburg

zu nehmen , damit ic
h

mit ihnen das erforderliche arrangiren , auch
ſelbige zu Beobachtung des ſchuldigen Secrets von dieſer Sache , al

s

wozu ic
h

mich ſelbſt . . verpflichte , erinnern fönne .

Mit denen Münzentrepreneurs habe ic
h

auf E
.

R
. M. vorher

gegangene . . ordres auf vier Monate einen neuen Accord , vom

1
. October a
n , b
is

zur . . Approbation gemacht , vermöge deffen ſi
e

von jedem Mart Silber , ſo ausgemünzet wird , 4 Rthlr . Schlage

qcha zahlen , wodurch in denen beiden Monaten October und No

vember doch gewiß 500 000 Rthlr . einkommen werden , ohnerachtet

d
ie Magdeburgſche und Aurichiche Münze nur bisher allein in Acti

vität geblieben . Wann nun d
ie Berliner , Breslauer und Leipziger

Münze zukommen , ſo wäre kein Zweifel , E
.

R
. M. würden b
is

Ende Maji 1761 Sich eines Schlageſchakes von 3 bi
s
4 Millionen

verſichern können .

E
s

wollen aber d
ie Entrepreneurs ſich auf keine Art zu einem

gewiſſen quanto engagiren , ſondern ſchüßen beſtändig den ſteigen

den Silber- und Rupferpreis , auch Mangel der Kohlen vor . Wegen

der Kohlen atteſtiren d
ie Münzdirecteurs , daß d
ie Feinde in denen

Gegenden , w
o

ſi
e

beſtellet geweſen , ſolche gänzlich ruiniret , und

wären durch den Abgang d
e
r

Vorſpann zu Anführung benöthigten

Holzes nicht ſo leicht zu redreſſiren .

Noch behalten ſich auch d
ie Entrepreneurs vor , daß ſi
e

den

Schlageſchaß in ſächſiſchen 1 / 3 -Stücken ohne fernere Agio ab
führen dürfen .
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Es dependiret alſo von E. K. M. . . Reſolution und ordre ,
ob nach dieſem Accord b

is

Ende Maji 1761 continuiret werden

foll , ohne e
in gewiſſes Quantum zu determiniren .

Von E
. R
.

M
.

bitten ſich d
ie Münzentrepreneurs d
ie
. . Er

laubniß aus , mit mir zugleich nach Leipzig kommen zu dürfen , um

ſich gegen E
. A
.

M. . . Perſon zu declariren .

E
s

haben dieſelbe d
ie Abſicht , ſich einige Millionen Friedrichs

und Auguſtd’or gegen Agio à 200 000 Rthlr . vor jede Million zu

ihrem Silber- und Wechſelnegoce .. auszubitten ; wodurch zwar e
in

anſehnliches Quantum dem Schlageſchaß von 6 Millionen zuwachſen
würde , der Beſtand von vorräthigem Golde aber würde dadurch

meiſt gänzlich aufgeräumet werden . Indeſſen , da dieſes d
ie Haupt

condition iſ
t , ohne welche ſi
e

den Contract nicht ſchließen wollen , ſo

ſehe mich genöthiget , E
.

R
. M. ſolches . . anzuzeigen .

4
1
.

Kabinettsorder a
n

den Direktor d
e
r

Berliner Münze , Knöffel ,

über Einführung des 4
0
-Talerfußes d
e
r

Tympfe .

Ceipzig , 22. Dezember 1760 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

Demnach S
.
R
. M... reſolviret , denen Münz Entreprenneurs

Ephraim und Söhnen nebſt Daniel Ibig Dero ſämtliche Münzen
fernerhin auf das Jahr 1761 mit allen vorigen beneficiis und
Conditionen zu überlaſſen , dergeſtalt , daß ſi

e

e
in gewiſſes Quantum

in ſächſiſchen und allerlei frembden Münzſorten nach dem bisherigen

Münzfuß und eine gewiſſe Anzahl Timphe zu 4
0 Rthlr . di
e

Mark
fein , wovon acht Thaler Ein guten Groſchen vier Pfennig auf d

ie

Mark brutto gehen , di
e

Stücklung auch 2 pro cento im Durchſchnitt ,

in gleichen d
ie Vorbeſchickung und Remedium ſo , wie b
is dato b
e
i

den Timphen gebräuchlich geweſen , verbleibet , nach ihrer convenience
ausprägen können , ſo wird dem Münzdirecteur Knöffel ſolches hier
durch nachrichtlig bekannt gemachet , mit . . Befehl , dahin ſeine

Pflicht gehörig und contractmäßig wahrzunehmen , auch denen Entre
prenneurs mit gehöriger Beobachtung des obbenannten Münzfußes

prompt und fleißig zur Hand zu gehen .
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42. Bericht des preußiſchen Geſandten Benoît über ſchlechte

polniſche Tympfe .

(Warſchau , Dezember 1760. )
Abfchrift . A. B. M. R. IV , 31 , IV .

La gazette de Varsovie contenant un article très insolent
par lequel on voudrait en imposer aux Polonais aux dépens de

Votre Majesté , je crois qu'il serait indispensable que le
s

gazettes

d
e Breslau e
t

d
e Berlin y fissent une réponse dans le goût que

voici . 1 ) J'en ai , par cette raison , fait part a
u

ministre d'État

le baron d
e Schlabrendorff .

Pour mettre V
.

M
.

a
u fait d
e

ce qui a donné lieu à

l'article d
e la gazette d
e Varsovie , je dois indiquer qu'il y a

quelque temps que l'on a envoyé des ordres précis d
e la cour

d'ici à la régence d
e Dresde pour qu'on fî
t

transporter a
u plus

tôt ic
i

toutes les sommes d'argent qu'on aurait p
u

amasser dans
l'Électorat . Je tiens ceci d'une personne digne d

e fo
i
, et même

o
n

n'en disconvient plus à présent . Comme il fallait cependant
que ce fussent des espèces polonaises , cette régence a fait u

n

accord avec u
n juif d
e battre pour trois à quatre cent mille

écus d
e tympfs ( o
n

n'avoue ic
i

que 250 000 écus ) et de l'envoyer

à Varsovie . C
e juif l'a si bien battue qu'il est à peine resté

une feuille très mince d'argent e
t que tout le reste d
u tympf

est d
u

fe
r
; de façon qu'une pareille pièce qui a cours pour 3
8

gros d
e Pologne , n'en vaut que sept . Cet argent qui porte les

nombres d
e 1754 , est arrivé ic
i

par des voituriers d
e Dresde

dans le
s

mois d'octobre e
t novembre passé , emballé comme d
e

simples marchandises , et a été déchargé chez les caissiers saxons

qui sont à Varsovie . Cela n
e manqua pas de susciter d
e grandes

plaintes d
e la part des Polonais , e
t

nos ennemis eurent très
grand soin d

e mettre cette fausse monnaie sur notre compte .

Le grand -trésorier d
e la Couronne y fut même si bien attrapé

qu'il me fit requérir par u
n

des premiers officiers d
e la douane

d
e vouloir bien faire des représentations à ce sujet à V
.

M
.

pour qu'il n'entrât plus d
e pareil argent e
n Pologne . Je lui

répondis convenablement , entre autres , que d
e pareilles repré

1 ) Die angedeutete Anlage fehlt .
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sentations seraient d'autant plus inutiles que cette mauvaise

monnaie venait de Dresde , dans le temps que cette ville et
même l'Électorat étaient évacués de nos troupes ; qu'ainsi M. le
grand -trésorier ferait bien de prêter toute son attention à ce
qui se passais à la cour sur un article ausi délicat etc. On fi

t

d
e grands yeux , o
n tira les épaules e
t l'on me quitta . Dans

le même temps le conseiller des mines Gartemberg était à Zips ,

dont il est l'administrateur pour le comte Brühl ; et comme ce

conseiller forme , à tout moment , de nouveaux projets e
t qu'il

fait quantité d'innovations , quelques Polonais avaient écrit ic
i

que le comte Brühl faisait battre cette fausse monnaie à Zips
par l'homme e

n question . Ceci n
e manqua pas d
e

se répandre

comme u
n

éclair par toute la Pologne , et certaines personnes

e
n parlèrent si publiquement à Varsovie que le premier ministre

saxon e
n fut outré d
e rage . La plupart des Polonais soutiennent

même encore à cor e
t
à cr
i

que cet argent a été fabriqué à

Zips . Il fallut donc s'excuser . C'est ce qu'on a cherché à faire

d
e la manière la plus ridicule d
u

monde e
t

même la plus

choquante , ainsi que la gazette susmentionnée le dénote .

43. Kabinettsorder a
n

den Direktor der Berliner Münze , Knöffel ,

über Prägung der neuen Uuguſtd’or .

Leipzig , 11
.

Januar 1761 .

Abſchrift . R
. XIII , 1 .

Nachdem S
.

R
.

M. aus höchſteigener Bewegung reſolviret
haben , daß der b

e
i

der hieſigen Münze ſtehende Münzmeiſter Nelcker

auf eine Höchſtderoſelben beliebige Zeit nach Berlin zu Dero dortigen
großen Münze geſeßet werden und daſelbſt hauptſächlich d

ie Aus
münzung einer gewiſſen Summe im Golde nach der Inſtruction , ſo

S
.
8
. M
.

ihn .. mündlich erteilet , auch nach dem Münzfuß und
der Ausprägung , ſo wie Sie denſelben gleichfalls mündlich inſtruiret ,

auch mit Dero Geheimen Rat Röppen und wegen des gedachten

Nelcker zu liefernden Goldes das erforderliche Concert genommen

haben , beſorgen , inzwiſchen aber der jeßige dortige Münzmeiſter

Faſter ohnverzüglich und ſonder den geringſten Zeitverluſt a
d

interim

wieder anher nach Leipzig gehen und ſo lange ſeine Fonction a
ls
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Münzmeiſter b
e
i

d
e
r

hieſigen Münze verrichten ſo
ll
, bi
s

daß vor
erwähnter Münzmeiſter Nelcker wiederum zurück gehen und ſeine

Fonction hieſelbſt nach a
ls

vor verſehen kann .

Als machen . . S
.

R
.

M
.

ſolches hierdurch Dero directori
der Berlinſchen Münze Knöffel .. bekannt , mit Befehl , ſich dar
nach . . zu achten , den p . Nelcher d

ie dortige große Münze überal ,

nebſt d
e
r

ih
r

darin competirenden freien Wohnung gehörig an
zuweiſen , ihm in allen Stücken dabei zu ſecondiren und mit den

Erforderlichen a
n

d
ie Hand zu gehen , ſonſten aber auch namens

S
.

K
.

M
.

den p . Jaſter d
ie Auflage wegen ſeiner prompten An

heroreiſe zu thun und denſelben dazu anzuhalten , nicht d
ie geringſte

Zeit deshalb zu verſäumen . Wobei übrigens S
.

K
. M
.

expreſſe

Willensmeinung iſ
t , daß alles dieſes von erwähnten Dero Münz

director Knöffel ohne allen bruit ) noch éclat veranſtaltet und
erecutiret werden fol .

4
4
.

Kabinettsorder a
n

d
ie Münzdirektoren in Berlin , Magdeburg

und Breslau über Einführung eines 4
0
-Talerfuſes d
e
r

Scheidemünze .

Ceipzig , 9. März 1761 .

Ausfertigung R
. XIII , 1 .

Nachdem S
.

K
. M
.

b
e
i

Prolongirung d
e
s

Münz -Entrepriſe

Contracts denen Entreprenneurs Ephraim und Söhne , wie auch

Daniel Ibig . . bewilliget haben , außer den ſächß . 8 - G
r
. St. und

deren Münzfuß , annoch Scheidemünze nach einen andern Fuß zu

prägen , a
ls

machen Höchſtdieſelbe ſolches denen Münz - directeurs

in Berlin , Magdeburg und Breslau hierdurch bekannt , mit dem .

Befehl , fünftige Scheidemünze von 1 - G
r
. St. und zwei Marien

groſchenſtücken und darunter zu 4
0 Rthlr . di
e

Mark fein , mit B
e

obachtung der ſonſt gewöhnlichen Stückelung , Vorbeſchickung und

remedii vor genannte Entreprenneurs auszuprägen .

1 ) In der Vorlage : „ Bereit “ .
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gegen den N

45. Schreiben des polniſchen Juden Iſaac Jacob von Pilk an den
Breslauer Juden Heumann über d

ie Geltung d
e
r

Tympfe

in Polen .

Warſchau , 11
.

November 1761 .

Überſegung aus dem Polniſchen . (Die überſchriebene Deutung d
e
r

Sigle N und

d
e
r

fingirten Worte von der Sand Schlabrendorffs . ) R. 96. 409. B.

Gr . Weſſel
Der Herr läſſet Ihnen hierdurch wiſſen , daß ihmN

Tympfe
nicht möglich , vorjego d

ie wieder in ihren vorigen Werth zuWaare

jeßen ; e
r wird Mühe genug haben , d
ie

lektere ordre zu mainte
niren , dann e

s ſein viele Polen , welche darauf beharren , daß
der Tympf

nur 2 Ggr . ſoll feſtgeſekt bleiben ; allein aus Ehrfurchtdie Elle
Stönig Gr . Weſſel

will der Herr alles anwenden , daß e
s

Berkäufer

auf 4 Sgr . ſein Verbleiben haben ſollte , auch daß a
n

denen pol

niſchen Grenzen feine fernere Revidirung geſchehen ſoll wegen Ein
Tympfen Gr . Weſſel

führung v
o
n

dergleichen waaren . Doch verſpricht d
e
r

Herr

allen ſeinen möglichen Fleiß anzuwenden , gegen bevorſtehenden
Monat Martii d

ie

bewußte Waare wieder auf ihren alten Preis zu
Gr . Weſſel

jeßen . Hingegen prätendirt d
e
r

Herr mit dieſem Boten

eine förmliche Reſolution zu
r

Bezahlung einer Summe von 8000

Stüc wichtige # 1 ) , wovon e
r

nicht einmal was zu profitiren ſuchet ,

ſondern lediglich darzu gebrauchen will , denenjenigen d
ie Mäuler

zu ſtopfen , welche dieſer Waaren halber ſo viel Aufwiegelei machen ;

wann man ſich aber zur Bezahlung obgedachter 8000 Stück # ' ) nicht
reſolviren wollte , ſo wäre der Herr N verſichert , daß d

ie

bewußte

Waare gewiß nicht mehr in Polen würde eingelaſſen werden , welches

mehr a
ls

zu nachtheilig fü
r

den Verkäufer oder denen Fabricanten

ausfallen wird . Ueberbringer dieſes wird b
e
i

mündlicher Unter
redung mehr ſagen , a

ls

der Feder anzutrauen iſ
t
.

N

N

P. S.

Der Herr N behält ſi
ch vor , wann e
r

d
ie Waare , " wie e
r

vermeinet , gegen Monat Martii wieder auf den alten Werth wird

1 ) Dukaten .
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gebracht haben , daß ihme , dem Herrn N , d
ie eingewilligte Donation

ohne Verzug wird ausgezahlet werden .

4
6
.

Uus einem Schreiben des Miniſters v . Schlabrendorff a
n

den

Kabinettsſekretär Eichel über d
ie Zugeſtändniſſe des polniſchen

Kronſchaßmeiſters .

Breslau , 1
6
.

November 1761 .

Eigenhändig . R
.

96. 409. C
.

Endlich iſ
t

einer von denen nach Polen geſandten Juden an
gekommen und hat einen jüdiſch geſchriebenen Brief von des Grafen
Weſſel hier geweſenen Hofjuden mitgebracht a

n

den Münzjuden

Heumann , welchen in
s

Deutſche vertiret copeilich in duplo über

mache . Mündlich ſagt der Jude , daß der p . Weſſel ſich ercuſiren

laſſe , daß e
r mir nicht ſchriftlich geantwortet ; es ginge ſehr wohl

für mich a
n , ihm zu ſchreiben und propositiones zu thun , nicht aber

fü
r

ih
n
, darauf zu antworten . Wenn ſolcher Brief b
e
i

Viſitation
von denen vagirenden Rojacken gefunden würde , risquire e

r Ehr
und Leben .

Ich habe geſagt , man ſoll dem Graf Weſſel d
ie 8000 Stück

Ducaten zahlen , und den Juden remittiret , um ihn nur erſt willig

und hißig a
u
f

das übrige zu machen . Der Jude proteſtiret hoch ,

daß e
r

recht gerne helfen wollte , nur könnte e
r

nicht gleich in dem

Moment . Der Kronſchaßmeiſter fünde ſelbſt gut , daß man ruſſiſche
und Danziger Tympfe nachpräge , nur hätte e

r

ſehr bitten laſſen ,

daß ſi
e

nicht unter dem Werth von 3 Silbergroſchen ( das iſ
t

d
ie

Hälfte des ausgeprägten Werthes ) ausgemünzet werden ſollten .

Ew . Hochwohlgeb . ſtelle dahero gehorſamſt anheim , o
b

dieſelbe

meinen anliegenden Bericht sub volante a
n S
.

R
.

M. zu über
geben für gut finden , oder wie Sie ſonſt disponiren wollen .

Wird das Project d
e
r

Ausmünzung goutiret , ſo bitte gehor

ſamſt , d
ie ordre a
n

den Generallieutenant v . Tauenßien ſo ein
zurichten , daß meiner , oder daß e

s inein Vorſchlag , nicht erwähnet
werde . E

r

könnte glauben , ic
h

trachtete nach der Münzdirection .

Ich mag mich überhaupt nicht mit ih
m

committiren , und Gott ſol
mich behüten , mit denen Münzſachen etwas zu thun haben ; ic

h

würde mich ſehr dafür bedanken und wünſchte , daß auch mit dieſer
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Affaire nicht meliret geweſen und künftig kein Wort mehr davon
ſchreiben darf .

Die Promptitude bitte zu recommandiren , denn es gehet gar

zu langſam ; es ſein über drei Wochen , daß Schußtacke oder 2 Sgr .
geprägt werden ſollen , weil d

ie

nicht verrufen : noch iſ
t

fein Stück

fertig . Die hieſige Münze würde nicht geſchwinde genug d
ie e
r

forderliche Quantitäten prägen fönnen , dahero Berlin und Magdes
burg helfen müßte . Der Heumann ſagt , man müſſe , b

is Silber

von Berlin anhero komme , von unſeren Tympfen welche im Tiegel

werfen und umprägen . Die gute reine Ausprägung iſ
t

auch ſehr

zu recommandiren ; denn d
ie

ſchlechte elende Ausprägung in Aurich

und Berlin hat ebenfalls das meiſte Spectacul in Polen gemacht .

E
s

war faſt tein Gepräge fenntlich und viele Stücke auf einer Seite
gar nicht gepräget . Dagegen ſein d

ie in Breslau ausgemünzte von
gutem Stempel und Gepräge und haben lediglich deshalb 1

0 Procent

gegen d
ie

anderen Agio gethan , weil d
ie Polen d
ie

andern Sorten

nicht nehmen wollen .

Ich würde den Benoît gar nicht davon meliret haben , wenn

d
ie Münzentrepreneurs ihn nicht fürher ſchon in der Sache employiret ,

werde ihn aber nun gänzlich herauslaſſen

4
7
.

Punktation d
e
r

Münzunternehmer über d
e
n

neuen Kontrakt .

Magdeburg , 28. Dezember 1761 .

Urſchrift . R
.

96. 409. C
.

Nachdem auf S
.

R
. M
.
. . ordre d
ie Münzentrepreneurs

Ephraim und Söhne , wie auch Daniel Ibig abermals einen Münz
contract vor das Fahr vom 1

. Januarii bis Ende Decembris 1762

zu ſchließen übernommen , haben dieſelbe ſi
ch nachſtehendes dabei ..

ausbedungen .

1
. Anſtatt daß ſi
e vor dieſes 1761. Jahr nach dem Haupt

contract 850 000 Mark ausgemünzet und dafür 4 Millionen und
100 000 Rthlr . Schlageſchaß erlegt , wollen ſi

e jego wegen des gar

zu hoch ſteigenden Silberpreiſes nur 700 000 Mart fein Silber

übernehmen und dafür in ſechs Monaten , alſo in d
e
r

Hälfte des

zu
r

Ausmünzung ſi
ch vorbehaltenen ganzen Jahrs , 3 Millionen ,

Acta Borussica . Münzweſen III . 21
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und zwar monatlich 500000 Rthlr . zahlen , wenn d
ie Münzen

währender dieſer ſechs Monate in Activität bleiben . Verſprechen

auch dabei unter eidlicher Verſicherung , nachdem d
ie Conjuncturen

und d
ie

Sicherheit e
s verſtatten , ei
n

mehreres in ſelbigem Jahre zu

präſtiren , ſowie ſie ſolchergeſtalt ih
r

Engagement im laufenden Jahre
erfüllet haben .

2
. Die Ausmünzung der 700 000 Marf wollen ſi
e folgender

geſtalt repartiren , nämlich :

200000 Mark zu ſächſiſchen 8 G
r
. à 3
5 Rthlr . pro Mart fein ;

200000 Mark zu polniſchen und preußiſchen Tympfen à 40 Rthlr .

pro Marf fein , wie S
.

M. ſolche zu münzen befehlen werden ;

300000 Mark a
n allerhand ausländiſchen groben und kleinen

Münzſorten , welche aber weder te
i

föniglichen Raſſen noch im

Lande courſiren ſollen , bei Strafe der Confi &cation , nach dem
jeßigen Münzfuß d

e
r

auswärtigen fürſtlichen Münzen à 4
0

b
is

4
3 Rthlr . per Mart fein .

Die ſächſiſchen 1 Gr . -Stücke werden nach dem bisherigen

Münzfuß à 4
0 Rthlr . per Mart fein a
ls

Scheidemünze auch b
e
i
f .

Kaſſen ferner angenommen ; hingegen gelten d
ie bernburgiche 8 Gr.

und 4 Gr . -Stücke nach dieſem Münzfuß in f . Landen nur im

Handel und Wandel .

D
a

auch d
ie kupferne Scheidemünze , wofür ſi
e

bereits

20000 Rthlr . Schlageſchaß erleget , noch nicht völlig gemünzet

worden , ſo behalten ſich d
ie Entrepreneurs vor , dieſe nach dem

leßtern Münzfuß noch ausmünzen zu dürfen .

Auch ſoll ihnen erlaubt ſein , polniſche Schillinger , ſo aber
nicht im Lande hier courſiren , auszumünzen .

Ein und zwei Mariengroſchen und dergleichen Stüvers , ſo auf
hieſigen Münzen nach legterm Münzfuß ausgepräget werden dürfen ,

ſollen nicht in hieſigen Provinzien , ſondern nur im Cleviſchen , Dſt
frieſ- und Weſtphäliſchen courſiren .

3
. Der Schlageſchatz wird in ſächſiſchen 8 G
r
. -Stücken in vors

gemelter Zeit , vom Januario 1762 a
n , monatlich zu 500 000 Rthlr .

erleget .

Wann aber d
ie Wege ſo unſicher werden ſollten , daß d
ie

Silbertransporte und der Debit der Gelder ſchwer gemacht würde ,

P
o bitten ſi
ch d
ie Entrepreneurs d
ie Freiheit aus , nach dem von
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S. M. in dieſem Jahre feſtgeſegten Münzfuß neue Auguſtd’or aus
prägen laſſen , auch damit den Schlageſchaß zum Theil bezahlen
zu dürfen .

4. Su Erlegung des Schlageſchaßes bitten d
ie Entrepreneurs

gleichfalls das nöthige Silber noch beſonders frei ausmünzen zu

können , nämlich 75000 Mark , oder d
ie Ausmünzung d
e
s

Betrage

der 3 Millionen in neuen Auguſtd'or .

5
. Zum Beſten des publici wollen d
ie Entrepreneurs goldene

und ſilberne Münzen zu 198/4 Rthlr . di
e

Mark fein unter preußi

ſchem Stempel , jedoch ohne Erlegung eines Schlageſchakes ausmünzen .

6
. Desgleichen werden S
.

M
.

conſentiren , d
ie

neu auszu
prägende Sorten , wenn ſi

e

reduciret werden ſollten , ſowie d
ie

ſächſiſchen Tympfe , welche ſchon wirklich verrufen ſind , imgleichen

d
ie eingeſchlichene und b
e
i

denen k . Kaſſen befindliche , auch ſchon
daſelbſt ausgetauſchte fremde ſchlechte Geldſorten in ſächſiſche 1 Gr.
Stüde oder neue Auguſtd’or umzuarbeiten , aber gleichfalls ohne
Schlageſchaß dafür zu zahlen .

7
. Uebrigens wollen S
.

R
.

M. d
ie Entrepreneurs b
e
i

allen

beneficiis und Freiheiten , ſo ihnen vermöge voriger Contracte und
föniglicher Cabinetsordres , wie auch noch in Anſehung ihrer Per
ſonen und Deſcendenten , unterm 9

. Martii 1761 . accordiret

ſind , 1 ) ſchüßen und mainteniren laſſen , und ſollen d
ie diesfalls e
r

gangene ordres ſo anzuſehen ſein , a
ls

wenn ſelbige von Worte zu

Worte hier wiederholet wären , ſo daß ſi
e in allen königlichen

Provinzien , Landen , Städten und Feſtungen ohne Ausnahme gelten

und ſi
e a
ls

chriſtliche Banquiers angeſehen werden ſollen .

Auch ſolle ihnen in Berlin e
in Plaß zur Anlegung einer Waſſer

ſtrecke angewieſen werden . Derſelbe ſowie d
ie von ihnen dort auf ihre

Koſten errichteten Gebäude werden ih
r

Eigentum .

Nach Inhalt der Punctation zumn Contract werden S
.
M
. M.

nachſtehenden Münzfuß . . zu approbiren geruhen .

An 8 Gr . -Stücken 1
1 Rthlr . 4 G
r
. 4 B
f
. d
ie Mark

brutto , halten fein 5 Loth 2 Grän à . , 35 Rthlr .

An Tympfen 8 Rthlr . 1 Gr . 4 B
f
. d
ie Mark brutto ,

halten fein 3 Loth 4 Grän à . 4
0

Rthlr .

1 ) S
.

S
.

5
4
.

21 *
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An 1 Gr . - Stücken 5 Rthlr . eine Mark brutto , halten
fein 2 Loth à 40 Rthlr .

Fremde oder ausländiſche Sorten d
ie Markfein à 4
3 Rthlr . , d
ie

brutto aber gleich d
ie auswärtigen Münzen egal beobachtet werden .

4
8
.

Kabinettsorder a
n

den Geheimen Kriegsrat Köppen über d
ie

Punktation der Münzjuden .

Breslau , 2. Januar 1762 .

Konzept . (Die Ausfertigung war chiffriert . ) – R. 96. 409. C.

Ich habe aus dem Einhalt Eures Berichtes mit mehrern e
r

ſehen , weſſen ſi
ch d
ie Münzentrepreneurs gegen Euch wegen d
e
s

zu

ſchließenden Münzcontracts erklären wollen . Worauf Ich Euch in

Antwort ertheile , daß Ich davon recht übel zufrieden b
in

und wegen

deren Lanterniren und Trainiren gar keinen Scherz verſtehe , viel
mehr durchaus will , daß Ihr mit denenſelben den neuen Contract
auf eben den Fuß wie in dem verwichenen Jahr ſchließen und dazu
sérieux thun follet . Wie e

s dann überall darunter auf den Iten

Fuß bleiben muß , und will ich durchaus nicht , daß d
ie Ausmünzung

derer ſächſiſchen " stel ſchlechter und geringhaltiger geſchehen ſoll ,

d
a

d
e
r

bisherige Fuß davon ſo ſchon ſchlecht genug iſ
t
. Ihr müſſet

alſo rechten Ernſt dazu gebrauchen und d
ie Münzentrepreneurs b
e
i

Ausmünzung der Tympfe beſonders heranziehen . Ich zweifele a
n

Eurer Droiture gar nicht , es mißfället Mir aber das Trainiren von
Euch , welches d

ie Zeit verlieren machet , weil Ihr gegen d
ie Entre

preneurs zu faible gehet , und alſo von Ench geändert und alles

mit mehrerer Attention betrieben werden muß .

49. Kabinettsorder a
n

den Geheimen Kriegsrat Köppen über den

neuen Münzkontrakt .

Breslau , 1
6
.

Januar 1762 .

Stonzept . (Die Ausfertigung war chiffriert . ) R. 96. 409. C
.

S. R. M. haben umſtändlich erſehen , was Dero Geheime
Rath Röppen vermittelſt ſeines . . Berichtes vom 7

.

dieſes gemeldet ,

welchergeſtalt nämlich d
ie Münzentrepreneurs endlich den Contract
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auf d
ie Ausmünzung in dieſem Jahre gleich der vorjährigen über

nehmen , auch was vor conditiones ſelbige dabei ſtipuliren wollen .

Da e
s S
.

A
. M. in jeßigen Dero Umſtänden nicht möglich

iſ
t , in alle dergleichen viele Details beſonders zu entriren , dieſelbe

auch jego nicht genug Wiſſenſchaft von den jeßigen Silberpreiſen

und anderen dabei concurrirenden Umſtänden haben noch einziehen

können , ſo müſſen Höchſtdieſelbe e
s darunter lediglich und alleine

auf d
ie Treue , Intégrité und Einſicht gedachtes Dero Geheimen

Rath Köppen ankommen laſſen ; mithin autoriſiren und befehlen Sie

demſelben kraft dieſes , mit oberwähnten Münzentrepreneurs den neuen

Contract von d
e
r

diesjährigen Ausmünzung inſoweit auf den Fuß
des vorjährigen zu ſchließen , daß d

ie Entrepreneurs ſich zu einem

Schlageſchaß von vorerſt vier Millionen Thaler verbinden , dabei

aber verſprechen , nach Beſchaffenheit der Umſtände alles nur mög

liche zu thun und anzuwenden , daß e
s darunter noch weiter und ,

wie im verwichenen Jahre , auf ſechs Millionen gehe . Bei d
e
r

Aus
münzung derer neuen 1 / 3 -Stücke muß keine Verringerung des Münz
fußes geſchehen . Was d

ie übrigen conditiones anlanget , welche d
ie

Münzentrepreneurs ſi
ch noch dabei bedingen wollen , da müſſen S
.

8
. M. , wie obgedacht , es darunter lediglich d
e
r

pflichtmäßigen Ein
ſicht und Beurtheilung Dero Geheimen Rath Röppen überlaſſen ,
was davon nach Beſchaffenheit der jebigen Umſtände zu concediren

ſein wird ; nur allein hat er dabei dahin zu ſehen , daß , was d
ie

Münzentrepreneurs a
n Münzen von geringerm Werth wie ſonſten

der geordnete Münzfuß iſt [ausprägen ) , nicht nur b
e
i

denen Kaſſen

nicht angenommen , ſondern auch aus d
e
r

einländiſchen Circulation

gehalten und nach auswärtigen Landen hauptſächlich geſchaffet und

debitiret werden müſſe , damit d
e
r

Verfall im Lande durch d
ie

ſchlecht

haltigen Münzen nicht g
a
r

zu groß werde . Welches e
r dann auch

b
e
i

der Tympfausmünzung nach aller Möglichkeit zu beſorgen hat .

Daß übrigens d
ie Entrepreneurs fich engagiren , b
is Mitte

Februarii eine Million Thaler ohne Proviſion hieher zu über
machen , ſolches acceptiren S

.

R
.

M
.

ganz gerne ; was aber d
ie

Tympfe angehet , welche ſi
e

hieher remittiren wollen , ſo müſſen ſolche
vor ſolchen Sorten ſein , d

ie in Polen courſiren und nicht d
e
r

Re
duction unterworfen ſein , da ſonſten der zum Magazin dazu b

e

nöthigte Gebrauch nicht würde gemachet werden können , mithin
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beſſer ſein wird , wenn d
ie Entrepreneurs fich von der Ausbringung

ihrer Tympfe in Polen ſelbſt chargiren werden .

Die in den vorigen Münzcontracten ihnen accordirte beneficia

können in dem neuen Münzkontract ihnen wieder accordiret werden .

50. Immediatbericht des Geheimen Kriegsrats Köppen über den

neuen Münzkontrakt .

Magdeburg , 20. Januar 1762 .

Urſchrift in Chiffre . (Nach dem Déchiffré . ) - R. 96. 409. C.

Mit denen Münzentrepreneurs habe ic
h

zur extémité ſchreiten

und in der hieſigen Münze ſo viel Silber mit Arreſt belegen müſſen ,

um noch in dieſem Monat 500 000 Rthlr . zu erheben . Wegen der

von E
.

A
. M
.

nicht accordirten Courſirung der bernburgiſchen

4 G
r
. - Stücke zu 4
0 Rthlr . das Mark halten ſi
e

ſi
ch ganz außer

Stand , den Contract zu ſchließen . Sie offeriren dieſerhalb noch
250 000 Rthlr . Schlageſchaß mehr und alſo in allem 4 Millionen

350 000 Rthlr . , wenn ſi
e 200 000 Mart zu 3
0 Rthlr . ſächſiſche

8 Gr . -Stücke und 700 000 Mark à 40 Rthlr . zu Tympfen , bern
burgſchen 4 Gr . -Stücken und ſächſiſchen 1 Gr . -Stücken ausmünzen ,

auch gedachte 4 G
r
. -Stücke ſowie bisher d
ie

fächſiſche G
r
. in Cours

gehen dürfen , verſprechend b
e
i

alles mögliche außer Landes zu

debitiren [ fo ] . Die difference a
n Mark iſt auch gegen den vorjährigen

Contract nur 5
0

000 Mark . Mit E. R. M. .. Erlaubniß muß ic
h

geſtehen , daß durch d
ie mir abgenöthigte Procedur ih
r

Credit leiden

und d
ie Silberlieferung ceſſiren dürfte , ſo daß der ganze Contract

alteriret werden würde . Dahero E
.

R
. M
.
. . anheimſtelle , ob be
i

jeßigen Umſtänden ihnen nicht erlaubet ſein ſoll , bernburgiſche

4 G
r
. -Stücke zu münzen und courſiren , nicht aber in Raſſen ans

nehmen zu laſſen . A
n

d
ie Breslauſche Ober -Steuerkaffe habe ic
h

felbſt vor kurzem einige 100 000 Rthlr . aſſigniret , um d
ie vorfallende

Ausgaben berichtigen zu können . Selbige wird alſo im Stande

ſein , d
ie Verpflegungsgelder pro Martio zu zahlen , woran E
.

A
.

M
.

nicht zu zweiflen geruhen wollen .

Eigenhändige Entſcheidung des Königs auf der Rückſeite der Berichte :

Kein berenburgiſch geldt in meinen Landt . Fch .
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5
1
.

Bericht d
e
r

Mindenſchen Kriegs- und Domänenkammer über

d
ie Bernburgiſchen Ephraimiten .

Minden , 28. februar 1762 .

Mundum . Tit . XLIV , 11 .

E
.

R
. M. haben wir unterm 19. hujus . . einberichtet , daß

ſe
it

einiger Zeit d
ie Bernburgſchen gegen d
ie Münzen von ſächſiſchen

Gepräge ſehr geringhaltig ſein ſollen , da 4 G
r
. -Stücke allhier ſtark

zu courſieren anfingen , wobei wir . . angefraget , ob ſelbigen gleich

denen Bernburgichen 8 Gr . -Stücken im Handel und Wandel der

cours geſtattet und in ſelbigen angenommen werden ſollen .

Wir haben b
is

zu Einlangung E
.

A
.

M. . . Reſolution b
e

kannt machen laſſen , daß dieſe 1 % , da es einmal Bernburgſche , von

E
.

R
.

M. im Handel und Wandel erlaubte Münze wäre , anges

nommen und nicht geweigert werden ſollte .

Die Klagen der hieſigen Einwohner überhaupt und beſonders

der Kaufmanns -Gilde , nach deren Anzeige dieſe quäſtionierte Münz
ſorte gegen d

ie

fächſiſche 3
0

Procent ſchlechter ſein und in Fam
burg und Bremen gar keinen cours haben foll , hat uns bewogen ,

der Sache genauer nachzuforſchen , wodurch e
s

ſich denn hervor
gethan , daß nicht nur dieſe , ſondern auch 8 Gr . -Stücke von näm
lichen Gepräge , ſo noch weit ſchlechter a

ls

d
ie

4 G
r
. ſein ſollen ,

hauptſächlich durch 4 adhier ſich aufhaltende Handlungsbediente

gegen Einwechſelung d
e
r

ſächſiſchen zeither roullierten 1
/3 Stücken

in d
ie Provinz geſchleppet und darinnen ſowohl durch den Canal

derer gewinnſüchtigen engliſchen b
e
i

d
e
r

allierten Armee befindlichen

Commiffairs , al
s

auch derer in großer Menge herumlaufenden Entre
preneurs verbreitet worden . E

s

ſind ſolche namentlich :

1
.

der Erpel , ſo be
i

Levaux und Thivillai in Berlin ;

2
.

der Degener , ſo b
e
i

Retemeyer e
t Compagn . in Magdeburg ;

3
.

d
e
r

Schulße , jo be
i

Schulge e
t Comp . in Braunſchweig ;

4
.

d
e
r

Michael Warburg , ſo be
i

Aaron Meyer , einen Schwieger

ſohn derer Münzentrepreneurs Ephraim e
t Ibig , ſervieren .

Alle gaben vor , daß ſi
e

von ihren Principalen anhero beordert

worden , Wechſels gegen Münze einzukaufen . Dieſes könnte man

denenſelben ſehr gerne ſtatuieren , wenn ſi
e

d
ie

Wechſels zahlten

und nicht vielmehr leşteres ganz zu vergreifen und hergegen d
ie

ſchlechteren Bernburgichen Sorten allgemein zu machen ſucheten .
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Was dieſes nun vor betrübte Folgen vorausſeßet und in der Folge

nach ſi
ch ziehen wird , können wir E
.

R
. M
.

nicht genug detaillieren .

Die allhier bereits obwaltende entfeßliche Teurung wird wenigſtens

umb 3
0

Procent erhöhet .

Der Landmann , ſo den Unterſcheid nicht ſo genau , wenigſtens

im Anfange , einſiehet , verſilbert ſeine denrées gegen dieſe gering

haltende Münzſorte und wird , wenn e
r landes- und gutsherrliche

praestanda abführen will , genötiget , d
ie brandenburgiche Sorten

mit 6
0
, 7
0

und d
ie

ſächſiſchen mit 3
0

b
is 4
0

Procent einzuwechſeln ,

ja es iſ
t

mit ziemlicher und betrübter Wahrſcheinlichkeit zu vermuten ,

daß d
ie

beſſern Sorten mit der Zeit überall verſchwinden und gar

nicht mehr zu haben ſein werden ; d
ie

im Winterquartier befindliche
soldatesque bekommt d

ie Löhnung ebenfalls in dieſer ſchlechten

Münze , weilen ſolche denen Chefs d
e
r

Compagnien gegen Gold a
n

getragen und d
e
r

Louisd’or mit 1
2 b
is

1
3 Rthlr . , der Ducat aber

mit 7 Rthlr . bi
s

8 Ggr . eingewechſelt wird ; der Soldat will oder
kann nicht begreifen , warum ſein Glas Brantwein mit einmal kleiner

und das Pfund Fleiſch oder andere Victualien theurer werde , er

attaquieret ſolchergeſtalt den Verkäufer , mißhandelt denſelben , e
s

kommt zu Thätlichkeiten , fo zuleßt in große und criminelle Ver
gehungen ausſchlagen und Menſchen Blut Vergießung verurſachen
fönnen .

Wir können uns nicht vorſtellen , daß E. K
. M. d
ie bernburg

îchen Sorten ſolcherhalb im Handel und Wandel tolerieret , daß

durch deren erfolgende ſchlechtere Ausprägung d
ie

beſſern Geldſorten
gänzlich verdränget und das ſchon hoch genug heran geſtiegene Elend

noch größer , ja gar allgemein gemachet werden ſolle . Vielmehr
glauben wir , daß dieſem Gepräge , ſo wie ſelbiges vor einigen

Monaten geweſen , nur in kleinen Poſten beim Handel und Wandel

der Cours geſtattet worden .

Gleichwie wir nun hoffen , daß E
.

R
.

M. dieſe unſere Senti
ments allergnädigſt approbieren werden , inmaßen ja aus denen
unterm 2

.

und 1
8
.
c . a
n uns ergangenen . . rescriptis zur Genüge

abzunehmen , wie E
.

R
. M. dem Einſchleppen der geringhaltigen

Münzſorten alles Ernſtes geſteuret wiſſen wollen , ſo haben wir
veranſtaltet , daß dieſe b

e
i

denen vorerwähnten 4 Leuten vorrätig

ſeiende nun gar ſchlechte Bernburgſche 8 und 4 Gr . - Stücke a
d

$



Die Bernburgiſchen Ephraimiten . 329Der Kontrakt für 1762 .

interim durch den Commissarium loci verſiegelt werden ſollen, da
mit von ſolchen b

is

zu Anlangung E
.

R
. M
.
• . Reſolution weiter

nichts ausgebreitet werden möge .

Wir bitten uns ſolcherhalb und , ob dieſe Wechſel Händlers
allhier zu dulden , wenn ſi

e ih
r

negoce nicht wenigſtens mit ſächſi

ichen Gepräge ireiben wollen , ; . zu beſcheiden .

5
2
.

Münzkontrakt mit Ephraim und Söhnen und Daniel Jbig .

Breslau , februar 1762 .

Abſchrift . R
.

96. 409. C
.

Nachdem auf S
.

R
.

M
.
. . ordre d
ie Münzentrepreneurs

Ephraim und Söhne , wie auch Daniel Ibig abermals einen Münz
contract vor das jeßt laufende Jahr vom 1

. Januarii b
is Ende

Decembris 1762 zu ſchließen übernommen haben , ſo iſ
t

ſolcher

folgendergeſtalt mit ihnen verabredet und geſchloſſen worden .

1
. E
s

engagiren fich gedachte Münzentrepreneurs in vor
gedachter Zeit 850 000 Mart fein Silber auszumünzen , und zwar :

200000 Martin ſächſiſchen 1 / 3 -Stücken , das Mark fein à 3
0

Rthlr . , und

650 000 Mark zu Tympfen und fremden Silbermünzen à 40 Rthlr .

d
ie

Mark fein ,

worunter auch neue Auguſtd’or nach dem von S
.
R
.

M. approbirten
legtern Münzfuß nach Proportion d

e
s

Silbers begriffen ſein ſollen .

A
n Tympfen wird nur ſo viel ausgemünzt , a
ls S
.

M. g
e

brauchen und d
ie Entrepreneurs außerhalb Landes debitiren können .

Die übrigen fremden Sorten aber , ſo nicht unter dem ſächſi

ſchen Stempel , ſollen durchaus nicht in S
.

R
.

M. Raſſen ange

nommen werden , ſondern d
ie Entrepreneurs werden dafür ſorgen ,

folche , ſo viel möglich , außer S
.

K
.

M. Landen zu ſchicken .

2
. An Schlageſchaß zahlen d
ie Entrepreneurs in monatlichen

ratis 4 100 000 Rthlr . in fächſiſchen 8 Gr . -Stücken , deren Betrag

a
n Silber ſi
e in neuen Auguſtd’or oder ſächſiſchen 1 Gr . -Stücken

frei ausmünzen zu dürfen ſi
ch vorbehalten . Wenn aber d
ie Wege

ſo unſicher werden ſollten , um kein Silber zur Münze transportiren

zu können , ſo wird in dieſem Fall der Schlageſchaß währender Un
ficherheit d

e
r

Wege in neuen Auguſtd’or zu erlegen erlaubt . Sonſt
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aber muß derſelbe ohne den geringſten Aufenthalt monatlich prompt

in Berlin oder Magdeburg in ſächſiſchen 1 /3-Stücken abgeführt werden .
3. Sollten auch einige von denen jeßt im Gange ſeienden

Münzen außer Activität wider Verhoffen geſeßet werden , ſo daß das
contractmäßige Quantum nicht ausgemünzt werden könnte , wollen

S. R. M. wegen des Schlageſchaßes nach Proportion Nachricht
geben laſſen . Hingegen

4. Verſprechen d
ie Münzentrepreneurs a
n Eides Statt , nach

Beſchaffenheit d
e
r

Umſtände alles mögliche zu thun und anzuwenden ,

daß in dieſem Jahre noch e
in

mehreres ausgemünzet und der
Schlageſchaß wie im vorigen Jahr auf 6 Millionen gebracht
werden könne .

5
. Diejenige verrufene Münzſorten , welche ihnen aus denen

königlichen Raſſen zum Austauſchen geliefert und mit Atteſten b
e

leget werden , wechſeln ſi
e

nach Möglichkeit gegen neue Auguſtd’or

oder ſächſiſche 1 G
r
. -Stüde aus . Hierzu aber ſowohl a
ls

zu Um
ſchmelzung der reducirten Tympfe wird ihnen d

ie

freie Ausmünzung

ohne Erlegung eines Schlageſchaßes auch accordiret .
6-8 . Wie N

r
. 4
7 , Bunkt 5 und 7 .

53. Bericht der Pommerſchen Kriegs- und Domänenkammer über

d
ie Überſchwemmung mit ſchlechtem Gelde .

Stettin , 5
. März 1762 .

Mundum . Tit . XLIV , 1 .

E
.

R
. M
.

werden aus copeilichen Anlagen . . zu erſehen g
e

ruhen , was der hieſige Magiſtrat der Stadt Stettin und der Prae
positus des Alt -Stettinſchen synodi Schröder nomine der hieſigen
piorum corporum und d

e
r

Kirchen auf dem platten Lande wegen

unerträglichen Schadens b
e
i

den verrufenen mecklenburg- und

ſchwediſchen Münzſorten beim hieſigen geiſtlichen consistorio vor
geſtellet und dasſelbe laut angefügten Schreibens vom 2

5
.

Febr . C. ,

auch nachgehends unterm 1
1
.

Mart . C. a
n uns gelangen laſſen .

E
.

R
. M
.

werden daraus d
ie gegenwärtige Bedruckung in Anſehung

des ſo o
ft

veränderten Münzcourſes .. bemerken , zumal in An
ſehung d

e
r

ſchwediſch- und meclenburgſchen 8 Gr . -Stücken , da keine
andern Selbſorten vor den korn- und Fourage -Lieferungen b
e
s
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zahlet und denen Verkäufern obtrudieret werden , auch ſelbſt d
ie

salaria aus den f . Kaſſen in dergleichen Münze größtenteils b
e

zahlet worden . Da nun feine andern Geldjorten im Lande bor

handen , und was noch a
n

ſächſiſchen 8 Gr . -Stücken circulieret hat ,

a
n

d
ie
k . Kaſſen wieder bezahlet werden müſſen , di
e

ſich aufhaltende

ſogenannte Münzjuden aber nun mehro mit 1
2 procent Verluſt fü
r

d
e
n

Inhaber das medlenburg- und ſchwediſche Geld gegen ſächſiſche
Eingroſchenſtücke einwechſeln , da doch dem Verlaute nach leştere
noch von ſchlechterem Gehalt a

ls
erſtere ſind , ſo wird das Publicum

und d
ie Armut ungemein gedrückt , beſonders aber diejenigen , welche

von Beſoldung und Zinſen leben müſſen , unter welchen auch d
ie

pia corpora zu rechnen . Die Vormünder wiſſen nicht mehr , wie

ſi
e mit denen auf ſolche Art überaus geſchmälerten revenues d
e
r

Unmündigen auskommen ſollen , und e
s muß zu deren Verpflegung

das Kapital angegriffen werden . E
s

iſ
t

auch der Unterſchied zwiſchen

den ſächſiſchen 8 Gr.- und 1 G
r
. -Stücken ſo groß , daß d
ie Kauf

leute in Anſehung legterer d
ie Waren 6 und mehr Procent höher ſeßen .

Wann nun gedachte ſchwed- und meclenburgſche Münzſorten

dem Gehalt nach beſſer a
ls

d
ie ſogenannte ſächſiſche 1 G
r
. -Stücken

ſein ſollen , ſo iſt es billig , daß d
ie Münzjuden angehalten werden ,

erſtere Münzſorten wenigſtens gegen ſächſiſche 1 G
r
. - Stüden ohne

zu vergütenden Agio a
n

ſi
ch zu nehmen und zu vermünzen und nicht

durch das ungeheure Agio das Land noch mehr zu drücken .

Und d
a verlauten will , daß der ruſſiſche General Major

v . Berg in Stargard durch den Trummelſchlag bekannt machen laſſen ,

d
ie

ſchwed- und medlenburgiche 8
-

und 4 Gr . -Stücke unweigerlich

zu nehmen , leştere auch dort in höhern Cours wie die neuen

fächfiſchen Groſchen ſind , ſo erbitten E
.

K
.

M. . . Verfügung zum
Soulagement des ganzen Landes .

5
4
.

Uvertiſſement über Unnahme der Bernburger Münzen , entworfen
vom Generalleutnant v . Tauenßien .

O
.

D
.
( 19
.

März 1762 ) .

Abſchrift . Tit . XLIV , 12 .

S
.
N
.

M
.

haben bereits untern 1
2
.

Januarii a . c . und zu

wiederholten Malen in den öffentlichen Zeitungsblättern .. declariret ,
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daß d
ie bisher zu Holſtein - Plön unter Zerbſtſchen Stempel , desgl .

d
ie Hildburghauſ . , Meclenburgſche , Stralſundſche und anderwärts

mehr über alle Maßen ſchlecht ausgeprägte Münzſorten in Aller
höchſt Dero ſämtlichen Landen , auch nicht in Sachſen , den geringſten

Kurs haben , ſondern nur allein Breußiſche , Sächſiſche und Beren
burger Münze in Handel und Wandel circuliren und unweigerlich

genommen werden ſollen . Da nun demohnerachtet in Erfahrung

gebracht worden , daß d
ie Annehmung der Berenburgſchen Münz

ſorten geweigert werden wollen , als wird Namens S
.

R
.

M. in

Preußen ſämtlicher Kaufmannſchaft und übrigen Negotianten von

Chriſten und Juden , nicht minder denen Mäklern in allen Königl .

und Schleſiſchen auch Sächſiſchen Landen ſothaner allergnädigſter

Befehl ebenfalls zu genauer Achtung hiedurch bekannt gemacht , cum
mandato , daß ſi

ch Niemand d
e
r

Annehmung d
e
r

Berenburgſchen

Münze weigern ſoll . Zugleich aber wird b
e
i

Vermeidung härteſter

Strafe und Ahndung verboten : d
ie

ſeit Januar anno 1759 aus
geprägte preußiſche und ſeit Januario 1760 gemünzte Sächſiſche

1 / 3 -Stücke unter keinerlei Vorwand außer Land zu ſchicken , noch
weniger dieſelben einzuſchmelzen .

5
5
.

Eingabe d
e
r

Berliner Kaufleute gegen d
ie Bernburger Münzen .

Berlin , 19. April 1762 .

Urſchrift . Tit . XLIV , 12 .

E
.

R
. M. . . Befehl vom 12. Jan. C. a . , vermöge deſſen uns

wegen derer auswärtigen über allemaßen ſchlecht ausgeprägten Münz
forten gewarnet worden , haben wir aufs ſorgfältigſte nachzuleben
geſuchet , dergeſtalt , daß mit unſerm größten Verluſt dieſe Geldſorten

verkauft und teils a
n

d
ie hieſige Münze abgeliefert worden , ſo daß

nunmehro im Handel und Wandel nichts denn chur -fächſiſche Münze

und alte Bernburger von uns angenommen werden .

Anjeßo aber findet ſich im publico eine Sorte Bernburger ,

d
ie neuerdings gepräget ; dieſe ſind nach beigebogenen Proben

1 / 3 -Stück d
ie Mark fein à 4
2 Rthlr . , 1 / 6 - Stück d
ie Mark fein

à 4
4 Rthlr . ausgemünzet . Wenn wir ſolche alſo annehmen ſollten ,

ſo würden wir gezwungen ſein , unſere Waren darnach zu calculieren ,

wodurch ſolche in einen ſo enormen Preis gehen würden , daß d
ie

wenigſten Einwohner ſolche im Stande zu bezahlen ſein könnten ,



Die Ephraimiten und fächſiſchen Groſchen . 333

folglich der Debit ſehr geringe und d
ie revenues E
.

R
. M. dadurch

ſehr würden geſchwächet werden . Wir glauben dahero , daß man
von dieſer Art Bernburger Münze gar nicht informieret ſein müſſe ,

ſonſt uns unmöglich von neuem durch Dero Präſidenten Kircheiſen

im beſondern gedruckten Avertiſſement unterm 19. Martii a . C. von
neuem haben würden bekannt machen laſſen können , daß d

ie Beren
burger gleich denen Sachſen im Handel und Wandel angenommen

werden ſollen . Dieſes ſcheinet mit der guten Intention , welche in

denen ergangenen Befehlen S
.

R
. M. vor Dero getreue Unter

thanen , d
a

ſolche fü
r

d
ie Annahme d
e
r

ganz geringhaltigen Münz
ſorten gewarnet worden , gar nicht einſtimmig zu ſein , ſondern
widerſprechend anzuſehen , in Betracht dieſe neue Sorte Berenburg

ſche Münze nach obangeführten Inhalt mehr denn 334/3 Brocent
îchlechter , denn d

ie

bereits verrufenen Mecklenb . und Schwediſche ,

a
ls

auch der zeitigen Sächſiſchen / -Stück , welche d
ie Mark fein

3
3

Procent ausgepräget . .

Nicht minder bitten E
. K
.

M
.

wir . . , denen Münzjuden an
befehlen zu laſſen , nicht fernerhin fortzufahren , di

e

jeßt courſierende

1 Gr . - Stücken ſo ſchlecht auszuprägen , a
ls

welche in d
e
r

Mark fein

à 5
6 Thlr . ausgemünzet ſeind . Kommt ſolche daher ſtärker in ſo

großer abondance im publico , wie bisher geſchehen , ſo ſind wir
genötiget , unſere Gewölber zuzumachen . Denn wenn wir dieſe Art
Gelder gegen d

e
n

Wert des Hamburger Banco -Geldes ſchäßen , ſo

würden wir unſere Waren , wenn nicht alle dereinſt banquerot zu

werden risquieren wollen , 600 Procent calculieren müſſen : dieweil

d
ie auswärtigen øandelspläße das geprägte ſchlechte Geld nur nach

dem Inhalt des Silbers a
ls

Ware gegen Ware von uns in Zahlung

annehmen und das darin ſteckende Kupfer verloren gehet . Was

würden wir nicht jeßo auf & neue verlieren , wenn uns unſere Waren ,

ſo wir in Sächſ . / calculieren und ſowohl in a
ls

außerhalb

Landes auf Credit verkaufet , jego in dieſer neuen Bernburger Münze

bezahlet werden und wir d
ie

noch ſchuldigen Remeſſen für bereits

verkaufte und verborgte Waren in d
ie Münze thun müßten , da

folche ſeithero nur à 320 procent in Sächſ . 1 / 3 - Stücken calculieret .

Wenn nun zu erſteren ſchreiten müßten , ſo würde das publicum

gar entfeßlich leiden und alle Fabricanten zu Grunde gehen , nicht

minder E
.

R
.

M. auch alle Lievranten für d
ie Armee , alle bis
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herige gebrauchte Kriegsgerätſchaften nochmalen ſo teuer bezahlen

müſſen . Wir bitten demnach . allem bishero dem Lande zum

Nachteil eingeſchlichenen übel abzuhelfen , damit nicht nötig haben ,

S. R. M. . Berſon anzutreten und vorſtellig zu machen , wie d
ie

Münzjuden mit allen ihren Projecten weiter nichts erregen , a
ls

daß

ſi
e

das ganze Land dadurch in d
ie größte Armut ſeßen , welches

ohnehin durch d
ie Krieges Drangſalen genugſam mitgenommen worden .

Bei legt ergangenem Verbot der fremden Münzſorten ſind

alle ausgeprägte Schweden , Mecklenb . -Strehlißer und Schweriner

1
/3 in derer Münzjuden Hände geraten , woran der arme Mann 1
0

b
is

1
2 procent verlieren müſſen : gleichwohl ſind ſelbe eben ſo gut

a
ls

d
ie

Sächſchen dem innerlichen Wert nach zu ſchäßen geweſen ,

wie beiliegende Proben ſolches erweiſen , deren d
ie Mark fein nicht

mehr denn 3
0
à 3
3 Thlr . enthält . Dieſe 1
2 Brocent Verluſt ge

rechnet , ſo koſtet denen Münziuden d
ie Markfein circa 2
7 bis

2
8 Thlr . und hievor haben ſi
e

das ganze Land mit Scheidemünze

überſchwemmet , d
ie

d
ie Mark fein à 56 Rthlr . ausgepräget und mit

dieſer Scheidemünze d
ie Valuta des in di
e

Münze gelieferten Geldes
anøgezahlet und jedennoch d

ie Agio abgerechnet und mehr a
ls

das
Duplum daran profitieret , auf Silber folglich d

ie Juden Millionen
ſammeln und das Land arm machen .

Dieſes alles vorſtellig zu machen , darzu ſind wir a
ls getreue

Unterthanen verpflichtet , und wir zweifeln nicht , daß allem Übel
vorgebeuget werden wird . Zu dem Ende gut und das beſte ſein
würde , wenn dem publico durch d

ie

öffentlichen Blätter fü
r

d
ie

ſchädliche neue Bernburger , welche über alle Maßen ſchlecht aus
gepräget worden , gewarnet , und d

ie Münzjuden ſolche gegen Sächſche

1
/3 wieder einzuwechſeln angehalten würden : welches baldigſt b
e

wirfen zu laſſen wir .. bitten .

56. Königsberger Münzkontrakt und Verfügung über Prägung

fächfiſcher Doppelgroſchen .

Magdeburg , 2. Juli 1762 .

Ausf . gez . Köppen . P
r
. Ephraim e
t

Söhne p
r
. Daniel Spig . Die Unterſchrift

für d
ie

Unternehmer bon der Hand Ißigs . ) R
.

96. 409. C
.

Nachdem S
.

R
. M. d
ie Münze zu Königsberg in Preußen

wiederum in Activität geſeßet wiſſen wollen und d
ie Entrepreneurs
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Ephraim und Söhne , wie auch Daniel Ibig in Anſehung derſelben
vormaligen Combination m

it

denen übrigen k . Münzen ſolche . .

übernommen , ſo engagiren diejelbe ſich zu folgendes :

1
. Weil in der Provinz Preußen feine ſchlechte polniſche

Tympfe und geringhaltige Münzſorten courſiren , ſondern d
ie jeßige

gute Geldorten nach a
ls

vor beibehalten werden ſollen , ſo über

nehmen gedachte Entrepreneurs b
is 200 000 Mark fein Silber

a dato b
is

Ende Decembris a . c . und daraus gute preußiſche

Tympfe , Schoſtacke und Courant nach dem Münzfuß , welchen S
.
R
.

M.

in anno 1758 zu 198/4 per Mark feſigeſeßt , auszumünzen .

2
. Davor zahlen dieſelbe a
n Schlageſchat in monatlichen

ratis von jeßo a
n 200 000 Rthlr . in fächlichen 1 / 3 -Stücken .

3
. Die Tympfe und Schoſtacke nach vorgedachtem Münzfuß

ſollen im ganzen Königreich Preußen b
e
i

denen Kaffen wie auch in

Handel und Wandel courſiren und b
e
i

Wechſelzahlung angenommen

werden . Dahingegen b
e
i

Vermeidung höchſter föniglicher Ungnade

und Strafe nichts von denen jeßo courſirenden guten Münz
ſorten gegen geringhaltiges Geld eingewechſelt und eingeſchmolzen

werden muß .

4
. Dasjenige Quantum aber , was in preußiſchen Tympfen ,

Schoſtacken und Courant auf denen Münzen in Berlin , Magdeburg ,
Breslau und Leipzig ausgepräget werden dürfte , wird zu Erfüllung

der 200 000 Mark gerechnet , und muß ſolches in denen monatlichen
Extracten deutlich angezeiget und nicht überſchritten werden .

5
. Ale beneficia und conditiones nach den vorigen Con

tracten , beſonders was ratione remedii und d
e
r

Stückelung beſtimmt

iſ
t , wie auch überhaupt alle ordres , ſo wegen Münzſachen in denen

föniglichen Landen ergangen ſind , werden hiebei und im Königreich

Preußen feſtgeſeßt , renoviret und beſtätiget .

Da auch S
.

M. denen Entrepreneurs . . erlaubet , auf denen
Münzen in Berlin , Magdeburg , Breslau und Leipzig 2 Gr . -Stücke
mit ſächſiſchem Stempel anſtatt des ſonſt auszumünzenden quanti

von 1 G
r
. -Stücken gedachten Stempels von gleichem Valeur zu

prägen , ſo ſollen ſolche b
e
i

allen königlichen Kaffen , ausgenommen

in Preußen , ſo wie d
ie

1 Gr . -Stücke gültig ſein , auch ſonſt im

Handel courſiren , jedoch nicht ſtatt ſächſiſcher 1 / 3 -Stücke oder in

Wechſelzahlung angenommen werden . Hingegen müſſen d
ie Entre
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preneurs mit Ausmünzung d

e
r

Bernburgſchen +/- und 1 % -Stücke
möglichſt anzuhalten ſuchen und ſchlechterdings das contractmäßige

Quantum a
n Silber nicht überſteigen .

Urkundlich iſ
t

dieſer Contract auf S
.

M
.

M
.

Specialbefehl

von mir , dem P
. Köppen , und von denen Bevollmächtigten der

Entrepreneurs b
is

zur föniglichen Ratification unterſchrieben und b
e

ſiegelt worden .

57. Bericht des Geheimrats Köppen über den Kurs der

neuen Uuguſtdor .

Magdeburg , 24
.

Juli 1762 .

Urſchrift . Tit . XVI , 29 .

E
s

kommt jego hier dahin , daß d
ie in den f . Münzen aus

geprägte , von mir auf k . ordre Tonnen Goldes weiſe ausgegebene

neue Auguſtd’or von Niemanden oder doch nur zu 3 Rthlr . 16 Gr .

und wenns hoch kommt , zu 4 Rthlr . angenommen werden wollen .

Ein jeder beruft ſich darauf , daß man e
s zu Berlin ebenſo mache ,

und zu Berlin wären ſelbige darum in ſo ſchlechten Kurs , weil ſi
e ,

o
b ſi
e gleich in den k . Münzen geſchlagen wären , dennoch in den f .

Raffen nicht angenommen werden wollten , ja weil e
s gar verboten

ſe
i
, ſi
e

b
e
i

den Raſſen anzunehmen .

Ich begreife d
ie gute Intention ganz wohl , welche e
in

hohes

f . General- , Ober- , Finanz- , Krieges- und Domainen -Directorium

b
e
i

ſolchen Verbot gehabt ; allein ic
h

weiß nicht , m
it

hochgeneigter

Erlaubniß , ob d
ie f . höchſte Intention damit übereinkomme , daß

Gelder , di
e

auf Höchſt Dero ordre in ſehr ſtarken Summen a
n Dero

Unterthanen ausgegeben werden , auch ganz und gar nicht von den

Unterthanen zu Abführung der praestandorum wieder anzunehmen :

Vielmehr glaube ic
h , daß S
.
R
. M
.

nicht ganz entgegen ſein dörfte ,

wenn erlaubt wäre , wenigſtens gtel an neuen Auguſtd'or b
e
i

den

k . Kaſſen zu acceptiren . Ich muß ſelbige täglich ausgeben und habe

nichts anders a
ls

noch etliche Millionen davon ; wer welche haben
fou , verbittet ſi

e

entweder , oder wenn e
r

ſi
e

nimmt , bringet er ſie

den andern Tag wieder , ſtellet den Schaden , den er leiden ſo
ll , vor ,

und will Groſchen haben . Wie können aber ſo viel Groſchen g
e

ſchlagen werden , daß ic
h

einem Jeden d
ie Hände damit füllen kann ?
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und es ſind in der That fürchterliche Auftritte zu beſorgen , wenn

es ſo fortgehet , daß hieſiger Orten das Erempel Berlins und d
e
r

Churmark zum Spiegel dient , und Bürger und Bauer den Auguſtd’or

ſo hoch taxiret und annehmen will wie e
s ihm gefällt . Da ic
h

nun

hoffe , daß ſolches eine andere Wendung bekommen wird , wenn eine
proportionirte Einnahme der neuen Auguſtd’or b

e
i

den f . Laſſen

befohlen wird , ſo war Willens , S. R. M
.

expresse deshalb .. an

zufragen , beſorge aber , daß d
ie Reſolution Eines Hohen General- ,

Ober- , Finanz- , Arieges- und Domainen -Directorii getroffene Ver
fügung entgegen ſein möchte , und darum wende mich zuvörderſt

hiermit a
n

Hochdasſelbe und überlaſſe e
s
:

Ob ſelbiges geruhen wolle , eine proportionirte Annahme der

neuen Auguſtd’or überall b
e
i

den k . Kaſſen zu verordnen oder des
halb b

e
i

des Königs Majeſtät anzufragen . Auf dem Fall aber , daß
keines von beiden aggreable ſein ſollte , erbitte mir aufs gehorſamſte

eine Reſolution , daß mir erlaubet ſein ſolle , be
i

des Königs Majeſtät

mich ſolcherwegen und wegen d
e
r

Folgen , ſo das Verbot d
e
r

An
nahme der Auguſtd’or b

e
i

den k . Laſſen h
a
t
, zu melden und Dero

Höchſte Willensmeinung einzuholen .

58. Gutachten d
e
r

Kaufleute Touſſaint , Saturgus , Jacobi über
den neuen Münzfuß .

Königsberg , 7. Uuguſt 1762 .

Urſchrift . R
.

96. 408. R
.

Da der Herr Rammer Präſident Domhardt uns aufgegeben ,

unſer Sentiment auf Eid und Pflicht zu ertheilen und anzuzeigen ,

wenn d
ie Mark fein à 193/4 Rthlr . allhier ausgemünzet werden

follte , in wie weit d
ie Ausmünzung ſolches Geldes mit dem hieſigen

üblich geweſenen Münzfuß differiret , und folglich dem Königreich

Preußen erſprießlich oder nachtheilig ſein dörfte , ſo ſtatten wir das

von uns geforderte Sentiment nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen

und zwar ſo , wie wir glauben , e
s vor Gott und f . 8. M. ver

antworten zu können , hiermit pflichtſchuldigſt a
b
.

Nach denen in annis 1756 e
t

1757 feſtgeſeßten preußiſchen

ſowohl , a
ls nachherigen ruſſiſchen Münzfuß iſ
t

auf d
e
r

Königs
bergſchen Münze b

is

hieher beſtändig d
ie Mark fein in Tympfen zu

1
6 Rthlr . und 4
0

Stück auf eine Mark brutto ausgepräget , im
Acta Borussica . Münzweſen III . 22
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gleichen iſ
t

eine Mark fein in Schostaken zu 1
8 Rthlr . und 821/2

Stück auf eine Mark brutto ausgemünzet . Wenn nun aber eine
Mark fein zu 198/4 Rthlr . ausgepräget werden ſollte , ſo würden

d
ie

auszumünzende Tympfe wenigſtens b
is

2
3 Procent und d
ie

Schostaken b
is

9 procent ſchlechter a
ls

d
ie bisherige ausfallen

müſſen , wie ſolches aus der hiebei kommenden Nota mit mehrerem

zu erſehen ſein wird . Allein in welche betrübte Umſtände würden

d
ie Einſaſſen dieſes Königreiche , welche b
e
i

dieſen Ariegestroublen

ohne dem ſowohl von ihren ungewiſſen , a
ls

ſoliden Vermögen b
is

2
5 Procent a
n Kriegesbeiſteuer abgeben müſſen , gejeßet werden ,

und wie groß würde der Nachtheil für allen Gewerbe ſein , wenn

eine ſo anſehnliche Verringerung des Geldes ſtattfinden ſollte ?

Die Art d
e
r

Handlung in Preußen iſ
t

bekanntermaßen gegen

d
ie Handlung der auswärtigen Reichs -Städte ſehr unterſchieden ,

d
ie einzige Stüße und Aufrechterhaltung derſelben iſ
t

das gute

Geld , welches wir unſere benachbarten Polen , al
s

d
ie Hauptquelle

der bisherigen Conſervation Preußens , fourniren fönnen .

Die Erfahrung hat e
s gezeiget , daß , a
ls

in den Jahren 1758
und 1759 einige hier eingeſchlichene ſchlechte Geldſorten ſtatt der
guten zu roulliren anfingen , viele Polen und Frembde mit ihren
Waaren von hier weg und zum größten Schaden des Landes ſo
wohl , a

ls

auch derer königlichen Einkünfte a
n Zoll und Acciſe fich

a
n

unſere benachbarte Handlungs -Städte gewendet . Nach b
is jego

iſ
t

in Polen feine andere Silber -Münze anzubringen , al
s

d
ie

unterm

preußiſchen Stempel b
is 1757 geprägten Sechßer und Tympfen ,

welche wir hier zu Bezahlung d
e
r

polniſchen Waaren mit großer

Mühe und einigem Agio ſammelen müſſen , welche notwendig b
e
i

Ausprägung ſchlechter Münzen gar verſchwinden und zuſamt allen

alten Specien ſi
ch verlieren und in den Tiegel gehen würden ; wenn

nun ſogar d
ie

in annis 1758 et 1759 mit A geprägte Tympfe nach
dem bekannten in Warſchau emanirten Reductions -Patent keineswegs

in ganz Polen und Litthauen angenommen werden , ſo iſ
t

e
s um ſo

weniger von einer Gattung zu vermuten , welche von einem noch

weit geringeren Gehalt wäre , wohingegen d
ie

nach dem Münzfuß
von anno 1756 auszuprägende Sechßer zur größeren Aufnahme der

Münze und des damit verknüpften . . t . Intereſſe mit leichter Mühe
dahin zu begeben ſein würden . Die Ducaten ſelbſt würden ohn
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fehlbar durch das auszuprägende ſchlechtere Geld ſo hoch im Preiſe
geſteigert werden , daß es den Polen um ſo weniger angemutet

werden könnte , fi
e dafür anzunehmen , a
ls

e
s bekannt , daß ſi
e

ſeit

der obgemeldten in Polen vorgenommenen Reduction auf weniger

a
ls
9 Fl . feſtgeſeßet worden . Wollte man aber hier den etwannigen

Verluſt derer a
n

d
ie Polen auszuzahlenden Specien auf d
ie von

ihnen erkaufte polniſche Producten ſchlagen , ſo würde gewiß d
e
r

Preis davon mit denen zu Danzig , Elbing , Riga und Petersburg

ſo gewaltig differiren , daß alle commissiones aus Engelland , Holland ,

Schweden und andere Orten von hier a
b

und dahin gehen würden .

Das Königreich Preußen hat außer ſeinem wenigen Handel
mit denen benachbarten Polen keine resource , nun aber iſ

t

notoriſch ,

daß das größte Verkehr dahin nicht anders , a
ls

durch beträchtliche

Vorſchüſſe betrieben werden kann , wozu der größte , ja faſt gänz

liche Theil d
e
s

Vermögens derer handlenden Einwohner angewendet

werden muß , wenn anders d
ie Handlung beftehen ſoll ; b
e
i

Ver
ringerung der Münze alſo würde der Einwohner ſo viel von ſeinem

würklich vorgeſchoſſenen Kapital verlieren , a
ls

d
ie Münze ſchlechter

iſ
t , der Pole hingegen dasſelbe profitiren , welches ſich ganz deutlich

aus folgenden ergiebet :

Derjenige Pole , ſo Gelder zum Vorſchuß genommen , fann

ſolche nicht anders , a
ls

mit ſeinen Landes - Producten bezahlen ;

exiſtiret nun zur Zeit der Wiederbezahlung das ſchlechte Geld , ſo

iſ
t

d
ie Folge , daß d
ie Preiſen von allen Waaren nach Proportion

ſteigen , wodurch der Einwohner a
n

ſeinem Vermögen vergeringert

wird , e . g . es würde der Pole , ſo 6000 Rthlr . zum Vorſchuß e
r

halten , 100 Laſten Roggen , wenn dieſer à 60 Rthlr . be
i

courſirenden

jeßigen guten Gelde im Preiſe wäre , liefern müſſen , dahingegen

aber , wenn ſchlechteres und etwa zu 198/4 Rthlr . ausgeprägtes Geld

im Schwange ginge , der Preis notwendig zu 8
0 Rthlr . p . Laſt

ſein würde , hinfolglich würde mein Debitor ſtatt d
e
r

100 nur 7
5

Laſten liefern , wodurch e
r zwar d
ie 6000 Rthlr . , jedoch aber mit

wenigerem und ſchlechteren Gelde zahlet und dabei 2
5

Laſten oder

1.500 Rthlr . profitiret , welches der Einwohner allemal a
n

ſeinem

Vermögen verlieret und der Frembde damit ſich bereichert , oder
100 Rthlr . enthielten à 1

6 Rthlr . d
ie Mark ausgepräget , 6 Mark

4 Grän fein Silber , ſo würde ic
h

dafür à 193/4 Rthlr . kaum noch 5 Mark
22 *
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fein Silber in denen roullirenden 100 Rthlr . erhalten . Und da
uns ferner d

ie Beiſpiele in der ganzen handlenden Welt gelehret ,

daß durch Ausprägung ſchlechter Münzſorten der Wechſel -cours
nothwendig geſteigert wird , ſo werden alle zum gemeinſchaftlichen

Unterhalt erforderliche Notwendigkeiten um ſo viel teurer , wodurch

das ganze Land in di
e

größte Not geraten dörfte , zu geſchweigen ,

daß d
ie

von den bisherigen Kriegs Beiſteuern der privatorum , be

ſonders armer Wittwen und Unmündigen , noch übrig gebliebene

capitalia u
m

ſo viel Procenten geringhaltiger werden und dieſe ſtatt

der gewöhnlichen 5 Procent jährl . Intereſſen weniger a
ls
4 Procent

genießen würden .

Wir hoffen aber , d
ie angeſtammte Großmut und Menſchen

liebe S
.

A
.

M
.
, fü
r

deſſen teureſte Erhaltung d
ie Einwohner

Preußens auch mitten in ihren Trübſalen den öberſten Beherrſcher
angeflehet , werde dieſem allgemeinen Übel und den damit verknüpften

gänzlichen Umſturz aller Handlungen und Gewerben . . vorbeugen ,

indem Allerhöchſt dieſelben keine größere Wohlthat und Gnade Dero

bedrängten Volk und getreueſten Unterthanen angedeihen laſſen

können , a
ls

wenn das hieſige Münzweſen nach dem in annis 1756

e
t

1757 feſtgeſeşten Münzfuß beſtätiget werde und dabei verbleibe ;

Würden I. R. M. in Gnaden zu reſolviren geruhen , d
ie hieſige

Münze mit Beobachtung aller Menage dergeſtalt zu übernehmen ,

daß der geſamte , daraus fließende Nußen lediglich Höchſtdenſelben

allein berechnet würde , ſo würden einige hier handlende Negotianten

aus Triebe zum allgemeinen Beſten und Conſervation des Landes

mit allen Kräften ſich dazu widmen , ohne den allergeringſten Nußen ,

das zur Ausprägung erforderliche Silber in den niedrigſten Preiſe
wie möglich herbei zu ſchaffen , auch daß ſolches genau befolget wird ,

mit Original Documenten zu belegen ; dermahlen würde d
ie Mark

fein à 1
5

b
is

154/2 Rthlr . zu haben ſein , wenn nun dieſe nach dem
alten ſowohl preußiſchen a

ls nachherigen Ruß . Münzfuß 82/2 Stück
auf die Mark brutto à 4 Roth 1

6 Grän mit 2 Grän remede in

Schostacken ausgepräget , ſo wird d
ie Mark fein à 18 Rthlr . aus

gebracht . Der jeßige Silberpreis würde zwar noch nicht geſtatten ,

ſogleich Tympfen nach dem Münzfuß à 1
6 Rthlr . zu prägen , wenn

aber auch b
e
i

dem jeßt glücklich getroffenen Frieden ſchon zu ver
muten , daß d

ie aller Orten enorm geſtiegene Silber - Preiſen bald
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decliniren müſſen , fo würde auch d
ie Ausprägung d
e
r

Tympfen u
m

ſo viel ehender vorgenommen werden können . Und damit d
ie

aus :

zuprägende Münzſorten den feſtgeſeßten Gehalt genau enthalten , ſo

würde Unſer , ohnmaßgeblicher und gehorſamſter Vorſchlag dahin

gehen , daß einige Membra aus E
.

Hochr . Krieges und Domainen
Rammer oder ſonſten andere auf Eid und Pflicht dahin angewieſen

würden , von jedem Schmelzen eine Tiegel- und Stockprobe ver
ſiegelt zu afſerviren und ih

r

Augenmerk dahin zu richten , damit

der . . t . Intention in allen Stücken nach gelebet und Höchſt Dero

Nußen aufs allerbeſte befördert werde .

(Siehe d
ie Tabelle auf Seite 341. )

59. Kabinettsorder a
n

den Geh . Rat Köppen über den Kurs der
neuen Uuguſtdor .

Dittmannsdorf , 9. Uuguſt 1762 .

Abſchrift . Tit . XVI , 29 .
Ich gebe Euch auf Euren Bericht vom 2

.

dieſes hierdurch in

Antwort , daß , obzwar Ich dem General Directorio keine ordre
wegen d

e
r

neueſten Auguſtd’or und wegen Recuſirung dererſelben

b
e
i

denen Kaſſen gegeben habe , Ihr dennoch deshalb in Conſideration
ziehen müſſet , wie e

s mit denen livranciers und dergleichen ſo weit

gegangen , daß dieſelbe diejenige Sachen , ſo ſie vor mich oder vor

d
ie

Armee liefern , unter den Vorwand d
e
s

geringern Geldes , jo ſie

in Bezahlung bekämen , zu gedoppelten und noch höhern Preiſen

gegen d
ie vorige anſchlagen und ſi
ch bezahlen laſſen , wie ſolches d
ie

Rechnungen derer vor dieſes Jahr vor d
ie

Armee gelieferte Mun
dirungs- und Gewehr -Stücke ausweiſen . Wann nun Ich hergegen

d
ie

ihnen bezahlte Gelder gegen den darauf geſeßten Werth wiederum

vor voll von denenſelben b
e
i

meinen Kaſſen annehmen ſoll , ſo wäre

darunter gar keine Proportion , indem ic
h

von ihnen in Gold das
jenige vor voll annehmen ſoll , was ſie jedoch ihrerſeits wegen enorm
gerechneter Preiſe nur eigentlich zur Hälfte angenommen haben ,

mithin würde mein Verluſt und Schaden dadurch verdoppelt werden .

Welches Ihr ſelbſt begreifen werdet und alſo dergleichen Bezahlungen

in den neueſten Auguſtd’or zu 5 Rthlr . per Stück continuiren

müſſet , bi
s

d
ie Zeiten e
s vergönnen werden , darunter nähere recher

ches zu thun und alles deshalb wieder in ſeinen vorigen train zu ſeßen .
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60. Bericht d
e
r

Magdeburgiſchen Kriegs- und Domänenkammer über

den Kurs d
e
r

ſächſiſchen Doppelgroſchen .

Magdeburg , 25. Oktober 1762 .

Ausfertigung . Tit . XVII , 16 .

E
. A
.

M. haben , was d
ie

kurmärkſche Kammer auf d
ie von

dem Obriſten v . Borck geſchehene Anzeige , daß d
ie

von dort fü
r

d
ie

Landmiliz überſandte ſächſiſche neue 2 G
r
. Stücken hier gar nicht

angenommen werden wollten , unterm 14. huj . berichtet , per re

scriptum vom 20. ejd . und geſtrigem praes . uns communicieret und
mit Verweiſung auf d

ie

unterm 27. Julii und 1
5
.

Sept. a . C. deg

halb a
n uns ergangenen ordres anderweitig . . befohlen , uns dar

nach auf das genaueſte zu achten und d
ie Verfügung zu treffen , daß

dieſe 2 G
r
. Stüden verordnetermaßen b
e
i

den Kaſſen in größeren

und folchen Summen angenommen werden , wie e
s vor dieſem mit

den 1 G
r
. und 6 Þ
f
. Stücken geſchehen , welche zu 100 und mehr

Thalern dahin gefloſſen wären , wie wir denn auch denen Land
und Steuerräten aufzugeben hätten , d

ie

2 Gr . Stücke b
e
i

denen

Kreis- und Acciſekaſſen unweigerlich annehmen zu laſſen , auch den
Zünften in den Städten und den Schulzen in denen Dörfern ſolches
bekannt zu machen .

Wir ermangeln nicht , hierauf ſolches . . zu melden , daß wir
auf d

ie ergangene Verordnungen wegen ohnweigerlicher Annehmung

der ſächſiſchen 2 Gr . Stücke im Handel und Wandel nicht allein zu

verſchiedenen wiederholten Malen das nötige a
n

d
ie Land- und

Steuerräte verfüget , ſondern auch von dem Magiſtrat dieſes durch

d
ie Intelligenznachrichten bekannt machen laſſen , nicht weniger denen

ſämtlichen Fiscalen aufgegeben haben , a
u
f

d
ie Contravenienten genau

zu vigilieren und ſolche zur Beſtrafung anzuzeigen . Wir haben auch
wegen Annehmung dieſer 2 G

r
. Stücke b
e
i

denen föniglichen Raſſen

auf d
ie rescripta vom 27. Julii und 15. September das nötige a
n

d
ie Landrentei und Oberſteuerkaſſe , imgleichen a
n

d
ie Land- und

Steuerräte verfüget .

Da wir aber angemerket , daß dieſe 2 G
r
. Stücken b
e
i

denen

Acciſekaſſen gar zu häufig und ſonſt nichts anders a
ls

dieſe 2 G
r
.

Stüde eingegangen , ſo haben wir , da nach Maßgebung des rescripti

vom 15. Sept. c . E
.

A
. M. Intention dahin gehet , daß ſelbige nur

in der Maß , wie vormals d
ie
1 G
r
. und 6 B
f
. , und alſo nur a
ls
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Scheidemünze angenommen werden ſollen , unterm 1. hujus an d
ie

Steuerräte verfüget , daß dieſe 2 G
r
. Stücken beim Backen , Brauen ,

Branntweinbrennen und Schlachten a
ls faſſenmäßiges Geld ohne

Unterſcheid völlig , b
e
i

allen übrigen Säßen aber , w
o

der Betrag

der Acciſe 8 G
r
. und darüber beträget , in fächſiſchen 1
/3 Stücken ,

was hingegen nach dem Tarif unter 8 G
r
. beträget , in 2 und 1 G
r
.

Stücken angenommen und bezahlet werden müſſe , und hoffen wir ,

E
.

R
.

M
.

Abſicht hierunter e
in Genügen geleiſtet zu haben . Dieſem

allen ohngeachtet aber weigert ſich das Publicum , dieſe 2 G
r
. Stücke

im Handel und Wandel für voll anzunehmen .

Wir werden nach Möglichkeit auf d
ie Befolgung der ergangenen

ordres halten , wir beſorgen aber , daß dieſerhalb allerhand Arten

von Unfug und Exceſſen noch entſtehen dürften , maßen das Land
anjeßo gar zu ſehr auf einmal mit dieſer Münze überſchwemmet iſ

t

und ſelbige auswärtig gar keinen Curs gewinnen , ja ſogar ſelbſt in

Berlin nicht einmal angenommen werden wollen , w
o

hingegen d
ie

fächſiſche 1
/2 Stücke fich teils durch Einwechſelung und Verſchidung

nach fremden Landen , teils wohl gar durch Einſchmelzung von den

Fuden dergeſtalt ra
r

machen , daß ſi
e gegen d
ie
2 G
r
. Stücke b
e

reits 2
4

Procent Agio thun .

Wir haben indeſſen anderweit d
ie unweigerliche Annehmung

d
e
r

2 G
r
. Stücke dem publico ſowohl durch d
ie Intelligentien und

Zeitungen aufs nachdrücklichſte intimieren a
ls

auch denen Land- und

Steuerräten , imgleichen Fiscalen wiederholentlich aufgegeben , hierauf
genau und mit dem größten rigueur zu halten , auch d

ie Contra
venienten zur gebührenden nachdrücklichen Beſtrafung a

ls Wider
ſpenſtige gegen E

.

R
. M. ordres ſofort b
e
i

uns anzuzeigen .

Wir wiſſen alſo , was den Curs dieſer 2 Gr . Stücke befordern

könne , e
in

mehreres , a
ls

geſchehen , nicht zu verfügen , es wäre dann ,

daß E
. R
.

M
.
. . approbierten , daß ſolche ohne Unterſcheid b
e
i

allen Dero Raſſen a
ls völliges faſſenmäßiges Geld angenommen und

ausgegeben werden ſollen , woraus aber ſogleich entſtehen würde ,

daß d
ie Kaſſen dergeſtalt damit überſchwemmet werden würden , daß

gar kein ander Geld einliefe , mithin d
ie

fächſiſche 1
/2 Stücke ſi
ch noch

rarer machen würden . Solchen Falls aber würde alsdann auch
nötig ſein , daß ſowohl d

ie General Domänen- a
ls

d
ie General

Krieges -Kaſſe angewieſen würden , ſelbe reſpective von d
e
r

Landrentei
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und der Oberſteuerkaſſe gleichfalls ohnweigerlich wieder anzunehmen .

Und da unter den Beſchwerden d
e
s

publici auch mit iſ
t , daß dieſe

2 Gr . Stücken weder bei den Poſtämtern , noch Stempel- und

Kartenkammer angenommen werden wollten , ſo bitten wir zu gleich

mäßiger Annehmung dieſer 2 G
r
. Stücke d
ie nötige Verfügung a
n

ermeldete Kaſſen ergehen zu laſſen .

M.

Gr .

5314

.

6
1
.

Berechnung d
e
r

Uusmünzung d
e
r

neuen Auguſtdor .

Berlin , 20. November 1762 .

Urſchrift , gez . Mnöffel , Nelder . – R. 96. 409. D.

Generalberechnung , wie viel von medio Junii 1761 b
is primo

Junii 1762 durch den Herrn Geheimten Rath Röppen zur hieſigen

k . Alten Münze a
n

fein Gold geliefert , ingleichen was a
n

neuen

Gold -Espèces , nämlich Auguſtd’or , gepräget und wie ſelbige wieder
abgegeben worden ſind :

1
. Bei erſter Ausmünzung iſt Beſtand a
n

feinem Loth Grän

Golde geblieben . 6 14 17

şierzu ferner geliefert 19 500 1
/4

1
9

506 1
4

171/4
Daraus gezählet :

2
.

Þieraus iſ
t gemünzt worden , als B
r
. 6
1

203 M. Rthlr . P
f
.

1
0

Loth à 7 K
.

78/4 Grän fein 19 498 8
3 / 10 765 865 -1 )

Aus der Kräße iſ
t

fein Gold gekommen 34 9

19 532 9 141/2

Iſ
t

plus a
n

feinem Golde . 2
5

1
0

151/4

3
.

Bei erſterer Ausmünzung iſ
t

Beſtand a
n

Kupferdraht geblieben . 12 282

vierzu ferner angelauft . 38 429 12

50 712 3

Z
u

der Legirung iſ
t

verbraucht worden 36 921 2 1.1

Noch zum Beſtand : 1
3

791 2.3

4
.

Angekaufter Kupferdraht , derer 3
8

429 M
.

Rthlr . Pf .

1
2 Loth beträgt a
n Golde 32 670 10 6

Münzunkoſten . 14 838 13 9

Die . . . 47 509 3

Münzunkoſten und Kupfer
ziehe a

b von oben 47 509 3

Bleibt : 10 718 355 23 9

1 ) E
s

wurden alſo a
n Auguſtd'or für 1
0

765 865 + 17 291 Rthlr . -

1
0

783 156 Rthlr . abgeliefert . S
.

erſter Poſten auf S
.

346 .

Gr .
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Rthlr . Gr. Bf.

5. Hierzu kommt ferner das aus der Aräße gekommene feine Gold als

für 34 M. 9 Loth 53/4 Grän à 500 Rthlr . in A.d'or . 17 291 5 71)
Desgleichen für 52 M. 10 Loth 4 Grän fein Silber à 30 Rthlr . in S. 1/

3

1 579 4

Für zurüdgebliebenen Weinſtein 3
5 Ctr . 85 Bfd . à 27 Rthlr . in 1/24 965 20 8

Der Kupferbeſtand 13791 M
.

oder 6895 Þfd . , zu Gelde gerechnet

à 15/6 Rthlr . . 12 641 18

Bleibt zu zahlen : 1
0

750 834

Hierauf a
n

den Herrn Geheimten Rath Möppen Rthlr . Ør .

laut Quittungen abgeführt 10 738 192 6

Der Kupferbeſtand . 12 641 18

10 750 834 10 750 834

6
2
.

Kabinettsorder a
n

den Geheimen liriegsrat Köppen über den
neuen Münzkontrakt .

Leipzig , 1
6
.

Dezember 1762 .

Konzept . R
.

96. 409. D
.

Bei der Anzeige , welche Ihr Mir in Eurem heutigen Berichte
wegen des Verlangens derer Münzentrepreneurs b

e
i

dem neu zu

ſchließenden Münzcontract gethan und nach welchem ſi
e

über d
ie

2 Millionen Schlageſchaß noch 100 000 Rthlr . offeriren , will Ich
genehmigen , daß in Meinen Landen des jeßige ordinäre Courant

nach Verlauf von 2 à 3 Monaten nach geſchehener Ratification des

Contractes b
e
i

denen Kaſſen nicht mehr angenommen und d
ie

anderen

Sorten verboten werden , jedennoch aber im ordinären Şandel und

Wandel noch courſiren ſollen . Und d
a gedachte Entrepreneurs

außer obgedachten 100000 Rthlr . noch 100000 Rthlr . und alſo
200 000 Rthlr . mehr a

ls

vorhin und nach Meinem Zettel geben ,

ſo deſtinire Ich dieſe 200 000 Rthlr . zu der baaren Auszahlung
derer Civilbedienten vor inſtehendes Jahr , welche noch wirklich a

m
.

Leben ſein und dienen und d
ie bisher ih
r

Tractament noch nicht
baar erhalten .

1 ) Siehe Anmerkung auf Seite 345 .
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II

63. Münzkontrakt mit Ephraim und Söhnen und Daniel Jbig .
Leipzig , 1

7
.

Dezember 1762 .

Ausf . Gez . und geſiegelt Röppen , Ephraim und Söhne , Daniel Spig .

R
.

163 , I. Nr . 99 .

Auf S
.

R
. M. allergnädigſten Specialbefehl iſt mit denen

Münzentrepreneurs Ephraim und Söhnen und Daniel Ibig aber
mals folgender Contract geſchloßen worden .

E
s

übernehmen gedachte Entrepreneurs , Eine Million Mark
fein Silber mit dem preußiſchen Stempel auszumünzen , und zwar ,

nach beiliegendem Münzfuß :

600000 Mark fein in 85 , 4- und 2 Gr . -Stücken , auch Tympfen
und Schoſtacken , à 193/4 Rthlr .;

350000 in 1 Gr . - Stücken , Stüber , Marien- und
Kreuzergeld , à 2

5 Rthlr .;
50000 zu 6 P

f
. -Stücken , à 30 Rthlr .;

Sa. 1000000 Mart fein .

Weil ſi
e

aber mit Ausprägung der ſächſiſchen Münzſorten

nicht völlig nach dem vorigen Contract fertig werden können , ſo ſoll
ihnen erlaubet ſein , dasjenige Quantum , ſo , ohnerachtet genugſamen

Silbervorraths , auszumünzen nicht möglich geweſen und nach denen

Extracten der Münzsdirecteurs , auch der Austauſchungsliſten b
e

weislich ſein wird , noch in folgenden drei Monaten in bisherigen

ſächſiſchen Münzſorten , das nachhero noch manquirende nach Pro
portion des Geldbetrags aber in preuß . 1 Gr . -Stücken à 25 Rthlr .

per Mark nach ausmünzen zu dürfen . Indeſſen nimmt dieſer Con
tract eigentlich vom 1

. Martii 1763 ſeinen Anfang und läuft mit
dem Februar 1764 zu Ende .

A
n

Schlageſchaß zahlen d
ie Entrepreneurs Zwei Millionen

und Einmal Hundert Tauſend Thaler , nämlich :

1000000 Rthlr . in preuß . 8- , 4- und 2 Gr . -Stücken ;

1100000 in ſächſ . 1/12 und Neuen Auguſtd’or ;

2100000 Rthlr .

Wegen erforderlicher Umſtände müſſen d
ie 1100000 Rthlr .

in ſächſ . 2 G
r . -Stücken und Neuen Auguſtd’or a dato in Zeit von

8 Wochen successive abgeführt , auch zu Courſirung d
e
s

branden
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burgiſchen Geldes zugleich 300000 Rthlr . entrichtet werden , der
übrige Schlageſchaß aber jedesmal nach Verlauf zweier Monate , ſo

daß mit Ablauf December 1763 alles abgemacht ſein muß .

Weil auch . . erlaubet worden , d
ie

nach dem alten Contract

noch rückſtändige 1 450 000 Rthlr . Schlageſchak -Gelder in ſächſ . 1/12

oder neuen Auguſtd’or zu entrichten , ſo werden dagegen Einhundert
Tauſend Thaler mehr , folglich 1550000 Rthlr . , jedoch alles in

denen erſten ſechs Wochen , successive bezahlt .

Bei Abführung k . Gelder zu denen Kaffen ſoll hiernächſt nur

e
in Drittel a
n 1 Gr . -Stücken , zwei Drittel aber in 8- , 4- und

2 Gr . Stücken angenommen werden .

In Preußen fönnen d
ie Entrepreneurs zwar gleichfalls die

approbirte Sorten unter preußiſchem Stempel zu 198/4 Rthlr .

münzen , jedoch nicht anders a
ls

zum auswärtigen Debit , und muß

davon nichts zu t . Raſſen kommen , noch im Handel und Wandel

courſiren ; Schoſtade aber , zu 18 Rthlr . in Marf fein , werden in

Preußen zu debitiren verſtattet , unter Conditionen und benefices ,

wie ſi
e auf andern k . Münzen ſtattfinden .

Dahingegen ſollen auch keine andere fremde Geldforten als

ruſſiſche Münzen und Kreuzthaler , ſowie bishero erlaubt , daſelbſt
rouliren .

Sollte aber d
ie Kaufmannſchaft zu Königsberg noch beſſere

espèces a
ls

etwa zu 1
6 Rthlr . per Mark , verlangen , ſo wollen d
ie

Entrepreneurs darin nach Möglichkeit widfahren , wenn ſi
e das

Silber dazu liefern und per Mark d
ie

differirende 2 Rthlr . bonificiren .

Wofern eine Münze ceſſiren ſollte , ſo wollen S
.

R
.

M. con
cediren , daß das darauf ausfallende Quantum auf Dero übrigen

Münzen in anno 1764 noch ausgemünzet werden dürfe .

Auf den combinirten Münzen in Bernburg , Blön und Mecklen
burg müſſen keine andere Sorten a

ls

nach dieſem allergnädigſt

approbirten Münzfuß unter preußiſchem Stempel ausgeprägt werden .

Damit aber d
ie bisherige ſächſiſche Münzſorten nach und nach

aus S
.

A
. M. Landen zurückgehalten und dagegen das preußiſche

Courant in Cours wieder gebracht werden möge , ſo werden S
.

M.

d
ie allergnädigſte ordre ſtellen , daß nach Verlauf von 2 à 3 Monaten

in Dero Landen b
e
i

Dero Kaſſen dergleichen ſchlechte ſächſiſche
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Sorten nicht mehr angenommen werden , jedoch in Handel und
Wandel noch courſiren ſollen .

Denen Entrepreneurs ſtehet übrigens frei , Silber und Gelder ,

wenn davon b
e
i

dieſer oder jener Münze mehr Vorrath geſchaffet

werden kann , von einer Münze zur andern zu ſenden . Auch werden
ihnen alle conditiones , Freiheiten und beneficia der vorigen Con
tracte nach denen ergangenen ordres ohne Ausnahme wieder con

firmiret , inſofern einige davon durch anderweitige ordres nicht b
e

reits wieder aufgehoben ſind .

Da auch d
ie Münzentrepreneurs über verſchiedene Münz

officianten ſich beſchweret , daß ſi
e ih
r

Devoir in mancherlei Um
ſtänden , beſonders in Pouſſirung der Ausmünzung , möglicher

Menagirung d
e
r

Unkoſten und nöthiger Verſchwiegenheit , nicht b
e

obachtet haben , ſo geſtatten S
.

R
.

M. , daß d
ie Entrepreneurs b
e
i

jeder Münze jemanden zu Obſervirung d
e
r

Dekonomie und nöthiger

Ordnung auf ihre Koſten ſeßen und autoriſiren mögen .

.
[Münzfuß . ]

Da S
.
R
.

M. denen Münzentrepreneurs Ephraim und Söhnen
und Daniel Ibig Dero ſämmtliche Münzen fernerweitig überlaſſen ,
und zwar auf deren eigenen allerunterthänigſt gethanen Vorſchlag ,

ſo daß vom 1
. April 1763 a
n preußiſch Geld nach folgendem

Münzfuß :

Neue Friedr.d'or nach dem alten Fuß , di
e

rohe Mark 175 Thlr . à 15 Karat 5 Grän .

Zu 193/4 die Mart fein :

Thlr . Gr . Pf . Loth Grän

8 G
r
. -Stüde , auf d
ie

rohe Mart 9 21 halten fein . 8

7 9 9 6

2 6 10 4 16

Tympfe 8 6 9

Schoſtade 5 1 4 2

Zu 2
5 Thlr . die Mart fein :

1 Gr . -Stüde , auf die rohe Mark . . 5 1
0

halten fein . . 3 4

2 Mariengroſchen -Stüde , auf d
ie

rohe Mart 5 10 3 4

3 Kreuzer -Stüde , auf die rohe Mark . . 5 21 8 3 14

1 und 2 Stüber -Stüde , auf die rohe Mart 3 17 7 2 7 .

Zu 3
0 Thlr . die Mart fein :

6 Pf . - Stücke , auf die rohe Mark 3 18 halten fein . 2

8 3 18 2

.1
1

n II M
I

1
1 1
1

.1
1

M
I

91/211 1 2 1
1 n

.II

.I ! NI

11

.

1 1
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In Stönigsberg à 16 Thlr . die Mart fein :
Thlr . Gr. Pf . Loth Grän

Tympfe, auf d
ie

rohe Mark . 8 halten fein . .8

in Königsberg à 1
8 Thlr . die Mart fein :

Schoſtace , auf die rohe Mark 5 15 halten fein . .5
Alte Friedr.d’or 175 Thlr . eine Brutto -Mark , und hält fein 2

1

Marat 9 Grän .

Kupferne preuß . 3 P
f
. -Stüde und polniſche Groſchen nach ihrem bisherigen Fuß

à 1 Thlr . 4 G
r
. pro Pfd . , von welchen beiden leßten Sorten nichts in Rechnung

zu bringen iſ
t

ausgemünzt werden ſoll , ſo haben d
ie Münz -directores d
ie Beob

achtung dieſes Münzfußes genau wahrzunehmen und dahin zu ſehen ,

daß derſelbe auf keinerlei Art und Weiſe überſchritten werde , auch
daß eben dieſelbe Stückelung , Beſchickung , Remedium und Annehmung

der Silber- und Goldſorten , wie in den bisherigen Contracten feſt
gelegt iſ

t , obſerviret werde . Außerdem aber und in übrigen Dingen

ſoll alles von derer Münzentrepreneurs Veranſtaltung dependiren ;

wie denn denenſelben freiſtehen ſoll , be
i

jeder Münze einen be
eidigten Mann zu conſtituiren , de

r

auf Pouſſirung des Münzweſens ,

gute Dekonomie und überhaupt auf alle nöthige Ordnung stricte
halte . Wornach alſo d

ie Münz -directores , Münzmeiſter und alle

Officianten ſi
ch genau zu achten haben . Leipzig , den 1
7
.

De
cember 1762 .

Folgt d
ie Ratifikation des Könige , Leipzig , den 17. Dezember 1762 .

6
4
.

Uus einem Ertrakt über d
ie im Jahre 1762 aus feindesland

gezogenen Kontributionsgelder .

Rep . 96. 425. C
.
c .

Sortenzettel
über d

ie

von des Herzogs von Bevern Durchl . in Oberſchleſien und dem Mähriſchen
beigetriebene 8

0

193 fl . 19 X
r
. 51/2 Hlr . oder 5
3

462 Rthlr . 5 G
r
. 31/15 P
f
.

Contributionsgelder .

Nr . Rthlr . Ggr . Pf .

1
.

5331/2 Stück Carolinen à 6 Rthlr . 12 X
r
. .

2.363 Stück Mard'ors à 4 Rthlr . 8 X
r
.

3 272

1 486

32215
75316

zu übertragen : 4 758 10 8
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Nr . Rthlr . Sgr . B
f
.

4 758 ) 10 8

Xr .

Übertrag :

3
.

508 Stüd Souverains à 84/4 Rthlr . 4194 Rthlr . Xr .

Hierzu d
ie

a
n

den Herrn Kriegesrath v . Nor
mann zum Tractament pro Septembri et

Octobri 1762 bezahlte 1
0

Stück oder 8
2 Rthlr . 12 Xr . 4 273 1
2 -

1 938 18

140

22 12

255

17 8

50

1
5

16

23

4.705 Stüc Ducaten à 23/4 Rthlr . , worunter aber 6
2 Stüc , welche von

1 bis 7 Aß zu leichte .

5
.
7 Stüd ſpaniſche Quadrupleſtüden å 2
0 Rthlr .

6
. 4/2 Stüc Louisd’ors à 5 Rthlr .

7
.

5
1 Stüc Friedr.- und alte Auguſtd’ors à 5 G
r
. .

8
.

1
3

Stück Harte Thaler à 14/3 Rthlr ..

9
.

7
5 ganze und halbe Gulden à 1
6 G
r
.

Dem Herrn Kriegesrath v . Normann ſind zu Completirung des

Tractaments pro Septembri e
t Octobri 1762 bezahlet worden

10. An 2
0 Xr . Stüden .

1
1
.

7 Stüc Baireuthíche Thaler .

12. An 1
7 Xr . Stücken .

1
3
. 7 Xr . Stücken

preuß . Courant .

1
5
. neuen Auguſid’ors .

1
6
. Tympfen .

1
7
. fächſiſchen 1
3

tein

1
8
. ſächſiſchen 2 Sgr . Stücken

ſächſiſchen Ogr . Stüden

2
0
. Sächſiſchen Sgr . Stüden

Kreuzern und Gröſcheln .

2
2
. bernburgſchen , anhalt - Blönſchen , medlenburgiſchen , idwediſchen und

ansbachſchen 8 und 4 Ggr . Stüden

2
3
. Kupferkreuzern

1
4
.

1
1

7

1 807 1
2

346
462

139
8 340

9
8

1 392

440

644 22

132

1 429 1 48/16

1
9 .

2
1
.

1
7 689 8

1 386 21Il

45 462 5 31/15

Hierzu die durch verſchiedene Wechſel in Breëlau eingezogene . 8 000 - -

Summa der ganzen Contribution : 5
3

462 5 311

oder 8
0

193 fl . 19 X
r
. 5/2 Hlr .
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Sortenzettel
über d

ie

von dem Herrn Generallieutenant v . Werner im Teſchenſchen beigetriebene

9001 fl . 4 X
r
. oder 6000 Rthlr . 17 Ggr . ' / 6 P
f
. Contributionsgelder .

Nr . Rthlr . Ggr . Þ
f
.

1
.

287 Stück Souverains à 8/4 Rthlr .

2
.

111 ordinaire Ducaten à 23/4 Rthlr . .

3 . 10 Cremnißer Ducaten à 4 fr . 1
2 X
r
. .

4
.

2 Louisd'ors à 5 Rthlr .

5
.
1 doppelter Lüneburger

6
.
2 alte Friedrichsd’ors à 5 Rthlr .

7
.
| 4 neue Friedrichsd’ors à 5 Rthlr .

8
.

271/4 Stück Carolinen à 9 fl . 12 X
r
. .

9
.

1
0 Magd'ors à 6 fl . 8 Xr .

10. ) 5 Stück neue Auguſtd’ors à 5 Rthlr .

11. An 1
7 Xr . Stüden .

12 . 7 Xr .

13 . faiſerlichen und bayerſchen Sgr . Stücken
14 . Kreuzerſtücken

15 . Gröſcheln

16. Neues preuß . Courant

17. Preußiſche 2 Ggr . Stücken
18 . Ogr . Stücken
19 . 2 Sgr . Stücken
20 . Tympfe

21. Neue ſächſiſche Tympfe .

22 . 2 Sgr . Stücken
23 . 1 Ggr .

24 . 1 Sgr .

25. Bernburgiſche , ſchwediſche und medlenburgiſche 8 gr .

Stüden

26. Melirte 1
7
6

als baireuth . , medlenburg . , bernburg . ,

chwediſche p .

27. Baireuther und hildburghauſen ( ch
e
2 Ggr . Stüden

2367 18

305 6

28

10

10

10

20

167 3 2276
40 21 14

25

447 16

21 4

217 16

118 1
0 7 ' / 6

241 8 4476
854 16

23 8

11 7

50 8
169

7 1
9

2216

2 16

4 18

8

1
1

1
1

1
1

1
1

II

112 -.

507

10

4

16.

Summa : 6000 1746

oder 9001 fl . 4 Xr .
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65. Kabinettsorder a
n

den Geh . Finanzrat Urſinus über Beſchränkung

des Aufgeldes der neuen Münzen .

Leipzig , 6
. Januar 1763 .

Ausfertigung . Sen. Dep . LXX , Nr . 5 .

Nachdem durch d
ie bisherige geringhaltige Mün Sorten ,

welche bey Meinen Caſſen ſowohl , a
ls

in Handel und Wandel con

fiſtiret haben , ſi
ch viele inconveniences geäußert und unter andern

auch d
ie Waaren bey Raufleuten ſowohl al
s

bey denen Profeſſio
niſten zu unerträglichen Preyſen geſteigert und das publicum da
durch in große Verlegenheit geſeket worden , ſo habe ich bereits
disponiret , daß mit den forderſamſten wiederum eine hinlängliche

Quantität a
n Silber -Münßen von denen 8 G
r
. und 4 G
r
. Stücken

ausgemünket und unter das publicum nach und nach im course

gebracht , inzwiſchen aber b
e
y

allen Meinen Caffen , es ſe
y

Domainen

oder Krieges - Gefälle , Steuren , Acciſen , Poſt und allen übrigen

revenus vom 1
.

des fünftigen Monates Junii an zu rechnen , keine
andere a

ls

dieſe Silber -Münßen angenommen , di
e

ſogenannte Leip

ziger 3 Stücke und dergleichen aber bey der Einnahme derer
Caffen nicht weiter angenommen werden ſollen . Daferne jedennoch

vorerſt das publicum nicht ſogleich mit der erforderlichen quantité

von dieſen guten 8 G
r
. Stücken verſehen werden könnte , ſo ſollen

zwar gedachte Leipziger 1
/3 Stücke vorerſt und b
is

dahin bey Meinen

Caſſen noch mit angenommen werden , vom 1
. Junii an jedoch nicht

anders , a
ls

daß d
ie Contribuenten zugleich e
in billiges Agio nach

ihrer Verhältniß gegen erwähnte gute 8 G
r
. Stücken zugleich mit

bezahlen müßen . Welches Agio Mir dann b
e
i

allen Caſſen b
e

ſonders und genau berechnet werden muß .

D
a

aber auch zu beſorgen ſtehet , daß bey dieſer Meiner
Landes Väterlichen Intention e

s wie vorhin geſchehen dörfte , daß
bey d

e
r

eingerißenen Gewinnſucht und Geld Wucherey abermalen

allerhand Leute Gelegenheit nehmen möchten , das publicum und

d
ie Armuth dadurch von neuen zu bedrücken , wenn ſelbige ſich von

dieſen guten Silbermünßen möglichſt empariren und , da keine andern

Silber Gelder a
ls

dieſe bey Meinen Caſſen eingenommen werden

ſollen , ſo dann d
ie

zeither faſt allgemein geworden Leipziger 1
/3

dergeſtalt im course herunter zu ſeben , daß das publicum wieder
Acta Borussica . Münzweſen III . 23
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um einen übermäßigen Verluſt daran leiden würde , ſo habe ich,

um dieſen vorzubeugen , zugleich reſolviret , Euch beſonders zu

committiren und zu authoriſiren , wie ich Euch denn Krafft dieſes
dazu benenne und authoriſire , daß Ihr das Auge darauf haben und
darauf vigiliren ſollet, daß dergleichen Wucher nicht geſtattet , ſondern

vielmehr , da oberwehnte gute 1
/3 Stücken im innerlichen Gehalt

beßer ſeynd , bey deren Auswechſelung gegen d
ie bisherigen Leip

ziger 1
/3 nur e
in Billiges und proportionirte [ fo ] Agio genommen ,

alle andere Wucherey darunter aber , ohne weitläuftige koſtbare
Unterſuchungen deshalb anzuſtellen , beſtrafet werden müße ; damit

a
u
f

dieſe Arth das publicum fi
ch

nach und nach , und ſonder über
mäßigen Verluſt , gedachter Leipziger 1

/3 , ſo vorerſt noch im Handel

und Wandel gedultet werden müßen , loß machen könne .

E
s

wird Euch der Geheime Rath Röppen d
ie clausulam

concernentem aus den Münß Contract wegen Ausmünßung dieſer
guten Silbermünze zu communiciren haben , wie e

s mit der An

nehmung bey denen Caffen eigentlich zu halten , auch d
ie Verfügung

bey Meinen Münßen treffen müßen , damit bey folchen allemahl
gnugſame gute 8 G

r
. Stüden vorräthig ſeyn , u
m

d
ie Leipziger

gegen e
in billiges Agio auszuwechſeln .

Bey der Ausgabe bey denen Taſſen werden d
ie Leipziger 1
/3

vorerſt noch einige Zeit mit nachgegeben werden müßen ; damit aber

d
ie Kendanten und Caſſen Bedienten darunter feine Unterſchleife

machen können , ſo ſollet Ihr darauf ſehen , daß ſolche allemahl
richtige Sorten -Zettul halten , auch in den Duitungen d

ie Münß
Sorten genau bemerket werden müßen ; zu dem Ende Ihr Euch
derer Caſſen Viſitationen mit unterziehen müßet .

Endlich lieget Euch o
b , daß Ihr alsdenn dafür ſtehet und d
ie

Policey dahin anhaltet , damit d
ie Saufleute und Handwerker , wenn

ſi
e in erwehnten guten Silbermünßen gezahlet werden , nicht ihre

Waaren und Sachen in ſo exorbitanten Preyſen , wie ſi
e

e
s bisher

unter den Pretert derer ſchlechthaltigen Müng Sorten zum großen

Bedruck d
e
s

publici und d
e
r

Armuth gethan haben , ſondern ſolche

auf moderatere und billige Preyſe , wie vorhin bey den guten Gelde ,

reduciren müßen . Welches denn auch wegen d
e
s

Getreydes , Holges

und wegen d
e
r

denen Fabricanten benöthigten Wolle , auch überall
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wegen d
e
r

Conſumtibilien , denrées und Victualien geſchehen , und
darauf e

in
wachſames Auge gehalten werden muß .

Ihr habt Euch alſo darnach pflichtmäßig zu achten und dabey

ſowohl auf d
ie Erhaltung Meines Münß Intereſſe ſowohl , al
s

das

Beſte d
e
s

publici zu ſehen , damit beydes mit einander zugleich auf
recht erhalten werden müße .

. .

66. Immediatbericht des Geh . finanzrats Urſinus über Aufgeld des

beſſeren Geldes .

Berlin , 1
7
.

Januar 1763 .

Ausfertigung . Gen. - Dep . LXX , Nr . 5 .

Da E
.

R
.

M. . . refolvieret , zum Beſten Dero getreuen
Unterthanen gute Silbermünzen ſchlagen zu laſſen , ſo haben Höchſt
dieſelbe mir unterm 6

. hujus befohlen , wie e
s mit denen jeßo

kurſierenden Münzen in Dero Staſſen und Handel und Wandel g
e

halten werden ſoll .

E
. R
.

M. landesväterliche Intention gehet dahin , d
ie Ver

änderung des Münzweſens Dero getreuen Unterthanen jo erträglich

als möglich zu machen , und weil d
ie gute Sorten nicht ſogleich in

hinreichender quantité vorhanden ſein dürften , denen ſächſiſchen

/ tel neben dem guten Gelde annoch eine Zeit lang Kurs zu laſſen .

Ich halte mich verpflichtet , E. R
.

M. . . vorzuſtellen , daß
Dero höchſtes Intereſſe ſowohl b

e
i

dem Münzregal , als Kaſſen mit

dem Wohl Dero getreuen Unterthanen auf das genauſte verbunden

und E
. K
.

M
.

habender heilſamer Zweck leichter und geſchwinder ,

als e
s den Anſchein hat , zu erreichen iſ
t
.

Denn 1
.

machen d
ie Münzentreprenneurs ſich anheiſchig , nicht

nur gegen den 1
. Junii al
s

den von E
.

R
. M. geſeßten Termin ,

ſondern gegen den 1. April , al
s

umb welchen Termin d
e
r

gänzliche

Kurs d
e
s

preußiſchen Geldes b
e
i

E
.

K
. M
.

ſämmtlichen Kaſſen ihnen

in ihren neuerlichen Münzkontrakt ſtipulieret worden , d
ie guten

Sorten in hinreichender quantité , ſowohl zu
r

Zahlung in Höchſt

Dero Raſſen , al
s

zum Handel und Wandel herbeizuſchaffen , mithin

iſ
t

kein Mangel a
n guten Gelde zu beſorgen .

2
. Sind d
ie

fächſiſchen 1
/3 nach ihrem innerlichen Gehalt b
e

reits b
is

auf eine Kleinigkeit gefallen , Jedermann nimmt ſi
e

in dieſer
23 *
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Proportion e
in

und giebt ſi
e in gleicher Maße aus , folglich iſ
t

daran kein würklicher Verluſt . Sobald d
ie guten Sorten in Kurs

kommen und d
ie

fächſiſche 1
/3 verdrängen , können dieſe nur noch u
m

e
in weniges , was den Beſißern nicht sensible iſ
t , heruntergehen ; ſo

dann verſchwinden ſi
e

durch das Einſchmelzen in kurzer Zeit von

ſelbſt und d
ie gute Sorten kommen ohne Femandes merklichen

Schaden in ihre Stelle .

Dahingegen , wenn e
in Agio unter dem würklichen Gehalt feſt

geſeßet wird , ſo ſind d
ie

ohnfehlbare Folgen , daß :

1
.

ſich d
ie

Wechſler d
e
r

guten Sorten gegen dieſes geringere Agio

emparieren , ſolche mit ſoviel Procent Vorteil , a
ls

d
ie Agio

gegen den Gehalt differieret , ſchmelzen werden , und könnte a
n

guten Gelde nicht ſo viel gemünzet werden , a
ls

ſi
ch wieder

verlöre .

2
. Würden d
ie Ausländer hievon profitieren und alle außerhalb

Landes befindliche ſächſiſche 1
/3 in E
.

S
. M. Land wieder

durchdringen und enorme Summen zum Vorteil d
e
r

Fremden

verloren gehen . Ja es würden

3
.

Wenn auf den eigentlichen Gehalt d
e
r

ſächſiſchen nicht

attendieret wird , d
ie

unter ſächſiſchen Stempel zu Plön , Hild
burgshauſen und anderwärts geſchlagene geringhaltigere 8 G

r
.

Stücken ſich mit einſchleichen .

4
. Iſt nicht möglich , dem Auskippen der ſchwereſten vorzubeugen

und blieben d
ie

leichtern zurück und dem publico zur Laſt .
Endlich müßte

5
.

Wenn ſolchergeſtalt Niemand d
ie

ſächſiſchen 1
/3 ſchmelzen könnte ,

deren Aurs perpetuieret und der vorgeſeşte Zweck entfernet werden .

So wie e
in gar zu niedriges Agio d
ie guten Sorten wegrafft ,

ſo würde dagegen e
in gar zu hohes , wenn d
ie

fächſiſche 1
/3 weit

unter ihren Gehalt kämen , ſolche zwar ſehr bald , aber zuin großen

Schaden der Inhaber und Vorteil der Wechſler wegſchaffen .

Deshalb iſ
t

meines . . Ermeſſens E
.

R
. M. .Ermeſſens E
.

R
.

M
.
. . Intereſſe und

dem publico a
m zuträglichſten , daß d
ie gute Sorten in Kurs

kommen , ohne daß d
ie

ſächſiſche / durch Verordnung reducieret ,

oder e
in Agio feſtgeſeßet werde und d
ie

ſächſiſche 3 connivendo
mit dem preußiſchen Geld in Handel und Wandel roulieren , b

is

erſtere ſich von ſelbſt verlieren . Wenn aber gute und ſchlechte
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Münzen mit einander kurſieren , ſo wird d
ie

ſchlechte allemal zum

Handel gebraucht . E
s

würde ſi
ch daher d
ie Sache m
it

d
e
n

ſächſi
fchen 1

/3 zu ſehr in di
e

Länge ziehen , wenn deren Kurs ganz frei

wäre . Deshalb müßte ſonder . . Maßgebung alles Hauptverkehr

a
ls
: d
e
r

Verkauf von Immobilien , Zahlung von Wechſeln und Dhli
gationen , auch Zinſen b

e
i

der Landſchaft und überall , fürnehmlich

aber d
e
r

Verkauf der uötigſten Sachen , al
s

Getreide , Holz und

Wolle in keinen andern a
ls preußiſchen Gelde geſchehen . Sonſt

kommt das gute Geld nicht in Jedermanns , auch nicht in der Land
leute Hände , das Agiotieren continuieret und d

e
r

Teurung wird

nicht abgeholfen .

Sind d
ie guten Sorten in aller Leute Händen , ſo fällt e
s

Niemanden ſchwer , ſeine Abgaben in guten Gelde zu entrichten ;

mithin können E
.

A
. M. Revenuen gar füglich ſämmtlich in guten

Gelde eingehen . E
s

wird dieſes ſelbſt zum Beſten des publici , e
r

fordert , weil d
ie Annehmung der ſchlechten Sorten in den Kaſſen

deren Dauer und d
ie daraus entſtehende Teurung verlängert . So

dann werden auch d
ie Preiſe proportionierlich fallen , worunter d
ie

Polizei , da jeßo d
ie

allerſchlechteſten Sorten kurſieren und d
ie Zu

fuhr b
e
i

dieſen ſchweren Zeiten geheinmt iſ
t , bishero wohl nicht

remedieren können , jedoch wegen einiger b
is

zum Exceß im Preiſe
geſtiegenen articles nach E

.

R
. M. höchſten Intention ohne Anſtand

Remedur geſchaffet werden ſoll . Bei d
e
r

vorſeienden oder in d
e
r

Folge doch unvermeidlichen Veränderung leidet derjenige a
m

meiſten ,

der b
e
i

dem ſucceſſiven Fall der ſchlechten Sorten ſolche a
m längſten

und zulegt h
a
t
. S
o

würde e
s

auch derjenigen Provinz ergehen ,

d
ie

ſich damit verſpätete . Da nun E
.

R
. M. in der unterm

7
. huj . an das Generaldirectorium erlaſſenen ordre . . befohlen ,

e
s ſollte in Pommern und Neumark das ſächſiſche Geld etwas länger

Kurs haben , ſo muß ic
h .. anheimſtellen : ob nach Vorangeführten

dieſe Provinzien , anſtatt daß E
.

R
. M. ſolche zu ſoulagieren d
ie

höchſte Abſicht haben , hierunter nicht vielmehr empfindlich leiden

würden , d
a

ſi
e

ſich von den ſchlechteren Sorten hiernächſt nicht

debaraſſieren können , indem ſi
e auf einer Seite a
n E
.

R
. M. übrige

Lande , w
o

das ſchlechte Geld vorhero außer Kurs und ihnen auf
den Hals kommt , und auf der andern a

n Polen , w
o

e
s ſchon nicht

mehr gilt , grenzen .
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So leicht E. S. M. landesväterliche Intention b
e
i

Supri
mierung der ſächſiſchen 4

/3 zu erreichen , ſo ſchwer iſ
t

ſolches mit

denen unter dem Gehalt der ſächſiſchen 1
/3 ausgeprägten Auguſtd'or ,

2 und 1 Groſchenſtücken ohne Höchſtderoſelben und Dero Unter

thanen Schaden zu effectuieren . Der Verluſt a
n

dieſen Sorten iſ
t

zu groß und 1 ) daher zu verhüten , daß ſelbe nicht mit einmal , ſondern

successive fallen und der Verluſt unmerklich werde .

Des Endes und damit zur Zeit der Abänderung E
. R
.

M.
Kaſſen mit dergleichen Sorten nicht beſchweret ſein mögen , würde

ſonder . . Maßgebung unumgänglich nötig ſein , daß von jeßo a
n

b
e
i

den Kaffen außer denen Gefällen , ſo in preußiſchen Gelde b
e
i

den Zöllen , Acciſen und Domainen einkommen , nichts a
ls

ſächſiſche

1
/3 angenommen und d
ie Einnahme d
e
r

2 und 1 Groſchenſtücke

fiſtiret würde . Nur wären in Ermanglung d
e
r

Scheidemünzen d
ie

Groſchen zu Completirung der Summen nur ſo lange beizubehalten ,

bis zu dem annoch näher zu determinierenden Termin d
ie Münz

entreprenneurs nach ihrem gleichmäßigen Engagement zugleich der
gleichen Scheidemünze unter preußiſchen Stempel herbeiſchaffen .

Übrigens aber d
ie jeßo vorrätige geringere Sorten b
e
i

allen

E
.

K
.

M. Raſſen bald möglichſt a
n Lieferanten und zu ſonſt etwa

noch zu bezahlenden Schulden auszugeben .

Ich muß billig anſtehen , E. R
.

M. mit mehrern und weit
läuftigern Detail , welches ohnedem in einem ſchriftlichen Bericht ſich

nicht wohl faſſen läßt , zu behelligen . Werde übrigens dem , was
Höchſtdieſelben mir wegen Viſitation der Raſſen und ſonſt .

befohlen , auf das exacteſte . . nachleben und E
.

R
.

M. nähere
höchſte Entſchließungen und Befehle über meine . . Vorſchläge in

tiefeſter Erniedrigung gewärtigen .

an

6
7
.

Promemoria des Miniſters v . Schlabrendorff über den Bericht
des Geheimrats Urſinus , betr . das Uufgeld der beſſeren Münzen .

Breslau , 31
.

Januar 1763 .

Urſchrift . R
.

96. 409. D
.

A
d
2 dum Iſ
t

mir zwar nicht bekannt , welcher Termin denen
Münzentrepreneurs ſtipuliret worden , da das preußiſche Geld b

e
i

1 ) Es muß wohl heißen : ,, um " ſtatt „ und " .
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ſämmtlichen t . Raſſen courſiren folle. Wann aber d
ie Entrepreneurs

ſich obligiret , dieſe Geldſorten in hinlänglicher Quantität zu ſchaffen ,

ſo iſ
t nöthig , einen genauen und zuverläſſigen Ueberſchlag zu machen

und näher zu determiniren , wie viel d
ie Entrepreneurs eine geraume

Zeit vorher ſowohl für d
ie Raſſen a
ls

zur Auszahlung ins Commer

cium fertig haben und rouliren laſſen wollen . Denn wann man

nur eine monatliche Revenue von allen Raſſen in S
.

M. Provinzien
annehmen will , ſo wird ſolches e

in

ſehr beträchtliches Quantum aus
machen , ohne zu bedenken , was zum commercio und innerlichen

Landesverkehr gehöret , deſſen Summa ic
h ohnmöglich zu determiniren

vermag . Daferne aber dasjenige gegründet iſ
t , was ic
h

äußerlich

vernommen , daß nämlich d
ie Entrepreneurs nur in Brandenburgſchen

1 / 3 -Stücken eine Million a
n Schlageſchaß , das übrige aber in

ſchlechteren Espècen bezahlen würden , und ic
h dahingeſtellet ſein

laſſen muß , ob dieſe eine Million preußiſche 1
/3 Schlagefchaß prae

numerando gegeben wird , ſo läßt ſi
ch

leicht ſchließen , daß ſolches
Quantum guten Geldes nicht einmal fü

r

d
ie Kaffen , geſchweige fü
r

das Publicum hinlänglich ſe
i
. Ja , wenn ferner demjenigen zu

glauben , was von dem ganzen Quanto , ſo in preußiſchem Gelde
ausgepräget werden ſoll , geſagt wird , ſo würde dieſes Quantum

zum Verkehr fü
r

ſämmtliche fönigliche Provinzien nicht hinlänglich

ſein , ohngeachtet e
s e
in surrogatum derer zu verdringender ſächſiſchen

* / 3 -Stücke heißen ſoll und folglich in dieſer Betrachtung in d
e
r

Maße billig vorhanden ſein müßte , al
s

dadurch das surrogans ver
dränget werden ſoll .

Ad 3 tium Sind zwar , ſo viel ic
h

mich belehren können , d
ie

ſächſiſche 1 / 3 -Stücke zur Zeit alhier ſchon über ihren innerlichen

valeur gefallen , weil ſolche ſchon b
is 5
6

Brocent gegen preußiſche

1
/3 Agio thun ; und wann ſi
e fünftig nicht mehr b
e
i

denen k . Kaſſen
genommen werden und e

in jeder preußiſche 1
/3 haben muß , deren

doch ſehr wenig mehr im Lande exiſtiren , wie dafür gehalten wird ,

b
is

7
0

und 8
0

Procent zum faveur d
e
r

Münze herunterfallen

werden , ſo verlieret das Publicum a
n

d
ie 2
0

b
is

3
0

Procent über

ihren wahren Gehalt , welche entweder der Wechsler oder d
ie Münze

profitiret , mithin fü
r

diejenigen , ſo von dem Geldwechſel keine Pro
feffion machen , das Mittel weit nachtheiliger a

ls

d
ie Krankheit

ſelbſt ſein würde .
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Ad 4 tum usque 13 tium inclusive iſ
t allerdings beſſer , um

alles Agiotiren und alle Verſuren b
e
i

denen vielen entfernten

Specialkaſſen , ſo be
i

d
e
r

ſtrengſten Aufſicht nicht zu überſehen ſind ,

zu verhüten , daß keine andere a
ls brandenburgiſche Espècen b
e
i

denen Kaffen angenommen werden , vieler anderen von dem Herrn

Geheimten Rath Urſinus dabei angeführten wichtigen Conſiderationen

zu geſchweigen ; wie denn auch der Herr Kriegesrath Viebig in an
liegendem Promemoria dieſer Meinung iſ

t . E
s

wird aber hiebei

vorausgeſeßt , daß preußiſche Münzſorten in ſämmtlichen k . Brovina

zien in hinlänglicher Quantität vor Eintritt des zu benennenden

termini vorräthig ſind , indem ſonſt das Land einen ganz enormen
Verluſt wegen des zu hoch und über den wahren Werth der ſächſis

ſchen 1
/3 heruntergeſeßten Gehalts exponiret ſein dürfte , maßen nicht

e
in jeder ſo wie e
in Kaufmann b
e
i

Annahme dergleichen ſächſiſchen

1 / 3 -Stücke auf deren Gehalt balanciren und ſi
ch darunter b
e
i

dem

Waarenaufſchlag wegen fünftiger Devalvation proſpiciren fann .

Meines Dafürhaltens würde fein beſſeres Mittel ſein , das Publicum

zu menagiren und dem Wucher d
e
r

Wechsler , Ripper und Wipper

Grenzen zu ſeßen , a
ls

wann das Gewicht , wie viel zum Erempel

100 Rthlr . ſächſiſche 1
/3 Mark wiegen ſollen , determiniret und dem

publico bekanntgemacht würde , wie viel dafür von der k . Münze

nach dem wahren innerlichen Gehalt in brandenburgiſchen 1 / 3 -Stücken

bezahlet werden ſolle ; denn d
ie preußiſchen 1 Gr.- und 6 Bf.

Stücke werden a
ls

Scheidemünze doch vermuthlich von geringerm

innerlichen Gehalt a
ls

d
ie
1 / 3 -Stücke ſein und müſſen dahero nicht

promiscue genommen und confundiret werden . Das Publicum b
e

hielte d
ie Freiheit , ſolche dahin abzuliefern , ohne zu risquiren , daß

ſolche im Agiotiren von Woche zu Woche über ihren wahren Werth
heruntergeſeßt würden .

Die Münze aber müßte beordert werden , dergleichen Gelder

u
m

den Saß des determinirten Werths und gegen beſtimmtes Ge

wicht anzunehmen ; b
e
i

welchen Umſtänden weder dieſe noch d
e
r

Ab
lieferer des Geldes das mindeſte weiter litte , als , nachdem dergleichen

Gelder einmal außer cours geſeget werden ſollen , nach dieſen Zeit
läuften gelitten werden muß , ohne daß gewinnſüchtige Raufleute

und Wechsler ſi
ch weiter mit der Armuth des publici bereichern

könnten .

-
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Ad 15 tum Würde b
e
i

Fixirung des termini zur Annahme
preußiſcher 1 / 3 -Stücke b

e
i

denen k . Kaſſen auch in Betrachtung zu

ziehen nöthig ſein , daß vorher eine hinlängliche quantité von
brandenburgiſchen Groſchen und 6 B

f
. -Stücken vorhanden .

Denn wann ſächſiſche 1 Gr . -Stücke in Ermangelung der
brandenburgiſchen für voll angenommen werden ſollten , welche
meines Wiſſens doch nach dem innerlichen Gehalt noch ſchlechter als

ſächſiſche 1
/3 ſind , ſo müßten ſolche auch wiederum vor voll von

denen Kaffen ausgegeben werden , und dadurch wird meines Er
achtens das Agiotiren von neuem introduciret .

Denn wie würde zum Erempel zu verhüten ſein , daß e
in

Capitän , d
e
r

einen Theil ſeiner Verpflegung in ſächſiſchen 1 G
r
. ,

den Reſt aber in preußiſchen 1
/3 erhielte , leştere nicht beim Banquier

umſeße und denen Soldaten d
ie Verpflegung in ſächſiſchen 1 Gr.

Stücken bezahle oder auch d
e
r

Soldat ſolches mit dem zu erhalten

den preußiſchen / 3 -Stück ſelbſt thue ? Wodurch das gute Geld
wiederum in di

e

Hände der Wechsler käme , das Publicum aber , ſo

ſeine onera in preußiſchem Gelde bezahlen ſollte , nach wie vor mit
ſchlechtem Gelde beladen werden und auch wieder in der Wechsler

Hände fallen würde , wann e
s zu denen Kaſſen - praestandis preußi

ſches Geld benöthiget ſe
i
, mithin auch hier wieder einem Verluſt

nicht entgehen können , zuleßt aber b
e
i

d
e
r

Verſchiedenheit d
e
r

Con
tribuenten ganz enerviret werden müßte ; daher nicht beſſer dieſem
Unweſen zu ſteuern , al

s

wenn , wie ehedem , nur Geld von einerlei

valeur in denen Kaffen circuliret .

Schließlich kann ic
h

hiebei nicht unberührt laſſen , daß S
.
K
.

M.

a
m Ende b
e
i

d
e
r

Münzveränderung allemal einigen Verluſt in Con
ſideration d

e
s

vorigen Gewinnſtes zu übernehmen geruhen würden ,

weil natürlicher Weiſe b
e
i

allen Raſſen vor dem figirten Termin und

ſo lange ſchlechtere Sorten in Bezahlungen angenommen werden

müſſen , doch Beſtände nicht zu evitiren ſind , welche man nachher

nicht weiter vor voll ausgeben kann . Ob nun folche mit beſſerem

Vortheil in denen Münzen oder auswärtig durch Umſchläge a
n

zubringen ſein werden , vermag ic
h

nicht zu judiciren , ſondern über
laſſe ſolches lediglich erleuchteter Einſicht .
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68. Kabinettsorder an das Generaldirektorium gegen Kipperei und

über den Kurs der brandenburgiſchen und fächſiſchen Münzen .

Dahlen , 7. März 1763 .
Abſchrift. Tit . XVII, 26 .

Da S. R. M. alle Urſache haben zu beſorgen , daß , wann
hiernächſt d

ie guten brandenburgiſchen 1
/3 Stücken , welche dieſelbe

jego ausmünzen laſſen , im Aurs und zur Circulation im Lande

kommen werden , ſodann auch damit gewinnſüchtige ſowohl Chriſten

a
ls Juden in den zeither ſehr eingeriſſenen Kippen und Wippen

zum größten Schaden des publici und zum Betrug derer Kaſſen
nach a

ls

vor auch mit obgedachten Münzen zu continuieren ſich

unternehmen werden , ſo befehlen Sie Dero General Directorio

hierdurch , d
ie Verfügung zu thun , damit b
e
i

keiner einzigen Kaſſe
künftighin das preußiſche Geld anders , a

ls

wenn e
s das volle

Münzgewicht hat , angenommen , was aber leichter iſ
t , der Münze

zum Einſchmelzen zugeſandt werden ſoll . Wann auch nach S
.
R
.

M.
Dispoſition forthin und vom 1

. Junii dieſes Jahres a
n

zu rechnen

nur blos gedachte brandenburgiſche 1
/3 Stücke kurſieren und g
e

nommen werden ſollen , ſo wollen S
.

R
. M. zwar geſchehen laſſen ,

daß , wenn andere geringhaltige Gelder und Leipziger 1
/2 Stücke da

b
e
i

eingehen und gegen das darauf geſeßte Agio angenommen

werden , ſolche alsdenn der Münze zum Umſeßen und reſp . Ein
ſchmelzen abgeliefert werden , jedennoch aber nicht anders , a

ls
unter

der Condition , daß d
ie Münze ſolche gegen erwähnte branden

burgiſche 1
/3 Stücke umſeßen und kein höheres Agio dagegen a
ls

das bisher fixirte von 7
5 Procent gegeben werden müſſe . Wornach

lſ
o gedachtes General Directorium ſich .. zu achten und das weitere

deshalb zu verfügen hat . Friederich .

6
9
.

Bericht d
e
r

Kammerdeputation d
e
r

Grafſchaft Mark über
Annahme fächſiſcher Doppelgroſchen .

Hamm , 7. März 1763 .

Ausfertigung . Tit . XLIX , 5 .

Auf E
.

R
.

M. , . Befehl vom 24. vorigen Monats , ſo vor
geſtern hieſelbſt eingekommen , wegen Annehmung der Sächſiſchen

2 Groſchenſtücker b
e
i

den Kaſſen , wollen E
.
R
.

M. . . erlauben ,
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daß wir hierdurch .. anzeigen müſſen , daß , wie leider dieſe Provinz
zeithero unter feindliche Contribution geſtanden und in ſo weit auf

gewiſſe Weiſe , da noch ſo vieles darauf bezahlet werden muß , noch

ſtehet, man notwendig alſo auch in Annehmung der Gelder b
e
i

den

Raſſen ſich darnach richten müſſen , wie ſolche b
e
i

der Hauptkaſſe ,

nämlich d
e
r

franzöſiſchen Treſorie , worin ſolche gefloſſen , anzu =

bringen geweſen , mithin wofür franzöſiſche Sorten zu deren Be
friedigung erhalten werden können , ſonſt das Unglück d

e
s

Landes

noch um ſo unerträglicher geweſen ſein würde , wie E
.

R
.

M. mir
mehrmalen b

e
i

Gelegenheit der Conventions- und Submiſſions

Gelder -Sachen . . gemeldet , auch unterm 1
4
.

Januarii a . p . be
ſonders . . angezeiget haben , daß wir nach gehaltener Überlegung

mit denen Landſtänden d
ie Verfügung treffen müſſen , be
i

den Raſſen

in den landräthlichen Kreiſen von Hörde , Wetter und Altena , im
gleichen in des Kriegesrath Reſen Preiſe feine andere a

ls preußi

( ch
e

1
/3 , 1
/6 , 1/12 , 1/24 , 4/48 , in de
s

Landrat o . Reck Hammſchen und

in d
e
s

Kriegesrat Nattermöllers Kreiſe hingegen aber wegen deren
Lage und Connexion mit der allierten Armee d

ie Hälfte preußiſche ,

1
/4 Braunſchweigiſche und 4 Sächſiſche 1
/3 angenommen werden ,

jedoch damit beide legtere Sorten in de
r

Einwechſelung d
e
r

franzöſi
ſchen Sorten den preußiſchen einigermaßen gleichkommen , mithin d

ie
anderen Kreiſe wegen des Agio dadurch nicht beſchweret werden

möchten , anſtatt des ſonſt darauf zu legenden Agio d
ie Braun

ſchweiger 1
/3 zu 1
7 Stüber und d
ie

Sächſiſchen zu 1
5 Stüber an

genoinmen werden ſollten ; in der Verfaſſung iſ
t

e
s b
e
i

den bis
herigen unglücklichen Landesumſtänden , wie nicht anders ſein können ,

d
a

das Land zeithero unter feindlicher Contribution und Gewalt

geſtanden , geblieben , und kann auch jego noch deshalb ohne deſſen
und mit des Cleviſchen größten Schaden und Unglücks nicht geändert

werden , weil wie E
. K
.

M
.
. . bekannt , daß das Cleviſche ſowohl ,

a
ls

im Märkiſchen beſonders d
ie Iſerlöhnſchen Laufleute und andere

im Lande gezwungen worden , große Summen für das Märkiſche in

franzöſiſchen Münzſorten zur franzöſiſchen Treſorie vorzuſchießen ,

welches wieder berichtiget und in Ordnung gebracht werden muß .

Nun wird ſolches zwar nicht in franzöſiſchen Sorten wieder g
e

geben und hat in ſo weit d
ie fatale und beſchwerliche Verwechſelung

ein Ende , es muß doch aber ſo wieder gegeben werden , a
ls

e
s dem
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Cours der franzöſiſchen Sorten gemäß iſ
t , wie denn jeßo d
ie Louis

neufs gegen preußiſche 1
/3

94/2 Rthlr . und gegen ſächſiſche 1
/3

1
4
° / 3 Rthlr . thun . Im Altenaſchen Areiſe , weil daſelbſt noch a
m

erſten franzöſiſche Sorten zu erhalten , iſ
t eingeführet , daß d
ie Con

tribution und Anlehne in ſolche Sorten gegen den Kaffenpreis per

Louis neuf à 94/2 Rthlr . bezahlet und auf ſolche Weiſe d
ie

100 / m livres ,

welche d
e
r

Kreis -Schreiber Schniewind fü
r

das Land zum Vorſchuß

in der größten Not verſchaffet , nach und nach wieder abbezahlet
werden , wie E

. R
.

M
.

wir auch b
e
i

Gelegenheit d
e
r

Submiſſions
gelder -Sachen .. berichtet . Sollten nun alle dieſe Einrichtungen
aufgehoben , mithin ſchlechterdings durchgehends im ganzen Lande

d
ie

ſächſiſche 2 Groſchen Stücke eingeführet werden , ſo würde da
durch d

ie Kriegesſchuld des armen Landes wenigſtens auf d
ie Hälfte

vermehret , indem wir nicht glauben , daß fü
r

2
0

und mehr Rthlr .

von ſolcher Münze e
in Louis neuf zu erhalten , ja ſelbſt ſolches den

unglücklichſten Einfluß in d
ie importante Eiſen- und Draht -Fabriquen

haben und anſtatt ſolche durch den Frieden wieder empor zu helfen ,

ſi
e vollends , da bekannt , daß ſi
e

alles außer Lande ſowohl wie auch

im Lande nach den Stapel -Contracten in guten Gelde bezahlen

müſſen , zu Grunde richten würde .

Indeſſen , wenn wir d
ie

Urſache betrachten , warum E
.

R
.

M.
dieſen .. Befehl erlaſſen , nämlich , weil d

ie Regimenter , die jego
wieder in ihre Garniſons rückten , di

e Verpflegung in dieſen Münz
ſorten erhielten , ſo halten wir allerunterthänigſt dafür , daß e

s
ſolcherhalb doch geholfen werden könne , ohne daß das ganze Land

dadurch in e
in

neues Elend geſeget werde , indem in dieſer Provinz
doch nur e

in Regiment , und zwar nur allein in di
e

beide Städte

Hamm und Soeſt rücket , mithin u
m

dieſen darunter zu helfen , ohn
maßgeblich in dieſen beiden Städten d

ie Verfügung getroffen werden

könnte , daß , ſobald das Regiment einrücket , dieſe 2 Groſchen Stücke

in ſelbigen b
e
i

der Acciſe -Kaſſe genommen werden müßten , da dann

der Schade doch nur allein b
e
i

dieſen beiden Raſſen bliebe und denn

von dem übrigen Teil des Landes in Anſehung der noch zu be
richtigenden franzöſiſchen Contribution übertragen werden müßte .

Weil nun d
ie Regimenter ſo bald noch nicht anhero kommen ,

mithin wir noch Zeit gewinnen , E. K
.

M. dieſe verpflichtete Vors
ſtellung zu thun , ſo hoffen wir , . . dieſelben werden uns ſolche nicht
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zur Ungnade auslegen und . . Dero fernere Befehle dieſerwegen

uns .. erteilen .
7
0
.

Reflectiones d
e
r

Cleviſchen Kammer über das Cleviſche

Geldweſen .

Eingereicht am 23. April 1763 .

Tit . XLIX , 5 .

Von allen Zeiten her und in der ganzen Welt hat der Preis
der Waren und aller in der menſchlichen Societät 1 ) vorkommenden

Sachen ſich ebenſo nach dem innerlichen Wert d
e
r

courſierenden

Münzſorten ohngefährlich gerichtet , a
ls

nach d
e
r

größeren oder

kleineren Maße und Gewichte , mithin , was auch vor Veränderungen

b
e
i

dem Münzfuß vorgenommen werden mögen , ſo folget dennoch

der Preis der Waren gegen jede Münzſorte dieſem generalen prin
cipio mit mehrerem oder wenigerm Schaden des einen oder andern ,

d
ie

vorkommenden Umſtänden nach ſowohl dem Souverain a
ls Unter

thanen überhaupts oder e
n particulair treffen könnten . Dieſes b
e

hörig auszuführen wäre ein gar zu weitläuftiges Feld , dahero man

ſich nur einſchränket , vorerſt folgende reflexiones in Anſehung der

Cleviſchen Provinzen vorzubringen .

1 tens iſt bekannt , daß durch Verringerung des Münzfußes
alle alte radicierte Lehn- und andere canones , Zinſen und Erbpächte

bereits ſe
it

5
0

und mehr Jahren in d
e
r

Proportion vermindert
worden , a

ls

der Münzfuß successive höher genommen iſ
t

und daß

dadurch hauptſächlich d
ie Domainen und pia corpora in dieſen

Landen um ſo viel mehr leiden , a
ls

d
e
r

Münzfuß in denen an

ſchließenden Brabandſchen und beſonders holländiſchen Landen un
verändert geblieben iſ

t , mithin d
a

d
ie debentes ihre denrées b
e

ſtändig nach dem Wert , wie ſolche im Holländiſchen gelten , verſilbern

und dagegen ſo viel geringhältige Münzſorten einwechſeln können ,

daß ſi
e jeßo ſchon b
e
i

dem noch ziemlich guten Gelde d
ie Hälfte a
n

ihren Abgaben profitieren , weil in d
e
r

Mitte des vorigen seculi

e
in

Cleviſcher und Holländiſcher Stüber von gleichen Wert geweſen

iſ
t , und b
e
i

dem jeßigen Cours e
in

holländiſcher Stüber 2 Cleviſche

Stüber ausmachet , gegen das ſächſiſche Geld aber über 3 ſtbr . hin

1 ) In der Vorlage : Socität .
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aus ſteigen , gefolglich d
ie Herrſchaft von ſolchen praestandis in

Verfolg d
e
r

Zeit kaum den e
in

dritten Teil von ſolchen Revenüen
mehr behalten würde , welche doch importante Summen ausmachen .

2 tens Findet dieſes gleichfalls w
o

nicht ganz , dennoch mehren
teils b

e
i

allen Steuer , Accijen , Land -Zöllen , Wegegeldern und der
gleichen Revenüen Plaß , welche von jeher determinierte Summen ,

300 -Rollen , Liſten , Tarifs oder ſonſt von radicierten und feſt
geſeßten principiis abhangen und , ohne im Streit mit benachbarten

Landen zu kommen , nicht geändert werden können ; und o
b zwar

3 tens geſaget werden könnte , daß ſolches b
e
i

Pachtgeldern von
Domainen und andern Grundſtücken , welche in Zeitpacht ſtehen ,

nicht ſo viel Einfluß haben dürfte , weil e
s denen Herrſchaften frei

ſtehet , folches b
e
i

denen Verpachtungen ſo viel höher auszubringen ,

a
ls

d
ie

courrente Münzen in dem Wert gegen d
ie vorigen geringer

ſind , dieſes wird aber ſo leichte nicht zu zwingen ſein , einesteils ,

weilen d
ie

Bächter nicht ſo leichte zu einer ſo merklichen größern

Summe von Reichsthaler zu bringen ſind , al
s

d
e
r

innerliche Wert

der Münzſorten der Billigkeit nach e
s wohl erforderte , und andern

teils kann man e
s

denen Pächtern auch ſo platterdings ohne Reſtriction

nicht anmuten , weilen b
e
i

einer anderweiten Änderung im Münz
weſen ſi

e

auch b
e
i

der hohen determinierten Summe nach ſchlechten

Gelde vieles risquierten , mithin bleibet dabei ebenfalls entweder

großer Verluſt oder Ungewißheit und ſolche Weitläuftigkeit , daß

daraus e
in Proceß nach dem andern zum größten Nachteil der einen

oder andern Partie entſtehen werde , welche nachteilige Umſtände

4 tens bei denen publiquen und Privat kapitalien noch ſchlimmere
Folgen haben müſſen , dann ſind d

ie Münzſorten in denen Dhli
gationen oder Verſchreibungen nach Species Gelde ausgedrücket und

zu reſtituieren verſprochen , ſo vermehren ſich d
ie Schulden der Des

bitoren nach Proportion des Münzfußes , welches in einigen Fällen
übers duplum usque a

d triplum gehen kann , ſind ſi
e

nicht aus
gedrücket , ſo verlieren d

ie creditores eben ſo viel und diejenige , ſo

nur von wenigen Kapitalien leben müſſen , faſt den größten Teil
ihres Unterhalts , weilen ſi

e

a
n Intereſſen nur ſo viel ſchlecht a
ls

ſonſten g
u
t

Geld ziehen und alle Lebensbedürfnüſſe doppelt , auch

dreifach höher gegen d
ie geringhältige Münzſorten bezahlen müſſen ,

indem in einer ſolchen kleinen Provinz a
ls

dieſe , und welche noch
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überdem ringsheruin von fremden Landen umgeben iſ
t , de
r

Preis
aller im bandel und Wandel vorkommenden und nötigen Sachen

ſich nicht nach dem Wert regulieret , den man eine Münze beileget ,

ſondern nach dem innerlichen Wert der benachbarten Münzen , e
s

ſeie , daß ſolche daher geholet werden müſſen oder dahin debitieret

werden können , denn

5 tens noch hinzutritt , daß , wenn Umſtände vorkommen , daß

mehr Sachen a
ls

ordinair von dem benachbarten Lande herein

gezogen und weniger von denen Landesproductis dahin debitieret

werden , in wenig Zeit alles gute Geld ſich noch überdem aus dem

Lande verlieren muß oder ſo durch Wucher mit Agio in di
e

Höhe
getrieben werden wird , daß alles commerce mit d

e
r

Nachbarſchaft

den allerſchädlichſten Aufenthalt dadurch erlangen muß , und weshalb

d
ie Notwendigkeit erfordert , zu Vorbeugung eines völligen Ruins

dieſes überdem durch den Krieg ſo ſehr ausgeſogenen Landes e
in

ſolches Münzreglement hier zu etablieren , wobei das commerce mit

den benachbarten weſtphäliſchen und holländiſchen Landen beſtehen

kann , und dieſes erfordert

6 tens b
e
i

den bisherigen Kriegesumſtänden d
ie Notwendigkeit

noch um ſo viel mehr , als alle Städte , Ämbter und Communitäten

des Landes währendem ganzen Kriege , insbeſondere aber in der

legten ganz vehementen Bedrängnüs , di
e

enorme Vorſchüſſe , welche

d
ie Franzoſen gefordert , b
e
i

Benachbarten durch Freunde , Ver
wandte und Bekannte zuſammen bringen müſſen , und d

ie Kapitalien

und Intreſſen nicht anders , a
ls

in dem Wert , worin ſi
e empfangen

ſind , reſtituieret werden können noch mögen , mithin entweder dem

Lande oder denenjenigen , welche darunter behülflich geweſen ſind ,

e
in

ſolcher enormer Verluſt zu
r

Laſt fallen würde , welches gegen

alle Billigkeit anlaufen und nicht allein in dieſer Sache b
e
i

dem

Verluſt eine größere Störung cauſieren , ſondern auch

7 tens eine ſolche Folge in allen übrigen Sachen haben würde ,

daß d
ie Nachbarn alles Verkehr mit dieſer Provinz meiden und

wenig fremde bemittelte Leute darin ziehen , noch weniger aber
Kapitalien darin anlegen würden , bei welchen ſo viel Ungewißheit

und Verluſt durch Veränderung d
e
r

currenten Münzen gegen den

innerlichen Wert d
e
r

benachbarten Münzſorten Plaf greifen
fönne .
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Und d
a

e
s zu Retablierung der Provinz mit e
in eſſentieller

Punkt iſ
t , d
e
n

Credit d
e
r

Landes- und communitalen Obligationen

dergeſtalt zu etablieren , daß nicht allein fremde herein ziehende be
mittelte Familien dadurch Gelegenheit und Luſt bekommen , ihre
Capitalien zu ihrer Subſiſtenz zum Teil hier im Lande anwenden

zu können und nicht ih
r

ganz Vermögen a
n

denen Orten zu laſſen ,

w
o

ſi
e

herkommen , auch wegen dergleichen Inconvenienzien leichte

wieder retournieren könnten , ſondern e
s iſ
t

auch gewiß , daß e
h
e

und

bevor dieſes nicht geſchieht , keine Hoffnung iſ
t , das ſchwere Intereſſe

von denen vielen Landesſchulden von 5 und mehr Procent zum Beſten

des Landes auf 4 und ferner zu vermindern . Dahero auch jeder , [ber ]

d
ie wahre Umſtände dieſer Provinz , auch überdem ihre Lage und Ver

hältnüs mit dem benachbarten Lande fennet , aus dieſen wenigen Punkten ,

d
ie nur eine kleine ebauche von d
e
m

großen Umfang dieſer wichtigen

Materie ausmachen , abnehmen kann , daß dem wahren f . Dienſt und

Beſten des Landes nichts Nachteiligers ſein könne , al
s

eine ander

weite Veränderung in dem bisherigen Geldcours vornehmen zu laſſen ,

d
a

das Land ſchon auf einmal einen ſo enormen Schaden b
e
i

denen

währendem Kriege von der faiſerlichen Adminiſtration vorgenommenen

Reductionen gelitten hat . Dahero d
ie höchſte Notwendigkeit erfordert ,

ohne ſich in geringſten in Vorſchläge von dem feſtzuſeßenden Münz
fuß zu melieren , allerunterthänigſt zu bitten , daß d

e
r

bisherige

Geldcours ſo lange beibehalten werden möchte , bi
s

auf d
ie

eine

oder andere Weiſe e
in dergleichen poſitives regulativum etablieret

werden kann , daß gegen d
ie hieſige currente Geld -Species d
e
r

holländiſche Wechſel vor eben den Preis hier a
ls

in Cöln beſtändig

zu erhalten ſteht , weilen ſich nach den Preiſen von beiden gedachten

Orten und Landen das commerce in der darzwiſchen gelegenen

kleinen hieſigen Provinz richten oder notwendig leiden muß , wenn
denen hieſigen Unterthanen d

ie Facilität deſſelben verhindert wird ,

von einem uniformen Fuß , mit und von ſolchen Benachbarten zu

profitieren , di
e

ſonſt auch ohne Concurrenz d
e
r

hieſigen Unterthanen

ihren Handel und Wandel ohne einige gêne fortſeßen , ja ſelbſt da
durch mehr profitieren können , wenn d

ie hieſige Unterthanen auf

d
ie

eine oder andere Weiſe geniert werden , nicht ſo facil wie ſi
e

handeln zu können . E
s

ſtehet auch nicht zu zweifeln , oder S
.

K
.

M
.

würden e
in

Anſehnliches mehr aus dieſen Provinzen von denen baar
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einzuziehenden Domainen und andern Revenüen jährlichs profitieren

können , wenn allerhöchſt dieſelbe allenfalls auch nur blos in den

hieſigen Provinzen wegen der Nachbarſchaft mit Holland d
ie Geld

Species nach dem bisherigen Fuß courſieren und Dero Revenüen

zum Vorteil Dero Raſſen oder auch übrigen Münzen durch hollän

diſche Wechſel einziehen laſſen , weil höchſt dieſelbe alsdenn jederzeit

ſo viel mehr a
m

holländiſchen Wechſel von Dero Cleviſchen Raſſen
geldern profitieren , al

s

ſolcher hier vor geringeren Preis wie den
andern Provinzen zu erhalten ſtehet . Dann zum Erempel S

.
R
.

M
.

wollen aus dem Cleviſchen je 1666 Rthlr . 1
6 Ogr . durch einen

höll . Wechſel nach Berlin einziehen laſſen , ſo kann im Cleviſchen

Gelde nach dem jezigen cours , da di
e

vorhin auf 2 Stbr . ausge
prägte Stücke nur 1/2 Stbr . gelten , vor 1666 Rthlr . 16 G

r
. e
in

holländiſcher Wechſel von 2500 Gülden dafür beſorget werden ; will

man aber gegen preußiſche / einen ſolchen Wechſel in den b
e

nachbarten Landen einkaufen ,

ſo werden dazu erfordert 2083 8
mithin verlieren S. R. M. auf 1666 16

eine Summe von 416 1
6 ,

wenn d
ie preußiſche 1
/2 Stück gegen 8 gute Groſchen oder 2
0 Stbr .

b
e
i

den Staſſen angenommen werden , welches auf . . Dero hieſige

Revenüen e
in

anſehnliches jährliches ausmachet , und dieſer Vorteil
fann blo $ nur durch eine . . Reſolution , daß der Seldcours in

denen Cleve und Geldriſchen Provinzen auf den jeßigen Fuß bleiben

foll , zu wege gebracht werden , ohne daß d
ie Provinzen darunter

leiden , ſondern vielmehr profitieren , daß ſi
e

eine Münze behalten ,

womit ſi
e

ohne Schaden in den benachbarten Landen handeln

können , d
a gegenteils , wenn e
in geringhältiger cours introducieret

wird , d
ie

benachbarte Lande d
ie hieſige mit lauter ſolcher Münze

erfüllen werden , wogegen d
e
r

holländiſche Wechſel über 200 procent

zum größten Nachteil des commerce zu ſtehen kommen wird .

Acta Borussica . Münzweſen III 24
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7
1
.

Schreiben des Miniſters v . Schlabrendorff an di
e

Münzunternehmer
Ephraim und Stig über Mangel an preußiſchem Kurant .

Breslau , 24
.

Juni 1763 .

Stonzept . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . V
I
.

Denen k . Münzentrepreneurs Herren Ephraim und Ißig iſ
t

bekannt , wie ofte ic
h

erinnert , dahin zuverläſſige Veranſtaltungen zu

treffen , daß Schleſien mit dem benöthigten und hinreichenden preußi

ichen Courant in Zeiten verſorget werde , damit e
s daran ſowohl

zum Behuf d
e
r
f . Laſſen a
ls

auch d
e
s

publici , da im Handel und

Wandel kein anderes a
ls preußiſches Geld genommen werden will ,

nicht fehlen möge . E
s

iſ
t

auch des Endes von S
.

R
.

M. bereits

im Martio . . verordnet und feſtgeſeket , daß in denen Städten

Münzbureaur etabliret werden ſollen , in welchen man das erforder

liche preußiſche Geld gegen das determinirte Agio erhalten könne .

Allein e
s fehlet in denen ſchleſiſchen Städten ſowohl a
n

dieſen

bureaux a
ls

auch ſelbſt hier in Breslau a
n

dem benöthigten preußis

ichen Courant . Ich b
in

nicht vermögend , d
ie vielfältige unangenehme

Klagen zu beſchreiben , welche ſowohl vom Lande a
ls

aus denen

Städten über den Mangel dieſes Geldes eingehen , und ic
h

b
in

nicht

im Stande , denen daraus zu befürchtenden üblen Suiten und Er
ceſſen vorzubeugen , da di

e

Münzdisponenten verſichern , daß ſi
e

nicht

mehr Courant vorräthig hätten und von Berlin weder baar noch
per Wechſel etwas a

n

ſi
e

übermacht wäre ; und d
a

das wenige , ſo
gemünzet wird , wie warme Semmel weggehet , fo fönnten ſi

e

dem

Mangel nicht abhelfen , wann nicht von Berlin Kemeſſen anhero
geſchehen .

Wie gut wäre e
s geweſen , wann d
ie Herren Entrepreneurs

Gefallen getragen , in Zeiten feines Silber anzuſchaffen , damit daraus
hinlänglich 1

/3 Thaler geſchlagen werden können , anſtatt man ſich

amüſirt , von denen eingewechſelten geringen Sorten / und 1/12

zu machen , wozu zwar nicht ſo viel fein Silber erfordert wird und

mehr Profit herauskommt , dagegen geringe Summen gepräget und
das Land dem Mangel vom Courant exponirt geblieben . Welch

e
in Elend würde e
s nicht für das Land geweſen ſein , wenn nach

derer Herren Entrepreneurs Vorſchlag ſchon vom 1
. Martii nichts

a
ls

Courant hätte curſiren ſollen , d
a

vielleicht noch feines

exiſtirte !
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In Berlin ſind nach meinen Nachrichten 7 Millionen preußiſch

Courant verwechſelt und hier etwa eine Million , da doch hieſiges

Land in Anſehung d
e
s

darin befindlichen , den Herren Entrepreneurs

nicht unbekannten importanten commercii nach Proportion des
dortigen allemal mehr nöthig hat . E

s

bleibt alſo nichts übrig , a
ls

daß von Berlin aus , und zwar mit den allerforderſamſten , das e
r

forderliche preußiſche Courant anhero baar übermachet werde . Ich

erſuche demnach d
ie Herren Entrepreneurs angelegentlich , deshalb

ſonder Anſtand d
ie zuverläſſigſten dispositiones zu treffen und da

durch dem hieſigen Mangel ohngeſäumt abzuhelfen . Alle üble

Folgen , ſo aus dem fortdaurenden Mangel dieſes Geldes entſtehen ,

werden ſonſt denenſelben zu Schulden kommen , und ic
h

werde , ſo

ungerne e
s auch geſchiehet , wenn nicht gleich remediret wird , mich

nicht länger dispenſiren können , es S
.
K
. M. . . anzuzeigen , welches

ic
h jedoch gerne überhoben ſein möchte .

72. Vorſchlag der Preußiſchen Kriegs- und Domänenkammer über

Uustauſch der von den Regimentern mitgebrachten ſchlechten Gelder .

Königsberg , 28. Juli 1763 .

Mundum . Gez . Domhardt , v . Wegnern , Bruno , Fiſcher . A
.

K
.

9
9
e .

Damit d
ie devalvirte Münzſorten , mit welchen d
ie

im Monat
April с . in das Land eingerückte Königl . Preuß . Regimenter auf

2 Monate , und zwar b
is u
lt
. Maj . c . ihre Verpflegung nach dem

Etat erhalten gehabt , nicht zum größten Nachtheil d
e
s

publici in

dem Lande diſtribuiret werden möchten , hat d
ie Krieges- und Do

mainenkammer aus patriotiſchen Abſichten ſich entſchließen müſſen ,

erwähnte geringhaltige Münzen mit kurſirenden Geldſorten umzu
feßen , und iſ

t

ſolches auch von S
.

R
. M. , . Selbſt approbiret

worden . Dieſerwegen hätte m
it

E
.
f . Regierung d
ie Kammer auch

gerne gleich Anfangs konferiren wollen , wenn d
ie damalige preſſante

Umſtände , d
a

d
ie Regimenter eben über d
ie Grenze in
s

Land e
in

gerücket , nicht erfordert hätten , zur ſchleunigen Reſolution zu ſchreiten :

indeſſen iſ
t

E
.
t . Regierung dieſes alles laut anliegenden Protokoll

nicht unbekannt geblieben , auch ſind deswegen von deren hohen

Gliedern damalig ſchon ſolche Äußerungen geſchehen , wie nämlich

e
s allerdings zu genehmigen wäre , daß durch d
ie ſolchergeſtalt

24 *
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kupirte Diſtribuirung des geringhaltigen Geldes von dem ganzen

Lande e
in

verderblicher Nachtheil abgewandt worden .

Wann nun d
ie Hoffnung wegen Erſeßung des Manquements

für k . Rechnung fehl geſchlagen und dazu alſo kein ander Mittel
übrig , auch nichts billiger iſ

t

a
ls

daß das ganze Land , mithin auch

der Adel , zu fothaner Erſegung des Manquements , wodurch e
in viel

größerer Schade abgewandt worden , konkurrire , a
ls

kommuniciret

d
ie Kammer hiebei ganz dienſtlich einen Überſchlag , wieviel deval

virte Münzſorten von denen Regiinentern angenommen und dagegen

zu
r

höchſtnöthigen Verpflegung a
n

kurſirende Münzſorten haben aus
gezahlet werden (müſſen ) , auch wieviel nach der Erklärung von denen
Münzentrepreneurs in Berlin vor d

ie

b
e
i

hieſiger Münze ange

nommene geringhaltige Münzen a
n

kurſirenden Gelde nur bezahlet

worden , ſo daß das zu erſeßende Manquement ſich a
n 100 746 Rthlr .

2
3 G
r
. 9 P
f
. beträgt , wozu noch d
ie Douceurs vor den Münz

guardein und d
ie hieſige vom Magiſtrat vorgeſchlagene Bürger ,

welche b
e
i

dem Einſchmelzen zugegen geweſen und d
ie Richtigkeit

atteſtiret , imgleichen andere Ausgaben fommen , und alſo wohl
101000 Rthlr . anzunehmen ſein werden .

Dieſes Quantum nun nach d
e
r

konvenableſten Proportion zu

repartiren thut d
ie Kammer ohnmaßgeblich nachſtehenden Vorſchlag :

nämlich , b
e
i

Repartirung derer Deputationskoſten h
a
t

d
ie Ritter

ſchaft von dem vorhanden geweſenen ganzen quanto von ſelbſten

1
/3 über ſich genommen , welche Proportion b
e
i

der Repartition

damalen auch feſtgeſeßet worden , und könnte anjeßo eben füglich

beibehalten werden . Da e
s hergegen billig , auf das Gewerbe derer

Kaufleute , Banfiers und Juden zu reflektiren , ſo könnten jeßo an
genommen werden : 1 )

1
. 29458 Rthlr . 30 G
r
. a
ls

7/24 von dem ganzen Adel beider De
partements ,

2
.

29458 30 7/24 von Domän . -Ämtern beider D
e

partements ,

1 ) Endgültige Repartition vom 22. September 1763 :

1
.

2
2

444 Rthlr . 40 G
r
. als 16/72.

2
.

29 458 30 31/72 .
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3. 21041 Rthlr . 60 Gr . al
s

5/24 von Raufleuten , Banfiers und ĵuden ,

4
.

12625 1
/8 d
ie Stadt Königsberg ,

5
.

5611 10 1
/8 d
ie

kleinen Städte Königsbergſchen
Departemente ,

6
.

2805 50 1/36 d
ie

kleinen Städte Gumbinnenſchen
Departements .

101000 Rthlr . Gr .

7
3
.

Verhandlungen über Umlauf d
e
r

Sechspfennigſtücke mit G
.

Oktober 1763 .

A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , V.

A
.

Bericht der Breslauer stammer vom 18. October 1763 .

Der hieſige Magiſtrat hat unlängſt berichtet , es hätten d
ie

Kaufmannsälteſte angezeiget , daß eine große Summe a
n

6 B
f
.

Stücken von geringem Gehalt aus Magdeburg eingebracht worden ,

welche man gegen 6 Rthlr . fü
r

einen Ducaten verwechſele , wobei

fi
e , da ſolche Münze denen Fleiſchern und andern Verkäufern von

Waaren aufgedrungen werden wolle und daraus vieler Unfug ent

ſtehe , angefraget , ob ſolcher Scheidemünze , welche ſonſten nur in der

Provinz , wofür ſi
e geſchlagen , zu curſiren befugt , hier gleichwohl

der Curs geſtattet werden ſolle .

Auf unſere Requiſition hat das Münzdirectorium laut a
b

ſchriftlicher Anlage zwar wegen des Gehalts angezeiget , daß ſelbiger

geſekmäßig ſe
i
, jedoch ſelbſt e
in Bedenken beigefüget , o
b

auch d
ie
k .

Intention ſe
i
, daß dieſe Münze in hieſigen Landen freien Curs

haben ſolle .
In den vorigen Münz - edictis , beſonders dem vom 27. Martii

1752 , § 3 , No. 8 , iſt ausdrücklich verordnet , daß d
ie

Scheidemünzen

nur in denen Provinzien , wofür ſi
e geſchlagen , gelten ſollen .

Wir fragen dahero b
e
i

E
.

E
. gehorſamſt a
n , wie magistratus

auf ſeine Anfrage zu beſcheiden , und o
b

dem ungeachtet dieſe neue

außer Schleſien geſchlagene 6 P
f
. Stücke hier im Handel und Wandel

3
.

2
5

250 Rthlr . Sr. als 18/72.

4
.

15 430 50 11/72.

5
. 5611 10 4/22

50 2/72.

1
1

1
1

1
1

6
.

2 805
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angenommen werden ſollen . Magistratus und d
ie Kaufmannſchaft

lehnen von ſich a
b , daß ſi
e

nicht anzeigen könnten , wer dieſelbe

eingebracht , und berufen ſich auf d
ie Acciſe- und Boſtämter , d
ie

ſolches a
m

beſten würden melden können . E
s

will aber d
e
r

Herr
Ariegesrath v . Arnim nur von einer Poſt von 2000 Rthlr . wiſſen ,

ſo davon einkommen .

B
.

Bericht des Münzdirektors Krönde vom 28. Sep
tember 1763 .

Einer f . Krieges- und Domänenkammer melde auf d
ie unterm

2
1
.

hujus b
e
i

mir gethane Anfrage wegen d
e
r

hierſelbſt eingeführten

6 P
f
. Stücke zur Antwort , daß dieſe Münzſorte mit dem Buch

ſtaben G 1 ) nicht in Magdeburg , ſondern wahrſcheinlicher Weiſe auf

den combinirten Münzen gepräget worden . Ob nun zwar ſelbige

b
e
i

hier angeſtellter Probe geſegmäßig befunden und eben daher

unter S
.

R
.

M
.

allerhöchſter Approbation geſchlagen worden , ſo

weiß ic
h

doch nicht , ob .. Dero Intention in Anſehung dieſer Scheide
münze ſich ſo weit erſtrecke , daß ſolche in hieſigen f . Landen freien

Curs haben und in großen Summen anhero geführt werden ſolle .

C
. Anweiſung für die Antwort Schlabrendorffe ,

26. October 1763 .

Da das aus den Münz -edictis angeführte ſeine Richtigkeit

habe , d
e
r

Münzdirector Kröncke auch ſelbſt bedenklich finde , dieſen

6 P
f
. Stücken den freien Curs in Schleſien zu geſtatten , ſo wären

folche durchaus nicht zu paſſiren , indem , anderer Inconvenientien zu
geſchweigen , widrigenfalls d

ie
k . [Lande ] ſelbſt mit dergleichen ſchlechten

Münzſorten würden überſchwemmet werden .

7
4
.

Kabinettsorder a
n

den Breslauſchen Münzdirektor Kröncke über

ſeine Unſtellung als Generalmünzdirektor .

Potsdam , 28. Oktober 1763 .

Abſchrift . Tit . III , 1 .

S
.

R
.

M. machen Dero Breslauſchen Münzdirector Krönce
hierdurch bekannt , daß , d

a

mit dem 1
. Martii kommenden Jahres

d
ie Ausmünzung der jegigen Münz - Entrepreneurs nach deren Con

tract aufhöret , Höchſtdieſelbe alſo wollen , daß obgedachter Münz

1 ) S
.

Münzbeſchreibung N
r
. 1710 , 1712 .
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director Krönce den 1. des nächſtkommenden Monats Decembris

m
it

allen ſeinen Sachen und m
it

Sack und Back zu Berlin an
kommen ſoll , damit aledenn alles Benöthigte zu der neuen und

fernern Ausmünzung nach dem zwiſchen S
.

R
.

M. und ihm con
venirten Plan arrangiret , veranſtaltet und eingerichtet werden könne ,

maßen S
. s . M. ihm darauf alsdann alle Dero Münzen unter

geben werden . E
s

hat alſo mehrgedachter Münzdirector Krönce

ſich hiernach . . zu achten und einzurichten , um zu der geſeßten

Zeit in Berlin eintreffen zu können .

7
5
.

Promemoria des Generalmünzdirektors Krönce über Publikation
eines neuen Münzedikts .
Berlin , 1

5
.

Dezember 1763 .
Urſdrift . R

.

1
3 , 2 .

E
.

S
. M. . . Befehl zur . . Folge habe d
ie Subſtantialien

zu einem neuen Münzedict bereits angefertiget .

Allerhöchſtdieſelbe wollen aber nicht ungnädig zu vermerken

geruhen , wann ic
h

nach meiner geringen Beurteilung d
ie Publication

eines ſolchen edicti . . nicht eher vor ratſam finde , bevor nicht in
Dero Münze 2 b

is
3 Millionen neue Gelder ausgepräget worden ,

womit dem publico d
e
r

Betrag derer auszuliefernden reducierten

fächſiſchen und andern geringhaltigen Münzſorten bezahlet und ver
gütiget werden kann ; denn d

ie Erfahrung hat in denen drei erſten

Monaten , da mit Ausprägung d
e
r

jeßigen neuen Münzſorten d
e
r

Anfang gemacht wurde , gelehret , daß d
ie populace wegen nicht g
e

nugſamen Vorrat neue preußiſche Gelder , welche ſi
e

zu Umtauſchung

ihrer ſchlechten Gelder verlangt , nicht zu befriedigen und deren Un
geſtüm faum durch verſtärkte Wachten zu hintertreiben geweſen , ohn
geachtet damals gewiß mehr preußiſches Geld von 1758 und 5

9

im Cours war , a
ls jeßo a
lt Courantgeld vorhanden ſein möchte .

Um nun ſowohl dieſen zu beſorgenden Unfug in Zeiten vor
zukommen , a

ls

auch d
ie Gold- und Silberlieferungen zu denen

Münzen deſto beſſer zu befördern , habe E
.

K
.

M
.

hiermit . . in

Vorſchlag bringen und bitten ſollen , daß Allerhöchſt dieſelbe zu

förderſt d
ie

in Dero Treſor und andern hieſigen Kaffen , wie auch

d
ie in denen Kaſſen auswärtiger Provinzien , w
o

Münzpläße ſein ,
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vorhandene reducirte ſchlechte Gelder in denen Münzen abliefern

und vermittelſt Zuſeßung derer in gedachten Treſor befindlichen

feinen Silberbarren in preußiſchen Courantgeld nach dem höchſt

erwählten jeßigen Münzfuß vermünzen zu laſſen .. befehlen , auch
ſolches a

ls
einen Fond zur baldigen Bezahlung der Münzlivranten

denen Münzcomtoirs auf eine Zeit lang anzuvertrauen geruhen möchten .

Solchermaßen würde e
in jeder d
ie Münze mit Silber zu

fournieren befliſſen ſein und d
ie im Lande vorrätige reducierte

Gelder , wie auch ander Silber baldigſt abgeliefert , d
ie Livranten

desgleichen u
m

ſo mehr animieret werden , ausländiſch fein Silber
zur Ausmünzung k . preußiſcher Gelder kommen zu laſſen .

7
6
.

Promemoria des Generalmünzdirektors Krönde über den

Piaſterpreis .
Berlin , 15

.

Dezember 1763 .

Urſchrift . R
.

1
3 , 2 .

E
s

ſind zwar d
ie piastres in Amſterdam nach den . . Bericht

des t . Reſidenten d'Erberfeld vom 6
. hujus um 4 Stüver wohls

feiler und d
e
r

Wechſelcours von Amſterdam p
r
. Hamburg auch um

3
/8 Stüver profitabler zum Silberhandel a
ls

ſelbe Jul . 12
.
a . c . g
e

weſen , wie dieſes mein . . Bericht und Calculation d . d . Potsdam ,

den 6
. Aug. c . des mehrern zeiget , denn damalen galten d
ie piastres

2
2 f . 12 ſtüv . und gegenwärtig 2
2
: 8 . Der Cours von Amſterdam

war 334/4 Stüver und anjeßo 335/8 .

Allein o
b gleich das Silber anjeßo daſelbſt wohlfeiler , auch

d
e
r

Wechſel zwiſchen Amſterdam und Hamburg vorteilhafter zu

dieſen negotii [ fo ] geworden , ſo ſind dagegen d
ie

Wechſelcourſen

von Berlin und Breslau , ſowohl auf Amſterdam , al
s

Hamburg , d
ie

damalen auf 220 geſtanden , gegenwärtig aber auf 234/2 ſtehen und
alſo ſeit den über 64/2 Procent nachteiliger worden .

E
s

kommt dieſemnach die Mart fein Silber nach den Stück

von 8 te
n

Preis und Wechſel - Courſen :

1
. in jeßige neue 8 , 4 und 2 Groſchen Stücken

in Amſterdam zu ſtehen . Rthlr . 21:20
und d

a

dieſe 8 , 4 und 2 Gr . 193/4 Rthlr . , mit
denen Beneficien aber 20 : 9

ausgeinünzet werden , differieret Rthlr . 1:11
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das iſ
t

7
1
% . Procent , d
ie

das Silber über den wahren Wert der
gedachten 8 Gr . 20

.

Stücken zu ſtehen kommt .

Das Bari oder d
ie

Gleichheit im Silbergelde nach S
.
K
. M.

d . Ao . 1750 . approbierten Münzfuß von Rthlr . Stücken mit

Amſterdam und Hamburg iſ
t

nämlich , daß 100 Rthlr . Banco gleich

mit 152 Rthlr . in 1 , 1
/2 und 1
/4 Rthlr . Stck .

Dieſem Bari nach würde :

2
.

d
ie Mark fein Silber von piastres zu ſtehen kommen in

Amſterdam = Rthlr . 1
4
: 3 : 8 .

E
s

ſind aber d
ie Courſen von 1751 b
is 1758 zuweilen noch

unter 4
4

Brocent geweſen , ſo daß man fü
r

144 Rthlr . preuß .

Cour . hat 100 Rthlr . Banco kaufen können , ſolchermaßen würde
nach obigen Preis à 22 f . 8 ſtüv .:

3
.

die Markfein Silber in Amſterdam zu ſtehen kommen

Rthlr . 13 : 9 : 94/2 .

7
7
.

Eingabe der Münzunternehmer Ephraim und Ibig a
n

den

Geheimen Rat Köppen über Geltung der Groſchen .
Berlin , 1

7
.

Dezember 1763 .

Abſchrift . R
.

163 , Nr . 99 .

In gehorſamſter Befolgung d
e
s

durch Ew . Hochwohlgeb . uns
zugefertigten königlichen Befehls beziehen wir uns zuvörderſt a

u
f

den Inhalt derjenigen allerunterthänigſten Vorſtellung , welche wir
unterm 14. hujus S

.

R
. M. zugeſendet und davon wir Ew . Hoch

wohlgeb . hiebei copiam communiciren .

Die Gründe , worauf unſere Bitte beruhet , haben , wie in einer

Zuſchrifi a
n S
.

M
.

nothwendig iſ
t , nur wenig und kurz können

berühret werden ; wir erdreiſten alſo , E
w
. Hochwohlgeb . davon eine

etwas umſtändlichere Vorſtellung hiedurch gehorſamſt zu überreichen .

Wir hoffen , S
.

R
.

M
.

ſowohl a
ls

auch d
e
s

Herrn General
lieutenant v . Tauengien Exc . und Ew . Hochwohlgeb . werden uns

b
e
i

d
e
r

ganzen Münzentrepriſe das Brädicat ehrlicher , mühſamer
und unter großer Gefahr und Riſico b

e
i

mäßigem Vortheil arbeiten

der Leute geben .

Die anno 1759 ausgemünzte Tympfe ſcheinen zwar uns einen

anſehnlichen Vortheil gegeben zu haben , aber e
r iſ
t mäßig geweſen ;
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denn erſtlich wurden wir durch deren Ausmünzung an der Aus
prägung des preußiſchen Courants zu 193/4 gehindert , und denn ſo

hat es uns nicht wenig gekoſtet, ihren Debit in Polen zu verſchaffen ,
wie wir denn auch aus freien Stücken d

ie

bewußte Douceurgelder

nach Warſchau a
n 200 000 Thl . , welche S
.

R
. M. Selbſt zahlen

wollten , übernommen haben . Hienächſt koſtet uns d
e
r

Bau b
e
i

denen ſämmtlichen Münzſtätten a
n 200000 Thlr . und alle Inven

taria noch ein weit mehreres . Wir funden ſchon damals bei dem

Münzweſen ſo viel Difficultät , daß wir im Januario anno 1760
200 000 Thlr . vor d

ie Dispenſation von der Münzentrepriſe offe

rirten , und zwar dieſes ſelbſt a
n Ew . Hochwohlgeb . ſchriftlich .

Dennoch haben wir damals ſowohl als in den folgenden Jahren
immer wider Willen , ja anno 1762 ſogar unter harten Bedrohungen

contrahiren und d
ie

viele Millionen Schlageſchaß übernehmen müſſen :

mitten unter den Ariegsunruhen , feindlichen Invaſionen , Beraubungen

d
e
r

Geldtransporte , großem Schaden durch d
ie eingeſchlichene leichte

Gelder , und indem nicht alle conditiones unſerer Contracte S
.
R
. M.

Intention gemäß befolget worden ſind . Doch haben wir alle Jahre
richtig unſern Schlageſchaß abgeführet , ja in manchem Jahr S

.

M.
noch e

in Surplus geſchaffen , weil wir durch d
ie größte Bemühungen

b
e
i

der franzöſiſchen Armee durch Holland und anderswo unter
vieler Gefahr den Debit der Gelder geſucht haben .

Une hingegen iſ
t

das Ausmünzen allemal ſo mühſam geweſen ,
daß wir nicht in einem einzigen Jahr mit dem Contractøquanto
fertig worden , ſondern ſtets einen Rückſtand auf das folgende Jahr
annehmen müſſen ; wie e

s denn auch in dem diesjährigen Contract

alſo gekommen .

Z
u

jedermannes , ſelbſt S
.

M
.

Bewunderung erboten wir uns

b
e
i

Uebernehmung dieſes legten Contracts freiwillig , preußiſches

Geld nach beſſern Münzfuß auszuprägen , weil wir d
ie

leichten

Gelder nicht mehr zu debitiren vermochten , konnten aber leider das
mals nicht d

ie nunmehro vorgefallene Bankerotte , d
ie uns ſo ſehr

derangiret haben , vorausſehen .

Nun müßte uns b
e
i

dem immer höher ſteigenden Silberpreiſe

dieſe feinere Ausprägung nothwendig difficil fallen . Den Schlage

( ch
a

rechneten wir auch ſonſt aus nichts herauszubringen a
ls

aus

denen preußiſchen Groſchen . Wir folgeten vornehmlich der münds
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lichen Berſuaſion von Ew . Hochwohlgeb . Von denen Groſchen
follte nach Contract allemal der dritte Theil b

e
i

denen Kaſſen an
genommen werden , und hätten ſelbige auch , weil d

ie königlichen

Officianten , ouvriers und der Militärſtand damit ausgezahlet worden ,

leicht diſtribuiret werden können . Hierüber iſ
t

aber niemals ordre
ergangen . Die Groſchen ſind alſo in decadence gekommen , und
das Mittel , den Schlageſchaß herauszubringen , iſt uns entzogen .

Sollten wir ja durchaus den vollen Contract aushalten müſſen ,

ſo könnte e
s gewiß nicht anders geſchehen , al
s

daß iştgedachte Con
dition wegen der Groſchen b

e
i

den Kaſſen durchgehend eingeführet

und uns , beſage Contracte , in anno 1764 ſo viele Zeit verſtattet

würde , das ſtipulirte Quantum gänzlich ausmünzen zu können .

S
.

R
.

M. ſind indeſſen ſo gerecht , daß Allerhöchſtdieſelben
unmöglich reſolviren können , uns dasjenige mäßige Vermögen , ſo

wir auf ſo mühſame , gefährliche , dennoch ehrliche und S
.

M
.

nük
liche Art erworben , durch zwang zur unmöglichen Ausführung dieſes
Contracts zu entziehen , zumal wir dem publico in dieſem Jahr mit
einer ganz importanten Auswechſelung d

e
r

leichten Gelder gedienet

haben , wie dann laut Beilagen bloß hier in Berlin und in Breslau
über 1

4 Millionen Thlr . ausgewechſelt worden ſind ; welcher Um
ſtand denn , da wir , dieſe Umwechſelung auszuführen , uns aus
wärtiger Tratten bedienet haben , der vorgegangenen falliments wegen

uns einen Verluſt von mehr a
ls

1
/2 Million Thlr . cauſiret hat .

Ew . Hochwohlgeb . bitten wir alſo , d
ie Geneigtheit zu haben ,

unſere Gründe S
.
K
.

M. ferner zu Gemüthe zu führen und Höchſt

dieſelbe dahin zu bewegen , unſer petitum vom 1
4
.

hujus aller
gnädigſt zu bewilligen .

78. Kabinettsorder a
n

den Direktor der Berliner Münze , v . Studnik

über d
ie

Wiederaufnahme d
e
r

ſtaatlichen Münzverwaltung .

Berlin , 1
8
.

Dezember 1763 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1. Abſchrift . R. XIII , 2 .

Demnach S
.

R
. M
.

aus bewegenden Urſachen . . reſolviret ,

d
ie

ſämtliche Münzen vom erſten Martii 1764 a
n für Höchſt Dero

ſelben Rechnung adminiſtriren und nach anliegenden approbirten

Münzfuß Gold- und Silber - espèces wie auch Scheidemünze aus
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6 Loth . .

.

prägen zu laſſen , ) a
ls

machen Höchſtdieſelbe ſolches den Münz
director v . Studniß b

e
i

d
e
r

Berlinſchen alten Münze hierdurch b
e

fannt , mit den Befehl , ſich hiernach zu achten und die Bediente
zu ſolcher Münze , beſonders aber d
ie Münzmeiſter und Wardeins

dazu anzuhalten , daß d
ie Ausmünzung derer Gold- und Silber

Münz -Sorten in Schrot und Korn nach den Einhalt obangeführten

Münzfußes b
e
i

ſchwerer Verantwortung und Strafe aufs genaueſte
befolget werden müſſe .
Da auch hiernächſt .. S. R. M. d

ie Preiſe b
e
i

denen Münzen

zu liefernde Golde und Silber dergeſtalt reguliret und feſtgeſeket

haben , daß nämlich :

für d
ie Mart fein Gold 190 bis 1914/2 Rthlr . 2 )

für die Mark fein Siber :

1
. von denen im Lande unter frembden Stempel

roulirenden geringhaltigen Münz -Sorten b
is

1
2 Rthlr . 12 Gr .

2
. desgleichen b
is
9 Loth 13

3
.

ferner bis 12 Loth 13 6

4
.

ferner bis 1
5 Loth 6 Gran . 13 12

5
. in piastres 13 16

a
ls

welche nur nach ihren wahren Gehalt und nicht höher anzu
nehmen und zu legiren ſeind , aus d

e
r

Münzkaſſe bezahlet werden

foll ſo hat d
e
r

Director v . Studniß den Rendanten und übrige

Comptoir -Bediente , denen ſolches zu wiſſen nötig iſ
t , gleichfalls bes

fannt zu machen , damit dieſelben das einkommende Gold und Silber

nach denen vorgeſchriebenen Preiſen annehmen und berechnen müſſen .

Sonſten befehlen S
.

K
.

M. den p . b . Studniß , daß e
r

nicht

nur alle Monate den gewöhnlichen Extract von denen eingekommenen

Metallen und ausgeprägten Geldern , ſondern auch eine vollſtändige

Quartal -Balance und Jahres -Rechnung zuforderſt an S
.
R
. M. und

hiernächſt auch a
n

den Münzdirector Krönicke einſenden ſoll .

Auch muß derſelbe den Salarien -Etat von mehrgedachte Münze

S
.
R
.

M. ſogleich einſenden und dabei anzeigen , was für Verände
rungen feit den 11. Oktober 1755 mit denen Bedienten vorgefallen .

1
1

II

1 ) Den Münzfuß 1. in Tabelle X
.

2 ) A
n

Below : 190 b
is

190/2 ; ebenſo in der Abſchrift R
.

1
3 , 2 .
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Hiernächſt muß er d
ie Stempel -Schneider dazu anhalten , daß

ſi
e

nach beiliegenden Zeichnungen d
ie Stempel zu Ausprägung d
e
r

îchweren Silber -Münzen mit möglichſten Fleiß und Accurateſſe aufs
baldigſte anfertigen . Jedoch müſſen ſelbige insgeſamt mit der Jahr

zahl 1764 geſchnitten und in genauer Verwahrung genommen werden ,

b
is

mit Ausprägung fü
r

S
.

R
. M. Rechnung der Anfang g
e

machet wird .

Dementſprechend a
n

den Direktor v . Below in Mönigsberg . R
.

M. B
.

Acta d . ordin . Ausm . betr . Vol . I.

7
9
.

Bericht d
e
r

Breslauer Kammer über d
e
n

Überfluß a
n Groſchen

nebſt Entſcheidung des Miniſters v . Schlabrendorff .

Breslau , 19
.
, Berlin , 28. Dezember 1763 .

Ausf . und Marginal . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . V
I
.

E
s

werden d
ie

Beſchwerden des publici , daß e
s durch den

Unterſchied des valoris intrinseci der unter f . Stempel ausgeprägten
Ggr . gegen preußiſch Courant aufs äußerſte gedrückt werde , ſo

häufig und ſtark , daß e
s unſere Schuldigkeit erfordert , Ew . Excellenz

ſolche gehorſamſt anzuzeigen , o
b wir gleich wohl einſehen , wie ſchwer

e
s iſ
t , bermalen darunter zu remediren .

Da d
ie Annehmung dieſer Münzſorte b
e
i

denen k . Kaſſen noth

wendig etwas eingeſchränket werden müſſen , hat das hiezu gekommene

Verbot des Agiotirens den üblen Effect gehabt , daß diejenige , ſo

mit Courantgeld verſehen , mit d
e
r

Verwechſelung nur noch mehr

zurückhalten , wodurch einestheils das Agio zwiſchen Courant und

Münze noch immer höher getrieben wird , anderntheils wird im

Handel und Wandel d
e
r

höchſt beſchwerliche Mißbrauch eingeführet ,

daß Bäcker , Fleiſcher , Brauer , Saufleute , Profeſſioniſten und ſelbſt

der Landmann ihre denrées , Victualien und Waaren , wann ſi
e nur

mit Ggr . bezahlet werden könnten , theurer a
ls gegen Courant ver

kaufen wollen ; und d
a

dieſer Unterſchied in der Sache ſelbſt nicht
ungegründet , iſ

t

man nicht im Stande , durch publicirende Taren

dieſem Uebel abzuhelfen , und entſtehen daraus , beſonders a
n

denen

Orten , w
o

garnisons befindlich , d
ie größte Streitigkeiten zwiſchen

dem Soldaten und d
e
r

Bürgerſchaft , u
m

ſo mehr , a
ls

erſterer faſt

überall dem Verlaut nach nur mit ſolcher Münze d
ie Löhnung be
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kommt ; es werden auch dieſe Folgen ſchlimmer werden , wann der

Soldat vom 1
. Januarii a . f . an kein Brod mehr bekommt , ſondern

ſelbiges vom Bäcker kaufen muß .

Der Hauptgrund von dieſer gewaltigen Unordnung lieget ohne

Zweifel darin , daß d
ie Münzentrepreneurs gar wenig Courant , da

gegen aber ganz enorme Quantitäten a
n Ogr . , auch ſogar , wie ver

lauten will , außer Landes a
u
f

fremder Münze ſchlagen laſſen ? ) und
damit das hieſige Land überſchwemmen .

Der Wucher mit der Münze gehet ungemein weit , und ſoll

vor wenig Tagen das Agio von denen Ggr . auf 3
6 Procent g
e

ſtiegen , bald darauf wieder auf 2
4 Procent heruntergefallen ſein ,

und d
a vermuthlich d
ie

ſächſiſchen 4 /3tel zum Verſchmelzen gebraucht

werden , iſ
t

derſelben valeur ſchon wieder auf 9 Sgr . geſtiegen .

E
.

E
.

hohen Einſicht und Befinden müſſen wir gehorſamſt

ſubmittiren , o
b und was fü
r

Schranken darunter denen Münz
entrepreneurs geſeßet werden können , daß ſi

e
nicht eine ſo ungeheure

Menge a
n Münze im Lande dispenſiren , dagegen aber daſſelbe mit

mehrerem Courantgelde verſorgen müſſen , ohne welche Verfügung

denen rechtmäßigen Beſchwerden d
e
s

publici nicht abzuhelfen ſtehet .

Marginal Schlabrendorffe :

Aus eines hochlöblichen collegii Geehrtem vom 19. dieſes ſehe

ſehr ungerne , daß d
ie

Beſchwerden des publici wegen d
e
r

zu häufig

roulirenden 1 Ogr . Stücke von Zeit zu Zeit ebenſals in Schleſien
größer werden , und e

s würde mir zum größeſten Vergnügen g
e

reichen , wenn ic
h

hierunter etwas ändern und dieſen Beſchwerden

e
in Ende machen könnte . Ein . . collegium wird aber ſelbſt ſehr

leicht einſehen , daß , da dieſe Münzſorte mit k . Genehmigung g
e

präget worden , alle dagegen zu machende Vorſtellungen nur ver
gebens ſein würden ; daher man denn d

ie fünf Monate , b
is wir

gutes Geld bekommen werden , ſo gut a
ls möglich durchzukommen

und d
ie Sache durch Verordnungen und Verfügungen zu helfen b
e

mühet ſein muß .

Dieſes aber befremdet mich ſehr , daß nach eines . . collegii

Geehrtem d
ie Regimenter in Ggr . ihre Verpflegung erhalten , da doch

in denen k . Maſſen dergleichen nicht genommen und alſo auch aus

ſolchen nicht a
n

d
ie Regimenter bezahlet werden können . E
s

müſſen

1 ) S
.

oben N
r
. 7
3
.

--
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daher entweder d
ie Kaffen , a
u
f

welche d
ie Regimenter zu
r

Hebung

d
e
r

Verpflegungsgelder angewieſen ſind , damit wider ihre Inſtruction
und Pflicht eine Verwechſelung vornehmen , oder e

s müſſen d
ie Regi

menter ſelbſt dergleichen Umſeßung der Gelder unternehmen , und

ic
h

erſuche e
in
. . collegium , dieſe Sache auf das genaueſte zu

recherchiren . Findet ſi
ch , daß d
ie

Kaſſenbediente hierunter pflicht

vergeſſend handeln , ſo müſſen ſolche auf das ernſtlichſte zur Ver
antwortung und Strafe gezogen werden ; bezahlen aber dieſe , wie

ic
h

hoffen will , di
e

Verpflegungsgelder in faſſenmäßigen Münzſorten

a
n

d
ie Regimenter , ſo wird e
in

. . collegium deshalb a
n ſämmt

liche Herren Commandeurs der Regimenter zu ſchreiben und ſolche

zu requiriren haben , das Umſeßen b
e
i

den Regimentern zu inhibiren ,

weil ſonſten d
ie

Beſchwerden d
e
r

Bürgerſchaften d
ie

übelſte Folgen

nach ſich ziehen würden . Hier iſ
t

das Geſchrei über d
ie Ogr . -Stücke

ebenſo groß , und niemand weiß ſolches abzuhelfen .

80. Nachweiſung der Münzunternehmer über ihre Verluſte

während des Krieges .

O
.

D
.
(wohl von Ende 1763 ) und o . U
.

Abſchrift . A
.

B
.

M
.

R
.

IV , 36 c .

Nachweiſung

der importanten Verluſte , ſo wir währenden Krieges gehabt , welche

inclusive deſſen , daß man von uns den mitangeführten diesjährigen

Schlageſchaß von 2 100000 Rthlr . , unerachtet gar nichts darauf g
e

münzt iſ
t , vor voll bezahlet haben will , zuſammen ſich auf 5436000 Rthlr .

belaufet . Wenn wir alſo auf d
ie

viele 100 mit größter Mühe und
Lebensgefahr ausgemünzte Millionen auch wenigſtens nur 5 Procent
Proviſion rechnen können , ſo iſt folcher Gewinnſt durch den Verluſt

ſchon meiſt weggerißen , und unſer Vermögen , wenn wir d
ie dies

jährige 2100000 Rthlr .abführen ſollten , iſt unmöglich dazu hinreichend .

1
. Deshalben weil die preußiſche 1 Gr . Stücke bei den

Kaſſen nicht in Curs gekommen ſind , haben d
ie Münz

entrepreneurs in dieſem Jahr noch nicht einmal zu

d
ie 1450000 Rthlr . , ſo ſie vor den vorjährigen Rüd

ſtand bezahlen müſſen , kommen können , folglich iſ
t

Rthlr .

der Schlageſchaß pro anno 1763 e
in Verluſt 2100000.
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Rthlr.
500000

150000

450000

600000

2. 500000 Mark fein haben w
ir

zu 198/2 Rthlr . aus
gemünzt , das Silber dazu aber iſt uns mit Unkoſten

203/4 Rthlr . hoch gekommen , verurſacht alſo einen
Schaden von .

3
. Für d
ie Erlaubniß , auf einigen auswärtigen Münzen

zu prägen , haben wir gezahlt , und , da wir nichts
mehr als von 10000 Mart fein 6 P

f
. Stüde , die

noch unbegeben liegen , allda ausgemünzt , in der That
verloren

4
. Die banqueroutes haben uns , directe und indirecte ,

durch Disconto b
is

1
2 Procent und durch den Fall

der Gold- und Silberſpecien gebracht u
m

5
. An d
ie ausgetauſchte gewiß 2
0 Millionen ſchlechte

Gelder , welches wenig 3 Stück und Auguſtd’or ,

ſondern meiſt ſächſiſche 1
-

und 2 - G
r
. Stücke geweſen ,

verlieren wir wegen Finirungs- und Umprägungs

koſten 3 procent .

6
.

Nach Polen ſind , wiewohl ohne Nußen , al
s

Douceur
gelder von uns geſandt

7
. An den Oberamtmann Vopel haben wir 125000 Rthlr . ,

a
n

den p . Faber 80000 Rthlr . und überhaupt b
e
i

der alliirten Armee verloren .

8
. Die preußiſchen Huſaren nahmen uns b
e
i

Leipzig

einen Geldtransport von 33000 Rthlr . weg , ohne
daß uns das geringſte wäre wiedergegeben worden

9
. Bei der Goldentrepriſe , Verſegung der großen Summe

Geldes und wohlfeilen Verkauf deſſelben haben wir
verloren

10. Bei der Retirade aus Dresden mußten wir dem Graf

v . Boltzahn 1 ) und andern vor d
ie Bergung unſerer

Gelder eine Vergütung machen mit .

11. Durch Straßenraub verloren wir b
e
i

Düben einen

Transport Geld von

12. Unter andern übermachten vielen Millionen könig

licher Gelder wurden wir b
e
i

der Breslauiſchen Be
lagerung auch gezwungen , 1500000 Rthlr . Kaſſen

1 ) Graf Bolza .

200000

400000

33000

700000

200000

28000
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geld , ſo uns gar nicht anging , mit der größten Ge

fahr durch d
ie

feindliche Armee und über Prag zu

übermachen , welches uns vor Transport und Pro Rthlr .

viſion gefoſtet . , 75000

Summa 5436 000

Geſchweigen aller Unkoſten und Verluſts , den uns eine ſechs
malige Retirade aus Leipzig und das öftere Flüchten aus Berlin
mit Effecten und Perſonen cauſiret hat .

8
1
.

Bericht des Generalmünzdirektors Kröncke über den Kontrakt

mit Levin über Tympfmünzung .
Berlin , 1

.

februar 1764 .

Konzept . R
. XIII , 1 .

E
.

R
. M. habe hiermit . . einberichten ſollen , wie e
in Jude

aus Frankfurt a . D
.

Namens Levin ſich b
e
i

mir gemeldet und an
gezeiget , daß e

r

bemittelte polniſche Juden ausfündig gemacht habe ,

welche vorläufig zum Debit von einer Million Thaler polniſche

Tympfe , hienächſt aber , und wann d
e
r

Debit gut von ſtatten ginge ,
ſich zu mehrern engagiren würden , wann E

.

R
. M. . . concediren

möchten , daß d
ie Mark fein Silber darin zu 6
0 Rthlr . ausgemünzt

werden dürfe , wobei e
r , um ſolche Ausmünzung ganz geheim zu b
e

treiben , d
ie Magdeburger Münze vorſchlug , auch daß d
e
r

in Polen
ſogenannte Breslauer Stempel zu deren Ausprägung genommen

werden möchte .

Dagegen wollten ſi
e

ſich verbindlich machen , E. R
.

M. von
einer Million Thaler dergleichen Tympfe , wozu 166664/3 Mart fein
Silber erfordert werden , pro Mark 1

1 / , Dukaten , das ſind über
haupt 25000 Stück Dukaten a

n

reinen Schlageſchaß zu bezahlen ,

welche à 28/4 Rthlr . 68750 Rthlr . in ſchweren Silbergelde oder

343750 in mehrgemeldte Tympfe betragen ; ſolches macht nach den
Silberpreis à 1

2 Rthlr . 349/8 Prozent Gewinn in Dukaten oder

ſchweren Silber -Gelde .

Z
u

einer höhern Offerte habe gedachten Levin b
is dato noch

nicht bringen können , indem e
r

beweiſen will , daß e
s nicht mehr

Acta Borussica . Münzweſen III . 25
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möglich ſe
i
, das Stück von denen neuen Tympfe anjeßo in Polen

nach dem daſelbſt publicirten Edict von 1762 zu 1
5 Groſchen pol

niſch oder 2 gute Groſchen zu debitiren , ſondern daß daſelbſt ſtatt
3
6

Stück Tympfe , welche damals gleich einen Dukaten angenommen

worden , nunmehr 4
2 bis 4
5 Stück neue Tympfe für einen Dufaten

bezahlet werden müßten .

Hiernächſt- ) machte d
e
r

Levin mir den Antrag , daß , wann

denen polniſchen Juden auch polniſche Kupferſchilling in oberwähnter
Münze mit auszumünzen allergnädigſt bewilligt werden möchte , ſie

pro Centner 1
0 Rthlr . Schlageſchat ebenfalls in Dukaten bezahlen

und d
ie geſchnittene Kupferplatten darzu liefern wollten .

Zugleich würden ſi
e

ſich engagiren , das zu vorgedachter Tympf
ausmünzung erforderliche Silber von außerhalb Landes anzuſchaffen
und ſolches denen andern f . Münzen nicht zu entziehen , auch alle

Münz- und Transportkoſten ſelbſt zu bezahlen . Und damit E
.
R
. M
.

wegen des Schlageſchaßeg vorläufig geſichert ſeind , ſo will der Levin

d
ie polniſche Juden dahin vermögen , daß ſelbige , bevor mit ſolcher

Ausmünzung angefangen würde , ſogleich 6000 Stück Dufaten
deponiren ſollten .

an82. Kabinettsorder den Generalmünzdirektor Krönde über

Uusmünzung von Tympfen durch Juden .

Potsdam , 12
.

februar 1764 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 .

S
.

R
. M. haben aus den . . Bericht vom 11. dieſes Dero

Münzdirector Krönicke erſehen , was derſelbe wegen eines von einen
Frankfurter Juden ihn gethanen Antrag von bemittelten polniſchen

Juden , welche e
r ausfündig gemachet und welche vorläufig zum

Debit Einer Million Thlr . polniſcher Tympfe ſi
ch vorerſt engagiren

· wollen , gemeldet und angeführet hat ; worauf Sie denſelben hierauf

in Antwort erteilen , wie ſothaner Antrag in ſo weit S
.
R
.

M. ganz
lieb iſ

t , weilen d
ie Ausmünzung derer Tympfe nothwendig geſchehen

muß . Nur allein glauben Höchſtdieſelbe , daß gedachte Entreprenneurs

1 ) Auf das Folgende antwortete d
e
r

König in de
r

Kabinettsorder vom
12. ( N

r
. 8
2
) nicht , vielleicht ſtand e
s

nicht in der Reinſchrift .
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wegen des Schlageſchakes noch höher a
ls

d
ie offerirten 2
5 / m Du

caten werden gehen können , maßen nach Deren Rechnung , ſo Sie
jedoch nur e

n gros und ohne das detail richtig zu rechnen , machen ,

e
s ohngefähr ſo ausfallen würde : nämlich d
ie

zu den Tympfen e
r

forderliche 16666 Mark fein Silber koſten nach den Silberpreiſe

à 12 Rthlr . gerechnet 199992 Rthlr . , wenn ſi
e nun d
ie Tympfe

per Mark zu 6
0 Rthlr . ausmünzen laſſen wollen , ſo würden ſolche

a
n 999960 Rthlr . betragen , daß alſo deren Profit zu hoch heran

gehen würde . Wollen ſi
e alſo den Schlageſchaß in Ducaten geben ,

ſo würde folcher doch wenigſtens b
is auf d
ie Hälfte des Profites zu

determiniren ſein . E
s

feßen dieſes S
.

R
.

M. nur nach Dero in

der E
il

und im Kopf gemachten Rechnung , worunter Sie falſch oder
unrichtig gerechnet haben können , Sie geben Dero Münzdirector
Krönicke aber ſolches nur a

ls

e
in Erempel oder Rechnungs Aufgabe

a
n , wornach e
r

eine richtige Ausrechnung machen und den calculum

ziehen , auch alsdann ſuchen kann , den Accord mit obgedachten Juden
auf das beſtmöglichſte zu machen , al

s

d
ie

e
r wegen d
e
s

Debits

ſolcher Tympfe und den davon zu bezahlenden billigen Schlageſchak

nicht aus den Händen gehen laſſen muß .

83. Bericht des oſtpreußiſchen Kammerpräſidenten Domhardt über

d
ie

Münzverhältniſſe in Oſtpreußen .

Königsberg , 20. februar 1764 .

Urſchrift . R
. XIII , 1 .

E
r

wird auf Ausführung des Edikts vom 11. Januar 1764 gegen

Ausfuhr des Silbers und geringhaltiger Sorten 1 ) ſorgſamſt achten .

Wenn ic
h

aber hiebei bemerket , daß E
.

R
. M. eine Ver

änderung mit dem Münzweſen vorzunehmen reſolviret haben , ſo

unterwinde mich .. , dahin anzutragen , ob E. R. M. b
e
i

der neuen

hieſigen Orts zu etablirenden Ausmünzung nicht huldreichſt geruhen

wollten , ſtatt den allhier auszuprägenden brandenburgiſchen Münz
forten oder doch wenigſtens neben denenſelben auch ebenſo voll
gültige Tympfe und Schoſtachs ſchlagen zu laſſen . Bei dem Ver

kehr mit Polen , welches d
ie

conſiderableſte Branche des hieſigen

1 ) Mylius N
.

C
. III , S. 357–360 .

25 *
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commercii iſ
t , werden dergleichen alte polniſche Münzſorten , in

deren Ermangelung aber holländiſche Ducaten beſtändig erfordert ;

d
a

nun d
ie

erſtere ſich ſo verloren , daß ſi
e

auch mit dem anſehn
lichſten Agio kaum mehr aufzubringen ſind , ſo würde der Kaufmann

neceſſitiret bleiben , d
ie

hier auszumünzende brandenburgiſche Geld
forten umzuſeßen und mit viel Koſten Ducaten zu ſchaffen , welches
hingegen faſt gänzlich ceſſiren und wahrſcheinlicherweiſe zugleich zu

Herunterbringung des zum Nachteil der Handlung ſo ſehr in d
ie

Höhe geſtiegenen Kurſes viel mit beitragen würde , wenn d
ie hieſige

f . Münze einen hinlänglichen Vorrat von guten Tympfen und
Schoſtache fourniren möchte , di

e

ohne Zweifel , ſobald d
ie Nation

von derſelben guten Gehalt überzeuget wäre , in kurzem in dem

Innerſten Polens nach ihren vollen Wert kurſiren würden , dahin
gegen andere Eſpecen von eben dem Valeur niemals daſelbſt ohne

Verluſt angebracht werden können . Dieſer merkliche Einfluß ins

Allgemeine d
e
r

hieſigen Handlung hat e
s mir zur Pflicht gemacht ,

E
.

K
.

M. . . Ermeſſen d
ie

dahin concurrirende Umſtände . . vors

zulegen und dieſelben lediglich . . Dero Verfügung anheim zu ſtellen .

An Silber kann e
s übrigens der hieſigen Münze nicht leicht

fehlen , denn d
a

dermalen in Polen kein Geld gemünzet wird , hin
gegen noch d

ie Menge geringhaltiger Münzſorten daſelbſt vorhanden ,

d
ie

nach d
e
r

jeßt allda ſubſiſtirenden Einrichtung keinen Kurs haben ,

ſo wird man uns ſolche gern zuführen und gegen gutes neues Geld

verwechſeln , auch dafür wohl ſogleich hieſige Kaufmannswaaren ein
handeln . Ich wünſche dahero , daß das Münzweſen hieſelbſt bald
auf ſolch einen Fuß eingerichtet werden möge , daß vieles gutes Geld
ausgepräget werden könne ; indein ſolches gewiß beides zu E

.

R
.

M. . . Intereſſe und des Landes Beſten gereichen wird .

8
4
.

Gold- und Silbertarif für alle Münzſtätten vom 1
. Juni 1764 a
n
.

Potsdam , 3. März 1764 .

Ausfertigung . R. XIII , 1 .

I. vom Golde . a ) einländiſch .

1
.

Welches über 2
1 Karat 9 Grän im Ges .

halt die Mark fein 1901/2 b
is

191 Rthlr .
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2. Von ſo genannten neuen Friederichád'or

mit denen Jahrzahlen 1755 , 1756 und

1757 und den Buchſtab A , imgleichen
auch mittel Auguſtd’or

d
ie Mark Brutto 120 Rthlr . 16 Gr . 6 P
f
.

oder à 1
5

fearat 41/2 Grän , di
e

Mart fein 188 Rthlr . 9 G
r
. 6 P
f
.

3
.

Von neuern Auguſtd'or mit der Jahr
zahl 1758

d
ie Mark Brutto 5
8

Rthlr . 8 Gr .

oder à 7 Rarat 6 Grän d
ie Mark fein . 186 Rthl . 16 Gr .

b ) ausländiſch Gold .

4
. Moid'or , Guinées etc. nach ihren wahren

Gehalt d
ie Mark fein . 1914/2 b
is

192 Rthlr .

II . vom Silber . a ) einländiſch .

1
.

Welches unter 4 löthig , die Mark fein . 1
2

Rthlr .

2
. Von 4 bi
s
9 Loth , d
ie Mark fein . 1
2 Rthlr . 12 Gr .

3
.

Preuß . 6 ſe
r

oder 6 Groſchenſtück von 1763 ,

die Mark fein 1
2 Rthlr . 16 Gr .

4
. Von 9 bi
s

1
2 Loth , di
e

Mark fein 128/4 b
is

12/6 Rthlr .

5
.

Von 1
2

b
is

zum feinſten , di
e

Mark fein 1
3 Rthlr .

b ) ausländiſch Silber .

6
.

Feine þarz- und feine Sächſ . - Drittel ,

Sächſ . , Braunſchweig -Lüneb . Spec . , auch
alte Kaiſerl . und Städte -Thaler , alte

Louis blanc , Laub Thaler 2c . , ſämtlich nach

ihren wahren Gehalt , die Mark fein 131/4 b
is

134/3 Rthlr .

7
. Piastres gleichfalls nach ihren wahren Ge

halt 134/2 b
is

134/3 Rthlr .

.
.

.

85. Vorſtellung des Miniſters v . Schlabrendorff a
n

den General

Münzdirektor Krönde über d
ie

neuen Reduktionstabellen .

Breslau , 13
.

März 1764 .

Abſchrift . Münz -Dep . Tit . XVI , 19 .

E
s

haben S
.
R
.

M. mir unterm 3
.

dieſes eine der Richtigkeit

halber von Em . . . atteſtierte Reductionstabelle zugefertiget und mir
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dabei wegen meiner unterhabenden Staſſen eins und das ander

befohlen .

Ew . p . kann ic
h

nicht bergen , daß dieſe anderweite Reductions

tabelle , welche nunmehro d
ie

3
. iſ
t , mich ohngemein ſurprenieret

habe , nachdem ic
h

daraus erſehen , daß nunmehro das publicum ,

ſtatt vorhin b
e
i

dem neuen Gelde gegen das bisherige 5
6 Rthlr .

aufs hundert angenommen waren , nunmehro gar ſchon 664/3 Rthlr .

verlieren ſolle .

Bishero hat e
s ſeine ohnumſtößliche Richtigkeit gehabt , daß

arithmetiſche Wahrheiten d
ie untrüglichſten ſein . Ew . p . beſtändige

Abänderungen d
e
r

einmal gemachten und fü
r

richtig ausgegebenen

Ausrechnungen aber wollen dieſen Saß wankend machen , ohnerachtet
doch mit Grund ſolches nicht geſchehen kann .

Alles , was ic
h

b
e
i

dieſer Sache noch zum Grunde legen kann ,

iſ
t , daß ſeit meiner Abreiſe e
in ganz neues Münzſyſteme beliebet

worden ſein muß , welches von denjenigen principiis , welche S
.

R
.

M
.

E
w
. p . in meiner Gegenwart zu
r

Vorſchrift gegeben , ganz und
gar abweichet .

Wann e
s indeſſen dabei verbleibet , ſo iſ
t

ſolches d
e
r

ſicherſte Weg ,

unſern Nachbarn d
ie

ſchlechte Münzſorten zuzutreiben ; d
ie könig

liche Münzen hingegen werden das wenigſte davon bekommen , da ei
n

Jeder ſeines Vortheils wegen aller ergangenen Verbote ohnerachtet
darauf raffinieren wird , wie e

r

ſein ſchlechtes Geld auswärts auß
bringen könne , und dieſer geringere Verluſt iſ

t

evident , wann nur

der Eigentümer fi
ch Gelegenheit zu ſchaffen weiß , und hieran wird

e
s nicht fehlen , ſein Geld auswärts umzuſeßen .

Daß hierbei Profit , muß einem Jeden in d
ie Sinne fallen ,

wann e
r ſiehet , daß z . E
.
in Sachſen fü
r

e
in

ſächſiſches 8 G
r
. Stück

3 G
r
. nach dem Reichéconventionsfuß zu 134/3 Rthlr . d
ie Mark

ausgeprägtes Geld bezahlet wird , allhier aber auch nur 3 G
r
. , und

zwar in Gelde , ſo jenem im innerlichen Werte nicht beikommet , da
für gegeben werden ſollen , ohnerachtet ſelbſt noch in Sachſen ein
geſtanden wird , daß mehr innerlicher Wert darin ſtecke und bloß in

dem Betracht d
e
r

Preis nur zu 3 G
r
. angenommen ſe
i
, weil gar

zu viel ausgewippte Sorten darunter befindlich ſind und man ſich

ſolchergeſtalt wegen des manquierenden Gewichts indemniſieren

müſſe .
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Mit einem Wort , es wird des Dolierens über dieſe Reduction
von Seiten d

e
s

publici kein Ende ſein , und ic
h

fürchte , daß , wann
wie bishero continuieret wird , noch eine fernerweite Reductions

tabelle zu machen , zuleßt das ſchlechte Geld faſt fü
r

gar nichts an
geſehen werden wird , anſtatt , wann e

s b
e
i

derjenigen Reduction ge
blieben wäre , welche b

e
i

meiner Gegenwart entworfen , das publicum

ſich noch eher hätte zufrieden geben können . Nehme ic
h

auch nur

den einzigen Umſtand , daß e
in jeßiges geringhaltigeres preußiſches

8 G
r
. Stück nur 4 Gr . 10 P
f
. gelten ſoll , ſo lieget ſchon e
in großes

inconvenient darin , weil b
e
i

dem Mangel von Pfennigen Käufer

und Verkäufer , auch Contribuenten mit denen Kaſſen durchaus nicht

auseinander kommen und ſi
ch herausgeben können . Wäre e
s ſtatt

deſſen b
e
i

5 Ogr . geblieben , ſo wäre dieſer ganzen Schwierigkeit
vorgebeuget geweſen . Der Unterſcheid , daß nach dem bisherigen

Münzedict das ießige preußiſche neue Kurant gegen altes nur

4
1 Procent , fünftig aber 664/2 Thlr . verlieren ſoll , wirde Jedem zu

ſehr in di
e

Augen fallen .

Da auch S
.

M. mir bekannt gemacht , daß von Trinitatis a
n

b
e
i

den Raſſen d
ie Gefälle mit 1
/4 te
l

in neuem Golde , mit 2 /4tel in

ſchweren neuen Silberſorten und mit " /atel in neuer Scheidemünze
abgeführet werden ſolle , ſo glaube ic

h

zwar , daß e
in

und ander mir

dabei aufkommender Zweifel nur darin beruhe , daß ſich nicht deut

lich genug explicieret worden , und werde ic
h

mich darunter ſchon zu

helfen ſuchen .

Da aber unter andern , wie angeführet , in der ordre lauter
neuer Münzſorten von 1764 gedacht wird und dieſes ebenfalls wider

dasjenige ſtreitet , was b
e
i

meiner Gegenwart wegen Annehmung

alter ſchlechter Sorten b
e
i

den Raſſen , jedoch nach der Reduction
feſtgeſeßet worden , ſo muß Ew . p . erſuchen , mir zu melden , o

b

darunter e
x post ebenfalls eine Abänderung gemachet worden . Son

e
s

aber b
e
i

d
e
r

damaligen Abrede bleiben und nach S
.

R
. M.

ordre d
ie gedachte 2
/4 Theil in ſchweren ſchlechten Silbermünzen

bezahlet werden , ſo weiß ic
h

nicht , was für Ejpecen darunter g
e

meinet ſein , noch woher im andern Fall d
ie

neue ſchwere Silber
forten , wann damit etwa ganze , halbe und viertel Thaler gemeinet

ſein , genommen werden ſollen , da meines Wiſſens noch nicht viel



392 23. März 1764 .Nr . 86 .

fein Silber angeſchafft iſ
t , daß dergleichen in genungſamer quantité

gepräget werden könne , wenigſtens allhier nichts a
ls
2 G
r
. Stück

gemachet werden , auch bevor nicht viel fein Silber angeſchaffet wird ,

nicht gröbere espèces gepräget werden können . Wann e
s

auch ferner

heißet , daß 4tel in Scheidemünze angenommen werden ſoll , ſo

kann ic
h

mich hieraus ebenfalls nicht finden , da folchenfalls das für
Schleſien vorhin beliebte Quantum von 40000 Rthlr . b

e
i

weiten

nicht hinreichend ſein würde , und wann ſolches ſehr vergrößert

werden ſollte , nichts gewiſſer iſ
t , al
s

daß dem Agiotieren wieder

Thür und Thor geöffnet werden würde , anſtatt nach S
.

R
. M.

Intention ſolchem durch d
ie

neue Einrichtung e
in Riegel vorgeſchoben

werden ſoll . 1 /4tel Scheidemünze iſ
t

b
e
i

Abtragung d
e
r

praestan

dorum überhaupt zu viel und jeßet eine zu große Summe Scheide

münze im Lande voraus . E
s

wird auch hierbei zu determinieren

ſein , welche von denen reducierten Sorten fünftig unter das 1
/4 te
l

a
ls

Scheidemünze b
e
i

denen Raſſen angenommen werden ſoll , weil

e
in jeßiges preuß . 4 G
r
. Stück künftig nur 2 G
r
. 5 P
f
. und e
in

2 G
r
. Stück nur 1 G
r
. 5 P
f
. , e
in

ſächſiſches 8 G
r
. Stück aber

nur 3 Ggr . beträget .

Ew . p . erſuche , mir hierüber nähere Auskunft zu geben und
wo e

s noch in der Welt möglich , es dahin einzuleiten , daß e
s

bei

d
e
r

vorigen Ausrechnung ſowohl ratione d
e
r

Reduction a
ls

des

Gewicht : verbleibe , weil ic
h

ſonſt unangenehme und nachteilige

Suiten vorausſehe und das publicum über den großen Verluſt gar

zu ſehr ſchreien und d
ie königliche Münze ſtatt eines gehofften großen

Profits einen ſehr kleinen und wenig im Tiegel auszuſchmelzen
befommen werden .

86. Rechtfertigung des Generalmünzdirektors Krönde gegen d
e
n

Miniſter v . Schlabrendorff wegen d
e
r

neuen Reduktionstabellen .

Berlin , 23. März 1764 .

Abſchrift . Tit . XVI , 19 .

Euer Excellenz wollen ſich annoch zu erinnern geruhen , wie

ic
h

b
e
i

Dero Anweſenheit allhier verſchiedemal zu erkennen gegeben ,
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daß d
ie Anfertigung derer von mir verlangten Reductionstabellen

über d
ie jekt kurſierende preußiſche und fächſiſche Münzſorten zum

Behuf derer f . Kaſſen mich in mancherlei Verlegenheiten ſeßen
würde .

Denn nicht nur d
ie

viele Arten ſolcher zu reducierenden Gelder ,

welche größtenteils mit Beiſchlägen von ſehr geringem Valeur ver

miſcht und dazu mit unrichtigen Jahrzahlen verſehen ſind , ſondern
auch d

ie

durch das Auswippen entſtandene große Differenzen im

Gewicht beweiſen hoffentlich gnugſam , wie ſchwer e
s ſe
i
, dergleichen

Sorten in ſolche Säße zu bringen , welche denen k . Raſſen b
e
i

d
e
r

Einnahme zur norme dienen und ſelbige zugleich fü
r

den Ausfall

in Vergleichung gegen das auszumünzende preußiſche Kurantgeld

fichern ſollen .

Arithmetiſche Wahrheiten , wovon Euer Excellenz in Dero hoch
geneigten Zuſchrift vom 13. dieſes zu erwähnen beliebt , beruhen auf

fichere Grundfäße . Wie aber habe ic
h

wohl b
e
i

vorangeführten

Schwürigkeiten einen ſolchen Grundſaß erwählen können , d
e
r

wegen

des unrichtigen Gewichts und Gehalts mehrgedachter Gelder für

unveränderlich zu halten geweſen ?

Euer Excellenz wird auch noch in Gedanken ſchweben : d
ie

Veranlaſſung zur Abänderung der erſten Reductionstabellen , wider

deren richtige Ausrechnung nach denen angenommenen Säßen wohl
Niemand wird etwas einwenden können , war d

ie allhier entdeckte

ſtarke Differenz im Gewicht , da an vielen Beuteln preußiſcher und
ſächſiſcher Sorten e

in manquement von 2 bi
s

3 und mehr Mark
nach dem Münzgeſet fi

ch gefunden , welches ic
h

in Breslau nicht ſo

ſtart bemerket , und dieſerwegen mußten ſelbige umgearbeitet werden .

Daß ic
h

aber b
e
i

S
.

R
. M. um anderweite Abänderung der

angefertigten 2
. Tabelle gebeten , dazu hat mich folgende dringende

Urſach vermocht .

Die vormaligen Münzentreprenneurs Ephraim und Irig , denen
Silberraffinaden anzulegen concedieret worden , machten mir anfangs

Hoffnung , daß d
ie Mart fein Silber in geringhaltigen Sorten etwa

6 b
is
8 Groſchen zu raffinieren koſten würde . Hiernach habe ic
h

in angeführter 2. Tabelle alle Säße derer Münzſorten regulieret

und glaubte dabei ſicher zu ſein , b
is

der Ephraim und Ibig ſich e
x
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post erklärten , ſi
e

könnten d
ie Mark Silber in geringen Sorten

nicht fü
r

einen Rthlr . raffinieren . Weil nun in dieſer Tabelle der

Preis des geringhaltigen Silbers pro Mark für 124/2 Rthlr . an
gerechnet und zum Grunde genommen worden , das mehreſte da
von feinieret werden muß , weil ſelbiges , bevor ſolches nicht g

e

ſchehen , in neuen Kurantgelde nicht vermünzet werden kann , ſo

werden Euer Excellenz leicht einzuſehen geruhen , daß , wann für die

Mark fein Silber in mehrerwähnten geringhaltigen Sorten 124/2 Rthlr .

beim Einkauf und hiernächſt über 1 Rthlr . Feinierungskoſten b
e

zahlet werden ſollte , mithin d
ie Mark fein über 134/2 Rthlr . zu

ſtehen käme , b
e
i

der Ausmünzung in gutem Kurantgelde à 14 Rthlr .

nach Abzug derer Münzunkoſten S
.
A
. M. wenig oder gar kein

Gewinn übrig bleiben würde , d
a

doch Höchſtdieſelbe , wie Euer
Excellenz vermutlich nicht unbekannt ſein wird , e

in

ſehr beträcht

liches Quantum a
n Schlageſchaß b
e
i

der neuen Ausmünzung lufrieren

wollen . Dannenhero habe kein ander Mittel ergreifen können , als
den in oftbeſagter Tabelle angerechneten Silberpreis derer gering

haltigen Gelder von 121/2 b
is auf 12 Rthlr . und d
ie

beſſere Sorten
ſtatt 1

3 auf 12- / 2 Rthlr . herunter zu ſeßen und alſo darnach d
ie

3
.

Reductionstabelle anzufertigen , wovon Hochdieſelben bereits vor
Dero Abreiſe avertieret .

Nach gedachten neuen Silberpreiſen und Tabellen , welche

S
.
R
. M. a
m 3
.

dieſes approbieret und confirmieret haben , iſ
t

nun

bald zu berechnen , daß das bisherige preußiſche Kurantgeld gegen

das auszumünzende nach dem neuen Fuß 664 / ; Procent verlieren
müſſe , e . g .;

500 Rthlr . erſt gemeldeter bishero kurſierender preußiſcher

8 Groſchenſtücken , welche nach dem vorigen Münzfuß incluſive derer

denen geweſenen Münzentreprenneurs höchſt bewilligten Beneficien

im Schrot netto 4
9 Mark 1
0 Loth 2 Qv . wiegen ſollen , di
e

aber ,

wann ſi
e

nicht directe aus der Münze oder denen t . Raſſen kommen ,

viel leichter und mehrenteils ausgewippet ſind , habe deshalb in der

Gewichtstabelle zu 4
8 Mark 1
4 Loth 2 Qv . angeſegt ; wären nun

gleich keine leichtern im Cirkul vorhanden , ſo würden b
e
i

ſolchem

Gewicht 14/2 b
is

19/16 Procent verloren . Kechnet man hierzu d
ie

erwähnten den Entreprenneurs accordierte beneficia im Rorn , d
a
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nämlich bemeldete 8 Groſchenſtücke , welche 8 Loth fein halten ſollen ,

nach dem Einſchmelzen nicht höher a
ls
7 Loth 1
5

b
is

154/2 Grän

würflich nur fein halten , ſo wird man finden , daß darin d
ie Mark

fein Silber nicht zu 193/4 Rthlr . , wie das Geſeß iſ
t , ſondern zu

205/6 Rthlr . ausfallen .
Wird hiernach der von des R

. M. approbierte Silberpreis

à 121/2 Rthlr . verglichen , ſo iſt unwiderſprechlich , daß 1662/3 Rthlr .

jeßige 1
/3 Stücke mit 100 Rthlr . auszumünzenden neuen Rurant

gelde in richtiger Proportion ſtehen .
Gleiche Bewandniß hat e

s
auch mit der Reduction derer

andern preußiſchen und fächſiſchen Münzſorten .

So aufrichtig ic
h

nun auch wünſche , daß das Publicum nicht

ſo viel verlieren dürfe , ſo wenig ſtehet e
s

doch aus vor angeführten

Urſachen und b
e
i

dem überhand genommenen Münzverderben in

meinem Vermögen , ſolchen Verluſt zu vermindern ; dabei b
in über

zeugt , daß ic
h

im Augusto a . p . zum gemeinen Beſten einen noch
größern Verluſt bei S. R

.

M. . . verbeten .

Wann auch Euer Excellenz wegen der fächſiſchen 8 Groſchen

ſtücke zu monieren beliebet , daß ſelbige in Betracht , daß Sachſen
für das Stück 3 G

r
. in dem nach dem ſogenannten Conventionsfuß

ausgemünzten Geide bezahle , gegen unſer neues preußiſche Kurant
geld zu geringe äſtimieret worden , ſo muß hierauf ganz gehorſamſt

replicieren , daß laut glaubwürdigen Nachrichten dergleichen 8 Groſchen

ſtücke b
e
i

denen ſächſiſchen Münzen ſeit einigen Monaten nicht mehr

nach Rthlrn . oder ſtückweiſe , ſondern al Marco oder nach d
e
m

Ges

wicht augenommen und bezahlet werden . Denn ſobald man daſelbſt

bemerkt , daß erwähnte Sorten von Zeit zu Zeit leichter dahin g
e

bracht worden , ſo daß dortige Münzen nach Anrechnung d
e
s

Stücks

à 3 G
r
. Schaden gelitten , verfähret man deshalb nicht mehr nach

dem a
m

14. Martii a . p . publicierten ſächſiſchen Edict .

Sonſt habe noch d
ie Ehre , Euer Excellenz zu vermelden , daß ,

wann in der erhaltenen t . ordre d
ie Abführnng derer Maſſengefälle

von Tinitatis c . in lauter neuen Münzſorten von 1764 beſtimmt

und d
ie Annahme derer geringen Sorten nach dem reducierten Valeur

nicht beigefüget iſ
t , meines Wiſſens in dieſer Sache nach Dero A
b
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reiſe nichts abgeändert worden , wenigſtens habe ic
h

dazu keine Ver
anlaſſung gegeben .

Was d
ie in angeführter ordre enthaltene / 4 in ſchweren

ſchlechten Silbergelde betrifft , ſo fönnen nach meinem ohnmaß
geblichen Ermeſſen wohl keine andre Sorten a

ls jeßige preußiſche

8 und 4 G
r
. , auch ſächſiſche 8 Gr . Stücke damit gemeinet ſein .

Und unter neu ſchwer Silbergeld ſind ohne Zweifel nicht nur ganze ,

halbe und viertel Thaler , ſondern auch 8 , 4 und 2 Groſchenſtücke

von 1764 zu rechnen , weil der Valeuer in allen dieſen espèces

ganz gleich iſ
t .

Das abzutragende 4
/4 in Scheidemünze wird vermutlich b
e
i

Entrichtung derer praestandorum von denen Beamten zu verſtehen

ſein . Inzwiſchen kann mit Wahrheit verſichern , daß ic
h

darauf

nicht angetragen und das b
e
i

S
.
R
.

M. vorlängſt vorgeſchlagene
Quantum Scheidemünze zu vergrößern mir auch nicht in Gedanken

gekommen . Was fü
r

Schleſien beſtimmt iſ
t , beſtehet in

140 / m Rthlr . 3 Kreuzerſtücke ,

4
0
/ m 2 Gröſchel ,

5
0 / m 1 Kreuzer ,

1
2 / m 1 Gröſchel ,

und etwas weniges a
n

1 Groſchen- und 6 Pfennigſtücken , welches
überhaupt à Proportion des deſtinierten quanti Kurantgeldes nicht

den 7
. Theil ausmacht . Solches halte für gedachte Provinz nicht

a
ls überflüſſig , auch werde jederzeit darauf bedacht ſein , daß d
ie

königliche Staaten nicht mit zu vieler Scheidemünze überhäuft und

dadurch eine neue Gelegenheit zu dem ſo ſchädlichen Agiotieren g
e

macht werde . Von denen reducierten Sorten ſind unter die bei

denen Raſſen abzuführende Scheidemünze wohl zu rechnen : preuß .

1 Groſchen- und 3 Xer Stüde von 1763 , nicht weniger ſächſiſche

6 und 3 Kreuzer- , auch dergleichen 2 und 1 Groſchenſtücke .

.

. .

1
1
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Acta Borussica . Münzweſen III.
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b
e
n

.

U
n
ſe
rn
la
ſſ
e
n
n
u
r
n
a
ch
d
e
m
a
u
sg
e
p
rä
g
te
n

W
o
b
e
i
W
ir
a
u
ch
n
o
ch
fe
ſt
ſe
ß
e
n

, daß
W
e
rt

à5

R
th
lr

. ange
n
o
m
m
e
n

u
n
d

be

ke
in
e
r
v
o
n
U
n
ſe
rn
U
n
te
rt
a
n
e
n

,erſei

C
h
ri
ſt

re
ch
n
e
t
w
e
rd
e
n

.

o
d
e
r
Ju
d
e

, fremde
M
ü
n
ze
n

zu

p
a
ch
te
n

er
la
u
b
e
t
ſe
in
ſo
lle

, imgle
ic
h
e
n

, daß
d
e
n
e
n

G
o
ld
ſc
h
m
ie
d
e
n

, Manufa
ct
u
ri
e
rs

u
n
d
a
n
d
e
rn

S
ilb
e
ra
rb
e
it
e
rn

, welchen
n
a
ch
v
o
rg
e
d
a
ch
te
n

E
d
ic
t
v
o
m

11.

Ja
n
u
a
r

a.c.
n
a
ch
g
e
la
ſſ
e
n

w
o
rd
e
n

, Bruchſil
b
e
r

zu

ih
re
m
G
e
b
ra
u
ch

a
u
fz
u
ka
u
fe
n

, doch
a
lle
r
w
e
it
e
re
r
H
a
n
d
e
l

d
a
m
it
v
e
rb
o
te
n
b
le
ib
e
n
ſo
ll

,esſei
d
e
n
n

,

d
a
ß

ſie

in

U
n
ſe
re
M
ü
n
ze
n
M
ü
n
zm
e
ta
lle

lie
fe
rt
e
n

.
D
a
m
it
n
u
n
a
lle
s
d
ie
ſe
s

zu

je
d
e
rm
a
n
n
s

W
iſ
ſe
n
ſc
h
a
ft

g
e
la
n
g
e
n
m
ö
g
e

,ſo hab
e
n
W
ir

g
e
g
e
n
w
ä
rt
ig
e
s

E
d
ik
t
zu
m
D
ru
ck
b
e
fö
rd
e
rn

la
ſſ
e
n
u
n
d
b
e
fe
h
le
n
ſä
m
tl
ic
h
e
n
U
n
te
rt
a
n
e
n

,

ſi
ch
a
u
f
d
a
s
g
e
n
a
u
e
ſt
e
d
a
rn
a
ch

zu

a
ch
te
n

,

u
n
d
w
o
lle
n

, daß ſä
m
tl
ic
h
e
U
n
ſe
re
C
o
lle
g
ia

u
n
d
G
e
ri
ch
te
ü
b
e
r
d
e
ſſ
e
n
g
e
n
a
u
e
B
e
o
b

a
ch
tu
n
g
m
it
N
a
ch
d
ru
ck

h
a
lt
e
n

, auch
ü
b
e
r
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all

d
a
rn
a
ch

g
e
h
ö
ri
g

v
e
rf
a
h
re
n

; nicht
w
e
n
ig
e
r

, daß
U
n
ſe
r
G
e
n
e
ra
lf
is
ka
l

d
u
rc
h

die

u
n
te
r
ih
m
ſt
e
h
e
n
d
e
n
fi
sk
a
liſ
ch
e

Be

die

e
tw
a
n
ig
e
n

co
n
tr
a

v
e
n
ti
o
n
e
s

g
e
n
a
u
in
v
ig
ili
re
n

la
ſſ
e

.U
r

ku
n
d
lic
h

u.ſ.
w.

d
ie
n
te

g
e
g
e
n

L.

S.

Fr
ie
d
ri
ch

.

v. Bor
ck

.Gr

. Reuß

.v.
S
ch
la
b
re
n
d
o
rf
f

.

v.Jar
ig
e
s

.0.
W
e
d
e
l

.v.
Fü
rſ
t

.

v. Maſ
ſo
w

.v.
B
lu
m
e
n
th
a
l

.v.
M
ü
n
ch

h
a
u
ſe
n

.
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88. Immediatbericht der Cleviſchen Regierung und Kammer über
das Edikt vom 29. März 1764 .

Cleve , 24. Mai 1764 .
Abſdrift . Tit . XVI , 22 .

E. R. M. . . Befehlen zur . . Folge haben wir das aus dem
Ministerio und General -Directorio uns zugefertigte neue Münz
Edictum vom 2

9
.

Mart . ſo geſchwind nur immer möglich allent
halben b

e
i

denen Kaffen und ſonſten publicieren laſſen . Da aber

ſolches nicht auf alle d
ie Fälle einſchläget , welche nach denen Um

ſtänden d
e
r

hieſigen Provinzen in Anſehung d
e
r

Stüber -Münze ,

auch d
e
r

von E
.

R
. M
.

b
e
i

Introduction des Graumanſchen Fußes

dieſerhalb vor dem Krieg höchſt ſelbſt . . veranlaſſete Einrichtungen

erfordert werden , mithin e
s auch dabei a
n

der darnach einzurichten

den Reductionstabelle der während den Krieg hier gangbar g
e

weſenen Münzſorten und darnach negotierten Landes -Rapitalien

fehlet und ſolche ohne E
.

K
.

M
.

nähere . . Declaration b
e
i

denen

Landesſchulden alleine einen Schaden von mehr a
ls

400 000 Rthlr .

verurſachen könnte , ſo berichten wir darüber ausführlich ans Mini
sterium und General Directorium , damit ſolche nach vorher g

e

gangener Examination aller dabei vorkommenden Umſtänden zu

Höchſtdero Deciſion den Vortrag davon thun können .

Allein einige Hauptumſtände , di
e

eine geſchwindere . Reme

dierung erfordern , haben wir unſern teureſten Pflichten gemäß nicht
ermangeln mögen , E

.

R
.

M. immediat zu melden , weilen d
a

durch von dem bevorſtehenden 1
. Junii c . an eine ſtarke Halte in

allen Abgaben zu E
.

R
. M. Raſſen ſowohl , al
s

in Handelungen

und Contracten des Landes verurſachet werden kann ; da

1
. E
.

R
. M. hieſige Münze noch gar keine b
e
i

E
. K
.

M. Raſſen
begebige Münzſorten dem publico fournieret hat und was

2
. von dergleichen Sorten nach dem Graumanſchen Fuß gepräget

geweſen iſ
t , faum zu Befriedigung E
.
R
. M. Kaſſen hingereichet ,

eben vor den Krieg mit 1
0

und mehr Procent angeſchaffet

werden müſſen , wodurch e
s faſt gänzlich weggeräumet worden ,

in dem Kriege ſelber aber hat

3
.

keines füglich hiehin kommen können , weilen e
s von dem Feinde

teils verboten , teils reducieret worden ; und nach hergeſtellten

Frieden haben

.
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4. E. K. M. . . g
u
t

gefunden , d
ie hieſigen Provinzen Cleve ,

Geldern und Meurs noch vorerſt b
e
i

dem Kurs des Geldes

nach dem im Krieg reducierten Fuß zu belaſſen , wobei dasjenige

Geld , was in E
.

K
.

M. übrigen Landen bishero Rurs gehabt ,

wegen einer Differenz von 334/3 Procent nicht hiehin kommen

können ; mithin werden E
. K
.

M. daraus höchſt erleuchtet alle
gnädigſt abnehmen , daß d

ie hieſige Brovinz von denjenigen

Sorten , wornach das anfangs gedachte . . Münzedictum ein
gerichtet iſ

t , ſi
ch faſt gänzlich entblößet finde und wir dahero

b
e
i

der vollkommenſten Unterwerfung a
n E
. L. M. . . Bes

fehlen und b
e
i

dem völligen guten Willen aller Untertanen ,

u
m

ſich in den cas von beſtändigen guten Münzſorten reta
blieret zu ſehen , nicht wiſſen , w

o

b
e
i

dem Mangel der neuen

Münzſorten und einer Reductionstabelle der hier aus vor an
geführten Urſachen noch kurſierenden fremden Specien in einer

ſo kurzen Zeit a
ls

von jeko b
is

zum 1
. Junii , auch im Verfolg

diejenige Münzſorten hergenoinmen werden ſollen , welche E. R
.

M
.
in gedachten . . Edicto vorſchreiben , daß in Dero Raſſen

nur angenommen , auch in Handelungen und Contracten nur

gelten ſollen .

E
s

ſeie dann , daß E
. K
.

M. . . gut finden und uns darüber
ſchleunigſt zu inſtruieren geruhen möchten , daß d

ie vor dem Krieg

unter d
e
r

Graumanſchen Direction vor d
ie hieſige Provinz aus

geprägte Stüber Münze , welche im Kriege ſchon ſo zum Nachteil

dererſelben 334/3 Brocent reducieret worden , vorerſt in Dero Raſſen ,

mithin in Handelungen und Contracten wieder gelten und auch

holländiſch und franzöſiſch Geld , wovon nämlich Louiß neufs und

Laubthaler gegen d
ie

reducierte 2 Stüber Stücker reſp . 7 Rthlr .

8 Sgr . und 1 Rthlr . 20 Ggr . bishero kurſieret haben , dabei nach

einen . . zu determinierenden Fuß angenommen werden ſollen ; und

d
a

ferner alle Tarifs , Hebe -Regiſter und dergleichen von jeher auf
Stüber Münze hier eingerichtet geweſen ſind , auch ohne höchſt Dero
eigenen Präjudiz wegen d

e
r

benachbarten Landen nicht geändert

werden können , ſo müſſen E
.

R
. M. . . anheimſtellen , ob es Dero

ſelben nicht gefällig , dergleichen Maßreguln b
e
i

dem hieſigen Münz
amt vorzuſchreiben , daß vors fünftige ſolche Münze , welche auf
Stüber auch zugleich eingerichtet iſ

t , ſowohl in hinreichende Quantität ,
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a
ls

auch nach ſolchen höchſt gefälligen Fuß fournieret werde , daß
ſelbige ebenfalls in den benachbarten Landen m

it

d
e
r

alten Louisd’or
in gleichen Wert von 5 Rthlr . gelten kann , weilen ſonſt d
ie hieſige

Provinz , d
ie ihrer Lage nach mit lauter fremden territoriis uma

geben und eben deshalb mit E
.

R
.

M. übrigen Landen nicht ſo viel
Verkehr , a

le
leştere unter ſich zu haben im Stande iſ

t , gar zu viel
darunter leidet und ihre ſtarke Abgaben ferner ohne Ausfall nicht

zu präſtieren im Stande ſein wird , wann ſolche weiter auch a
n

denen zu E
. K
.

M. Kaſſen abzuführende Geldſorten ſelbſt ſo viel

verlieren ſoll und dabei ihrer Lage nach öfters ſelbige nicht einmal

mit Verluſt bekommen kann .

8
9
.

Reſkript a
n

d
ie

Cleviſche Regierung und Kammer , betr . ihre
Bedenken über das Edikt vom 29. März 1764 .

Berlin , 4. Juni 1764 .
Konzept . Gez . Fürſt , v . Maſſow , v . Blumenthal . Tit . XVI , 22 .

Aus Eurem a
n Unſer Etatsminiſterium und Generaldirectorium

in duplo abgeſtatteten Bericht vom 24. praet . und deſſen Beilagen

das neue Münzedict vom 29. Mart . a . c . betreffend haben wir mit
mehreren erſehen ſowohl d

ie Beſorgniſſe , di
e Ihr wegen derer in

dortigen Provinzien noch fehlenden edictmäßigen Münzſorten heget ,

a
ls

auch , was fü
r

Zweifel Euch b
e
i

gedachten Edicte entſtanden ſind ,

in gleichen , was Ihr wegen des Erſteren a
n Unſere höchſte Perſon

sub eodem dato einberichtet und zu Verhütung des von Euch das

her beſorgenden Nachteils in . . Vorſchlag gebracht habet .

Wir haben nun . auf dieſen Eueren .. Immediatbericht
dem Münzdirector Kröncke anbefohlen , Euch ſofort einen Tarif auf

d
ie dort roullierende Geldſorten gegen Stüver -Münze eingerichtet

zuzuſenden und werdet Ihr auch von ihm ſolchen Tarif nebſt der
Inſtruction dabei bereits unterm 1

.

dieſes erhalten haben ; wornach

vor d
e
r

Hand und b
is a
u
f

weitere Verordnung , auch b
is in dortige

Provinzien eine hinreichende quantité neuen preußiſchen Geldes

nach dem wieder hergeſtellten Münzfuße gepräget werden kann (und )

circulieret , d
ie in de
r

hiebeigehenden Specification sub sig o ent
haltene fremde Münzſorten 1 ) für den dabei bemerkten Wert in

Unſern Kaſſen angenommen werden können .

1 ) S
.

S
.

214 , 215 .
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Da nun in dem gedachten Edict vom 29. Mart. a . c . ſchon

das Generalprincipium angenommen iſ
t , daß alle diejenigen Münz

ſorten , ſo in Uuſern Raſſen angenommen werden , für eben denſelben

Wert auch unter Particuliers gelten und zu Bezahlungen gebrauchet

werden ſollen , ſo erledigen ſi
ch

hierdurch und durch dieſe interimiſtiſche
Zulaſſung der Annehmung der fremden ſpecificierten in hinreichen

der quantité in dortigen Provinzien vorhandenen Münzſorten ſo

wohl in Unſern Raſſen a
ls

zu Zahlungen unter Particuliers alle

d
ie in Eurem Immediatberichte eröffnete Beſorgniſſe wegen ſowenig

zu den Abgaben in Unſern Raſſen a
ls

zu Zahlungen unter Barti
culiers hinlänglig vorhandenen approbierten Münzſorten .

Solchem nach iſ
t folglich auch alles , was in dortigen Provinzien

entweder nach der ausdrücklichen Verbindung oder nach der Qualität

der Schuld in Golde zu bezahlen , entweder in denen ſchon in dem

Edict vom 29. Mart . c . vorgeſchriebenen Gold speciebus nach dem
ihnen darin und zwar in Anſehung der reducierten in denen Tabellen

sub A et B beigelegten Werte oder in denen annoch in dortigen

Landen nach d
e
r

erwähnten Specification vor d
e
r

Hand zugelaffenen

Goldmünzen , jedoch gleichfalls anders nicht a
ls

nach dem ihnen in

dieſer Specification beigelegten Werte zu bezahlen .

Was hingegen entweder nach der ausdrücklichen Verbindung

oder nach der Qualität der Schuld oder in Ermangelung eines

Grundes , woraus goldene Münzſorten zu verlangen , in Silbergelde

zu zahlen iſ
t , muß entweder in denen ſchon in dem Edict vom

29. Mart . c . vorgeſchriebenen Silber speciebus nach denen ihnen

darin und zwar in Anſehung der reducierten in denen Tabellen

sub A
.
e
t B beigelegten Werte oder in denen annoch in dortigen

Provinzien nach d
e
r

mehrgedachten Specification vor d
e
r

Hand zu

gelaſſenen Silbermünzen , jedoch gleichfalls anders nicht , al
s

nach

dem ihnen in dieſer Specification beigelegten Werte bezahlet werden .

Ob nun auch wohl in dem § 9 des Edicts d
ie bisherigen

cleviſchen 2 und 1 Stüver -Stücke b
is

1756 incluſive in dem jeßigen

Kurs reſp . à 14/2 und 3
/4 Stüver nur a
ls

Scheidemünze annoch

zugelaſſen geblieben , ſo wolen Wir doch vor der Hand und damit

deſto weniger d
ie dortige Provinzien ſich über Mangel hinreichender

Münzſorten zu Handlungen und Bezahlungen unter Particuliers
beklagen können , allergnädigſt geſchehen laſſen , daß dieſe 2 und
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1 Stüver -Stücke, jedoch anders nicht, a
ls

nach dem ihnen bisher

beigelegt geweſenen Werte à 14/2 und 3
/4 Stüver auch a
ls Kurant in

Zahlungen großer Summen und Kapitalien gebrauchet und ange

nommen werden können , gleichwie d
ie Krieges- und Domainen

Kammer inſtruieret werden wird , jolche indeſſen nach dieſem Werte

in der Qualität wie Kurant auch b
e
i

Unſern Raſſen anzunehmen .

Wenn nun auch der Difficultät , daß der neu wieder herge

ſtellte Münzfuß in dem Edict vom 29. Mart . c . nicht ausdrücklich

mit a
u
f

Stüver gerichtet , nach welchem Eurem Immediatberichte zu

folge ſowohl d
ie dortige praestations a
ls Handlungen eingerichtet

und beſtimmet zu werden pflegen , dadurch abgeholfen wird , daß aus
der Beilage sub a zu erſehen , wie viel d

ie

nach dem hergeſtellten

Münzfuße unter dem Namen a
n ganzen , halben , viertel Thalern ,

8 , 4 und 2 auch 1 Gr . Stücken a
n

cleviſchen Stüvern betragen

und hiernach leicht d
ie Rechnung auf Stüver zu machen iſ
t , ſo ſind

d
ie

ſämtliche Punkte Eures Immediatberichts erlediget , und haben

Wir den Münzfuß ſelbſt anlangend höchſtſelbſt d
ie Verfügungen

ſchon dergeſtalt getroffen , daß keine Provinz , auch nicht d
ie dortige

anders , a
ls

damit zufrieden zu ſein Urſache haben wird .

Was hingegen d
ie

nähere Ausführung Eurer Bedenken in dem

obberührten a
n Unſer Etats -Miniſterium und General Directorium

mit Beilegung d
e
r

Punkte vom 21. Maii c . abgeſtatteten Bericht
betrifft , ſo findet zuforderſt alles , was ſowohl in dem Bericht , als

in den beigefügten Punkten Nummer 1 b
is
5 enthalten , durch Vor

ſtehendes umſo mehr ſeine abhelfliche Maße , a
ls

auf dasjenige ,
was in Nummer 5 specifice wegen d

e
r

Proportion zwiſchen Friede
richd'or oder Karl- und alten Louisd'or a

n

einer und denen Ducaten

auf d
e
r

andern Seite erinnert wird , be
i

dem niemals gleich ſtehen

den øandelekurs dieſer Münzen gegen einander in Anſehung eines

dieſen Münzſorten etwa beizulegenden beſtändigen andern Valeurs
feine Reflexion gemachet werden kann ; indeſſen wird das General

Directorium d
ie Kammer wegen d
e
r

Ducaten noch beſonders

inſtruieren .
In Anſehung des 6. und 7
. Bunkts aber ſcheinet e
s , daß Ihr

den ganzen Sinn des Edicts vom 29. Mart . c . nicht hinlänglich

eingeſehen , d
a Ihr Euch ungegründete Zweifel wegen der Differenz

zwiſchen d
e
r

Tabelle B und E machet .
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Es dienet Euch alſo zu Eurer Direction , daß , da nach dem

§ 10 Num . 5 ganz deutlich vorgeſchrieben iſ
t , daß vom 1
. Junii 1764

a
n

b
e
i

allen und jeden Geldzahlungen , wozu d
ie Verbindung vor

dem 1
. Junii c . contrahieret iſ
t , vor allen Dingen d
ie ſchuldige Geld

fumme auf den nunmehro wiederhergeſtellten Münzfuß reduciret

werden muß , zu dieſem Ende d
ie

auch daſelbſt deutlich allegierte

Tabelle sub Lit. E verfertiget iſ
t , nach welcher e
in jeder ausrechnen

kann , wie viel er anjeßt [ in dem ] nach dem wieder hergeſtellten Münz
fuß ausgeprägten Gelde fü

r
eine ehedem auf andere Münzſorten

eingegangene Verbindung zahlen muß . Dieſe Tabelle iſ
t

d
e
r

wahre

Maßſtab , nach welchem alſo d
ie ießt in dem nach dem wieder hers

geſtellten Münzfuß ausgeprägten Gelde zu zahlende quanta abge

meſſen und ausgerechnet werden müſſen , wohingegen in denen

Tabellen sub A et B denen , in ſo weit ſie noch in natura exiſtieren ,

reducierten Münzſorten nur derjenige Wert beſtimmet worden , nach

welchem ſi
e

zum Umſchmelzen in Unſere Münzen gebracht werden

ſollen , und daher auch nur nach dieſem Wert von d
e
r

Hand in den

Kaſſen , auch unter Particuliers u
m

des willen anzunehmen verſtattet

wird , weil ſi
e täglich für eben dieſen Wert , nicht aber höher , in

Unſere Münzen einzubringen und anzuwenden ſind .

Dieſes voraußgeſeßt , ſo bleibet a
d

Num . 6 d
e
r

Bunft nur

erheblich , daß in de
r

Tabelle sub E verſchiedener Münzſorten gar
nicht Erwähnung geſchehen , in welchen doch in dortigen Provincien

viel Contracte und Verbindungen geſchehen , beſonders d
ie Landes

ſchulden contrahieret worden , ſo daß eines Teils e
s a
n

einem g
e

wiſſen Maßſtab fehlet , nach welchem d
ie in denen in der Tabelle E

unbenannten Münzſorten geſchloſſene Verbindungen und obligationes

in dem ießt neuen nach dem wieder hergeſtellten Münzfuß ausge

prägten Gelde zu präſtieren , andern Teils dieſe Beſtimmung einen
ſehr wichtigen Einfluß in di

e

große Summe d
e
r

Landesſchulden hat .

Allerdings iſ
t

zwar bekannt , daß hauptſächlich nur in einem

Teil d
e
r

Grafſchaft Mark verſchiedene derer in d
e
r

Tabelle sub E

Num . 2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 10 , 1
1 benannten Münzſorten während des

Krieges kurſieret und , in ſo weit Verbindungen auf dieſe Münzſorten

daſelbſt geſchloffen , dieſe Tabelle darunter zu
r

Richtſchnur dienen

kann , in Cleve , Meurs und übrigen dortigen Provinzien aber d
ie

Acta Borussica . Münzweſen III . 27
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Contracte und Obligationen a
u
f

andere Münzſorten vermutlich g
e

richtet ſein werden .

Euch muß aber ſolches und in was fü
r

verſchiedene Münz
ſorten und von welcher époque a

n eigentlich d
ie Contracte und

Geld - obligationes entweder ausdrücklich und wenn eher geſchloſſen

oder was unter unbeſtimmten Ausdrücken verſtanden worden , be
kannt ſein . Ihr habet alſo gemeinſchaftlich d

e concert mit der

Landescredit -Commiſſion und Deputierten der Landſtände , auch mit
Zuziehung einiger Münzverſtändigen , ſo von dem wahren Münz
wert und der Discrepanz der verſchiedenen Münzſorten gründlich

zu urteilen in Stande , ohne Zeitverluſt einen Entwurf zu machen ,

was in d
e
r

Tabelle sub Lit. E in Anſehung dortiger Provincien
annoch zu ſupplieren , auch in dem § 1

0 ratione des einen oder

andern numeri desſelben Sphi durch eine auf dortige Umſtände paſſende

öffentliche Declaration zu ändern wäre und zu inſerieren ſe
i
, auch

dabei auf d
ie Landes- , Ämter- und Städteſchulden und d
ie

dabei auf

legterm Landtage zum Soutien des öffentlichen , auf alle Weiſe zu

befördernden Kredits genommene principia wegen d
e
r

Münzſorten
hauptſächlich mit Reflexion zu nehmen und alles dieſes mit Eurem

mit rationibus begleiteten Gutachten zur Approbation einzuſenden .

Die sub Nuin . 7 des Berichts noch beſonders deſiderierte

und in dem Edict § 10 Num . 1
6 allegierte Verordnung wegen

d
e
r

Privatpächter iſ
t

eine unter dem 2
. Mart . 1764 emanierte

Declaration des $ VII des Edicte vom 21. April 1763 , jo aber
auf dortige Lande gar nicht gehet , da wegen dortiger Pächter b

e

ſondere Verfaſſungen ſind , und wird e
s alſo , d
a

das Edict vom

21. April 1763 ſelbſt alldort nicht publicieret iſ
t , auch d
e
r

Über
ſendung dieſer Declaration a

n

Euch nicht bedürfen .

90. Decharge für den Schlagſchaß 1762/63 für d
ie Münz :

unternehmer Ephraim und Jkig .

Berlin , 25. Juni 1764 .

Abſchrift . R
.

163 , Nr . 99 .

Nachdem d
ie geweſene Münzentrepreneurs Ephraim und Söhne ,

auch Daniel Ißig vermöge der mit ihnen geſchloſſenen Contracte in

denen Jahren 1762 e
t 1763 wegen d
e
r

übernommenen Außmünzung
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.

11

M

den ſtipulirten Schlagſchaß , und zwar in anno 1762 mit 4100000 Rthlr .
und in anno 1763 mit 2100000 Rthlr . gemäß anliegendem Atteſt
des Geheimen Rath Röppen in nachſtehenden Sorten richtig abge

führet haben , nämlich :

in fächſiſchen 1
/3 1794000 Rthlr .

2
-

und 1 - Gr . -Stücken . 1896 000

neuen Auguſtd’or . 410000

Summa 4100000 Rthlr . pro

anno 1762 , und

1000000 Rthlr . in preußiſchen 1
/3 , 1/
6

und 1 Gr . -Stücken

1 100 000 ſächſiſchen 2
-

und 1 -Gr . -Stücken

Sa. 2 100000 Rthlr . pro anno 1763 ,

desgleichen 150000 Rthlr . 1 ) in ſächſiſchen 1
/3 vor d
ie aller

gnädigſt accordirte Combinirung d
e
r

Plön- und Strelißſchen Münzen ,

wie auch 100000 Rthlr . in ſächſiſchen 1/12 und Neuen Auguſt

d’or vor d
ie

von S
.

K
.

M. concedirte Bezahlung der aus dem
Contract von 1761 rückſtändig geweſenen 1450000 Rthlr . ſächſiſche 1

/3 ,

ſo quiltiren S
.

R
.

M. vorgedachte Münzentrepreneurs über

d
ie richtige Bezahlung der Sechs Millionen und zweimalhundert

Tauſend Rthlr . Schlageſchatz und über Zweimalhundertundfünfzig

[Tauſend ] Rihlr . extraordinäre Zahlung in denen benannten Sorten

und dechargiren ſelbige wegen aller dieſerhalb weiter zu machenden

Anſprüche .

91. Bericht d
e
s

Generalfiskals d'Anières über das Ugio

der Friedrichsdor .

Berlin , 4. Juli 1764 .

Urſchrift . Tit . XVI , 20 .

E
s

ereignen ſich täglich Fälle , w
o

Kaufleute und andere b
e
i

mir anfragen , ob es erlaubt ſe
i
, einen Wechſelkurs zwiſchen gute

Fridrichsd’or und jeßiges Silberkurant zu ſtümieren . Bis dato habe

ic
h

niemanden positive beſcheiden können und mich genötiget g
e

ſehen , diejenigen , di
e

ſich b
e
i

mir gemeldet , zu warnen , daß ſi
e

ſich

für Schaden hüten möchten , indem das Agiotieren mit dieſen Münz

1 ) Randbemerkung : „ Sind pro 1762 zur Einnahme gebracht “ .

27 *
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forten verboten zu ſein ſcheine. Denn , wenn in den Münzedict
$ 11 ratio des verbotenen Agiotierens zum Theildarinnen ge

ſeßet wird ,

daß d
ie Proportion zwiſchen Gold und Silber genau beob

achtet worden ,

ſo halte ic
h

dafür , daß der Legislator bei dieſem $ das

Agiotieren zwiſchen preußiſches gutes Gold und das neue Silber
geld d

e 1764 vor Augen gehabt haben müſſe , widrigen Falls dieſe
ratio legis auf d

ie dispositionem legis nicht wohl quadrieren würde .

Indeſſen b
in

ic
h

doch d
e
r
. . Meinung , daß denen Unter

thanen hierunter freie Hand gelaſſen werden könne , und zwar gründe

mich in folgenden Anmerkungen :

1
. iſ
t nirgende in dem Münzedict e
in

deutliches Verbot zu finden ,

Gold gegen Silbergeld mit einem billigen Agio umzuſeßen ;

vielmehr wird

2
.

in gedachten § 11 lediglich d
e
r

Wucher mit Agiotieren verboten ;

nun iſ
t

zwar kein Wucher zuzugeben , wenn aber d
ie Natur der

Dinge e
in Agio erfodert , wie ic
h

unten nachweiſen werde , daß

hier der Fall iſ
t , ſo muß doch wohl das Agio , in ſofern kein

Wucher damit verknüpft iſ
t , nachgelaſſen werden ;

3
. fann doch wohl eine Einrichtung nicht a
n

und vor ſich ſelbſt

chädlich ſein , d
ie in de
r

ganzen Welt in allen Handelspläßen

ſtattfindet . Nun zeigen d
ie Leipziger , Hamburger und andere

Wechſelkurſe zur Gnüge , daß eines Teils den Kaufleuten in

Anſehung der Münzſorten d
ie Hände nicht gebunden werden ,

andern Teils auch das Gold mit unſerm Silbergeld a
l pari

nicht erhalten werden kann , d
a

das ſächſiſche Geld , welches um

5 % netto beſſer a
ls

unſers geprägt iſ
t , demohngeachtet 1 , auch

11/2 und 18/4 gegen Gold verlieret ;

4
.

ſtehet nicht zu beſorgen , daß das Agiotieren mit dieſen Münz
ſorten zu weit getrieben werde , indem d

ie

Umſtände ſeit dem

vorigen Jahr ſi
ch ſehr geändert , das Münzweſen den großen

Veränderungen nicht mehr ausgeſeket iſ
t , der Fremde zu unſern

Münzſorten e
in Vertrauen gewinnen wird , d
e
r

Unterthan auch
ſich nicht mehr gezwungen ſiehet , nach der Juden und Banquier

Wilführ e
in

oder d
ie

andere Münzſorten von demſelben zu
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kaufen , indem er größtenteils eine ſo gut wie d
ie

andere wird

brauchen und nüßen können ;

5
.

wird durch das Verbot , Gold gegen Silber mit Agio umzuſeßen ,

der Unterthan , der Silber hat und preußiſches Geld entweder

fü
r

d
ie
k . Laſſen oder ſonſt ſchaffen muß , gar nicht ſublevieret ,

ſondern vielmehr dem Wucher noch mehr erponieret : denn e
s

iſ
t

offenbar , daß ihm kein Menſch das Gold fü
r

ſein Silber
geld a

l pari geben wird , mithin wird e
r

fremdes , a
ls

franzöſiſch

oder braunſchweigiſch Gold (welches in d
e
r

ganzen Welt mit

dem Fridrichsd’or in eben demſelben Wert gehalten wird ) nach

dem Aurs à 6 procent zu E
r
. , wofür e
r

auch Fridrichsd’or

haben könnte , wenn das Agio erlaubt würde , da keine ratio
disparitatis vorhanden , kaufen und dieſes fremde Gold hienächſt

gegen gute Fridrichs'dor m
it

1
/2 Procent Proviſion wieder um

ſeßen müſſen . Der Verluſt iſt mithin doch immer von 61/2 Pro
cent , und d

e
r

Unterthan würde wenigſtens dieſes 1
/2 Procent

den Juden oder Banquiers nicht zu geben genötiget ſein , wenn

ihm freie Hand gelaſſen würde .

Im Gegenteil wird d
e
r

Unterthan , d
e
r

von E
.

R
.

M
.

Geld

bekommen oder ſonſt welches beſißet , keinen Menſchen finden ,
der ihm dafür fremdes Geld giebet , indem e

in jeder das fremde

Geld , welches e
r

mit Profit verwechſeln kann , höher halten
wird a

ls

das preußiſche , mit welchem e
r

nichts profitieren

darf , mithin wird d
e
r

Unterthan , de
r

den Fridrichád’or , wenn

e
r ihn haben muß , mit 5 Rthlr . 8 G
r
. bezahlet , eben den

ſelben nur für 5 Rthlr . ausgeben können ;

6
.

iſ
t

nicht abzuſehen , was E
.

R
.

M
.

dabei gewinnen fönnen , daß

Gold und Silber in einem Werte bleiben . Wer nach den
Edicten nicht genötigt iſ

t , für ſeine Abgaben Gold zu zahlen ,

wird gewiß in di
e

Kaſſen feines bringen , wenn auch gleich das

Agiotieren gänzlich verboten wird ;

7
. iſ
t

e
s nicht möglich , daß E. R
. M
.
in Abſicht auf d
ie Fremden

dabei gewinnen können ; vielmehr ſind Fälle möglich , w
o

der

Fremde gewinnen und das Land verlieren wird .

Wenn der Unterthan mit den Fremden handelt , ſind entweder

beide im Lande , oder beide außerhalb Landes , oder der Fremde

außerhalb Landes und der Unterthan im Lande .
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In den beiden legtern Fällen wird keiner was gewinnen oder
verlieren , weil das Verbot ſich ſo weit nicht erſtrecken kann .

Im erſtern Fall aber iſ
t

e
s offenbar , daß d
e
r

Fremde , der

den Fridrichsd’or a
n

dem Orte , woher e
r

kommt , beſſer a
ls

hier

nußen kann , feine mitgebracht haben , mithin auch , damit nicht zahlen

wird ; ſollte e
s aber geſchehen , daß d
e
r

Unterthan ihm Friedrichsd'or

zahlete , ſo würde er ihm ſolche vor 5 Rthlr . geben müſſen , und d
e
r

Fremde würde einen Valeur von 5 Rthlr . 8 G
r
. mitnehmen , wofür

e
r

im Lande nur 5 Rthlr . ließe .

Wäre ic
h

e
in Hamburger Kaufmann , ſo würde ic
h gegenwärtig

Briefe auf Berlin in Silberkurant kaufen und meinem Commiſſionair
adhie ordre geben , dieſes Silbergeld gegen Fridrichsd’or mit 1 , 2 ,

auch 3 % Verluſt unter der Hand umzuſeßen , wozu ſich viele Leute

verſtehen würden , indem nicht e
in jeder das Gold außerhalb Landes

ſchicken kann , und wobei ic
h

allemal 3 , 4 und 5 Brocent gewinnen

würde . Schwerlich könnte dieſes entdeckt werden , und am Ende ,

wenn e
s herausfäme , ſo würde zwar mein Commiſſionair und der

jenige , de
r

m
it

ihm gewechſelt , beſtrafet werden , ic
h

aber würde

ohne Strafe wegkommen , und das Land würde immer eben ſo viel

verloren haben , a
ls

ic
h gewonnen hätte .

Gr .

.

1

92. Devalvation , nach der d
ie reduzierten Münzſorten von den

Königsberger Lieferanten genommen werden .

Königsbergſche Gelehrte und politiſche Zeitungen . 4
9
.

Stüd . 2
0
.

Juli 1764 .

Fl . Gr . b
l
.

Mittelauguſtd'or 10 10 1 Ggr . von 1763 1 2

Friedrichsd'or v . 1755—57 Lit. A 1
0

1
0 alte 2 2

Auguſtd'or neue von 1758 5

Preußiſche A Tympfe 11 1

Brandenb . 8 Gr . vom Grau G
r
. B
l
. Schwerdt dito von 1755-58 . 13 2

manſchen Fuß 1750–57 25 Mahlköpfe dito von 1751-55

8 Ogr . , XII Mariengr . und 3 dito und Stronſechſer mit E 4 1

einen Thaler Aronſechſer mit C 3 2

4 Ogr . , 6 Mariengr . 9

Sechſer von 1763 werden bis dato in

4 Ggr . , alte Graumanſche aus Kaſſen angenommen und folglich vor der
gekippte 12

Hand nicht geſchmolzen .

2 g
r . , alte Graumanſche aus

getippte . 6 Ruſſiſche 3 einen Thaler 20

2 Ggr . von 1763 4 1 6 einen Thaler 10

13 1.
.

18. .

1
1

.

.

-
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Gr . bl.

218 ner

6 er

3 Gr .
2

1

Schillinge 2 für 1 preuß . Bl .

Gr . Bl.

13 1

3 2

2

1

2

1

3 Kreuzer

1 Ggr . .

Bernburger , Mecklenburger
und fchwediſche 8 Ogr .

4 Ggr .
2

1

. 10

4

2 .

1

11

1Sächſiſche 8 Ggr . .
Sympfe

11

4

1

Elbinger Schillinge 4 Stüc für einen
preuß . Schilling .6 er 1

1

Was große Poſten anbetrifft, ſelbige werden geſchmolzen und
nach dem innern Werth b

e
i

hieſiger f . Münze angenommen ; was
aber kleinere Poſten unter 400 Rthlr . , werden a

n

die Silber
lieferanten abgeliefert ; dabei aber jedoch zu obſerviren , daß nach
allerhöchſter ordre folgende Sorten in der f . Münze beſonders g

e

ſchmolzen und abgeliefert werden :

1
.

Preuß . 8 Ggr . , 3 einen Rthlr . , XII Mariengroſchen , Rahlköpfige ,

Schwerd- und ruſſiſche 1
8

n
e
r
, Graumanſche 4 Ggr . Stück und

Ruſſiſche halbe Gulden .

2
.

Ruſſiſche Gulden aparte .

3
.

Achtzehner von 1758 aparte .

4
. Brandenburgiche Gulden nach d
e
m

Graumanſchen Fuß aparte .

5
. Zweigutegroſchenſtück oder Achtehalbers Graumanſchen Fuß

aparte .

6
.

Sächſiſche , Mecklenburgiche , Schwedîche , Bernburgſche zc . 2c . Gulden ,

halbe Gulden , Achthalber , 1 Ggr . werden zuſammengeſchmolzen .

Königsberg , 18. Juni 1764 .

Königl . Preuß . Münz -Comtoir .

93. Kontrakt des Generalmünzdirektors Kröncke mit den Gebrüder

Ephraim über d
ie Uffinierung in Amſterdam .

Berlin , 23. Juli 1764 .

Abſchrift . Tit . XXXII , 6 .

Da e
s denen f . Münzen bis dato noch a
n

feinem Silber zu

Ausprägung neuen Courantgeldes , insbeſondere aber zu ſchweren



424 24. Juli 1764 .Nr . 93 .

Sorten , mangelt , und aus denen iin Lande vorhandenen , größten
theils geringhaltigen reducirten Geldern ohne Zuſaß feinern Silbers
kaum d

ie

kleineſte Scheidemünzen nach dem jeßigen Münzfuß g
e

präget werden können , d
ie hieſige Silber - Affinerien auch aus erheb

lichen Urſachen bishero a
n finirtem Silber nicht ſo viel wie d
ie

Münzen benöthiget zu liefern im Stande geweſen , ſo iſ
t

zwiſchen

dem k . Münzdirector frönce a
n

einem und dem Ephraim Veitel ,

auch Benjamin Veitel Ephraim a
m

andern Theile folgender , vors

erſte auf drei Monate gültiger Silberlieferungs -Contract wohl
bedächtig verabredet und , alle Bunkte aufs genaueſte zu erfüllen ,

beſchloſſen worden .

1 .

E
s

conſentiret gedachter Münzdirector darin , daß d
ie Ephraim

Veitel und Benjamin Beitel Ephraim nicht nur ih
r

anißo allhier
vorräthig habendes beträchtliches Quantum a

n geringhaltigen Sorten ,

welche jedoch nicht über 4löthigen Gehalt ſein müſſen , ſondern auch
dasjenige , was ihnen innerhalb bemeldeten drei Monaten , und alſo

b
is

den 23. Octobris a . C. , an nurgedachten Sorten aus ſämmt

lichen königlichen Landen zum Verkauf gebracht wird , nach Umſter
dam ſenden und ſolches in ihres resp . Vetters und Schwieger

vaters Levin Moſes Philipp Affinerie daſelbſt affiniren laſſen
fönnen . Damit auch mehrbeſagte Gelder durch d

ie königlichen

Staaten zu Waſſer und zu Lande überall ohngehindert paſſiret und

nicht angehalten werden mögen , ſo will der Director Nrönce , ſo

o
ft

e
in Transport ſolcher Geldfäſſer abgehet , einen Paß ausſtellen

und ſelbige , wann d
ie Gelder vorhero durch einen Münzofficianten

in Augenſchein genommen und auf dem hieſigen Badhof gewogen

worden , mit dem Münzpetſchaft verſiegeln laſſen .

2 .

Dagegen machen ſich d
e
r

Ephraim Veitel und Benjamin Veitel
Ephraim verbindlich , wann und wie viel ſi

e

a
n

feinem Silber in

bemeldeten unter 4löthig haltenden Sorten nach Amſterdam ab
ſenden , es jedesmal dem Münzdirector Arönde anzuzeigen und eben

fo viel fein in feinirten Silberbarren , wie ſi
e

von hier ausgeſandt ,

in welchen Barren d
ie Mark brutto 1
5 Loth 1
0 b
is

1
6 Grän fein

halten , dabei geſchmeidig , rein und ohne Bleihalt ſein ſoll , ſowol

zu denen hieſigen a
ls

andere königlich preußiſchen Münzen , jedoch
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nach ihrer , derer Ephraims convenience , und zwar nach dem von

S. R. M. feſtgeſeßten Preis à 13 Thaler fü
r

jede Mark fein
Silber , in neuem Courantgelde , abzuliefern .

.

3 .

Verſprechen der Ephraim Veitel und Benjamin Veitel Ephraim ,

daß , ob ſi
e gleich zu einem gewiſſen quanto feinen Silbers ſich ver

bindlich zu machen , Bedenken haben , ſi
e

doch ſolche Ablieferung

nach aller Möglichkeit pouſſiren und dem Mangel a
n

feinem Silber

b
e
i

denen königlichen Münzen , ſo viel in ihrem Vermögen ſtehet ,

abhelfen wollen .

4 .

Engagiren ſi
ch

d
ie p . Ephraims , ſobald ihre hieſige Silber

Affinerie im Stande ſein wird , von denen Münz -Lieferanten nach
ſpecificirte reducirte Geldſorten nach dem hierbeigefügten Gehalt ,

nämlich :

Loth Grän

Preuß . 1 Groſchen - Stücke von 1763 à 3 14/2

3 Rreuzer -Stücke 1763 à 3 2

6 Pfennig - Stücke 1763 à 1 15

1 Kreuzer - Stücke 1763 à 1 1212

Sächſiſche 2 Groſchen -Stücke . à 2 3

6 Kreuzer -Stücke à 1 16

1 Groſchen -Stücke . à 1 15 und

3 Kreuzer -Stücke à 1 16 ,

d
ie

unter 4 Loth haltige Silberbarren aber nach dem Gehalt , wie

ſi
e

d
ie königliche Münzwardeins probiret haben , zum Feiniren

anzunehmen .

5 .

Beſcheiden ſi
ch

d
ie p . Ephraims , daß das von ihnen zu denen

f . Münzen zurückgelieferte finirte Barrenſilber nicht nach d
e
r

hollän
diſchen Probe , ſondern ſo , wie d

ie

vereidete k . Münzwaradeins

folche Barren im wirklichen Gehalt befinden , angerechnet und b
e
s

zahlet werde . Wie denn beſagten Guardeins aufgegeben werden

wird , mehrgedachte Silberbarren mit aller Accurateſſe zu probiren ;

b
e
i

entſtehender Differenz aber ſollen d
ie Proben verſchicket und von

2 b
is

3 k . Wardeins probiret werden .

1
1

.

.
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6 .

Wil der Münzdirector Krönce b
e
i

denen k . Münzkaſſen d
ie

Verfügung machen , daß d
ie Ephraims d
ie Bezahlung für ih
r

ge

liefertes feine Silber pro Mark 1
3 Rthlr . in den ſchwereſten Sorten ,

welche in denen Münzen ausgepräget werden , successive erhalten
follen , und zwar dergeſtalt , daß der Reſt von jeder Ablieferung

längſtens innerhalb 1
4 Tagen völlig berichtiget ſe
i
.

7 .

Verſichert der Münzdirector Krönce , binnen mehrerwähnten

3 Monaten außer denen p . Ephraims keinen Münzlieferanten noch

ſonſten jemand anders d
ie Erlaubniß zu verſtatten , geringhaltige

Geldjorten zum Feiniren nach Holland und Hamburg abzuſenden ;

jedoch bleibet e
s denen Gebrüdern Schwarß in Magdeburg frei , in

dortiger Provinz und im Fürſtenthum Halberſtadt d
ie geringhaltigen

Gelder auffaufen zu laſſen und ſelbige nach geſchehener Anzeige a
u

den Magdeburgſchen Münzdirector Wanney und (mit ] von demſelben

erhaltenen Päſſen nach dem Harz oder Braunſchweig zum Finiren
abzuſenden .

8 .

Wollen d
ie

Gebrüdere Ephraims ſich äußerſt angelegen ſein

laſſen , d
ie hieſige Silber - Affinerie b
is

den 23. Octobris a . c . in

ſolchem Stand zu bringen , daß ſi
e

nicht mehr nöthig haben , von

hier aus ſchlechte Sorten nach d
e
r

Amſterdamer Affinerie zu ſchicken .

9 .

Verſenden d
ie p . Ephraims d
ie unter 4 Loth fein haltende

reducirte Gelder fü
r

ihre eigene Rechnung , zahlen dafür d
ie Frachten

und Poſtporto , ſo daß d
ie
k . Münzen nicht d
ie

mindeſte Unkoſten

deshalb haben müſſen ; inzwiſchen kommen ihnen d
ie allergnädigſt

bewilligte Poſt -beneficia , nämlich das Borto fü
r

beſagte Gelder , im

gleichen fü
r

das finirte Silber , wenn lekteres a
n

d
ie f . Münz

comptoirs adreſſiret iſ
t , nach der Victualientare zu bezahlen , ſo wie

andern Münzlieferanten zu Statten ; wobei jedoch zu bemerken , daß ,

wann d
ie

1
. Poſtämter Beiwagen zum Transport ſolcher Gelder

oder Silbers anzunehmen gemüßiget ſeind , alsdann nach d
e
r

gegen

wärtigen Einrichtung das Duplum der Victualientare entrichtet wird .
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94. Bericht des Generalmünzdirektors Kröncke über den Kurs der
preußiſchen Provinzialmünzen .

Berlin, 26. Juli 1764 .
Urſchrift. Tit. XVIII, 9 .

Da Ein hohes General- p . Direktorium inhalte der an mich

hochgeneigteſt abgelaſſenen Zuſchrift vom 1
9
.

hujus (welche mir a
m

24. inſinuiret worden ) über den von d
e
r
k . Königsbergiſchen Krieges

und Domänenkammer unterm 3
0
.

m . p . abgeſtatteten und in Ab
ſchrift mir zugefertigten Bericht , worin dieſelbe d

ie

von ih
r

g
e

troffene Verfügung angezeiget , daß vor der Hand fein neues in

daſiger Münze ausgeprägtes Geld aus dem Lande gelaſſen , ingleichen ,

daß denen außer Cours geſegten preußiſchen Achtzehnern b
is 1757

inclusive d
e
r

Cours nach einem proportionirlichen Werth , und zwar

ſo , wie d
e
r

Danziger Magiſtrat ſelbige in dem jüngſthin emanirten
Avertiſſement geſchäßet , verſtattet werden ſoll , mein Sentiment zu

verlangen geruhet , ſo habe hiermit ganz gehorſamſt anzuzeigen nicht

ermangeln ſollen , daß , was d
ie Ausfuhre d
e
r

neu geprägten Gelder

betrifft , durch d
ie von gedachter k . p . Rammer deshalb gemachte ein

ſeitige Verfügung d
ie dortige Münze in kurzer Zeit außer Stand

geſeget ſein wird , neu Courantgeld auszumünzen . Denn wann man
denen Lieferanten , welche ic

h

mit vielen Perſuaſionen dazu vermocht ,
daß ſi

e

d
ie Königsbergiſche Münze von außerhalb Landes mit dem

unentbehrlichen feinen Silber fourniret , ohne welches dieſe Münze

faſt nichts wie Scheidemünze nach dem jezigen Münzfuß ausprägen

könnte , nicht erlauben will , mit dem dafür erhaltenen neuen Gelde

Remeſſen zu machen oder Tratten zu decken p . , kurz , ihre creditores

nach ihrer convenience zu befriedigen , zumal da beſagten Lieferanten

b
e
i

ſolchen Silberlieferungen wenig und faſt gar kein Vortheil übrig

bleibt , ſo bin ic
h

nicht vermögend , b
e
i

dem zu Königsberg über
triebenen hohen Wechſelcours d

ie Münze daſelbſt in Activität zu e
r

halten , und b
e
i

ſo bewandten Umſtänden müſſen alle feine Silber
lieferungen dort gänzlich ceſſiren , dahero ic

h

mich auch aller Ver
antwortung entſage , wann die von S

.

R
. M. ſo ſehr preſſirte

Ausmünzung daſelbſt in Stecken kommt , und dürfte alsdann das

Königreich Preußen u
m

ſo weniger mit neuem Gelde verſehen

werden können ; ja di
e

dortige ganze Handlung wird durch d
ie in
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hibirte Ausfuhre des mehrerwähnten neuen Geldes geſperret und

müßte merklich leiden , wann ſolches nicht bald remediret würde .

Anlangend d
e
s

von angeführter t . p . Kammer wegen der

außer Cours geſegten preußiſchen Achtzehner b
is

1757 inclusive
gethanen Vorſchlages , ſo überlaſſe Eines hohen General- p . Directorii

weiſer Beurtheilung , ob ei
n

ſouveräner Staat d
ie willkürliche Münz

geſeße d
e
r

Stadt Danzig , welche d
ie auswärtige Geldſorten , ſo o
ft

ſi
e

e
s fü
r

gut findet , abwürdiget oder erhöhet , zum Maßſtoc nehmen

und ſi
ch darnach reguliren könne . Folgende Anmerkung wird zum

Bemeie dienen .

Anno 1760 devalvirte dieſe Stadt in ihrer herausgegebenen

Verhältniß - Tabelle vorbemeldete b
is

1757 inclusive ausgeprägte

preußiſche Achtzehner gegen ih
r

ſogenanntes Courant 44/2 b
is
5 pro

cento zu gering , indem ſi
e

e
in

ſolches 1
8

Groſchen -Stück nur zu

1
7

Groſchen anrechnete , da doch d
ie Danziger Tympfe oder Acht

zehner im Valeur nicht im mindeſten beſſer a
ls

d
ie b
is

1754 inclu
sive ausgeprägte preußiſche Tympfe ſind ; di

e
preußiſchen Tympfe

von 1755 b
is 1757 hingegen ſind wirklich über 1 procent beſſer

wie d
ie Danziger 3
0

Groſchen- , 3 Procent beſſer wie ihre Tympfe

oder 1
8 Groſchen- und 9 Brocent beſſer wie deren 6 Groſchen

Stücke . Gleichwohl nennet mehrgedachte Stadt Danzig vorerwähnte
ihre ſo ſehr gegen einander differirende 3

0
, 1
8

und 6 Groſchen

Stücke überhaupt Courantgeld und äſtimiret darnach das auswärtige

Geld . Wie deutlich erhellet hieraus nicht , welche eigennüßige Ab
ſichten dieſelbe b

e
i

Abwürdigung o
ft angeführter preußiſcher Acht

zehner b
is

1757 gehabt ! Und dadurch iſ
t

e
s dieſer Stadt gelungen ,

daß ſi
e

ſeit anno 1760 den Wechſelcours auf Amſterdam und Ham
burg 2 b

is

3 pro cento mehr zu ihrem Faveur wie Königsberg

erhalten . Wie könnte man aber wohl nunmehro , da ſie es ihrer

Convenienz wieder gemäß findet , d
ie preußiſchen Achtzehner b
is

1757 vor voll anzunehmen , ſi
ch verleiten laſſen , di
e

Mönigl . preußi

( ch
e

Münzverfaſſung darnach einzurichten !

Damit aber denen Klagen , welche man in Preußen außer dem
Mangel des neuen Geldes auch über d

ie in denen dem Münzedict

vom 29. Martii a . C. beigefügten Reductionstabellen nicht hinläng
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lich gefundene Sorten führet , nach Möglichkeit mehr abgeholfen

werde , ſo habe , um von meinem Theile mit beizutragen , noch eine
anderweite Reductions- und Gewichtstabelle über d

ie in gedachter

Provinz circulirende ſogenannte Kopftympfe von 1751 b
is

1754

inclusive , wie auch Schwerttympfe von 1756 b
is

1757 inclusive

angefertiget , welche Einem hohen General- p . Directorio hierbei

ganz gehorſamſt überreiche , nicht zweifelnd , Hochdaſſelbe wird dieſe

Tabellen approbiren und d
ie
t . Rammer zu Königsberg inſtruiren

laſſen , daß darnach erwähnte Tympfe oder Achtzehner vor der Hand

b
e
i

denen f . Raſſen und im Handel und Wandel , aber nicht vor

ausländiſche Wechſel , ſtatt neuen Courantgeldes angenommen werden .

Einen höheren Werth habe ic
h

ſolchen Achtzehnern in Betracht der

von S
.
S
. M. höchſtgeordneten Silberpreiſe nicht beſtimmen können ,

und Einem hohen General -Directorio iſt der Hauptzweck , den ic
h

S
.

R
.

M. Intention gemäß b
e
i

der Ausmünzung beobachten

muß , nicht unbekannt .

Die in anno 1755 geprägte Achtzehner habe ic
h wegen der

differenten Ausmünzung “ ) in gedachten Tabellen nicht mit aufführen

fönnen , und ſind ſelbige in anſehnlichen Summen zur Münze , en

détail aber denen Münzlieferanten abzuliefern .

Zugleich nehme mir d
ie Freiheit , Ein hohes Generals p .

Directorium ganz gehorſamſt zu bitten , d
e
r

t . Königsbergiſchen

p . Rammer aufgeben zu laſſen , daß ſi
e

100 Thaler Danziger 3
0

Groſchen -Stücke ,

100 Achtzehner und

100 Sechſer ,

ſo wie dieſe Sorten dort rouliren , jede beſonders in daſiger Münze

netto wiegen , einſchmelzen und probiren laſſe und von deren Be

finden Bericht abſtatte ; worüber mich hiernächſt hochgeneigteſt zu

beſcheiden bitte , u
m

erwähntes jebiges Danziger Geld gegen preußi

ſches neu Courant richtig proportioniren zu laſſen .

1
1

1
1

1 ) S
.

Band II , S. 255 , 256 , 548 .
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95. Gutachten des Generalmünzdirektors Krönce über Einwechſelung

von Gold- gegen Silbergeld .

Berlin , 30. Juli 1764
und Entſcheidung des Staatsminiſteriums .

Urſchriften . Tit . XVI , 20 .

Da Ein hohes Geheimes Etats- und Juſtiz -Miniſterium mit
deſſen .. Zuſchrift vom 1

7
.

dieſes (welche erſt a
m 27. zu erhalten

d
ie Ehre gehabt ) des General -Fiscals Herrn d'Anières Vorſtellung

vom 4
. ejusd . wegen eines zwiſchen guten Friedrichsd’or und

jeßigen furanten Silbergeldes zu ſtatuierenden Wechſel - Kurſes zu

fertigen laſſen und e
in

Gutachten darüber zu verlangen geruhet , als

habe dieſem zufolge hiermit . . einberichten ſollen , wie ic
h

d
e
s

g
e

dachten Þ . Herrn d'Anières angeführte Urſachen , warum die

Zahlungen d
e
r

guten Friedrichsd’or mit dein Silbergelde von 1764

im Handel und Wandel nicht pari geſchehen können , meinen Beifall
geben muß , und gründen ſich ſelbige würklich auf d

ie Erfahrung .

Ein . . Miniſterium wolle ſi
ch annoch zu erinnern geruhen ,

wie ic
h

bereits im Januario a . C. , da auf höchſter ordre d
ie sub

stantialia zum emanierten Münzedikt vom 29. Martii a . C. ent
worfen und übergeben mußte , . . angetragen , daß , obgleich e

in guter

Friedrichsd'or b
e
i

denen f . Kaſſen nicht höher wie 5 ta
l
. anzunehmen

ſe
i
, dennoch e
in ſolcher im Handel und Wandel 5 ta
l
. 4 b
is
6 G
r
. ,

das iſ
t

b
is

5 pro cento höher wie das neue Silbergeld äſtimieret
werden könnte .

Vorerwähnten Antrag gründete ic
h

auf folgende Säße :

1
.

daß d
ie geprägte Gold -Species faſt aller Orten in Europa

von denen handelnden Nationen , Portugal aufgenommen , nicht

a
ls

Geld , ſondern wie eine Waare betrachtet werden , d
ie

d
e
m

Steigen und Fallen d
e
s

Wechſelkurſes unterworfen , be
i

welchen

alſo e
in Agio ſtattfinden muß ;

2
. weil d
ie Proportion zwiſchen Gold- und Silbergeld in Europa

wie 1 gegen 1
4

b
is

1
5

ſtehet , be
i

der f . preußiſchen Aus
münzung von 1750 aber das Gold gegen Reichsthaler wie 1

13793/1000 angenommen und feſtgeſeßet wurde , welche Verhält =

niß auch nach der gegenwärtigen Münzverfaſſung b
e
i

denen 8 ,

4 und 2 Groſchen -Stücken beibehalten werden müſſen , ſo

1
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würden d
ie

Ausländer wegen der merklichen und vor ſi
e

favo

rablen Differenz unſerer beſtimmten Proportion zwiſchen Gold
und Silbergeld d

ie

erwünſchte Gelegenheit haben , den größeſten

Teil des in denen königlichen Staaten noch vorhandenen Goldes

successive a
n

ſi
ch zu ziehen , wann denen Friedrichád’or nicht

e
in

höherer Wert wie dem Silbergelde , mithin e
in proportio

nierlich Agio verſtattet werden ſollte ;

3
.

daß auch d
ie Auswärtige während des legten Krieges darauf

reflectieret haben müſſen , daß das Gold viel bequemer wie

das Silber zu transportieren , daher ſi
e

daſſelbe ungleich höher

wie zu Friedenzeiten laut Kurszettel geſchäßet . 3
.
E .:

In Hamburg anno 1755 den 21. Januarii galten d
ie Fried

richsd’or nur 1
0 Mk . 21/2 B in Banco und d
ie Ducaten waren

24/2 Procent ſchlechter . Dagegen aber galten anno 1759 d
ie Fried

richsd’or 1
1 ME . 1
2

B Banco und d
ie Ducaten wurden mit

1
0

Procent Avanço gegen Banco verwechſelt . Dieſes macht e
in

Agio auf d
ie Friedrichsd’or von 1511/16 Procent und auf d
ie

Ducaten 123/4 Procent .

Wenn demnach d
ie

einländiſche Kaufmannſchaft b
e
i

Gelegen

heiten , d
a

d
e
r

Wechſelkurs in Golde fü
r

ſi
e favorable iſ
t , von denen

Auswärtigen profitieren ſoll , ſo muß ſi
e

d
ie Friedrichsd’or und

Ducaten nach ihrer convenience ein- und verwechſeln können , da

ſi
e

im Gegentheil , wenn kein Agio , beſonders auf d
ie Friedrichsd’or ,

gegen Silbergeld zu nehmen oder zu geben erlaubt iſ
t , di
e

beſte

Vortheile fahren laſſen muß .

Inzwiſchen überlaſſe dieſes alles Eines hohen Ministerii weiſen
Beurtheilung und Deciſion .

Conclusum : daß der General Fiscal hiernach zu beſcheiden ,

daß e
in Agio zwiſchen denen guten und alten Friedrichsd’or nach

dem Münzfuß d
e anno 1764 und dem preußiſchen Silbercurant

d
e

anno 1764 , jedoch niemals höher als b
is

höchſtens à 5 Brocent

zu nehmen und zu geben zugelaſſen und verſtattet werden könne ,

folglich auch in denen Kurszettuln das kursmäßige Ugio hievon
jedesmal inſerieret werden könne , wie e

s

ſi
ch dann auch von ſelbſt

verſtehe , daß in Anſehung d
e
r

fremden unter föniglichen Stempel

nicht ausgeprägten , noch unter denen in der Tabelle A e
t B redu

Acta Borussica . Münzweſen III . 28
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cierten Münzen das jedesmalige Agio nach dem Kurs in denen Kurs
zettuln inſerieret werden könne ; dem Generalfiscal ſtünde frei , dieſe

Reſolution drucken zu laſſen und deren Fiscalen bekannt zu machen .
Communicetur des Herrn v . Schlabbrendorff Excellenz et

notificetur ſämtlichen f . Domainenkammern . In cons . status des
30. Jul . 1764 in praesentia derer H. Ministrorum d

e
s

General
Directorii Ercellenßen . Podewills .

96. Bericht des Generalmünzdirektors Kröncke über d
ie Königsberger

Devalvation und den Kurs Königsberger Münzen in Danzig .

Berlin , 9. Auguſt 1764 .

Urſchrift . Tit . XVIII , 9 .

Eines . . General- p . Directorii . . Zuſchrift vom 2
.

dieſes

zur . . Folge habe auf den dabei mir zugefertigten Bericht d
e
r
f .

Rönigsbergiſchen p . Rammer vom 27. m . p . , worin dieſelbe ihren

Zweifel äußert , o
b

b
e
i

Anfertigung der von dortigem Münz
Comptoir ohne deren Vorbewußt in denen öffentlichen Zeitungen

bekannt gemachten Devalvation , - ) wornach d
ie

reducirte Münzſorten

in einzelnen Stücken von denen Lieferanten daſelbſt eingewechſelt

werden , di
e

von S
.

R
.

M
.
. . feſtgeſekte Silberpreiſe zum Funda

ment genommen worden , hiermit anzuzeigen nicht ermangeln ſollen ,

wie ic
h

erwähnte Devalvation genau calculiret und gefunden , daß
ſelbige nach denen Höchſtgeordneten Silberpreiſen eingerichtet iſ

t
und

alſo dabei fein Bedenken ſtattfindet . E
s

würde aber bemeldeter

k . p . Rammer ſchwer zu erweiſen werden , daß d
ie Münzlieferanten

b
e
i

Einwechſelung derer darin ſpecificirten Sorten durchgängig bis

5 pro cento profitiren ; denn wenn auch ſelbigen b
e
i

denen ſchweren

Stücken einiger Vortheil übrig bleiben möchte , ſo haben ſi
e dagegen

einen Verluſt b
e
i

denen leichten und ausgewippten Stücken ; dahero

meines Erachtens beides zuſammengenommen und d
ie Rechnung im

Durchſchnitt gemacht werden muß , wann man e
in richtiges calculum

ziehen will .

Was nun den Druck mehrbeſagter Devalvation betrifft , ſo

habe den Königsbergiſchen Münzdirector v . Below . bereits am

2
8
.

passato zu
r

Verantwortung gezogen und ihm befragt , auf weſſen

1 ) S
.

N
r
. 92 .
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Veranlaſſung oder ordre ſolches geſchehen , weil mir davon eben
falls nichts bewußt war . Derſelbe entſchuldiget ſich damit : der

Herr Rammerpräſident Domhardt habe ihm verſchiedenemal ange

muthet , dergleichen genau ausgerechnete Devalvationstabelle anfertigen

zu laſſen , weil d
ie Armuth ſich beklaget , daß ſi
e

von denen Juden
und andern Lieferanten b

e
i

Verwechſelung einzelner reducirten Sorten

ſehr bevortheilet würde ; und obgleich e
r , d
e
r
p . v . Below , ſich dazu

ungern entſchloſſen , den Werth einzelner , theils ſchweren , theils
leichten Stücken Geldes feſt zu beſtimmen , indem ſolches eine difficile

Sache ſe
i
, ſo habe e
r

ſi
ch dennoch auf wiederholtes Anhalten des

gedachten Herrn Präſidenten dazu reſolviret , d
ie verlangte Deval

vation entwerfen zu laſſen , welche er jedoch , ehe und bevor ſi
e g
e

druckt worden , de
r

dortigen k . p . Rammer zugeſtellet hätte ; und fügt

noch hinzu , e
r

habe geglaubt , daß , d
a

ſolches eigentlich eine Münz
ſache ſe

i
, d
ie Bekanntmachung derſelben durch den Druck zu jeder

manns Wiſſenſchaft durch ihn oder das Münzcomptoir zu beſorgen

nöthig geweſen . Inzwiſchen iſ
t mehrbeſagtein Director v . Below

e
in

nachdrücklicher Verweis wegen ſolchen eigenmächtig verfügten

Druck von mir gegeben und ihm zugleich angedeutet worden , daß

e
r fünftig b
e
i

ohnausbleiblicher Ahndung dergleichen nicht mehr

unternehmen ſoll .

Wann aber d
ie f . p . Rammer in obbemeldetem ihren Bericht

aufs neue angeführet , daß d
ie b
is

1757 ausgeprägte preußiſche Acht

zehner in Danzig vor voll angenommen werden , beiliegende Wechſel

courszettel dieſer Stadt aber , wovon einer vom 4
. hujus , mithin

noch neu iſ
t , das Gegentheil beweiſen , indem erwähnte Achtzehner

mit 3 bi
s

4 Procent Verluſt gegen Danziger Geld aufgeführet ſind ,

ſo zweifle ic
h , daß dieſelbe wegen d
e
r

Gültigkeit ſolcher Achtzehner

daſelbſt zuverläſſige Nachricht erhalten , und beziehe mich übrigens

auf meine desfalls ganz gehorſamſt abgeſtattete Relation vom

26. m . p . , 1 ) worin ic
h

mit mehrerem gemeldet , daß ic
h

d
ie

von

S. R
.

M. regulirte Silberpreiſe zu alteriren und mehrbeſagten

Tympfen einen höhern Werth beizulegen nicht vermögend bin , e
s

ſe
i

dann , oftgedachte k . Kammer verſchaffe mir von Höchſtderoſelben

d
ie Verſicherung , daß Sie b
e
i

der Ausmünzung in Königsberg nichts
Lucriren wollen .

1 ) S
.

Nr . 94 .

28 *



436 13. Auguſt 1764 .Nr . 97 .

Cours van Wissels en Species .
Danzig , den 11. Jan., 7. July , 4. Aug. 1764 .

(Auf gedructen Formularen .)

11. Jan. 7. Jul . 4. Aug.

.

3814/2. 2

40 ) Dage dato

70)

3) W dato
6)

p. Ct . damno

p . Ct . Agio
p . Ct . damno

99

Amsterdam p £ yls Béo 377 3822 3814/2

Detto p £ vls Do 376 380/2
Hamburg p R0 . Béo 157 162 1581/

Detto p RC . Bảo | 156 19 161/2 158

Konigsbergen

Nieuw . Saxse Tympfe

Dito Preusse Ditto 3 4 4

Dito Ducaten van 1764 . F 10 26 F 11 12 F 11 1

Oude Dettos wigtige . 10 22 11 5 10 24

Op 1
/2 Louis d'Or d
o
. 10 5 10 15 10 15

Alb . D.1 ).. 5 10 5 9 9

Onwigtige Alb . D
.

4 24 4 24 4 24

Quart Dettos 5 5

Roebels 4 1712 4 15 4 15

Bánco Daelers . 18 5 18 5 18

Fredericks d’Ors 18 15 18 2
1

18 27

Louis d'Ors 18 15 18 21 18 27

Guinees 21 22

Nieuwe Saxse Daelers 4 9 4 9 4 9

Daense Croonen 46 46 46

22
p . C
t
. Agio

97. Jnſtruktion für den Kammerpräſidenten Domhardt als Uufſeher

der Münze zu Königsberg .

Berlin , 1
3
.

Auguſt 1764 .

Abſchrift . Tit . III , 1 .

Nachdem S
.

K
. M
.

in Preußen p . bewegender Urſachen

halber .. reſolviret haben , dem Preußiſchen Arieges- und Domänen
kammer - Präſidenten Domhardt inſoweit d

ie Aufſicht über d
ie Münze

zu Königsberg in Preußen mit aufzutragen , daß derſelbe alle dabei

ſich etwa äußernde Unordnungen abſtelle , auch darauf ſehe und
halte , daß d

ie

von Höchſtdenenſelben b
e
i

dortiger Münze .. appro
birte Verfaſſungen , auch ertheilte oder noch zu ertheilende ordres in

1 ) Albertustaler .
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allen Stücken exacte befolget werden , mithin d
ie Münz -Bediente

ih
r

Devoir mit gebührendem Fleiß und Treue verrichten und Höchſt
dero Intereſſe b

e
i

d
e
r

geſeßmäßigen Ausmünzung ſorgfältigſt ob
ferviren ſollen und müſſen , auch alle Untreue und etwanige Nach
läſſigkeit von gedachten Münz - Bedienten , auch deren Unterſchleife
abgeſtellet und vor das fünftige völlig coupiret werden , als

committiren und befehlen . . S
.
R
. M. Dero p . Domhardt hiermit

in Gnaden , daß derſelbe , um hierunter gehörig zu Werke zu gehen , ſich

1 .
von dem dortigen Münz -Directore v . Below d

ie instructiones ſäinmt

licher Münz -Officianten in copia geben laſſe , um daraus erſehen zu

können , worinnen eines jeden - derſelben obliegende Pflichten und
Verrichtungen eigentlich beſtehen , und o

b
denenſelben gehörig nach

gelebet werde .

2 .

Muß e
r , gedachter p . Domhardt , insbeſondere darauf halten ,

daß d
ie Ausprägung derer neuen Gelder nach dem von S
.
R
. M. . .

approbirten Münzfuße vom 1
0
.

Januarii a . c . in Schrot und Korn
genau befolget werde , a

ls

wovon der v . Below demſelben ebenfalls

eine vidimirte Abſchrift zu ſeiner Nachricht einhändigen muß ; wie

e
r

denn auch zu ſolchem Ende

3 .

dem dortigen Münzmeiſter nachdrücklich aufzugeben hat , daß dieſer

ſich äußerſt angelegen ſein laſſe , di
e

Stücklung derer nicht ajuſtirten

Münzſorten nach aller Möglichkeit zu egaliſiren , damit in Zukunft

dabei nicht eine ſo ſtarke Differenz wie bisher bemerket werden kann .

Nicht weniger muß gedachter p . Domhardt

4 .

dem Münzguardein einſchärfen , ſowohl d
ie Metallproben von denen

Lieferanten a
ls

vornehmlich d
ie legirte Tiegelproben von denen aus

zumünzenden Geldjorten mit aller Accurateſſe zu wardiren , daß

deren Gehalt richtig und vorangeführtem Münzfuße conform aus
falle . Ferner lieget ihm o

b ,

5 .

d
ie Raſſe des Münzrendanten in Beiſein des p . v . Below wenigſtens

monatlich zu revidiren ; wobei e
r darauf mit Acht haben muß , daß
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r
. 9
7 , 9
8
.

d
ie Münzlieferanten nach der Ordnung und ſo wie ſi
e geliefert

haben , bezahlet , auch außer denen gewöhnlichen Unkoſten und etats
mäßigen Beſoldungen erwähntem Rendanten nichts in Ausgabe

paſſiret werde . Was nun d
e
n

Münzüberſchuß betrifft , ſo muß
ſelbiger zufolge der a

n

den Münzdirector Arönce bereits unter dem

22. Junii a . C. ergangenen ordre von jedem Quartal erſt nach Ab
lauf des nächſten folgenden Quartals , z . E

. pro Junio , Julio et

Augusto a . c . mit Ausgang Novembris c . , a
n

d
ie General - Domänen

kaſſe in Berlin eingeſandt werden .
6 .

Iſt der Münzbuchhalter dahin anzuhalten , daß derſelbe nicht
nur den gewöhnlichen Monats -Extract , ſondern auch quartaliter

einen Abſchluß in triplo anfertige . Aus lekterem muß nun ſowohl ,

was a
n Metallen geliefert und a
n

neuen Geldern gepräget worden ,

a
ls

der nach Abzug derer Münzunkoſten und Beſoldungen bleibende

Avanzo deutlich zu erſehen ſein ; d
a

denn von dem Monats -Extracte
längſtens gegen den 9

. , und von dem Quartal -Abſchluſſe gegen den

12. des folgenden Monats e
in Exemplar a
n
. . S
.

K
.

M. und
eines a

n

den Münzdirector Kröncke , laut ordre vom 18. Decembris

a . p
r
. , von dem Directore v . Below ohnfehlbar eingekommen ſein

muß . Das dritte Eremplar aber muß a
n

den Kammerpräſidenten

Domhardt noch eher überliefert werden .

7 .

Hat nurgedachter Kammerpräſident dahin mit zu ſehen , daß eine

gute Deconomie b
e
i

d
e
r

Königsbergſchen [Münze ) geführet und d
ie

nicht nöthige Unkoſten beſtens menagiret werden müſſen . Sollte nun

8 .

mehrbemeldeter p . Domhardt bemerken , daß b
e
i

der gegenwärtigen

Münzverfaſſung , inſoferne e
s in das Intereſſe des Münzweſens e
in
=

ſchlägt und Hauptſachen betrifft , etwas zu verbeſſern wäre , ſo hat

derſelbe ſobann ſich deshalb mit dem p . Münz -Directore Kröncke ,

welchem S
.
K
.

M. d
ie Hauptdirection über ſämmtliche Dero Münzen

allergnädigſt anvertrauet haben , zu concertiren und a
n

ſeinem Theile

darunter nichts zu verabſäumen , übrigens aber ſi
ch

nach dieſer ihm ,

dem p . Domhardt , ertheilten Inſtruction überall auf das genaueſte

und eigentlichſte zu achten .
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98. Immediatbericht d
e
s

Generalfiskals Johann Friedrich Benjamin
d'Unières über das Goldagio .

Berlin , 13
.

Auguſt 1764 .

Urſchrift . R
.

96. 409. F
.

Sogleich nach erhaltener . . ordre vom 1
2
.

hujus habe in

unterthänigſter Folge alle nöthige mesures genommen , damit das
Agiotiren mit dem Golde und Silber gehemmet und beſtrafet werde ,

werde auch nicht ermangeln , pflichtmäßig darauf zu vigiliren .

Jedoch würde ic
h

a
ls

e
in ungetreuer und gegen E
.

R
. M. . .

Intereſſe gleichgültiger Diener handeln , wenn ic
h

nicht Folgendes

ganz unterthänigſt vorſtellte .

Das Agio des fremden Goldes gegen Silber iſt , ſo viel mir

bewußt , im Münzedict durchgehends erlaubt . Anlangend d
ie Fried :

richsd’or iſ
t

das Ágio zwar nicht expresse erlaubet ; wenn e
s aber

verboten ſein ſollte (welches mir doch nicht bekannt iſ
t
) , ſo würde

e
s

doch vielleicht beſſer ſein , wenn e
s verſtattet würde :

1
. weil aus d
e
r

Münze wenig oder kein Gold kommt ; mithin iſ
t

ſolches ſehr rare ;

2
. weil das Gold beſſer iſ
t

a
ls

das Silber ; in Leipzig hat e
s

4
/4

auch 1
/2 Procent beſſer geſtanden a
ls

das zu 13/3 Rthlr . aus
geprägte Conventionsgeld ; der p . Krönicke und das General

directorium wiſſen e
s

auch ſehr wohl . Das Gold iſ
t

mithin

beſſer , und zwar b
is

5 % beſſer a
ls

das Silber ;

3
. weil zu
m

größten Unglück für das Land d
ie Nachbarn unſer

Silber nicht anders a
ls

eine Waare betrachten , mithin man

a
m Silber , wenn ſi
e darinnen bezahlt werden , nicht nur d
ie

5 % , ſondern den Schlagſchaß und das Remedium verlieret ;

e
s müſſen alſo Kaufleute und Reiſende täglich Gold kaufen .

Wenn nun das Gold dazu und zu den Abgaben geſuchet

werden muß , wenn ſolches 5 % beſſer iſ
t , wenn e
s

noch dazu rare

iſ
t , ſo ſcheinet e
s , a
ls

wäre e
s nöthig , e
in billiges Agio bis höchſtens

5 % zu verſtatten . Der Jude wird doch immer mir entgehen , in

der Finſterniß agiotiren und alsdann nicht nur das billige Agio e
r

preſſen , ſondern auch noch manches Brocent fü
r

d
ie Gefahr , d
ie

e
r

läuft , beſtrafet zu werden .

E
.

R
.

M. muß ic
h fußfällig bitten , mir zu Gnaden zu halten ,

daß ic
h

nach meiner geringen Erkenntniß d
ie wahre Umſtände der
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Sache vorzuſtellen mich unterfangen ; ſollten E. R. M. darauf nicht
reflectiren , ſo werden Höchſtdieſelbe erfahren , daß ic

h

nach Möglich

keit Dero . . Intention erfüllet haben werde .

99. Mitteilung des Miniſters v . Schlabrendorff a
n das General

direktorium über ſeine Überredung d
e
s

Königs zu
r

Bewilligung
eines Ugio auf friedrichsdor .

Breslau , 10. September 1764 .

Urſchrift . Tit . XVI , 20 .

Einem , . General -Directorio habe ic
h

leşthin zu melden mir

die Ehre gegeben , wie zwar S
.

R
. M
.

wegen d
e
r

Münzſachen und

wie weit e
s mit der Ausprägung gekommen , mit mir nach Dero

Ankunft in Schweidniſ geſprochen , di
e

chorde wegen des Agio von

Golde aber nicht touchiret und ic
h

dahero nicht Gelegenheit gehabt

hätte , Eines hohen General -Directorii desfalls gethanen Antrag zu

appuyiren , indeffen aber , wann ſi
ch in der Folge dazu Gelegenheit

fände , ic
h

ſolche nichts außer Händen laſſen würde .
Dieſe nun hat ſich heute ereignet , und ic

h

habe dahero S
.
A
.

M. zu inſinuiren Anlaß genommen , wie e
in .. General -Directorium

mir ſowohl d
ie in dieſer Sache erhaltene ordre a
ls

auch d
ie da

gegen gethane Vorſtellung communiciret hätte und ic
h

mich nicht

entbrechen könne , S
.

K
.

M. zu verſichern , daß , wann Sie nicht in

e
in billiges Agio . . zu conſentiren geruheten , dem Lande dadurch

e
in großer Nachtheil zuwachſen und d
ie Kaufleute Gelegenheit

nehmen würden , das Gold , welches doch d
ie Contribuenten zu Be

zahlung der Kaſſengefälle ſo nöthig hätten , außer Landes , w
o

ſi
e

fulches höher ausbringen könnten , zu verſchicken ; wogegen Sie zwar
regeriret , daß vor dem Kriege doch auch kein Agio gebräuchlich g

e

weſen wäre , auf meine Verſicherung aber , daß allemal dergleichen

beim Golde wegen des leichten Transports ſtattgefunden hätte und

3 , 4 b
is

5 Procent nach Beſchaffenheit des auswärtigen Kurſes ,

welchem man ſich accomodiren müſſe , gewöhnlich geweſen wären ,

endlich ſi
ch geäußert , wie Sie b
e
i

fothanen Umſtänden ſelbſt wohl

einſehen , daß man darunter werde nachgeben und e
in billiges Agio

placidiren müſſen .
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Ich habe demnach nicht ermangeln wollen , e
in
. . General

Directorium davon ſogleich zu avertiren , demſelben ganz ergebenſt

anheimſtellend , ob nicht nach ſothaner S
.

R
. M
.

Äußerung das

Nöthige nunmehr dort zu verfügen . Ich meines Drts habe ohn
erachtet d

e
r

mir von einem . . General -Directorio gewordenen

Notification von der in contrarium erfolgten t . ordre e
s allhier b
e
i

der erſten Verfügung belaſſen und dahero nicht nöthig , neuerlich

desfallø etwas ergehen zu laſſen , da allhier ſeit der erſten Bekannt
machung des nachgegebenen Agio von d

e
r

Kaufmannſchaft fich b
is

hieher darnach ſchon geachtet worden .

100. Bericht des Generalmünzdirektors Kröncke über Notierung der

Goldmünzen auf den Berlinern Kurszetteln .

Berlin , 5. Oktober 1764 .

Urſchrift . Tit . XVI , 20 .

Nachdem Ein .. Generals Ober- Finanz- Krieges- und
Domainen -Directorium mit der .. Zuſchrift vom 1

1
.

m . p . des

Herrn Geheimen Finanzrats Roſe Bericht vom 9
. ejusd . nebſt derer

Banquiers Schickler , Friedrich Wilhelm Schüße und Werſtler Gut
achten über meine unterm 2

2
.

Augusti a . c . gethane Vorſchläge , daß

1
.

d
ie gute Friedrichsd'or fünftig auf denen hieſigen Wechſelkurs

zetteln höher im Werte wie d
ie

fremde Gold -espèces angeſekt
und

2
.

d
ie Verfügung getroffen werden möchte , daß im Handel und

Wandel d
ie Ducaten und ſonderlich d
ie Louisd'or , wann ſi
e

nicht das richtige Gewicht haben , nicht vor voll angenommen

werden , mir abſchriftlich zuzufertigen und eine nähere Explication

darüber von mir zu verlangen geruhet ;

a
ls

habe zu deſſen . . Befolgung hiermit anzeigen ſollen , daß , ob
gleich vorangeführte Banquiers nicht eingeſtehen , daß einfache
Louisd’or , welche 2 A

s

zu leicht find , gleich denen vollwichtigen

Friedrichsd’or im Handel und Wandel angenommen werden , den
noch dieſe Art zu handeln würflich gegründet iſ

t-

und durch d
ie

tägliche Erfahrung bewieſen werden kann , ohnerachtet d
e
r

Empfänger

ſolcher leichten Louisd’or über 18/8 Procent zu wenig erhält .
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Außer dieſer difference im Schrot iſ
t

auch zu erwägen , daß der

Gehalt derer Louisd'or nach denen ſeit anno 1742 oftmals an
geſtellten Proben beim Einſchmelzen im Durchſchnitt gerechnet

niemals höher wie à 2
1 Karat 8 Grän befunden worden ; d
ie

Friedrichsd’or hingegen ſind zu 2
1 Karat 9 Grän ausgemünzt ,

mithin iſ
t

d
ie Differenz im Rorn 8
/8 Procent . Hieraus erhellet ,

daß beſagte Louisd'or im Valeur 2 pro cento geringer wie d
ie

gute Friedriched’or ſind .
Ein . . General- p . Directorium wird ſi

ch annoch zu erinnern
geruhen , daß wegen mehrgedachter Louis d'or ein beſonderes f . Edict

d
e dato Berlin , den 24. October 17501 ) publicieret und darin

ſolchen vollwichtigen 5 Thaler -Stücken gegen damaliges Kurantgeld ,

ſo doch a
n d
ie

2 pro cento ſchlechter wie das jeßige war , fein

höherer Werth a
ls
4 Thaler 2
2 G
r
. im Handel und Wandel bes

ſtimmet , auch zugleich verordnet worden , daß d
ie

leichte und un
wichtige Louisd’or a

ls

eine gänzlich verrufene und abgeſepte Münze

entweder aus dem Lande geſchaffet oder zu
m

Einſchmelzen a
n

d
ie
k .

Münze abgeliefert werden ſollen . Von gleichem Inhalt iſ
t

auch der

in dem emanierten k . Münz - edicto vom 9
. Augusti 1751 unter

denen reducierten Geldſorten befindliche , allwo der Werth eines voll
wichtigen Louisd'or à 4 Thaler 2

2 G
r
. wiederholet worden .

Vorgedachle k . edicta werden b
e
i

mehrbemeldeten Banquiers

vermuthlich in Vergeſſenheit gekommen ſein , ſonſten dieſelben ſich

ſchwerlich würden erkläret haben , daß d
ie ſogar in Frankreich ver

rufene Louisd’or mit denen im Valeur 2 und mehr pro cento beſſere

Friedrichsd'or im Kurs a
l pari bleiben können , und dieſe Sache dem

natürlichen Lauf zu überlaſſen ſe
i
. Nicht zu gedenken , daß man in

Hamburg den vorzüglichen Werth derer Friedrichsd’or vor d
ie Louis

d'or bereits erkannt haben muß , indem faſt auf alle b
is

im Martio
1757 herausgekommene Hamburger Kurszettul d

ie

erſte 1 Schil .

höher wie d
ie leßtere äſtimieret worden . Über dies aber iſ
t

e
s

wider d
ie Münzverfaſſung eines jeden Staats und kann ohne Bes

vortheilung derer Unterthanen nicht wohl geſchehen , daß fremde
Gold- oder Silber -espèces , welche im Schrot und Korn ſchlechter

a
ls

d
ie

Landesmünzen ſind , mit denenſelben einen egalen Kurs
haben . Und obgleich in dem k . Münz -edicto vom 29. Martii a . C.

1 ) War vom 25. November 1750 , 9. Bd . II , S. 171 , 172 .
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§ 4 oftbemeldeten Louisd’or d
e
r

Kurs in hieſigen Landen zum Beſten
des commercii mit Auswärtigen verſtattet worden , ſo iſ

t

doch ſolches

unter der ausdrücklichen Bedingung geſchehen , daß ſelbige das Ge
wicht nach dem bekannten Friedrichsd’or -Stein haben ſollen .

Eines .. General -Directorii weiſen Einſicht überlaſſe demnach ,

o
b

ic
h

meiner Pflicht gemäß den b
e
i

der hieſigen Handlung einge

ſchlichenen und durch gedruckte Wechſelkurszettul gleichſam beſtätigten

Mißbrauch derer unwichtigen Louisd'or und anderer fremden Gold
Species gegen gute Friedrichsd’or und das neu geprägte Silbergeld

länger gleichgültig betrachten fönne . Auf nurgedachte Kurszettul
find Louisd'or mit 5

.

bis 54/4 Procent beſſer wie unſer neues

Kurantgeld notieret . Von Friedrichsd’or aber wird darauf gegen

keine Münzſorte das mindeſte erwähnet .

Muß d
e
r

Auswärtige b
e
i

Durchleſung eines hieſigen Kurs
zettuls nicht auf d

ie Gedanken kommen , daß d
ie gute Friedrichsd’or

b
e
i

uns ſelbſt verdächtig ſein , weil er ſelbige darauf gar nicht findet ?

Da aber im Gegentheil auf mehrbeſagten Kurszettul einem ſo g
e

nannten Schild - Louisd’or der Werth von 64/3 Thaler gegeben wird ,

ſo iſ
t ſelbiger nach dem valeur intrinsic zu hoch angeſeßt . Folgende

Anmerkung wird zum Beweis dienen . Aus denen k . Kaſſen ſind

feit dem Monat Martii c . in 8 malen 2270 Stück Schild - Louisd'or

zur hieſigen alten Münze abgeliefert . Selbige haben 7
8 Mark

1 Loth 3 Qvent 2 P
f
. gewogen und , nachdem ſi
e waradieret worden ,

im Durchſchnitt à 21 Karat 7 Grän fein gehalten , worin alſo über
haupt 7

0 Mart 5 Loth 6 Grän fein Gold befindlich geweſen .

Hieraus werden zufolge des höchſtgeordneten Münzfußes a
n gute

Friedrichád’or gemünzet 13580 Thaler . Wann man dieſe Summe
gegen gedachte 2270 Stück Schild - Louisd'or comparieret , ſo kann

e
in Stück davon nach dem innern wahren Werth noch nicht v
o
r

voll

zu 6 Thaler , mithin in Summen nicht anders a
ls

1
/2 b
is

3
/4 Pro

cent geringer angenommen werden , welchen Saß wohl Niemand fü
r

fingiert wird erklären können .

Gleichergeſtalt iſ
t

auch denen Ducaten in oftgedachten Kurs
zettuln durch d

ie beigefügte 9 pro cento Agio e
in

zu hoher Wert

beſtimmt , weil 6
7 Stück vollwichtige Ducaten , welche eine Cölniſche

Mark wiegen ſollen , und à 23 Karat 6 , 7 bi
s
8 Grän fein halten ,

reſpect . nur 29/16 , 215/16 und 35/16 pro cento beſſer wie gute Fried
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richád’or ſind . Zu vorerwähnten hohen Agio h
a
t

nun wohl der

zeither mit denen wichtigen ſo wie mit denen leichten Ducaten g
e

triebene wucherliche Handel nach denen a
n

d
e
r

Oſtſee belegenen

Städten das meiſte contribuieret , als wohin man große Summen

abgeſandt , von dannen ſelbige während des interregni nach Polen
geſchickt worden . In ſolchen Städten macht man aber einen merk
lichen Unterſcheid zwiſchen denen Ducaten ; e . g . Danßig äſtimieret
laut dortigen Kurszettul vom 12. Septembr . C. Ducaten d

e 1764

à 1
1 fl . 4 G
r
.; dergleichen alte wichtige à 10 fl . 29 G
r
. , detti 1
/2

Louisd’or wichtige 1
0 fl . 15 G
r
.; das iſ
t reſpect . zwiſchen denen

von 1764 und wichtigen 11/2 à % 16 Procent , zwiſchen denen neuen

aber und 1
/2 Louisd’or wichtigen 6 procent Differenz .

Nicht weniger geſchiehet ſolches in Holland ; denn auf dem ſo

genannten Amſterdamer Preiskurantzettel vom 9
. Julii c . heißet es :

Gerande Ducaten à 5 fl . 5 Stbr . , Nieuwe Detti 5 fl . 6 Stbr . , Bil .

tons 4
5 fl . 17/2 Stbr .

Bekanntermaßen müſſen in Holland 7
0 Stück Ducaten 159

Engels wiegen , und wird d
ie Mark Trois zu 3734/3 fl . ausgebracht .

Die leichte Ducaten aber werden nach d
e
r

once eingekauft , thut

367 fl . , iſt alſo d
ie Differenz hierbei 64/3 fl . oder 1 "1/16 à 3/
4 pro cento .

Ein mehreres von dem negoce derer Ducaten und anderer
Goldſpecies in Holland und Frankreich , wie auch in verſchiedenen

Handelsſtädten anzuführen , würde zu weitläuftig ſein . Jedoch muß

ic
h

von Öſterreich und Bayern noch berühren , w
ie

in dem § 6 d
e
r

zwiſchen dieſen beiden Puiſſancen getroffenen nachbarlichen
Einverſtäniß in Münzſachen ? ) wegen derer auswärtigen wichtigen

Goldmünzen , denen d
e
r

Kurs daſelbſt in faveur d
e
s

commercii g
e

ſtattet iſ
t , merkwürdig regulieret worden , „ daß ſelbiger nur ſolcher

maßen zu facilitieren , damit nurerwähnte Goldmünzen eingeſchmolzen

und Ducaten daraus gemünzet werden können " .

Ein . General Directorium wird aus vorbemeldeten g
e

gründeten Umſtänden zu bemerken geruhen , wie man bishero bei

dem einländiſchen commercio wegen des zu hoch angeſeßten Kurſes

derer fremden Goldſpecies in Vergleichung anderer Staaten gerade

das Gegentheil introducieret , inſonderheit d
a

man ſelbige zum Maße

1 ) E
s

iſ
t

der Abſchluß der Convention vom 21. September 1753 .

Hirſch V
I
, N
r
. 9
7 , S
.

401 .

.
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ſtab genommen , ohne auf den innern wahren Werth d
e
r

guten

Friedrichád’or viel zu attendieren , wodurch denn legtere auch b
e
i

denen Ausländern declinieret werden müſſen .

Wann übrigens d
e
r

Herr Geheime Finanzrath Roſe in ſeinem

Bericht anführet , daß vielleicht nicht e
in hinlänglicher Vorrath a
n

Friedrichád'or im Lande vorhanden ſein möchte , womit d
ie Contri

buenten das feſtgelegte 1
/4 in Gold berichtigen können , ſo ſind

meines ohnmaßgeblichen Ermeſſen wegen Ermangelung derer Fried
riched’or doch d

ie

fremde Goldſpecies nicht höher wie deren würf
ficher Werth iſ

t ; zu äſtimieren .

Auch liegt d
ie

Schuld nicht a
n mir , wann wegen nicht e
r

folgter ſtärkerer Goldlieferungen bishero auch nicht mehr Friedrichs
d'or in denen t . Münzen ausgepräget werden können ; denn nach

dem von S
.

N
.

M. approbierten Preis à 191 Thaler , welcher für

d
ie Marf fein Gold , das zu Friedrichsd’or brauchbar iſ
t , bezahlet

wird , iſ
t

etwa b
e
i

dieſer Außmünzung 14/16 à 4/
8

Procent Überſchuß ,

wovon jedoch d
ie Münzunkoſten abzurechnen ſeind . Bei dem Preis

à 192 Thaler aber , welcher für das ausländiſche Gold a
ls Moid'or ,

Guinées , leichte Ducaten p
p
. bezahlet wird , können kaum beſagte

Roſten beſtritten werden .

Dagegen profitieret Öſterreich zufolge d
e
r

publicierten ſo g
e

nannten . . faiſerl . Entſchließung d . d . den 1
5
.

Septbr . 1755 , - )

worin d
ie

leichte Goldſpecies nach d
e
r

Wiener Mark zu 333 fl . g
e

würdiget ſind , an Überſchuß 2 pro cento , um Ducaten auszumünzen .

Desgleichen nach vorangeführten zwiſchen Öſterreich und Bayern g
e

troffenen Einverſtändniß wird d
ie

Cölniſche Mark fein höchſtens zu

280 fl . , erforderlichen Fals aber noch geringer valvieret . Da nun
nach dem öſterreichichen Münzfuß d

ie Ducaten zu 283 fl . 5 X er

347/76 P
f
. ausgemünzt werden , ſo bleibt ihnen e
in Schlageſchak

circa von 14/6 Procent .

In Hamburg gelten nach dem Kurs vom 1
1
.

Sept. a . C. voll
wichtige Ducaten à 14/8 pro cento beſſer , al marco à 23 Karat

6 Grän gerechnet , nur 954/2 fl . Banco , das iſt eine difference von
15/8 à 11/16 pro cento .

Geſeßt aber , S
.

K
. M. wollten d
ie Goldpreiſe dergeſtalt .

zu regulieren geruhen , daß b
e
i

d
e
r

Friedrichsd’or -Ausmünzung gar

1 ) Becher , Das öſterreichiſche Münzweſen , II , § 149 .
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nicht profitieret würde , und es könnten dadurch d
ie Goldlieferungen

dahin befördert werden , daß in einigen Wochen drei Millionen

Friedrichád'or ausgemünzet und unter dem publico distribuieret

würden , ſo iſ
t

dennoch zu beſorgen , daß drei Monat nachher nicht

mehr 1
/3 Million im Circul jein dürfte , und zwar aus.folgenden

Urſachen :

1
. weil vorangeführtermaßen d
ie

fremde Goldmünzen in hieſigen

Landen höher angenommen werden wie deren eigentlicher Werth

iſ
t ; vornehmlich aber

2
. weil d
ie Proportion derer Friedrichsd’or gegen preuß . Silber

geld merklich niedriger iſ
t

wie auswärtiger Staaten Silbergeld

gegen Gold im Verhältniß ſtehet .

Denn nach der Ausmünzung unſerer Nachbaren und derer

handelnden Nationen verhält ſich das Gold gegen Silbergeld wie

1 : 141/4 , 141/2 bis 1
5
.

Nach denen f . Münzfüßen von 1750 aber war d
ie Proportion

derer Friedrichsd'or gegen 4 und 2 Gr . St. wie 1 : 13,551 und

gegen Reichsthalerſtücke wie 1 : 13,793 .

Dieſe legtere Proportion iſt nach dem . . approbierten Münz
fuß vom 1

0
.

Januarii 1764 beibehalten worden .

Einem . . General -Directorio wird noch in gnädigen Andenken

Ichweben , wie bemeldete ungleiche Proportion zwiſchen Gold und
Silber bereits im Januario c . mein Augenmerk geweſen , indem ic

h

b
e
i

damaliger Anfertigung des emanierten Münz -edicti vom 2
9
.

Martii a . c . antrug , daß einem Friedrichsd’or der Werth

à 5 Thaler 4 bi
s
6 G
r
. beigelegt werden möchte , damit ſelbige nicht

ſo leicht aus dem Lande gezogen werden könnten .

Weil nun zu beſorgen iſ
t , daß mehrbeſagte Friedrichsd’or ſich

von Zeit zu Zeit mehr aus dem Lande verlieren dürften , wann der
Werth derſelben gegen das jebige Silbergeld nicht erhöhet werden

ſollte , di
e

Raufmannſchaft auch meinen Vorſchlag , nämlich gedachtes
Silbergeld und nicht d

ie Goldſpecies zum Maßſtock zu nehmen ,

ſchwerlich Gehör geben , vielmehr b
e
i

ihren angenommenen gegen

ſeitigen Grundſatz bleiben werde , ſo ſtelle Eines .. General Direc
torii weiſen Beurtheilung ic

h ganz gehorſamſt anheim , ob es nicht
nothwendig ſe

i
, daß auf d
ie gute Friedrichsd’or , um ſelbige beſſer
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im Lande zu conſervieren , gegen Silbergeld eine gewiſſe Agio

ſtatuieret und höchſt verordnet würde :

a ) b
e
i

denen k . Kaſſen einen einfachen Friedrichsd’or zu 5 Thaler

4 Gr . , das iſt 31/3 pro cento , und

b ) im Handel und Wandel zu 5 Thaler 6 G
r
. à 5 pro cento

anzunehmen .

Solchermaßen wäre d
ie Proportion zwiſchen unſerm Golde

und Silbergelde wie 1 gegen 14,252 b
is

482 und alſo mit denen
auswärtigen Verhältniſſen theils gleich , theils doch näher wie ſi

e

ohne Erhöhung derer Friedrichád’or iſ
t .

Und u
m

den b
e
i

dem ausländiſchen commercio bishero mit

denen Louisd’or gemachten Mißbrauch abzuhelfen , hielte ic
h ganz

ohnmaßgeblich fü
r

gut , daß obgedachtes k . Münzedict vom 24. Octbr .

17501 ) bald renovieret und zu Jedermanns Nachricht bekannt g
e

macht würde , damit d
ie gute Friedrichsd’or den gehörigen Werth

wieder erhalten .

Auch möchte nach meiner ohnvorgreiflichen Meinung das jebige

Silbergeld einen beſſern Werth befominen und angenehmer werden ,

wenn dasſelbe zu gewiſſen Zahlungen im publico beſtimmet und

deſſen Circulation nicht nur in denen Münzſtätten , ſondern auch im
ganzen Lande beſſer befördert würde , dahero das hieſige Hof - Poſt
amt dergleichen Gelder , welche von hier nach andere Städte und

Provinzien abgeſandt werden ſollen , ebenſo willig anzunehmen
hätte , a

ls

e
s vor kurzer Zeit emſig geweſen , di
e

Abſendung derer

reducierten Sorten nach d
ie entlegene Örter und Grenzſtädte zu

beſorgen .

Inzwiſchen iſ
t

e
s zu beklagen , daß durch des Goldarbeiters

Donaleitis Anzeige das Mißtrauen gegen das neue Silbergeld nicht

nur in Preußen , ſondern auch in hieſigen Provinzen erreget worden ;

und wegen der auswärtigen in neuen Silbergelde ausgeſtellten

Tratten , welche verſchiedene Kaufleute in Breslau im Julio a . c .

wider d
ie Acceptation in reduciertem Gelde bezahlet , iſ
t

e
s ſo weit

gekommen , daß man keine Wechſelbriefe in Amſterdam auf Breslau
abgeben will , dahero bem d

e
r

Hamburger Wechſelkurs bis auf

5
4

Procent geſtiegen , obgleich ſeit einigen Poſttagen unſer neues
Silbergeld nur 4

8 Procent a
u
f

ſolchen Kurszettuin notieret worden .

1 ) War vom 2
5
.

November 1750. S
.

B
d
. II , S. 171 , 172 .
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Dieſes machet einen Unterſchied von 4 Procent und iſ
t

durch vors

beſagte Action einiger Breslauer Kaufleute das jeßige Silbergeld

leider ! auch außerhalb Landes declinieret und d
e
r

Kurs ſo hoch g
c

ſteigert worden .

Schließlich kann ic
h

nicht unberühret laſſen , wie e
s

mich be
fremdet , wann das a

n

E
in .. General -Directorium von mir ..

überreichte Schema zum hieſigen Kurszettul von denen Banquiers ſo

angeſehen worden , a
ls

o
b

ic
h

d
ie Intention gehabt , den Wechſel

und Geldkurs danach a
ls

eine feſte und unveränderliche Norin zu

beſtimmen und laut d
e
s
p . Schüßen Ausdruck ſolchen par ordre zu

ſtellen , da ja einem Anfänger in de
r

Handlung nicht unbekannt iſ
t ,

daß dergleichen Kurſe variieren , und zwar nach dem viel Geld und
wenig Briefe , wie auch viel oder wenig Gelder oder Nehmer vor
handen ſind . Auch weiß ic

h , daß e
s in specie auf den Gebrauch

des Geldes ankommt und ein Banquier oder Kaufmann , welcher

mit Wechſelbriefe handelt , ſowohl d
ie

einländiſche a
ls auswärtige

Geldſorten nach dem valeur intrinsic genau kennen müſſe , um nicht

nur zu wiſſen , nach welchem Maßſtab d
ie

Wechſel geſchloſſen ſind ,

ſondern auch in welcher Valuta d
ie Zahlung geleiſtet wird .

Nach ſolchem Verhältniß habe ic
h

auf vorgedachtes Schema

d
ie auswärtige Geld- und Wechſelkurſe gegen preuß . Kurantgeld

genau eingerichtet und zum Gebrauch derer einländiſchen Negotianten

vorſchlagen wollen : z . E
.

v
o
n

anno 1726 b
is 1737 hatte das Ham

burger Kurant- gegen daſiges Banco : Geld einen feſten Kurs

à 1
6 Procent . In dieſem Kurantgelde iſ
t

d
ie Mark fein Silber zu

1
1
" / Rthlr . ausgemünzt , mithin die Mart fein Silber in Banco

nicht beſſer als 9 Thaler 1
8 Gr . 524/29 P
f
. zu äſtimieren und dieſem

nach würde der Wechſelkurs von Berlin auf Hamburg 4
4 pro cento

rendieren , wie ſelbiger denn auch von 1752 b
is

1756 , im Durch
ſchnitt gerechnet , würklich nicht höher geſtanden ; und anno 1758 ,

den 2
0
.

Januarii war d
e
r

Kurs von Hamburg auf Breslau nur
371 / Procent . Da nun das jeßige preuß . Kurantgeld u

m
2 Pro

cent beſſer im Valeur wie das damalige ſo genannte Graumanſche

ausgemünzt wird , ſo iſ
t

e
s ja fein fingierter , ſondern e
in richtiger

Sak , wann ic
h

auf mehrgedachtem schemate den Hamburger Kurs

4
0 ' , bi
s

4
1 Procent angeſeßt .
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Ferner war d
e
r

Wechſel laut hieſigen Kurszettul vom

17. Junii 1758 auf Paris und Lion 8
0
à 804/2 pro cento ; in Ver

gleichung des jeßigen preuß . Kurantgeldes mit dem damaligen habe

ic
h

alſo m
it

Raiſon nur 7
8 pro cento anſeßen können ; ei
n

mehreres

ſind 100 Wechſel -Ecus auch nicht werth . Mit denen übrigen Kurſen
hat e

s gleiche Bewandniß .
Geld- & Wechsel -Cours in Berlin .

Gegen neu Courant -Geld von anno 1764 .

d . 8
. September D (Geld ) L (Brief )

146

142

147

140

9
2

1002
1
9

859
2

»

97

1471/2 1487
7

9
9

9
9

>

989
7

1051
2

61/4

84

P
r
. Amsterdam , in Banco .

Courant

Augsburg , in Courant
Basel

Bresslau

Cleve

Dantzig

Embden

Frankfurth am Mayn .

Genf , in Courant
Hamburg , in Banco

Courant .

Königsberg , in Courant
Leipzig , in Courant

London p
r
. 1 Pfd . Sterl .

Lion & Paris

Magdeburg
Nürnberg

Stettin .

Venedig

Wien

Silber - Spec . gegen Court .

Louisblanc à 14/3 Rdl . .

Laub -Thlr . à 14/2 Rdl . .

Alberts -Thlr . à 11/3 Rdl .

Rubels à 14/4 Rdl . .

Alt Courant bis 1755

Gold - Spec . gegen Frid . d’or .

Ducaten à 23/4 Rdl ..

Louisd'or & Carld'or à 5 Rdl .

Acta Borussica . Münzweſen III .

9
7

9
9

1
2

106

112

1 ° / 2

11/3

3

5414

29
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d. 8. September D (Geld ) L (Brief )

64/3

Guinées à 6 Rdl .

Schild -Louisd'or à 6 Rdl . .

Souverinsd'or à 81/4 Rdl . .

Gold die Mark fein gegen Frid.d’or .
Ducaten al Marco

Louisd'or & Pistoletten

192

187

173

J. C. Abelé .
K. P. H. Courtier .

101. Uus einem Schreiben des Generalmünzdirektors Krönce an den

Miniſter v . Schlabrendorff über d
ie Prägung d
e
r

Friedrichsdor .

Berlin , 5. Oktober 1764 .

Urſchrift . A
.

B
.

M
.

R
. IV , 31. Vol . V
I
.

Auf Ew . Excellenz .. Zuſchrift vom 26. m . p . habe d
ie Ehre ,

þochdenenſelben hiermit .. zu vermelden , wie ic
h

nach erhaltener
Anzeige von dem Münz -Directore Herrn Singer , daß d

ie Silber
Raffinerie in Breslau fertig ſe

i
, demſelben bereits a
m 22. ejusd .

angedeutet , von dem in dortigem Münzcomptoir vorräthigen gering
haltigen Silber ſo viel zum Affiniren zu geben , a

ls

nach dem Silber
preis à 12 Rthlr . eingekauft worden , damit nunmehro auch in da
figer Münze ganze , halbe und viertel Thaler , ingleichen 8 G

r
. Stücke

ausgepräget und das Publicum in Schleſien mit gedachten ſchweren

Silbermünzen verſehen werde . Ich zweifle alſo nicht , daß d
ie

dazu

erforderliche Anſtalten werden gemacht ſein ; wie ic
h

denn auch mit
geſtriger Poſt wohl ausgearbeitete matrices zu denen Stempeln e

r

wähnter Sorten dahin abgeſandt habe .

Wann aber E
.

E
.

wegen d
e
r

bishero nicht ſtärker betriebenen

Goldausmünzung zu erinnern geruhet , daß d
ie Urſach darin beſtehe ,

weil man b
e
i

denen f . Münzen ſich nicht mit einem ſo geringen

Vortheil wie zu Braunſchweig begnüge , dahero dort ſo ſtarke

Summen Karled'or ausgepräget werden könnten , ſo muß Hochdenen

felben darauf .. antworten , wie d
ie größeſte Summen nurbemeldeter

Karlsd’or bereits ſe
it

zwei b
is

drei Jahren aus denen geringhaltigen

Friedrichs- und Auguſtsd'or , d
ie

man b
e
i

d
e
r

Braunſchweigiſchen

Münze m
it

Vortheil zu affiniren gewußt , gemünzt worden . Da
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man nun b
is

vor kurzer Zeit b
e
i

denen k . Münzen das Gold
Affiniren nicht verſtanden , ſo hat Braunſchweig d

ie

beſte Gelegen =

heit gehabt , vorgedachte geringhaltige Gold - espèces a
n

ſi
ch zu ziehen

und ſelbige in Karlsd’or zu verwandeln . Sonſten weiß ic
h

zu =

verläſſig , daß dort d
ie Mark fein Gold nicht höher a
ls

mit 1901/2

b
is

191 Rthlr . bezahlet wird . E
s

lieget demnach nicht d
ie Schuld

a
n mir , wann nach denen b
e
i

S
.

R
. M. von mir vorgeſchlagenen

und höchſt approbirten Preiſen à 191 und 192 Rthlr . bishero nicht

mehr Gold zu Dero Münzen geliefert worden ; denn b
e
i

dem Preis

à 191 Rthlr . , welcher für d
ie Mark fein in einländiſchem Golde ,

das zu
r

Friedrichsd’or -Ausmünzung brauchbar iſ
t , bezahlet wird , iſt

etwa 11/16 à 1/
8 pro cento Ueberſchuß , wovon jedoch d
ie Münz

unfoſten abgehen ; b
e
i

dem Preis à 192 Rthlr . aber , den d
ie Liefe

ranten fü
r

das ausländiſche Gold , a
ls Moyd'or , Guinées , leichte

Ducaten 2
c
. , empfangen , können kaum beſagte Koſten beſtritten

werden .

102. Bericht d
e
s

Geheimen Krieges und Domänenrats Reichardt
über ſeine Unterſuchung der Cleviſchen Münzverwaltung .

Uurich , 6. Oktober 1764 .

Urſchrift . Tit . XVI , 23 .

d
a

ic
h

nun aus denen verleſenen Aften der Rammer an
gewieſen , daß durch d

ie übergebene Extracte derer Verfügungen noch
keinesweges alles befolget wäre , was E

.

R
.

M. in Betracht der
Münzangelegenheiten verordnet , ſondern

1 m
o

ic
h

bemerken müßte , daß das unterm 29. Martii a . C.

emanierte . . Münz -edictum , welches doch d
ie Norm dieſes ganzen

objecti ſeie , nicht überall und gehörig im Lande a
ls

e
in Grund

geſeß dieſer Angelegenheiten publicieret ſe
i
, ſondern ſolches nur von

Seiten d
e
r

Landesregierung denen ſämmtlichen Gerichtern , von
Seiten der Rammer denen Kaſſen und Magiſtraten zur Achtung b

e

kannt gemachet worden ,

2 do ebenfalls d
ie Reductionstabelle des Münz - directoris

Krönce , nach welcher d
ie kurſierende fremden Species an Kronen

thaler , Louis Neufs , Louis- und Rarld’ors , Ducaten und hollän

diſchen Gelde mit E
.

R
. M
.

wieder hergeſtellten neuen Münzſorten
29 *
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parificieret worden , eben wenig publicieret , ſondern nur E. R. M.
Kaſſen zur Richtſchnur b

e
i

dem Empfang vorgeſchrieben worden , und
woher e

s denn

3 ti
o geſchehen , daß durch dieſe Unterlaſſung nunmehro in Be

tracht dieſer fremden Münzſorten e
in doppelter Münzfuß oder

Kurs felbſt im Lande vorhanden ſe
i
, d
a

nämlich dieſe Species b
e
i

der Kaſſe nur nach der Reduction gingen und angenommen würden ,

b
e
i

dem innern Verkehr aber d
e
r

Unterthanen unter ſi
ch ſelbige

ihren vorigen nach dem Leipziger und Conventionsfuß , der doch in

Betracht derſelben ſchon in dem edicto vom 29. März a . C. ledig

lich feſtgeſeket iſ
t , ganz übertriebenen Kurs behalten und wodurch

das Publicum nur in Ungewißheit und Unordnung käme , di
e prae

stationes zu denen Raſſen auch gegen ſolchen Kurs mit 20 procent

beſchweret und dadurch ſelbſt d
ie Gelegenheit zu denen deshalb vors

gebrachten Beſchwerden und Querelen gegeben würden . Beſonders

aber , daß auf ſolchen Fuß , wann d
e
r

Kronenthaler a
d
1 Rthlr .

5
0 Stbr . im Handel und Wandel im Lande auszugeben und an

zubringen ſtehe , niemalen d
ie

neue k . Silbermünze dagegen in Aurs
kommen fönnte , da keiner lektere gegen den gemeldeten Kurs des
erſteren mit Schaden ausgeben , mithin ſelbige auch niemalen g

e

ſuchet werden würde , noch Kurs erhalten könnte .

a
d
1 mum vermeinet d
ie Kammer , daß , weil verſchiedene Um

ſtände d
e
r

daſigen Provinzien , welche ſi
e

in ihren ſeit dem Mai a . C.

b
is

hiehin successive erſtattete . . Berichtern angezeiget hätte , d
ie

Execution des Münz -edicti ſchwer gemachet und welche vor denen

ſelben einen großen Nachtheil geben können , ſie dahero zu der

legalen Publication durch das ganze Land nicht wohl eher ſchreiten
mögen , b

is

nunmehro auf das . . rescriptum vom 1
6
.

Julii a . C.

d
ie

zwiſchen d
ie

beiden Landeskollegia und d
e
r

Landeskredit -Rom
miſſion veranlaßte Konferenzien geendiget , darüber . . referieret und

E
.

R
. M. . . endliche Entſchließung zu ihrer Verhaltung ein

gegangen wäre .

a
d
2 dum führte d
ie Kammer a
n , daß ſi
e

nach Inhalt d
e
r
.

Reſkripte vom 16. und 29. Julii a . C. dafür halten müſſen , daß

d
ie

Reduction der oben ſpecifizierten fremden Münzſorten nur ledige

lich b
e
i

denen Zahlungen a
d

cassam eingeführet , ſolche aber ihren

bisherigen Kurs in Handel und Verkehr auch innerhalb Landes b
e
s
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halten ſollen und , da E. A. M. in Betracht d
e
r

Zahlungen a
d

cassam den vorgeſchlagenen höhern Rurs derſelben , nämlich den

Kronenthaler zu 1 Rthlr . 35 Stör . , den Schild - Louisd’or zu 6 Rthlr .

2
0 Stbr . und den Ducaten zu 2 Rthlr . 55 Stbr . per rescriptum

vom 1
6
.

Julii a . c . nicht zu approbieren , ſondern vielmehr feſt
zuſeßen geruhet , daß dieſe Münzſorten fein höherer Werth b

e
i

denen

Kaſſen beigeleget werden könne , als in dem Tarif determinieret

worden , und daß ſolche und d
ie in dem § 3 e
t
4 mitbegriffene

Sorten im Handel und Wandel ferner den Kurs behalten ſollen , ſo

hätte auch d
ie Publication in Betracht der Reduction nicht wohl

geſchehen , ſondern e
s hätten nur dahin d
ie Raſſen lediglich inſtruieret

werden können . Und daß dieſe Münzen nur lediglich in Betracht

derer Zahlungen zu denen Kaſſen nach d
e
r

Reduction angenommen

werden ſollen , hätte fich noch mehr und deutlicher durch das ..

rescriptum vom 1
4
.

Auguſt a . C. beſtätiget , da E
. R
.

M. occasione
der Vorſtellung derer Commerzienräthe von der Leyhen zu Crefeldt

befohlen , ſo weit e
s

noch nicht geſchehen , ferner gehörig und deut
lich bekannt machen zu laſſen , daß d

ie bisherige Münzſorten roulieren ,

im Handel und Wandel nach dem Rurs angenommen , be
i

den Raſſen

felbige jedoch nach dem Tarif nur gelten könnten und wodurch alſo ,

o
b zwar d
ie Reduction nicht im ganzen Lande publizieret worden ,

d
ie Sammer u
m

ſo viel mehr bedenklicher geworden , vorgedachte

Species im Handel und Wandel ebenfalls zu reduzieren .

a
d
3 tium h
a
t

d
ie rammer aber auch eingeſtehen müſſen , daß

das Publicum durch dieſen zwiefachen Münzfuß litte und in Ver
wirrung käme , auch daß dadurch dem Agiotieren Thür und Thor
geöffnet , hingegen daß E. K

. M. neue Münze gegen dieſe fremde ,

wie ſi
e knrſieret , nicht im Kurs kommen könnte und daß dahero ,

wann E
.

R
.

M. ſolche Münzſorten nach dem Krönckeſchen Tarif
auch im Handel und Wandel introduzieren laſſen wolle , der Schade ,

den das Land zwarn durch d
ie Reduction hätte , nicht ſo groß wäre ,

a
ls

den dasſelbe durch den beizubehaltenden zwiefachen Münzfuß

litte und würde dergeſtait alles mit eins zu heben das Münz - edictum
überall zu introduzieren , di

e

Reduction dieſer Münzſorten nach dem

Krönckeſchen Tarif ſo mie b
e
i

denen Taſſen auch einförmig b
e
i

dem

Verkehr des Landes zu legen ſein , wann E
.

K
.

M. , . geruhen
möchten , dahin ſich zu entſchließen , daß von nun a

n

keine neue
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Scheidemünze ferner vor dortige Provinzien geſchlagen , ſondern zu
ſelbiger d

ie bisherige 14/2 und 3
/4 Stüber , welche in gnugſamer

Menge ausgepräget worden , belaſſen würden und auf ſolchen Fuß

das Münzweſen a
m erſten ſofort in dortigen Provinzien in Ordnung

gebracht werden könnte .

Ich meines Theils b
in

nun des pflichtmäßigen Dafürhaltens ,

daß e
s allemal beſſer geweſen ſein würde , wann d
ie Kammer zu

forderſt E
.

R
. M. Münz -edictum vom 29. März a . C. ſofort g
e

hörig publizieret und alsdann durch gegründete und deutliche Vor
ſtellungen diejenige declarationes und exemtiones , d

ie Lage und

Beſchaffenheit d
e
r

dortigen Provinzien erfordert haben möchten , be
ſonders nachgeſuchet hätte , d

a dann e
in Grund mit eins zu der

neuen Münzverfaſſung geleget worden wäre und nicht nöthig g
e
s

weſen , durch einzeln und auf das Ganze nicht quadrierende Ver
ordnungen den Anfang dieſer neuen Münzeinrichtung zu machen ,

und wodurch alſo im Lande Niemand recht weiß , wie e
r in Be

tracht des Münzweſens daran iſ
t

und wie lange e
r

den Kurs , den

e
r

heute hat , länger behalten wird und fann .

Zwar hat d
ie Kammer durch das Circulare vom 28. Julii das

neue Münz -edictum vom 29. März a . C. publizieren wollen , es iſt

aber ſolches Edict weder dieſem Circulair beigeleget , noch ſind auch

d
ie Unterthanen nicht angewieſen , ſich darnach a
ls

einem Landes
geſek überall zu achten , vielmehr iſ

t

e
s ihnen nur zu ihrer Notiz

und Wiſſenſchaft bekannt gemachet ; am allerwenigſten aber iſt darin
der Tarif , nach welchem d

ie

im Lande gang und gebe ſeiende fremde

Münze in Verhältnüß E
. R
.

M. neuen Münze beſtimmet iſ
t

und

kurſieren ſolle , vorgeſchrieben . Und dieſes iſt de
r

Grund , daß e
in

zwiefacher Kurs einer und eben derſelben Münzſorte zu noch

mehrerem Beſchwer a
ls

d
ie Introduktion des neuen Münzfußes ver

urſachet haben würde , in dem Lande Plaß gegriffen , nämlich ein

mal b
e
i

denen Kaſſen , ſodann im gemeinen Verkehr und Handel
und Wandel .

Ich würde auch nicht angeſtanden haben , zum Beſten E
.

K
.

M.
Dienſtes und des Landes darauf zu beſtehen , daß das Münz -edictum

ſowohl a
ls

d
ie Reductionstabelle , wornach d
ie in den Krönceſchen

Tarif ermeldete fremde Münzſorten Kurs haben ſollen und mit

E
.

A
.

M
.

neuen Silbergelde parifizieret ſind , ſofort publizieret
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werde , a
ls

e
s ganz ohnſtreitig iſ
t , daß dieſe E. R. M
.

Münze nie
mals anders a

ls

zu Kaſſenzahlungen geſuchet werden wird und im

Handel und Wandel keinen Kurs gewinnen kann , ſo lange d
e
r

bis
herige Rurs d

e
r

fremden Münzſorten bleibet , wogegen Niemand a
l

pari d
ie

neue Silbermünze bezahlen und hingeben kann .

Allein d
a

eines Theils d
ie Landeskollegia ihre Conferenzien

auf d
ie
. . rescripta vom 16. und 29. Julii a . c . be
i

meiner A
b

reiſe noch nicht geendiget und den erforderlichen Bericht abgeſtattet ,

ſodann aber andern Theils dieſe . . rescripta mir und beſonders

nach der Interpretation d
e
r

Rammer in Zweifel geleget , ob d
ie

Reduction nur lediglich in Betracht d
e
r

Präſtationen zu den Taſſen

Plaß greifen , übrigens aber ſolche wegfallen folle , das . . rescrip

tum vom 1
4
.

Auguſt auch dieſes deutlich zu verordnen ſcheinet , ſo

habe damit anſtehen und dieſes bevor E
.

R
.

M. . . näheren Ent
ſchließung überlaſſen müſſen . Wobei jedoch bemerken muß , daß das
Münz - edictum vom 29. Martii a . c . niemalen zur Erecution g

e

bracht werden kann , wann d
ie darin verordnete neue Münzſorten

nicht vorhanden oder d
ie dagegen nach einer Beſtimmung und Re

duction ſurrogierte fremde Münzſorten nach ſolchen Kurs nicht über

a
l

und ohne Unterſcheid im Lande zum Verkehr d
e
r

Einwohner

unter ſich kurſieren .

E
s

iſ
t

zwar nicht zu läugnen , daß d
ie Reduction der fremden

Münzſorten , welche jedoch in dem bisherigen Rurs , wann ic
h

das

Hochſtift Münſter ausnehme , in de
r

Nachbarſchaft gehen , dem Lande ,

welches b
e
i

der Reduction der 2 Stüber auf 14/2 Stüber ſchon ſo

ſtark gelitten hat , hart falle , da man noch nicht weiß , wie E
. R
.

M.
neue Münze , welche nicht a

u
f

Stüber , a
ls

wornach in den benach

barten Provinzien gerechnet wird , kurſieren werde .

E
s

iſ
t

aber auch unläugbar , daß , wann E
.

A
. M. dieſen

neuen Münzfuß auch in Dero Clev- , Meurs- und Märckiſchen

Provinzien eingeführet und d
ie ſonſt entſtehende anſcheinende Be

ſchwerde , daß d
ie

zu E
.

R
. M. Kaſſen fließende praestationes nach

einem verhöherten Fuß um 2
0

Procent gerechnet werden müſſen ,

abgeſtellet wiſſen wollen , und daß dieſe neue Münze ſowohl inner
halb Landes a

ls

auch durch das commercium außerhalb Kurs g
e

winnen ſoll , e
in egaler Fuß ſowohl in den Zahlungen zu denen

Kaſſen a
ls

auch im gemeinen Verkehr ſein müſſe , und folglich würden
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d
ie

fremde Münzſorten nach dem Krönceſchen Tarif überall inner
halb Landes nur angenommen und ausgegeben werden müſſen , als

ſich anjego ſchon ereignet , daß d
ie

cleviſche 14/2 und 3
/4 Stüber

ſtücke gegen Kronen zu 1 Rthlr . 50 Stüber , Louis Neufs zu 7 Rthlr .

2
0

Stüber in Cöln und Venlo , wie mir zuverläſſig verſichert werden

wollen , 5 Procent thun und allem Vermuthen nach noch höher
ſteigen werden , mithin natürlich iſ

t , daß ſelbige beſſer als vor
gedachte Münzen nach dem erwähnten Kurs ſein und alſo felbige

ſich allmälig verlieren und d
ie dagegen geringer ſeiende fremde

Münze zum Schaden des Landes ſich wieder herein ziehen werde .

Meiner geringen Einſicht nach kann ic
h

auch nicht finden , was

a
n

dieſen egalen Münzfuß und allgemeiner Reduction hinderlich ſein
ſoll , dann gilt zum Erempel d

e
r

Kronenthaler nur 1 Rthlr . 30 Stüber ,

ſo ſeßet darnach d
e
r

Landmann p
p
. in Betracht ſeiner denrées und

der Kaufmann in Betracht der Waaren den Preis a
b , d
a

erſterer

und e
in jeder Nahrungstreibender in de
r

Stadt alsdann nicht nöthig

hat , folche Kronen für 1 Rthlr . 50 Stüber anzunehmen , d
ie

e
r

jedoch b
e
i

denen Kaſſen nur mit 2
0 Stüber Verluſt und alſo zu

1 Rthlr . 30 Stüber ausgeben kann . Der Kaufmann bringet ſolche
außerhalb Landes , und ſo lange der hohe Kurs derſelben daſelbſt
bleibet , 2

0

oder mehrere Stüber höher aus und kann alſo den

Käufer nach dem reduzierten Fuß einen geringern Preis geben .

In Betracht ſeiner Waare , d
ie

e
r außerhalb Landes abſeket

und wofür e
r

das fremde Geld hereinziehet , leidet derſelbe nach

folchen höhern Rurs d
e
r

Münzſorten a
ls

ſi
e

im Lande gelten , ebens

falls keinen Schaden , al
s

ſeine Waaren außerhalb deshalb auch

theurer bezahlet werden . Bei denen Fabriquen fann ſolches auch

keine ſonderliche Hindernüs geben , ſobald nur alle Waaren und
Victualien im Lande durch richtige Tagen nach E

.

R
.

M. vorhin
ergangenen Verordnungen nach dieſem beſſern Gelde und deſſen

eigentlichen Werth proportionieret werden . Dann e
s wird ſi
ch

b
e
i

allen Fabriquen finden , daß , ſo wie d
ie

ſchlechtere Münzſorten auf
gekommen und das gute Geld , mithin auch alle Waaren und denrées ,

geſtiegen , der Lohn denen Fabrikanten vermehret werden müſſen .

Wird nun ſolcher Lohn in Münze von beſſerem Werth und Hältig

keit bezahlet , ſo verſtehet ſi
ch

auch von ſelbſten , daß d
ie

deshalb

vorhin geſchehene Vermehrung des Lohns nach einem billigen Fuß
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wegfallen müſſe , und dergeſtalt verlieret weder dadurch d
ie fabrique

a
n

ſi
ch , da ſie di
e

Reduction durch den verminderten und auf vorigen

Fuß hergeſtellten Lohn wieder bekommen , noch auch der Fabrikant ,

der d
ie denrées , w
o

nicht wohlfeiler , doch für eben den Preis haben
wird , zum Erempel für einen Kronenthaler zu 1 Rthlr . 3

0

Stüber

eben dasjenige a
ls

für einen dito zu 1 Rthlr . 50 Stüber .

E
s

iſ
t

zwar nicht zu läugnen , daß im Anfange und b
is

alle

praetia rerum ſich darnach arrangieret , einige Beſchwerde und zwar

höchſtens auf 1 à 2 Monate übrig bleiben wird . Alleine wie iſ
t

e
s möglich , in generalen Verfaſſungen , d
ie

doch auf das Beſte des
Allgemeinen aboutieren , ſolche Einrichtung zu treffen , daß nicht im

Anfang der eine und der andere leide , der aber doch hernach auch

in de
r

Folge , und wenn ſolche Einrichtung Plaß gegriffen , dadurch
reichlich doch wiederum entſchädiget wird ; und wann auf ſolche nicht

zu ändernde Inconvenienzien b
e
i

generalen Dispoſitionen reflectieret

werden ſollte , würde niemalen zum Beſten d
e
s

publici etwas Beſſeres

ſtatuieret werden können .

E
s

liegen alſo d
ie Hindernüſſe , warum d
ie Introduction

E
.

R
. M. neuen Münzfuß und d
ie

damit geſchehene Barification

der fremden Münzſorten nicht geſchehen könne , nicht in dem An
geführten allein , ſondern der wahre Grund dieſer Hindernüſſen iſt
wohl eigentlich dieſer , daß d

ie

cleviſche Provinzien und ihre Be
nachbarte nach Stübermünze ſi

ch berechnen , mithin E. R
.

M
.

neue

Münze nach dem bisherigen Fuß weiter eigentlich nicht geſuchet wird
als zu Uebermachungen zu denen Generalkaſſen ſolche erfordert , und

dahero entſtehet in dieſen Provinzien dieſe Beſorgnüß , da di
e

vorige

cleviſche Stübermünze vor den Graumanſchen Fuß gegen den Louis
d'or zu 5 Rthlr . allenthalben und b

e
i

Auswärtigen kurſieret , d
ie

nach dem legtern Fuß aber ausgeprägte 2 Stüberſtücke ſo aus
gefallen , daß dagegen d

e
r

Louisd'or außerhalb Landes endlich b
is

zu 6 Rthlr . geſtiegen , auch dieſen Sture , obgleich die 2 Stüberſtücke

in anno 1762 auf anderhalb Stüber reduzieret worden , behalten ,

daß , wie bereits der Anfang gemachet , eine neue Stübermünze g
e

ſchlagen wurde , welche dann lediglich im Kurs vor dortige Pro
vinzien bleiben würde , womit aber nach ſolchem Fuß , wie ſi

e aus
gepräget worden , mit denen Benachbarten kein commercium zu

unterhalten ſtehen würde , mithin würden dortige Provinzien durch
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d
ie Reduction der fremden Münzſorten zuvorderſt verlieren , ſodann

aber , wann d
ie

neue harte Silbermünze b
is

zu zwei gute Groſchen ,

wie vorhin nach Introduction d
e
s

Graumanſchen Fußes geſchehen ,

nur ſo weit ſi
e

zu Bezahlung der Generalkaſſen etwa erforderlich

ſein möchten , gepräget würden , Stübermünze erhalten , womit ſi
e

mit Benachbarten nicht handeln könnten , ſondern nach dem Fuß des
Friedrichs- und Louisd'or zu 5 Rthlr . hinwiederum verlieren müßten ,

und dahero hat d
ie Kammer angetragen , daß , da vorhin eine hin

reichende Quantität 2 Stüber- und 1 Stübermünze geſchlagen worden ,

und welche reſpective zu 14/2 und 8
/4 Stüber reduzieret ſe
i
, o
b

E
.

R
.

M
.
. . geruhen möchten , ſolche a
ls

Scheidemünze zu belaſſen

und keine neue dergleichen ausprägen zu laſſen , da dann mit den

neuen zu prägenden harten Silbergelde und dieſer lediglich bleiben

d
e
r

Scheidemünze von 14/2 und 3
/4 Stüber ſowohl im Lande a
ls

außerhalb Landes das commercium ſoulagieret und d
ie ganze neue

Münzeinrichtung mit eins zu Stande gebracht und erhalten werden
fönnte .

Ich meines ohnmaßgeblichen Dafürhaltens ſehe diefes a
ls

das

beſte Temperament a
n , wodurch alle Beſchwerden , Aufenthalt und

Schreiberei m
it

eins gehoben , das Verkehr im Lande und das

commercium m
it

Auswärtige conſervieret , auch dadurch zugleich

wegen der Landesſchulden alsdann um ſo eher eine bequme Aus

kunft verſchaffet werden kann . Die Beſorgnüs wegen der großen

Quantität aufkommender neuer Scheidemünze , welche b
e
i

Benach

barten nicht wieder ſo angebracht werden fönnte , auch des Mangels

des guten neuen harten Geldes durch ſtärkere Ausprägung der neuen

Scheidemünze hingegen wegfallen würde , und e
s wird ſodann d
ie

Introduction des neuen Münzfußes ohne Aufenthalt geſchehen können .

103. Kabinettsorder a
n

den Generalmünzdirektor Krönce über
mangelhaftes Uusmünzen d

e
r

Zwei- und Viergroſchenſtüđe .

Potsdam , 14
.

Oktober 1764 .

Ausfertigung . R
. XIII , 1 ,

E
s

iſ
t

b
e
i

S
.
R
. M. d
ie Anzeige geſchehen , daß , da be
i

Dero

Münzen und inſonderheit denen zu Berlin wenig oder nichts a
n

goldene espèces , a
n Silbermünzen aber lauter Zwei- und Viers
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groſchenſtücken , d
ie

nicht ajuſtiret ſeind , in das Publicum kommen ,

ſolche leştere u
m

ſo weniger Credit greifen wollten , a
ls ſelbige unter

ſich im Gewichte ſehr verſchiedentlich ausgepräget würden , ſo daß

bei einer leşthin davon gemachten kleinen Probe init 5 Rthlr . 4 Gr .

Stücken ſi
ch b
e
i

dem Nachwiegen ſechs Stück gefunden , di
e

u
m

einen

neunten Theil ſchwerer geweſen a
ls

ſechs andere . Wie nun durch
dergleichen unordentliches Augmünzen nicht nur dieje espèces den
nötigen Credit b

e
i

dem publico verlieren , ſondern auch ſelbſt denen

Juden und andern dergleichen Leuten alle Gelegenheit zu dem Aus
kippen gemacht wird und alle von S

.
K
.

M
.

durch Dero ordres ſo

fehr präcavirte Inconvenienzien entſtehen müſſen ; al
s

befehlen Sie
Dero Münzdirector Krönicke hierdurch ſo gnädig a

ls

alles Ernſtes ,

daß derſelbe eine große Attention darauf haben und denen Special

münzdirectoren ſowohl a
ls

denen andern Münzbedienten ſehr genau

auf d
ie Finger ſehen ſoll , damit dieſelbe nach den von S
.

K
.

M.
approbirten jeßigen Münzfuß mit aller erſinnlichen Eractitude aus
prägen und darunter weder negligence noch Unterſchleife begehen

müſſen , al
s

worauf gedachter Münzdirector Krönicke mit ſo viel

mehr vigilance ſowohl b
e
i

denen Berlinſchen und übrigen ſämmt

lichen k . Münzen ſehen und halten ſoll , da er billig davor reſpon

fabel bleiben muß .

104. Immediatbericht des Generalmünzdirektors Kröncke über d
ie

Juſtierung d
e
r

Zwei- und Viergroſchenſtücke und Beſchleunigung

der Ausmünzung .

Berlin , 16
.

Oktober 1764 .

Stonzept ohne Unterſchrift . R
. XIII , 2 .

E
.

R
.

M. haben mittelſt . . ordre vom 14. dieſes mir a
n ,

zubefehlen geruhet , daß ic
h

b
e
i

der Ausmünzung derer nicht ajuſtierten

4 und 2 Groſchenſtücken eine große Attention haben und denen
Specialmünzdirectoren ſowohl a

ls

denen andern Münzbedienten ſehr
genau auf d

ie Finger ſehen ſoll , damit d
ie

einzelnen Stücke von

nurgedachten Silbergeldern nicht von verſchiedenem Gewicht aus
gepräget werden . E

.

R
.

M. wollen Sich . . zu erinnern geruhen ,

wie vorbemeldete Directores und ſämintliche Münzbediente , ehe noch

mit d
e
r

neuen Uusmünzung der Anfang gemacht war , durch eine
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dem . . approbierten jeßigen Münzfuß beigefügte Inſtruction wegen
accurater Uusprägung derer Gelder im Gewicht und Gehalt hin
länglich unterrichtet worden . Und hiernächſt habe ihnen zu wieder

holten Malen nachdrücklich aufgegeben , ih
r

devoir b
e
i

ohnausbleib

licher ſchwerer Verantwortung aufs genaueſte zu obſervieren .

Wann nun zeithero , da di
e

Ausmünzung in E
.
R
. M
.

mehreſten

Münzen b
e
i

Tage und Nachtzeit ſtark pouſſieret werden müſſen , um
dem Mangel a

n
neuem Gelde b

e
i

Dero Kaffen und im publico

forderſamſt abzuhelfen , d
ie

4 und 2 Groſchenſtücken nicht ajuſtieret

werden können , dieſe Münzſorten auch weder in denen vorigen , noch

zu d
e
s

Graumanns Zeiten ajuſtieret worden , d
ie Erfahrung aber

b
e
i

oftmals angeſtellten Proben gelehret , daß dergleichen Gelder

alles angewandten Fleißes und Aufmerkſamkeit ohnerachtet in Be
tracht einzelner Stücken nicht ganz egal im Gewicht anzufertigen

möglich ſe
i
, wie ſich denn nur vor kurzer Zeit b
e
i

200 Thaler neu
geprägte und ebenfalls nicht ajuſtierte churſächſiſche 2 Groſchen

ſtücken , welche ic
h

aus Leipzig anhero kommen laſſen und nach ein
zelnen Stücken ausgewogen , b

e
i

Gegeneinanderhaltung derſelben

Differenzen von 2
3 , 2
8 , 3
3 b
is

4
7 Procent gefunden ; ſo wird e
s

von E
.

R
.

M. . . Befehl drependieren , ob in Zukunft d
ie

4 und

2 Groſchenſtücke auf Dero Münzen Stück vor Stück mit der Feile

ſo wie 1 , 1
/2 , 1
/3 und 1
/4 Rthlr . - Stücken ajuſtieret werden ſollen ,

weil dieſes das einzige Mittel , wodurch e
in

accurateres Gewicht

derer einzelnen Geldſtücken werkſtellig zu machen iſ
t . Wobei jedoch

E
.

R
.

M. . . anzeigen muß , daß das Ajuſtieren oftgedachter 4 und

2 Groſchenſtücken ungleich höhere Koſten verurſachen und d
ie Aus

prägung derſelben dergeſtalt verhindern würde , daß davon etwa nur

e
in Dritttheil ſo viel wie bishero ausgemünzt werden könnte .

Zugleich habe E
.

R
.

M. in devoteſter Submiſſion einberichten
ſollen , daß b

is

ultimo Sept. a . C. an Friedrichsd’or 1286005 Rthlr .

und a
n ganze , halbe und viertel Thaler 790 712 Rthlr . 18 G
r
. in

Dero Münzen ausgepräget worden .

Ob ic
h

nun wohl alles Menſchenmögliche verſucht , di
e

Aus
münzung derer Friedrichsd’or ſtärker zu befördern , ſo iſ

t

doch ſolches

nicht in meinem Vermögen geweſen , weil d
ie geringhaltige Gold

espèces bereits im vorigen Jahre größtentheils aus E
.
R
.

M
.

Landen

practicieret worden , dahero ſo wenig Goldlieferungen von Parti
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culiers zu denen Münzen erfolgen , ohnerachtet d
ie
. . geordnete

Goldpreiſe ſehr anſehnlich ſind .

Was d
ie Ausmünzung vorbenannter ſchweren Silber - Species

anlanget , ſo hat wegen d
e
s

hohen Wechſelcourſes ſeit einiger Zeit
wenig fein Silber von außerhalb Landes committieret werden können ,

und das von denen Silber -Affinerien a
n

d
ie Münzen abgelieferte

feine Silber iſt öfters nicht hinlänglich geweſen , d
ie geringhaltige

Sorten aus denen k . Kaſſen zu jeßige 4 Groſchenſtücke zu legieren .

Nunmehro aber , d
a

auch die Silber - Affinerien in Breslau

und Königsberg fertig ſeind und alſo das Finieren derer ſchlechten

Sorten beſſer von ſtatten gehen wird , ſoll a
n

ſchweren Silbergeld

e
in Mehreres ausgemünzt und E
.

A
. M. . . Intention befolget

werden .

105. Gutachten des Großkanzlers v . fürſt über den Kurs
der Goldmünzen .

Berlin , 27. Oktober 1764 .

Eigenhändig . Tit . XVI , 20 .

1
. Die Herunterſeßung der Louisd’or per renovationem des

Edicts vom 2
5
.

November 1750 würde zweierlei Abſichten

1
.

auf d
ie f . Kaſſen ,

2
.

auf d
ie negotia inter privatos haben .

O
b

und wie d
ie
k . Kaſſen ſi
e

annehmen , iſ
t

mir außer Cleve ,

w
o

ſi
e

noch zugelaſſen worden , unbekannt .

Nach dem Edict vom 29. Martii c . b . iſt keine k . Kaſſe

ſchuldig , d
ie in Gold zu präſtierende quanta anders a
ls

in Fried
richsd’or anzunehmen .

Werden d
ie

würklich im innerlichen Gehalt ſchlechter a
ls

Frieds

richád’or ſeienden Louisd’or dafür in k . Kaſſen angenommen , ſo

verlieret einestheils würklich dadurch d
e
r

König , anderntheils wird

der beſſere Friedrichsd’or ausgeführet und dagegen der ſchlechtere

Louisd'or eingeführet , denn jener hier im Lande nicht den Vorzug hat .

Ich ſtelle alſo anheim , ob nicht nach klarer Vorſchrift
das Edict vom 29. Martii c . bei t . Raffen nur Friedrichs -

d'or zu nehmen .
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Das einzige Bedenken fönnte nur d
e
r

Mangel an Friedrichs
d'or b

e
i

den Contribuenten ſein , da Krönce ſelbſt zugeſtehet , daß

d
e
r

Mangel a
n Goldlieferungen bisher mehrere Ausprägung von

Friedrichád’or nicht geſtattet .

Sollte Mangel a
n Friedrichsd’or ſein , ſo fönnten allenfalls

die f . Rafien inſtruieret werden , wann die [ in ] Gold ab
zutragende Gefälle von denen , ſo folche zu präſtieren
fchuldig , nicht in Friedrichsd’or entrichtet werden könnten ,

dafür vollwichtige Louis d'or , jedoch andere nicht als

à 4 Rthlr . 22 Gr . die einfachen und à 9 Rthlr . 20 Ggr .

die doppelten in die k . Kaffen anzunehmen .

Dieſes würde feine eversio , noch ſonſt declaratio edicti vom

29. Martii ſein , noch durch ein allgemeines Edict publicieret werden

dürfen , indem durch kein Edict verordnet , daß d
ie f . Raſſen die

Louisd'or fü
r

Friedrichsd’or vor voll annehinen ſollten .

Zweierlei gute Würkung würde hierdurch nothwendig erfolgen .

Einestheils würden d
ie f . Kaffen (posito nämlich , daß nicht

genug Friedrichsd’or roulieren ) d
ie dafür einkoinnende Louisd'or

à 4 Rthlr . 22 Ggr . in d
ie

k . Münze dergeſtalt abliefern können ,

daß daraus ohne Schaden Friedrichsd’or gemünzet und das Publi
cum damit verſehen werden könne .

Anderntheils würden privati hierdurch ſonſt ohne Geſeß b
e

wogen werden , denen Louisd’or nicht gleichen Werth mit den Fried
richsd’or in ihren Gedanken beizulegen , da ſie be

i
k . Kaffen dieſelben

nicht gleich anwenden können .

2
. Ratione negotiorum inter privatos hingegen ſind auch d
ie

Louisd’or nach dem Münzedict § 4 nur eine zugelaſſene Münze ,

ohne daß darin verordnet , wie hoch ſolche im Vergleichniß gegen

preußiſches Geld gerechnet werden ſollen . E
s

ſtehet vielmehr klar

in § 10 Num . 6 Sect . 1 entweder verordnet , daß , wann jemand

auf dieſe in dem § 4 zugelaſſene Münzſorte contrahieret , di
e

Zahlung

entweder in dieſer Münzſorte in speciebus oder in dem preußiſchen

Geld NB nach dem Kurs d
e
s

Zahlungstages geſchehen ſolle . Folg

lic
h

iſ
t nirgend feſtgeſeket , ob d
e
r

Louisd'or in preußiſchem Golde

oder in Silbergeld 5 Rthlr . oder 4 Rthlr . 22 Ggr . , oder o
b mehr

oder weniger gelten ſoll .
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feßo dieſe Proportion feſtzuſeßen nnd privatos zu zwingen ,

anſtatt ſtipulierten Louisd’or pro Stück 4 Rthlr . 22 Ggr . preußiſch

Kurant [zu nehmen ) , würde offenbar contra fidem edicti vom 29 .
Martii c . ſein und eine neue Zerrüttung in den Vermögensumſtänden

vieler auf das Edict ſich verlaſſenden privatorum anrichten .

Im gemeinen Handel und Wandel aber würde es noch weniger

helfen , einen geringern Werth denen Louisd’or per legem gegen

das preußiſche Aurant beizulegen .

Der Kaufmann und Fabrikant , ſo Louisd’or zu ſeinem aus
wärtigen Seideneinfauf bedarf , würde doch in Louisd’or allezeit

lieber und wohlfeiler in ſolchen baar verkaufen , folglich vom Käufer

der Louisd'or immer höher a
ls
4 Rthlr . 22 G
r
. ausgebracht werden

können . Auf Rredit in Louisd'or aber würde der Kaufmann alle

zeit ſeine Waare höher anſchlagen , da er beſorgen müſſe , anſtatt
specierum e

in zwar geleßmäßiges , auswärts aber ihm nicht idem

gewährendes aequipollens von 4 Rthlr . 2
2 Ggr . in preußiſchen

Kurant von Käufern b
e
i

d
e
r

Zahlung zu erhalten .

Ich würde alſo exclusive d
e
r

k . Kaſſen d
e
r

Meinung ſein ,

daß die Herunterſeßung von Louis d'or auf einen ge
wiſſen Sat nicht zu verfügen . Ganz ſolche zu verrufen aber

hat Herr Krönce ſelbſt nicht angetragen , und ratione der leichtern

und unwichtigen , welcherwegen e
r

e
s proponieret , gehöret e
s zu

folgendem Abſchnitt .

3
. Was hingegen d
ie Verfügung wegen der zu leichten und

unwichtigen Louisd’or betrifft , ſehe ic
h

kein Bedenken , ſowohl in

den k . Laſſen (wenn ſi
e

auch daſelbſt nach meinem Vor
ſchlag nur à reſp . 4 Rthlr . 22 Ggr . und 9 Rthlr . 20 Ggr .

angenommen werden ſollten ) als überhaupt auch inter
privatos , da ihr Werth gegen preußiſch Rurant unbe

ſtimmet bleibet , feſtzuſeßen entweder , daß die zu leichten

und unwichtigen ( id est das Gewicht nach dem Friedrichs -

d'or Stein nicht habenden ) gänzlich zu verrufen und in

die Münze zu bringen , oder daß für jedes fehlende As

1 Ggr . zuzulegen .

Dann in dem Edict vom 29. Martii § 4 iſt d
ie Zulaſſung

d
e
r

Louisd’or dergeſtalt ſchon eingeſchränket , daß ſi
e nur Friedrichs
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d'or Stein Gewicht haben ſollen . Und dies würde d
ie gänzliche

Verbietung d
e
r

zu leichten und unwichtigen ſchon rechtfertigen .

E
s

kann aber auch ohne dem Edict Eintrag zu thun , dem

gänzlichen Verbot das minus ſubſtituieret werden , daß für ein

fehlendes A
s
1 Ggr . zu entrichten , da einem jeden Landesherrn ob

lieget , ſeine Unterthanen auch in zugelaſſenen Sachen fü
r

Schaden

landesväterlich zu verwahren .

Daß das Wiegen b
e
i

den Kaſſen Irrungen verurſachen dürfte ,

kann ic
h

nicht abſehen , wann ic
h

mich der Ducaten -Zeit erinnere ,

d
a faſt kein Ducat ungewogen angenommen werden konnte und b
e
i

100 Rthlr . 36 Stück gewogen werden mußten , anſtatt daß jeßt b
e
i

100 Rthlr . nur 20 Louisd’or gewogen werden dürfen .

Ueber alles dieſes wird demnach fünftigen Montag in con
ferentia e

in conclusum gefaſſet werden können .
106. Schreiben des Generalmünzdirektors Kröncke a

n

den Miniſter

v . Schlabrendorff über den fortgang d
e
r

Breslauer Prägung und

d
ie

reduzierten Sorten .

Berlin , 13
.

November 1764 .

Urſchrift . 4
.

B
.

M
.

R
. IV , 31 , Vol . V
I
.

Nachdem aus Ew . Excellenz • . Anſchreiben vom 21. m . p .

ic
h ungern erſehen , daß in dortiger Münze mit d
e
r

Thaler- und

8 Groſchen - Ausprägung damalen noch nicht d
e
r

Anfang gemacht g
e

weſen , ſo habe von dem Münzdirector Singer dieſerwegen eine Ver
antwortung gefordert und ihm wiederholentlich aufgegeben , zu b

e

ſagter Ausmünzung ohne längern Anſtand zu ſchreiten .

Derſelbe hat hierauf zu ſeiner Entſchuldigung angeführet , d
ie

baldige Verwandelung derer aus denen daſigen k . Kaſſen zu
r

Münze
abgelieferten beträchtlichen Summen reducirter Goldſpecies in jeßige

Friedrichsd’or wäre zeithero ſein Augenmerk geweſen , und hätte e
r ,

weil d
ie

Münzwerke wie auch d
ie Juſtirer und Präger nothwendig

zum Golde gebrauchet worden , d
ie Ausmünzung derer Thaler p
p
.

ausſeßen müſſen , um a
n

erwähnte Kaſſen d
ie

neu geprägte Fried

richád’or deſto eher bezahlen zu können ; nunmehro aber werde e
r

mit mehrgedachten Thalern ſogleich zu Werke gehen .
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E. E. b
in

ic
h

indeſſen auch fü
r

d
ie wegen angeführter Gold

lieferungen höchſtgeneigt getroffene Verfügung ganz gehorſamſt ver
bunden , und wünſchte ic

h

wohl , daß d
ie Königliche p . Kammern in

andern Provinzen d
ie

unter ihnen ſtehende Kaſſen zur Ablieferung

derer eingehobenen reducirten Gold- und Silberſorten a
n

d
ie

Münzen

ſo stricte anhielten , wie ſolches in Schleſien geſchiehet ; alsdann

würde ic
h

nicht nöthig haben , di
e

Magdeburg- und Cleviſche Münzen

von hier aus mit Metalen zu providiren .

Bei dieſer Gelegenheit ermangele nicht , E. E
.

anzuzeigen ,

wie S
.

R
. M. auf eines . . General -Directorii Vorſtellung höchſt

reſolviret haben , daß wegen Ermangelung eines hinlänglichen Vor
raths a

n Friedrichsd'or d
ie vollwichtige Louisd’or in Zukunft b
e
i

Dero Raſſen à proportion derer guten Friedrichád’or nach ihrem
eigentlichen Werth , nämlich à 4 Rthlr . 22 G

r
. , d
ie unwichtigen aber

nicht anders angenommen werden ſollen , al
s

wann für jedes nach

dem Friedrichsd’or -Stein daran fehlende A
s

mit einem guten

Groſchen bezahlet wird .

Gleichergeſtalt ſoll e
s Höchſtderoſelben Intention gemäß auch

mit denen braunſchweigſchen 5 Rthlr . -Stücken oder Karlsd'or g
e

halten und alle dergleichen b
e
i

denen Kaſſen eingehobene fremde

Gold - espèces denen Münzen abgeliefert werden , u
m

dadurch ſowohl

d
ie Friedrichsd’or -Ausmünzung zu vermehren , als auch dieſer Landes

münze (womit e
s ſoweit gekommen war , daß man ſelbige ſeit langer

Zeit weder auf denen hieſigen Curszetteln notiret , noch beim Handel

und Wandel genennet ) den ih
r

gebührenden vorzüglichen Werth vor
auswärtigen Goldmünzen , wie vordem , wieder zu verſchaffen .

In hieſiger Alten Münze iſ
t

d
ie Friedrichsd’or -Ausprägung

bisher ziemlich von Statten gegangen , und möchten mit Ausgang

dieſes Monats 14/2 Millionen Thaler davon completiret werden ;

jedoch würde a
n

ſolchen Species viel mehr ausgemünzet ſein , wann
wegen der vorjährigen ſtarken Banquerotte nicht ſo große Summen

a
n Mittelgold und geringhaltigen Sorten zur Bedeckung auswärtiger

Tratten wären außer Landes geſandt , mithin denen t . Münzen

entzogen worden , wovon man allem Anſehen nach wenig wird

anhero ziehen können .

Endlich kann nicht unterlaſſen , E. E
.

von dem ſeit dem

Julio a . C. ſo hoch geſtiegenen Wechſelcurs auf Breslau .

Acta Borussica . Münzweſen III .

por

30
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zutragen , daß durch denſelben nicht nur d
e
r

einheimiſchen Handlung ,

ſondern auch denen f . Münzen großer Nachtheil und Schaden zu =

gewachſen iſ
t , indem d
ie Silberlieferanten dadurch außer Stand g
e

ſeßet worden , piastres und ander Silber aus Volland oder Ham
burg kommen zu laſſen , ſonſten d

ie Ausprägung d
e
r

Thaler p
p
. in

daſiger Münze längſt vorgenommen ſein würde . A
n

vorbemeldetem

Curs haben nun wohl meines ohnmaßgeblichen Erachtens einige

Mitglieder der Breslauiſchen Kaufmannſchaft hauptſächlich mit

Schuld , welche d
ie

in jeßigem preußiſchen Courantgelde auf ſie aus
geſtellt geweſene ausländiſche Tratten , ihrer Acceptation entgegen ,

mit reducirten Geldern bezahlet , d
ie

im Gewicht zum Theil leichter
geweſen ſein ſollen , wie d

ie Reductionstabellen beſagen . Durch

ſolche Bezahlungen ſind d
ie

ſchädlichen Folgen entſtanden , daß ſo

wohl d
e
r

Credit dortiger Handelsleute in Amſterdam ſehr gelitten ,

als auch beſonders der Curs mehrbeſagten jeßigen Geldes von Zeit

zu Zeit ſchlechter worden ; dahero dann von Amſterdam auf Breßlau

eine Zeitlang nicht mehr traſſiret iſ
t , mithin das Wechſelnegoce durch

Hamburg hat effectuiret werden müſſen , woſelbſt folglich faſt lauter
Nehmer und wenig Geber ſein können , ſo daß man dort d

ie

Wechſel

und den Credit öfters 4 à 5 Procent ſchlechter a
ls
das Geld äſti

miret , anſtatt daß ſonſten , in Ermangelung des Geldes , deſſen Werth
pflegt erhöhet zu werden .

Weil nun dem Vernehmen nach d
ie in jeßigem preußiſchen

Gelde auf Breslau traſſirte Hamburger Wechſel b
is dato daſelbſt

noch zum Theil m
it

reducirten Sorten bezahlet werden ſollen , in
zwiſchen doch nicht zu glauben , daß ſolches aus Mangel a

n

dieu

geprägtem Gelde geſchehen könne , indem allein in dortiger Münze

b
is

ultimo Octobris c . viel über 3 Millionen dergleichen Silbergeld
gemünzet worden , welches , ob e

s gleich für das Publicum in

Schleſien nicht hinlänglich iſ
t , dennoch zur Bezahlung ausländiſcher

Tratten meines Ermeſſens hinreichend ſein wird ; dahero zu ver

muthen , daß , wann gegenwärtig dergleichen Tratten , wie gedacht ,

mit reducirtem Gelde bezahlet würden , dazu wohl nichts anders a
ls

eigennüßige Abſichten Veranlaſſung geben und alſo b
e
i

ſolchem Miß
brauch zu einem ſo nüßlichen niedrigen Wechſelcurs vor der Hand
wenig Hoffnung übrig bliebe : a

ls

ſtelle E
. E
.

weiſen Dijudicatur

ic
h

anheim , o
b vorangeführtes , denen k . Münzen und d
e
r

ein
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heimiſchen Handlung ſehr nachtheilige Verfahren nicht einer baldigen

Remedur bedürfe , mit Bitte , Hochdieſelben wollen d
ie gütigſte Ver

fügung zu treffen geruhen , daß forthin o
ft

ermeldete fremde Tratten ,

wann ſi
e in jepigem preußiſchen Gelde ausgeſtellet ſeind , ſtatt deſſen

nicht mit reducirten Sorten bezahlet werden müſſen .

107. Bericht d
e
r

Cleviſchen Regierung und Kammer über d
ie

Ubzahlung der im Kriege gemachten Schulden .

Cleve , 1
. Januar 1765 .

Ausfertigung . Tit . XVI , 24 .

zu Erfüllung E
.

K
.

M. . . Intention , welche uns in Münz
ſachen durch e

in .. rescriptum vom 1
0
.

November vorigen Jahres ,

ſo a
n

beide hieſige Landescollegia erlaſſen , bekannt gemacht worden ,

hat man d
ie

erſte Conferenz der beiderſeitigen Deputierten in der
verſammleten Landescreditcommiſſion vorgenommen und zum sujet

d
e
r

Deliberation gemacht : wie d
e
r

Valeur von verſchiedenen in

hieſigen Landen Curs gehabten Münzſorten zu beſtimmen ſe
i
, worin

während des Krieges ſowohl in Anſehung d
e
r

Landesſchulden , a
ls

der Schulden von Privatperſonen kontrahieret oder Verbindungen

geſchloſſen worden .

Da d
ie

Landesſchulden den beträchtlichſten Theil dieſes objecti

ausmachen , ſo ſind in Abſicht auf ſelbige verſchiedene Quäſtionen

und Erörterungen vorgekommen , d
ie

b
e
i

wiederholten Conferenzen

und ſchriftlich gemachten Erinnerungen und Erklärungen auf zwölf

Punkte gebracht worden , von denen E
.

K
.

M
.
. . Vortrag zu thun

wir uns d
ie

Erlaubniß nehmen .

1 tens iſ
t

zu beſtimmen , ob nach denen beſondern Umſtänden
der hieſigen Provinzen Cleve , Geldern , Meurs und Marck , in

welchen zuſammen , und beſonders in den drei erſteren , d
ie feind

lichen Truppen d
ie

meiſte Zeit hindurch nach ihrem Gutfinden d
ie

Herrſchaft exerzieret und den Geldcurs dirigieret haben , d
e
r

Valeur

der damals im Gange geweſenen Münzen

a ) nach dem wahren innerlichen Werth wie aus dem . . rescripto

vom 4
. Junii a . p
r
. d
ie
. . Intention zu ſein ſcheinet , oder

b ) nach einem ſolchen Werth zu beſtimmen ſe
i
, welchen dergleichen

Münzſorten nach andern unveränderlichen pièces , a
ls

alten
30 *
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Friedrichs'dor , alten Louisd’or und holländiſche Gulden gehabt

haben , zu beſtimmen und anzunehmen ſe
i
, a
ls

wohin d
ie
.

approbierten Vorſchläge der clev- und märckiſchen Landſtände

b
e
i

vorigem Landtage gegangen ſind .

a
d
a ) wegen d
e
s

wahren innerlichen Valeurs d
e
r

im Kriege

geprägten Münzſorten kommen dieſe dubia vor , daß d
ie

öftere Ver

änderungen in dem Münzfuß dem publico nicht allein nicht bekannt
geworden , ſondern ſich auch creditores und debitores nach dem

Kurs haben richten müſſen , wie d
ie

eine oder d
ie

andere Armee

ſolchen zu ihren Vortheilen dirigiert gehabt . Die während des

Krieges ohne Unterlaß gemachten Veränderungen in dem Münzfuß
der ausgeprägten Sorten würden zu ſo viel Weitläuftigkeiten Anlaß
geben , daß creditores und debitores , ihre Schulden und Forderungen

zu beweiſen , ſich in Diſtinktionen verlieren und den Grund darzu

thun niemals Wiſſenſchaft oder Beweisthümer genug haben würden .

In dieſer Betrachtung iſt

a
d
b ) von allen dreien collegiis für ſicherer und beſſer g
e

halten , dem von den Landſtänden auf dem vorjährigen Landtage

gethanen und von E
.

P
. M. bereits . . approbierten Vorſchlage

beizupflichten , nämlich daß alle clev- und meurſiſche Landesſchulden
nach dem im Kriege a

m

meiſten üblich geweſenen cleviſchen Aurs ,

den holländiſchen Gulden zu 4
0

Stüber , alte Friedrichsd'or , Louis
d'or , auch braunſchweig -lüneburgiſche 5 Rthlr -Stücke , Karld’or und
Georged’or zu ſechs Reichsthaler und d

ie

darnach ebenfalls reducierte

märdiſche Kapitalien a
ls feſtgeſeget bleiben möchten , weil d
ie hier

benannte Münzſorten unverändert in ihrem Werth geblieben ſind ,

mithin zum Maßſtabe u
m

ſo vielmehr dienen können , d
a wie g
e

dacht d
e
r

Kurs ſi
ch

darnach faſt beſtändig gerichtet h
a
t
.

Hiebei wird nur

d
e
r
2 te Punkt bemerklich , daß nämlich nach dem auf dem Land

tage geſchehenen Vorſchlag d
ie creditores a
m

meiſten litten , indern

d
e
r

Kurs d
e
r

alten Friedrichád’or , Louisd’or und holländiſcher
Gulden während des Krieges gerade der höchſte geweſen , den ſi

e

jemals in hieſigen Provinzen gehabt , wobei alſo d
e
r

creditor nach

dem von E
.

R
.

M. etablierten Fuß d
e
r

alten Friedrichs'dor und

Louisd'or ſtatt 600 nur 500 Rthlr . wieder bekommen und alſo

2
0

Brocent a
m Kapital verlieren würden .
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Hierüber haben ſich beide collegia dahin vereiniget , daß , da

man , ohne dem bereits ſo ſehr beſchwerten Lande zu präjudizieren ,

nicht anders , a
ls

den höchſten Kurs des Geldes gegen alle Kurs
gehabte Silbermünzſorten annehmen müſſen , es der Billigkeit gemäß

zu ſein ſchiene , daß , wann etwa eine Zeit lang d
ie Piſtole einige

Stüber geringer a
ls

ſechs Thaler geweſen wäre , dieſer gar mäßige

Verluſt von einigen wenigen Kreditoren , di
e

e
r

etwa betreffen möchte ,

getragen werden könne und müſſe , da zumal d
ie

mehreſten jeder

Zeit fü
r

einhundert Stück alte Friedrichsd’or und Louis'dor Raſſen
ſcheine oder obligationes zu 600 Rthlr . bekommen haben , ſo daß

der anſcheinende Verluſt von 2
0

Procent a
n

ſich gar nicht exiſtieret ,

weil d
ie creditores in derſelben specie bezahlt werden , di
e

ſi
e her

geſchoſſen haben .

Damit aber

3 tens d
ie

creditores in feinen fernern Verluſt oder ſonſtige

Unſicherheit wegen des zwiſchen Gold- und Silbergeld ſteigenden

und fallenden Wechſelkurſes geſeßt werden mögen , ſo wird gemein

ſchaftlich i . vorgeſchlagen , daß alle d
ie

aus dem Kriege herrührende

Landesſchulden oder Kapitalien , es ſeie , daß ſolche in franzöſiſchen ,

holländiſchen oder ſonſtigen Raſſengelde hergegeben worden , zu Ab
ſchneidung aller Disputen und zur Sicherheit der Kreditoren in
Golde , den alten Friedrichsd’or oder Louisd'or zu ſechs Reichsthaler

feſtzuſeßen , daß folglich 600 Rthlr . Kriegesſchulden mit einhundert

Stück alten Friedrichsd’or oder Louisd’or , oder auch nach hollän
diſchem Gelde den Gulden zu 4

0

Stüber cleviſch und den Ducaten

zu 5 Gulden 5 Stüber holländiſch abgeleget würden , welches dann

dem auf dem Landtage beſtimmten Saß gemäß iſ
t .

4tens iſ
t

in den gehaltenen Conferenzen der Bunkt urgieret

worden , wie d
ie

in d
e
r

Grafſchaft Maro negoziierte Kapitalien zu

feßen ſein würden , wovon wir wegen d
e
r

beſondern Umſtände , di
e

b
e
i

dieſer Grafſchaft vorkommen und , um dasjenige , was in An
rehung derſelben ſpecialiter obtenieret , nicht mit dem andern zu ver
miſchen , a

m Schluß sub N
r
. 1
2

nähern . . Vortrag thun wollen .

5 tens kommet a
ls

e
in Hauptumſtand in Conſideration , wie e
s

beſonders mit den cleviſchen Zweiſtüberſtücken zu faſſen ſtehe , da ſolche
während des Krieges von 2 auf 14/2 Stüber durch d

ie

feindliche

administrationes reducieret worden , mithin e
in großer Unterſchied
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dadurch zu entſtehen ſcheinet, daß d
ie creditores vor der Reduction

nur 3
0

Stück pro Reichsthaler gegeben haben und jeßo 4
0

Stück

pro Reichsthaler wieder empfangen ſollen . Hiebei iſt aber allerdings

anzumerken , daß auf den innerlichen Werth dieſer Stübermünze , da

e
s fein berliniſch Kaſſengeld geweſen , ſo ſehr nicht geſehen worden ,

indem d
ie Piſtolen zu der Zeit , da di
e

2 Stüberſtücke noch für voll
gegolten haben , nicht allein nicht höher , ſondern meiſtens noch g

e

ringer , a
ls

nach der Reduction der 2 Stüber zu 14/2 Stüber
curſieret hat . [ fo ]

Mithin wäre wohl , da di
e

Sache in ſo weit gleich geblieben

iſ
t , der Billigkeit nach auch jego ſolcherhalb kein Unterſcheid zu

machen . Wie e
s aber mit eben dergleichen in 2 Stüberſtücken oder

überhaupt Stübergelde vor dem Kriege hergeliehenen Kapitalien

oder geſchloſſenen Kontrakten zu halten ſe
i
, dieſerhalb differieren

beider collegiorum sentiments auf den Fall , wenn e
s E
. R
.
M ...

nicht gefallen wollte , es zu erlauben , daß auch dieſe Kapitalien in

Stübergelde nach deſſen jeßigem Werth zu 1 ' / Stüber und 8
/4 Stüber

gerechnet , wieder bezahlet werden könnten , ſondern daß dieſes ſchlechter
dings in dem neuen preußiſchen Aurant geſchehen ſollte , wovon

jedoch beide collegia das erſtere in . . Vorſchlag bringen , zumalen

das Stübergeld zu d
e
r

Zeit b
e
i

den Kaſſen ebenfalls angenommen ,

folglich in ſo weit Kaſſengeld geweſen iſ
t ; und dieſes zwar u
m

ſo

viel mehr , a
ls E
.

R
. M. hohes Juſtizdepartement in den dem Etats

miniſter v . Borck auf ſeine wegen einer im Cleviſchen abzutragenden

Schuldpoſt eingereichte Vorſtellungen ertheilten resolutionibus vom

12. Junii und 17. Dec. a . p . ſolches bereits thunlich gefunden hat .

Geſeßt nun aber , daß E
.

R
. M
.

den gedachten Vorſchlag zu g
e

nehmigen nicht geruhen wollten , ſo iſt di
e

nähere Frage , was des
halb fü

r

e
in Reductionsfuß , gegen das jeßige preußiſche Silber

curant gerechnet , in Vorſchlag zu bringen ſe
i
?

Und hier befindet ſich der eigentliche Unterſchied zwiſchen den
sentiments beider collegiorum .

A
.

d
ie Meinung d
e
r

Regierung hievon gehet nach d
e
r

Anlage

dahin , daß e
in

ſolches vor dem Kriege in Stübergelde vorgeſchoſſenes

Kapital blos mit 5 Procent Verluſt in den jeßigen preußiſchen

Silberkurant wieder zu erſtatten ſe
i
, und zwar nach eben demſelben

principio , welches vorhin angenommen iſ
t , nämlich , daß auch vor
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dem Kriege a
u
f

den innerlichen Werth d
e
s

Stübergeldes nicht g
e

ſehen wäre , mithin zu der Zeit d
ie Piſtole gegen das gedachte

Stübergeld nur zu 5 Rthlr . curſieret hätte , obgleich vor und nach
etliche Procent und zuleßt kurz vor dem Kriege b

is

zu 1
0 Procent

Agio gegen das damalige preußiſche Rurant zugegeben wären ; in

deſſen d
ie hieſige Münze gedachtes Kurant den Renteien und

Schlütereien noch immer gegen 3 procent hätte umſeßen müſſen .

Wann nun alſo hiernach das höchſte Agio der 1
0 Procent

genommen und zwiſchen den creditoribus und debitoribus getheilet ,

mithin demzufolge der vorhin gedachter Verluſt von 5 Procent feſt

geſeket würde , ſo glaubte d
ie Regierung , daß dieſes e
in billiger

Reductionsfuß wäre , wobei kein Theil ſonderlich leiden fönnte , da

gedachtermaßen vor dem Kriege e
in Debitor oder ſonſtiger Schuldner

mit dem Stübergelde meiſtens eben das hätte ausrichten , alſo
ſothanes Stübergeld ebenſo hätte gebrauchen können , al

s

dermalen

mit dem neuen preußiſchen Silberkurant geſchehen könnte ; auf

fothanen Gebrauch oder Nußung des Geldes aber und allenfalls

nicht darauf , wie weit das Stübergeld auch vorhin Kaſſengeld g
e

weſen wäre oder nicht , es in casu eigentlich anfäme , zumalen b
e
i

Kurantgelde , welches nicht zum Verwahren und Aufheben diente ;

in mehrerem Betracht , da noch ferner hinzuträte , daß d
ie

ohne hin
reichenden Grund während d

e
s

Krieges geſchehene Verhöhung d
e
s

Goldes und auswärtigen Geldes auf d
ie vorige Zeiten billig nicht

gezogen werden könnte , auch ſogar d
e
r

innere Werth d
e
r

jeßigen

14/2 und 3
/4 Stüber gegen das neue preußiſche Silberkurant ſchwer

lich 1
0 , geſchweige denn 1
5 Brocent Unterſchied ausmachen dürfte ,

wiewohl hierauf nach dem einmal angenommenen supposito nicht
geſehen werden ſollte , ſondern darauf , was mit dem Gelde etwa
ausgerichtet werden können , mithin deſto weniger abzuſehen wäre ,

warum in Betreff d
e
r

Friedenszeit , w
o

noch alles eher in d
e
r

Ord
nung hätte hergehen können , a

ls

nachhero von ſolchem principio

und Vorausſegung zum offenbar alleinigen Nachtheil der creditorum

wieder abgewichen werden ſollte .

Hiegegen vermeinet nun d
ie Krieges- und Domainenkammer

B
.

behaupten zu dürfen , daß der von der Regierung vor
geſchlagener Reductionsfuß darum nicht wohl ſtattfinden könne ,

weil a
u
f

ſolche Weiſe d
e
r

creditor zum Schaden d
e
s

debitoris
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15 Procent lufrieren würde , und dürfte a
ls

e
in medius terminus zu

E
.

R
.

M. . . Ermeſſen anheim zu ſtellen ſein , o
b

nicht dergleichen
in Scheidemünze oder 2 Stüberſtücken ſtehende Kapitalien den Fuß

der Landesſchulden , nämlich im Werth der Piſtole zu ſechs Reichs
thaler parifizieret werden möchte , oder daß d

ie Ablage des Kapitals

in de
r

ſelbigen Scheidemünze , jedoch nach dem reducierten Fuß ges

ſchehen möge , weilen d
ie

2 Stüberſtücke doch vorhin auch nicht

anders a
ls

Scheidemünze und fein berliniſch Kaſſengeld geweſen , auch

noch bleiben , und dasjenige , was wegen der Domainen davon a
n

geführet worden , daß e
s nämlich denen Pächtern , wenn ſi
e

e
s vors

hin mit drei Procent beleget haben , a
ls

berliniſch Kaſſengeld an
geſchrieben ſe

i
, nicht hiehingezogen werden könne , weilen E
.

R
. M.

denen Domainen zum Faveur denen Münzentrepreneurs auferleget

gehabt , berliniſch Kaſſengeld gegen 3 procent denen Domainen zu

fournieren .

Da beide collegia nur in dieſem einzigen Punkt differenten
Sentiments find , ſo tragen wir

6 tens gemeinſchaftlich . . dahin a
n , o
b

nicht . . erlaubet

werden möchte , daß d
ie

während d
e
s

Krieges vorgeſchoſſene capitalia

auch in den mit ausgedrückten fremden Specien in natura nach dem

ihnen in Scheidemünze zugleich mit beigelegten Werth , ohne auf

den Kröneckenſchen Tarif zu ſehen , wieder gefordert , oder alternative
blos dein Werthe nach in kurſierender Scheidemünze verlanget werden

könnten . Dieſe Alternative würde alsdann nur Plaß finden , wenn

in der Obligation d
ie Species entweder beim Empfange oder bei

d
e
r

verſprochenen Wiedererſtattung mit bemerket ausgedrücket ſind ,

d
a ſonſt freilich allemal der Zahlungsfuß Stübergeld bleibet , wenn

auch gleich d
ie Zahlung nicht darin geſchehen iſ
t , weil in dem Fall

dafür gehalten werden kann , daß e
s

dem creditori um d
ie Zurück

erhaltung der specierum nicht zu thun geweſen iſ
t . Wir glauben ,

daß wir hierinnen u
m

ſo viel weniger etwas E
.

R
.

M. . . Intention
zuwider Laufendes vorſtellig machen , da ei

n

dergleichen Arrangement

zu Beförderung des Landeskredits das Seinige mit beitragen kann ,

d
ie Sache auch in den bisherigen regulativis feine Hinderung findet ,

d
a

ſelbſt in dem edicto vom 29. Mart . a . p . die fremden Geld

ſorten zum auswärtigen Handel gebraucht werden können .
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7 tens möchte auch zu erlauben ſein , daß aus eben dem Grunde

e
in Aapital , welches in fremden Specien nach einem auswärtigen

Kurs , a
ls

nach Cölniſchen Albus angeſchlagen iſ
t , wie von d
e
r

Geldriſchen Kriegeg- und Domainenkammer - Kommiſſion unterm

16. Julii a . p . ein dahin gehöriges Erempel angeführet , dergleichen
Kapital auch nach ſolchem Werth wieder gefordert werden könne .

8 tens würden ohnmaßgeblich d
ie Zinſen von den Kapitalien ,

welche während des Krieges vorgeſchoſſen ſind , in Scheidemünze oder

in Stübergeld zu rechnen ſein , nach dieſer Zeit aber oder vom

1
. Junii a . p . an dürfte den Gläubigern frei zu ſtellen ſein , ob ſie

damit auch fernerhin kontinuieren oder lieber nach dem vorgeſchlagenen

Reductionsfuß die Zinſen fünftig erheben wollten , in Anſehung d
e
r

Zinſen hingegen von den Kapitalien , ſo vor dem Kriege bor
geſtrecket worden , wird das Nähere von dem abhängen , was E

.

R
. M.

a
d

Num . 5 wegen des Haupt -Stuhle ſelbſt in Gnaden zu ver
ordnen geruhen .

9 tens würden alle übrige während des Arieges entſtandene
Forderungen und gemachte Kontratte in dubio , w

o

nichts anders

expresse verabredet iſ
t , ebenfalls vor Stübergeld zu verſtehen und

danach d
ie Bezahlung und Erfüllung zu präſtieren , mithin demzufolge

1
0

tens dieſes Geld zugleich unter den Worten : gangbar , gutes

gangbares oder kurſierendes Geld zu verſtehen ſein .

Wobei wir

1
1

tens noch . . in Anmerkung bringen , daß in Gefolg des
rescripti vom 4

. Junii a . p . das vorhin Gedachte auch auf d
ie

Provinz Geldern zugleich mit möchte applizieret werden , welches des
wegen ſehr faisable iſ

t , weil ſie mit beiden hieſigen Provinzen Cleve
und Meurs unter einer feindlichen Adminiſtration geſtanden und

beinahe einerlei Geldkurs gehabt hat ; und würde dadurch fürs erſte

der Differenz zwiſchen der geldriſchen Kommiſſion und dortigem

Juſtizcollegio wegen d
e
s

% und / Verluſt abgeholfen , daneben
aber auch in Anſehung der während des teßtern Krieges aufge

nommenen Kapitalien dem geldriſchen Landrechte auf eine billige und

ohnbeſchwerliche Weiſe derogieret .

E
s

führet nämlich das Geldriſche Juſtizcollegium ſelbſt mit an ,

daß wenigſtens e
in großer Theil ſothaner Kapitalien hätte her

geliehen werden müſſen . Hiezu kommt noch , daß dieſe Kapitalien
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entweder dem Lande oder auch andern privatis oder Rommunitäten

in der Noth vorgeſchoſſen ſind , um dadurch größeres Unheil von
dem Lande oder deſfen Bewohnern abzukehren . Dieſer Umſtand
giebt unſers Erachtens ſolchen Kapitalien eine differente Beſchaffen

heit in Abſicht auf andere , ſo zu Friedenszeiten hergeſchoſſen ſind,

d
ie

man für freiwillige und a
ls

ſolche anſehen kann , d
ie

zu ent
behren und nicht beſſer anzulegen geweſen , a

ls

auf den Fuß , wie

ſi
e ausgethan worden .

Noch einen Fall bringt d
ie

Geldriſche Kommiſſion in Betrachtung :

Wenn nämlich b
e
i

dem Empfange in d
e
r

Obligation keiner

Münzſorten gedacht , b
e
i

der Wiedererſtattung aber ftipulieret iſ
t ,

daß d
ie Kapitalien in ſolchen harten , guten , wichtigen Golde und

Silbermünzen wieder zu bezahlen ſein , a
ls

zur Zeit der Ablegung

gangbar ſein würden .

Hierüber ſind wir d
e
r

unvorgreiflichen Meinung , daß dieſe

zum Nachtheil der debitorum dienende Klauſul für unwürkſam zu

halten und darunter ebenfalls nur Stübergeld zu verſtehen ſe
i
, weil

der Anſchlag der hergeliehenen Geldſorten darnach gemacht iſ
t

und

e
s alſo unbillig ſein würde , wenn e
in Kreditor , der Gold und

ſilberne Species in einen ſo hohen Werth vorgeſtrecket hat , ſie nach
hero in ſo viel geringerm Valeur , alſo fo viel mehrere Stücke , als

e
r hergeliehen hat , wieder erhalten ſollte .

Dieſes Raiſonnement fönnte überhaupt d
e
r

Grund zu einem
regulativo ſein .

Was hiernächſt

1
2

tens d
ie Grafſchaft Marck , al
s

welche in dieſer Abſicht von

den übrigen Provinzen wohl ſeparieret werden muß , beſonders be
trifft , ſo ſind wir d

e
r

Meinung , daß e
s wegen der Kapitalien b
is

zum Jahre 1760 und excluſive desſelben überall ſo wie in den
übrigen Provinzen gehalten werden könne , weil d

ie Münzen b
is

dahin meiſtens einerlei Kurs gehabt haben ; von dem Jahr 1760
incluſive a

n

aber kommt zur Entſcheidung vor , wie d
ie in dieſer

Grafſchaft negociierte Kapitalien , a
ls

a ) in vorigen preußiſchen / Stücken ,

b ) in ſächſiſchen 4
/3 ,

c ) in meclenburger und

d ) in braunſchweiger Münze

zu ſeßen ſtehen .
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Wobei wir unter allen erwogenen Umſtänden , d
ie

ſich in der
Folge hervorthun können , fü

r

das konvenableſte halten , daß e
s

Niemand nach dem Schluſſe des vorigen Landtages möchte g
e

nommen werden :

a
d
a ) einhundert Reichsthaler preußiſche 1
/3 Stücke zu fünf

und ſiebenzig Reichsthaler im cleviſchen Aurs , alte Friedrichsd’or

und Louisd’or zu ſechs Reichsthaler gerechnet würden ; und wären

in der Grafſchaft Marck d
ie preußiſche 1
/3 von 1758 , 1759 und

1763 nach dem Zahlungsjahre 1760 fü
r

Raſſengeld , auch fü
r

gang

bar oder gut gangbar Geld zu halten ; desgleichen könnten in dubio

dieſe Geldſpecies b
e
i

allen übrigen Kontrakten und andern nach dem

gedachten 1760ſten Jahre entſtandenen Forderungen ſo lange an
genommen werden , b

is

bewieſen würde , daß dabei geringere Sorten

zum Grunde lägen oder in ſchlechtere Sorten kontrahieret ſe
i
.

Wann nun folglich

a
d
b ) c ) d ) auch andere Sorten a
ls

ſächſiſche , mecklenburgiſche

und noch verſchiedene andere in gedachter Grafſchaft gangbar g
e

weſen ſind , ſo iſt doch dieſes nicht durchgehends gleich geweſen , von

verſchiedenen läſſet ſich jeßt der Werth nicht mehr genau beſtimmen ,

d
ie wenigſten haben lange , die mehreſten nur eine kurze Zeit roulieret ,

mithin müßte man darauf u
m

ſo weniger ſehen und in dubio e
s

b
e
i

denen belaſſen , welche allezeit hindurch kurſieret haben , und das

ſo lange , b
is

e
in

anders angewieſen werden kann , b
e
i

welcher Ein =

richtung denn a
m wenigſten Präjudiz entſtehet . Nur würde unter

den geringern Sorten keine andern a
ls

ſächſiſche zu verſtehen ſein ,

alle übrige aber , a
ls mecklenburger , bernburger und ſonſtige den

ſächſiſchen gleich gehalten werden müſſen ; da , wenn mehrere distinc
tiones geſtattet werden ſollten , dieſes zu ſolchen Weitläuftigkeiten

Anlaß geben würde , aus denen mehr Unheil a
ls

Nußen entſtehen

müßte .

Was noch d
ie Zinſen anlanget , welche während des legtern

Krieges verſchuldet ſind , ſo werden ſolche nach der vorhin gedachten

Gleichheit mit dem cleviſchen Stübergelde , wie von ſelbſt ſpricht , zu

nehmen , alſo d
ie preußiſchen 1
/3 Stücke zu 1
5 Stüber und denn ,

gegen d
ie Piſtole zu 6 Rthlr . angeſchlagen , vier Stück auf einen

Reichsthaler zu rechnen ſein , ohne einigen Betracht d
e
r

während d
e
s

Krieges geſchehenen Reduction d
e
r

2 Stüberſtücke , weil dadurch d
e
r
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.

Kurs der goldenen und ſilbernen Münzen gar nicht verändert , hin
gegen in Anſehung d

e
r

1
/3 Stücke d
e
r

Preis d
e
r

Gold- und Silber
ſpecien merklich geſtiegen iſ

t
.

Wie wir nun mit vorgetragener Beſtimmung dieſer Punkte

E
.

R
. M. . . Intention gemäß alles , was zu Diſputen Anlaß geben

könnte , coupieret zu haben vermeinen , ſo würde , wann ſolche Säße

.. genehmiget werden , eine danach zu entwerfende k . Declaration
nur dahin durch den Druck bekannt zu machen ſein , daß man ſich

in den hieſigen Provinzen b
e
i

den darin vorkommenden beſondern

Umſtänden nach ſolcher ſowohl in Anſehung der Landeskapitalien

a
ls

d
e
r

Privatſchulden , ſo während d
e
s

Krieges kontrahieret worden ,

richten , im übrigen aber ſich a
n

das Münzedict vom 29. Mart . a . p .

halten und darnach verfahren ſolle .
Unter welcher Erklärung alsdann eine neue Reductionstabelle

beizufügen oder das edictum zu ändern nicht nöthig iſ
t
.

Wir ſtellen aber alles dieſes E
.

A
. M. höchſt erleuchteten

Einſichten zur .. . Entſcheidung mit vollkommenſter Submiſſion anheim .

Separatvotum der Cleviſhen Regierung .

Bei dem vom Hofe uns per rescripta vom 4
. Junii , 1
6
.

Julii
und 20. Nov. a . p . anbefohlenen Einwurfe einer b

e
i
dem neuen

Münzedicte vom 29. Mart . a . p . nach der Beſchaffenheit und den

Umſtänden hieſiger Länder zu machender Änderung iſ
t

d
ie Frage

mit vorgekommen :

Wie e
s in Anſehung d
e
r

Kapitalien , welche vor dem leßtern
Kriege von der Zeit des Graumanſchen Münzfußes a

n in hieſigen

Landen in Stübergeld vorgeſchoſſen worden , wegen deren Wieder
bezahlung jeßo zu halten , und wie hoch deren Reduction nach dem

neuen preußiſchen Silberkurant zu nehmen ſein möchte , falls die
Kapitalien nicht in natura wieder erſeßet werden könnten und ſollten ?

Wovon d
e
r

Regierung ihre unvorgreifliche Meinung dahin
gehet , daß , weilen

1
.

b
e
i

dem gemeinſchaftlichen Projekt einmal d
e
r

Grund ange

nommen iſ
t , daß auf den innerlichen Werth des Geldes ſo g
e

nau nicht geſehen werden könne , dieſer Grund alſo auch b
e
i

d
e
r

gedachten Frage beibehalten bleiben muß , und zwar um ſo

viel mehr ,
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2. a
ls

ſelbſt das Stübergeld vor dem Kriege Raſſengeld geweſen ,

auch in den ausgeſtellten Obligationen in dubio darunter ver
ſtanden ; dabeneben

3
.

bekannt iſ
t , daß das erwähnte Stübergeld gegen das damalige

preußiſche Kurant , wie auch Piſtolen und Dukaten anfänglich

a
l pari gegangen ſe
i
, oder doch nur einige wenige Procent g
e

than habe und erſt vor und nach , bi
s

zulegt immediate vor

dem Kriege auf 10 procent geſtiegen ſe
i
, folglich mit ſothanem

Stübergelde meiſtens eben das , was mit andern Münzſorten
hat ausgerichtet werden können ;
Dahero e

s

auch nur billig ſein dürfte , di
e

aufs höchſte g
e

gangene 1
0

Procent zu nehmen und zwiſchen den Gläubigern

und Schuldnern zu theilen , mithin danach einen Reductionsfuß

von 5 von 100 Rthlr . Rapital b
e
i

der aufgeworfenen Frage

ohnmaßgeblich vorzuſchlagen , zumalen noch weiter hinzutritt ,

daß den Landrenteien das Stübergeld ſogar gegen 3 Procent
damaligen preußiſchen Kurants hat verwechſelt werden müſſen .

Wollte man nun aber zehen Procent annehmen , wie d
ie
. .

Kammer vermeinet , ſo litte der Creditor offenbar allein .

Deſto weniger kann man finden , daß jeßo von der .. Rammer
das Gegentheil hievon und danach ſogar dieſes angenommen werden

könne , daß der Debitor 1
5 Procent Schaden leiden würde , nämlich

nach dem einmal beliebten principio , daß nicht auf den innerlichen
Werth , ſondern den jedesmaligen Kurs des Geldes zu ſehen ſe

i

und

wornach in effectu weder dem creditori noch debitori zu kurz

geſchiehet .

Sonſten auch d
e
r

vorgeſchlagene Maßſtab wegen d
e
r

Krieges

ſchulden offenbar irrig ſein würde , im Fal nämlich auf den blos
innerlichen Werth geſehen werden ſollte .

108. Bericht des Generalmünzdirektors Kröncke über das Gewicht
des neuen Geldes und das Remedium .

Berlin , 9. Mai 1765 .

Urſchrift . Tit . XVI , 21 .

Einem . . General- Ober- Finanz- Krieges- und Domainen

Directorio überreiche hierbei .. die von mir verlangte Deſignation
über das Gewicht des jeßigen Kurant Silber Seldes , woraus hoch
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dasſelbe ſowohl das Nettogewicht a
ls

auch das Gewicht mit dem
ſogenannten remedio , welches S

.
A
.

M. in dem . . Münzfuß vom
10. Januarii 1764 b

e
i

allen darnach auszuprägenden Münzſorten
. . bewilliget haben , zu erſehen geruhen wird .

Dergleichen remedium iſ
t

b
e
i

denen Ausmünzungen eines jeden

Staats , Reichsfürſten p . bereis in ältern und neuern Zeiten ver
ſtattet worden und wird noch gegenwärtig in allen Münzpläßen

erlaubt , weil inſonderheit im Schrot d
e
r

Gelder wegen mancherlei

nicht abzuändernden Hinderniſſen keine vollkommene egalité beobachtet

werden kann , und wenn e
s

auch möglich wäre , das Gewicht einzelner

Stücken Geldes ſo genau zu treffen , daß eins gegen das andere nur

e
in

oder wenige A
s

zu leicht oder zu ſchwer fiele , ſo würde doch

d
ie Differenz einiger Loth auf Summen von etlichen hundert Thalern

wegen der dazu erforderlichen vielen Stücken unvermeidlich ſein .

Dieſe Urſachen nun haben mich veranlaſſet , di
e

neue Gelder

in obbemeldeter Deſignation m
it

vorerwähntem zwiefachem Gewicht ,

jedoch nur b
is auf 5
0 Rthlr . aufzuführen , indem das Gewicht von

kleinern Summen b
is

zu einzelnen Thalern oder Stücken nicht ſo

zu determiniren iſ
t , daß d
ie f . Kaſſen wegen d
e
r

nicht habenden ſehr

kleinen Gewichtstheile fich darnach richten könnten .

Eines .. General- p . Directorii erleuchteter Einſicht ſtelle ic
h

deinnach .. anheim , ob es , in Betracht der b
e
i

denen Münzen nicht

ganz ackurat zu machenden Stücklung der Gelder und des dieſerhalb

höchſtnachgegebenen remedii nicht nöthig ſe
i
, daß d
ie Kaſſenbedienten

dahin inſtruiret würden , daß ſi
e b
e
i

Annehmung d
e
r

Geldbeutel

etwa auf das medium des in mehrgedachter Deſignation ſpecificirten

doppelten Gewichts halten , jedoch auch ſolche Beutel , welche nicht

leichter wiegen wie das Gewicht mit dem remedio beſagt , ebenfalls
unweigerlich annehmen , maßen ſolche Gewichtsdifferenz denen Aus
wippern in Vergleichung der jebigen Silberpreiſe keine Gelegenheit

a
n

d
ie Hand giebt , di
e

unter den Geldern befindliche wenige ſchwere

Stücken mit Nußen einzuſchmelzen .

Bei den 1 Groſchenſtücken und Scheidemünzen iſ
t gedachtes

Auswippen u
m

ſo weniger practicable , dahero ic
h dergleichen Sorten

in der Deſignation mit zu benennen für überflüſſig gehalten .

Sonſten will auch nicht hoffen , daß einige von denen Kaſſen

bedienten fo pflichtvergeſſen ſein werden , von vorerwähntem diffe
rentem Gewicht d
e
r

Gelder Vortheile ſi
ch anzumaßen .
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Deſignation .

Münzſorten : Rthlr .
Nettogewicht Gewicht mit dem

remedio

Mark Loth Gr . Pf . Mart Loth Or. Pf .

viertel1. Ganze , halbe und

Thalerſtücke 47 2 3

38

10

2

9 2

500

400

300

200

100

50

28

19

9

47

37

28

18

9

4

6

15

7

15

7

11

1
1

2

3

3

28

124 1 2

2. 3 einen Thaler oder 8 Ggr .
Stücken 53 2 2500

400

300

200

100

2

42

32

21

10

5

2

9

14

2

7

11

5

53

42

31

21

10

5

4

10

15

5

10

1
1
1
1
1
1

22

350 1

oder3.5 Stück einen Thaler
Tympfe . . 1 3

7
1

500

400

300

200

100

50

63

50

38

25

12

6

8

13

1

6

11

5

3

2

1

2

63

50

37

25

12

6

13

3

9

4

1
1
1
1
1

2

3

32 2

4.6 Stück einen Thaler oder
4 Ggr . Stücken 2 3

2

500

400

300

200

100

50

1

68

54

41

27

13

6

9

14

2

7.

11

13

68

54

40

27

13

6

7

13

3

2

3

2

3

312 2

5. 12 Stück einen Thaler oder
2 Ogr . Stücken 500

400

300

200

100

50

95

76

57

38

19

9

5

4

3

2

1

8

94

75

56

37

18

9

6

8

10

12

14

7 1
1
1
1

1
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109. Deklarationsreſkript des Edikts vom 29. März 1764 für die

rheiniſch -weſtfäliſchen Lande .

Berlin , 9. Mai 1765 .
Konzept . Gez . Fürſt, v. Maſſow , Blumenthal , Münchhauſen , v. Şagen . Tit.XVI, 24 .
Mylius N. C. III , S. 415—419 . Publiziert Cleve , 23. und 24. Mai 1765 .

Scotti 1881. )

Es hat das Edict vom 29. Martii 17642) in denen Provinzien

Cleve , Marck, Meurs und Geldern in ſeiner Anwendung in einigen

Punkten Schwierigkeiten gefunden , und es ſind zwar ſchon einige

declarationes deshalb in ſothanen Provinzien publizieret worden .

Da aber dadurch noch keineswegs d
e
r

Endzweck einer hinlänglich

klaren Vorſchrift auf alle Fälle nach d
e
n

beſondern Verfaſſungen

dortiger Provinzien erreichet worden , ſo haben wir alle und jede

von unſern Landescollegiis ſowohl a
ls

Ständen daſiger Provinzien
angezeigte Bedenken auf das genaueſte erwägen laſſen und leßen hier
mit durch dieſe Deklaration alle diejenigen Punkte feſt , worin in

dortigen Provinzien eine Abweichung von d
e
r

in dem Münzedict

vom 29. Martii 1764 enthaltenen Vorſchrift ſtattfinden und was

dabei im Gegentheil zur Richtſchnur dienen ſoll .

I. ad introitum des edicti verbleibet e
s lediglich b
e
i

dem darin

Verordneten , da wir aber auch zur Erleichterung der in dortigen

Ländern eingeführten Stüverrechnung 2
0
, 1
0

und 5 Stüberſtücke

anſtatt 8 , 4 und 2 Ogr . Stücken nach eben den Münzfuß d
e 1750 ,

wie dieſe , in dortigen Provinzien ſchlagen zu laſſen im Begriff ſind ,

ſo hat wegen dieſer 2
0 , 10 und 5 Stüverſtücke eben dasjenige , was

wegen der 8 , 4 und 2 Gr . Stücke verordnet iſ
t , ſtatt .

II . ad § 1 verbleibet e
s b
e
i

dem darin Verordneten . Nur
wird unſern getreuen Unterthanen in dortigen Landen noch zur Zeit

und , b
is

e
in hinreichender Ueberfluß von unſern neu ausgeprägten

guten Münzſorten daſelbſt vorhanden ſein wird , verſtattet , ihre
praestanda und Abgaben a

n

unſere Kaſſen außer denen in dieſem

§ 1 benannten Münzſorten auch noch in folgenden fremden Münz
forten nach beigefügtem Werthe zu entrichten :

1 ) Der erſte Entwurf des Generaldirektoriums und Juſtizminiſteriums war

vom 1
5
.

März . Hierzu machten Cleviſche Regierung und Kammer am 6
. April

Verbeſſerungsborſchläge . Das aus beiden Schriften Wichtige iſ
t

von uns in Fuß
noten angegeben .

2 ) S
.

Nr . 87 .
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In Golde :

1
. in guten Karld’or oder braunſchweigiſchen Rthlr .

5 Rthlr . -Stücken à 4

2
.

in alten Loui &d'or . à 4

3
.

in Schild - Louisd’or 6

4
.

in Sonnen - Louisd'or

5
.

in Ducaten à 2

Stüber

55

55

.

.
.

or. 50

45

2
9
0

29

334/2. .

.

0

in Silber :

1
.

in Kronenthalern oder Laubthalern à 1 30

2
.

in holländiſchen Gulden

3
.

in holländiſchen Schillingen oder 6 Stüver
ſtücken , ſo geſtempelt à 10

4
.

in dergleichen holländiſchen Schillingen oder

54/2 Stüverſtücken , ungeſtempelt à 8/2

5
.

in Brabandiſchen Permis -Schillingen ſeit
1750 à 10

6
.

in dergl . Brabandiſchen Permis -Schillingen ,

ſo reduciert bis 1749 incl . à 8/2

7
.

in holländiſchen Dubbeljes oder 2 Stüver
ſtücken . à 28/4

ſo lange a
ls obſpezifizierte Münzſorten in ihrem bisherigen Schrot

und Rorn verbleiben .

E
s

müſſen aber d
ie

ſämmtliche Goldſpecies wichtig ſein oder

für jedes daran fehlende A
s

2/2 Stüver zugeleget werden .

Auch in unſern Münzen ſollen vorſtehende Münzſorten fü
r

eben den vorſtehendermaßen feſtgeſekten Werth angenommen und

d
ie Goldſpecies gegen unſere Friedrichsd’or , di
e

Silberſpecies aber

gegen unſer Silberkurant a
u
f

Verlangen umgewechſelt werden .

III . ad § 2 verbleibet e
s bei dem darin Verordneten .

IV . ad § 3 et 4 verbleibet e
s b
e
i

allem in dieſen beiden

S
S Verordneten . Nur kann denen oben a
d § 1 annoch vor der

Hand zu Zahlungen in unſern Kaſſen zugelaſſenen fremden Münz
ſorten kein höherer Werth , a

ls

denenſelben oben beigeleget , auch im

Handel und Wandel und zwiſchen Privatperſonen unter fich ferner

geſtattet werden , und müſſen dahero dieſe a
d § 1 ob ſpezifizierte

Münzſorten , wenn ſi
e

zu Zahlungen in unſerem Gold- oder Silber
Acta Borussica . Münzweſen III 31
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kurant ſchuldiger Summen gebrauchet werden , weder höher , noch
niedriger , a

ls

ihnen oben der Werth beigeleget , ausgegeben und an
genommen werden .

V
.

a
d
§ 5 verbleibet alles ohne einige Änderung oder Zuſaß .

V
I
. a
d $ 6 verbleibet e
s b
e
i

deſſen ganzen Inhalt , jedoch ge

hören noch zu dem in dieſen & benannten ſchweren Landesmünzen
und Rurant in Silber d

ie 2
0
, 1
0

und 5 Stüberſtücke , ſo Wir nach
eben dem Münzfuß , wie unſere übrige ſchwere Landesmünzen und

Kurant à vierzehen Thaler von einer Mark fein Silber ausmünzen

zu laſſen im Begriff ſind .
VII . ad § 7 et 8 verbleibet e

s

bei dem darin Verordneten ,

und ſind unſere Raſſen auch ſchon beſonders dieſerhalb inſtruieret . 1 )

VIII . ad § 9 verbleibet e
s außer , daß nunmehro auch d
ie in

vorigem saeculo und b
is

1756 ausgeprägten 6 Pfennigſtücke und
ſogenannte rothe Sechſer , da ſolche ohne dem vor dortige Bro
vinzien niemalen beſtimmet geweſen und mit dortiger Scheidemünze

nicht übereinſtimmen , auch in unſern Raffen nicht mehr a
ls

Scheide

münze gelten ſollen , lediglich b
e
i

dem in dieſem $ Verordneten , und

wird hierdurch nochmals feſtgeſeket , daß d
ie

cleviſche 2 und 1 Stüver
ſtücke b

is

1756 incl . allein a
ls

Scheidemünze und keinesweges als

Kurant , auch anders nicht a
ls

in dem jeßigen Nurs , reſp . à 14/2

und 3
/4 Stüver gelten und angenommen werden ſollen .

Jedoch haben wir unten N
r
. XXI b , XXIIg , XXIII b einige

beſondere Fälle ausgenommen , w
o

noch zu Zahlungen ſchuldiger

Kapitalien ſowohl , a
ls

Zinſen dieſe reducierte 1/2 und 3
/4 Stüver

ſtücke gleichfalls anzuwenden erlaubet ſein ſoll , welches wir aber
nur blog als eine Ausnahme von der ſonſt allgemein bleibenden
Regul zuzulaſſen fü

r

nothwendig gefunden haben .

IX . a
d
§ 10 und deſſen introitum in specie verbleibet e
s bei

deſſen Inhalt , jedoch wollen wir , daß , da di
e

Anwendung dieſes

unſere Münzedicts in dortigen Provinzien noch einige Schwierig

keiten und Bedenken bishero gefunden , d
e
r

terminus a quo , von

welchem nunmehro ohne alle fernere Einrede dasſelbige mit den in

1 ) a
d VII wünſchten Regierung und Hammer den Einſchub , daß d
ie Landes

faſſen genau inſtruirt würden , wie nach Refcript vom 2
3
.

Juli / der Salarien

in Gold zu zahlen ſe
i
, d
a

d
ie Domänenpächter (Beamten ) ihre Abgaben zu / 4

in Gold entrichten müßten .
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dieſem Refcript enthaltenen Declarationen zu befolgen , vom 1
. Junii

1765 angehen ſoll .

X
.

a
d § 10 Num . 1 verbleibet e
s dabei , daß kein Kontrakt ,

e
r

habe Namen wie er wolle , auf teine andere als d
ie

in § 6 dieſes

Edicte benannte und die in 8
8

3 e
t
4 erlaubte Münzſorten g
e

ſchloſſen werden ſolle , und daß in unſeren dortigen Provinzien dieſes
Verbot erſt vom 1

. Junii 1765 ſeinen Anfang nehme.- )

XI . ad § 10 Num . 2 verbleibet e
s gleichfalls b
e
i

deſſen ganzen

Inhalt , nur mit der Maßgebung , daß anſtatt des 1. Junii 1764 der
terminus a quo d

e
r

Beobachtung d
e
s

hierin Verordneten in An
ſehung d

e
r

dortigen Provinzien d
e
r

1
. Junius 1765 iſ
t
. Wie ſi
ch

denn auch von ſelbſt verſtehet , daß unter denen nach dem § 1 des
edicti reducierten Münzſorten , auf welche b

e
i

d
e
r

hierin geſegten

Strafe Kontrakte nicht geſchloſſen werden ſollen , diejenige Münze
ſorten nicht zu rechnen , ſo wir in dieſem Declarationfreſcript

Nr . II ad $ 1 annoch außer denen in den Tabellen A et B redu
cierten zur Zahlung in unſern Raſſen zulaſſen , da ſothane in dieſem
Refcript Nr . II ad § 1 benannte vielmehr ſämmtlich unter d

ie

nach

dem § 3 e
t
4 des edicti überhaupt zugelaſſene fremde gute Münza

ſorten gehören .

XII . ad § 10 Num . 3 bleibet e
s lediglich b
e
i

dem darin Ver
ordneten , und richtet ſich das , was ſich a

d

Num . 4 beziehet , nach
demjenigen , was b

e
i

dieſen Num . 4 folgendermaßen feſt geſtellet wird .

XIII . ad § 10 Num . 4 verbleibet e
s b
e
i

der hierin verſtatteten

Freiheit , mit Auswärtigen Kontrakte auch a
u
f

d
ie

in § 3 und 4

des Edicts nicht zugelaſſene fremde Münzſorten zu richten .

Die Bezahlung aber kann in unſeren dortigen Provinzien nach

der Wahl des debitoris entweder in unſern in § 6 beſchriebenen

Münzſorten oder in denen a
d § 1 d
e
s

edicti in N
r
. II dieſes

rescripti auch in unſeren Kaſſen verſtatteten fremden Münzen nach

1 ) a
d X
.

Im erſten Entwurf ſtand noch folgender Schlußaß : dahingegen
aber die auch ſchon ſeit dem 1

. Juni 1764 geſchloſſenen Kontrakte , wofern darin
gar keine Münzſorte benannt , dergeſtalt erkläret werden müſſen , daß ſolche a

u
f

die in § 6 enthaltene und zwar in Silbergeld eingegangen ſeien . Auf Vorſchlag

der Regierung und Kammer blieb dieſer Saß weg , „weil N
r
. 2
3

e
in

Anderes

verordnet und durch Reſcript vom 8
. Januar der vorige Murs im Handel und

Wandel erlaubt iſ
t
“ . Votum Fürſts .

31 *
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den ihnen beigelegten Werth , jedoch 1) mit dem reſp . Agio -Abzug

oder Zuſaß , wovon erſterer von dem Schuldener, lekterer von dem
Gläubiger zu erweiſen , nach dem Aurs des Zahlungstages in dem
Zahlungsort oder , falls ſolcher kein Handelsplaß iſ

t , wie er in dem

nächſten Handelsort ſtehet , geleiſtet werden .

XIV . ad § 10 Num . 5 ſeßen Wir anſtatt des darin Ver
ordneten hiermit in Anſehung dortiger Provinzien feſt , daß vom

1
. Junii 1765 a
n

alle und jede Geldzahlungen , der Rontrakt und

d
ie Verbindung , wovon ſi
e

herrühren , mag vor oder nach dem

1
. Junii 1764 oder vor oder nach dem 1
. Junii 1765 geſchloſſen

und entſtanden , und e
s mag d
ie Münzart b
e
i

der Verbindung ſchrift
lich oder mündlich beſtimmet oder nicht beſtimmet ſein , alternative

und nach der Wahl des debitoris : entweder in unſeren nach dem

nunmehro wiederhergeſtellten Münzfuß ausgeprägten und § 6 be

ſchriebenen Münzſorten , oder in denen von Ung in § 1 des Edicte

nach Maßgabe d
e
r

Tabellen sub A et B reducierten Münzſorten ,

jedoch in dieſen anderergeſtalt nicht a
ls

nach den ihnen in dieſen

Tabellen beigelegten Werth und wenn ſi
e

das in denen den Edict
gleichfalls beigefügten Deſignationen sub Lit. C et D erforderliche
Gewicht haben , oder in denen in dieſem Reſcript a

d
§ 1 namentlich

auch b
e
i

unſern Raſſen annoch verſtatteten fremden Münzſorten ,

jedoch in denenſelben auch nicht anders , a
ls

nach den ihnen daſelbſt
beigelegten Werth und wenn ſi

e

das erforderliche Gewicht haben .
Und zwar , wenn d

ie Verbindung entweder ausdrücklich oder erweis
lich d

ie Zahlung in Gold erfordert , in Gold , wofern aber nicht , in

Silbergelde geleiſtet werden ſollen .

E
s

verſtehet ſich auch von ſelbſt , daß d
ie

zu zahlende Geld
ſummen ſelbſt nach denen in dem Edict und dieſer Declaration feſt
geſtellten Grundfäßen entweder ſchon in unſerem Aurant feſtſtehen

oder doch ſolchem gemäß noch vor der Zahlung darauf reducieret

werden müſſen . 2 )

1 ) Der Schluß lautete im erſten Entwurf : Jedoch mit dem reſpectiven

Abzug oder Zuſaß des von dem Gläubiger zu erweiſenden Ngio nach dem Aurs
des Zahlungstages bewerkſtelligt werden .

2 Dieſen Abſaß des erſten Entwurfes beantragten Regierung und Kammer

zu ſtreichen . E
r

blieb aber ſtehen .
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Jedoch bleiben hiervon d
ie Fälle ausgenommen , w
o

auch noch

nach dem 1
. Junii 1765 d
ie Zahlung entweder laut der folgenden

Num . XXIb und Num . XXIII b in Stüvergelde oder laut d
e
r

Num . XV , XIX , XXIC , XXIIb , XXIII c in fremden Münzſorten ,

ohne auf den ihnen in Num . II dieſes Declarationsreſcripts bei
gelegten Werth Rückſicht zu nehinen , verſtattet wird , al

s

welcherhalb

lediglich das in gedachten numeris Verordnete zu befolgen iſ
t . ? )

XV . ad § 10 Num . 6 verbleibet e
s bei denen hierin feſt

geſekten Ausnahmen zwar überhaupt , jedoch mit folgender Maß
gebung in dortigen Provinzien .

Im erſten Fall , wenn in einem , e
s ſe
i

vor oder nach dem

1
. Junii 1764 oder vor oder nach dem 1
. Junii 1765 geſchloſſenen

Kontrakt d
ie Zahlung in einer derer in § 3 und 4 zugelaſſenen

Münzarten ſchriftlich oder mündlich verabredet , oder wenn auch ohne

Verabredung nach d
e
r

Natur d
e
s

Kontrakts d
ie vorhergegangene

Zahlung d
ie

zu reſtituierende Münze z . E
.

b
e
i

Anlehnen , be
i

Ehe
ſtiftungen in Anſehung der Reſtitution des Eingebrachten und der

übrigen fi
ch

darnach richtenden praestandorum , b
e
i

Wiederkauf &

Kontrakten in Anſehung des zurückzuzahlenden Raufgeldes 2c . in den

§ 3 und 4 zugelaſſenen fremden Münzarten beſtimmet iſ
t , muß d
ie

Zahlung auch noch nach den 1. Junii 17652 ) ſchlechterdings in den
ſtipulierten Münzſorten , ohne daß debitor dafür d

ie in § 6 b
e

nannten mit oder ohne Agio ſubſtituieren könne , in natura und

zwar dergeſtalt geſchehen , daß , wann entweder aus dem Dokument

ſelbſt oder ſonſt erweislich iſ
t , wie viel Stück dieſer Münzſorten auf

d
ie ſchuldige Summe gerechnet worden , debitor ebenſo viel Stück dieſer

Münzſorten , a
ls

e
r empfangen oder verſprochen , ohne Rückſicht auf

ihren in Verhältniß gegen andere Münzen zu
r

Zeit d
e
r

Verbindung

und jeßt differierenden äußerlichen Werth zu erſtatten , folglich zum
Erempel e

in debitor , der aus einer Schuldverſchreibung in Louis
d'or , worin der Louisd'or à 6 Rthlr . gerechnet , di

e

Summe von

1200 Rthlr . ſchuldig , mehr nicht anjeßt a
ls

200 Stück Louisd'or

zu zahlen ſchuldig ſe
i
; wenn aber nicht erwieſen werden kann , wie

viel Stück d
e
r

beſtimmten Münzſorten auf d
ie ſchuldige Summe g
e

rechnet worden , di
e

Computation nach denen principiis geſchehe , ſo

1 ) Dieſer Abfap fehlte im erſten Entwurf .

3 ) Im erſten Entwurf ſtand : 1. Mai 1765 .
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unten in Num . XIX , XXI C, XXII b, XXIIIc in Anſehung der
verſchiedenen Zeitpunkten feſtgeleget worden , folglich zum Exempel

für eine vor dem 1. April 1757 fontrahierte Schuld von 1000 Rthlr .
in Louisd’or , wobei nicht ausgedrückt , ob d

ie Louisd’or å 5 oder

6 Rthlr . gerechnet , nur 200 Stück Louisd’or gezahlet werden dürfen .

XVI . ad § 10 Num . 6 verbleibet e
s b
e
i

der Ausnahme auch

in dem zweiten Fall , wenn vor dem 1
. Junii 1764 oder auch noch

vor dem 1
. Junii 1765 e
in Kontrakt auf ſolche fremde Münzſorten

geſchloſſen , welche weder unter den reducierten noch § 3 und 4 zus
gelaſſenen begriffen , al

s

in welchem Fall e
s lediglich b
e
i

dem im

Edict Verordneten verbleibet .
XVII . ad § 10 Num . 6 verbleibet e

s b
e
i

der Ausnahme im

dritten Falle b
e
i

eben der Verordnung des edicti .

XVIII . ad § 10 Num . 7 verbleibet e
s

bei allem darin Ver
ordneten , nur daß Wir in unſeren dortigen Provinzien ſtatt des

1
. Junii 1764 den terminum vom 1
. Junii 1765 verordnet haben .

XIX . ad § 10 Num . 8 verbleibet e
s lediglich b
e
i

dem hierin

Verordneten . Sollte auch in einer dergleichen vor dem 14. Julii
1750 kontrahierten und in unſer Kurant nicht umgeſchriebenen und

noch auf Dukaten , Louisd’or und Karld’or lautenden Geldverſchreibung

nicht ausgedrückt ſein , wie viel Stück auf d
ie Summe oder , welches

einerlei , wie hoch jedes Stück gerechnet worden , ſo iſ
t

von ſolcher

Zeit anzunehmen , daß

der Dukaten 18 Sr.

2 Rthlr .

45 Stbr .

Louisd'or und Rarld'or . 5

Schild - Louisd'or 6

Sonnen -Louisd'or 5 20 Gr .

50 Stbr .

Laub- oder Aronenthaler 1 12 Gr .

30 Stbr .

gerechnet worden und hiernach d
ie Zahlnng eben ſo vieler Stücke

der Declaration Num . XIV gemäß zu leiſten .

XX . ad § 10 Num . 9 , 10 , 11 finden Wir nöthig , in Anſehung

unſerer dortigen Provinzien andere Zeitpunkte und auch andere

Grundfäße nach den beſonderen Zuſtand , worin ſich zu ſolchen Zeiten

ſothane Provinzien befinden , zur Richtſchnur zu nehmen , und findet

dahero alles in dieſen Num . 9 , 1
0 , 1
1 in dem Edict Enthaltene , in

. .

II

.II . .

. I

. I
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ſo weit es nicht in dieſer Declaration ausdrücklich beſtätiget , teine
Anwendung .

XXI. Was den Zeitraum vom 14. Julii 1750 bis zum
1. April 1757 betrifft:

a ) Kühret d
ie abzutragende Geldſchuld entweder nach klarer

Anzeige des Dokuments oder ſonſt erweislich von ſolcher Zeit h
e
r
,

ſo iſ
t , wenn d
ie Verbindung oder Rontrakt auf alte Friedrichsd'or

gerichtet , d
ie Bezahlung in Goldeund , wenn ſi
e

entweder auf

ganze , halbe , viertel Thaler oder acht , vier und zwei Groſchenſtücke
oder nur generaliter auf preußiſch Kurant oder Kurant oder faſſen
mäßige Münzſorten oder überhaupt ohne Benennung einiger Münz

a
rt gerichtet iſ
t , d
ie Zahlung in Silbergelde in denen Num . XIV

dieſes Declarationsreſcripts feſtgeſeßten Münzſorten nach dem ihnen

daſelbſt beigelegten Werth zu leiſten .

b ) iſ
t

d
ie Verbindung auf 2 , 14/2 und 1 Stüverſtücke nach

Inhalt d
e
s

Dokuments oder ſonſt erweislich eingegangen , ſo iſt die

Zahlung nur in denen auf 1 ' / und 3
/4 Stüver reducierten 2 und

1 Stüverſtüden von denen Jahren b
is

1756 incl . dergeſtalt zu

leiſten , daß für 1 Rthlr . , obwohl darauf ehedem nur 30 Zweiſtüver

ſtüden gerechnet , jeßo 4
0

ſolcher Zweiſtüverſtüden zu entrichen .

Sollte hingegen

c ) ausdrücklich in dem Dokument oder ſonſt erweislich d
ie

Verbindung auf d
ie

S
S

3 e
t

4 dieſes Edicts zugelaſſene fremde

Münzſorten gerichtet ſein , ſo findet das Num . XV Verordnete und
auch in Anſehung dieſes Zeitraums vom 14. Juli 1750 b

is

1
. April

1757 eben dasjenige ſtatt , was Num . XIX , wie hoch dieſe Münz
ſorten in Anſehung ſothaner Zeit zu rechnen , feſtgeſeket iſt .

XXII . Was hingegen den Zeitraum den 1. April 1757 b
is

1
. Junii 1764 betrifft , ſo iſt ei
n

Unterſcheid zwiſchen dem Herzog

thum Geldern , dem Herzogthum Cleve und Fürſtenthum Meurs a
n

einem und d
e
r

Grafſchaft Marc a
m

andern Theil zu machen , und
ſeßen wir in Anſehung erſterer drei Provinzien hiermit feſt :

a ) alle und jede Kontrakte und Verbindungen , ſo in dem Zeit
raum zwiſchen den 1. April 1757 und 1

. Junii 1764 eingegangen

und entſtanden , ſo entweder namentlich auf Stüvergeld oder in un
beſtimmten Ausdrücken überhaupt auf franzöſiſches , holländiſches ,

gangbares , gutes gangbares oder kurſierendes Geld ohne ausdrück
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liche Beſtimmung d
e
r

etwa fremden Münzſorten , worin das Geld
gezahlet oder d

ie Wiederbezahlung verſprochen , und d
e
s

Werthes ,

wornach dieſelben gerechnet und folglich d
ie Anzahl d
e
r

Stücke dieſer

fremden Münzſorten zu beurtheilen waren , ſollen nunmehro vom

1
. Junii 1765 a
n dergeſtalt erfüllet werden , daß fü
r

eine aus

fothanen Verbindungen ſchuldige Summe von 600 Rthlr . , es ſe
i

in

Silbergeld oder Gold , jegt d
ie Summe von 500 Rthlr . in Golde ,

folglich fü
r
6 Rthlr . 5 Rthlr . , und zwar entweder in guten Friede

richád’or nach den wieder hergeſtellten Münzfuß à 5 Rthlr . , oder

in den übrigen oben a
d § 1 in dieſer Declaration zugelaſſenen

fremden Goldſpeciebus nach den ihnen daſelbſt beigelegten Werth

bezahlet werde .

b ) Iſt eine derer in § 3 und 4 des Edicts zugelaſſenen fremden
Münzſorten in dem Kontrakt oder Verſchreibnng entweder in An
ſehung des Empfangs oder der verſprochenen Bezahlung deutlich

und dergeſtalt ausgedrückt , daß daraus , wie hoch ſolche im Werthe

damals gerechnet und darnach d
ie Summe d
e
r

Schuld konſtituieret

worden , conſtieret , ſo müſſen , zufolge des Num . XV feſtgeſegten ,

dieſe fremde Münzſorten in natura , und zwar nach dem Werth ,

wie ſi
e in der Verſchreibung gerechnet , folglich eben ſo viel Stück

derſelben , a
ls

damals zur Zeit der Verbindung d
ie Summe aus

gemachet , bezahlet werden , und findet dieſes auch ſtatt , wenn gleich

dieſe fremden Münzſorten auch gegen fremde Scheidemünze , zum
Erempel Cölniſche Albus gerechnet worden , ſobald nur klar conſtieret ,
wie viel Stück der Münzſorten , worin d

ie Wiederbezahlung geſchehen

foll , di
e gezogene Summe ausmache .

c ) Iſ
t

hingegen zwar eine derer in § 3 und 4 de
s

Edicts zu
gelaſſenen fremden Münzſorten in dem Kontrakt oder Verſchreibung

entweder in Anſehung d
e
s

Empfangs oder d
e
r

verſprochenen Bes
zahlung , dabei aber nicht zugleich der angenommene Werth , woraus

zu ſehen , wie viel Stück auf d
ie

verſchriebene Summe gerechnet

worden , zu erſehen , ſo muß d
ie Bezahlung der verſchriebenen Summe

auf d
ie

in dieſem Num . XXII a feſtgefeßte Art und Weiſe ohne
weitere Rückſicht auf d

ie

in dem Dokument genannte Münzſorten

ebenſo geſchehen , al
s

wenn gar keine Münzſorte benannt worden
wäre .
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In Anſehung der Grafſchaft Marck ſind hingegen folgende
Zeitpunkte auch in dem Zeitraum zwiſchen den 1. April 1757 und

den 1. Junii 1764 ſorgfältig zu beobachten .
d) Rühret d

ie abzutragende Geldſchuld entweder nach klarer

Anzeige des Dokuments oder ſonſt erweislich von der Zeit zwiſchen

dem 1
. April 1757 und 1
. Januarii 1760 ) her , fo findet auch in

der Grafichaft Marck alles dasjenige ſtatt , was in Anſehung der
drei andern Provinzien Geldern , Cleve und Meurs in eben dieſen
Num . XXII sub a , b , c feſtgeſeket iſt .

e ) Rühret hingegen d
ie abzutragende Geldſchuld von der Zeit

zwiſchen dem 1
. Januarii 17602 ) und den 1
. Junii 1764 h
e
r
, ſo

findet alles das in dem Edict § 10 Num . 10 a , b , c , d Verordnete

ſtatt , ohne jedoch alles dieſes , wie in dem Edict in Anſehung d
e
r

übrigen Provinzien geſchehen , auf d
ie Zeit b
ie reſp . 1
. Septbr . 1760

und 21. April 1763 einzuſchränken .

Nur wollen wir , daß anſtatt , daß dem Edict in unſeren
übrigen Provinzien fü

r

eine Schuld von 100 Rthlr . in 8 , 4 und

2 Ggr . Stücken d
e 1758 , 1759 , 1763 7
0 Rthlr . 2
2 Ggr . in

unſerem neuen guten Silberkurant zu zahlen , in unſerer Grafſchaft

Marck dafür nur 6
2 Rthlr . 12 Ggr . in Golde , nämlich in unſeren

Friederichsd'or nach dem wiederhergeſtellten Münzfuß à 5 Rthlr . ,
oder in den fremden a

d § 1 Num . II dieſes Declarationsreſcripts
zugelaſſenen Goldfpeciebus in dem ihnen daſelbſt beigelegten Werthe

bezahlet werden ſolle .

f ) .Gleichwie nun nach klarer Fürſchrift des § 10 Num . 1
0

Lit. d des edicti , wobei e
s vorangeführtermaßen in Anſehung des

ganzen Zeitraums 3 ) zwiſchen dem 1
. Januarii 1760 b
is

1
. Junii 1764

1 ) Von hier a
b

lautete der erſte Entwurf : zwiſchen dem 1
. April 1757

und 1
. Martii 1759 her , ſo bleibt e
s lediglich bei dem sub No. XXI dieſer

Declaration Verordneten , ebenſo als wenn d
ie

Schuld zwiſchen den 14. Juli 1750
und 1

. April 1757 contrahiret worden wäre .

2 ) Im erſten Entwurf ſtand : zwiſchen dem 1
. Martii 1759 und ..

3 ) Von hier a
b bis ,,Sollte aber “ lautete der erſte Entwurf : zwiſchen dem

1
. Martii 1759 bis 1. Junii 1764 verbleibet , zu aſſen iſt , gegen die Präſumtion

daß d
ie

Schuld auf preußiſche Drittel d
e

anno 1758 , 1759 und 1763 contrahiret ,

das Gegentheil zu beweiſen , ſo verbleibet e
s

im Fall , daß entweder aus dem

Document ſelbſt oder ſonſt erweislich iſ
t , daß d
ie

Schuld in ſächſiſchen Dritteln
contrahiret , b

e
i

der in § 10 Num . 10 Litt . 2 vorgeſchriebenen Reduction , daß
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verbleibet , zugelaſſen iſ

t , gegen d
ie Präſumtion , daß d
ie Schuld auf

preußiſche Drittel de anno 1758 , 1759 et 1763 contrahieret , das
Gegentheil zu beweiſen , ſo ſollen im Fall , daß entweder aus dem

Dokument ſelbſt oder ſonſt erweislich iſ
t , daß d
ie Schuld in ſächſiſchen

Dritteln contrahieret , fü
r

100 Rthlr . in fächſiſchen Dritteln 5
5 Rthlr .

1
3 G
r
. 4 B
f
. oder 3343 Stbr . in Golde , nämlich in Unſeren

Friederichsd'or nach den wiederhergeſtellten Münzfuß à 5 Rthlr . ,

oder in den fremden in obigem Num . II dieſes Declarationsreſcripts
zugelaſſenen Goldſpeciebus in dem ihnen daſelbſt beigelegtem Werthe

bezahlet werden . Sollte aber auch gleich bewieſen werden können ,

daß in ſchlechteren ſächſiſchen oder andern fremden ſchlechten medlen
burgiſchen , ſchwediſchen , braunſchweigiſchen , bambergiſchen , ) bareuth

ſchen , neuwiedſchen Münzſorten d
ie Schuld contrahieret , ſo fod

dieſerwegen zu Verhütung aller koſtbaren und aufhaltenden Er
örterungen , dieſerhalb doch keine andere Vergütung ? ) a

ls

d
ie hierin

für ſächſiſche Drittel feſtgeſeşte ſtatthaben , und findet dahero das in

§ 1
0

Num . 10 Lit. g des edicti Verordnete in der Grafſchaft

Marc ſo wie auch das wegen d
e
r

dahin nicht gekommenen übrigen

Münzſorten in Lit. h und i Verordnete keine Anwendung , dahin
gegen e

s wegen d
e
r

neuen Auguſtd’or mit d
e
r

Jahrzahle 1758 b
e
i

dem daſelbſt Lit. f Verordneten verbleibet .

g ) Iſ
t

erweislich , daß d
ie Verbindung in Stüvergelde g
e

ſchloſſen , ſo muß d
ie Zahlung in denen a
u
f

1/2 und 3
/4 Stüver

reducierten 2 und 1 Stüverſtücken auf d
ie in Num . XXI b dieſes

rescripti declaratorii vorgeſchriebene Art geſchehen .

XXIII . In Anſehung des Zeitraume zwiſchen dem 1
. Junii

1764 b
is

zu dem termino des 1. Junii 1765 verbleibet e
s b
e
i

allem

demjenigen , was das Edict in Anſehung d
e
r

Zeit nach dem 1
. Junii

1764 verordnet , nur

a ) mit dem einzigen ſchon oben a
d § 10 Num . 2 des Edicts

bemerkten Unterſcheid , daß d
ie

auch in dieſer Zeit annoch a
u
f

Scheide

münze e . g . Stüver und andere ſchlechte Münze getroffene Kontrakte
ohne , daß desfalls eine Beſtrafung ſtatt habe , zu erfüllen ;

für 100 Rthlr . 44 Rthlr . 16 G
r
. oder 4
0 Stüber in denen oben Num . XIV dieſes

Declarationsrefcripts beſchriebenen Münzſorten zu bezahlen .

1 ) Muß wohl heißen : bernburgiſchen .

3 ) Im erſten Entwurf ſtand : .. Vergütung , ſondern ebenfalls

fü
r

100 Rthlr . 44 Rthr . 16 G
r
. oder 4
0 Stüber ſtatthaben . .

-
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1

20 Gr .
1

b ) daß d
ie in dieſer Zwiſchenzeit annoch auf 11/2 und 3
/4 Stüver

eingegangene Verbindungen lediglich in dieſer Münze , und zwar
gleichfalls nach dieſem Werth à 14/2 und 3

/4 Stüver gerechnet , e
r

füllet werden ſollen . Dahingegen

c ) in dieſem Zeitraum auf fremde in dem § 3 und 4 des

Edicts zugelaſſene Münzſorten eingegangene Verbindungen müſſen

auf d
ie

Num . XV vorgeſchriebene Art und Weiſe , und zwar der
geſtalt erfüllet werden , daß , wenn nicht erweislich iſ

t , wie viel Stück

d
e
r

beſtimmten Münzſorten auf d
ie ſchuldige Summe gerechnet

worden , folglich auch in natura zu präſtieren ſein , angenommen

werden müſſe , daß der alte Louisd’or und Karld’or à 6 Rthlr . , der

Dukaten à 3 Rthlr . 1
0 G
r
. der Louis Neuf à 7 Rthlr .
8 Sr.

25 Stbr . 2
0 Stbr .

der Kronen- oder Laubthaler à 1 Rthlr . der holländiſche50 Stbr .

Gulben à 16 Sr.
Rthlr . gerechnet worden ſe

i
.

40 Stbr .

d ) Iſt gar keine Münzart beſtimmet , ſo iſt anzunehmen , daß
der Kontrakt auf Stüvergeld geſchloſſen und d

ie Zahlung anjeßo

nach dem 1
. Junii 1765 dergeſtalt zu leiſten , daß für 600 Rthlr .

500 Rthlr . in Golde , folglich für 6 Rthlr . 5 Rthlr . , und zwar in

guten Friederichsd’or nach dem wiederhergeſtellten Münzfuß à 5 Rthlr .
oder in den übrigen oben in Num . II dieſer Declaration zugelaſſenen
fremden Goldſpeciebus nach dem ihnen daſelbſt beigelegten Werth
bezahlet werde .

XXIV . Es findet nach allem hier Vorſtehenden demnach keine
Anwendung , was a

d
§ 10 Num . 11 d
e
s

edicti verordnet , und a
d

Num . 1
2

leidet d
ie

dem Edict beigefügte Tabelle sub E die in vor
ſtehenden Numeris deutlich beſtimmten Änderungen .

XXV . ad § 10 Num . 13 und 1
4

verbleibet e
s lediglich b
e
i

dem darin Verordneten .

XXVI . ad § 10 Num . 15 verbleibet e
s bei der darinnen in

dem erſteren Abſchnitt feſtgeſegten Regul ohne Zulaſſung der in dem

2
. Abſchnitt gemachten Ausnahme in unſeren dortigen Provinzien .

XXVII . ad § 10 Num . 16 gehet das hierin Verordnete feines
weges unſere dortige Provinzien a

n , d
a

d
ie

deshalb erlaſſene b
e

fondere Verordnungen dahin nicht ergangen .

XXVIII . ad § 10 Num . 17 verbleibet e
s

bei allem darin

Verordneten auch in dortigen Provinzien .
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XXIX . ad § 11 verbleibet es bei dem darin Enthaltenen und
nur annoch mit dem beſonderen Zuſaß , daß d

ie

von uns in dortigen

Provinzien zu ſchlagende 2
0
, 1
0

und 5 Stüverſtücke gleichfalls a
ls

unſer Kurant , dahingegen alles geringe Stüvergeld und namentlich

d
ie

reducierte 1/2 und 3
/4

Stüverſtücke für bloße Scheidemünze

zu achten .

XXX . ad § 12 verbleibet e
s gleichfalls b
e
i

deſſen ganzen Inhalte .

Wir befehlen dahero unſerer cleviſchen Regierung , der daſigen
Kriegeß- und Domainenkammer , d

e
r

meurſiſchen Regierung , der
gelder- und meurſiſchen Arieges- und Domainenkammer , wie auch

dem geldriſchen Juſtizcollegio , nunmehro das Edict vom 2
9
.

Martii
1764 mit dieſem Declarationsreſcript ohne ferneren Anſtand allent
halben zu Jedermanns Achtung in denen clev- und märdiſchen ,

geldriſchen und meurſiſchen Provinzien gehörig und auf d
ie voll

ſtändigſte gewöhnliche Art und Weiſe zu publizieren , ſich ſelbſt auf

das genaueſte darnach zu achten , auf deſſen Beobachtung zu halten ,

auch durch d
ie

fiscaliſche Bedienten gegen d
ie contraventiones

invigilieren zu laſſen .

110. Bericht des Generalmünzdirektors Krönde über d
ie

Jahresmünzung , Kräte und Erhöhung d
e
r

Edelmetallpreiſe .
Berlin , 29. Juni 1765 .

R
. XIII , 2 und R. M. B. Nr . 41 .

E
.

R
.

M. überreiche . anliegende ſummariſche Berechnung

wegen derer in Dero ſämmtlichen Münzen von Martio 1764 bis

ultimo Maji 1765 geprägten Geldſorten , woraus Allerhöchſtdieſelben
erſehen werden , daß während ſolcher Zeit a

n

Rthlr . Gr . P
f
.

Friedrichsd’or . 2842012 12

couranten Silbergelde 17445 472 2

Scheidemünzen 1201537 9 4

alſo überhaupt 21489021 2
3 4

ausgemünzet und b
e
i

dieſer Ausmünzung in allen 1363607 Rthlrr .

1
0 Gr . 22/6 B
f
. profitieret worden .

E
.

S
. M
.

wollen nicht ungnädig zu bemerken geruhen , daß

ic
h

in obermeldeter Berechnung den Betrag d
e
r

Münzkräße mit auf

und

.
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vors

zuführen b
is

dato noch außer Stande bin . Denn obgleich dem

Hütten -Inſpector Meß auf dem hohen Ofen b
e
i

Neuſtadt a
n

d
e
r

Doſſe von mir angedeutet worden , daß erwähnte Kräße auf & aller

forderſamſte geſaygert werden müſſe , ſo hat doch derſelbe mir g
e

meldet , wie ſolches wegen jeßigen Mangel a
n

dem dazu benöthigten

Waſſer vor nächſtkommenden Herbſt , bi
s

d
ie Doſje wieder ange

wachſen , unmöglich zu bewerkſtelligen wäre . Inzwiſchen werde ic
h

d
ie Feinierung mehrbenannter Kräße äußerſt preſſieren und , ſobald

ſelbige zu gute gemachet ſein wird , Alerhöchſtdenenſelben den Bes

trag des darin befindlichen Gold und Silbers ſogleich pflichtſchuldigſt
anzeigen .

Und in . . Befolgung E
.

R
. M. , . Cabinets -ordre vom

20. hujus habe ic
h

d
ie Preiſe d
e
s

Gold- und Silbereinkaufs , wie
nämlich ſolche jeßo ſtehen , nach denen neueſten Londoner , Amſter

damer und andern auswärtigen Courszettuln genau calculieret und

Allerhöchſtdenenſelben darüber beikonimende Deſignation

legen ſollen . 1 )

Weil nun E
.

K
. M. nach Dero allerweiſeſten Einſicht in

Münzſachen leicht zu entdecken geruhen werden , daß der auswärtige

Gold- und Silber - Einkauf nach denen in vorbemeldeter Deſignation

richtig berechneten Preiſen (wozu noch d
ie Transports , theils auch

d
ie Aſſecuranz -Koſten , Proviſionen , Courtage und andern Speſen

mehr kommen ) in Anſehung der nach dem jeßigen Münzfuß aus
zuprägenden Friedrichs'dor und Silber -Gelder Allerhöchſtdero Inter
eſſe nicht convenable ſe

i
, vielmehr ſo ſtehe , daß b
e
i

denen mehreſten

ſolcher Metall - Preiſen nicht einmal d
ie Münzunkoſten beſtritten

werden können , ſo ſtelle E
.

A
.

M. . . anheim , ob Allerhöchſtdieſelben

d
ie Preiſe , welche b
e
i

Dero Münzen fü
r

das einländiſche Silber anißt

bezahlet werden und in Vergleichung d
e
r

auswärtigen Silberpreiſe

viel niedriger a
ls

leßtere ſtehen , einigermaßen .. erhöhen und an
geſchloſſene ganz ohnmaßgebliche Tarif82 ) allerhöchſt vollenziehen
wollen .

Meines geringen Ermeſſens möchte durch ſolche Erhöhung d
ie

wegen ſchlechter Aufſicht noch fortdauernde heimliche Ausfuhr des

1 ) S
.

N
r
. 111 .

2 ) S
.

Tabelle IX , 30. Juni 1765 .
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Silbers aus E. R. M. Staaten merklich verhütet werden und als
dann d

ie Lieferungen zu Dero Münzen beſſer wie gegenwärtig von

ſtatten gehen .

1
1
1
.

Gold- und Silberpreiſe in Hamburg , London , Umſterdam
und Wien im Juni 1765 .

R. M. B. Nr . 41 .

Moid’or koſten in London d
ie Ounce 3 Pfund

1
8

B Sterling , beträgt nach den Wechſelkurſen
resp . à 64/4 b

is

64/3 Rthlr . di
e

Kölniſche Mark Rthlr . G
r
. Þ
f
.

fein Gold in Friedriched'or 5 p . C
. 191 16 9

Detti in Amsterdam gelten d
ie f . Mf . Trois

3 pro cento beſſer a
ls

355 Fl . Banko , beträgt
nach dem Kurs à 45 à 454/2 pro cento d

ie Röl
niſche Mark fein Gold in Friedrichsd’or . 191 219
Leichte Dukaten in Hamburg werden bezahlt

à 953/4 B Bco . , dus iſ
t

nach dem Kurs à 464/2
pro cento d

ie

Mölniſche Mk . fein in Friedrichsd’or 191 10 6

zu vorangeführten Goldpreiſen ſind nun noch zu

rechnen d
ie Transport- und Aſſekuranzkoſten ,

Proviſion , Courtage und dergl . Speſen .

Piastres in London gelten à 5 B 3 P
f
. d
ie

Ounce , 0. i . nach dem Kurs resp . à 61/4 und

64/3 Rthlr . d
ie Kölniſche Mart fein Silber in

iepigem preußiſchen Silbergelde 13 16 6

Detti in Amsterdam werden bezahlt å 22 Fl .

1
0 / B Bco . , beträgt nach dem Kurs à 45 und

454/2 pro cento die Rölniſche Marf fein in

Silbergelde 13 17 3

Detti in Hamburg koſten à 27 Mark 9 B Bco . ,

ſolche betragen à 4
6

und 464/2 pro cento d
ie

Kölniſche Mark fein in Silbergelde 13 14 9

Das Barrenſilber ſtehet in Hamburg :

4 löthiges = 27 ME . 6 B Bco . , thut n . 8. Kurs

à 461/4 pro cento 13 8 4

6 löthige8 = 2
7 ME . 8 B Bco . , thut n . 0. Rurs

à 464/4 pro cento 13 99

. .

.
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15 löthige8 = 27 Mt. 12 B Bco ., thut n . . Rurs Rthlr . Gr . Pf.
à 46/4 pro cento . 13 12 8

Zu dieſen Silberpreiſen ſind ebenfalls vorbenannte Koſten wie
beim Golde mit anzurechnen , welche jedoch wegen mancherlei Ver
änderungen nicht genau zu beſtimmen .
In der Wiener Münze wird das Silber folgendergeſtalt

bezahlet :
Für di

e

Mark Köln . in 14 löthigem Silber 13 Rthlr . Rthlr . G
r
. P
f
.

11/2 G
r
. , d . i . à 5 pro cento in Preuß . Gelde 13 15 1

Für d
ie Mark Köln . in 12 und 1
3 löthigem Silber

1
2 Rthlr . 22 G
r
. , d . i . à 5 pro cento in Preuß .

Selde 13 13 6

Für d
ie Mark Köln . in 9 löthigem Silber 1
2 Rthlr .

1
8 Gr . 8 P
f
. , d . i . à 5 pro cento in Preuß .

Selde . 13 10

Für d
ie Mark Köln . in 7 löthigem Silber 12 Rthlr .

1
5 G
r
. 4
. P
f
. , d . i . à 5 pro cento in Preuß .

Selbe 1
3

6 6

Für d
ie Mark Röln . in geringer haltigem Silber

1
2 Rthlr . 1
2 Gr . , d . i . à 5 pro cento in

Preuß . Selde 13 3

.

112. Bericht der Cleviſchen Kriegs- und Domänenkammer über

d
ie

Geldverhältniſſe .

Cleve , 5. Dezember 1765 .

Mundum . Tit . XVI , 26 .

Nach Maßgebung der von E
.

A
.

M. würflichen geheimen
Etats- , Krieges- und dirigierenden Ministre Freih . vom Hagen b

e
i

deſſen Anweſenheit alhier geſchehenen Erinnerung , d
ie Abänderung

des doppelten Münzkurſes anbetreffend , ſind wir mit der hieſigen
Regierung darüber nochmals in Konferenz getreten und haben ſo

wohl d
ie Sache a
n

ſich ſelbſt , al
s

auch d
ie Mittel zur Hebung der

dabei auf allen Seiten vorkommennen Inkonvenienßien in reifliche
Erwägung gezogen .

E
.

R
.

M. wollen ſolches aus dem kopeilich beigebogenen
protocollo vom 9

.

m . p . . . zu erſehen und zugleich daraus a
b
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zunehmen geruhen , daß von Seiten beider collegiorum zwar alles,

was nur zu erdenken iſ
t , angewendet werde , um Dero . . Intention

gemäß den doppelten Kurs im Lande abzuſchaffen , ſolches aber
wegen d

e
s

Handels mit den Auswärtigen , welcher doch d
ie für

nehmſte Hauptſtüße fü
r

d
ie hieſige Provinzien mit iſ
t , au
f

d
e
r

einen

Seite mit eben ſo viel Verlegenheit , a
ls

auf der andern Seite , da

in de
r

That der doppelte Aurs eigentlich nur größtentheils in dem
Verhältniß des guten Geldes gegen Scheidemünze beſtehet , mit gleich
großen Hinderungen und nicht geringern Verluſt fü

r

d
ie Unterthanen

gepaaret bleibe , immaßen alles dasjenige , was d
e
r

Münzdirector

Krönecfe dagegen angeführet hat , weder überall mit der täglichen

Erfahrung übereinſtimmet , noch auch von ihm , da er ſein Augen

merk nur hauptſächlich auf den Vortheil oder Schaden des Münz
amtes gerichtet hat , derjenige weſentliche Hauptpunkt , den wir Pflichten

halber mit d
e
r

hieſigen Regierung zu
r

Conſervation d
e
s

Landes

und deſſen Einwohner in ſo vielen gründlichen Vorſtellungen an
geführet haben , auf irgend eine Weiſe gehörig erörtert , ſondern viel
mehr ganz übergangen worden iſ

t
.

Wir müſſen dahero b
e
i

dieſer Gelegenheit auf d
ie uns unter

deſſen cum rescriptis .. vom 7. m . p... communicierte nähere Anzeige
des p . Arönecke vom 19. und 29. Octobr . (wenn wir vorhero b

e

merket , wie wir in Anſehung d
e
r

ſogenannten Schild- und Sonnen
Louisd’or , ingleichen d

e
r

holländiſchen Gulden , d
ie hieſigen Haupt

kaſſen nach . . Vorſchrift bereits unterm 25. m . p . inſtruieret haben ) ,
zugleich punctatim und dergeſtalt berichten , daß zur Vermeidung

eines fernern verwickelten Schreibwerks E
.

R
. M
.

Dero . . reso
lutiones ebenfalls dergeſtalt nehmen können , wie Sie e

s zu Dero

Intereſſe ſowohl a
ls

zur Conſervation Dero getreuen Unter

thanen , welche durch d
ie Krieges -Fatalitäten und den Münzkurs im

Kriege bereits ſolche harte Stöße ausgeſtanden , in höchſten Gnaden
gut finden wollen ; immaßen wir dabei nichts weiter thun können ,

a
ls

d
ie Umſtände , ſo wie ſi
e ihrer Natur nach wirklich d
a liegen ,

ohne d
ie allergeringſte Maßgabe nach Pflichten anzuzeigen .

Hieher gehöret nun

1 m
o

daß der Mangel a
n Neu Kurant noch allenthalben fort

dauret , auch denen Umſtänden und der Lage der Sache nach faſt

beſtändig und zum größten Nachtheil dieſer Landen ſo lange conti
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nuieren müſſe , b
is

wieder , wie vorhin , e
in egaler Münzkurs mit

den benachbarten Landen zu Stande gebracht werden kann .

Denn e
s iſ
t

bekannt , daß

a ) d
ie hieſige Provinz nach ihrer Proportion , auch u
m

des willen

vor E
.

K
.

M
.

andern Provinzien das meiſte bare Geld nach Hofe

einſchicken müſſe , weil von denen nach Proportion importanten

Revenuen , da nicht ſo viel Truppen darin liegen oder ſonſtige Aus
gaben innerhalb derſelben vorfallen , auch nicht ſo vieles baares Geld

in derſelben wiederum ausgegeben wird . Sodann iſ
t

b ) dieſe Provinz von E
.

R
. M. übrigen Landen , w
o

lauter

Neu Kurant im Gange iſ
t , durch fremde territoria überal abge

ſchnitten , mithin aller Verkehr mit ſelbigen nicht allein dadurch um

ſo viel beſchwerlicher , ſondern auch überdem noch durch andere Ver
fügungen in Anſehung der ſonſt vorhandenen Mittel zur Erlangung

des guten Geldes durch den reciproquen Handel ganz impracticable

gemacht ; da wir nach E
.

R
.

M
.
. . Intention den Debit d
e
r

dortigen

Manufakturen zwar in hieſigen Provinzien befördern helfen müſſen ,

viele hieſige Manufakturwaaren aber nach dortigen Provinzien nicht

hinkommen dürfen , mithin auch dadurch der Mangel des neuen
Kurantgeldes vermehret werden muß .

c ) Der p . Krönecke auch ſchwerlich wird anweiſen können , daß

ſo viel neues Geld hier gepräget werde , a
ls

durch jeßt gedachte

beide Ranäle wirklich baar zum Lande herausgehet .

2
. E
s

will derſelbe zwar vermeinen , daß dieſer Mangel a
n

Neu Aurant durch d
ie
.. . Zulaſſung , d
ie Abgaben von fremden

Münzſorten nach ſeiner Reductionstabelle präſtieren zu können , e
r

feßet werde , und folches hat auch in ſo weit ſeine Richtigkeit , daß ,

wenn dieſes nicht geſchehen könnte , d
ie

meiſten executiones zur Bei
treibung E

.
R
. M
.

Revenuen allerdings vergeblich ſein würden ,

weil weder d
ie hieſige Münze ſo viel Neu Geld fournieret , noch

ſonſt von andern Landen hereinkommt , a
ls

dazu allein erfordert

wird , ſolchem auch noch hinzutritt , daß in den angrenzenden Landen

kein Neu Aurant zu haben iſ
t , weil e
s daſelbſt keinen Kurs hat .

E
s

berühret derſelbe aber dabei den Hauptpunkt gar nicht : „was

fü
r

einen empfindlichen Schaden d
ie Unterthanen b
e
i

dem von ih
m

a
ls

e
in Beneficium angegebenen Sa , d
ie onera mit reduzierten

Münzſorten bezahlen zu können “ , unvermeidlich leiden müſſen , „ da

Acta Borussica . Münzweſen III . 32
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fi
e

alle dieſe Species fü
r

ihre Waaren , di
e

ſi
e in E
.

S
. M. übrigen

Landen für Neu Kurant nicht anbringen können , von den Benach

barten in einen 2
0 procent höhern Rurs anzunehmen ſich g
e

zwungen ſehen “ .

Je weſentlicher dieſer Umſtand mit obigen Saß b
e
i

jeßigem

Zuſammenhang der Sachen verbunden iſ
t , deſto unvermeidlicher muß

auch der Schade ſein und ſo lange anhalten , b
is

vorhin und o
ft

gedachtermaßen wiederum , wie ehe dem , e
in egaler Aurs mit den

Nachbaren eingeführet und regulieret ſein wird .

Alles dieſes , was wir jeßo , durch das lebhafte Gefühl unſerer
theureſten Pflichten gedrungen , E

.

R
. M. vortragen , führen pir

keinesweges in d
e
r

Abſicht a
n , a
ls

o
b wir Höchſtderoſelben darunter

das Geringſte wegen Änderung Dero höchſt ſelbſt geordneten Münz
fußes vorzuſchreiben und unterwinden wollten . Nein !

Allergnädigſter König und Herr !

Wir geſtehen gerne , daß unſere Einſichten nicht einmal ſo weit
gehen , daß wir media , wodurch der egale Aurs mit den Benach

barten wieder herzuſtellen ſe
i
, in Vorſchlag bringen könnten .

Sondern allein a
ls verpflichtete . . Diener und ſelbſt nach

E
.

R
. M. . . Vorſchrift und Declaration müſſen wir dieſen offenbar

in d
ie Augen fallenden Schaden mit der vollkommenſten Unter

werfung in allergnädigſte Attention bringen .

Wir würden den Namen königlicher treuer Diener nicht v
e
r

dienen , wider unſere eigene Einſichten handeln und uns ſelbſt b
e
i

E
. R
.

M. höchſt verantwortlich machen , wenn wir einen Verluſt
verſchweigen wollten , welcher aus vorangeführten Urſachen und das

b
e
i

concurrierenden mehreren Umſtänden und Fatalitäten den hieſigen

Provinzien in de
r

Folge zu einem faſt unerſeßlichen Kuin und denen

Unterthanen zur allgemeinen Dhnmacht und Armuth gereichen dürfte .

Wir haben dieſes bereits in verſchiedenen vorhergehenden

Relationen , und insbeſondere in dem . . Bericht cum protocollo

vom 24. Sept. a . p
r
. ausführlich angewieſen und müſſen dahero

3
.

mit Grunde folieren , daß der Münzdirector Arönece uns

zur Laſt legen will , al
s

o
b wir durch exactere Beobachtung der

Edicte dasjenige hätten verhindern können , was doch gegen d
ie

Natur d
e
r

Sache ſelbſt angehet , ingleichen , daß wir unrecht ans
gegeben , wenn wir berichtet , daß auch d

ie Friedrichsd'or im Bergiſchen
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verboten wären , da doch d
ie

von uns eingeſandte Valvationstabelle

das contrarium ' weiſet und wir jedesmal nicht allein d
ie

Stücke

ſelbſt , theils in copiis , theils in originali beigeleget , worauf unſere
Anzeige ſich gegründet , ſondern auch in allen ſolchen unſern An
zeigen nur hauptſächlich von dem Silberfurant d

ie

Rede geweſen

iſ
t ; d
e
r

p . Krönecke auch ſelbſt wohl einſehen wird , daß durch d
ie

Reduction des Friedrichád’or auf 4 Rthlr . 51 Stbr . der Rurs der
ſelben im Bergiſchen keineswegs Plaß greifen könne ; da di

e

Kauf
leute darauf gegen den hieſigen Kurs 3 , 4 , 5 bi

s

6 procent aber

mals verlieren müſſen und d
ie Bergiſchen , wenn ſi
e

ſolche mit dieſem

Vortheil erhaſchen könnten , ſie wieder mit 2
0 procent ferneren Vor

theil in Söln ausgeben , dieſe hingegen ſelbige wieder für hieſige

Waren ohne Verluſt a
n

d
ie diesſeitige Unterthanen ausgeben , mit

hin dem hieſigen Lande den ganzen Verluſt wiederum aufdringen

würden .

Ales dieſes ſind unvermeidliche Folgen d
e
s

differenten Münz
furſes in den benachbarten Landen , welche vormals bis 1750 nach

mehreren Inhalt unſers protocolli vom 24. Sept. a . p . nicht vor
kommen konnten , d

a

d
ie Unterthanen damals im Stande waren , ihre

praestanda ohne Verluſt in Ducaten abzuführen , worauf doch jego

der größeſte Verluſt dergeſtalt vorfällt , daß ſolche um deswillen
überaus ſchwer zu erlangen ſtehen .

4
. Aus gleichem Grund iſ
t

nicht weniger sensible , wenn e
r

uns zur Laſt legen will , daß wir mit Theil daran hätten , daß viele
11/2 und 3

/4 Stüber außer Landes und zu fremden Münzſtädten

tämen , d
a

ſi
e

1
1 procent beſſer a
ls

d
ie Laubthaler zu 15 % 6 wären ,

d
a wir doch b
e
i

allen vorgeweſenen und noch iinmer fortdaurenden

Umſtänden d
ie Ausbringung dieſer Stübermünze nicht verhindern

können , wenn wir den Handel mit den Nachbaren , wovon dieſe

Provinzien ihre Hauptnahrung mit haben müſſen , nicht noch mehr
abſchneiden oder diffiziler machen , mithin zu deren Ruin inverant
wortlicherweiſe mit kooperieren wollen , weil e

s noch d
ie einzige

hieſige Münze iſ
t , welche ohne Schaden in de
r

Nachbarſchaft und

wegen der Willigkeit , womit man ſelbige annimmt , ſelbſt mit Vors

theil ausgegeben werden kann . Eben aus dieſem Grunde mit müſſen

wir wiederholend .. bitten , daß nach Inhalt d
e
r

vorhin eingeſandten

Protokollen vom 25. Febr . und 19. Sept. c . dieſe Münzen ferner
32 *
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beibehalten . und nicht gegen neue bishero geprägte Stüber ein
geſchlagen werden mögen .

Damals haben wir . . vorgeſtellet, wie d
e
r

Effekt von der

Angabe des p . Krönecke , daß d
ie

neuen Stüber beſſer a
ls

die

11/2 Stüber wären , durch d
ie Erfahrung noch nicht bewähret würde ,

d
a

weder das Neu Kurant , noch auch ſo viel weniger d
ie

neue

Stübermünze von den Nachbaren nach dem ausgeprägten Werth

angenommen werden wollte , dazu auch theils gar keine , theils feine

andere Hoffnung ſe
i
, a
ls

daß , wenn ſi
e ja endlich angenommen

werden möchten , ſolches nicht anders a
ls

nach einer abermaligen

ähnlichen oder noch größeren Reduction , a
ls

vorhin mit den jeßigen

11/2 Stüberſtücken geſchehen , zum neuen und denen ſchon genug

verarmten Unterthanen ganz nicht weiter zu erſeßenden Verluſt zu

erwarten ſein dürfte .

Dahingegen man hoffen fönnte , daß dieſe Münze b
e
i

ihrer

ferneren Beibehaltung b
e
i

den Nachbaren vielleicht nach und nach

in einen etwas höhern Rurs fommen , mithin der enervierte Unter

than b
e
i

denen ihm faſt gänzlich benommenen Mitteln , ſich von den
ausgeſtandenen Krieges- und andern Drangſaln einigermaßen wieder

aufzuhelfen , wegen des durch d
ie vormalige Reduction erlittenen

empfindlichen Schadens ſich in tantum wieder zu erholen Gelegens

heit haben werde .

Dieſe Gründe ſind auch noch jeßo , da d
ie Verbindung der

Sachen noch immer dieſelbe geblieben , in ihrer völligen Kraft , und
müſſen wir dahero unſern . . Antrag , daß ſolche 11/2 Stüber nicht
gegen neue Stüber eingeſchmolzen werden mögen , um ſo viel an :

gelegentlicher wiederholen .

Endlich erlauben E
.

R
. M. , daß wir noch zulegt .. anführen

dürfen , wie wir uns überhaupt in den Angaben d
e
r

Münzbedienten

ratione d
e
s

wahren Valeurs d
e
r

1/2 Stüberſtücke keinesweges finden
können . Denn d

ie

von dem hieſigen Münzamt haben vorhin in

einer Konferenz ſich herausgelaſſen , daß d
ie
2 Stüberſtücke nach der

Reduction auf 14/2 nur 3 procent geringhaltiger a
ls

das neue

Aurant wären , da ſie doch nach dem in anno 1751 geſeßten Fuß

zu 1
8 Rthlr . ausgemünzet ſein ſollen , inithin nach der Reduction

auf 3
/4 oder 1/2 Stüber zu 13/2 Rthlr . oder 204/4 Gulden ſtehen

und alſo beſſer ſein müßten . Der Münzdirector Krönece hingegen
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will jego ihren Werth auf 11 procent beſſer a
ls

Laubthaler zu

1 Rthlr . 50 Stüber determinieren . Mithin würde d
e
r

Kronen
thaler dagegen nur 1 Rthlr . 3911/11 Stüber werth ſein , folglich

der Unterſcheid zwiſchen Neu Aurant und 14/2 Stüberſtücken nur

zwiſchen 8 b
is
9 Procent ausmachen .

Alles , was wir indeſſen aus dieſen differente Vergleichungen

und Beſtimmungen d
e
r

1/2 Stübermünze nehmen können , veranlaſſet
uns , E

.

R
. M
.

anheimzuſtellen , ob es Höchſtderoſelben gefällig , zu

dem in dem jeßigen protocollo gethanen ohnmaßgeblichen Vorſchlag ,

d
ie

14/2 Stüber gegen Neu Kurant mit einem Agio von 5 Procent

und gegen Gold zu 1
0 procent , oder aber nach einem von dem

Münzamte zu waradierenden noch 1 ) geringerm Ugio vorerſt feſt
zuſeßen . . Erlaubniß zu ertheilen .

113. Kräßrechnung der Ulten Münze zu Berlin vom März 1764
bis ultimo Mai 1765 .

Berlin , 31. Mai 1766 .

Urſchr . , gez . d . Studtniß , Siegmund , Sarry . R
.

163. I. Nr . 117 .

Mark Loth Grän Rthlr . Rthlr . G
r
. Pf .

89

1154.

1
3
° / 4 à 191 1 823 6

15 à 1
3

1
5

002 1
6

3 à 191 25 | 20

3 à 13 667 4

à 282 ) 419 4o
or

no

5
1

3293

II
II
I

An fein Gold aus der Kräße
An fein Silber desgl .

An fein Gold aus denen Kienſtücken
An fein Silber desgl .

An Kupfer desgl . à Ctr .

şierzu die beim Comptoir afſervirt ge

weſene Gold- und Silber- , Stock- ,

Tiegel- und Schrotenproben , als :

An Friedrichsd'or . , Stock- und Tiegel
proben .

An Silber- , Stod- und Tiegerproben .

Sa. des aus der Kräße herausgekommenen

2

22

1
3

114/4 à 191

6 1 à 13

544 | 15

290 | 22

1
8

773 15

1 ) In der Vorlage : nach .

2 ) Centner .
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Mark Loth Grän Rthlr . Rthlr . Gr.|pf .

18 773 15 -

Rthlr .
6497 2 4

394 18

Übertrag :

Hiervon werden abgezogen :

1. Die Kräßloſten auf dem hohen Ofen ,

laut 2 Rechnungen , mit .

2. An Joſeph Beitel Ephraim Scheide

koſten für 1184 Mark 5 Loth 3 Grän

güldiſch Silber , pro Mark brutto à 8 Gr .

3. An den Maſſier Türde , für Reiſekoſten
mit 2 Arbeitsleuten nach dem hohen

Ofen und daſelbſt gethane Auslagen

4. Für Boſtporto derer anhero geſandten
5 Riften mit Sträßfilber .

5. An Joſeph Beitel Ephraim Scheide

koſten für 52 Mark güldiſch Aräß
ſilber , ſo aus denen Kienſtücken ge

kommen , à 8 Gr . pro Mark brutto .

Abgezogen

Es verbleiben demnach zu S. N. M ... Dis
poſition aus der Kräße übrig

120 5

7

17 8

7 036 94

11 737 5 8

-
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Tabellen





Tabelle I.

Produktion der Berliner Münzſtätten während der Entrepriſe

durch Gumperts , Jſaac und Ikig , vom 1. November 1755
bis 31. Dezember 1758 .

R. M. B. Nr . 28. I, 2 Tabellen .

November u.

Dezember

1755 TO
1756 1757 1758 ZuſammenSorten :

Rtlr . Sr. Rtir . Gr . Rtlr . Gr. Rtlr . Gr. Rtlr . Gr .

Friedrichsdor ? 1) ? 1) 73725 ?

1/3-Taler 6484 | 8 250 727 162373 419584 8

1/6- Taler 47055 12 47055 12.

Gutegroſchen 77 495 15 609866 10 675009 17 20636 18 1 38300812

6 - Pfennigſtüde 45592 84/2 85 692 22 131 285 61/2

Tympfe . - 2 280433 10 2 280433 10

Szoſtałe - 80024 - 476 389 16 451639 16 1008053 8

Zuſammen d
ie Silber

münzen 131572 71/2 1073365 2
0

1313772 9 275270920 5269420 81/2

1 ) Nach unſerm Münzverzeichnis ſind 1756 und 1757 auch Friedrichsdor
geprägt worden ; vom 1

. Auguſt bis 17. Dezembr 1756 waren e
s für 1
3

220 Rtlr .

Anöffel an töppen , 18. Dezember 1756 , R
.

163 , I , 75 .
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Tabelle II .
Auszug aus den Monatsextrakten der Breslauer

Münzſtätte 1756 und 1757 .

R. 96. 408 Z.

Gemünzt :
Auss

Geliefert ge Fried

münzt richs

zu dor

| FeineMr. Lot | Rtir . Rtlr .

18. Krenzer 6 -Kreuzer
1-Silber
groſchen

Rtlr . Riir . Gr. Rtlr . Sr.

1756 .

Sold 20 53023 992 12
107 234 5

6 982 20

192
14 40 865Januar (Silber

Februar ( Silber 1
3
2

6
3
8

2
2
4 /

60 007
7 715192

14 62 727 8 3 132 493 019

(darunter C

3
5

680 ) )
15 280

März {SortSilber
192

14 56 971 103 227 8 2 362 15
18 162 20
158 868 74/3

27 115 12
51/3April (Siber | 148 607

28 700192

14 92 731 | 1
6 1 271 682 060

(darunter C

7
3

792 ) 1 )

20 125

M
a
i
{

Gold
Silber

21 654
124 246 22 113 927 37 044 16 6 106

13 995
74 410

192
14

192

14

192

14

40 304 16Silber

Gold

Ju
li
{Silber

12 765 16
107 288 91/3

37 353 16
158 901 171/2

38 6201 Kreuzer
1886121 953 67 244 8 8

1757 .

Januar {Silber ) 154 244

25 718 23 24 820 )192
14 100 092 43611 478

5
8

494 C
1 )

Balance 1
.

November 1756 bis
31. Januar 1757 . 75 550 208 933 | 16 4 370 2011 478

166 987 C
1
)

Nettogewinn dieſes Quartals „ 31 379 Rtir . 22 Gr . 10 P
f
. , davon der

Entreprenneur vor wiederum in dieſem 4 Jahr alhier gemünzte Rtır . 166 987
Tympfe C1 ) à 1 % Schlageſchaß mit Rtir . 1669 – 21 in Friedrichsdor

entrichtet " .

1 ) über „ Tympfe C ' “ 1
.

Tabelle II
I
a
m Schluß .
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Tabelle III .

Die vom 1. Januar 1762 bis zum 1. März 1763 in allen preußiſchen

Münzſtätten und zu Leipzig ausgeprägten Quantitäten Edelmetall .

Hauptbalance R. 163. I. 99 .

Fein Gold

zu neuen

Auguſtdor

Fein Silber zu

Münzen nach
30 -Talerfuß

Fein Silber zu

Münzen nach
40 -Talerfuß

Mark Karat | Mark Lot Grän Mark Lot Grän

11 947 1 171761 in Avanzo
1762 Alte Münze Berlin 1418 15/2

ſind im Verhält
nis von

1 : 131/2 19 563 6

66 005 11

98 935 11

113 582 13

118 808 6

138 970 15

10

2

6

6

2

Neue Münze Berlin 36 192 1 16

Breslau 15 070 3 8

Magdeburg 49 477 15 2

Leipzig

1763

Januar , Februar | Alte Münze Berlin
Neue Münze Berlin
Breslau
Magdeburg

Leipzig

Summa : 1 418 15/2 1
0
0

740 4

8

Genauer ſpezifiziert finden wir d
ie Breslauer Prägung :

10 787 8

18 391 11

14 288 10

16 729 12

12 274 10

640 286 7

7

17

12

6
2

Brutto Fein Geld

Mark Lot Mart Lot Grän Rtlr . Gr .

. .8 -Ggr . C2 zu 3
0 -RtIr .

8 -Ggr . B zu 40 -RtIr . .

1 / 6 -Tlr . C5 zu 40 - Rtır .

11 - Tir . C zu 4
0
-Rtir .

1 / 16 -TIr . C zu 40 -Rtir .

1 / 24 - TIr . C2 zu 40 -Rtlr .

1 / 30 - T
lr . C
2

zu 4
0 -Rtır ..

40 945

184 079

159 107

82 224

113 407

131 434

116 84

722 882

8
0
8

8
4
0

15 070

51 772

32 042

11 991

14 175

16 429

1 460

142 941

3
3

7
1

14

4
9

8
7

13

3
9
0
9

460 970

2 111 524

1 306 688

489 046

578 098

669 815

59 676

5 675 819

0

16

0

18

16

4
012

8 11 13 6

Die nach 3
0
- Talerfuß ſind im April und Mai 1762 geſchlagen worden .

B heißt wahrſcheinlich : Bernburger , C polniſch - fächſiſcher Stempel , di
e

Zahlen ? ,
2 5
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b
e
i

C bedeuten wahrſcheinlich d
ie Verſchlechterung des Münzfußes , ſo daß die

polniſchen Tympfe alſo 5mal verſchlechtert worden wären . Aktenbelege dafür
liegen nicht vor . 1 - T

ir . ſind Tympfe , 1/16Szoſtate , / 30 Dreifreuzer , ' / 12 Doppel
groſchen .

Tabelle IV .

Münzfüße und Probierungen d
e
r

Sorten aus d
e
r

Zeit des
ſiebenjährigen Krieges .

In vielen deutſchen Archiven findet man zahlreiche Probierungen der
Ephraimiten und anderer Münzen aus der Zeit des ſtebenjährigen Krieges . Sie
alle zu publizieren wäre zwedlos , denn in der Hauptſache ſtimmen ſi

e

überein .

Sodann gebe ic
h

auch nur d
ie

Gewichte und Feinheiten a
n , wie ſi
e in den Akten

ſtehen und berechne daraus den Feingehalt des einzelnen Stückes , was fü
r

unſeren

Zweck volkommen genügt .

Zum Schluß gebe ic
h

dann eine Tabelle der Ausbringung aus der feinen

Mark fü
r

d
ie Gepräge Preußens und auch – des Vergleichs wegen – einiger

anderer Staaten .

A
.

Preußiſche Goldmünzen .

FeinheitSorte :

Aus der
gemiſchten
Mark ſind
gemünzt

Stück

Ein

Stück hält
Feingold

Quelle .

Karat Grän g

35 21 9 6,055 Band II , S. 548 , 549 .

Alte Friedrichsdor :

Geſeßmäßig 1750

Mittelfriedrichsdor :

Seesmäßig

Mit Fahrzahl 1755
35

35
15
15

0
8

4,292
4,269 Dresden , 10. April 1759 .

A
.

D
.

Loc . 2265 , IV .

351/117
15

5
4 Gold

8 Silber

0 Kupfer
41/2
67

2

41/2

4,2721
1 1756 .

1756 .

1757 .

I !

1535191
35179
1867 2

A
.

Schw . Valvation 1 .

Braunſchweig , März 1759 ,

R
. XI , 167 .

Hirſch VIII , 77 .

15II 4,127
4,280

463
35 15

35/37 15 41/2 A
.

Schw . Valvation 4 .

Mittelauguſtdor :

Mit Jahrzahl 1755 .

Neue Auguſtdor :

Geſeßmäßig bis Juni
1761 35 3,062 F. S

.
5
7
.

Seit Juni 1761 . 35

1
1

0 Gold
13 O cuivre

rosat

7 73/4Gold

1
6

41/4 cuivre
rosat

7 6

2,128 ſ . Akten Nr . 61 .

Probierung 35 2,088. 9
. Juni 1770 in Berlin pro

biert . R
.

M
.

B
.

2
8 , I.
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B.
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S
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S
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B 1

7
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7
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n
Fu
ß
E
D
C

2/3
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.
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I.D.
B

1
7
5
7

10

R
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. 16
3
/4G
r

.

1
0
1
7
4
/2

8 8

8 5

1
4

1
2

1
2

1
3 4 0

1
1
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1
C
.-
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.
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.

R.
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1
.
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R.
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e
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. 1757

.

2
1
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4
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Lo
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,III.

P
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ie
rt

, Mai
1
7
5
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.

1
7

1
5

2

1
2
,9
9
2

A.

D.

Lo
c

. 514
.
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rt
v
o
n
K
n
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, Dres
d
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n

,

2
7
.
Fe
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.

1

3
3
5
1
/1
7
3

3- T
a
le
r

.

a) M
it
p
re
u
ß
iſ
ch
e
m
G
e
p
rä
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e

:

A

1
7
5
7

A

1
7
5
7

A

1
7
5
8

D
re
sd
e
n
1
7
5
8

A

1
7
5
9

A

1
7
5
9

1
7
5
8

, 1759

8- Gu
te
G
r

.A

1
7
5
9

X
II

- Mar
ie
n
g
r

. 175
8

b) M
it
ſä
ch
ſi
ſc
h
e
m
G
e
p
rä
g
e

:

Fa
h
rz
a
h
l
1
7
5
3

3
0

3
0

2
8
4
4
/6
7

2
9
8
4

3
0
/6

9 8 7 7 7 7 7 7 7

6 1

1
7

1
6

1
5
/2

1
6
1
/2

1
6

1
5

1
6

4
,0
9
7

lô

Fe
ra
l

, Dresde
n

.A.
D.

Lo
c

. 514

.

3
,9
2
5
T
ra
p
p

, Schwe
ri
n

.A.

S
ch
w

.S.85
,2.

3
,8
7
0

d
it
o

.

4
,0
2
4

ô F
e
ra
l

, Dresde
n

,5. Au
g
u
ſt
1
7
5
8
.

A.
D.

Lo
c

. 514.

3
,8
6
2
T
ra
p
p

, Schwe
ri
n

.A.

S
ch
w

.S.85
,2.

3
,8
3
5

d
it
o

.

3
,9
9
4
B
ra
u
n
ſc
h
w
e
ig

, März
1
7
5
9
.

R.
XI

, 167.

3
,8
0
0
T
ra
p
p

, Schwe
ri
n

.A.

S
ch
w

.S.85
,2.

3
,9
7
6

d
it
o

.

2
8
9
8
8
/1
1
3
5

3
0
1
/8

2
9

3
2

3
2
9
6
/9
7

3
5

O
h
n
e

E.
C..

M
it

E.

C.

9 9 5 9 5

6 6

1
3 6

1
4

4
,2
6
3
P
ro
b
ie
rt

, Dresd
e
n

, Mai
1
7
5
7
.

A.

D.

Lo
c

. 2265

, III.

4
,1
3
4

ô F
e
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l

, Auguſ
t
1
7
5
7
.

A.
D.
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. 514

.

2
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8
9
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p
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n

.A.

S
ch
w

.S.
85

,2.

3
,9
4
0

ô

Fe
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, Augu
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1
7
5
7
.

A.
D.

Lo
c

. 514

.

2
,4
8
4

| Trap
p

, Schwe
ri
n

,S.85
,2.

3
4
3
0(481

3
4
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N
o
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:B.
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e
m
G
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g
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:

M
it

B

1
7
5
8

1
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/2
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5 4

2
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0
A
.

D.
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4

,IV.
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0
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.S.
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,2.
2
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.
1
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2
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G
ra
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.
1
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6
1
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T
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. XVII

,43.

3
3
1
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6

5 3
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A.

S
ch
w

.Val
v
a
ti
o
n

11
.

d
it
o

2
9

.

3
4
2

d)M
it
S
ch
w
e
ri
n
ſc
h
e
m
G
e
p
rä
g
e

:

A
u
ri
ch
1
7
6
0

1
7
6
1

.

1
4

3
4
6
/8

33

%

5 3

2
,4
3
9

1
,6
9
2

d
it
o

d
it
o

1
6

.

3
1

.

?

1
6
/2

6-T
a
le
r

.

M
it
p
re
u
ß
iſ
ch
e
m
G
e
p
rä
g
e

:

G
e
fe
ß
m
ä
ß
ig
1
7
5
9

1
7
6
0

1
7
6
0

M
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1759 .

42/7

33/47

29

21251/6

65/6

1 1761 .

1761 .

12 105/8

31/2

19

C. Ausbringung der Mark Heinfcber .
(Meiſt nach Angaben Berliner , furſächſiſcher und Schweriner Wardeine.)

Dritteltaler .

Preußen . Medlenburg -Schwerin . )
Mit preußiſchem Gepräge : Rtir . Sr. Pf .

Rilr . Gr . PF . 1758 . 16 12

A 1757 . 14 12 51/3 21 8

19 20 89/7 1760 . 27 6

A 1758 . 20 3 1760 . bis 33

19 8 111/2 1762 . 36

A 1759 . 20 4 5 1763 . 40 u . 50

20 7 3

20 12 Medlenburg -Streliš .
Mit furſächſiſchem Gepräge : 1755 . 14 16 0

Fahreszahl 1753 18 6 10% 1760 . 6 614

18 20 1761 . 29 17

19 5 1761 . 29 6 4

31 9 28/4 1761 . 30 2 812

32 12 0 1761 . 30 5 71/3

Von 1760 . 31 3 31

31 22 3 30 20

30 21/2Von 1761 . 1761 . 31 0 8

54 19 1013
Schwediſch - Pommern (Stralſund ) .Mit Bernburgiſchem Gepräge :
1759 . 19 2 0

B 1758. . 19 16 33/4
1760 . 20 20 0

19 17 7
1760 . 22 7 9

20 16
1760 . 30 20 712

25 18 1
1760 . 30 18 2

26 0 0
1760 . 31 17

31 10 0
33 8 0

42 17 8
1761 . 37 93/6

43 18 3
1761 . 40 6 72

45 8 5
1761 . 46 7 6

1762 in Breslau gemünzt 40 0

Mit Schwerinſchem Gepräge : Anhalt - Zerbſt (Rethwiſch ).
Aurich 1760 31 1 1758 B 40 1 8

1761 46 1 8 1761 L . 41 15 41/2

Sechſteltaler .
Preußen . Mit Bernburgiſchem Gepräge :

Mit preußiſchem Gepräge : Fahreszahl 1758... 19 2
20 5 50/ 19 15 44/2
20 8 4 48 0 0

1760 . 30 0 0 Jahreszahl 1759 . 19 21 8

1) Nach Evers I , S. 165 .

1

84/2
1761 .

12

O
O
T

11 .

I

13

1759 .
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1

16
��

2216

Medlenburg -Schwerin . ) Hildburghauſen .
Rtlr . Gr . Pf . (Mit Bernburgiſchem Gepräge 1758 ):

1759 25 1
/2 Rtir . Gr . P
f
.

18 5 11/4Mecklenburg -Streliß .

18 6 0

1755 14 93/4 ? )

51 51/21756 14 19 1162)

Württemberg .1757 16 12 02
1758 ... 17 4 11

1758 18 3 6
2
)

1760 30 19 Ansbach .

1757 16 18 6172

Schwediſch - Pommern (Stralſund ) . Baden -Durlach .

1758 17 21 4/2 (Mit Ansbacher Gepräge ) :

1761 37 8 0 1757 17 0 1

1761 39 3 41/2 Pfalz - 8weibrüden .

1761 42 19 1757 17 10 11

Zwölfteltaler .

Preußen . Mit kurſächſiſchem Gepräge :

Mit preußiſchem Gepräge : 1761/2 . 42 3 11/2

1759 19 8 Anhalt - Zerbſt .

1760 30 Mit Jahreszahl 1758. 4
0

81/2

1759

1760

1760

Groſchen ( " / 24 - Taler ) .

Preußen . Anhalt - Bernburg .
Mit preußiſchem Gepräge : 1760 28 8 4

9 /

19 18 0

30 0 0 Schwediſch - Pommern (Stralſund ) .
47 10 8 1761 3

6

0 21/2

Mit furſächſiſchem Gepräge : Hildburghauſen .

15 0 0

1761 41 7 81/2
18 13 4

1761 44 7

19 13 4

33 11 5 Saalfeld .

47 0 0 1760 43 2 9/2
29 8 4 1760 44 5 33/4

48/13

1757

1757

1757

1760

1761

1762

Sechspfennigſtüde ( 1 / 40 - Taler ) .

Preußen . Mit Gepräge des Grafen Chriſtian
Mit preußiſchem Gepräge : Ludwig v . Stolberg -Stolberg :

Vor 1760 . 20 17 0 1759 26 23 9

Seit 1760 30 0 0

Mit fächſiſchem Gepräge : Anhalt - Bernburg .

1760 28
1757 8 1

1

15 14

1761 46 19 6

4416

1 ) Nach Evers I , S. 165. — 2 ) Nach Evers I , S. 235 ff .

Acta Borussica . Münzweſen III . 33
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.1

Tympfe .
Preußen . Danzig.

Mit preußiſchem Gepräge : 1759 geſegmäßig 132/ Rtlr .
Rtlr . Gr . Statt 7 Lot 17 nur 7 Lot 12 bis

1757 , 1758 geſeßmäßig . 15 7 Pfennig fein . )
1756 , 1757 nach Probe 16

1759 geſeßmäßig 19 Polen .
Mit polniſch - kurſächſiſchem Gepräge : 1760 faſt ganz aus Eiſen (f . S. 58 ) .

1759 geſeßmäßig . 19 18

1760 30 Rußland .
1761 1759 geſeßmäßig 16 Rtlr . 2)

Szoſtake .

Preußen .
C 1757 , 1758 geleşmäßig 18 Rtir .

11

40

Tabelle V.

Drei Valvationen der Kriegsmünzen . :)

A. Münzpatent der drei korreſpondierenden Kreiſe , Augsburg , 2
1
.

März 1761 ,

S
.

12. (Drudſtüd . Bibliothef des Königl . Münzkabinetts Berlin . )

B
.
„ Katalog einer Sammlung derer währenden Krieges von Anno 1756 bis

1763 ausgemünzten ... geringhaltigen Münzſorten nebſt Anzeige deren
inneren Gehalts nach ießiger Churfürſt . Sächſ . Conventionsmünze gefertigt

[Görliß , 21
.

Mai ] Anno 1772 " (Raiſer Friedrichmuſeum in Görliß ) .

C
. Danziger Münzpatent vom 26. März 1760. ( Druckſtüc . Tit . XVI , 31. )

Die Zahlen von A bedeuten Kreuzer und Pfennige , von B gute Groſchen
und Pfennige , von C polniſche Groſchen .

A B C
Taler .

Bayreuth 1757 19-0
Braunſchweig 1759 . 16--0

3weidritteltaler .

Bayreuth 1753 11-0
Ansbach 1757 . 13--0

1 ) Voßberg in Köhnes Mémoires IV , S
.

119 .

2 ) Bahrfeldt , Marienburg II , S. 74 .

3 ) Solche Valvationen der Kriegsmünzen wurden ſeit 1760 wohl von allen

deutſchen Staaten veröffentlicht . Ich habe dieſe drei gewählt , weil ſie offenbar
unabhängig voneinander ſind , aus dem Nordoſten , der Mitte und dem Südweſten

ſtammen und gerade d
ie

uns intereſſierenden Münzen enthalten . B enthält noch

andere a
ls

d
ie genannten . Leider iſt mir B er
ſt

im leßten Jahre zugegangen ,

dieſe Tabelle hätte d
ie Anordnung in der Minzbeſchreibung bervollkommnen

können . Man vergleiche übrigens Aftenſtüd N
r
. 9
2
.
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A B С

Dritteltaler .
Preußen 1757

1758

1759

1759 (8 Gute Gr .) .
1758 (XII Mar. Gr.)

Polniſch -fächſiſche 1753 ) .

6-0
5-4
5-0

24

22

23

24-2
14--2

23

25

19/2

1763 .

Anhalt - Bernbung 1758 ) . 18--1

5-3 bis
3-0
3-0
4-0 bis
1-0
4-6 bis
2-4
3--0

18/2

Mecklenburg -Schwerin 17543 ) 24 24

-

20-2
14-1

Il
Mecklenburg -Streliß 1754

Schwediſch - Pommern 1760 mit Initialen
Bruſtbild

1760 und 1761 mit *8*

8
Braunſchweig 1759 mit Wappen

Pferd

4-0
3--0

28-2 4-828-05

2--6
Sechſteltaler .

Preußen 1756 .

1759 .

VI Mariengr . 1758

12

12

1215

1) B führt ſehr viele Verſchiedenheiten im Gepräge auf , teilt ſi
e

aber in

nur 3 Qualitäten : 1. di
e

erſten und wahren Ephraimiten “ 5 G
r
. 3 P
f
. wert ,

a
n

dem Feingehalt und guter Prägung erkennbar ; 2. di
e

ſogenannten ,Mittel
ſachſen “ 4 Groſchen , und 3

.

d
ie ſogenannten „ Neuen Drittel “ 3 Groſchen wert .

Zu der zweiten Klaſſe , den Mittelſachſen , gehören unter a
n cen alle mit 8.GR ,

d
ie mit großer Schrift und D : G , di
e

mit hagerem Geſicht und niederhängender

Perrüde (Münzbeſchr . Taf . 33 , 1763 ) , di
e

mit 1753 .

2 ) B unterſcheidet 4 Qualitäten der Bernburger Drittel mit der Jahres
zahl 1758 : 1. di

e
4 Groſchen Wert habenden ſind d
ie mit B :, mit * B * , die ohne

B und d
ie , auf denen B und 1758 ſehr grob geſchnitten ſind ; 2. di
e

zu 3 Groſchen ,

krummer Kopf , 1758 grob oder klein ; 3. di
e

nur 2 G
r
. 4 P
f
. werten : 1758 ſehr

weitläuftig mit * B * , 1758 gewöhnlich , 6 GROSCHEN groß , oder GUTE groß ;

4
.

d
ie mit 17:58 , von denen einige 1 G
r
. 2 P
f
. , einige 1 G
r
. wert waren , d
ie

ſchlechteſten aller Drittel , „ Pünktel- oder gelbſüchtige Achtgroſchenſtücke " genannt .

3 ) Nach B wert 4 G
r
. 6 P
f
. , wenn d
ie

Roſetten neben 8 in der Mitte

vertieft , 4 Groſchen , wenn voll , 3 Groſchen , wenn d
ie
8 auf dem Kopfe ſteht ,

und 2 G
r
. 4 P
f
. , wenn d
ie

Perrücke unförmlich groß . S
.

auch Evers , Mecklenb .

Münzverfaſſung I , S
.

167 , II , S. 1
9
1
ff .

33 *
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B СA
12-1
11--2

2-8

11

1123
12--2

12–3

2-6
2-8
2-8
3-3
2-4 12

124 !2
12

14-1

2-0
1–6
3–4
2-6
3-0
2-8

14/2

13-1 1343

10-1
3--0

Anhalt -Bernburg 17581) mit Initialen
Bruſtbild

1759 .

Medlenburg -Schwerin 1754
1758

Medlenburg -Strelit 1746
1758

1759

Schwediſch - Pommern 1758 , 1759

1761 ,

Braunſchweig mit Pferd bis 1758 .

1759 .

Bayreuth 1757
1758

1759

Ansbach 1755 , 176 , 1757
1757 mit Initialen

Bruſtbild

1758

Pfalz -Zweibrücken 1757
Aurtrier 1757

1757/8 10 eine M. F. Silber
Hildburghauſen 1758 mit Bruſtbild

Initialen
1759

Weimar , Gotha 1758 .

Fulda 1757
1758

Heſſen -Aaffel 1757 , 58 .

Hanau 1758
Neuwied 1756

Wied-Runkel 1756
1758

13–3
13—2

248
3-0
340

132413—2

13—2
13

132/3
14

12-3
11—2 II

I
2-8
2-8
3-0
2-8

.

1243
13

13

1343 132/3320
3–0
2-813

1 ) B gibt wieder viele Kennzeichen fü
r

d
ie

verſchiedenen Qualitäten . Die

mit den Jahreszahlen 1754 , 1758 und 1761 , die L M , nicht L M haben , ſind

a
ls

beſſere 1 G
r
. 3 P
f
. wert . Mit der Jahreszahl 1758 gibt e
s

dann ſolche ,

d
ie
1 G
r
. 2 P
f
. wert ſind und „Mittelbernburger “ genannt werden , ſie haben in

der Jahreszahl keinen Punkt . Die andern werden auf nur 1 Groſchen geſeßt ; ſie

haben 17.58 , und haben große Jahreszahl und kleines B oder umgekehrt , das

ſind d
ie

beſten , oder fein geſchnittenes B und Jahreszahl , das ſind weniger gute ,

oder grobe Prägung , das ſind d
ie

ſchlechteſten . 1 Groſchen ſind auch d
ie

wert ,

die ſtatt des B einen Stern tragen .
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A СB
2-9
2--8
2-8

Montfort 1757
1758

Württemberg 1758 .
1759

13-3

12-3

3wölfteltaler .
Bayreuth 1753

1757

Schwediſch - Pommern 1759

Anhalt -Bernburg 1760 , sturſachſen 1762 , Anhalt

Zerbſt 1758 , Sildburghauſen 1760

Hildburghauſen 1759

1-6
1-3
049 TI

046
0-4

17

153--2
14

Sympfe .
Preußen 1753-1757

1758

1759

Rußland 1759

Polen -Sachſen 1756 .

17541 )
1755 mit 18 .

3-6
171/2

15

14

11'/32-6 bis
1-4
240
1-6

11

mit 18 .

5

Szoſtake.
Preußen 1757

Polen - Sachſen 1750 [ si
c
] .

1753

Rußland 1759 , 1761

1-1
0-5

1
1
1
1

52/3

1--2

1 ) B gibt für d
ie nur auf 1 G
r
. 4 P
f
. geſeßten folgende Kennzeichen :

1
.

kleiner Stempel , 2. beſonders geformte Perücke , 3. ſtumpfer Schnitt des
Wappens , 4

.

ſeichte Umſchrift , 5. unförnilicher Rautenfranz . Dieſe leßten die

ſchlechteſten , die a
d 2-4 ſchlechter als d
ie

a
d 1 .
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Tabelle VI . Die vom 1. März 1763 bis zum 31. März 1764

Geh . Staatsarchiv , Berlin , Treſor

A. Bom 1. März bis

Alte Münze Berlin Neue

Minzforten :
Feine

Mark
Lot Grän Reichs

taler
Stück

Feine
Mark

Lot Grän

1 448 17 9 55 974

81 16 3

279 870

22 275

1 096 72513

951 139

4 455

3 290 17654 462 8 53 250

50 700 5 706 834 34 307 12 12

Alte Friedrichsdor

Mittelfriedrichsdor

8 gute Groſchen

4 gute Groſchen

2 gute Groſchen

Groſchen .

Szoſtake

Silbergroſchen (3 Xr .)

Kreuzer

65 149 4 16 1 660 976 39 863 424 117 107 10 4

-|||

525 ||
B. Bom 1. Januar bis

31 734 1 450

1 380 377

3 101 160 6 565 4 8

10 578

230 0625

129 215

11 421 6

5 071 2 14

8 gute Groſchen

4 gute Groſchen

Groſchen .

Szoſtake

Silbergroſchen

Kreuzer

C. Bom 1. März 1763 bis

Feine

Mart
Lot Grän

8

9 5

8 gute Groſchen

4 gute Groſchen .

2 gute Groſchen

Groſchen

156 669

246 119

15 372

288 136 11
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in allen preußiſchen Münzſtätten geſchlagenen Münzquantitäten .

akten. Rep . 163 , I , Nr . 99 .

31. Dezember 1763 .

Münze Berlin Breslau Cleve

Stück
Feine

Reichstaler
Reichs
taler

Stück
Feine
Lot

Mark
Reichs
taler

Stück
Mark

1 072 2722/3

691 1831/6

3 216 818

4 147 099

15 390 309 499 928 497

103 135 2 074 596 12 447 576

15 372 309 579 3 714 948

29 086 740 930 17 782 320 | 4197 12 106 30313 2 5512722 985 40111/12 41 795 614

15 632 396 375 11 891 250

3 040 273 600100

31. März 1764 .

29 18223 87 548

9 118 183 036 1 098 216

3 336 240167 4163 4 017 990 5 462 139 010

1
1
1
1
1
1

761 19 344 580 320

58 1 756 158 040 -

31. März 1764 in allen Wünzftätten .

Reichstaler Stüd

3 150 165

4 876 0651/3

309 579

7331 743/24

9 452 492

29 256 397

3 714 948

146 107 790
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Noch :

Noch : A. Vom 1. März bis

Königsberg Magde

Münzforten :
Feine
Mart

Lot Grän
Reiches

taler
Stück Feine

Mark
Lot Grän

-

11

II31 592

I
ll 37 437 12

Alte Friedrichsdor

Mittelfriedrichsdor

8 gute Groſchen

4 gute Groſchen

2 gute Groſchen

Groſchen

Szoſtake .

Silbergroſchen (3 Xr .)

Kreuzer

11

55 497 8 12

79 2501 1 104 21313 16 563 200

-

Noch : B. Vom 1. Januar bis||8 gute Groſchen

4 gute Groſchen

Groſchen

Szoſtate .

Silbergroſchen

Kreuzer ..

17 629 7 16 323 863/3 4 857 945

Noch : C. Vom 1. März 1763

Feine

Mark
Lot Srän

96 879 7 16Szoſtake

Silbergroſchen

Streuzer

16 393

158

1) Vom 22. Januar bis 31. Dezember 1763 ſind in Königsberg 98 468 Mark 12 Lot
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Tabelle VI .

31. Dezember 1763 .

burg 3 uſa m m e n .

Reichstaler Stück
Feine
Mark

Lot Grän Reichstaler Stück

1 448 17 9 55 974

81 16 3 4 455

1 895 729 8 9 331 210631 9074/3

746 0494/4 4 476 295 9 5

154 694

225 580

15 372

271 038

79 250

279 870

22 275

3 110 404/3

4 462 9674/3

309 579

6 896 1012/3

1 104 213/3

396 375

3040

26 777 804

3 714 948

1 402 4905/12 33 659 770 3 14 135 652 400

15 632

16 563 200

11 891 250

273 600100

31. März 1764 .

1975

20 539

17 098 7 4

39 76043

413 098

435 64138

323 86323

19 344

119 282

2 478 593

10 455 390

4 857 945

580 320

158 040

17 629 7. 16

761

51 1 756

bis 3
1
.

März 1764 in allen Münzſtätten .

Reichstaler Stüd

1 428 077

415 719

21 421 145

12 471 570

431 6404 796

fein in Szoſtake vermünzt .
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/3
R
ti
r

.

2
4
.
O
kt
o
b
e
r
1
7
6
6

11

1
3
2
/3
R
tl
lr

.

1
1
.
Ja
n
u
a
r
1
7
6
7

1
5
.
S
e
p
te
m
b
e
r
1
7
6
6

13

R
tı
r
.11Gr
.|

1
3
1
/2
R
ti
r

.

1)S.

d
ie
B
e
m
e
rk
u
n
g
u
n
te
n

S.

5
2
9

.
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Noch : Tabelle IX .

Weitere Beſtimmungen d
e
r

Silberpreistarife und anderer

darauf bezüglicher Verfügungen .

1
7
.

Januar 1764. Krönce a
n Below . Ade Sorten ſind erſt einzuſchmelzen ,

zu probieren und dann erſt zu bezahlen ; ' ) auch preußiſche von 1759 und 1763 ,

fächſiſche und andere geringere ; b
is Trinitatis 1764 iſ
t

1
3 Rtlr . für d
ie

feine

Mark zu geben . Soll d
e
n

Silberpreis bekannt machen , um zu erfahren , o
b

Lieferanten ſi
ch

dazu verſtehen . R
.

M
.

B
.

Acta d . ordentl . Ausmünz . betr .

3
. März 1764. S
.

Nr . 84 .

31. März 1764. Nröndke a
n Below . Den Taſſen iſ
t bis Anfang Mai für

d
ie

feine Mark in reduzierten Sorten 132/3 Rtlr . zu geben , dann ſind ſi
e wie

d
ie

Lieferanten zu bezahlen ; dieſes iſ
t geheim zu halten . Ebenda .

28. April 1764. Krönce a
n Below . Der Kaſſenpreis gilt weiter . Den

Tarif ſoll er nicht zu früh bekannt machen , dann werde Jeder möglichſt viel vor
dem 1

. Juni bringen , um von den höheren Preiſen zu profitieren . 2 ) Danach

wäre das Silber in Szoſtaken von 1763 mit 1223 Rtır . zu bezahlen ; ſie ſeien
nicht mit andern Sorten vermiſcht anzunehmen.3 ) Ebenda .

19. Mai 1764. Nrönce a
n Below . S.-D. vom 18. Dezember 1763 be

ſtimmt 121/2 Rtlr . für 5-6 lötiges Silber ; 6-9 lötiges foſtet dieſen Monat noch

1
3 Rtlr . , es muß aber 2–3 Grän über 6 Lot halten . Bis 4 lötige Sorten

müſſen beſonders und ebenſo d
ie 4-9 lötigen für ſich geſchmolzen werden , ſonſt

würde man nur Silber , etwas über 4 lötig , bekommen , weil nach dem neuen

Tarif der Preis für 4-9 lötiges derſelbe iſt . 4 ) Ebenda .

1
7
.

Juni 1764. Verfügung fü
r

d
ie Berliner Lieferanten . Unprobiert

find anzunehmen als 5-9 Pot fein preußiſche 8. , 4. , 2 - Gutegroſchen von 1758 ,

1759 , 1763 , Graumanſche 4
. , 2
. , 1 - Groſchen , ſächſiſche Drittel . Mit dieſen

dürfen nicht vermiſcht ſein :

preußiſche Groſchen von 1763 , fächſiſche Groſchen ,

3 - ftreuzer von 1763 , 6 -Kreuzer ,

6 -Pfennig von 1763 , 3 -Kreuzer ,

Areuzer von 1763 , Tympfe ,

fächſiſche 2 -Groſchen , bernburger 8
-

und 4 -Groſchen .

Auch Barren ſind nicht mit ſchlechten Sorten vermiſcht anzunehmen . Vorläufig

ſollen nicht unter 100 Mark auf einmal angenommen werden . R
.

M. B
.

1
4 , I.

1
1

1
1

1
1

1 ) S
.

unten Note 3 .

2 ) Dieſes kann man nur ſo verſtehen , daß vom 1
. Juni ab niedrigere

Preiſe gelten ſollten , was in einem , nicht mehr vorliegenden , Tarif bekannt ge

macht ſein muß . Warum aber derſelbe nicht zu früh zu publizieren war , ſieht

man nicht ein .

3 ) Damit wich man alſo von der Beſtimmung des 1
7
.

Januar , daß alle
Sorten erſt geſchmolzen und probiert würden , ab .

4 ) Im Tarif vom 3
. März 1764 iſ
t 12/2 Rtir . für 4–6 lötiges angegeben ,

e
s

muß alſo dieſer Preis für 4-9 fötiges gelten .
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.

1
1 12 °/2 11 Il
.

1• 11 Il

11

}
1 11

2. Auguſt 1764. Tarif fü
r

alle Münzſtätten . Unprobiert ſind anzunehmen ;

preußiſche Groſchen von 1763 a
ls

3 Lot 11/2 Grän fein ,

3 - Kreuzer von 1763 als 3 2

6 -Pfennig von 1763 als 15

Kreuzer von 1763 als

fächſiſche 2 -Groſchen als . 2 3

Groſchen als 15

6 -Kreuzer a
ls

16

3 - Streuzer als

R
.

M. B
.

1
4 , I.

25. Januar 1765. Tarif für Cleve , Aurich und Königsberg . fier und

in den ſpäteren Tarifen wird beſtimmt , daß Zweidrittel , Biaſter und Louisblancs

einzuſchmelzen , zu probieren und dann erſt nach dem Feingehalt zu bezahlen

ſind . R
.

M. B
.

1
4 , I.

Berlin , 20. März 1765. Immediatbericht Krönces . In der Nachbar
ſchaft wird das Silber höher bezahlt , ſo daß in Berlin , Breslau und Magdeburg

Mangel daran herrſcht . Bitte , angeſchloſſenen höheren Tarif zu genehmigen ,

dann werde auch der Schlagſchaß wachſen . Die von den Kaſſen abgelieferten

reduzierten Sorten ſind meiſt zu leicht , ſo daß nach jekigen Silberpreiſen und

Reduktionstabellen o
ft Ausfälle entſtehen . R
. XIII , 2. Demgemäß 1
.

den Tarif
vom 22. März 1765 für Silber . S

.

526 , 527 .

22. März 1765. Tarif für Berlin , Breslau , Magdeburg . In dieſem
und ſpäteren Tarifen wird verfügt , daß , was das Affinieren weniger foſtet , den
Lieferanten mehr gezahlt werden darf , aber nicht über 1

3 Rtir . für d
ie Mark

Feinſilber ( ſpäter 1
3 Ktır . 6 , dann 1
2 G
r
. ) . Silberblicke der Affinerieen müſſen

rein , geſchmeidig , ohne Bleigehalt , nicht unter 1
5 Lot 6 Grän fein ſein . R
.

M
.

B
.

1
4 , I. Die Affinierungskoſten ſind in den Tarifen für Silber ſeit dem

22. März 1765 , für Gold ſeit dem 18. September 1765 , immer für eine feine
Mark angegeben . 1 )

Berlin , 29. Juni 1765. Berechnung der Edelmetallpreiſe durch Strönde

1
. N
r
. 110 , demgemäß Tarif vom 3
0
.

Juni 1765 .

Tarif vom 18. September 1765. Für 11 Lot 17 Grän b
is

1
5 Lot feines

Silber find 13/2 Rtir . , für noch feineres und Piaſter 133 Rtir . zu zahlen .

R
.

M. B
.

1
4 , I.

29. Oktober 1765. frönce a
n Below . Geſchmolzene Barren mit Piaſter

gehalt find genau nach dem Tarif zu bezahlen , ungeſchmolzene Piaſter mit

1323 Rtir . R
.

M
.

B
.

Acta d . ordin . Ausmünz . betr .

12. Juni 1766 . M.-D. an ſtrönde . Den Lieferanten darf für fremde
Sorten 4 G

r
. mehr a
ls

fü
r

inländiſche feine Silberbarren gegeben werden , alſo

1
3 Rtlr . 16 Gr . wie für Piaſter . R
. XIII , 1 .

Notizbuch Arönckes : E
r

habe alſo fü
r

1
1 Lot 17 b
is

zum feinſten , ebenſo

fü
r

das neue polniſche Geld b
is

zum Gutengroſchen inkl . fü
r

d
ie Münzen zu

Berlin ( alte ) , Breslau und Stönigsberg 13/2 Rtir . beſtimmt .

1 ) S
.

oben d
ie Preistabellen S
.

525-527 .

Acta Borussica . Münzweſen III . 34
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15

1

12. Juni 1766. Tarif für Cleve und Aurich . Die Zahlen in der Tabelle
gelten für „bekannte Sorten unprobiert“. Für Sorten nach dem wahren Gehalt
war zu zahlen :

11–13 lötig 13 Rtir . 14 Gr .
13–14 13

Über 14 13 16

10. September 1766 . Krönce an Below . Angebot von 3—4 lötigem

Silber iſ
t ganz gut , aber kaum annehmbar , d
a Lauffer nichts affiniert , obgleich

e
r

1
2 Gr . bekommt , die Berliner Affinerie nur 10. R
.

M. B
.

Acta die ordent

liche Ausmünzung betr .

15. September 1766. Tarif für Cleve und Aurich . Sorten nach wahrem
Gehalt von 1

1 Lot 17 Grän fein bis zu den feinſten 132/3RtIr . Notizbuch Nrönckes .

2
3
.

Oktober 1766. Immediatbericht Krönckes . Anbei etwas höherer Tarif ,

damit man d
ie geringen Sorten aus Polen erhält . Affineure haben d
ie Koſten

erniedrigt , ſo daß im Ganzen kein Verluſt . R
. XIII , 2 .

24. Oktober 1766. Tarif . Bemerkung wie 25. Januar 1765 , aber über

1
1 Lot 17 Grän fein 132/3 Rtlr . R
.

M. B
.

1
4 , I.

31. Oktober 1766. Arönde a
n Below . Da Lauffer fein feines Silber

mehr liefert , ſollen die erhöhten Preiſe für 2-5 lötiges Silber nur den Liefe
ranten gezahlt werden , d

ie zugleich ebenſo viel , mindeſtens 11–12 lötiges liefern .

R
.

M
.

B
.

Acta d . ordentl . Ausmünzung betr .

16. Dezember 1766. Mröndke a
n Below . Iſt einverſtanden , daß kleine Liefe

ranten auch 1
3 Rtlr . 9 G
r
. erhalten , wenn ſi
e Silber für Zwölftel liefern . Ebenda .

11. Januar 1767. R.-O. a
n Krönde . Der König zweifelt troß der er

höhten Preiſe a
n

ſtärkeren Lieferungen in Cleve und Aurich . R
. XIII , 1 .

28. Juli 1769. Immediatbericht Kröndes . Bitte , die Silberpreiſe um

4 G
r
. zu erhöhen , weil d
ie

Lieferanten dann von auswärts mehr Silber be
kommen werden , und d

ie

reduzierten Sorten , ſowie Bruchſilber im Lande ſehr

abgenommen haben . R
. XIII , 3. Entſcheid fehlt .

Berlin , 6. November 1770. Benjamin Veitel Ephraim wil in 5 Monaten

a
n

ein- und ausländiſchem Silber in Rubeln oder groben Sorten nicht unter

6 lötig 5000 Mart fein zu 1
3 Rtlr . 18 G
r
. liefern , wenn ihm der Betrag von

6
8

750 Rtir . vorher gezahlt wird , wofür ſein Vater garantiert , wenn e
r Porto

freiheit erhält und während d
e
r

5 Monate kein Konkurrenzkontrakt geſchloſſen
wird . A

m

1
0
.

November ſchreibt Kabinettsſekretär Galſter a
n Singer , dieſe

Forderungen ſeien zu unverſchämt , nur a
u
f

1000 Mark ſe
i

Vorſchuß und nur
Viktualienporto zu gewähren . Am 1

5
.

November bittet Singer um 1
4

000 Rtir .

Borſchuß für Ephraim . R
. XIII , 4 .

5
.

Oktober 1771. Singer a
n Below . Um in Königsberg den Silber

zufluß zu heben , iſ
t fü
r

folgende Sorten 134/2 Rtir . zu geben , aber nur , wenn

d
ie eingeſchmolzene Maſſe mindeſtens 6 lötig iſ
t
:

Polniſche alte Tympfe zu 1
0 Lot 3 und 7 Lot 1
5 –16 Grän fein ,

Szoſtałe zu 5 Lot 1
6 Grän fein ,

neue Tympfe ,

Danziger Sorten . R
.

M. B
.

1
4 , I.
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12. November 1771. Singer an Below . Wenn d
ie

Lieferanten merken ,

daß nur für ausländiſche mindeſtens 8 Lot 4 Grän feine Sorten 131/2 Rtir . g
e

zahlt wird , werden ſi
e

ſi
ch wohl zur Lieferung der 6 lötigen ausländiſchen zu

133/8 Rtlr . bequemien . R
.

M
.

B
.
d . ordinäre Ausmünzung betr .

2
1
.

Dezember 1771. Singer a
n Below . 131/2 Rtir . kann einem allein

nicht bewilligt werden , ſolches Monopol bringt der Münze nur Schaden . Ebenda .

Tabelle X.

Münzfuß nebſt Inſtruktion für d
ie Münzdirektoren .

Berlin , 10. Januar und Potsdam , 3. März 1764 .

Nach R
.

M
.
B
.

Acta d . ordin . Ausmünz . betr . (Königsberg ) . Vol . I und Notiz
buch Kröndes in der Königl . Münze Berlin .

Remedium

A
u
s
d
e
r

ra
u
h
e
n
M
a
rt

Die rauhe
Mark

hält fein

V
o
rb
e
ſc
h
ic
ku
n
g

a
u
f
e
in
e

ra
u
h
e
M
a
rk

Nachbeſchickung

auf eine rauhe
MarkSorten : im

Schrot

im

forn
Karat
Lot

Grän
Stüd Prozent Grän Grän GränI

Goldgeld :

1
0 -TIr . -Stüde .

5

1 /8-1 / 4 1/4 1/4171/2
35
70

0
0
0

11

21/2 1
1

1 /3-1 / 2 1 1

1
1

1
1

Marat Grän
21 9

21 9

21 9

Lot
12

12
12
10

8
6
5
3
2 14

9

6

1 /4-1 / 2 und für
Die Zefialien
12-11

1

101/2
21
42

28

433/4
63
112/2
162
300

1
1

11/2

2314-1M

1/2 und für d
ie

Beffalien 1-1 / 21
1 1
1

1 /3-2 / 2

1
1

N
I

u
393/8
75 ? ?1

1

Silbergeld :

Taler ..

1 / 2 - Taler

1
1
4

8.Butegroſchen

4
2
1
6 -Pfennig

3
1
8 - Gröſcher .

6 - Gröſcher

3 - Gröſcher

3 -Kreuzer .

2 -Stüber

2 - Gröſcher

1 - Gröſcher
Kreuzer
Schilling

2 -Mariengroſchen

1
4 - Pfennig

Stüber

2 -Gröſchel

1 / 2 -Stüber
Gröſchel .

142/2 4 4 1
4 /3-2 / 2 2

31517/8

2811/4 2 14 1
1

1 1
/2

und für die
Beffalien 1-11

327
90
144
225

5
3
2

10
14

187/2 2 14

375 2 14

34 *
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Die ſchweren Sorten bis zum 8 - Groſchenſtück ſind Stück für Stück mit der

Feile zu juſtieren und zu rändeln . Akkurate Juſtierwalzen und Durchſchnitte für
d
ie

kleineren Sorten , damit ſi
e möglichſt gleiches Gewicht haben , ſind anzuwenden .

Die Remedia dürfen nicht zur Verringerung des Münzfußes gebraucht werden .

Für die Nachbeſchickung gelten die bemerkten Nachläffe , wenn die Seffalien
mehrmals allein geſchmolzen ſind , je nachdem die Maſſe reich im Gehalt ausfält .

Die Nachbeſchidung iſ
t

nicht zu mißbrauchen . " )

Tabelle XI .

Salarienetats vom 16. februar 1764 .

Dieſelben ſollten am 1
. Mai 1764 in Kraft treten , doch erlaubte der König

auf einen Bericht Krönces vom 3
0
.

April , daß d
ie

Gehälter ſchon vom 1
6
.

Februar

a
n

danach gezahlt würden . (Provinz Brandenburg . R
. XIII , 2. )

Alte Münze Berlin . Rtir .

Provinz Brandenburg . R
. XIII , 1. ) Zähler Arend 200

Rtlr . Sähler Lange 200

Generaldirektor fröndke 2000 Münzmeiſter Runge . 700

Deſſen affiſtent Runge . 600 Wardein Wiedemann . 400

Direktor v . Studniß 600 Wardein Graff 400

Rendant Siegmund . 700 Münzmeiſteraſſiſtent Göſche 250

Buchhalter Sarry 500 Stempelſchneider Berger 400

Maſſierer Cauſid . 250 Stempelſchneider Seydel 400

Kaſſierer Runge . 250 Fuſtitiar Schmidt . 50

Zähler Wendemeyer 200
5100

Münzmeiſter Nelder 700

Wardein Siemens 400 Breslau .

Wardein Graff 400

( R
. M. B
.

8
1 , I. )

Münzmeiſteraſſiſtent Türd 250
Direktor Singer 800

Stempelſchneider Ernſt 400
Rendant Langner . 700

Stempelſchneider Abraham 400
Buchhalter Meyer . 400

Kaſſendiener Anöffel 120
Staffierer Sentidel . 250

Juſtitiar Schmidt 50
taſſierer þade . 250

7820 Münzmeiſter Gens 700

Wardein Hartmann 400
Neue Münze Berlin .

Wardein Rouvière 400

(Provinz Brandenburg . R
. XIII , 1. )

200
Direktor Hynikich . Münzmeiſteraffiftent Bogel600

Medailleur Held 400
Rendant Schaß 600

Medailleur Ulitſch . 400
Buchhalter Lindemann 400

50Juſtitiar Ludovici .

Kaſſierer Weil . 250

Kaſſierer Oſtwald . 250 4950

1 ) Näheres über Remedium , Bor- und Nachbeſchidung wird der folgende

Band bringen .

.

.

.

. .

.
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Rtyr .

.

.

Mönigsberg .

(R. M. B. d. ordin . Ausmünz . betr .,
Königsberg I. )

Rtlr .
Direktor v. Below 500

Rendant Cämmerer 600

Buchhalter Heyde 400

Kaſſierer Braun . 250

Maſſierer Gantesweiler 250

Münzmeiſter Lauffer 700

Wardein la Garde . 500

Münzmeiſteraſſiſtent Guzevius 250

Medailleur Ludwig 400

Stempelſchneider Steinbrüd 300

Maſſendiener Schreyer . 120

Juſtitiar Goff 50

4320

Kaſſierer Wiedemann .

Kaſſendiener Wolff .

Juſtitiar Wilde .

Cleve . )
Direktor Bube

Münzmeiſter Sauſenthaler
Wardein Þobermann
Medailleur Marmé .

Rendant Weſtphal

Buchhalter Müller .

Kaſſierer Dvermann

Kaſſierer Splitgerber

Kaſſendiener Lehmann .

Juſtitiar Bernuth

500

600

450

500

500

400

250

250

120

50

.

. .

3620

4502 )

Aurich .)
Direktor Unger .
Münzmeiſter Winter
Wardein Wiedemann
Stempelſchneider Northeim

Rendant Schnedermann

Buchhalter Langelaer

Kaſſierer Mahn .

Staffierer Sammann

Maſſendiener Gebhard .

Juſtitiar polze .

Magdeburg . )

Direktor Wanney

Münzmeiſter Feska .

Wardein Fleiſchmann .

Münzmeiſteraſſiſtent Adler

Medalleur Mahrenholt
Graveur Daniel Loos .

Rendant Desmar

Buchhalter Richter

Staffierer Benhold

.

4002)

250 )

1) Von Magdeburg , Cleve , Aurich habe ic
h

in den Akten keine Etats aus

dem Jahre gefunden . Die angegebenen ſind aus Bahrfeldt , Marienburg , II
I
,

S
.

111 , 112 , 126 , 169 .

% ) Nach Provinz Brandenburg . R
. XIII , 1 und 2 .



Regiſter.

Die Zahlen bedeuten d
ie Seiten . Die Verweiſungen auf d
ie Darſtellung ſind

durch zwei Striche - ) von denen auf d
ie Aften und Tabellen getrennt .

A.
Abfälle 209 .

Abgang 241 .

Abraham , Jakob , Graveur der Königsberger , ſeit 1758 der Dresdener , ſeit

1760 der Neuen , ſeit 1762 der Alten Berliner Münze ( 1. Bd . II , S. 563 ) .

Achtehalber (8wölfteltaler ) 423 .

Achtgroſchenſtüd i . Dritteltaler .

Achtpfennigſtüd 1. Mariengroſchen .

Achtzehngröſcher , Achtzehnkreuzer (Tympf ) :

a ) Danziger 6
1 , 172. -- 320 , 428 , 429 .

b ) Preußiſcher 5 , 7 , 12 , 14 , 2
5 , 26 , 2
8 , 31 , 4
2 , 156 , 171-174 , 180 ,

181 . 239 , 240 , 335 , 338 , 339 , 341 , 347 , 349 , 350 , 352 ,

377 , 3854-388 , 397 , 402 , 405 , 406 , 409 , 422 , 423 , 427—429 ,

435 , 436 , 479 , 505–508 .

c ) Ruſſiſcher 61. - 320 , 322 , 338 , 342 , 423 , 511 .

d ) Sächſiſcher 2
1 , 2
3 , 28-35 , 44 , 47 , 52–54 , 58–65 , 68-70 , 73 ,

7
5 , 90 , 9
2 , 112 , 134 , 137 , 168 , 174. --- 249 , 257-260 , 267 ,

271 , 282 , 290 , 315--317 , 3194-326 , 329 , 330 , 335 , 351 , 352 ,

423 , 436 , 511 .

e ) Fremder allgemein 402 .

Adler , Münzmeiſteraſſiſtent in Magdeburg 533 .

Affinerie , Affinieren i . Scheideanſtalten , Scheiden .

Agenten der Silberlieferanten 116–118 , 121 , 165 . 294 , 299 , 370 ,

f . auch Degener , Efaias , Friedländer , Markus , Schulße , Warburg .

Agio :
a ) Poſitives der Goldmünzen 1
2 , 1
7 , 2
1 , 2
2 , 5
2 , 7
9 , 101-106 , 189

bis 194 , 244 , 247 , 258 , 265 , 271 , 280 , 286 , 287 , 299 , 313 ,

328 , 409 , 410 , 419-422 , 432—434 , 439—449 ; - des preußiſchen
Silberkurants 1
3 , 1
6 , 7
9
, 124 , 142 , 158 , 166 , 214 . 241 ,
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11

250—254 , 256 , 270-272 , 278 , 280 , 288 , 297 , 300 , 309 , 310 ,
339 , 381 , 412 ; der ſächſiſch -polniſchen Tympfe 31 , 32 . 246 ,

249 , 321 , 388 ; - der Scheidemünzen 122, 132-134 . 308 ;

des holländiſchen Geldes 283-286 .

b ) Negatives der ſchlechten Kriegsgoldmünzen 135, 200. -- 336 ,
337 , 353-363 , 367 ; - der ſchlechten Kriegsſilbermünzen 84 , 85 ,
91 , 108 , 109 , 120 , 121 , 127 , 138 , 146–148 , 160–163 , 167 , 200 ,
201 . 294 , 297 , 302 , 304 , 314, 328 , 331 , 333 , 334 , 344 ,

370 , 390 , 391 , 394 , 484 , 485 ; der Scheidemünzen 17 , 79 , 168 ,

231 . 382 , 409 , 471 , 472 , 477 , 501 .

c ) Supraagio 148.

Agiotieren 160 , 166 , 187 , 188 , 190 . 357 , 360 , 361 , 381 , 392 ,

396 , 409 , 419_ - 421, 439 , 453 .

Afziſeweſen 102 , 103 , 107 , 111 , 113 , 114 , 119, 120 , 127 , 128 , 142 , 159 ,

165 , 175 , 196 , 216 . 241 , 242 , 264 , 299 , 300 , 303 , 306 , 339 ,

343 , 353 , 358 , 364 , 366 , 374 , 405–407 .

Albertustaler . unter Taler “.
Albrecht I. , Raiſer 70 .
Albus 472 , 488 .

Alerander , Markgraf von Ansbach 78 .

Alliierte Armee 51 , 63 , 80 , 81 , 90 , 95 , 115 , 119 , 123 , 139 , 146 , 150,

151 . 283 , 327 , 363 , 384 .

Altena 143 . 363 , 364 .

Altmark 286 , 287 .

Altmärkiſches Kreisdirektorium 105 .

Ammon , Chriſtoph Heinrich v ., Preußiſcher Reſident in Cöln 79 . 279 .

Amſterdam 5 , 148 , 151 . 376 , 377 , 424 , 426 , 428 , 436 , 444 , 447 ,

449 , 466 , 493 , 494 , 522 , 523 .

Amtsgefälle 1. Domänengefälle .
Anderthalbfreuzer f. Zweigröſchel .
Anderthalbſtüber 225 . - 369 , 454-458 , 469—471 , 482 , 487 , 490 ,
491 , 492 , 499–501 .

Andreae , Chriſtoph , Münzmeiſter in Cleve ( . Bd . II , S. 564 ) 9 .
Anhalt -Bernburg , ſchlechte Münzen 37 , 42 , 43 , 49 , 50 , 53,63 , 64 , 66 , 77 ,

80-87 , 91 , 93 , 96 , 97 , 114--118 , 120, 125 , 130, 131 , 140 , 142,

144 , 166, 183 , 200 , 207–209 . --- 284 , 288 , 291 , 292 , 300 , 302 ,
303 , 305 , 307 , 322 , 326-329 , 331-334 , 336 , 348 , 351 , 352 , 400 ,
423 .

Anhalt -Röthen 53 , 83 .
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Anhalt- Zerbſt , ſchlechte Kriegsmünzen 53 , 62 , 68 , 77 , 86 , 93–95 , 130 bis
133 , 208 . 332 , 351-356 .

Unières , Johann Friedrich Benjamin d' , Generalfiskal 187 , 188 , 190 .
411 , 419 , 432-434 , 439 .

Anleihen 73 , 74 , 161 . 367 , 368 .

Ansbach, Markgrafſchaft 76–78 , 80 , 81 , 139. -- 280 .
Araber 70 .

Archiv, geheimes in Berlin 276 .

Arendt , Johann Michael , Stabstrompeter des Regiments Gensd'armes ;

wird am 31. Oktober 1761 Zähler der Alten Münze , am 16. Februar

1764 d
e
r

Neuen Münze , a
m 26. September 1766 wieder der Alten

Münze zu Berlin , ſtirbt als deren Kaſſierer im Dezember 1784 .

( R
.

M
.

B
.

8
1 , I ; R. M
.

B
.

5
5 ; R
. XIII , 1 ; Tit . II
I
, 1 ) 532 .

Armeelieferungen 9
2 , 135 , 137 , 138 . 334 , 337 , 338 , 358 .

Armeeverpflegungsgelder 5
2 , 132 . -- 226 , 270 , 278 , 361 , 364 , 371 ,

381-383 .

Arnheim 7 .

Arnim , Bernhard Jakob v . , Kriegs- und Steuerrat in Breslau 374 .

Arſenik 5
5
.

Aſſekuranz für Metalltransport 6
2
. 493—495 .

Affignaten 7
2
.

Aufgeld ſ . Agio .

Aufwechſelung der guten Münzen 115 , 118 , 119 , 121 , 130 , 167 , 170 .

294 , 297 , 299 , 303 , 309 , 327 , 335 .

Augsburg 449 .

Auguſtdor :

a ) Mittelauguſtdor 4
7 , 5
2 , 5
4 , 5
5 , 110 , 114 , 140 , 144 , 183 , 184 ,

200 , 206 , 208 . 281 , 287 , 288 , 299 , 312 , 313 , 315 , 351 ,

389 , 400 , 422 , 450 , 451 , 508 , 524 .

b ) Neue 2
6 , 56-58 , 63-67 , 73 , 110 , 127 , 130 , 132-137 , 159 ,

160 , 163 , 167 , 170 , 183 , 200 , 202 , 207 , 208 . 317 , 323 ,

329 , 330 , 336–338 , 345–348 , 351 , 352 , 358 , 384 , 400 , 419 ,

422 , 490 , 507 , 508 , 524 .

Aurich , Rammer 228-234 ; Münzſtätte 3—12 , 20 , 21 , 32 , 45 , 61 , 66 ,

9
0 , 112 , 130 , 131 , 144 , 145 , 150 , 151 , 204 , 209 , 227—233 .

239 , 240 , 260 , 262 , 263 , 279 , 314 , 321 , 510 , 524-530 , 533 ; -

Pferdemarkt 146 ; Regierung 227 .

Ausbeuteſilber f . unter „ Silber “ .

Ausfuhr ſ . unter Warenaus- und Einfuhr “ und „ Edelmetallausfuhr “ .



Anhalt - Zerbſt - Berlin . 537

Austippung ſ . unter „ lipperei " .

Ausſchuß 291 .

Auswärtige Affären , preußiſches Departement der 109 , 150 , 152 .

Auswippen . Ripperei .
Avanzo . Schlagſchaß .

B.
Balancen 251-256 , 380 .
Bankgeld , Berliner 522 , 523 ; Hamburger 433 , 436 , 448 , 449 ; -
Folländiſches 377 , 436 , 449 .

Banknoten , Wiener 72 ; engliſche 72 ; - 1. auch Aſſignaten , Billetons.
Banfrotte 151 , 167 . 378 , 379 , 384 , 465 .

Banftaler f . unter , Taler“.
Barren 244 , 425 ; f. auch unter „ Silber “.
Barjendungen 144 .

Varzahlung 404

Baſel 449 .

Batenburg , Freiherrn v . 70 .

Bazen 18 , 232 .
Bayern 444, 445 .

Bayreuther ichlechte Münzen 76 , 77 , 79-81 . 351 , 352.

Beamte (Domänenamtleute ) 287–289 , 298 , 396 , 405 , 406 .

Beder , Münzmitdirektor in Königsberg (1. Bd . II , S. 566 ) 30 .
Beiſchläge 181. -- 393 , 401 ; – f . auch Nachprägung .
Belling , preußiſcher General 134 .

Below , Franz Jakob v ., Münzdirektor in Mönigsberg (1. Bd . II , S. 566 ) 30 ,
173 . 380 , 381 , 434 , 435 , 437 , 438 , 528–533 .

Beneficien , 1. Remedium .

Benhold , Maſſierer in Magdeburg 533 .

Benoît , Gideon , preußiſcher Legationsſekretär in Warſchau 58 . - 316 , 321 .
Bentheim -Ledlenburg , Grafſchaft 77 , 140 .

Berg , Þerzogtum 140 , 143 , 176. - 498 , 499 .

Verg , B. , ruffiſcher Generalmajor 331 .

Berger II, Stempelſchneider in Berlin (f . BD . II , S. 567 ) 532 .
Bergverfaſſung , kurſächſiſche 39 , 41 , - - 268 , 269 .
Berlin , Börſe 191 ; - Kaufleute 120 , 126 . 332 , 333 ; Alte

Münze 4 , 9 , 11 , 20-22 , 25 , 26 , 32 , 112 , 208 , 209 . 239 bis

242 , 257–259 , 262 , 263 , 272 , 279 , 281 , 310 , 311 , 318 , 379 , 380 ,

465 , 501 , 507 , 518 , 524–529 , 532 ; - Alte und Neue Münze 25 ,
42 , 45-47 , 51 , 61 , 66 , 85 , 122 , 125 , 144 , 163 , 167 , 175 , 206 ,
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323 .

207 . 311 , 314 , 318 , 321 , 332 , 335 , 339 , 458 , 459 , 505 ;

Neue Münze 9 , 25 , 32 , 50 , 208 , 209 . 507 ; -- Münze vor dem

Königstor 50 , 51 , 119 , 126 , 168 . 309 ; – Badhof 424 ;
Stadt 25 , 84 , 95 , 230 . 250 , 278 , 336 , 337 , 344 , 369 , 370 ,

376 , 449 ; Waſſerſtrecke 50 , 64 , 65 .

Bernuth , Münzjuſtitiar in Cleve .
Beſchidung 1. Legierung .

Beſchneiden 210 . 403 , 410 .

Beſtechungsgeld 94 , 211 . 319 , 320 , 378 , 384 .

Beutel 1. Kaſſenbeutel .

Bevern , Herzog von Braunſchweig - Bevern , preußiſcher General 350 .
Bielefeld 95 , 96 , 141 , 142 .

Biller , David , preußiſcher Münzmeiſter in Dresden (1. Bd . II, S. 567 ) 40 .
Billetons 444 .

Birmingham 72 .

Blechabſchläge ( Abdrücke ) 60 .

Blechlappen 209 .

Blechmarken 122 .

Blidfiiber ſ. unter „ Silber “.

Böhm , Münze , 1. Dreifreuzer .
Böhmen , Königreich 19 , 21 , 36 , 37 .

Börje , Berliner, 1. unter ,, Berlin " .
Bolza , Joſeph Graf v., kurſächſiſcher Geheimer Kriegerat 384 .

Bord , v ., preußiſcher Oberſt 343 .

Borde , Friedrich Wilhelm v ., preußiſcher Miniſter und Chef des Feld
kriegsdirektoriums in Sachſen 20 , 36 , 39 , 43 , 62 , 94 , 128. -- 266 ,
411 , 470 .

Brabant , 365 .
Brandenburg f . Kurmark .

Brandenburgiſche Sorten ſ . unter ,, Kurant, preußiſches ".
Braun , Münzkaſſierer in Königsberg ſeit Februar 1764 , ſtirbt im Juli 1766
(R. M. B. Königsberg I ; R. XIII , 2) 533 .

Braunſchweig 51 , 77 , 80 , 84 , 94 , 95 , 140 , 144 , 149 , 150 , 204 .

403 , 426 , 450 , 451 .

Bredow , Kaſpar Ernſt Friedrich v . B. auf Senske (Havelland ) 105 .

Bremen 140 , 145 , 146 , 152 , 228 . 327 .

Breslau , Belagerung 384 ; --
--

Stammer 2
9
. 373 , 374 , 381 ; - Münz

ſtätte 3--5 , 9-12 , 14 , 21 , 31 , 32 , 35 , 42 , 46 , 51 , 52 , 66 , 168 , 183 ,

195 . 239 , 240 , 262 , 263 , 275 , 279 , 311 , 313 , 314 , 318 , 321 ,

335 , 450 , 464 , 466 , 506 , 507 , 519 , 524–529 , 532 ; Oberſteuer
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kaſſe 68 . 326 ; – Stadt 14 , 51 , 62 , 108 , 122 , 164 , 167 .
351 , 370 , 373 , 374 , 376 , 393 , 441 , 447 , 448 , 449 , 461 , 465 , 466 .

Brühl , Heinrich Graf v ., kurſächſiſcher Premierminiſter 31 , 35 , 37 , 58 .
317 .

Bube , Andreas , Münzdirektor in Breslau , Leipzig und Cleve ( 1. Bd . II ,
S. 568 ) 30 , 35 , 222 , 227 . 275 , 533 .

Büttner und Gürgens , Königsberger Handelshaus 30 .
Burg 86 .

6 .
Caemmerer , Joh . Chriſtian , Münzrendant in Königsberg (1. Bd . II , S. 569 )
437 , 438 , 533 .

Cappelkaan , Neuwieder Münzjude 78 .
Cappelmann , Anhalt -Zerbſtiſcher Geheimrat 93 .

Cauſid , Claude , wird am 22. März 1758 zweiter Raſſierer der Alten

Münze Berlin , ſtirbt März oder April 1772 (R. XIII , 2 und 4) 532 .
Cautius , Ernſt Gottlieb , preußiſcher Gebeimrat und I. Kammerdirektor in
Magdeburg 33 , 34 . 268 .

Cellarius , Chriſtoph Friedr ., preußiſcher Kriegs- und Dom .-Rat in Magde
burg 116 .

Chargengelder 102 .

Chargen- und Stempeltaſie 264 .

Chiffre 51 .

Cleve, Kammer 18 , 175 , 214 , 216–220 , 223—225 . 252 , 256 , 365 ,

412 , 414 , 416 , 451–458, 467-478 , 495 ; – Kaufleute 17 , 19 ; -
Land 15–21 , 221 . 250 , 261 , 270 , 272 , 322 , 363-369 , 412
bis 417 , 451–458 , 461 , 465 , 467 , 480 , 487 , 488 , 492 , 495—498 ;

Münzſtätte 3–15 , 17 , 18 , 20 , 21 , 32 , 45 , 112 , 113 , 139 , 142 ,
143 , 175—177 , 204 , 209 , 215 , 218--229 . 239 --241 , 250

bis 257 , 261–263 , 279 , 412 , 413 , 471 , 473 , 496 , 497 , 500 , 519 ,

524—530 , 533 ; – Regierung 214. - - 412 , 414 , 451 , 452 , 467
bis 478 , 495 ; Stadt 449 .

Cleve -Mark 215 , 226 . 418 .

Cöln 49 , 145 , 221 . 368 , 450 , 473 , 499 .

Courtage 493—495 .

Cramberg , gräflich Leiningenſche Hedenmünze 71 .

Crevacor , italieniſche Münzſtätte 71 .

Croll , Ernſt Dietrich , ſtammt aus Durlach , wird 1749 Münzmeiſter in
Weilburg , 1753 in Leipzig , 1763 in Dresden (Jſenbed in den naſſauiſchen

Annalen Bd . 18 , S. 163 ; Schlideyſen , Abkürzungen unter E C) 37 , 289 .
Cuivre pur, cuivre rosat, 1. unter „Kupfer ".
de Cuyper, Kaufmann in Danzig 92 .
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9 .
Dacheroeden , Karl Friedrich v . , preußiſcher Landrat in der Grafſchaft
Mansfeld 84 .

Dänemark 62 , 76 , 89 , 92–94 , 151 .
Danzig 20 , 31 , 58 , 62 , 73 , 92 , 94 , 172 , 173 , 175 , 213. —— 248 , 339 ,
427-429 , 435 , 436 , 444, 449 , 530 .

David , Jeremias , Königsberger Münzjude 173 .
Decharge Ephraims 68 , 168 .

Degener , Münzagent von Rettemeier u . Co. in Magdeburg 327 .
Demonetiſierung 155 , 199 , 204 . 360 .

Denunziantenanteil 96 , 210—212 .

Derſdau , Friedrich Wilhelm v ., Miniſter im Generaldirektorium 233 .
Deut 144 .

Devalvation 140 , 143 , 151 . 360 , 422 , 434 , 435 ; – ſ. auch Münz
reduktion .

Dezana , italieniſche Münzſtätte 71 .

Dieſt , Friedrich Wilhelm v ., Münzdirektor in Cleve ( f . Bd . II , S. 570 ) 7
bis 9 , 15–18 . 250-257 .

Diskont 384 .

Domänen , Domänenpächter 252 , 366 , 372 , 418 , 472 , 482 ; -- 1. auch Beamte .
Domänengefälle 102 , 136 , 159 , 162 , 193 , 194. – -- 264 , 282 , 284 , 288 ,
353 , 358 , 365 , 366 , 369 , 405-407 .

Domhardt , Johann Friedrich , Präſident der Kammern zu Königsberg und
Gumbinnen , ſe

it

1764 Inſpizient der Königsberger Münzſtätte 170 bis
173 . 338 , 387 , 435-438 .

Donaleitis , Goldarbeiter in Königsberg 447 .

Doppel- í . Zwei- .

Dortmnnd 7
7 , 176 .

Dreigröſcher 1
2 , 1
4 , 1
8 , 3
4
. 240 , 423 , 531 .

Dreifreuzer 1
2 , 1
8 , 122 , 123 , 137 , 182–184 , 195 . 240 , 2604262 ,

267 , 347 , 349 , 352 , 396 , 400 , 408 , 423 , 425 , 507 , 508 , 519–521 ,

528 , 529 , 531 .

Dreimariengrojden 112 . 270-272 .

Dreipfennigſtüd , ſilbernes 2
6 , 122 , 123 , 196. -- 273 , 531 ; - kupfernes

50 , 144 , 157 . 350 .

Dreijolsſtüd ( Luxemburger ) 5
5
.

Dreiſtüberſtüd 7 .

Dreißiggröſcher (Danziger ) 428 , 429 .

Dreiviertelſtüber 215 , 216 , 220 , 224 . - 454 , 456—457 , 470 , 471 ,

482 , 487 , 490—492 , 499 , 500 ,
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Dresden , Münzſtätte 21 , 33 , 36--46 , 82 , 92 , 96 , 155 . 268 , 269 ,

273 , 274 , 292 , 384 ; - Stadt 42 , 122 . 316 .

Dritteltaler :

a ) Gute Breußiſche nach Graumanſchem Fuß 6 , 8 , 11–13 , 17 , 21 ,
23 , 79 , 140, 179–181 , 216 , 219. --- 240 , 241 , 246 , 250 , 257 ,
397 , 398 , 401 , 402 , 405—407 , 409 , 416 , 422 , 423 , 432 , 450 ,

464 , 479 , 480 , 487 , 488 , 505 , 512 , 531 .

b ) Schlechte Kriegsdrittel , Anhalt -Bernburger 49 , 81 , 84 , 140 , 200 ,

207 , 208. --- 292 , 300, 302 , 303 , 305 , 307 , 322 , 327–329 ,
332 , 334 , 336 , 351 , 352 , 400 , 423 , 475 , 490 , 507 , 510 , 512 , 515 ,

528 ; Anhalt -Zerbſter ( Plönſche ) 62 , 93 , 95 , 208 . 351 ,

356 ; – Ansbacher 351 , 490 ; -- Braunſchweiger 140 . 302 ,

304 , 363 , 474 , 515 ; - Hildburghauſener 356 ; --- Holſtein - Plön
iche , . Anhalt - Zerbſter ; Leipziger , ſ . Sächſiſche ; Medlen
burger 6

2 , 8
8 , 9
0 , 130—132 , 140 , 145 , 146 . 330—334 ,

351 , 352 , 423 , 474 , 475 , 490 , 510 , 512 , 515 ; Preußiſche 2
8 ,

4
6 , 4
7 , 4
9 , 5
9 , 109 , 115 , 128 , 143 , 149 , 156 , 160 , 163 , 166 ,

172 , 176 , 183 , 184 , 196 , 208 , 221 . 282 , 347–349 , 353 ,

354 , 359-363 , 369 , 370 , 376 , 377 , 391 , 394-396 , 400 , 419 ,

422 , 423 , 474 , 475 , 490 , 507 , 509 , 512 , 515 , 518_521 ;

Ruſſiſche 422 , 423 ; - Sächſiſche 36–38 , 41 , 42 , 51 , 53 , 62 , 63 ,

6
5 , 6
7 , 7
3 , 8
5 , 9
0 , 95 , 109-111 , 114--122 , 125—127 , 129 bis

137 , 140-142 , 145—151 , 158 , 159 , 163–170 , 183 , 184 , 196 ,
200—202 , 207 , 221 , --— 289 , 290 , 292 , 297–314 , 318 , 322
bis 327 , 329-335 , 344 , 351 , 382 , 384 , 390 , 392 , 395 , 396 , 400 ,

419 , 423 , 474 , 475 , 489 , 490 , 507 , 509 , 512 , 515 ; — Schwediſch
pommerſche 6

2 , 132 , 208 . 330-334 , 351–363 , 423 , 490 ,

512 , 515 ; – Stralſunder , i . Schwediſch -pommerſche ; - 1. auch
Zwölfmariengroſchenſtück .

Düſſeldorf 223 , 224 .

Düttchen 1
. Dreigröſcher .

Dutaten :

a ) Allgemein 6
0 , 63 , 105 , 148 , 192 , 195 , 208 , 214 , 222 , 224 .

246 , 248 , 286 , 319 , 320 , 328 , 339 , 351 , 352 , 373 , 385–387 ,

403 , 416 , 433 , 436 , 443–445 , 449 , 451 , 453 , 464 , 469 , 477 ,

481 , 486 , 494 , 496 , 499 , 524 .

b ) bolländiſcher 2
8 , 6
9 , 7
5 , 140 , 174 , 182 , 188-190 , 201 ,

247 , 388 , 403 .

c ) Kremnißer 352 .

d ) Schlechter preußiſcher ( f . BD . II , S. 218 ) .

Dutaton 143 .
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Durchfuhr , 1. Münzdurchfuhr .
Dusberg (Doesburg a . d . Offel ) 7 .

E.C. Crou .
Edelmetall 75 , 114 , 118 . - 380 , 410 ; – 1. auch Gold , Silber .
Edelmetallausfuhr 243 , 409 .

Edelmetallhandel 13 , 35 , 38 , 39 , 110, 111 , 129 , 186 . 245 , 293 ,

294 , 299 , 375 , 376 , 422 .

Edelmetallpreiſe 4 , 13 , 186 , 225 . 524531 ; 1. auch Goldpreis ,
Silberprcis .

Edelmetalltarife 388 , 493 , 524-531 .

Ediktmäßiges Geld 230 ; f . auch Kaſſengeld .

Eichel, Auguſt Friedrich , Geheimer Kriegsrat und Kabinettsſekretär 21 , 24 ,

44 , 112 . 268 , 273 , 276 , 277 , 320 .

Eimbđe , Johann Georg , Münzdirektor a . D. (1. Bd . II , S. 572 , 573 ) 107 .
Einfuhrverbote i . unter „Warenaus- und Einfuhr ".

Einkommenſteuern 74 .

Einſchmelzen von Münzen 95 , 96 , 111 , 119 , 120 , 124 , 143 , 145 , 161 ,

183 , 184 , 210 , 235 . 272 , 297 , 344 , 356 , 362 , 372 , 382 , 392 ,

395 , 398 , 399 , 401 , 403 , 404 , 417 , 423 .

Einwechſelung , f . Aufwechſelung .
Einziehung reduzierter Sorten 164 , 212 , 213 , 217 .
Gijen 58 , 316 .

Eiſen- und Drahtfabriken in Mark 364 .

Eiſenach , Kriegsgeld mit Sachſen -Eiſenacher Gepräge 43 , 49. -- 292 ..
Elbe , Lande weſtlich und öſtlich der , 230 .

Elbing 173 , 175 . 339 , 423 .

Elias , Salomon , Münzausreuter 211 .
Ellrich 86 .

Eljaſſer , kurſächſiſcher Ariegsrat und Münzkommiſſar 33 , 34 .

Embđe , preußiſcher Münzbeamter 17 .

Emden 90 , 145 , 228 , 231. -- 297 , 449 .
Emmerich 17 .

England 38 , 55 , 72 , 80 , 89 , 140 . 248 , 327 , 339 .

Ephraim , Benjamin Veitel , Sohn des Veitel E. 8 , 423-426, 530 .
Ephraim , Chajim , gen . Seine , bamburger Jude 5 .
Ephraim (Nathan ) Beitel , preußiſcher Münzjude , Sohn des Chajim E.
(9. Bd . II , S. 573 ) 5 , 6 , 8 , 11 , 13 , 14 , 16 , 34–41, 46 , 82 , 83 ,
101 , 106 , 114 , 149 , 151 , 206 . 240 , 267 , 273 , 274 , 277 , 281 ,
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306 , 311 , 312 , 530. Zu S. 151 , Note 3 iſt noch nachzutragen , daß
1692 d

ie Glücſtädter Münze a
n

einen Jakob Ephraim zu Altona ver
pachtet wurde ( A

.

Nielsen , Species Kroner Kurant , Kopenhaven 1907 , p . 74 ) .

Ephraim , Foſeph Veitel , Sohn des Veitel E. 232. -- 423-426 , 502 .

Ephraim u . Söhne , Iſaac und Itig , Münzunternehmer - Geſellſchaft 43—45 ,

4
7 , 4
9 , 5
5 , 81 , 9
2 , 114 , 149 , 151 , --- 243-245 , 251 , 252 , 255 ,

281 .

Ephraim u . Söhne und Stig , Münzunternehmer -Geſellſchaft 50—54 , 56 ,

5
8 , 60—62 , 6
9 , 84 , 8
5 , 87 , 9
0 , 91 , 94–97 , 116–119 , 121 , 123

bis 127 , 129 , 132 , 133 , 141-143 , 156—158 , 163–173 , 185 , 205 .

290 , 298 , 293–297 , 300 , 303 , 307 , 309 , 311-315 , 318 , 321
bis 327 , 329 , 335 , 346-350 , 355 , 358 , 359 , 370—372 , 374 , 377
bis 379 , 382-385 , 393 , 394 , 418 , 419 .

Ephraimiten 3
7 , 130 , 149 , 150 , 155 , 209 , 221 , 226 . - 280 ; -1 .

auch Achtzehngröſcher , Auguſtdor , Dritteltaler , Friedrichsdor , Ariego
geld , Sechsgröſcher , Sechſteltaler .

Erberfeld , Phil . Anton v . , preußiſcher Reſident in Amſterdam 376 .

Erbpacht 365 .

Erbſchaftsſteuer 7
4
.

Ermeland 175 .

Ernſt , Tobias , Stempelſchneider in Berlin (ſtirbt 1768 ) 532 .

Erpel , Münzagent von Levaux und Thuillay in Berlin 327 .

Erzgebirge 3
9 , 122 .

Efaias , Moſes , Agent des Ephraim 130 .

Erien 176 .

Eutin , Biſchöflich Lübediſche Münzſtätte 8
9 , 9
0
.

Faber , Angeſtellter b
e
i

der Aliierten Armee 384 .

Feldkriegsdirektorium 3
4 , 3
9 , 63 , 7
8 , 144 . 268 , 269 , 289 .

Feldkriegskaſſen 6
8 , 101 , 117 , 131 . 278 .

Feldfriegskommiſſariate 6
8 , 102 , 116 , 117 , 131 . 300 .

Féral , Friedrich Wilhelm ô , kurſächſiſcher Münzmeiſter in Dresden 3
7 ,

41 . 268 , 273 , 274 .

Ferdinand , Herzog von Braunſchweig , kommandierender General d
e
r

alliierten Armee 6
3 , 8
0 , 147 , 151 . 284 .

Festa , Münzmeiſter in Magdeburg 533 .

Fiedler , Joh . Friedrich , Vizedirektor b
e
i

der furmärkiſchen Stammer 3
4 , 3
9 ,

41 . 274 .

Findenſtein , Karl Wilhelm Graf Finck v . , Mabinettsminiſter 8
8 , 9
2
.

Finieren i . Scheiden .
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Fiskale 212 . 343 , 344 .

Fleiſchmann , Wardein in Magdeburg 533 .

Flörisheim , Meyer , Neuwieder Münzjude 78 .

Forſtgefälle 288 .

Frändel , Abraham , Berliner Münzjude , Bruder des Moſes F. 4 , 5 .

Frändel , Benjamin Mirelis , Großvater des Moſes F. 4 .
Frändel , David , Bruder des Moſes F. 5 .

Frändel, Elka , Schweſter des Moſes F. und Frau des Veitel Ephraim 5 , 7 .
Frändel , Mojes , Berliner Münzjude (1. BD . II , S. 547 ) 4–6 , 8 , 10 , 11 ,
13 , 149 . 240 .

Frändel , Naphtali Hirſch , Vater des Moſes F. 4 .

Frånđel , Salomon , Bruder des Moſes F. 5 .
Frankfurt a. M. 77 , 140, 221 . 449 .

Franffurt a. D. , Meſſe 114 , 115 ; Stadt 385 .

Frankreich 70 , 71 , 89 , 139 , 182 , 233. — 442 , 444 .

Franz I. , Kaiſer 97 .
Franzöſiſche Armee 143. - 378 .

Franzöſiſche Münzen 72 , 175 , 225 . 363 , 364 , 413 ; — . auch Laub
taler , Louisblanc , Louisdor .

Franzöſiſche Difupation 175 , 176. -- 364 , 367 .
Frege , Leipziger Bankier und Münzunternehmer 31 , 33 , 34 , 3

6
. --- 267 .

Freiberg in Kurſachſen 39-41 , 44. -- -- 268 , 269 .

Fremde Sorten 6
5 , 66 , 181 , 182 , 214—218 , 220–224 , 226 , 228 , 231

bis 233 , -- 247 , 293 , 296 , 299 , 315 , 322 , 324 , 329 , 402-404 ,
413—415 , 433 , 443-446 , 251-458 , 471-473 , 481 , 483—491 , 497 .

Freytag . Franz b . , preußiſcher Kriegsrat und Reſident beim oberrheiniſchen
Kreiſe in Frankfurt a . M. 78 .

Friedländer , Münzmandatar in Königsberg 278 , 279 .

Friedrich II . , Kaiſer 70 .

Friedrich I. , König in Preußen 7 .

Friedrich II . , der Große , König von Preußen ; deffen Anſichten über Finanz
und Münzpolitik ſowie Münzverwaltung 3 , 4 , 10—12 , 17 , 2

0 , 21 , 2
3 ,

2
4 , 27-30 , 38 , 40 , 51 , 56 , 6
1 , 6
2 , 6
4 , 69–76 , 101 , 102 , 113 ,

121 , 125 , 135 , 137 , 138 , 172 , 185 , 190 , 212 , 230 , 232 . 249 ,

263—265 , 271 , 272 , 274 , 276 , 277 , 309 , 310 , 324–326 , 337 , 338 ,

354 , 356 , 357 , 386 , 387 , 394 , 440 .

Friedrich V
.
, König von Dänemark 9
2 , 9
4
.

Friedrich , Herzog von Medlenburg -Schwerin 87–89 .

Friedrich Albrecht , Erbprinz von Anhalt -Bernburg 8
1
.

Friedrich Auguſt II . , Kurfürſt von Sachſen , König von Polen 2
8 , 33 , 3
4 ,

3
8 , 5
8 , 73 , 76 , 97 .
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Friedrich Auguſt, Herzog von Holſtein -Gottorp , Biſchof von Lübeck 89 .

Friedrich Auguſt , Herzog von Anhalt - Zerbſt 93 .

Friedrich Karl , Herzog von Holſtein -Plön 92—94 ; f . auch Holſtein -Plön .
Friedrichsdor :

a) Gute nach Graumanſchem Fuß (Alte ) 12 , 55 , 56 , 72 , 79 , 101 bis
103 , 122 , 149 , 160 , 163 , 180 , 183 , 189—195 , 200 , 205 , 207 ,

214 , 218 , 220 , 221 , 223 , 224 . 244 , 246 , 247 , 263-266 ,
280 , 286-288 , 310 , 350—352 , 404-406 , 410 , 416 , 419–422 ,

432 , 433 , 439 , 441–451 , 458 , 460–462 , 464 , 465 , 468 , 469 ,

475 , 481 , 486—493 , 498 , 499, 505 , 506 , 508 , 518 , 521 , 531 .

b) Mittelfriedrichsdor (Neue Friedrichsdor ) 46–49 , 54–57 , 63 , 103 ,
105-110 , 114 , 140, 144 , 149 , 150, 163 , 183 , 200 , 205 , 207 bis
209 , 281 , 313 , 315 , 349 , 350 , 389 , 400 , 404 , 405 , 450 ,

451 , 465 , 508 , 518 , 521 , 524 .

Friedrichsdorftein 403 , 443 , 463 , 464 , 465 .

Friedrich Wilhelm , der Große Kurfürſt 7 .

Friedrich Wilhelm I. , König in Preußen 7 , 12 .
Frinco, italieniſche Münzſtätte 71 .

Fritich , Thomas Freiherr v ., kurſächſiſcher Geheimrat 68 .

Füchſe (ſ . Bd . II , S. 576 ) 142 , 227 .
Fünfſtüber , cleviſche 7 , 219 . 480 , 482 , 492 .

Fünftalerſtüd 1. Friedrichsdor .
Fünfteltaler í . Achtzehngröſcher .
Fürſt und Kupferberg , Karl Joſeph Marim . Frhr . v . , preußiſcher Geheimer
Tribunalsrat 179 , 193, 220 . 397 , 400 , 401 , 402 , 405 , 408 ,

409 , 461 , 483 .

Fürſt, Moſes Samuel, Berliner Münzjude 230 .
Fulda 77 , 139 .

G, Münzbuchſtabe 91 . 373 , 374 .

Galſter , Rabinettsſekretär 530 .

Gantesweiler , Münzkaſſierer in Königsberg ( 9. Bd . II , S. 576 ) 533 .
Garde , David de la , Wardein in Mönigsberg ( f . Bd . II , S. 576 ) 533 .
Garn 140 .

Gartenberg , Peter Nikolaus Freiherr v ., kurſächſiſcher Oberbergdirektor , feit
1765 polniſcher Münzdirektor 39 , 41 , 43 , 44 , 58. -- 273 , 317 .

Gebhardt , Wilhelm Heinrich Ferdinand , geboren in Spandau , iſt im März
1752 Kaſſendiener in Aurich , 1779 Zähler der Neuen Münze in Berlin ,

wird 1787 ehrlich und brauchbar genannt . (Tit . II
I
, 1 ; R
.

9
6 , 408 ,

F und G ) 533 .

Acta Borussica . Münzweſen III . 35
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Gegenſtempel 198 .

Gehälter , Gehaltszahlung 9 , 13 , 62 , 165 , 176 , 191 , 225—227 , 229 .

331 , 346 , 407 , 438 , 482 , 532 , 533 .

Gehalt der Münzen 359—361 , 365 , 366 , 373 , 374 , 381 , 390 , 424 , 425 ,

442 , 443 .

Gelbſüchtige Achtgroſchenſtüđe 515 .

Geldern , Þerzogtum 139, 175 , 215 , 218--225 . 369 , 413 , 467 , 473 ,

474 , 480 , 487 , 488 , 492 .

Geldmangel 144 , 163, 164 , 181 , 182 , 184, 218 , 233. 303-306 ,

309 , 359 , 370 , 371 , 413-415, 460 ; - . auch Scheidemünzmangel .
Geldtransport 38 , 40 , 51 , 52 , 62 , 108 , 113 , 114 , 118, 141 , 211 .

280, 322 , 325 , 378 , 384-386 , 424 , 433 , 440 , 494-495 .

Geldverkehr , freier in Cleve 218 , 219 .

Geldverpflegung d
e
r

Truppen . Armeeverpflegungsgelder .

Generaldirektorium 2
5 , 5
0 , 6
2 , 65 , 85 , 8
6 , 9
5 , 102 , 103 , 105 , 109 , 115

bis 125 , 127 , 132 , 137 , 138 , 141—143 , 147 , 175 , 178 , 190 , 191 ,

193 , 197 , 212 , 216 , 218 , 222 , 229 , 231. -- 263 , 264 , 277 , 293 ,

295 , 305—307 , 309 , 336 , 337 , 362 , 412 , 414 , 416 , 427—429 , 434 ,

438 , 439 , 441 , 465 , 477 , 478 , 480 .

Generaldomänentajie 1
3 , 1
5 , 115 , 116 , 128 , 140 , 144 , 145 , 194 , 205 .

289 , 306 , 344 , 438 .

General - Feldfriegsdirektorium f . Feldkriegsdirektorium .

Generalfiskal 196 , 216 ; - f . auch d'Anières .

Generalkaſſen 252 , 288 , 300 , 302 , 304 , 344 , 457 , 458 .

Generalkriegsfaſſe 136 , 148 , 167 , 205 . 272 , 289 , 296 , 301 , 305 ,
306 , 309 , 344 .

Generalmünzdirektion 279 , 374 ; f . auch Genş , Grauman , Krönde ,

Regow , Singer , Tauenßien .

Generalpachtkontraft 3 , 11–13 , 111 , 112 . 239--246 , 250 , 254 ,

257—260 , 262 , 270 , 275 , 276 .

Generalpoſtamt 213 .

Generalpoſttaſſe 128 .

Generalpoſtmeiſter 1. Gotter , Reuß .

Generalſchmelze ( in Freiberg ) 3
9
.

Generalwardein 1
0
.

Genf 449 .

Gent , Johann Friedrich , geboren 1726 oder 1728 zu Bärwalde in der

Neumark als Sohn eines Stadtſekretärs und Juſtitiars verſchiedener

Domänenämter , er ſtudiert 1745—1750 zu Frankfurt a . D
.

meiſt Juris
prudenz , wird 1750 Hofmeiſter beim Stadtgerichtspräſidenten Freiherrn
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v . Lynder in Berlin , 1753 Sekretär und Rechnungsführer der Hof
ſtaatsämter und führt d

ie Korreſpondenz des Geheimen Hämmerers

Fredersdorf . 1756 geht e
r auf Befehl des Königs mit zu Felde . 1762

durch die Kriegsſtrapazen erkrankt , macht e
r

ſich mit Mühe von ſeinem

Poſtenlos und wird von Tauenßien a
ls

Münzmeiſteraſſiſtent mit

500 Rtlr . Gehalt in Breslau angeſtellt , a
ls

welcher e
r

auch Krönces
Rorreſpondenz führen muß . 1763 wird e

r

zweiter Wardein mit

400 Rtir . , a
m

16. Februar 1764 Breslauer Münzmeiſter mit 700 Rtlr . ,

a
m

20. Auguſt 1777 Breslauer Münzdirektor mit 900 Rtir . , am
27. Juni 1779 Generalmünzdirektor mit 2000 Rtir . Gehalt ; ſtirbt am

8
.

Dezember 1810 (Tit . II
I
, 1 ; R
.

M
.

B
.

8
1 , I ; Tit . II , 6 ; Tit . XIV , 2 ;

Tit . LVIII , 68 ) 233 . 532 .

Georg Albrecht , Fürſt von Oſtfriesland 234 .
Georgi , Nikolaus , Berliner Medailleur ( 1. Bd . II , S. 577 ) 259 .

Georgsdor , hannöverſcher 352 , 468 .

Gepräge 6
1 , 93 , 232. -- 321 , 385 .

Gerichtliche Enticheidungen von Münzſtreitigkeiten 104-110 . - - 300 .

Gejde i . Göſche .

Getränkefajſe 128 .

Getreidehandel 105 , 116 , 126 , 131 , 140 , 146 , -- 325 , 326 , 328 , 330 ,
340 , 354 , 357 , 365 .

Getreidekaſſe 128 .

Getreidelieferung 6
1 , 7
4 , 7
5 , 8
2 , 8
3 , 119 , 136 . 287 , 288 , 300 .

Gewicht der Münzen 184 , 185 . 360 , 362 , 392–394 , 401 , 429 ,

431 , 437 , 441 , 459 , 460 , 463 , 464 , 477–479 , 481 , 444 , 484 .

Gewichtsporto 111 . 243 , 258 , 259 .

Glaeſener (Gläßner ) , Joh . Heinr . , ſtammte aus Braunſchweig , hilft 1764

d
ie Silberaffinerie in Breslau einrichten , wird am 10. November

1765 zweiter Wardein der Alten Münze in Berlin , ſtirbt im November

1767. ( R
. XII , 2 ; R. XIII , 1 und 3
.
)

Glogau , Stadt 130 , 164 .

Glogauer Rammer 4
4 , 122 , 123 , 164 .

Göhring , Michael Chriſtian , Kriegsrat und Fabrikenkommiſſar in Hagen

(Grafſchaft Mark ) 143 .

Göſche (Geſche ) , Johann Julius . Geboren 1738 in Woldewiſch b
e
i

Braun
ſchweig als Sohn eines Predigers . Studiert a

m Carolinum zu Braun
ſchweig , treibt ſodann Münzwiſſenſchaft . Iſt dann Kaſſierer in Leipzig ,

1760 in Königsberg ; am 16. Februar 1764 wird e
r Münzmeiſteraſſiſtent

der Neuen Münze zu Berlin , am 17. September 1764 Münzmeiſter

in Königsberg . Am 2
5
.

Mai 1786 erhält er 6 Wochen Urlaub nach
35 *
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Berlin , um ſeine Augenkrankheit zu heilen . Am 7. Juli 1789 erhält
er ſeine Inſtruktion als zweiter Münzdirektor zu Königsberg , in der
Tat iſt er der einzige . Wird a

m 29. Mai 1795 von den Münzmeiſter
geſchäften entbunden , weil faſt erblindet , bleibt aber Münzdirektor mit

500 Rtir . Gehalt ; ſtirbt am 7
. Mai 1798. In dieſem Jahre nennt

Genß ihn einen d
e
r

beſten Münzbeainten . Sein Sohn ſtudiert damals ,

ſeine Tochter hat den Kapitän v . Treyden im Regiment Brünneck g
e

heiratet . (Tit . IV , 2 ; R
.

M. B
.

Königsberg I ; R. XIII , 1 ; Tit . II
I
, 1 ;

Tit . XIV , 2. ) 532 .
Gold , Goldlieferung 2

9 , 54–57 , 64 , 102 , 111 , 171 , 186—190 , 218 .

243 , 244 , 248 , 310 , 311 , 314 , 317 , 345 , 346 , 446 , 451 , 460

bis 462 , 465 , 493 , 501 , 506 , 507 , 524 .

Goldmünzen 1
2 , 1
3 , 2
9 , 4
1 , 4
7 , 5
2 , 5
4 , 71 , 75 , 104 , 110 , 146 , 148 , 163 ,

190--196 , 205 , 206 , 210 , 216 , 225 , 231 , 233 . 241 , 247 , 248 ,

251 , 258 , 291 , 315 , 379 , 380 , 391 , 397 , 398 , 400 , 415 , 432 , 433 ,

439 , 441-449 , 471 , 474 , 476 , 482 , 484 , 488—490 , 501 ; – 1. auch
Auguſtdor , Dukaten , Friedrichsdor , Georgdor , Karldor , Louisdor ,

Mardor , Piſtolen , Quadrupel , Souveraindor .

Goldpreis 149 , 186 , 192 . 248 , 380 , 388 , 389 , 445 , 450 , 451 , 461 ,

493 , 494 , 524 .

Goldichmiede 410 .

Gold- und Silbermanufaktur 210 . 243 .

Gotter , Guſtav Adolph Graf v . , Oberhofmarſchal , Miniſter und General
poſtmeiſter 3

1 , 112 , 121 .

Gotkowsky , foh . Ernſt , Berliner Kaufmann 9
5 , 107 , 169 .

Graff I , Chriſtian Ludwig , Wardein der Alten Münze zu Berlin ( 1. Bd . II ,

S. 578 ) 86 . 532 .

Graff II , Georg Gabriel , Bruder des vorigen . Iſt im Februar 1764

zweiter Wardein der Neuen Münze zu Berlin . Wird 1
5
.

Mai 1770
Wardein in Breslau . Als 1779 Dietrich Münzmeiſter in Breslau

wird , geben e
r und Wardein Lohmann dem Graff je 50 Rtlr . von

ihrem Gehalt a
b
. Graff ſtirbt 1
8
.

Januar 1782 mit Hinterlaſſung von
vier Töchtern , di

e

nach Gnadenfrei , und eines Sohnes , der zu Graff I

nach Berlin kommt ( R
. XIII , 1 und 4 ; R. M
.

B
.
8
1 , I ; 109 , 1 ; Tit . II
I
, 1 ;

Tit . X , 3. ) 532 .

Grauman , Johann Philipp , Generalmünzdirektor ( 1. Bd . II , S. 578 ) 3 ,

1
5 , 2
2 , 2
3 , 4
5 , 4
6 , 5
4 , 6
4 , 106 , 107 , 178 , 181 , 182 , 187 , 188 ,

190 , 192 , 194 , 230 . 259 , 413 , 460 .
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Graumaniches Geld 200 , 201 , 208 , 214 ; -1. auch unter „Münzfuß "
und „Friedrichsdor " .

Gregory uud Caquot , Berliner Kaufleute 105 , 107 .
Gröjdhel 182 . 351 , 352 , 396 , 506 531 .

Groichen :

a) Gute Groſchen . Hildburghauſenſche 96 ; Preußiſche 7 , 8 , 12 ,

28 , 47 , 72 , 91 , 103 , 104 , 156 , 160 , 165—168 , 184 , 195—197 ,

200 , 208. -- 240 , 257 , 282 , 347–349 , 352 , 360 , 361 , 363 ,
377—379 , 381–383 , 396 , 397 , 400 , 402 , 409 , 416 , 419 , 422 ,

425 , 478 , 505 , 507 , 511 , 518-523 , 528 , 529 , 531 ; - Sächſiſche
36 , 37 , 39—41 , 53 , 63-67 , 73 , 91 , 111 , 119 , 122 , 123 , 125 ,
126 , 128 , 129 , 132 , 133 , 138 , 141 , 156 , 159 , 160 , 163 , 165 ,

166 , 168 , 170 , 175 , 183 , 184 , 195 , 196 , 200 , 201 , 206 , 208 ,

209 , 215 . 273 , 290 , 318 , 322–324 , 326 , 329-- 331 , 333 ,

335 , 343 , 351 , 358 , 361 , 384 , 396 , 400 , 419 , 423 , 425 , 511 ,

528 , 529 .

b) Oſtpreußiſche Gröſcher 182 . 240—242 , 531 .

c) Ruſſiſche Gröſcher 423 .

d ) Polniſche Kupfergroſchen 43 , 44 , 49 , 50 , 157 . 350 , 529 .

Großichaßmeiſter der Krone Polen ſ . Weſſel .
Groten (Münzſorte ) 231 , 234 .

Grünthal, kurſächſiſche Kupferhütte b
e
i

Marienberg 4
3 , 4
4
.

Guben , kurſächſiſche Rupfermünzſtätte 4
3
.

Guineen 389 , 436 , 445 , 450 , 451 , 524 .

Gulden : Deutſcher 1. Halbtaler , Zweidritteltaler , Dritteltaler ; — Holländiſcher
147 , 148 , 215 , 219 , 221–223 , 226 , 231. -- 283–286 , 468 , 469 ,

481 , 491 , 496 .

Gumperts , Cosman , cleviſcher Münzjude 1
1
.

Gumperts , Elias , brandenburgiſcher Münzjude 7 .

Gumperts , Herz Moſes , Berliner Münzjude 6-8 , 1
0 , 1
4 , 16--20 , 29 ,

3
4 , 3
7 , 3
8 , 41-43 , 45 , 82 , 111 , 217 . 246 , 249 .

Gumperts (Herz Moſes ) , Sjaac und Stig , Münzunternehmergeſellſchaft 7 ,

9—19 , 2
2 , 23 , 3
0 , 4
8 , 112. -- 239-246 , 250-263 , 269–272 ,

276-278 , 505 .

Gumperts , Mlara , Frau d
e
s

Herz Moſes G
.
, Schweſter d
e
s

Veitel
Ephraim 7 , 4

8
.

Gumperts , Moſes Levin , Oberhoffaktor Friedrich Wilhelms I. 7 .

Gumperts , Ruben , Hoffaktor Friedrichs I. 7 .

Gutevius , Münzkaſſierer in Königsberg ( 1. B
d
. II , S. 579 ) 533 .
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.

Haađe , Johann Chriſtoph , iſt im Februar 1764 zweiter Kaſſierer und
Münzmeiſteraſſiſtent in Breslau ; am 3

. März 1766 wird ihm der

Abſchied bewilligt ( R
.

M
.

B
.

8
1 , I ; R. XIII , 1 und 2 ) 532 .

Hagen , Ludwig Philipp Freiherr vom , Miniſter im Generaldirektorium

495 .

Halberſtadt , Fürſtentum 8
5 , 120 , 122 , 162 , 165 , 166 , 230. - - 302 ,

303 , 426 ; Kammer 117 , 165 , 166 , 197 , 198 . 301 ; Land

rentei 302 , 304 ; - Oberſteuerkaſſe 304 .

balbfriedrichsdor 180. -- 406 , 531 .

Halbgroſchen ſ . Sechspfennigſtücke .

Valbgulden 1
. Dritteltaler .

Qalbmariengroſchen ( 4 - Pfennigſtücke ) 182 , 198 , 227 , 228 , 231 , 234. ---
408 , 531 .

Qalbſtüber 233 , 234 . 531 .

Qalbízoſtate 1. Dreigröſcher , Dreifreuzer .

Halbtaler 3
9 , 4
7 , 7
8 , 9
3 , 179 , 180 , 196 . 282 , 291 , 391 , 396 ,

397 , 405 , 406 , 409 , 416 , 450 , 460 , 461 , 479 , 487 , 531 .

valle , Stadt 86 , 120 ; – Rammerdeputation 298 .
Þamburg 5 , 5

6 , 7
8 , 8
0 , 8
8 , 92–95 , 127 , 140 , 150—152 , 189 , 193 ,

213 , 225 . 247 , 248 , 280 , 313 , 314 , 327 , 333 , 376 , 377 , 420 ,

422 , 426 , 428 , 433 , 436 , 442 , 445 , 447 , 448 , 449 , 466 , 494 , 495 ,

522 , 523 .

pamm 142 , 143 , 150 , 175 . 362 , 364 .

Hammann , F. 6
.
, iſ
t

1764 Kaſſierer und wird am 20. Juni 1766 Buch
halter in Aurich , a

m 19. Dezember 1771 Maſſierer in Breslau , ſtirbt
am 22. November 1779 . (Marienburg III , 126 ; R. XIII , 1 und 4 ;
Tit . III , 1 ) 533 .

Hanau - Lichtenberg , Grafſchaft 7
7
.

Handel 222-224 . 359 , 367 , 368 , 371 , 387 , 388 , 407 , 413 , 415 ,

416 , 421 , 422 , 427 , 444 , 447 , 496 , 497 .

Handelskurs 1
. Münzkurs , Verkehrswert , Wechſelkurs .

Qandelsmünzen 108 , 180 , 233 .

Hannover 4
6 , 51 , 78 , 84 , 140 , 147 , 149 , 150 , 204 . 283 ,

øartmann , Johann Friedrich , iſt ſeit 1751 Wardein in Breslau , 1755
augenkrank , ſtirbt im November 1770 ( R

.

M
.

B
.

8
1 , I ; R. 96 , 408 Z ;

R
. XIII , 1. )

þarz , Hüttenwerke 426 .

Qarzgerode , Anhalt -Bernburger Münzſtätte 5
0 , 81--83 , 87 , 91 , 166 .

þauſteren der Juden mit Geldjorten 120 , 121 , 124 .
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Heberegiſter 413 .

Hecht. Joh . Georg v . , Preußiſcher Geheimer Rat und Reſident beim
niederſächſiſchen Kreiſe in bamburg 151 , 152 ,

vedenmünzerei 76 .

Held II, Joh . Gottfried , Sohn des Feld I ( 1. Bd . II , S. 581 ) ; - ge
boren 1734 in Heidelberg , wird 1756 dem Vater adjungiert , 1764

Medailleur in Breslau , Trinitatis 1787 mit 400 RtIr . Penſion ent
laſſen und b

is

1806 interimiſtiſch beſchäftigt . Stirbt a
m

17. Oktober

1806 in Kreuzburg (Tit . II
I
, 1 ; Tit . XIV , 2 , 3 , 5 ; Marienburg II
I
, 1 )

532 .

þentichel , Chriſtian Gottfried , geboren 1734 in Samniß bei Heingu als

Sohn eines Organiſten , iſt 1758 Supernumerar der Breslauer Münze ,

1759 faſſierer , wird a
m

19. Dezember 1771 Rendant in Breslau ,

ſtirbt 1805 oder 1806 . (Tit . III , 1 ; R. M
.

B
.

8
1 , I ; R. XIII , 1 ;

Tit . XIV , 2 , 3 , 5 ) 532 .

verford 141 .

Þeſſen 5
1 , 140 , 150 , 151 .

Heubohm , Joh . Andr . ( Heubaum , Heybom , Heydebohm , Heyborn ) , Bauker
des Regiments Gensd'armes , wird a

m 26. September 1766 Kaſſierer

d
e
r

Neuen Münze zu Berlin , a
m 2
0
.

Juni 1780 wegen Silberdiebſtahls
kaſſiert . ( R

. XIII , 1 ; R. M
.

B
.

4
5

und 5
5 ; Tit . II
I
, 1
.
)

Geumann , Breslauer Münziude 60. -- 319 , 321 .

Heyde , Münzbuchhalter in Königsberg ( 9. B
d
. II , S. 581 ) 438 , 533 .

Heymann , Arend , Auricher Münzjude 9
0
.

þeymännnchen (Münzſorte ) 9
0 , 228 , 230 .

Hildburghauſen 6
2 , 7
6 , 7
7 , 8
0 , 95—97 . 332 , 352 .

ģildebrand , Franciscus Aemilius Auguſtus , Kriegsrat in Lingen 146 .

282 , 283 .

ginterpommern 130 , 134 ; - 1. auch Pommern .

Þochofen 1
. Neuſtadt .

Dobermann i . Overmann .

Hörde 363 .

øoff Münzjuſtitiar in Mönigsberg 533 .

Holland 5 , 8 , 3
8 , 139 , 140 , 143 , 146–149 , 176 , 182 , 218 , 223 , 225 ,

229 , 233 , 234 . 247 , 248 , 280 , 283—286 , 312 , 313 , 339 , 365 ,

3674369 , 378 , 407 , 413 , 426 , 444 , 451 , 466 .

þolſtein 7
6 , 8
9 , 130 .

Holſtein -Plön 6
2 , 77 , 8
0 , 8
8 , 92–96 , 130-132 , 169 . 348 .

Holke , Münziuſtitiar in Aurich ( 1. B
d
. II , S. 581 ) 533 .

Holz 314 , 354 , 357 .
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Hornberg 86 .

øynitich , Wilhelm Joh . Wird 1757 Direktor der Dresdener Münze, am

1
8
.

Dezember 1763 der Neuen Münze zu Berlin . Bewirbt ſich 1779
vergeblich um d

ie Stelle als Münzdirektor in Breslau , ſtirbt im No

vember 1784 , womit d
ie Stelle eingeht ( R
. XIII , 1 ; Tit . X , 1 ) 40 .- 275 , 532 . .

411 .

Jacobi , Joh . Konrad , kommerzienrat in Königsberg 338 .

Jahresrechnung . Balancen .

Jahreszahlen , falſche auf Münzen 3
6 , 3
7 , 4
4 , 4
6 , 4
7 , 4
9 , 8
7 , 9
0 , 9
3 ,

9
7 , 107 , 131 . 273 , 393 .

Jariges , Philippe Joſeph d
e , Großkanzler 212 .

Jaſter , Chriſtoph Henning , Münzmeiſter d
e
r

Alten Münze zu Berlin

( 1
. Bd . II , S. 581 ) . Im April und Mai 1758 ſtand e
r

der ſtädtiſchen

Münze zu Lübeck vor ( 3
. 9
.

Pohlmann , Münzzuſtände d
e
r

Stadt Lübeck ,

1846 , S
.

2
5
) 9 , 5
5 , 5
6
. 281 , 311 , 314 , 317 , 318 .

Immobilienhandel 357 .

Johann I. , Herzog von Luxemburg 7
1
.

Johann Kaſimir , König von Polen 173 .

Jores und Kober , Bankiers in Berlin 212 , 213 .

Joſeph , Meyer Benjamin , Münzausreuter in Berlin 211 .
Sjaac , Mojes , Berlin -Bernburger Münzjude ( 1

. Bd . II , S. 582 ) 7 , 8 ,

1
6 , 5
4 , 81–83 ; – 1. auch ,, Ephraim , Iſaac und Ibig " und ,,Gumperts ,

Iſaac und Ipig “ .

Jiaac Jakob v . Pilt , Sofjude des polniſchen Großſchaßmeiſters v . Weſſel

319 , 320 .

gierlohn 143 . 363 .

Stig ben Daniel Jafe , Gräßer Pferdehändler 7 .

Szig , Daniel , Sohn des vorigen , Berliner Münzjude und Bankier ( 1. Bd . II ,

S
.

582 ) 6 , 7 , 8 , 3
7 , 3
8 , 51 , 81–83 , 206 ; -1 . auch ,Ephraim ,

Iſaac und Ißig " und „Gumperts , Iſaac und Ibig " .

Juden 7
5 , 7
8 , 7
9
. 385 , 386 ; - I. auch Münzjuden .

Jülich - Berg 221 , 223 , 226 ; -- 1. auch Berg .

Juſtierung 1
3 , 192. -- 241 , 459 , 460 , 464 , 478 , 532 .

Juſtizminiſterium 104 , 109 , 178 , 179 , 193 , 198 , 199. -- 432 , 470 , 480 .

Juweliere 210 .

6
0 .

N.

Kahlkopfiche Zympfe 422 , 423 , 429-431 .

Raijergrojden 1
8
.
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Kalbe 86 .

Kapitalanlage 367 , 368 .

Kapitalzahlung 124 , 199 , 215 .

Narl V. , Kaiſer 70 .

Karldor, Karolinen 182 , 192—194 , 214 , 217 , 223 . 280 , 286 , 287 ,

350 , 352 , 403 , 404 , 416 , 421 , 449—451 , 465 , 468 , 481 , 486 , 491 .

Raſſenbeutel 13 . 184 , 241 , 393, 478 .

Kaſſengeld 12 , 15 , 16 , 65 , 66 , 85 , 114 , 117 , 120 , 121 , 127 , 128 , 134

bis 137 , 157-160 , 166 , 167 , 181 , 183 , 192 , 230 . 250 , 261 ,

270 , 276 , 288 , 290 , 294 , 297 , 300 , 302–304 , 306 , 309 , 310 , 322 ,

325 , 326 , 329 , 335-337 , 343 , 344 , 346 , 348 , 349 , 353 , 354 , 357

bis 363 , 369 , 379 , 381 , 383–385 , 412—416 , 429 , 431 , 452 , 469
bis 472 , 475 , 477 , 481-484 , 487 .

Kaſſenfurs 193 , 194 , 217 , 219 , 364 .

Rajjenicheine 469 .

Kaſſenweſen 23 , 63 , 64 , 112 . 305 , 306 , 331 , 353–355 , 358 , 364 ,

375, 383 , 391–393 , 407 , 452—455 , 461-464 , 478 .
Katt , Heinrich Chriſtoph v ., Miniſter und Generalkriegskommiſſar 120 .
Kauffraft des Geldes 1. Verkehrswert .

Kaution der Münzunternehmer 14 .

Hienſtöde (f . Bd . II , S. 583) 501 , 502 .
Kipperei 152 , 160, 162 , 181 , 184 , 200 , 210 . 356 , 360 , 362 , 390 ,

393 , 394 , 401 , 410 , 434 , 459 , 478 .
Kipperzeit 203 .

Kircheiſen , Karl David , Polizeidirektor in Berlin 96 , 126 , 128. - - 333 .
Klevenow , Joh . Heinrich , Magdeburgiſcher Kriegs- und Domänenrat
298 .

Klunder und Schwarz , Raufleute in Braunſchweig 94 .

Knauſt , Rurſächſiſcher Wardein in Dresden 40 , 41 , 92 .

Knad , David , Kaſſierer der Alten Münze in Berlin ( . Bd . II , S. 583 ) .
Knöffel I, Peter Lorenz , Direktor der Alten Münze zu Berlin (9. Bd . II ,
S. 583 ) 5 , 7 , 8 , 20 , 25 , 55 , 56 , 65 , 86 , 113 , 117 , 125 , 129 .
281 , 291 , 311 , 314 , 315 , 317 , 318 .

Knöffel II, Joh . Chriſtoph , iſt 1764 faſſendiener der Alten Münze zu

Berlin , wird im Oktober 1784 wegen hohen Alters entlaſſen ( R
. XIII ,

1 und 4 ) 532 .

Königsberg in Preußen , Rammer 181. -- 278 , 341 , 371 , 372 , 373 ,

427-429 , 434 , 435 ; – Kaufleute 3
0 , 3
2 , 171 , 174. -- 348 ; -

Münzſtätte 3–5 , 10—14 , 21 , 26 , 28 , 30—32 , 35 , 44 , 62 , 66 , 6
8 ,

170—173 , 175 . 239 , 240 , 249 , 262 , 263 , 279 , 334 , 335 , 338 ,

341 , 349 , 372 , 388 , 427 , 429 , 434--438 , 520 , 524—533 ;
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Regierung 371 ; - Stadt 30 . 249 , 278 , 279 , 372 , 373 , 428 ,

436 , 449 , 461 .

Königsberg in der Neumark 120 .

Köppen , Friedrich Gotthold , Geheimrat , Kriegszahlmeiſter , Rendant der
Generalkriegskaſſe und der Dispoſitionskaſſe (1. Bd . II , S. 583 ,
wo irrtümlich als ſeine Vornamen ,,Joh . Ludwig " genannt ſind ) 20 ,
24 , 27 , 45 , 50–52 , 55 , 56 , 62–64 , 66 , 68 , 87 , 103 , 112 , 116 bis
118 , 120--124 , 127 , 132—137 , 141 , 148 , 164 , 165 , 171. - - 270
bis 272 , 293 , 296 , 301 , 307 , 309—315 , 317 , 324-326 , 336–338 ,
345 , 346 , 354 , 377–379 , 419 .

Köppen - Ephraimiches Haus in Berlin 50 .

Koes , Georg Dettleff Fried ., Direktor des Lombard -Comptoirs in Berlin 232 .
Köslin 134 .

Kohlen 312 , 314 .

Kolberg , Deputationskolleg 278 .
Rolin , Schlacht bei 27 , 36 , 44 , 92 .

Kombinierte Münzſtätten in Anhalt -Bernburg , Holſtein -Plön und Medlen
burg 157 . 348 , 374 , 382 , 384 , 419 .

Nommisbrot 382 .

Kontrakte :

a) Mit Edelmetallieferanten 6, 11 , 12 , 14 , 21-24 , 33 , 35 , 36 , 41 ,
43 , 45 , 47–49 , 51–54 , 63–69 , 81 , 82 , 91–94 , 111 , 112 , 116 ,

123 , 125 , 132 , 133 , 155 , 156 , 164 , 167—169 , 171 , 172 , 228 ,

229 , 232 , 233 . 239—246 , 250 , 252 , 254 , 281 , 290 , 307 ,

311-315 , 318 , 321-326 , 329 , 330 , 334 , 335 , 346-350 , 354 ,
355 , 374 , 378 , 379 , 385-387 , 418 , 419 ; f . auch General
pachtkontrakt .

b ) Privatkontrakte 104 , 109 , 110 , 121 . 408 , 413 , 417 , 418 ,

470 , 475 , 483—488 , 490 .

Kontribution , 63 , 76 , 88 , 89 , 116 , 119 , 121 , 131 , 132 , 143 , 146 , 162 ,

175 . 282–284 , 306 , 363 , 364 ; — ſ . auch Kriegsſteuern .
Konvention von 1753 444 , 445 .

Konventionsgeld 184 , 202 . 439 .

Konventionsgeld in der Grafſchaft Mark 363 .
Kopenhagen 62 , 94 .

Kopfſteuer 73 .

Korreſpondierende Kreiſe (Bayern , Franken , Schwaben ) 514 .

Koſaken 60 . 320 .

Kojel 122 .

Rottbus 120 .
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301 .

Kräte 345 , 346 , 492 , 493 , 501 , 502 .

Krauſe , 6. Ch . L. , Feldkaſſenrendant der oſtpreußiſchen Armee 278 .
Arefeld 223 . 453 ,

Kreisverfaſſung 152 .

Kreiswardein 38 , 41 .

Kreuzer von Silber 12 , 182 . 240 , 351 , 352 , 396 , 401 , 408 , 425 ,

506 , 519–521 , 528 , 529 , 531 ; --
-

von Rupfer 351 .

Kreuzergeld 1
1 , 156 . 242 , 246 , 260-262 .

Kreuztaler ſ . unter , Taler " .
Kriegsgefangene 132 , 136. –
Kriegsmünzen ( ſchlechte ) 55 , 75 , 107 , 128—131 , 135 , 140 , 179 , 182 , 183 ,

185 , 186 , 199 , 220 , 221 , 235 . 375 , 376 , 387 , 388 , 391 ;

f . auch Ephraimiten .

Kriegsſchulden 364 , 368 .

Kriegsſteuern 3
3 , 7
3 , 7
5 , 161 . 338 , 340 , 350—352 ; ſ . auch

Kontribution .

Krönde , Martin , Münzdirektor in Breslau , jeit Ende 1763 General

münzdirektor ( 1. Bd . II , S. 584 ) 30 , 164 , 178-185 , 189-199 , 205
bis 207 , 210 , 211 , 213—218 , 222—233 . 275 , 374-376 , 380 ,

385-387 , 389 , 392 , 397 , 414 , 423 , 427 , 432 , 434 , 438—453 , 458 ,

459 , 462—464 , 477 , 492 , 496—500 , 528–532 .

Kroll i . Crou .

Kronen , däniſche 436 .

Kronentaler ſ . unter „ Taler “ .

Kronſechsgröſcher 422 .

Krojien 120 .

Küſter , Georg Chriſtoph , Münzmeiſter in Cleve ( 9. Bd . II , S. 585 ) 9 .

Kupfer 1
8 , 4
4 , 5
5 , 5
6 , 6
2 , 113 , 125 , 186 , 201 . 240 , 241 , 245

250 , 253 , 254 , 256 , 260 , 310 , 312 , 314 , 333 , 345 , 346 , 501 ;

cuivre pur und rosat , rosette 55–57 . 310 .

Kupfergeld 4
1 , 4
3 , 4
9 , 5
0 , 6
3 , 7
1 , 7
2 , 7
4 , 142 , 144 , 157 , 233 , 234 .

291 , 322 , 386 .

Kupferplatten 386 .

Kurant , Berliner , brandenburgiſches , preußiſches Silberkurant 1
2 , 1
4 , 15 ,

2
0 , 2
2 , 2
3 , 2
6 , 47 , 4
9 , 5
2 , 107 , 124 , 142 , 144 , 146 , 147 , 160 bis

164 , 167 , 168 , 171 , 180 , 181 , 183 , 189 , 191 , 195 , 196 , 1994-201 ,

204 , 209 , 215-218 , 220–222 , 225 , 228-230 , 233 . 250 ,

263 , 264 , 270 , 272 , 278 , 281–288 , 303–307 , 328 , 335 , 348 , 351 ,

352 , 356-360 , 362 , 370 , 371 , 375–382 , 387 , 388 , 391 , 393-399 ,

405 , 406 , 409 , 410 , 415 , 416 , 419—423 , 425 , 427-430 , 332 , 433 ,

. 1
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439, 442 , 443, 447—450 , 452 , 458 , 463 , 466 , 470 , 471 , 476 477 ,
481-487 , 489 , 492 , 493 , 496–501 , 522 , 523 .

Kurcöln ſ . Cöln .
Kurland 5 , 20 .

Kurmart , Rammer 103 , 115-117 , 120 , 121 , 196 , 212. - - 305-310 ,
343 ; Land 122 , 128 . 292 , 305 , 337 ; — Landſchaft (Kredit
inſtitut ) 127 . 357 ; Landrentei 288 , 289 , 306 ; – Ober
ſteuerkaſſe 289 , 306 .

Kurpfalz 79 .

Kurs ſ . Maſſenkurs , Münzkurs und Wechſelkurs .

Kurſachſen 19 , 20 , 28 , 29 , 32 , 33 , 36 , 43 , 49 , 50 , 52 , 58 , 73 , 76 , 80 ,

102 , 116 , 130 , 157 , 161 , 163 , 175 , 182 , 184 , 185 , 188 , 194 , 195 ,

202 , 204. -- 246–249 , 270 , 273 , 274 , 281 , 287 , 288 , 292 , 293 ,
296 , 315 , 328 , 332 , 347 , 348 , 390 , 395 , 420 .

Kurszettel 190 , 191 . 202 , 245 , 433 , 435 , 436 , 441–445 , 449 ,

450 , 465 , 493 .

Nurtrier ſ . Trier .

Laer , von , Kaufmann in Bielefeld 96 .
Lagerhaus in Berlin 135 .

Lale , Barijer Graveur 72 ,

Landesdirektoren 286 .

Landeskredit , Landesſchulden 127 . 368 , 412 , 417 , 418 , 452 , 458 ,

467—477 .

Landmiliz , kurmärkiſche 343 .

Landråte 286 , 343 , 344 .

Landsberg a . d . Warthe 120 .

Lange, Friedrich Auguſt, iſt 1764 Zähler d
e
r

Neuen Münze zu Berlin .

( R
. XIII , 1 ) 532 .

Langelaer , Münzbuchhalter in Aurich ( 1. Bd . II , S. 586 ) 533 .

Langner , Karl Auguſt , Münzrendant in Breslau ( 1. B
d
. II , S. 586 ) 532 .

Laubtaler f . Louisblanc .

Lauenburg 134 .

Lauffer , iſ
t

1764 Münzmeiſter in Königsberg , wird a
m

17. September

1764 entlaſſen , weil er dort eine Affinerie errichten will , di
e

aber vor

1770 eingeht . Am 1
5
.

Mai 1772 wird e
r Wardein der Neuen Münze

zu Berlin ( R
. XIII , 1 ; R. M
.

B
.

Königsberg I ) 437 , 530 , 533 .

Lautenſad , Julius Gebhard , Geheimer Ariegsrat und Kabinettsſekretär 128 .

Lavagna , italieniſche Münzſtätte 7
1
.

Leer 228 .

Legierung 260 , 345 , 350 , 380 .
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Lehmann , Münzkaſſendiener in Cleve ( i . Bd . II , S. 586) 533 .
Lehnstanon 365 .

Lehnpferdegelder 102, 103 . 264 .

Lehwaldt , Hans v ., Generalfeldmarſchall 278 .
Leiningen 71 .

Leinwand 103 , 140 .

Leipzig , Münzſtätte 20 , 21 , 28 , 30 , 31 , 33—45 , 50 , 51 , 66 , 68 , 82 , 84 ,

94 , 108 , 142 , 155 , 169 , 189 , 227 . 246–249 , 266 , 267 , 273 ,

275 , 311 , 314 , 317 , 335 , 507 ; Münzrezeß (von 1690 ) 70 ; – Stadt
51 , 53 , 56 , 78 . 315 , 384 , 420 , 439 , 449 , 460 .

Lenzen (Priegniß ) 211 .
Levantetaler 1. unter , Taler " .
Leveaur und Thuillay, Kaufleute in Berlin 106 . 327 .

Levin , Münzjude in Frankfurt a . D. 385 , 386 .
Leyen , von der , kommerzienräte in Arefeld 453 .

Lieferanten 1. Armeelieferungen , Edelmetallhandel .
Lievland 20 .

Lindemann , Benjamin Gottlieb , Buchhalter der Neuen Münze zu Berlin
(1. Bd . II , S. 587 ) 532 .

Lingen , Grafſchaft 51 , 146-149 . 282–286 .
Lippe, Grafſchaft 70 , 140 .

Lithauen 59 , 61 , 173 .

Livreſterling 522 , 523 .

Lohnzahlung :

a) der Münz- und anderer Arbeiter 13 , 104, 456 , 457 .

b) der Regimenter 123 , 136, 139 , 164 , 196 , 222 . 300 , 328 ,

381 , 382 .

London 72 . 449 , 493 , 494 , 522 , 523 .

Loos , Daniel Friedrich , geboren 1735 in Altenburg a
ls Sohn eines

Bäckers , lernt dort Gravieren und Steinſchneiden ; wird 1754 Stempel

ſchneider d
e
r

Leipziger , 1756 d
e
r

Magdeburger Münze , a
m 6
. April

1768 der Alten Münze zu Berlin , 1787 Hofmedailleur . E
r

fertigt

ſe
it

1782 d
ie Matrizen und tritt a
n Stelle des Georgi ( 1. dieſen ) .

Gründet u
m 1819 d
ie Berliner Medaillenprägeanſtalt und ſtirbt 1821 .

(Tit . III , 1 ; R. XIII , 1 ; Tit . XIV , 3 ; Berliner Münzblätter , 1
7
.

Jahrg . ,

S
.

2017 ) 533 .

Louisblancs 108 , 208 , 215 , 223 , 225 . 389 , 413 , 449 , 481 , 486 ,

491 , 499 , 501 , 527 , 529 .

Louisdor :

a ) Allgemein 4
7 , 7
2 , 7
8 , 8
5 , 105 , 149 , 150 , 182 , 191—195 , 214 ,

217 , 223 , 225 . 280 , 281 , 286 , 287 , 328 , 351 , 352 , 403 ,

339 .

i
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404 , 414 , 416 , 421 , 436 , 441–444, 447 , 449, 451 , 457–465 ,
468 , 469 , 475 , 481, 485 , 486 , 491 , 524 .

b ) Sonnenlouisdor (vor 1726 geprägt) 223 . 481 , 486 , 496 .

c ) Schildlouisdor ( ſe
it

1726 geprägt ) 140 , 192 , 214 , 215 , 222 , 223 ,

443 , 450 , 453 , 481 , 485 , 486 , 496 .

d ) Louisneufs (ſeit 1726 geprägt ) 143 . 364 , 413 , 451 , 456 , 491 .

Louisdoredikt 193 . 442 , 447 , 461 , 465 .

Ludewig , Johann Ernſt , geboren 1730 in Schleiz a
ls Sohn eines Kauf

manns ; wird 1747 Medailleur d
e
r

Leipziger Münze , 1761 der Mönigs

berger . Trinitatis 1787 wird e
r mit 400 Rtlr . Penſion entlaſſen und

interimiſtiſch beſchäftigt , ſeit Trinitatis 1790 hat er 200 RtIr . , ſtirbt
1791 oder 1792 . „Iſt bemittelt und verſteht wenig “ . ( R. M. B.

Königsberg I ; Tit . II
I
, 1 ; Tit . XIV , 2 ) 533 .

Ludovici , Münzjuſtitiar in Breslau 532 .
Lüdenſcheid 143 .

Lüneburger f . Georgsdor .

Luremburg 5
5 , 71 .

Lurusſteuern 74 .

Lyon 449 , 522 , 523 .

m .

Maas , Gebrüder , Raufleute in Leipzig 7
8
.

Macagno , Münzſtätte in Italien 7
1
.

Mähren 350 .

Magazinweſen 3
1 , 3
2 , 7
4 , 205 .

Magdeburg , Mammer 124 , 129 . 298 , 343 ; -- Haufleute 5
4 , 120 ,

123 , 129 ; Land 8
5 , 103 , 119 , 122 , 136 , 162 , 166 .

465 ; – Landrentei 343 , 344 ; Münzſtätte 1
1 , 1
2 , 20-22 , 26 bis

2
8 , 3
1 , 3
2 , 4
2 , 4
6 , 5
1 , 6
4 , 6
6 , 112 , 122 , 166-168 , 204 , 209 ,

211 , 230 , 232 . - 239 , 240 , 243 , 257 , 258 , 262 , 263 , 279 , 311 ,

314 , 318 , 321 , 326 , 330 , 335 , 373 , 374 , 385 , 507 , 520 , 521 , 524

b
is

529 , 533 ; — Oberſteuerfaſſe 343 , 345 ; – Stadt 5
5 , 5
6 , 8
4 , 8
6 ,

211 . 301 , 315 , 343 , 449 .

Mahn , iſt 1764 Münzkaſſierer in Aurich , ſe
it

März 1766 in Breslau ,

„ deſertiert “ Oktober 1769 wegen Schulden . (Marienburg II
I
, 126 ;

R
. XIII , 1 und 3 ) 533 .

Mahrenholtz , Stempelſchneider in Magdeburg ( 1. Bd . II , S. 588 ) 533 .

Makler 192 . 522 .

Mansfelder Silber ſ . unter „ Silber “ .

Marcuſe , Abraham , Münzjude in Streliß , ſeit 1761 in Berlin 5
4
.

Maria Thereſientaler ſ . unter ,,Taler “ .

Mariengeld 147 , 229 , 230 .

426 ,
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Mariengroſchen 5 , 6 , 63 , 90 , 141 , 156 , 182 , 227 , 228 , 231 , 233 , 234 .

285 , 322 , 347 , 349 , 402 , 408 , 531 .

Marf, Grafſchaft 142–144 , 162 , 175—177 , 218 , 221 . 362-365 ,

417 , 455 , 467 , 469 , 474-476 , 480 , 487 , 489 , 490 , 492 .
Marfgeld 146 , 147 . 283 , 287 .

Markus , Ephraim , Kommis der Veitel Ephraim 114 .

Marmé , Joh . Chriſtian , Münzgraveur in Cleve (f . Bd . II , S. 588) 533 .
Marſchall, v ., öſterreichiſcher Generalfeldmarſchall und Gouverneur in
Dresden 292 .

Martini , Pſeudonym des Moſes Iſaac 81 .

Maſſerano , italieniſche Münzſtätte 71 .

Maſſow , Hans Georg Detlev v ., Generalleutnant und Generalkriegs
kounmiſſar 116 .

Majlow , Valentin V., Hammerpräſident in Minden , dann Miniſter im
Generaldirektorium 115 . 411 .

Matrizen 61 , 62 . 450 .

Mardor 350 , 352 .
Medienburg 62 , 68 , 73 , 86 , 95 , 96 , 130-134 , 139 . 288 , 348 .

Medlenburg -Schwerin 76 , 80 , 87–91 , 130 , 131 ; f . auch Schwerin .
Medlenburg -Strelik 54 , 76 , 77 , 88 , 91 , 131 .
Meinede , Wilhelm , Mecklenburg -Schwerinſcher Poſtmeiſter in Hamburg 88 .
Memel , Kaufmannſchaft 30 .

Menide , Joh . Georg Ludwig , Foffiskal in Berlin 308 .
Metz , Hütteninſpektor in Neuſtadt a. d . Doffe 493 .

Meyer , Aaron , Auricher Münzjude , verheiratet mit Röſel , Tochter des
Veitel Ephraim 145. -- 327 .

Meyer , Benjamin Joſeph , Münzausreuter 211 .
Meyer Flörisheim , Neuwieder Münzjude 78 .
Meyer , Joh . Ernſt, geboren 1722 in Königsberg i . d . Neumark als Sohn
eines Feldwebels , wird 1738 Kammerdiener , 1755 Münzmeiſteraſſiſtent

in Cleve , 1756 in Breslau . Wird 1787 mit 400 Rtir . Benſion ent

laffen , interimiſtiſch beſchäftigt, ſtirbt 1797 oder 1798. ( Ti
t
. II
I
, 1 ;

R
.

M
.

B
.

8
1 , I ; Tit . XXVI , 9 ; A. B
. PA V
I
, 7
9
a ; Tit . XIV , 2 ) 532 .

Michaelis , Feldwebel im Regiment Friedrich von Braunſchweig , wird am

2
. März 1766 zum Nachfolger des Breslauer Münzkaſſierers Faacke

vorgeſchlagen . ( R
. XIII , 2. )

Minden , Fürſtentum 8
4 , 8
5 , 103 , 118 , 129 , 139–142 , 150 , 165 , 230

bis 296 ; -- Hammer 139 , 140 , 142 , 147 . 282 , 327 ; - Stände 141 .

Mittelauguſtdor ſ . unter ,, Auguſtdor " .

Mittelbernburger 516 .

Mittelfriedrichsdor f . unter „ Friedrichsdor “ .
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Mittellouisdor 47 . 281 .

Mittelſachſen (Münzſorte ) 515 .

Mörs , Fürſtentum 218 , 220 , 225 . 413 , 417 , 455 , 467 , 473 , 480 ,

487 , 488 , 492 .

Mohamedaniſche Münzen 70 .

Muidor 389 , 445 , 451 , 494 , 524 .

Montanaro , italieniſche Münzſtätte 71 .

Montfort 77 .

Müller , v ., Medlenburg -Schwerinſcher Kammerrat 89 .

Müller , Münzbuchhalter in Cleve 533 .

Müller , Johann Kaſpar , geboren 1720 als Sohn eines Soldaten , wird
Färber, dann Soldat beim Regiment Erbach ; invalide geworden wird
er Bedienter , 1758 Münzarbeiter in Breslau , 1764 Raſſendiener . Am
28. November wird er daſelbſt Kaſſierer und Aufſeher der Matthias

ſtrecke, am 7. Februar 1787 Münzmeiſteraſſiſtent ; ſtirbt 1797 oder 1798 .
(Der Münzmeiſteraſſiſtent M. war vielleicht nicht Johann Staſpar .)
(Tit . III , 1 ; R. XIII , 1 ; Tit . X , 3 ; Tit . XIV , 2.)

Müller , Kaufmann in Berlin 308 .

Müller , Kaufmann in Minden 285 .

Münchhauſen , Ernſt Friedemann Frhr . v ., Miniſter im Juſtizdepartement 411 .
Münſter 140 , 148 , 228 . 455 .

Münzarbeiter 40, 228. -- 240 , 295 .
Münzaufſeher der Ephraim und Ibig 349 , 350 .
Münzausfuhr 51 , 62 , 65 , 145 , 210-212 . -- 258 , 259 , 263–266 ,
275 , 276 , 282 , 291 , 319 , 329 , 348 , 361 , 367 , 378 , 387 , 390 , 404 ,

405 , 427 , 428 , 461 , 465 .

Münzausreuter 211 , 212 .

Münzbau 378 .

Münzbeamte 40 , 226–228 . 240 , 243 , 244 , 255 , 279 , 350 , 380 ,

436 , 437 , 459 .

Münzbüros f . Wechſelbüros .

Münzbuchhalter 438 .

Münzdirektoren 9 , 14 , 23 , 24 , 30 , 35 , 61 , 167 , 169, 204 , 210 , 227 .

243 , 275 , 276 , 279 , 320 , 347 , 350 , 379—381 , 459 ; -1 . auch
Becker , Below , Bube , Dieſt, Eimbce , Gartenberg , Genß , Göſche,

Hynitſch , Anöffel 1, Kröncke , Singer , Studniß , Wanney .
Münzdisponenten 1. Agenten .

Münzdurchfuhr 28 , 29 , 31 , 33 , 35 , 44 , 95 , 213 . 258 , 271 .

Münzeditte :

a) Preußiſche , Allgemein : 287 , 374 . (Vom 14. Juli 1750 ) 286 ;
(vom 9. Auguſt 1751 ) 442 ; (vom 1
7
.

März 1752 ) 373 ; ( vom 1
8
.

Mai
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1763 ) 160 , 162 ; (vom 1
1
.

Januar 1764 ) 387 ; ( vom 29. März 1764 )

178 ff . -- 375 , 397—409 , 420 , 428 , 432 , 439 , 442 , 446 , 451 bis
455 , 461-464 , 472 , 476 , 480 , 490—492 ; -- f . auch Louisdoredikt .

b ) Fremde 5
9 , 6
0 , 77 , 79 , 151 , 152 . 386 , 395 , 445 , 514 .

Münzeinfuhr 129 . 356 .

Münzentrepreneurs . Münzunternehmer .

Münzertratte 275 , 335 , 336 , 347 , 380 , 438 , 506 .

Münzfuß :

a ) Allgemein 3 , 5 , 7 , 2
3 , 3
3 , 3
7 , 4
2 , 6
5 , 7
0 , 75 , 111 , 118 , 125 ,

131 , 146 , 149 , 160 , 162 , 169 , 176 , 184 , 226 , 235 . 240 ,

241 , 244 , 258 , 273 , 275 , 324 , 325 , 350 , 365 , 366 , 368 , 378 ,

413 , 416 , 437 , 452 , 459 , 460 , 468 , 532 .

b ) Anhalt -Bernburger 8
1 , 8
6 , 8
7 , 93 .

c ) Anhalt - Zerbſter 9
4
.

d ) Cölniſcher 176 .

e ) Frankfurter 176 .

f ) Fregiſcher 3
6
. 249 , 258 , 260 , 273 .

g ) Hildburghauſener 9
6 , 9
7
.

h ) Konventions- ( 2
0
-Gulden ) Fuß 182 , 184 , 204 , 232 . 390 ,

395 , 403 , 452 .

i ) Leipziger 1
2
-Talerfuß 2
6 , 3
3 , 3
8 , 204 . 403 , 452 .

k ) Medlenburg -Schweriner 8
7
.

1 ) Medlenburg -Strelißer 5
4
.

m ) Breußiſcher : Graumanſcher 1
4
-Talerfuß 4 , 6 , 25—28 , 32 , 38 , 46 ,

7
3 , 104 , 108 , 119 , 155 , 156 , 161 , 162 , 178–184 , 188 , 190 ,

194 , 204 , 206 , 216 , 217 , 221 , 232 , 234 . 272 , 376 , 377 ,

379 , 397—-399 , 405 , 407 , 412 , 414 , 416 , 417 , 424 , 427 , 433 ,

448 , 454 , 455 , 457 , 458 , 460 , 476 , 478 , 480 , 482 , 498 , 531 , 532 ;- 16 - Talerfuß 1
2 , 1
3 , 1
8 , 3
8
. 338 , 340–342 , 348 , 350 ;

1
8
-Talerfuß (Cleviſcher F. ) 7 , 18 , 19 , 21 , 25 , 26 , 28 , 34 , 35 , 38 ,

40 , 112 , 114 , 157 , 172 , 173 , 183 , 217 . 253 , 254 , 256 ,

260 , 262 , 267 , 270 , 271 , 338 , 341 , 342 , 348 , 350 ; 193 / 4

Talerfuß 46 , 47 , 52 , 64 , 65 , 91 , 156 , 157 , 161 , 163 , 169 , 171 ,

172 , 177 , 183 , 184 , 201 . 281 , 282 , 291 , 323 , 335 , 338 bis

342 , 347–349 , 377 , 378 , 395 , 512 ; 25- Talerfuß 6
6 , 156 ,

183 . 347 , 349 ; - 30 - Talerfuß 4
9 , 5
8 , 6
4 , 67 , 155 .

290 , 326 , 329 , 334 , 347 , 349 , 507 , 512 ; 3
5
-Talerfuß 323 ;

4
0
-Talerfuß 5
8 , 5
9 , 61 , 63 , 6
5 , 6
7 , 8
4 , 155 , 156. —- 315 , 318 , ,

322–324 , 326 , 329 , 507 , 512 ; Höherer als 4
0
-Talerfuß 6
3
.

Acta Borussica . Münzweſen III . 36
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322 , 324 , 332–334 , 385 , 387 , 512 ; Goldmünzfuß 46 ,
57 . 317 , 322 , 329 , 349 , 350 , 404 , 405 , 443 , 508 .

n ) Reichsfuß 93 , 203 .

0) Ruſſiſcher 170 , 171 . 338 , 341 , 342 .

Münzgerät 50 . 273 , 274 .

Münzgewicht ſ . Friedrichsdorſtein .
Münzgewinn i . Schlagſchaß .
Münzhoheit 308 .

Münzjuden 54 , 212 , 213. -- 333 , 334 ; — 1. auch Cappeltaan , David ,
Elias , Ephraim , Efaias , Flörisheim , Frändel, Friedländer , Fürſt,

Gumperts , Herz Philipp , Heumann , Heymann , Hirſch Simon , Fores
und Rober , Iſaac , Ibig , Levin , Marcuſe , Markus, Meyer , Seligmann ,
Warburg , Wulff

Münzjuſtitiare 295 .

Münzfaffen 380 , 426 , 437 .

Münztaiſierer 9 .

Münzkonfiskation 91 , 92 , 95 , 96 , 129 , 161 , 211 , 212 . 295 .

Münzkommiſſionärs 1. Agenten .

Münzkontrafte 1. unter „Kontrakte " .

Münzfontore 376 , 423 , 426 , 434 , 435 .

Münzkontrolleur 9 , 157 .

Münzkonzeſſion 33 .

Münzkoſten 4 , 16 , 62 , 70 , 118 , 125 , 192 , 231 . 240 , 250 , 253 ,

254 , 256 , 345 , 386 , 394 , 438 , 445 , 451 , 460 , 493 .

Münzkurs 225 , 226. -- 357 , 364 , 365 , 368 , 374 , 403, 404 , 452 bis
455 , 466—469 , 473 , 474 , 495 , 500 ; – 1. auch Wechſelkurs .

Münzlieferanten 64 , 139 , 232 . 422 , 425-427 , 429 , 434 , 435 , 438 ;

f. auch Münzjuden .
Münzmangel ſ . Geldmangel .

Münzmaterialien 240 , 241 , 245 .

Münzmeiſter 9 , 169 . 241 , 279 , 350, 380 , 437 ; -- 1. auch Andreae ,
Biller , Croll , Fèral , Geng , Göſche, Jaſter , Müſter, Lauffer , Nelder ,

Pommer , Rouvière , Runge II , G. A. und F. A. Schröder , Singer ,
Sylm , Unger , Winter .

Münzmeiſteraſſiſtent ſ . Adler , Göſche , Gußevius , Türck , Bogel .
Münzpacht 3, 4 , 22 , 34 , 47 , 75 , 81 , 82 , 89 , 114 . 410 .

Münzprodnktion 11–13 , 15 , 21 , 22 , 25 , 34 , 36 , 38 , 40, 42 , 46 , 47 , 50 ,
52 , 53 , 57 , 63 , 65 , 67 , 81 , 88 , 93 , 122 , 156 , 157 , 163 , 164 , 167 ,

171 , 193, 195 , 206 , 207 , 209 , 210 , 218 , 219 , 228. --- 239 , 240 ,
244 , 250—258 , 267 , 270 , 292 , 293 , 312 , 316 , 321 , 322 , 329 , 335 ,
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345 , 347 , 375 , 384 , 385 , 387 , 396 , 446 , 447 , 460 , 465 , 466 , 492 ,

505 , 506 , 518—521 .

Münzrecht 33 , 83. --- 355 .
Münzrednktion 32 , 59 , 60 , 64 , 183 , 184 , 199 , 204 , 222 . 323 , 330 ,

339 , 356 , 360 , 368 , 389–396 , 398 , 399 , 413 , 415 , 452—455 , 458 ,

463 , 470 , 471 , 473 , 476 , 477 , 499 , 500.

Münzregal 1. Münzrecht .
Münzrendant 9 , 196 . 243 , 244 , 279 , 380 , 437 , 438 .

Münzreorganiſation vou 1764 108 , 178 ff., 235 .
Münzſiegel 31 , 117 . 294 .

Münzſtätten 359-362 , 390 , 398 , 399 , 459 , 460 ; f . auch Aurich ,

Berlin , Breslau , Cleve , Dresden , Königsberg , Leipzig , Magdeburg .
Münziyſtem 69 , 180 , 221 .

Münztarife 140 . 414 , 453 , 454 , 456 , 472 , 529-531 ; - f . auch
Tarifirung .

Müngtheorie 3 , 106 , 126 . - 356 , 365 .

Münztransport 1. Geldtransport .

Münzüberſchuß 1. Schlagſchak .
Münzunternehmer 62 , 80 , 110 , 111 . 472 ; f . auch Ephraim ,

Frändel , Gumperts , Iſaac , Spig .
Münzunternehmergewinne 5 , 8 , 10 , 15 , 16 , 26 , 169 . 250-257 ,

383 , 387 .

Münzunternehmerverluſte 62 . 378 , 379 , 383–385 .

Münzveränderungen 218 . 361 , 366 , 367 .

Münzverbeſſerung 131 .

Münzverbote 30 , 35 , 53 , 58 , 77 , 78 , 80 , 83 , 84 , 95 , 131 , 134 , 136,

149 , 150 , 184 , 198. -- 242 , 336 , 442 , 463 , 464 ; - 1. auch Ver
botene Münzen .

Münzverfaſſung 235 . 428 , 432 , 436 , 438 , 442 , 454 .

Münzverluſt 209 , 231. - 358 , 359 , 361 , 365-367 .

Münzverrufe 1. Münzverbote .
Münzverſchlechterung 3 , 4 , 20 , 33 , 45 , 46 , 49 , 70 , 73 , 75 , 76 , 78 , 101 ,

111 , 113, 125 , 138, 161 , 162 , 176 , 203 , 204 . 281 , 282 , 340 .

Münzverwaltung 24 . 275 , 374 , 375 , 379-381 .

N.
Nachbeſchidung 531 , 532 .

Nachmünzung 29–33 , 37 , 42 , 43 , 49 , 61 , 62 , 69–77 , 90—93, 96 , 97 ,
232 . 249 .

Napoleon I. 72 .
Naſſau -Weilburg , Grafſchaft 71 .

36 *



564 Regiſter .

Nattermöller , Joh . Auguſt , Kriegs- und Steuerrat in d
e
r

Grafſchaft Mark
363 .

5
6 ,

Naute , Kaufmann in Dresden 122 .

Nebeneintünfte der Münzbeamten 372 .

Nelder , Auguſt Ludwig Friedrich , Münzmeiſter in Königsberg , ſeit 1758

in Leipzig , feit 1764 in der Alten Münze zu Berlin ( 1. B
d
. II , S. 592 )

57 . 317 , 318 , 532 .

Nennwert 7
3 , 107 , 126 , 137 , 160 , 162 , 204 , 225 , 229 . 367 , 414 ,

415 .

Neue Auguſtdorf . unter Auguſtdor " .

Neue Drittel 515 .

Neumarł 135 , 159 . 357 .
Neuſtadt a . d . Dorſe , pochofen 493 , 502 .

Neuwied 76-81 , 139 . 280 , 284 .
Niederlande 70—72 ; – f . auch Holland .
Niederſachſen 280 .

Nienburg 150 .

Nimwegen 7 .

Normann , Caſpar þeinr . v . , Kriegs- und Dom . -Rat in Breslau 351 .

Northeim , Stempelſchneider in Aurich 533 .

Notgeld . Papiermarfen .

Nül , Johann Gottried van der , Kaufmann in Cöln 1
8 , 7
9
. 280 .

Nürnberg 449 .

Oberſächitſcher Kreis 292 .

Oberſchleſien , Öſterreichiſch 350 .

Obligationen 1
. Schuldverſchreibungen .

Öſterreich 3
6 , 4
3 , 4
4 , 71 , 73–75 , 188 , 204. -- 444 , 445 .

Öſterreichiſche Adminiſtration von Cleve 142 , 143. – 368 , 469 , 473 .

öttingen , Grafſchaft 7
6 , 7
7
.

Oldenburg , Grafſchaft 7
7 , 228 .

Osnabrüd , Bistum 140 , 148 .

Oſtfriesland 9
0 , 130 , 131 , 141 , 144 , 145 , 146 , 215 , 234 , 237 . 322 .

Oſtpreußen 7 , 6
6 , 125 , 157 , 169-173 , 176 , 201 . 246—248 , 335 ,

338-342 , 373 , 387 , 388 , 427-431 , 447 .

Oſtwald , Joachim Adolph , faſſierer der Neuen Münze zu Berlin , ſtirbt

um 1779 ( R
. XIII , 1 ; Tit . II , 7 ) 532 .

Overmann I , Joh . Georg , Wardein in Cleve ( i . Bd . II , S. 593 ) 9 , 227 .

533 .

Overmann II , Kaſſierer in Cleve 533 .

1
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P.
Paderborn , Bistum 140 .

Paſſe der Münzjuden 117 , 118, 121 , 212 . 245 , 294 .

Paezold , foh . Sigismund v ., furſächſiſcher Geſandter in Wien 75 .
Pagament 129 , 217 .

Pape , Benoni, Hof- und Kammer -Fiskal in Berlin 295 .
Papiergeld , gefälſchtes 72 .
Papiermarfen 122 , 227 . 308 .

Papierrubel 72 .

Paris 193 . 449 , 522 , 523 .

Paſſerano , italieniſche Münzſtätte 71 .
Penſionen 407 .

Permiſſchillinge 219 . 481 .

St. Petersburg 339 .
Pfennig 203.

Pfenniggewicht , holländiſches 194 .

Pferdemarft in Aurich 146 .

Philipp , Herz , Schweriner Münzjude 88 .
Philipp , Levin Moſes , Schwiegervater und Vetter der Söhne Ephraims ,

Affineur in Amſterdam 424 .

Pia corpora 365 .
Piajter 48 , 72 , 164 , 186 , 206 . 282 , 291 , 376 , 377 , 380 , 389 ,

466 , 494 , 529 .

Pilt 1. Iſaac Jakob v . P.
Piſtolen 79 , 89 , 105 , 140, 182 , 188, 189 , 194, 195 , 218 , 222 , 223 .

450 , 469 , 470 , 472 , 475 , 477 ; - f . auch Auguſtdor , Fried
richsdor , Georgsdor , Karldor , Louisdor , Mardor , Quadrupel .

Plön i Holſtein -Plön .
Plotho , Erich Chriſtoph , Edler Herr und Freiherr v ., brandenburgiſcher

Komitialgeſandter in Regensburg 152 .

Podewils , Heinrich Graf v ., Wirklicher Geheimer Staatsminiſter 84 .
Polen , Polniſches Geld 14 , 15 , 20-22 , 28 , 29 , 33–35 , 37 , 38 , 43 , 46 ,

49 , 53 , 54 , 58—64 , 73 , 75 , 76 , 111 , 131 , 135 , 142 , 168 , 171 bis
173 , 181 , 182 , 213 . 246–249 , 267 , 278 , 281 , 316 , 317 , 319 ,

325 , 339 , 340 , 357 , 378 , 384—388 , 444, 514 , 529 , 530 .

Pommer , Joh . Friedrich , Münzmeiſter in Cleve (f . BD . II , S. 593 ) 9 .
Pommern 85 , 86 , 104, 115 , 116 , 130–134 , 159 , 162 , 197 , 212 , 213 .

278 , 357 ; Hammer 115, 117 , 132, 133 , 136. --- 330 ;
Regierung 104 ; - ſ . auch Hinterpommern , Schwediſch - Pommern ,

Stettin .
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Porto 35 , 104 , 111 , 114 , 121 , 124 . 243 , 426 , 502 530 .
Portugal 140 . 432 .

Porzellaninduſtrie , kurſächſiſche 92 , 274 .

Poſioſchow , ruſſiſcher Kaufmann 106 .

Poſtweſen 102 , 111 , 112 , 121 , 141 , 230 , 231 , 233 . 242 , 264 ,

294 , 295 , 345 , 353 , 374 , 407 , 426 , 447 ; - f . auch Geldtransport ,
Generalpoſtmeiſter , Porto .

Potsdam 121 .

Präger 464 .
Prag 36 . 385 .

Predigten 117 .

Preiſe 1. Goldpreis , Silberpreis , Warenpreiſe .
Preußen 13 , 15 , 19 , 76-80 , 125 , 131 , 180 , 204. -- 241 ; — Provinz
1. Oſtpreußen .

Papiergeld i . Papiermarfen .
Probierung 9 , 38 , 42 , 86 , 87 . 425 , 429 , 437 , 442 , 508—511 , 528 .
Proportion 1. Wertverhältnis .
Provinzialgeld 11-14 , 26 , 163 . 427-431 .
Proviſion 254 , 385 , 493-495 .
Provokation 212 .

Prozeſſe 105 , 106 , 109 , 110 . 366 .

Pünftelachtgroſchenſtüde 515 .

Pupillenfolleg , mittelmärkiſches 104 , 105

Quadrupel , ſpaniſche 351 .

Quartalertrafte 251 , 380 , 438 .

Quartierverpflegung 74 .

Quedlinburg 50 , 54 , 84 , 164 , 165 . 296 .

R.
Raab , Graf , kaiſerlicher Geſandter in Hamburg 151 .
Raffinieren von Kupfer 55 .

Realwert 366 , 367 , 468 , 470 , 471 , 476 .
Ravensberg 139 .

Red , David Frhr . von der , Landrat des Kreiſes Hamm 363 .
Redheim 71 .

Reduktionstabellen 184 , 185 . 389-396 , 398 , 400 , 412 , 413 , 415
bis 418 , 428430 , 451 , 453 , 454 , 466 , 476 , 484, 497 .

Reduzierte Münzen 195--197 , 209–219 , 225 , 227 . 422—426 ,

434 , 435 , 447 , 464–467 , 483 , 486 , 497 ; – f. auch Münzreduktion .
Regensburg 152 ,
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Reichardt, Heinr . Wilh ., Geh . Finanzrat im Generaldirektorium 217 .

451 .

Reichshofrat 292 .
Reichsverfaſſung 152 .

Reinhardi , Zähler in Königsberg , wird am 11. Juli 1766 daſelbſt Kaſſierer .
(R. XIII , 1 und 2 ; R. M. B. I Königsberg .)

Reitmeyer u . Co. , Handelshaus in Magdeburg 106 . 327 .

Remedium 13 , 22 , 23 , 47 , 184 . 241 , 259 , 260 , 261 , 282, 291 ,

315 , 318 , 335 , 350 , 394 , 395 , 439 , 477–479 , 531 , 532 .
Requiſition 74 .

Reeſen , Aarl Aug. , Kriegs- und Steuerrat in d
e
r

Grafſchaft Mark 363 .

Refiduum vom Salarienetat 262 , 263 .
Reſpekttage 106 .

Rethwiſch . Holſtein -Plönſche Münzſtätte 6
2 , 8
8 , 91–95 , 130 .

Retow , Wolf Friedrich v , Generalmajor , ſeit der Schlacht b
e
i

Leuthen

( 1757 ) Generalleutnant , Generalkriegskommiſſar und Generalintendant .

Wird am 6
. Mai 1756 Vorſteher aller Münzſtätten , 1 ) ſtirbt am

5
. November 1758 ( R
.

9
6 , 408 Z ; R
. II
I
, 1 und 2 ; Allgemeine deutſche

Biographie ) 10-40 , 42 , 45–47 , 49 , 52-54 , 57-64 , 81 , 102 , 111 .

239 , 243 , 245 , 249 , 251 , 259 , 260 , 264--266 , 269 , 273 ,

276 , 279 .

Reuß , Heinrich IX . , Graf von R. -Schleiz -Köſtrik , preußiſcher Miniſter
und Generalpoſtmeiſter 128 , 197 . 411 .

Rheda , Grafichaft 140 , 144 .

Rheinland 7
9 , 8
0
. 279 , 280 .

Richter , Münzbuchhalter in Magdeburg 533 .

Riga 30 . 339 .

Rittberg , Grafſchaft 140 .

Rognieren i . Beſchneiden .

Roſe , Geheimer Finanzrat 192 . 441 , 445 .

Roſtod 68 .

Rothenburg in Mansfeld 232 , 233 .

Rouvière , Joh . Peter , iſt vor 1764 Wardein der Neuen Münze zu Berlin ,

wird am 16. Februar 1764 zweiter Wardein in Breslau , am 4
. Dezember

1770 erſter , a
m 30. Auguſt 1777 Münzmeiſter daſelbſt , ſtirbt a
m

26. Juli 1779. Geng nennt ihn einen treuen und rechtſchaffenen Be
amten ; e

r und d
ie Breslauer Münzbeamten geben ſeiner Witwe aus

1 ) E
r

wie auch ſein Nachfolger Tauenßien wurden auch Generalmünz

direktoren genannt . In de
r

Tat war Generalmünzdirektor , wenn auch un
beſchäftigt , bis zu ſeinem Tode ( 1762 ) Grauman . Rekow beſorgte ſeine Geſchäfte

b
is

zu ſeinem Tode ( 1758 ) . Ih
m

folgten Tauenßien und Stöppen . S
.

dieje .
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eigenen Mitteln Unterſtüßung (R. XIII , 2 ; R. M. B. 81 , I ; Tit . X , 3 ;
A. B. P. A VI , 79 a und b) 532 .

Rubel 72 , 75 , 174 , 232 . 436 , 449 , 530 .

Rudolf I. , Dentſcher König 70 .
Runge I, Daniel Friedrich , Kaſſierer der Alten Münze zu Berlin , wird
16. Februar 1764 Münzdirektionsaſſiſtent , 30. Oktober 1766 Buch
halter daſelbſt (1. Bd . II , S. 597 ), iſt 1770—1778 Münzdirektor in

Breslau 532 .

Runge II , Adolph Friedrich , geboren 1723 als Sohn eines Schulkollegen

in Spandau , wird 1757 Münzmeiſteraſſiſtent der Neuen Münze zu

Berlin , 1762 Münzmeiſter derſelben , Trinitatis 1787 mit 700 Rtir .

Penſion entlaſſen , Trinitatis 1795 Münzmeiſter der Alten Münze zu

Berlin (Tit . II
I
, 1 ; R
. XIII , 1 ; Tit . XIV , 2 ) 532 .

Runge III , Auguſt Wilhelm , geboren 1740 in Berlin a
ls Sohn eines

Toreinnehmers , iſ
t

zuerſt b
e
i

der Akziſe , wird 1763 Supernumerar der
Neuen Münze zu Berlin , am 16. Februar 1764 Saſſierer der Alten

Münze daſelbſt , a
m 29. Januar 1770 Buchhalter derſelben fü
r

Runge I ,

1773 Rendant der Alten Münze , was e
r

noch 1798 iſ
t
. Þat 1787

2 Kinder , wird ordentlich und pünktlich genannt (Tit . II
I
, 1 ; R
. XIII ,

1 und 4 ; Tit . XIV , 2 ) 532 .

Rußland 5 , 54 , 6
2 , 73 , 8
9 , 170 . 348 , 514 , 517 .

Ruſſiſche Invaſion 5
5 , 311 , 312 , 314 .

Ruſſiſche Offupation 2
6 , 170 , 171 . 338 .

Saalfeld 96 .

Sachſen . Kurſachſen , Eiſenach , Hildburghauſen , Weimar .

Sachwert ſ . Realwert .

Salarienetat 243 , 262 , 263 , 380 , 532 , 533 .

Salomon , Meyer , d
e
r

Ältere , Berliner Münzjude 5 , 6 .

Salomon , Meyer , d
e
r

Jüngere , Auricher Münzjude 227-233 .

Sarry , Karl , Buchhalter der Alten Münze zu Berlin ( ſ . B
d
. II , S. 598 ) 532 .

Saturgus , Kaufmann in Königsberg 338 .

Saune , Kaufmann in Stettin 134 .

Sauſendahl , Münzmeiſter in Cleve ( . B
d
. II , S. 598 ) 533 .

Savoyen 7
1
.

Sayn -Wittgenſtein - Altenkirchen , Grafſchaft 77-81 . - --- 279 .

Schat , Joh . Chriſtian , Münzrendant der Auricher , ſe
it

1764 oder früher

der Neuen Münze zu Berlin ( 1. Bd . II , S. 598 ) 50 . 532 .

Scheideanſtalten , Scheiden 185 , 186 , 204 , 206 , 207 . 243 , 384 , 393 ,

394 , 423-426 , 450 , 451 , 461 , 502 , 524-530 .



Rubel - Schlagſchaß . 569

423 .

Scheidemünzen :

a) Allgemein 12 , 24 , 104 , 126, 182 , 195 , 204 . 344 , 358 , 360 ,

379 , 380 , 492 , 496 .

b ) Mangel 97 , 118 , 119 , 122 , 123 , 125 , 132 , 140 , 144 , 175 , 233 .
296 , 299-301 , 308 , 309 .

c) Überfluß 4 , 13–17 , 127 , 197 , 198 , 235 . 250 , 251 , 334 ,

374 , 392 , 396 .

d ) Preußiſche 12–18 , 21-23 , 91 , 159 , 182 , 195 , 197 , 198 , 206 ,
215--217 , 221 , 225 , 228 , 229 , 233 , 234. -- 250 , 251 , 257 ,

263 , 272 , 275 , 373 , 374 , 391 , 392 , 396 , 397 , 408 , 409 , 415 ,

424 , 427 , 454 , 458 , 472 , 473 , 478 , 482 , 490 , 492 .

e) Fremde 51 , 53 , 77 , 93 , 97 , 122 , 125 , 126 , 144, 159 , 160 , 196 ,

231 , 232 . 264 , 322 , 488 .

Scheidemünzwährung 127 .

Scheiden i . Scheideanſtalten .
Schidler , Berliner Bankier 56 . 441 , 442 .

Schildlouisdor 1. unter ,,Louiedor " .

Schillinge :

a) Auricher . Viermariengroſchen .

b) Elbinger 175 .

c ) Holländiſche 222 , 223 , 224 , 226 . 481 .

d) Lübiſche 522 , 523 .

e) Polniſche von Kupfer 43 , 44 , 49 , 50 , 112 . 322 , 386 .

f ) Preußiſche 14 . 531 .

g ) Ruſſiſche 423 .

Schimmelmann , Heinrich Karl , Kaufmann und Bankier in Stettin , dann

in Dresden , ſpäter in Hamburg . Wird 1765 Freiherr v . Lindenberg ,

däniſcher Geheimer Rat , General - Intendant des Commercii und außer

ordentlicher Geſandter beim niederſächſiſchen Preiſe in Hamburg 91 b
is

9
3 , 127 , 169 .

Schindler , Berliner Bankier 5
5
.

Schlabrendorff , Ernſt Wilhelm Freiherr v . , ſchleſiſcher Provinzialminiſter
19-21 , 25 , 31 , 32 , 60 , 61 , 102 , 103 , 108 , 123 , 159 , 160 , 162 b

is

164 , 178 , 179 , 181 , 182 , 184—186 , 189 , 190 , 194 , 195 . 264

266 , 312 , 316 , 320 , 321 , 358 , 370 , 373 , 374 , 381 , 382 , 389 , 392 ,

407 , 411 , 434 , 440 , 450 , 464 .

Sdlachtkaſſen 128 .

Schlagichat :

a ) Allgemein 3–5 , 10 , 12 , 19 , 21 , 24 , 25 , 27 , 29 , 33 , 37–39 , 49 ,

6
1 , 6
3 , 6
4 , 6
8 , 75 , 76 , 94 , 111 , 112 , 117 , 119 , 123 , 132 , 133 ,

156 , 157 , 167–169 , 171 , 185 , 226 , 231 , 233 . 242 , 243 ,
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250 , 252 , 253 , 267 , 271 , 272 , 291 , 303 , 310 , 323 , 329 , 330 ,

341 , 361 , 370 , 378 , 379 , 394 , 438 , 439 .

b ) Extraordinärer in Breslau 262 , 263 .

c) Höhe 5-8 , 12 , 21 , 22 , 25 , 27 , 30 , 34 , 36 , 40 , 42 , 43 , 45 , 48 ,
50—54 , 63-67 , 78 , 81 , 89 , 91 , 93 , 156 , 157 , 168 , 171 , 209 ,
228 . 239 , 240, 249–258 , 262 , 263 , 270 , 271 , 3114-315 ,

321 , 323 , 325 , 326 , 329 , 333 , 335 , 346-348 , 359 , 378 , 383 ,

385-387 , 418 , 419 , 445 , 492 , 506 .
d) Fehlender 8 , 14–16 , 124 , 192 , 205 , 229 . 241 , 323 , 330 .

Schlejien 15 , 18 , 19 , 21 , 29 , 32 , 35 , 96 , 107 , 122 , 123 , 130 , 136 , 140 ,

160 , 163 , 164 , 166 , 176 , 183 , 190 , 195 . 246--248 , 278 , 370 ,

373 , 374 , 382 , 392 , 396 , 450 , 465 , 466 .

Schlieben , Graf v . 201 .
Schloßgefälle 128 .

Schmidt , Chriſtian Ludwig , Criminalrichter und Affeffor beim Stadtgericht ,

Fuſtitiar der Alten und Neuen Münze zu Berlin , wird am 13. Novem
ber 1766 „eigentlicher Richter in Münzſachen “, bekommt als ſolcher

kein Gehalt , erſt ſeit dem 15. Mai 1778 wieder 100 Rtir . Trinitatis
1787 wird er mit 50 Rtir . Penſion als Juſtitiar der Neuen Münze
entlaſſen , hat als ſolcher der Alten weiter 50 Rtir . Gehalt , ſtirbt 1794
(R. XIII , 1 ; R. M. B. 23 , 1; Tit . II

I
, 1 ; Tit . XIV , 2 ) 532 .

Schnedermann , Chriſtian Daniel , Regierungsreferendar , wird a
m

1
5
.

Februar

1764 Münzrendant in Aurich , tritt im Mai 1767 zu
r

dortigen Regierung

über (als Reg . -Rat ) ( R
. XIII , 2 ; Tit . XXV , 5 ) 533 .

Schniewind , Altenaſcher Kreisſchreiber 364 .

Schönberg , Joh . Friedrich Graf v . , kurſächſiſcher Oberberghauptmann 4
1
.

268 , 269 .

Schreier , Münzkaſſendiener in Königsberg 533 .

Schröder , Georg Anton , Münzmeiſter in Rethwiſch 9
4
.

Schröder , Johann Anton , Münzmeiſter in Hannover 9
4
.

Schröder , Juſtizrat in Holſtein -Plön 8
8
.

Schröder , Friedr . Wilhelm , Kriegs- und Dom . -Rat b
e
i

d
e
r

Mindenſchen

Kammer und Oberempfänger in der Grafſchaft Lingen 284 , 285 .

Schröder , Präpofitus der Synode zu Alt Stettin 330 .

Schrot 380. 478 .

Schroten 282 , 291 , 501 .

Shüte , Friedrich Wilhelm , Berliner Bankier 5
5 , 192 . 441 , 442 , 448 .

Schuldverſchreibungen 104 , 105. --- 286 , 357 , 364 , 368 , 417 , 418 ,

469 , 473 , 477 .

Shuldenzahlung 9
1 , 107–109 , 162 , 163 , 179 , 182 , 199—202 , 220 ,

221 . 358 , 366 , 467--477 , 482—492 .
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Schulße u . Co. , Kaufhaus in Braunſchweig 327 .

Schulte , Münzagent der vorigen 327 .

Schulz, Martin , Kaufmann in Berlin 106 .

Schwartau , mecklenburgiſche Münzſtätte 88 .

Schwartz, Joh . Starl, Münzbuchhalter in Breslau (1. Bd . II , S. 601 ).
Schwartz, Gebrüder , Raufleute in Magdeburg 426 .

Schwarz , Kaufmann in Altona 212 .

Schwarzburg -Sondershauſen 97 .

Schweden 68 , 76 , 86 , 132-134 . 339 .

Sdwediſch -Pommern 77 , 80 , 130 , 131 .

Schweidnitz 440 .

Schwerttympfe 422 , 423 , 429–431 .

Schwerin 54 , 87 , 88 , 90 , 91 , 94 , 131 , 140 ; – 1. auch Mecklenburg -Schwerin .
Schwindt u . Co. , Königsberger Handelshaus 30. -- 249 ..
Sechsgröſcher (Sechskreuzer , Szoſtak ):

a) Danziger 59. --
- 428 , 429 .

b ) Polniſcher 6
1
.

c ) Preußiſcher 6 , 12 , 14 , 18—21 , 23 , 25 , 27 , 2
8 , 3
8 , 77 , 156 , 171

bis 173 , 181 , 183 , 201 , 217 . 239 , 240 , 261 , 262 , 270 bis

272 , 335 , 338 , 339 , 341 , 347–350 , 352 , 387 , 388 , 401 , 402 ,

422 , 430 , 431 , 505—508 , 511 , 514 , 517 , 519–521 , 528 , 530 , 531 .

d ) Ruſſiſcher 5
9
. 338 , 342 , 423 , 517 .

e ) Sächſiſcher 3
4 , 3
5 , 5
9 , 6
4 , 112 , 137 , 184 , 195 . 257-260 ,

321 , 352 , 396 , 400 , 423 , 425 , 517 , 528 .

Sechskreuzer 1
. Sechsgröſcher .

Sechsmariengroſchenſtück 4
2 , 4
9 , 59 , 112 . 270-272 , 285 , 292 , 402 , 515 .

Sechspfennigſtüd :

a ) Preußiſches 1
2 , 2
6 , 2
8 , 4
9 , 9
1 , 103 , 104 , 112 , 119 , 122 , 123 ,

125 , 141 , 156 , 160 , 163 , 166 , 182 , 183 , 196—198 , 205 , 209 ,

229-231 . 240 , 257 , 301 , 347 , 349 , 360 , 361 , 363 , 373 ,

374 , 384 , 396 , 401 , 408 , 425 , 482 , 505 , 511 , 513 , 528 , 529 , 531 .

b ) Sächſiſches 183 . 273 , 290 , 296 , 343 , 400 , 513 .

c ) Weimarer 144 .

Sechſteltaler :

a ) Gute Breußiſche nach Graumanſchem Fuß 6 , 8 , 11-14 , 17 , 21 ,

2
3 , 7
9 , 140 , 179-181 , 192 , 196 , 216 , 219 , 228 , 229 . 240 ,

241 , 244 , 246 , 250 , 257 , 278 , 397 , 398 , 401 , 402 , 405-407 ,

409 , 416 , 422 , 423 , 432 , 458—-461,479 , 480 , 487 , 488 , 505 , 528 , 531 .

b ) Schlechte Ariegsſechſtel : Anhalt -Bernburger 3
7 , 4
9 , 63 , 6
4 , 81 , 8
5 ,

200 , 207 , 208 . 322 , 326-329 , 332–334 , 336 , 351 , 352 ,

400 , 512 , 516 , 528 ; Anhalt - Zerbſter (Plöner ) 93 . 351 ;
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Ansbacher , Bayreuther 351 , 352 , 513 , 516 ; — Braunſchweiger
140 . 516 ; Hildburghauſener 144. -- 513 , 516 ; –
Mecklenburger 130 , 131 , 140. - 331 , 333 , 351 , 352 , 513 , 516 ;

Neuwieder 78 , 79 . 490 , 516 ; - Preußiſche 47 , 156 , 163 ,
164 , 166 , 172 , 183 , 221 . 282 , 347–349 , 353 , 363 , 370 ,

376 , 377 , 392 , 396 , 400 , 419 , 422 , 510 , 512 , 515 , 518–521 ,

528 ; Ruſſiſche 422 , 423 ; -- Sächſiſche 130 , 131 , 141 .
246 , 290, 510 ; – Schwediſche 130. 331 , 333 , 351 , 352 , 513 ,

516 ; -- Württembergiſche 84 . 513 , 517 ; — Andere deutſche
513 , 516 , 517 ; - . auch Sechsmariengroſchenſtück.

Sechzehnichillingſtüđ 87 .

Seidenhandel 463 .

Selde , Wardein in Cleve (i . Bd . II , S. 601) 9 .
Seligmann , Abraham und Joſeph , Rönigsberger Münzjuden 173 .
Seydel , Stempelſchneider der Neuen Münze zu Berlin , ſtirbt im April 1784

(R. XIII , 1 ; Tit . III , 1) 532 .
Seyler und Tillemann , Hamburger Bankhaus 92 , 93 .
Siebenjähriger Krieg 4 , 19 , 20 , 24 , 33 , 43 , 73 , 203 . 275 , 367 , 412 .

Siebenkreuzer 36 . 351 , 352 .

Siebzehnfreuzer 36 , 49. --- 290 , 351 , 352 .
Siemens , Auguſt Ludwig , Wardein in Berlin (1. Bd. II,S. 602 ) 1

0
.-- 532 .

Sieradſche Adel 6
0
.

Sigmund , Peter Friedrich , Kaſſierer , ſeit 1764 Rendant der Alten Münze

zu Berlin ( 1. Bd . II , S. 602 ) 532 .

Silber , allgemein 1
0 , 1
5 , 1
9 , 4
4 , 5
5 , 119 , 164 , 171 , 185 , 188 , 189 ,

204 , 210 , 218 , 225 , 229. --- 241 , 243 , 245 , 248 , 275 , 291 , 296 ,
312 , 313 , 321 , 323 , 326 , 329 , 333 , 334 , 346 , 348 , 349 , 370 , 376 ,

377 , 386 , 388 , 392 , 423-427 , 493 , 501 , 506 ; Ausbeuteſilber 1
2 ,

39-41 , 44 . 242 ; Barren ſilber 376 , 424 , 425 , 494 , 528 ,

529 ; Blickſilber 210 . 529 ; – Bruchſilber 410 , 530 ; ;

Güldiſches S
.

243 , 502 .

Silberarbeiter 410 .

Silberausfuhr 185 . 387 , 493 , 494 .

Silbergeld 5
2 , 75 , 103 , 1904-193 , 195 , 205 . 244 , 287 , 474 , 484 ,

488 ; -- f . auch Aurant .

Silbergrojchen 1
. Dreikreuzer .

Silberhandel 5
4 , 8
5 , 151 , 165 , 171 . 315 , 376 .

Silberlieferung 4
7 , 6
4 , 123 , 124 , 151 , 155 , 167 , 169 , 170 , 172 , 173 ,

215 , 222 , 229 , 232 . 244 , 261 , 423 , 461 , 466 , 506 , 507 .

Silberpreis 5 , 8 , 1
2 , 1
3 , 4
7 , 4
8 , 51 , 6
2 , 6
3 , 8
2 , 8
6 , 170 , 185 , 186 ,

228 . 241 , 245 , 248 , 253 , 256 , 314 , 321 , 325 , 334 , 341 , 376
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bis 378 , 380 , 384 , 385 , 387 , 389 , 394 , 395 , 401 , 425 , 426 , 429 ,

430 , 434 , 435 , 450 , 493—495 , 525-531 .

Silberſchatz des Königl . Schloſſes in Berlin 27 , 28 , 42 .
Simon , Hirſch , Stettiner Münzjude 134 .
Singer , Georg Heinrich , Münzmeiſter , ſeit 1764 Münzdirektor in Breslau ,
ſeit 1770 Generalmünzdirektor (1. Bd . II , S. 603 ) 450 , 464 , 530--532 .

Soeſt 175 . 364 .

Sonnenlouisdor 1. unter ,,Louisdor" .

Sonnenberg (nicht Sonhenthal ), Anhalt -Bernburger Geheimrat 81 .
Sortenzettel 350—352 , 354 .

Souveraindor 351 , 352 , 450 .

Spanien 71 , 72 , 140 .
Spezialfajien 360 .

Speziesgeld 366 .

Speziesgulden i . Halbtaler .
Speziestaler i . unter ,,Taler " .
Spiro , Simon Levi , Münzausreuter 211 .
Splittgerber und Daum , Berliner Bankhaus 278 .

Splittgerber , Münzkaſſierer in Cleve 533 .

Staatseinfünfte 74 . 357 , 359 , 366 , 369 , 395 , 396 , 399 , 412 , 414 ,

497. S. auch Akziſeweſen , Chargengelder , Domänengefälle , Forſtgefälle ,

Kontribution , Kopfſteuern , Kriegsſteuern , Lehnpferdegelder , Luxusſteuern ,
Schlagſchak , Schloßgefälle , Steuern , Bieſe , Bölle.

Staatsminiſterium 190 . 412 , 414 , 416 .

Staatsobligationen , preußiſche 72 .
Staatsrat 109 .

Staatsſchuld Öſterreichs ſeit 1756 74 .

Stapelfontrafte in der Grafſchaft Mark 364 .
Stargard 331 .
Steigmann , ſeit dem 30. Juni 1766 Kaſſierer und Münzmeiſteraſſiſtent
in Breslau . (R. XIII , 1 ; Tit . X , 3. )

Stein , Oberkriegskommiſſar in Pommern 134 .

Steinbrüd , Joh . Julius , Stempelſchneider in Königsberg (1.Bd.II , S.604 ) 533 .
Steinjalz 32 .
Stempel 38 , 41 , 44 . 240 , 381 , 450 .

Stempelgelder , Stempel- und Kartenkaſie 102 . 345 .

Stempelfoſten 13 .

Stempelſchneider 232 . 381 ; – 1. auch Abraham , Georgi , Held I
und II , Lale , Loos , Ludewig , Steinbrück , Ulitſch .

Stenger und Müller , Kaufleute in Berlin 122 . 308 .

Stenglin , Banfier in Hamburg 127 .
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Stephani , Friedrich Wilhelm , Kaſſierer und Münzmeiſteraſſiſtent in Berlin
(1. Bd . II , S. 605 ) 56 .

Sterlinge 70 .

Stettin , Feldkriegskaſſe 68 , 131 ; Kammer ſ. unter „ Pommern " ;

Monſiſtorium 330 ; Landrentei 68 ; Münzſtätte 7 , 8 , 10 , 11 , 50 ;

Oberſteuerkaſſe 68 ; Stadt 95 , 112 , 120 , 123 , 132 , 133 , 211 .

330 , 449 .

Steuergeld 12 , 117 , 118 , 120 , 125 , 134 , 139 , 141 , 145 , 161 , 191 , 195 ,

210 , 233 . 269 , 299 ; f . auch Staſſengeld .
Steuerfajien 137 , 166 .

Steuerkommiſſare 329 .

Steuern 73 , 74 , 176 . 246 , 353 , 366 ; f . auch Akziſe , Kontri
bution , Kopfſteuern .

Steuerräte 343 , 344 .

Steuerreſte 164 . 304 , 309 .

Steuerzahlung 160, 165 , 195--197 , 215-219 , 222 , 229 . 282 bis

286 , 357 , 391 , 392 , 396 , 405 , 415 , 416 , 440 , 445 , 462 , 497 , 499 .
Stođproben 244 , 341 , 501 .

Stolberg , Grafſchaft 43 , 49 , 83 . 292 .

Stolterfoth , Danziger Kaufmann 92 .

Stoßwert 41 . 275 .

Strajkajſe 212 .

Stralſund , ſchwediſche Münzſtätte 62 , 76 , 95 , 130 ; — . auch unter , Drittel
taler “, „Sechſtelialer “, „ Zwölfteltaler “.

Straßburg , Münzrendant in Cleve ( 9. Bd . II , S. 604 ) 257 .
Straßburg , Stadt 93 .

Straßenraub 384 .

Stredfuis , Berliner Kaufmann 107 .

Strelit , 1. Medlenburg Streliß .

Stubenrauch , Joh . Friedrich , Bäckermeiſter in Berlin 126 , 127 .

Studnit , Hans Heinr.v ., Direktor der Auricher , ſeit 30. Mai 1763 der
Alten Münze in Berlin ( 9. Bd . II , S. 604 ) 379 , 380 , 532 .

Stüber 8 , 114-17 , 23 , 63 , 156 , 182 , 215 , 216 , 220_222 , 224 , 233 ,

234 . 240 , 241 , 322 , 347 , 349 , 365 , 408 , 415 , 416 , 458 , 482 ,

487 , 490 , 500 , 522 , 523 , 531 .

Stübergeld 176 , 214 , 216 , 218 , 220 , 221 . 252-256 , 260 , 261 ,
412-414 , 416 , 457 , 458 , 470—477 , 485 , 487 , 490 .

Stüdelung 437 , 478 ; -- 1. auch Remedium .
Stüđe von Achten ſ . Piaſter.
Submiſſionsgelder in der Grafſchaft Mark 363 , 364 .

Subſidien 42 , 55-57 , 156 . 310 , 314 .
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Supraagio ſ. unter Agio .
Surplus 209 .

Szoſtaf í . Sechsgröſcher.

Taler :

a) Albertuss oder Kreuztaler 201 . 348 , 436 , 449 .

b ) Ansbacher , Bayreuther 78 . 351 , 514 .

c) Banktaler , Hamburger 333 , 436 .

d ) Kronentaler , niederländiſcher 215 . 451-453 , 456 , 457 , 481 ,
486 , 491 , 501 .

e) Kurſächſiſcher nach 12 -Talerfuß 36 , 39 . 269 , 436 , 509 .

f) Laubtaler 1. Louisblanc.
g ) Levantetaler ſ . öſterreichiſcher .
h) Maria -Thereſientaler 1. öſterreichiſcher .
i) Öſterreichiſcher nach Konventionsfuß 70 , 73 , 74 , 232 .
k) Preußiſcher nach 12 Talerfuß 10 ; nach 14 -Talerfuß und

ſchlechter 25 , 47 , 180 , 196 , 220 , 222 . 282 , 291 , 391 , 396 , 397 ,

405 , 406 , 409 , 416 , 432 , 450 , 460 , 461 , 464 , 479 , 487 , 509 , 531 .

1) Reichstaler nach 9-Talerfuß 389 .

m ) Taler Gold 187 , 191 .
Tarifiering 109 , 215–218 . - - 413 , 524-531 ; — . auch Münztarife .
Tauentien , Friedrich Bogislav v ., Generalleutnant und vom 1

2
.

Januar
bis 1764 Generalmünzdirektor 1 ) 2

4 , 2
5 , 3
2 , 5
2 , 61 , 6
3 , 68 , 8
5 , 8
6 ,

118 , 122 , 123 , 173 , 178 . 296 , 313 , 314 , 320 , 331 , 377 .

Teſchen 352 .

Leßmar , Münzrendant in Magdeburg ( 1
. Bd . II , S. 606 ) 533 .

Teuerung f . Warenpreiſe .

Tiegelprobe 244 , 341 , 437 , 501 .

T
o

der Gorſt , Adam Aſcanius , Kriegsrat und Affiſtent Graumans ( 1
. Bd . II ,

S
.

606 ) 259 .

Louiſaint , Kaufmann in Königsberg 338 .

Transport ſ . Geldtransport .

Trapp , Wardein in Schwerin 509-511 .

Travemünde 8
9
.

Trejor 1
2 , 102 , 205 , 235 . 263 , 265 , 313 , 375 , 376 .

Treſorie , franzöſiſche , in Hamm 363 .

Trier 66 , 77 , 79 , 81 . 279 .

1 ) T
.

war Generalmünzdirektor nur inſoweit e
s

d
ie Perſonalien d
e
r

Münzbeamten und das Breslauer Münzweſen anging , di
e

Hauptſache beſorgte

Köppen . S
.

auch ,,Rekom " .
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1

Türd ( Türcke ), geboren 1741 in Berlin , wird 1755 Supernumerar der
kurmärkiſchen Kammer , 1756 im Generaldirektorium , 1762 der Neuen

Münze zu Berlin , am 16. Februar 1764 Münzmeiſteraſſiſtent der

Alten Münze zu Berlin , am 20. Januar 1770 Kaſſierer derſelben , am
15. Mai 1772 Buchhalter der Neuen . Trinitatis 1787 wird er als
Rendant der Neuen Münze zu Berlin mit 600 Rtir . Penſion ent
laſſen und interimiſtiſch beſchäftigt , ſe

it

Trinitatis 1800 iſt er wieder
etatsmäßig . 1787 : ſehr beſchränkte Fähigkeit und ſehr ehrgeizig , zwei

Kinder ( R
. XIII , 1 ; Ti
t
. II
I
, 1 ; Tit . XIV , 3 , 4 , 5 ) 502 , 532 .

Tympf . Achtzehngröſcher .
U.

Uhden , Johann Chriſtian , Generalfiskal 132. ---- 296 , 297 .

Ulitich , zweiter Stempelſchneider in Breslau ( 1. B
d
. II , S. 606 ) 532 .

Umprägung des Kriegsgeldes 6
4 , 7
3 , 155 , 166 , 198 , 203—213 , 235 .

321 , 384 .

Umſchreibung von Schuldverſchreibungen 105 , 181 , 182 , 199 . 286 ,

486 .

Umwedjelung ichlechter Münzen 8 , 13-15 , 17 , 19 , 68 , 75 , 111 , 131 bis
133 , 156 , 163 , 164 . 250—258 , 347 , 371 , 372 , 379 , 384 .

Ungarn 35 , 54 .

Unger , E
. 6
.
, Münzdirektor in Aurich , ſeit 1769 Oberhüttenmeiſter in

Rothenburg ( 1 Bd . II , S. 606 ) 227 , 230 , 232 , 233. --- 533 .

Unruh , Graf v . , kurſächſiſcher General und Geheimer Rat 3
1 , 3
5
.

Unternehmer 1. Münzunternehiner .

Urſinus , Erhard , Geheimer Finanzrat im Generaldirektorium 128 , 129 ,

158 , 159 . 353–358 , 360 .

1

V.
Valor intrinsecus 1

. Realwert .

Valuta 448 .

Valvation 225 . 499 .

Veilsdorf , Kloſter V
.
, Hildburghauſeniche Münzſtätte 9
7
.

Venedig 449 .

Venlo 7 . 456 .

Verbotene Münzen 283 , 284 , 288 , 295 , 299 , 330 ; – ſ . auch Münzverbote .

Verfalltag 106 .

Verkehrskurs , Verkehrswert 3
7 , 159 , 193--195 , 199 , 217–218 .

471 , 477 .

Vermögensſteuern 7
4
.

Verpflegungsgelder ſ . Armeeverpflegungsgelder .

Verrufung 1
. Münzverbote .

416 ,
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Victor Friedrid , Fürſt von Anhalt - Bernburg 49 , 81-84 . 291 , 292 .

Viebig , Joh . Gottlob , Kriegs- und Domänenrat in Breslau . 159 . - 360 .

Viehhandel 29 , 30 .

Viered , Adam Otto v ., Miniſter ( . Bd . I , S. 594 ) 102 .
Viergroſchen i . Sechſteltaler .
Vierkreuzer 1. Baßen .
Viermariengrojchen 5 , 6 , 11 , 12 , 23 , 112 , 144 . 240 , 260 , 285 , 402 .

Vierpfennigſtüd 1. Halbmariengroſchen .
Vierſchillingſtüd 87 .

Viertelfilbergrojchen . Gröſchel .

Viertelſtüber von Kupfer 142 , 144 , 234 .

Vierteltaler 179 , 180 , 196 . 391 , 396 , 397 , 405 , 406 , 409 , 416 ,

450 , 460 , 461 , 479 , 487 , 531 .

Viſitation 211 . 294 .

Vogel , Kaſſierer , ſe
it

dem 1
6
.

Februar 1764 Münzmeiſteraſſiſtent in Breslau .

Stirbt im Juni 1766 ( R. M
.

B
.

8
1 , I ; R. XIII , 2 ) 532 .

Vopel , Oberamtmann 384 .

Vorbeſchidung 1
3 , 4
7
. 244 , 291 , 315 , 318 , 531 .

Vorſchüſſe a
n polniſche Kaufleute 340 .

Wachenhuſen , v . , Schweriner Kammerrat 8
9
.

Wagener , Chriſtian Andreas , geboren 1745 in Clausthal a
ls Sohn eines

Bergmeiſters , 1762-1766 Wardein in Hamburg , wird a
m

1
4
.

Oktober

1766 Wardein in Magdeburg , geht 1768 nach Clausthal , wird im

Oktober 1778 Münzineiſteraſſiſtent der Alten Münze zu Berlin , a
m

31. Januar 1782 zweiter Wardein in Breslau , wird Trinitatis 1787

mit 400 Rtlr . Benſion entlaſſen und interimiſtiſch beſchäftigt , iſt ſeit
1792 wieder etatsmäßiger zweiter , wird 1793 einziger Wardein in

Breslau , wird 1795 Wardein der Alten Münze zu Berlin . 1787 hat

e
r zwei Töchter . (Tit . II
I
, 1 ; R
. XIII , 1 ; Tit . IV , 14 ; Tit . II , 7 ; R.

M. B
.

8
1 , I ; Tit . XIV , 2 , 3 , 5 ; Bahrfeldt , Marienburg II , Note 9
1
) .

Wanney , Münzdirektor in Magdeburg ( 1. B
d
. II , S. 607 ) 27. -- -- 426 , 533 . .

Warburg , Michael , Agent b
e
i

Aaron Meyer 327 .

Wardein 9 , 66 . 372 , 380 , 425 , 437 ; - f . auch freiswardein und

Genß , Glaeſener , Graff I und II , Þartmann , Knauſt , Lauffer , Over
mann I , Rouvière , Selce , Siemens , Sylm , Trapp , Wagener , Wiede :

mann I und II .

Wardeinaſſiſtent 9 .

Warenaus- und Einfuhr 96 , 115 , 120 , 129 , 227 . 497 .

Warenbilanz 176 .

Acta Borussica . Münzweſen JII . 37
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Warenpreiſe 74 , 86 , 90 , 91 , 101 , 106 , 133 , 135 , 137 , 138 , 143 , 158 ,

166 , 171 , 226 , 234 . 280 , 308 , 311 , 328 , 333 , 337 , 338 , 340 ,

3534-357 , 360 , 366 , 367 , 381 , 456 , 457 .

Warſchau 41 , 58 , 94 . 316 , 317 , 378

Maijerichleben , Ernſt Otto , bis 1760 Cabintsſecret . d . lgs ., ſeitdem fr. u .
Dom . R. in Halberſtadt 269 .

Wechſelbriefe 80 , 85 , 101 , 104 , 108 , 110 , 140 , 143 , 144 , 147 , 176 , 192 ,

229 . 285 , 312 , 313 , 327 , 351 , 369 , 447 .

Wechſelbureaus 164 , 165 . 370 .

Wechſelei 120 , 121 , 198 . 300 , 304 , 383 .

Wechielgeld 12 , 66 , 108 , 181 . 242 , 335 , 429 .

Wechſelkurs 5 , 7 , 8 , 16 , 40 , 51 , 79 , 86 , 101 , 107 , 108 , 145 , 189—193 ,

222--224 , 234 . 241 , 245 , 247,249 , 298 , 312 , 313 , 340 , 368 ,

369 , 376 , 377 , 388 , 419 , 420 , 427 , 428 , 432 , 433 , 447 , 448 , 461 ,

465 , 466 , 469 , 470 , 494 , 522 , 523 .

Wechſelordnung 104 .

Wechielverkehr 127 , 151 , 152 , 233 . 357 , 370 , 407 , 466 .

Wechielbertuſt 70 , 159 , 170 , 176 .

Wechſler 123 . 306 , 307 , 327 , 329 , 356 , 359-361 .

Wedel , Karl Heinrich v ., Kriegsminiſter u . dirig . Miniſter im General
direktorium 128 , 135 , 136 . 411 .

Begegelder 366 .

Begely , Johann Georg W. 11
.

Söhne , Berliner Handelshaus 105 , 106 .

Weil , Karl Friedrich , Münzjähler in Aurich , 1764 Kaſſierer d
e
r

Neuen

Münze zu Berlin ( 1. Bd . II , S. 608 ) 532 .

Weimar , Þerzogtum Sachſen - W . 43 , 49 . 292 .

Weinſtein 5
5
.

Wellington , Arthur Wellesley , Herzog von , britiſcher General und Staats
mann 7

2
.

Wendemeyer , Adam , Zähler der Alten Münze zu Berlin , ſtirbt im September

1766 ( R
. XIII , 1 und 2 ) 532 .

Werner , v . , Generalleutnant 352 .

Werſtler , Bankier in Berlin 441 , 442 .

Wertmaßſtab 188. --- 444-446 , 448 .

Wertverhältnis zwiſchen Gold und Silber 187–189 , 193 , 218 . 409 .

416 , 420 , 421 , 432 , 433 , 446 .

Weſel 1
7
.

Weſerlande 8
1
.

Weſer , Preußen öſtlich und weſtlich der W. 230 , 231 .

Weſſel , v . , polniſcher Großſchaßmeiſter 5
9 , 6
0 , 62. ----- 316 , 317 , 319 ,

320 .
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Weſterwald 79 . 279 .

Weſtfalen 70 , 79 , 142 , 152 , 176 . 280 , 322 , 368 .

Weſtphal, Joh . Friedrich , Rendant in Cleve ( 1. Bd . II , S. 609 ) 533 .
Wetter in der Grafſchaft Mark 363 .

Wiedemann I, Johann Ronrad , Wardein in Aurich , ſeit 17. Oktober 1769
Münzmeiſteraſſiſtent in Breslau (1. Bd . II , S. 609 ) 227. – 533 .

Wiedemann II, Münzzähler in Magdeburg 533 .
Wiedemann III, Ludwig Siegmund , Wardein d

e
r

Neuen Münze zu Berlin ,

ſtirbt im Oktober 1765 ; feine Witwe bekommt das Sterbequartal , aber

keine Penſion ( R
. XIII , 1 ) 532 .

Wieger , Johann , Kaufmann in Hamburg 9
3
.

Wien 449 , 495 .

Wilda , Münzjuſtitiar in Magdeburg 533 .

Winter , Friedrich , iſt 1762 Raſſierer und Münzmeiſteraſſiſtent der Alten

Münze zu Berlin , wird a
m

1
5
.

Februar 1764 Münzmeiſter in Aurich .

Am 2
. September wird ih
m

eine Kaſſiererſtelle in Breslau angetragen .

(Berliner Adreßkalender 1762 ; R
. XIII , 2 ; Tit . XXV , 5 ) 533 .

Wolff , Kafſendiener in Magdeburg 533 .

Wolkonskoi , ruſſiſcher Generalleutnant 134 .

Wucher 134 , 158 , 161 , 189 . 286 , 287 , 303 , 353 , 354 , 357 , 367 ,

382 , 409 , 420 , 421 .

Württemberg 7
7 , 8
4
.

Wulff , Anhalt -Bernburger Münzjude 8
1
.

Wylich , v . , Generalmajor 268 .

Wylic u . 6
o
. , Berliner Handelshaus 106 .

3 .

Zahlfraft , beſchränkte 229 , 234 .

Zehnkreuzer 3
6
.

Zehnſtüber 219 . 480 , 482 , 492 .

Zehntalerſtüc f . Zweifriedrichsdor .

Zeichengeld 122 .

Zeitpacht 366 .

Zeitungen , 5
8
. 316 , 317 , 331 , 334 , 343 , 344 , 422 , 434 .

Zerbit 1. Anhalt - Zerbſt .

Beffalien 531 , 532 .

Zieje 128 .

Zinſen , Zinszahlung 107 , 110 , 127 , 176 , 199 , 201 . 357 , 365 bis

368 , 473 , 475 .

Zips 5
8
. 317 .
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Zölle 102 , 103, 111 , 121 , 124 , 135 , 138 , 142 , 159 , 176, 196 .

242 , 252 , 264 , 288 , 297 , 298 , 310 , 339 , 358 , 366 , 405 , 407 .

Zwanzigkreuzer 36 . 351 .

Zwanzigſtüber 219 . 480 , 482 , 492 .

Zweidritteltaler 105. 269 , 286 , 351 , 389 , 509 , 514 , 527 , 529 .

Zweifriedrichsdor 180 . 406 , 531 .

Zweigröſchel 12 , 182 . 240 , 396 , 531 .

Zweigröſcher 531 .

Zweigroſchen f . Zwölfteltaler .

Zweifreuzer 12 , 182 . 240 , 408 .

Zweimariengroſchen 53 , 63 , 182 . 318 , 322 , 347 , 349 , 408 , 531 .

Zweiftlbergrojchen 1. Sechsgröſcher.
Zweiſtüber 11 , 12 , 17 , 18 , 143 , 182 , 215-222 , 224 , 234 . 240 ,

250 , 253 , 261 , 262 , 369 , 402 , 408 , 413 , 415 , 455 , 457 , 469—472 ,

475 , 481 , 482 , 487 , 492 , 500 , 531 .

Zweiundeinhalbtaler ſ . Halbfriedrichsdor .
Zwölfkreuzer 18 . 200-262 .
Zwölfmariengroſchen 37 , 42 , 49 , 59 , 115 . 285 , 289 , 292 , 400 , 423 ,

509 , 515 .

Zwölfmartitüd 140 .

Zwölfteltaler :

a) Gute Breußiſche nach Graumanſchem Fuß 6-8 , 11--14 , 17 , 21 ,
23 , 59 , 79 , 179-181 , 192 , 196 , 209 , 216 , 219 , 225 , 228 , 229 .

240 , 241, 244 , 246 , 250 , 257 , 278 , 370 , 397 , 401-403,
406 , 407 , 409 , 416 , 422 , 423 , 432 , 458--460 , 479 , 480 , 487 ,

488 , 528 , 530 , 531 .

b ) Schlechte Ariegszwölftel : Anhalt -Bernburger 81. -- 423 , 513 ,
517 ; -- Bayreuther 352 , 517 ; - Hildburghauſener 352 , 513 , 517 ;- Medlenburger 423 ; -- Preußiſche 47 , 156 , 163 , 164, 172 , 183 ,- 282 , 347–349 , 352 , 363 , 376 , 377 , 392 , 396 , 400 , 507 ,
513 , 518-521 ; Sächſiſche 26 , 66 , 67 , 91 , 125-129 , 141 , 156 ,

159 , 160 , 163 , 166--168 , 170 , 175 , 183 , 184 , 195 , 196 , 200 , 206

bis 209 , 215 . 246 , 290 , 335 , 336 , 343-345 , 347 , 348 ,

351 , 358 , 362 368 , 384 , 396 , 400 , 423 , 425 , 460 , 513 , 517 ,

528 , 529 ; Schwediſche 130. 423 , 513 , 517 .

221 .

Druckvonfr . Stollberg, Merſeburg.
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